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Einflhrung

Ohne Geld ging nichts. Maximilian I. klagte gegeniiber seinem Vater Wilhelm V., das
der respectiert wirdt, der vil Land oder vil Gelt hatt, und dieweil wir deren khainfs, so
weren wir sowol bej den Welschen alf§ andern nimmermehr khein Authoritet haben, bifs
wir doch in Geltsachen unfs befler schwingen, und wirdt gewifS daran allefs gelegen sein,
[...] auf dise Geltsachen eufSerist acht zu geben, und da wir da wol steen, so werden wir
den geltgeizigen Welschen wenig, sonder sie unf$ nachlauffen.! Maximilian I. hatte die-
sen Brief an seinen Vater Wilhelm V. vor dem Hintergrund der nicht erfolgreich ver-
laufenen Verhandlungen um den Passauer Bischofsstuhl geschrieben. Angesichts der
miserablen Finanzlage Bayerns, so Maximilians Folgerung, sei kein politisches Fort-
kommen zu erwarten. Ohne Geld ergében sich keine Handlungsméglichkeiten, ohne
Handlungsmoglichkeiten liefle sich nicht oder doch kaum herrschen. Maximilian I.
verdeutlichte mit seinen Worten die grundlegende Rolle des Geldes fiir seine Auffas-
sung von Regentschaft.

Regieren aber kann ein Fiirst nicht allein. Er braucht, um seine Vorstellungen durch-
zusetzen, einen funktionierenden Verwaltungsapparat, der die herzogliche Herrschaft
nach auflen verteidigt, absteckt und nach innen sichert. Deutlich wird die Verbin-
dung von Herrschaft und Verwaltung bei der landesherrlichen Finanzverwaltung. Der
Finanzverwaltung kommt deswegen besondere Bedeutung zu, da sie fiir die Uberle-
bensfahigkeit eines Territoriums grundlegend ist. Die Wirtschaftskraft eines Landes —
seien es Naturalien oder Bargeld - sichert Macht und politische Stabilitt.>

Geld nahm und nimmt eine zentrale Rolle in der Gesellschaft ein. Ausgangspunkt
ist die Jahrhunderte zuriickreichende Beobachtung, dass Geld mehr ist als nur ein rela-
tionales Tauschmittel, mehr als nur der Wert der Miinze an sich.? Als Standardwerk fiir
die Soziologie des Geldes gilt — nach wie vor - Georg Simmels ,,Philosophie des Geldes*
aus dem Jahr 1900. Nach ihm bietet das Medium Geld die Freiheit fiir Handlungen, es
sei ein ,,absolute[s] Mittel“.* Der Schritt zur Umwandlung von Geld zu Macht ist nur

1 Briefvon Maximilian I. an Wilhelm V., Miinchen, 21.6.1598, zitiert nach: Walter ZIEGLER (Bearb.): Altbayern
von 1550-1651 (Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern 3/1), Miinchen 1992, S. 633f.,
hier S. 634. Die Aussage wurde oftmals zitiert, u.a. von Dieter ALBRECHT: Maximilian L. von Bayern 1573-1651,
Miinchen 1998, S.185 oder Heinz DOLLINGER: Studien zur Finanzreform Maximilians I. von Bayern in den
Jahren 1598-1618 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der bayerischen Akademie der Wissen-
schaften 8), Géttingen 1968, S.10.

2 ,Fiscal strength forms the sinews of state power*, vgl. Mark DINCECco: The Rise of Effective States in Europe.
In: The Journal of Economic History, Vol. 75, No. 3 (2015), S.901-918, hier S.903. ,There is a strongly positive
correlation between state power and economic growth® ebd., S.913. ,,Credible budgets led to significanctly
larger wartime expenditures, and thus better chances of winning®, Gary W. Cox/Mark DiNcecco: The Bud-
getary Origins of Fiscal-Military Prowess. In: The Journal of politics. Vol. 83,3 (2013), S.851-866, hier S. 851.

3 Vgl. dazu Michael NorTH: Kleine Geschichte des Geldes. Vom Mittelalter bis heute (BecK’sche Reihe 1895),
Miinchen 2009, S. 8.

4 Georg SIMMEL: Philosophie des Geldes (Gesamtausgabe 6), Frankfurt am Main 1989, S.298, S.305.



6 Einfiihrung

noch ein kleiner: ,Wer iiber Geld verfiigt, kann mehr, ja, kann im Grunde alles Mog-
liche tun. Anders ausgedriickt: Geld ist fungibler als alle anderen Medien. Man kann
es immer gebrauchen und braucht es darum immer. [...] Sein Gebrauch ist vergleichs-
weise voraussetzungslos“® Geld wird in den Geschichtswissenschaften ein hoher Stel-
lenwert eingerdumt. So vertritt Niall Ferguson die These, ,dass Geld [...] die Wurzel
beinahe allen Fortschritts“ sei.® Oder in den Worten Uwe Schirmers formuliert: ,,die
Verfiigbarkeit tiber ausreichend Bargeld [beschleunigte] den Staatsbildungsprozess®’
Doch wie nahm Geld konkret Einfluss auf den Prozess der Staatsbildung? Wenn Geld
staatsbildend wirkte, schlief3t sich die Frage an: Wie wurden Geld, Einkiinfte oder Aus-
stande verwaltet? Oder enger gefasst: Wie wurden die Finanzen des Herzogtums Bay-
ern verwaltet? Um was kiitmmerte sich die herzoglich-bayerische Finanzverwaltung,
von der Hofkammer, tiber die Rentédmter bis hin zu den Pflegamtern, im Tagesgeschaft?

Behorden-® sowie Finanzgeschichte,” in deren gemeinsamer Teilmenge sich jede
Finanzverwaltung befindet, zahlen in der Geschichtswissenschaft nicht zu den am
intensivsten untersuchten Feldern — obschon ihre Bedeutung unbestritten ist.”° Erst in

5 Axel T. PauL: Theorie des Geldes zur Einfithrung, Hamburg 2017, S.226.

6 Niall FErRguson: Der Aufstieg des Geldes. Die Wahrung der Geschichte, Berlin 2009, S.8.

7 Uwe SCHIRMER: Direktionsprinzip, S.146, zitiert nach Franziska NEumaNN: Die Ordnung des Berges. For-
malisierung und Systemvertrauen in der sichsischen Bergverwaltung (1470-1600) (Norm und Struktur. Stu-
dien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Friither Neuzeit 52), Koln, Weimar, Wien 2021, S. 15.

8 Eine genaue Kenntnis der Beh6rdengeschichte sei nicht nur fiir Archivare, sondern auch fiir Historiker uner-
lsslich und ,,von grofier, leider oft straflich unterschétzter Bedeutung®, so Michael HOCHEDLINGER: Verfassungs-,
Verwaltungs- und Behérdengeschichte der Frithen Neuzeit. Vorbemerkungen zur Begriffs- und Aufgabenbe-
stimmung. In: Michael HOCHEDLINGER/Thomas WINKELBAUER (Hg.): Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung,
Biirokratisierung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behordengeschichte der Frithen Neuzeit (Verdffentlichun-
gen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 57), Miinchen, Wien 2010, S. 21-8s, hier S. 81. Ferner

sieht Hochedlinger als Desiderat: ,,Um die Beh6rdengeschichte ist es schlecht bestellt.®, ebd., S. 82.

9 So auch Manfred Raun: Verwaltung, Stinde und Finanzen. Studien zu Staatsaufbau und Staatentwicklung

Bayerns unter dem spéteren Absolutismus (Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte 14),
Miinchen 1988, S.190: ,,jedenfalls [ist die Wissenschaft] nicht in die Tiefen der vormodernen Finanzwirtschaft

eingedrungen.“ Ebenso Michael NorTH: Finanzstaaten im Vergleich: die Landgrafschaft Hessen und das Her-
zogtum Preufen im 16. Jahrhundert. In: Werner BucHnoLz/Stefan KrorL (Hg.): Quantitit und Struktur. Fest-
schrift fiir Kersten Kriiger zum 60. Geburtstag, Rostock 1999, S. 63-73, hier S. 64: ,,stiefmiitterlichen Behand-
lung des Themas Finanzstaat in der neueren Literatur®, Unter dem Eindruck der globalen Finanzkrise um das

Jahr 2008 gab es einen Anstieg der Beschiftigung mit dem frithneuzeitlichen Finanzwesen, vgl. Tagungsbericht

Florian Carl EISENBLATTER: Finanzpolitik und Schuldenkrisen 16.-20. Jahrhundert, 13.6.2013 - 14.6.2013 Mar-
burg. In: H-Soz-Kult, 20.7.2013, URL: www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-4924, aufgerufen

am 27.2.2022.

10 ,,Eine Untersuchung iiber Grofle und Struktur eines Staatshaushalts der Vergangenheit anzustellen, bedarf
keiner Begriindung: die Bedeutung, die finanzielle Gegebenheiten fiir alle Bereiche des Lebens, vor allem aber
fiir das Gemeinwesen haben, liegt auf der Hand®, so Walter ZIEGLER: Studien zum Staatshaushalt Bayerns in

der zweiten Hilfte des 15. Jahrhunderts. Die regularen Kammereinkiinfte des Herzogtums Niederbayern 1450
1500, Miinchen 1981, S.1. Finanz- und wirtschaftshistorische Untersuchungen sind in der Geschichtswissen-
schaft anerkannte Forschungsgebiete und werden mit grofer Bedeutung versehen, vgl. Friedrich EDELMAYER/
Maximilian LANZINNER/Peter RAUSCHER: Einleitung. In: Friedrich EDELMAYER/Maximilian LANZINNER/Peter
RauscHER (Hg.): Finanzen und Herrschaft. Materielle Grundlagen fiirstlicher Politik in den habsburgischen

Lindern und im Heiligen Rémischen Reich im 16. Jahrhundert (Veréffentlichungen des Instituts fiir Osterrei-
chische Geschichtsforschung 38), Miinchen, Wien 2003, S.9-19, hier S.14. Michael HOCHEDLINGER: Biirokra-
tisierung, Zentralisierung, Sozialdisziplinierung, Konfessionalisierung, Militarisierung. Politische Geschichte
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den letzten Jahrzehnten traten mit der verstirkten Nutzung computergestiitzter Metho-
den neue Forschungsansitze hervor, die das Feld finanzhistorischer und finanzpo-
litischer Geschichtsschreibung neu definieren. Dazu gehéren die Studien von Mar-
tin Korner und seiner Schiiler Stefan Altorfer-Ong und Niklaus Bartlome." Korners
innovativer methodischer Ansatz bestand darin, die Einnahmen und Ausgaben einem
»Auswertungsrahmen’, also einem betriebswirtschaftlichen Kontenplan, anzupassen
und so finanzhistorische Daten vergleichbar zu machen.

Wenig iiberraschend stellt vor diesem Hintergrund die herzogliche Finanzver-
waltung im frithneuzeitlichen Herzog- und Kurfiirstentum Bayern nach wie vor
ein Desiderat in der Landesgeschichtsschreibung dar.”? Das ist insofern erstaunlich,
charakterisierte Heinz Schilling doch die bayerische Hofkammer als das ,.eigentliche

der Frithen Neuzeit als ,Machtstaatsgeschichte®. In: Hans-Christof Kraus/Thomas NickLAs (Hg.): Geschichte
der Politik. Alte und Neue Wege (Historische Zeitschrift, Beiheft Neue Folge 44), Miinchen 2007, S.239-269,
hier S.257f. ,,Regieren kostet Geld, so Robert WALSER: Lasst uns ohne nachricht nit. Botenwesen und Infor-
mationsbeschaffung unter der Regierung des Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg, Diss. Miinchen
2004, S.218. Zu den einzelnen finanzgeschichtlichen Studien, die im internationalen und deutschsprachigen
Raum erschienen sind, sei verwiesen auf die umfangreiche Bibliographie von Werner BucunOLZ: Geschichte
der offentlichen Finanzen in Europa in Spétmittelalter und Neuzeit, Berlin 1996, ebenso auf den Forschungs-
stand vor allem zu landesgeschichtlichen Publikationen bei Uwe ScHIRMER: Kursichsische Staatsfinanzen
(1456-1656). Strukturen — Verfassung — Funktionseliten (Quellen und Forschungen zur séchsischen Geschichte
28), Stuttgart 2006, insbesondere S.36-48. Einen klassischen finanzgeschichtlichen Zugang zu den kaiserli-
chen Finanzen wihlte Peter Rauscher, vgl. Peter RAUSCHER: Die Finanzierung des Kaiserhofs von der Mitte des
16. bis zu Beginn des 18. Jh. Eine Analyse der Hofzahlamtsbiicher. In: Gerhard FouQuET/Jan HIRSCHBIEGEL/
Werner Paravicini (Hg.): Hofwirtschaft. Ein 6konomischer Blick auf Hof und Residenz in Spatmittelalter und
Frither Neuzeit (Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Géttingen,
Sonderheft 9), Ostfildern 2008, S. 405-441. In Hinblick auf das Heilige Romische Reich und dessen Finanzen,
vgl. die Beitrdge im Sammelband von Peter RAUSCHER/Andrea SERLES/Thomas WINKELBAUER (Hg.): Das
»Blut des Staatskorpers®. Forschungen zur Finanzgeschichte der Frithen Neuzeit (Historische Zeitschrift, Neue
Folge 56), Miinchen 2012.

11 Martin KORNER: Luzerner Staatsfinanzen 1415-1798. Strukturen, Wachstum, Konjunkturen (Luzerner his-
torische Veroffentlichungen 13), Luzern 1981. Stefan ALTORFER-ONG: Staatsbildung ohne Steuern. Politische
Okonomie und Staatsfinanzen im Bern des 18. Jahrhunderts (Archiv des Historischen Vereins des Kantons
Bern 86), Baden 2010. Niklaus BARTLOME: Der Berner Staatshaushalt im 16. Jahrhundert, Ziirich 2015. Kérners
neuer methodischer Ansatz bestand darin, die Einnahmen und Ausgaben einem ,, Auswertungsrahmen, also
einem Kontenplan, anzupassen. Dieser aus der Betriebswirtschaft entlehnte Ansatz wurde von seinem Schii-
ler Stefan Altorfer-Ong in seiner Studie zu den Staatsfinanzen des Kantons Bern weiterverwendet. Altorfer-
Ong setzte sich mit diesem Ansatz dem Vorwurf des Anachronismus aus, sieht aber die Vorziige einer struk-
turierten Erfassung und Berechnung der Finanzstrome {iberwiegen, vgl. ALTORFER-ONG: Staatsbildung ohne
Steuern, S. 44. Projekt zu den Berner Staatsfinanzen in der Frithneuzeit von 2002 bis 2004, URL: http://www.
befin.hist.unibe.ch/index.htm, aufgerufen am 2.5.2017.

12 Die Zulassungsarbeit von Georg Wiinsche (Georg WONscHE: Die bayerische Hofkammer wihrend der
ersten Regierungsjahre Max Emanuels. Zulassungsarbeit Miinchen 1971), die die Hofkammer unter der Regie-
rungszeit Max Emanuels betrachtete, ist (nach miindlicher Auskunft des Instituts fiir Bayerische Geschichte in
Miinchen vom 2.8.2017) nicht mehr vorhanden. Vgl. Felix STIEVE: Zur Geschichte des Finanzwesens und der
Staatswirtschaft in Baiern unter den Herzogen Wilhelm V. und Maximilian I. In: Sitzungsberichte der philo-
sophisch-philologischen und historischen Classe der k.b. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen (Heft 1),
Miinchen 1881, S.19-94, hier S.20: ,,Eine umfassende und erschépfende Darstellung der Finanzgebarung der
beiden Fiirsten wiirde ein verdienstvolles und wenn auch sehr mithsames, so doch lohnendes Werk sein.“
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Machtzentrum des Herzogtums®" 1877, 1967, 1992, 1998, 2002, 2004, 2008, 2010, 2012
und 2016 wurde nicht selten von archiv- und geschichtswissenschaftlicher Seite aus
auf Forschungsmoglichkeiten zur Hofkammer verwiesen;™ ein gemeinsamer Versuch
von Archivaren und Historikern im Jahr 1997, mit dem Ziel, die Beschéftigung mit der
frithneuzeitlichen Behorden- und Verwaltungsgeschichte voranzutreiben, versandete.”

13 Heinz ScHILLING: Aufbruch und Krise. Deutschland 1517-1648 (Das Reich und die Deutschen s), Berlin
1998, S.321. StadtAM, Slg Trautmann 162/2, Christian Haeutle: Die fiirstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in
Miinchen. Der alte Hof. Unveroffentlichtes Manuskript, ca. 1890, p. 61: ,,die Hofkammer, welche doch zu den
ersten und allerwichtigsten Behorden im Lande zahlte.“

14 Hier zuletzt Reinhard HEYDENREUTER: Des Landesherrn liebster Beamter: die Hofkammerprasidenten des

Herzogtums und Kurfiirstentums Bayern unter Herzog Wilhelm V. und Kurfiirst Maximilian. In: Wolfgang
Wiust (Hg.): Mitregieren und Herrschaftsteilung in der frithen Neuzeit, Erlangen 2016, S.193-208. Christian

KRrusE (Schriftleitung): Mit uns muss man rechnen! 200 Jahre Bayerischer Oberster Rechnungshof. Eine Aus-
stellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, Miinchen 2012. Maria HILDEBRANDT: Hofzahlamtsrechnungen

als Quellen zur altbayerischen Geschichte. In: Forum Heimatforschung 14 (2010), S.22-27. Reinhard HEYDEN-
REUTER: Finanz- und Verwaltungsreform unter Herzog und Kurfiirst Maximilian L. In: ZBLG 65 (2002), S. 101~
121. DERS.: Die Behordenreform Maximilians I. In: Hubert GLaser (Hg.): Wittelsbach und Bayern II/1, Miin-
chen, Ziirich 1980, S. 237-251. DERs.: Die Hiiter des Schatzes: 200 Jahre staatliche Finanzverwaltung in Bayern.
Regensburg 2008. GENERALDIREKTION DER STAATLICHEN ARCHIVE BAYERNS (Hg.): ,Daf} unsere Finanzen

fortwihrend in Ordnung erhalten werden...“ Die staatliche Finanzkontrolle in Bayern vom Mittelalter bis zur
Gegenwart. Eine Ausstellung der Bayerischen Archivschule, Miinchen 2004. Martin DALLMEIER/Monika R.
FrRANZ (Bearb.): Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Kurbayern, Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung (Bayerische

Archivinventare 44), Miinchen 1992. Joachim WiLp: Die Hofanlagsbuchhaltung bei der bayerischen Hofkam-
mer. In: Mitteilungen fiir die Archivpflege in Bayern 27/28 (1981/1982), S.13-31. Walter JAROSCHKA: Das Rech-
nungsarchiv im Staatsarchiv Landshut. In: Mitteilungen fiir Archivpflege 13 (1967), S.3-8. Emil RoTs: Ueber

die Hofzahlamtsrechnungen im K. Kreis-Archiv fiir Oberbayern. In: Archivalische Zeitschrift 2 (1877), S.53-69.
15 Eine Initiative zum Austausch zwischen Archiv- und Geschichtswissenschaft gab es im Jahr 1997. Archi-
vare und Landeshistoriker veranstalteten gemeinsam die Fachtagung ,,Bayerns Verwaltung in historischer und

archivwissenschaftlicher Forschung. Stand und Aufgaben®. Bedauerlicherweise fithrten dieses Zusammen-
kommen und der entstandene Tagungsband zu keiner fortdauernden Beschiftigung mit der Geschichte der

bayerischen frithneuzeitlichen Verwaltungsbehorden. Der Tagungsband erschien in ZBLG 61 (1998). Darin:

Andrea ScHWARZ: Das bayerische Hofzahlamt und sein Schriftgut. In: ZBLG 61 (1998), S.209-232, hier S.209:

»Die Entwicklung der Finanzverwaltung des Herzogtums bzw. Kurfiirstentums Bayern seit der Ausbildung

der Behordendifferenzierung wurde von der Forschung bisher nicht umfassend untersucht.“ Ferdinand Kra-
MER: Verwaltung und politische Kultur im Herzogtum und Kurfiirstentum Bayern in der frithen Neuzeit.
Aspekte der Forschung. In: ZBLG 61 (1998), S. 33-44. Nach dieser Tagung erschien ein Aufsatz von Michael Cra-
mer-Firtig zum verwaltungspraktischen Thema der Rechnungspriifung im Herzogtum Bayern, siehe Michael

CrAMER-FURTIG: Finanzkontrolle durch Rechnungspriifung im Herzogtum Bayern. Zur Normierung der

amtlichen Buchfithrung in der frithen Neuzeit. In: Friedrich EDELMAYER/Maximilian LANZINNER/Peter RAU-
SCHER (Hg.): Finanzen und Herrschaft. Materielle Grundlagen fiirstlicher Politik in den habsburgischen Lin-
dern und im Heiligen Rémischen Reich im 16. Jahrhundert (Veréffentlichungen des Instituts fiir Osterreichi-
sche Geschichtsforschung 38), Miinchen, Wien 2003, S.270-290. Ferner publizierte Reinhard Heydenreuter

zu seinem finanzgeschichtlichen Forschungsschwerpunkt: Reinhard HEYDENREUTER: Der Steuerbetrug und

seine Bestrafung in den deutschen Territorien der Frithen Neuzeit. In: Gerhard LINGELBACH (Hg.): Staatsfi-
nanzen, Staatsverschuldung, Staatsbankrotte in der europdischen Staaten- und Rechtsgeschichte, Kéln, Wei-
mar, Wien 2000, S.167-183. Wohl nicht direkt unter dem Einfluss der Tagung standen die Studien von Caro-
line GiGL: Die Zentralbehorden Kurfiirst Karl Theodors in Miinchen 1778-1799, Miinchen 1999 und Dietrich

P1rson: Das bayerische Schuldenwerk aus dem 18. Jahrhundert. In: Gerhard LiNgELBACH (Hg.): Staatsfinan-
zen, Staatsverschuldung, Staatsbankrotte in der europdischen Staaten- und Rechtsgeschichte, Koln, Weimar,

‘Wien 2000, S.263-276.
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Wenden wir den Blick auf die bisherigen Forschungsschwerpunkte im Bereich der
Behorden-, Finanz- und Wirtschaftsgeschichte Bayerns im 16. Jahrhundert.' Die
Anfinge behérdengeschichtlicher Uberblickswerke zum Herzog- und Kurfiirstentum
Bayern finden sich in der zweiten Hilfte des 19. Jahrhunderts. Bis heute stellt die zwei-
béindige ,,Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns®
von Eduard Rosenthal aus den Jahren 1889 und 1906 das grundlegende Werk zum
Verstandnis der bayerischen Behérden der Frithneuzeit dar.” Rosenthal bietet darin
einen Uberblick zur Entwicklung der Hofkammer, der Rent- und Pflegimter und ist
mit einem ausfithrlichen und konsequenten Anmerkungsapparat fiir ein Werk des 19.
Jahrhunderts bemerkenswert transparent. Rosenthal stiitzte sich in seiner Argumen-
tation allerdings fast ausschliefflich auf normative Quellengattungen. Die nachfolgen-
den Uberblickswerke zur bayerischen Geschichte, genannt seien die Standardwerke

16 Zum 18. Jahrhundert Hans SCHMELZLE: Der Staatshaushalt des Herzogtums Bayern im 18. Jahrhundert:
mit Berticksichtigung der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verhiltnisse des Landes (Miinchener
volkswirtschaftliche Studien 41), Stuttgart 1900. Johann Georg Kraus: Die Staatshaushaltskontrolle in Bayern
seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts. In: Georg ScHANzZ (Hg.): Finanzarchiv Berlin, Stuttgart 1925, S.1-68.
Thomas Heiler wies auf die Unverlésslichkeit von Schmelzles Studie hin, vgl. Thomas HEILER: Zwischen lee-
ren Kassen und kurfiirstlichem Machtanspruch. Das Haushaltsdefizit als Strukturmerkmal der kurbayerischen
Staatsfinanzen 1648-1803. In: Andreas HEpwiG (Hg.): Finanzpolitik und Schuldenkrisen 16.-20. Jahrhun-
dert (Schriften des Hessischen Staatsarchivs Marburg 28), Marburg 2014, S.27-48, hier S.34. Thomas Heiler
arbeitet an einer Studie zum bayerischen Staatshaushalt von 1648-1803, vgl. HEILER: Zwischen leeren Kas-
sen und kurfiirstlichem Machtanspruch, S. 35, Anmerkung 30. Zur Finanzpolitik des Kurfiirstentums Bayern
im 18. Jahrhundert, vgl. Peter Claus HARTMANN: Geld als Instrument européischer Machtpolitik im Zeitalter
des Merkantilismus. Studien zu den finanziellen und politischen Beziehungen der Wittelsbacher Territorien
Kurbayern, Kurpfalz und Kurkoln mit Frankreich und dem Kaiser von 1715 bis 1740 (Studien zur bayerischen
Verfassungs- und Sozialgeschichte 8), Miinchen 1978. DERs.: Die Subsidien- und Finanzpolitik Kurfiirst Max
Emanuels von Bayern im spanischen Erbfolgekrieg. In: ZBLG 32 (1969), S.261-287. DERs.: Die wirtschaftlichen
Initiativen und die Finanzpolitik des Kurfiirsten Max Emanuel. In: Hubert GLAser (Hg.): Kurfiirst Max Ema-
nuel. Bayern und Europa um 1700 I, Miinchen 1976, S.88-94. DERs.: Die Schuldenlast Bayerns von Kurfiirst
Max Emanuel bis Konig Ludwig I. In: Andreas Kraus (Hg.): Land und Reich, Stamm und Nation. Probleme
und Perspektiven bayerischer Geschichte, Miinchen 1984, S.36-382. Zum ausgehenden 18.Jahrhundert siehe
RauH: Verwaltung, Stinde und Finanzen. Hans-Peter ULLMANN: Staatsschulden und Reformpolitik. Die Ent-
stehung moderner 6ffentlicher Schulden in Bayern und Baden 1780-1820 (Verdffentlichungen des Max-Planck-
Instituts fiir Geschichte 82/2), Géttingen 1984. Mit dem frithneuzeitlichen Finanzstandort Miinchen beschaf-
tigte sich Markus A. Denzel. Fiir die Fragen der kurbayerischen Finanzgeschichte ist vor allem seine Studie
zum Miinchener Geld und Kreditwesen von Interesse. Denzel kam zur Schlussfolgerung, dass die Stadt Miin-
chen ,,nur sehr eingeschrankt als Finanzplatz bezeichnet werden® kénne, vgl. Markus A. DENZEL: Miinchens
Geld- und Kreditwesen in vormoderner Zeit: Regionales Wirtschaftszentrum im Schatten der Reichsstadte
und Satellit der Residenz (Spatmittelalter bis 18. Jahrhundert). In: Hans PonL (Hg.): Geschichte des Finanz-
platzes Miinchen, Miinchen 2007, S.1-40, hier S.39. Eckart SCHREMMER: Die Wirtschaft Bayerns. Vom hohen
Mittelalter bis zum Beginn der Industrialisierung. Bergbau, Gewerbe, Handel, Miinchen 1970.

17 Eduard RoseNTHAL: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns. Vom Ende
des 12. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts (1180-1598), Wiirzburg 1889, zur Hofkammer besonders S. 461-506.
Eduard RoseNTHAL: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns. Vom Ende des
16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts (1598-1745), Wiirzburg 1906, zur Hofkammer besonders S.349-397.
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von Riezler (1903), Doeberl (1906) und Spindler (1966), bezogen sich vorrangig auf
Rosenthal.*®

Eine Studie, die sich mit der oberbehérdlichen Verwaltung des 16. Jahrhunderts
befasste, bot Maximilian Lanzinner.”” Lanzinner widmete sich in seiner Dissertation
der Entstehung der Zentralbeh6rden in Bayern im 16. Jahrhundert unter Albrecht V.
(reg. 1550-1579) und Wilhelm V. (reg. 1579-1598). Er bezog die finanzielle Entwicklung
des Haushalts und finanzpolitische Reformmafinahmen des 16. Jahrhunderts in seine
Untersuchung mit ein, doch blieb der Schwerpunkt auf einer prosopographischen und
sozialgeschichtlichen Analyse der Mitglieder aller Zentralbehérden.?® Die Hofkammer

18 Michael CRaMER-FURTIG: Finanzkontrolle durch Rechnungspriifung, S.281 verweist mit ,,immer noch
heranzuziehen Rosenthal® auf fehlende Neuerscheinungen. Die Uberblickswerke zur bayerischen Geschichte

beleuchten die Zentralbehorden in geringem Umfang. Zu ,,Beamtentum und Behordenorganisation® siehe Sig-
mund von RIEZLER: Geschichte Baierns. 1508-1651. Neudruck der Ausgabe Gotha 1903, Aalen 1964, S. 69-99.
Zu Albrecht V. und Wilhelm V. siehe DERs.: Geschichte Baierns. 1508-1597. Neudruck der Ausgabe Gotha
1899, Aalen 1964. Zur Zeit Maximilians I. siche DERs.: Geschichte Baierns. 1597-1651. Neudruck der Ausgabe

Gotha 1903, Aalen 1964. Michael DOEBERL: Entwicklungsgeschichte Bayerns I, 2. Auflage Miinchen 1908, hier
insbesondere S. 483-488; zur Finanzreform unter Maximilian I, ebd. S.500-521. Ein kurzer Riickblick zur his-
torischen Entwicklung der Hofkammer und dem Finanzwesen bei Max von SEYDEL: Bayerisches Staatsrecht.
Erster Band, 2. Auflage Freiburg im Breisgau, Leipzig 1896, bes. zum Finanzwesen und dessen Genese S. 44-54.
In der neueren Literatur ist hierzu einschlagig Dieter ALBRECHT: Behordenorganisation. In: Max SPINDLER
(Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte. Das alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahr-
hunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2., iiberarb. Auflage Miinchen 1988, S. 651-657.

19 Ein Uberblickswerk zur Entwicklung der Zentralbehérden fiir die gesamte Frithe Neuzeit (1500-1800)

ist nicht vorhanden. Ein kurzer Uberblick zur Behdrdenentwicklung in den wittelsbachischen Gebieten von

Volker PrEss: Die wittelsbachischen Territorien: Die pfilzischen Lande und Bayern. In: Kurt G. A. JESERICH/
Hans PoHL/Georg-Christoph von UNruH (Hg.): Deutsche Verwaltungsgeschichte 1: Vom Spatmittelalter bis

zum Ende des Reiches, Stuttgart 1983, S.552-598, fiir die Hofkammer im Herzog- und Kurfiirstentum Bayern

besonders S.581-584. Caroline GiGL: Die Zentralbehorden Kurfiirst Karl Theodors in Miinchen 1778-1799,
Miinchen 1999. Der Hofkammer widmet sie das sechste Kapitel mit einem Umfang von ca. 45 Seiten. Eine

Arbeit zum 18. Jahrhundert von Wilhelm VOLKERT: Regierung und Verwaltung Kurbayerns im Zeitalter des

Kurfiirsten Max Emanuel. In: Hubert GLAsER (Hg.): Kurfiirst Max Emanuel I, Miinchen 1976, S. 417-427. Wolf-
gang BURGMAIR: Die zentralen Regierungsstellen des Kurfiirsten Max III. Joseph (1745-1777), Miinchen 1992.
Seine Dissertation ist auf den Geheimen Rat ausgerichtet; auf die Verbindung zur Finanzverwaltung wird nur
gelegentlich hingewiesen. Eine Studie zur Geheimen Konferenz von Stefan Fischer beleuchtet die Hotkammer
nicht, Stefan FiscHER: Der Geheime Rat und die Geheime Konferenz unter Kurfiirst Karl Albrecht von Bay-
ern 1726-1745, Miinchen 1987. Alois ScHMID: Der Reformabsolutismus Kurfiirst Max I11. Joseph von Bayern.
In: ZBLG 54 (1991), S.39-76.

20 Ingroflem Umfangsind Prosopographien vorhanden, die im Zuge der bereits genannten Behordenarbeiten
entstanden sind. Zu den bereits genannten vgl. Michael HENKER: Zur Prosopographie der pfalz-neuburgischen

Zentralbehorden im siebzehnten Jahrhundert, Diss. Miinchen 1984. Ein Register ist nicht vorhanden. Ferner sind

umfangreiche und quellenmifig belegte prosopographischen Studien zu den bayerischen Mittel- und Unterbehorden

vorhanden, vgl. Georg FERCHL: Bayerische Beh6rden und Beamte 1550-1804, Miinchen 1908/1912/1925. Ernest GE1ss:

Die Reihenfolgen der Gerichts- und Verwaltungs-Beamten Altbayerns; nach ihrem urkundlichen Vorkommen vom

X111 Jahrhundert bis zum Jahre 1803. Erste Abteilung Oberbayern (Oberbayerisches Archiv 26), Miinchen 1865 und

ebd., Zweite Abteilung Niederbayern (Oberbayerisches Archiv 28), Miinchen 1867. Zur Vollstandigkeit sei auf die

Studie von Neudegger verwiesen, auch wenn sie keine Prosopographie liefert, vgl. Max Josef NEUDEGGER: Die Hof-
und Staats-Personaletats der Wittelsbacher in Bayern vornehmlich im 16. Jahrhundert und die Aufstellung dieser
Etats: mit begleitenden Aktenstiicken und Erorterungen zur Geschichte des bayerischen Behérden-, Raths-
und Beamtenwesens. 1. Abteilung: Bis Herzog Wilhelm V. (1579), Miinchen 1889. Um personelle Netzwerke

in Behordenstrukturen auszuloten, wiren an die Prosopographien neue Forschungsarbeiten anzuschlief3en.
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in ihrer Arbeitstdtigkeit als Verwaltungsbehorde betrachtete Lanzinner daher nur in
geringem Umfang.”

Bis in die zweite Hélfte des 20. Jahrhunderts hinein integrierten Studien zu den ein-
zelnen bayerischen Zentralbehorden in Fragen der Kompetenzzugehorigkeit die Hof-
kammer meist nur in sehr geringem Umfang.” Reinhard Heydenreuters Studie zum
Hofrat in der Regierungszeit Maximilians I. (1598-1651) triftt spezifischere Aussagen
zur Interaktion von Hofrat und Hofkammer.* Er spricht von einer in der Mitte des 16.
Jahrhunderts einsetzenden ,,zunehmenden Polarisierung” dieser beiden Oberbehor-
den.” Sukzessive erweiterte die Hofkammer ihren Einflussbereich in der Behérden-
struktur des Herzogtums, bis sie unter Maximilian I. zur gréfiten Behorde ausgebaut
wurde. Im ,,Anwachsen der Kammer [...] auf Kosten des Hofrats“ sah Heydenreuter
den Grund fiir die nicht reibungslose Zusammenarbeit der beiden Zentralbeh6rden.*

Die Finanzverwaltung bestand nicht aus der Hofkammer als Oberbehorde allein:
Umfangreiche Forschungsarbeiten zu den Rentdmtern, den mittelbehdrdlichen Ins-
tanzen im Verwaltungsapparat des Herzogtums Bayern, stehen aus. Ahnlich wie zur
Hofkammer wurde zwar die herausragende Stellung des Rentmeisters, des ,,angesehen-

21 Zur Hofkammer einschlégig vgl. Maximilian LANZINNER: Fiirst, Rate und Landstande. Die Entstehung der
Zentralbehorden in Bayern 1511-1598 (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte 61), G6t-
tingen 1980, S.29-76 und S.93-107.

22 Zur weiterfithrenden Lektiire einer Behordengeschichte mit sozial- und prosopographiegeschichtlichen
Aspekten siche Heinz LiEBERICH: Die gelehrten Rite. Staat und Juristen in Baiern in der Frithzeit der Rezeption.
In: ZBLG 27 (1964), S.120-189. DERS.: Klerus und Laienwelt in der Kanzlei der baierischen Herzoge des 15. Jahr-
hunderts. In: ZBLG 29 (1966), S. 239-258. Niklas Freiherr von SCHRENK-NoOTZING: Das bayerische Beamtentum
1430-1740. In: Glinther FrRaNz (Hg.): Beamtentum und Pfarrerstand, Limburg 1972, S. 27-50. Rainer A. RoTH:
Historische Entwicklung und politische Bedeutung des Exekutivorgans in Bayern. Vom Herzoglichen Rat zur
Staatsregierung des Freistaates Bayern. In: ZBLG 40 (1977), S.191-229. Die im Folgenden genannten zentral-
behordlichen Studien sind dhnlich strukturiert. Sie erarbeiteten jeweils die innere Behordenstruktur, Aufga-
bengebiete und personelle Besetzung. Gerhard HEYL: Der Geistliche Rat in Bayern unter Kurfiirst Maximilian
1. 1598-1651 mit einem Ausblick auf die Zeit bis 1745, Diss. Miinchen 1956. Die Arbeit liegt im Lesesaal der Uni-
versititsbibliothek Miinchen zur Einsichtnahme vor (Signatur 0001/U 57-7146 bzw. 0001/U 57-7146f). Heyl
schreibt tiber die zum Geistlichen Rat abgeordneten Hofkammerrite, sieche HEYL: Der Geistliche Rat, S.39-42.
An diese Arbeit schloss die Publikation von Richard Bauer 1971 zum geistlichen Rat an, allerdings ohne ein
Kapitel zur Hofkammer, vgl. Richard BAUER: Der kurfiirstliche geistliche Rat und die bayerische Kirchenpoli-
tik 1768-1802 (Miscellanea Bavarica Monacensia 32), Miinchen 1971. Unter Nennung des Kapitels, das konkret
die Hofkammer betrifft: Annelie HOPFENMULLER: Der geistliche Rat unter den Kurfiirsten Ferdinand Maria
und Max Emanuel von Bayern (1651-1726) (Miscellanea Bavarica Monacensia 85), Miinchen 1985, S.139-142.
Von groflem Wert ist die prosopographische Analyse des geistlichen Rates mit konkreten Quellennachweisen,
die gewinnbringend fiir weitere Netzwerkforschungen eingesetzt werden konnte, vgl. ebd., S.193-237.

23 Reinhard HEYDENREUTER: Der landesherrliche Hofrat unter Herzog und Kurfiirst Maximilian I. von Bay-
ern (1598-1651), Miinchen 1981, S. 156-176. Zum Verhiltnis der Hofkammer und des Hofrats in spéterer Zeit vgl.
Theresia MUNCH: Der Hofrat unter Kurfiirst Max Emanuel von Bayern (1679-1726), Miinchen 1979, S.89-94.
Harro Georg RAsTER: Der kurbayerische Hofrat unter Kurfiirst Ferdinand Maria 1651-1679. Funktion, Aus-
bau, Personal und Umfeld, Miinchen 1995. Zum Verhéltnis von Hofkammer und Hofrat vgl. ebd., S. 427-522.
24 HEYDENREUTER: Hofrat, S.159. Die ,,Polarisierung® begann nach Heydenreuter unter anderem mit der
Authebung der personell stabilisierenden Bindungen zwischen Hofrat und Hofkammer nach 1572, als die Hof-
kammer eigene Rite stellte.

25 Ebd., S.156-176.
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sten und wichtigsten Auflenbeamten’, wiederholt anerkannt,* aber umfangreiche For-
schungsarbeiten zu seinem Amt sowie zum Rentamt im Ganzen fehlen immer noch. Es
sei auf die bereits genannten behdrdengeschichtlichen Arbeiten von Rosenthal, Riezler
und Doeberl verwiesen.”” Das Desiderat, das sich damit in der Erforschung der Mittel-
behorden auftut, wurde in der jiingeren Forschung wiederholt beklagt.?® Bislang wur-
den den Mittelbehorden des Herzogtums Bayern einige wenige Aufsitze gewidmet.?
Gerhard Schwertl beschiftigte sich 1990/91, 1992 und 2006 mit der Geschichte der
Regierungen und Rentmeisteramter Niederbayerns (Landshut und Straubing).*® Der
Ausgangspunkt fiir seine Beschéftigung mit den niederbayerischen Mittelbehorden war
ganz praktischer Natur: die Bildung des Bestandes ,,Rentamt Landshut® im Staatsarchiv

26 Gerhard SCHWERTL: Geschichte der Regierungen und Rentmeisteramter Landshut und Straubing 1507-1802.
In: Verhandlungen des Historischen Vereins fiir Niederbayern 116/117 (1990/1991), S. 237-263, hier S.246. Doe-
berl nennt ihn ,Generalkontrolleur®, vgl. DoEBERL: Entwicklungsgeschichte Bayerns I, S. 459. Guido Treffler
charakterisiert den Rentmeister als das ,,Bindeglied zwischen den Unterbeh6rden und den Zentralbehorden',
vgl. Guido TREFFLER: Die Regierung Straubing in der frithen Neuzeit. Aspekte der Geschichte einer bayeri-
schen Mittelbehorde. In: Alfons HuBER/Johannes PRAMMER (Hg.): 1100 Jahre Straubing 897-1197, Straubing
1998, S.149-182, hier S.180. Rankl bezeichnet die Position des Rentmeisters als ,,hervorragende Stellung in der
bayerischen Verwaltung®, vgl. Helmut RANKL: Der bayerische Rentmeister in der Frithen Neuzeit. In: ZBLG
60 (1997), S. 617-648, hier S. 617.

27 RoSeENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.275-322, ebd. II, S.144-184. Riezler stiitzt sich in der
Geschichte Baierns in Bezug auf das Rentamt u.a. auf Rosenthal. Doeberl gibt in seiner Entwicklungsgeschichte
Bayerns keine konkreten Literaturangaben, zum Rentamt siehe insbesondere DoeBERL: Entwicklungsgeschichte,
S.457-460. ALBRECHT: Behordenorganisation, S. 651f. bezieht sich u.a. auf Rosenthal.

28 TREFFLER: Die Regierung Straubing in der frithen Neuzeit, S.151. Guido TREFFLER: Die Regierungen der
bayerischen Rentidmter als Mittler zwischen Fiirst und Untertan. In: Katharina WEIGAND/Guido TREFFLER (Hg.):
Neue Ansitze zur Erforschung der neueren bayerischen Geschichte. Werkstattberichte (Miinchner Kontaktstu-
dium Geschichte 2), Neuried 1999, S.31-49, hier S.33: ,,Die Erforschung der regionalen Mittelbehrden wurde
dagegen bis jetzt eher vernachléssigt.“ KRAMER: Verwaltung und politische Kultur, S.38f. Gerhard Schwertl
verwies konkret auf die ,,Fiille von (bisher noch wenig ausgewertetem) Quellenmaterial fiir Forschungen zur
Regional- und Lokal-, dann aber auch zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte“ der mittelbehérdlichen Bestinde
des Staatsarchivs Landshuts, vgl. Gerhard ScHWERTL: Die Mittelbehorden der Rentmeisterdmter Unterlands
1507-1802 und ihre Bestinde im Staatsarchiv Landshut. In: Gerhard HeTzER/Bodo UHL (Hg.): Archivalische
Zeitschrift 88/2 (2006), S. 931-947, hier S. 947. RANKL: Der bayerische Rentmeister, S. 619. Press: Die wittelsba-
chischen Territorien, S.592. Birgit Nither legte eine Monographie zu den Rentmeisterumritten aus einer pra-
xeologischen Perspektive vor, vgl. Birgit NATHER: Die Normativitit des Praktischen: Strukturen und Prozesse
vormoderner Verwaltungsarbeit. Das Beispiel der landesherrlichen Visitation in Bayern (Verhandeln, Verfahren,
Entscheiden - Historische Perspektiven 4), Miinster 2017, S. 48. Nithers Arbeit enthélt analytische Schwach-
stellen hinsichtlich der Aussagekraft ihres untersuchten Quellenkorpus in Beziehung zu ihrer Fragestellung;
konkrete Bezugnahmen dazu, siehe in den Fufinoten A.: 197, 245; B.: 252; C.: 63, 70, 86, 93, 100, 101, 111, 113, 116.
29 Vgl.: Alfred TAUSENDPFUND: Die Beh6rden des Rentmeisteramts Burghausen und die Rekonstruktion ihrer
Amterregistraturen im Staatsarchiv Miinchen. In: Albrecht Liess/Hermann RumscHOTTEL/Bodo UnL (Hg.):
Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburtstag (Mitteilungen fiir die Archivpflege in Bayern, Sonderheft 9),
Koln, Weimar, Wien 1977, S.383-403. Die Studie von Annemarie Liebler zur Regierung von Niederbayern hat
ihren Schwerpunkt ab 1808. Die Zeit der Rentdmter wird im Sinne einer Vorgeschichte auf wenigen Seiten
(S.17-19) abgehandelt, vgl. Annemarie LIEBLER: Im Stammland von Raute und Panther. Geschichte der Regie-
rung von Niederbayern, Miinchen 2008.

30 ScHWERTL: Geschichte der Regierungen. Gerhard SCHWERTL: Die niederbayerischen Rentmeister-Umritts-
protokolle im Staatsarchiv Landshut. In: Hermann RumscHOTTEL/Erich STAHLEDER (Hg.): Bewahren und
Umgestalten. Aus der Arbeit der Staatlichen Archive Bayerns (Mitteilungen fiir die Archivpflege in Bayern,
Sonderheft 9), Miinchen 1922, S.186-197. SCHWERTL: Die Mittelbehorden der Rentmeisteramter Unterlands.
Der Aufsatz von 2006 baut im Wesentlichen auf seine vorangegangenen Aufsitze auf.
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Landshut, die in der Amtszeit Schwertls als Archivleiter in den Jahren von 1997 bis 1999
ausgefithrt und abgeschlossen wurde.” Wenige Jahre spater schloss sich Guido Treffler
mit jeweils einem Aufsatz zur Regierung Straubing sowie allgemein zu den Rentimtern
an.” Die Finanzverwaltung auf mittelbehérdlicher Ebene wurde stark personenzentriert
untersucht: Rosenthal teilt seine Untersuchung der Mittelbehorde in die Kapitel ,,§ 15 Die
Viztume“ und ,,§ 16 Die Rentmeister® ein.” Er statuiert, dass aufgrund der gestiegenen
Bedeutung des Finanzwesens in der Landesverwaltung der ,,Rentmeister in den Mittel-
punkt der gesamten Verwaltung® trat.** So wandelte sich die Bezeichnung der Viztiimer
»in der 2. Hilfte des 15. Jahrhunderts“ zu ,,Rentmeisteramter und ,,Rentimter>*> Der
Schwerpunkt auf der Person des Rentmeisters, der sich bei Rosenthal zeigt, wurde von
den nachfolgenden Forschern aufgenommen. Konkret auf das Amt des Rentmeisters
bezog sich auch Helmut Rankl 1997.* Bei weiteren Untersuchungen steht vor allem eine
Aufgabe des Rentmeisters im Fokus: seine Umritte im Rentamt. 1915 verfasste Hans
Hornung seine Dissertation zu den Umrittsprotokollen der Rentmeister des Rentamts
Burghausen.” Birgit Néther analysierte die Umrittsprotokolle der Rentdmter Burg-
hausen, Straubing und Landshut in der Frithen Neuzeit.”® Die Reduzierung des Rent-
meisteramtes auf seine Umrittstitigkeit steht im Gegensatz zu seiner Aufgabenfiille
jenseits des jahrlich nur wenige Wochen in Anspruch nehmenden Umritts. So betont
Reinhard Heydenreuter zu Recht: ,,Das Amt des Rentmeisters und seine Bedeutung fiir
die Behordengeschichte Bayerns kann kaum unterschétzt werden.“*

Die Pflegamter, die die unterbehérdliche Ebene des Herzogtums Bayern bildeten,
waren vorrangig fiir die Rechtspflege zustidndig, aus denen die Geldstrafen dem Her-
zog Einnahmen generierten. Abgesehen von den Bénden des Historischen Atlas von
Bayern gibt es zu ihnen keine weiteren behérden- oder finanzgeschichtlichen Studien.
Die Grundlagenstudien des Historischen Atlas bieten einen Einblick in die strukturelle
Entwicklung der Pflegimter und in die grundherrlichen Zugehérigkeiten der einzelnen
Anwesen, doch keine Analyse des Verwaltungsalltags. Eine Ausnahme bildet das Werk

31 StALA, Bestandsbeschreibung des Rentmeisteramts Landshut (Rep. 200).

32 TREFFLER: Die Regierungen der bayerischen Rentdmter. TREFFLER: Die Regierung Straubing in der frithen
Neuzeit. Diese Arbeiten dienten als Vorarbeiten zu einer Dissertation, die zur Regierung Straubing geplant war.
33 RoSeENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S. 275, S. 288.

34 FEbd, S.2091.

35 Ebd., S.278, S.291.

36 RANKL: Der bayerische Rentmeister.

37 Hans HORNUNG: Beitrége zur inneren Geschichte Bayerns vom 16.-18. Jahrhundert aus den Umrittsproto-
kollen der Rentmeister des Rentamtes Burghausen, Miinchen 1915.

38 NATHER: Normativitit des Praktischen, S.210-212.

39 Reinhard HEYDENREUTER: Probleme des Amterkaufs in Bayern. In: Ilja Mieck (Hg.): Amterhandel im
Spétmittelalter und im 16. Jahrhundert (Studien aus dem Forschungsprojektschwerpunkt ,,Soziale Mobilitét
im frithmodernen Staat: Biirgertum und Amterwesen“ am Fachbereich Geschichtswissenschaften der Freien
Universitat Berlin 3), Berlin 1984, S.231-251, hier S.233.
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Sebastian Hiereths, dessen Forschungen sich iber Jahrzehnte hinweg mit dem Landge-
richt Moosburg beschiftigten und das fiir diese vorliegende Studie herangezogen wird.*

Studien zum Zollwesen und zu den Zollstitten stellen zweifelsohne Desiderate im
Rahmen von Forschungen zur Frithen Neuzeit dar.* Fiir das Herzogtum Bayern sind
kaum Untersuchungen tiber die Personalstrukturen oder den Arbeitsalltag der Maut-
und Zollverwaltung zu finden.* Nach wie vor sind immer noch Eduard Rosenthals
Biande als Standardwerk heranzuziehen, der den Beginn der herzoglichen Zollverwal-
tung spétestens fiir das 13. Jahrhundert ansetzt.** Ganz dhnlich verhilt es sich - mit
Ausnahme des Aufsatzes von Helmut Rankl** - mit der Getreideversorgung und Kas-
tenamtsverwaltung Bayerns in der Frithneuzeit sowie zur kartografischen Erfassung
der Verwaltungsstrukturen.*

40 Nicht in der Reihe des Historischen Atlas, sondern in den Studien zur bayerischen Verfassungs- und
Sozialgeschichte erschien 1986 sein Spatwerk, vgl. Sebastian HIERETH: Moosburg. Rechtsentwicklung, Recht-
sprechung und Verwaltung in einem niederbayerischen Landgericht (Studien zur bayerischen Verfassungs-
und Sozialgeschichte 12), Miinchen 1986.

41 ,Die Geschichte des Verkehrs gehort zu den eher vernachldssigten Gebieten der deutschen Wirtschafts-
und Sozialgeschichte®, so Michael NorTH: Kommunikation, Handel, Geld und Banken in der Frithen Neu-
zeit (Enzyklopddie Deutscher Geschichte 59), Miinchen 2000, S. 57. Franz MaTHIs: Die deutsche Wirtschaft
im 16. Jahrhundert (Enzyklopéddie Deutscher Geschichte 11), Miinchen 1992 behandelt das Zollwesen nicht.
Neuere Forschungen zu einzelnen Zollstitten machen auf das Desiderat aufmerksam, vgl. Peter RAUSCHER:
Die Aschacher Mautprotokolle als Quelle des Donauhandels (17./18. Jahrhundert). In: Peter RAUSCHER/
Andrea SErLES (Hg.): Wiegen — Zahlen — Registrieren. Handelsgeschichtliche Massenquellen und die Erfor-
schung mitteleuropdischer Miarkte (13.-18. Jahrhundert) (Beitrage zur Geschichte der Stadte Mitteleuropas 25),
Innsbruck, Wien, Bozen 2015, S.255-306.

42 Johann Baptist ALBERT: Bayerns Zollwesen aus den altesten bis auf unsere Zeiten, Miinchen 1829, schreibt
schwerpunktmiflig tiber das 18. und beginnende 19. Jahrhundert. Christoph Justus HERwIG: Beitrige zur
Geschichte des bayerischen Zollwesens aus den éltesten bis auf unsere Zeiten: nach seinen Haupt-Perioden
gesammelt, Bamberg 1861. Eckehard J. HABERLE: Zollpolitik und Integration im 18. Jahrhundert. Untersu-
chungen zur wirtschaftlichen und politischen Integration in Bayern von 1765 bis 1811 (Neue Schriftenreihe des
Stadtarchivs Miinchen 52), Miinchen 1974. Hiberle gibt auf S.34 einen Uberblick iiber die Hauptmauten zu
Wasser und Land in Bayern vor/nach 1608; die Zahlen allerdings variieren, ohne dass er diese Schwankungen
néher erldutert. Der Schwerpunkt von Haberles Studie liegt auf den Jahren von 1765 bis 1811. Franz HAuSHAL-
TER: Die Anfinge der modernen Zollverwaltung Bayerns, Miinchen u.a. 1908, S.178-205. Auf einzelne Zoll-
stellen wird in den Banden des Historischen Atlas von Bayern eingegangen, z.B. Georg ScHwaARz: Vilsbiburg.
Die Entstehung und Entwicklung der Herrschaftsformen im niederbayerischen Raum zwischen Isar und Rott
(Historischer Atlas von Bayern, Teil Altbayern, Heft 37), Miinchen 1976, S.153-155.

43 ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.389.

44 Helmut RANKL: Das Getreide der Fiirsten. Umfang und Funktion der Kastenamtsgefille in Staatshaushalt
und Politik Bayerns 1450-1800. In: ZBLG 80/1 (2017), S.103-160.

45 Der bayerische Geschichtsatlas gibt nur geringe Auskunft zur Verwaltungsorganisation Bayerns im 16. Jahr-
hundert, vgl. Max SPINDLER (Hg.): Bayerischer Geschichtsatlas, Miinchen 1969. Eine Karte zum territorialen
Zustand des Herzogtums Bayern fiir das 16. und 17. Jahrhundert, speziell zur Verwaltungsorganisation, fehlt.
Eine Karte zu Bayern in der Frithen Neuzeit befindet sich auf den Seiten 30 bis 32 ,,Die stiddeutschen Terri-
torien 1789 Diese Karte zeigt zwar die Rentamts- und Pfleg-, bzw. Landgerichtsgrenzen; jedoch bemerkte
dazu Gerhard Schwert], dass die Karte fiir eine verwaltungsgeschichtliche Forschung ,,nicht verwendbar* sei,
»da sie inkonsequent die Grenzen der Rentdmter teils vor 1779, teils nach 1784 wiedergibt., vgl. SCHWERTL:
Geschichte der Regierungen, S. 254, Anmerkung 19. Der didaktische Wert von Geschichtsatlanten ist nicht zu
bestreiten, allerdings wiirden sich eine Neuauflage (und damit dessen Uberarbeitung) anbieten. Als weitere
Kartenwerke kdmen theoretisch diejenigen des Historischen Atlas von Bayern in Betracht. Sie zeigen detail-
liert die Verwaltungsstruktur der Landgerichte und Amter, doch stellen sie ,,die Gestalt und den Aufbau des
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Diesem Desiderat in den Forschungen zur herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung
stehen heterogene Forschungsmeinungen aus regionalen Vergleichsstudien gegeniiber:
Sie reichen von einer Durchsetzungsschwiche herrschaftlicher Verwaltungsstruktu-
ren,*® der ,institutionelle[n] Schwiche der friihmodernen Territorialstaaten®,¥ dem
Fehlen ,.einer professionellen Lokalverwaltung®,*® bis hin zur Zuschreibung (am Bei-
spiel der Hofkammer in Bayern) eines Einflusspotenzials, das ,weit in lokale Zusténdig-
keiten hinein“ reichte. * Lanzinner schrieb in der Einleitung seiner Dissertation, dass
»die Entstehung, Arbeitsweise und Kompetenzen namentlich des Hofrats, Kammerrats
sowie Geistlichen Rats [...] durch bisherige Forschungen, die als wichtigste Quellen
Behordeninstruktionen und fiirstliche Dekrete benutzten, im wesentlichen bekannt®
sei.’® Auf eine Uberpriifung der Reichweiten dieser Normen oder auf kontextualisie-
rende Aktentiberlieferung wurde nur in wenigen Fillen zuriickgegriffen.” Lanzinner

bayerischen Staates am Ausgang des 18. Jahrhunderts dar, vgl. Sebastian HIERETH: Die bayerische Gerichts-
und Verwaltungsorganisation vom 13. bis 19. Jahrhundert. Einfithrung zum Verstidndnis der Karten und Texte,
Miinchen 1950, S. 4.

46 Peter CoLLMER: Koniglicher Wille und administrative Praxis. Zur sichsichen Herrschaft in Polen-Litauen
im 18. Jahrhundert. In: Stefan Haas/Mark HENGERER (Hg.): Im Schatten der Macht. Kommunikationskultu-
ren in Politik und Verwaltung 1600-1950, Frankfurt, New York 2008, S.105-117, hier S.117.

47 Jiirgen SCHLUMBOHM: Gesetze, die nicht durchgesetzt werden- ein Strukturmerkmal des frithneuzeitlichen
Staates? In: Geschichte und Gesellschaft 23 (1997), S. 647-663, hier S. 663.

48 Stefan BRAKENSIEK: Legitimation durch Verfahren? Visitationen, Supplikationen, Berichte und Enquéten
im frithmodernen Fiirstenstaat. In: Barbara STOLLBERG-RILINGER/André KirRscHNER (Hg.): Herstellung und
Darstellung von Entscheidungen. Verfahren, Verwalten und Verhandeln in der Vormoderne, Berlin 2010, S. 363
377 hier S.365. Stefan Brakensiek nahm Verwaltungsstrukturen und deren Kommunikationspraktiken in den
Blick. Er betrachtet den dynamischen, prozessorientierten und performativen Charakter von Herrschaft., vgl.
etwa Stefan BRAKENsIEK/Heide WUNDER (Hg.): Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im
alten Europa, Koln, Weimar, Wien 2005. Stefan BRAKENSIEK: Lokale Amtstrdger in deutschen Territorien der
Frithen Neuzeit. Institutionelle Grundlagen, akzeptanzorientierte Herrschaftspraxis und obrigkeitliche Iden-
titdt. In: Roland G. AscH/Dagmar Freist (Hg.): Staatsbildung als kultureller Prozess. Strukturwandel und
Legitimation von Herrschaft in der Frithen Neuzeit, K6ln, Weimar, Wien 2005, S. 49-67. Bedauerlicherweise
wurde beim DFG-Projekt der Universitét Duisburg-Essen zu ,,Herrschaftsvermittlung in der Frithen Neuzeit*
(2009-2012) die Finanzverwaltung nicht beriicksichtigt, vgl. Stefan BRAKENsIEK: Einleitung. Herrschaft und
Verwaltung in der Frithen Neuzeit. In: Stefan BRAKENSIEK/Corinna von BREDOW/Birgit NATHER (Hg.): Herr-
schaft und Verwaltung in der Frithen Neuzeit (Historische Forschungen 101), Berlin 2014, S.9-24, hier S.11,
Anmerkung 10.

49 CraMER-FURTIG: Finanzkontrolle durch Rechnungspriifung, S.289.

50 LANZzINNER: Fiirst, Rite und Landsténde, S.19. Es gibt eine Quellenedition, die einer Uberarbeitung bediirfte:
Manfred MavER: Quellen zur Behorden-Geschichte Bayerns. Die Neuorganisation Herzog Albrechts V. Bam-
berg 1890, zur Hofkammer besonders S. 275-464. Als modernes Editionswerk sind vorhanden die Dokumente
zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Altbayern, mit zwei Banden zu den Jahren 1550-1651: Walter
ZIEGLER (Bearb.): Altbayern von 1550-1651 (Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern,
1/3/1 und 1/3/2), Miinchen 1992. Die edierten Quellen sind chronologisch und nach Sachgebieten gegliedert,
teilweise aber nur in Ausziigen ediert. Uberarbeitete und moderne Editionen zur Verwaltungsgeschichte for-
derte KRAMER: Verwaltung und politische Kultur, S.38.

51 Instruktionen wurden beispielsweise unter dem Verhaltnis von Norm und Praxis betrachtet, vgl. Mark
HENGERER: Instruktion, Praxis, Reform. Zum kommunikativen Gefiige struktureller Dynamik der kaiserlichen
Finanzverwaltung (16. und 17. Jahrhundert). In: Stefan Haas/Mark Sven HENGERER (Hg.): Im Schatten der
Macht: Kommunikationsstrukturen in Politik und Verwaltung 1600-1950, Frankfurt am Main 2010, S.75-104.
Anita HIPFINGER/Josef LOFFLER/Jan Paul NIEDERKORN/Martin SCHEUTZ/Thomas WINKELBAUER/Jakob WUH-
RER: Instruktionen als Leerstelle der Verwaltungsgeschichte und der Quellenkunde. Zur Vorstellung eines
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schloss sogleich an, dass unter ,, Anderung der Methode beziehungsweise die Einbezie-
hung einer neuen Quellengruppe® eine ,,Vertiefung® der Erkenntnisse zur Arbeitsweise
und den Themenfeldern der Zentralbehérden erreicht werden konne.™

Anhand dieser Studie, die eine Untersuchung der Finanzverwaltung der bayeri-
schen Herzoge im Langsschnitt anstrebt, um die ,,Zusammenarbeit von Zentral-, Mit-
tel- und Unterbehorden, wie bereits Ferdinand Kramer vorschlug, herauszuarbeiten,”
soll eine Anderung der Methode und ein neuer Quellenzuschnitt umgesetzt werden.
Die Kommunikation der Verwaltung soll dabei im Zentrum stehen:** Wie verwaltete
die Hofkammer von Miinchen vom héfischen Zentrum aus die Amtsgefalle und Domé-
neneinkiinfte des grof3flichigen Gebiets? Welche Rolle ibernahmen die mittel- und
unterbehordlichen Ebenen? Wie hat man sich auf mikrohistorischer Ebene den Ver-
waltungsalltag vorzustellen? Wer schrieb wem was? Woher kamen die Informationen,
das Wissen um Sachverhalte? Wer oder welche Verwaltungsebene traf welche Ent-

Themenfeldes. In: Anita HIPFINGER/Josef LOFFLER/Jan Paul NIEDERKORN/Martin SCHEUTZ/Thomas WINKEL-
BAUER/Jakob WUHRER (Hg.): Ordnung durch Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen im
zeitlichen Langsschnitt vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert (Veréffentlichungen des Instituts fiir Oster-
reichische Geschichtsforschung 60), Miinchen, Wien 2012, S.13-23, hier S.15, S.18. Instruktionen werden als
»Medien der Selbstbeschreibung und Selbstdarstellung von Organisationen® in das Zentrum der Untersuchung
geriickt, so Stefan Brakensiek: Einige kommentierende Bemerkungen. In: Anita HIPFINGER/Josef LOFFLER/Jan
Paul NIEDERKORN/Martin SCHEUTZ/Thomas WINKELBAUER/Jakob WUHRER (Hg.): Ordnung durch Tinte und
Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen Langsschnitt vom Mittelalter bis zum 20. Jahr-
hundert (Veréffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 60), Miinchen, Wien 2012,
S. 433-437, hier S. 435. Von Seiten der Editionswissenschaften nihern sich dem Themenfeld Jakob WUHRER/
Martin ScHEUTZ: Zu Diensten Threr Majestat. Hofordnungen und Instruktionsbiicher am frithneuzeitlichen
Wiener Hof (Quelleneditionen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 6), Miinchen, Wien 2011.
52 LANZINNER: Fiirst, Rite und Landstinde, S.19.

53 KRrAMER: Verwaltung und politische Kultur, S.39. Die Anregung Kramers griff auch Guido Treffler auf in
TREFFLER: Die Regierungen der bayerischen Rentdmter, S. 44, Anmerkung 4o0. Dieser Ansatz war bereits bei
Winfried Helms Studie zu ,,Obrigkeit und Volk“ vertreten, vgl. Winfried HELM: Obrigkeit und Volk. Herrschaft
im frithneuzeitlichen Alltag Niederbayerns, untersucht anhand archivalischer Quellen (Passauer Studien zur
Volkskunde s), Diss. Passau 1993.

54 Einen soziologischen system- und organisationstheoretischen Zugriff hat Mark Hengerer am Beispiel der
kaiserlichen Hofkammer entfaltet. Vor diesem Hintergrund untersuchte er die Kommunikationsstrukturen in
Finanzbehorden insbesondere das Verhaltnis von Hierarchiestufen, Einfluss und Entscheidungen sowie Wis-
sensdispositive in Behorden, vgl. Mark HENGERER: Wer regiert im Finanzstaat? Zur Entstehung landesfiirst-
licher Entscheidungen unter Mitwirkung der Niederosterreichischen Kammer im 16. Jahrhundert. In: Rein-
hardt Butz/Jan HirscHBIEGEL (Hg.): Hof und Macht. Dresdner Gespriche II zur Theorie des Hofes, Berlin
u.a. 2007, S.87-140. DERS.: Zahlen und Zeremoniell. Eine skalentheoretische Anniherung an raumliche und
monetire Formen der Ordnung/Unordnung des Hofes. In: Reinhardt BuTz/Jan HirscHBIEGEL (Hg.): Infor-
melle Strukturen bei Hof. Dresdner Gespréche 111 zur Theorie des Hofes, Berlin u.a. 2009, S. 57-88. DERs.: Pro-
zesse des Informierens in der habsburgischen Finanzverwaltung im 16. und 17. Jahrhundert. In: Arndt BREN-
DECKE/Markus FRIEDRICH/Susanne FRIEDRICH (Hg.): Information in der Frithen Neuzeit. Status, Bestinde,
Strategien, Berlin 2008, S.163-199. DERs.: ,,Herz"“ der Hofkammer - ,,haubt buech tiber das universum® Die
kaiserliche Hofbuchhaltung zwischen Transaktionsdokumentation und Staatsgestaltung (16. bis 18. Jahrhun-
dert). In: Gerhard FouQuET/Jan HIRsCHBIEGEL/ Werner PAravICINI (Hg.): Hofwirtschaft. Ein 6konomischer
Blick auf Hof und Residenz in Spatmittelalter und Frither Neuzeit, Ostfildern 2008, S.191-240. Stefan Haas:
Verwaltungsgeschichte nach Cultural und Communicative Turn. Perspektiven einer historischen Implemen-
tationsforschung. In: Stefan BRAKENsIEK/Corinna von BREDOW/Birgit NATHER (Hg.): Herrschaft und Verwal-
tung in der Frithen Neuzeit (Historische Forschungen 101), Berlin 2014. S.181-194.
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scheidungen? Kurzum: Was machte die herzoglich-bayerische Finanzverwaltung vom
1. Januar bis 31. Dezember? Damit diese und weitere Fragen nicht im luftleeren Raum
héngen bleiben, sondern sich verankert wiederfinden, wird die Finanzverwaltung als
Organisation betrachtet.

Aus dem Angebot der systemtheoretischen Organisationssoziologie verwende
ich einige ausgewihlte Begriffe. Die ,historische Organisationsforschung®, deren
Forschungsstand von Franziska Neumann hervorragend skizziert wurde, steckt ,noch
in den Kinderschuhen* Wie Neumann richtig feststellte, wurde bislang ,,der Mus-
terfall der Organisationen, namlich Verwaltungen, in der Debatte um die Historizi-
tat von Organisationen nicht genauer betrachtet.“*®* An Neumann anschlieflend sol-
len moderne Analysekategorien von Organisationen als ,heuristisches Instrument
[dienen], um das Organisationsformige in vormodernen Verwaltungen sichtbar zu
machen.“” Dieser Ansatz soll nicht als Anachronismus verstanden werden, sondern
vielmehr als Vergleichsfolie dienen. Die Kommunikation der Finanzverwaltung steht
im Fokus der Untersuchung, ihre Entscheidungsprozesse, Ausbildung von Routinen,
Stabilitdt und Mobilitdt im Raum und An- und Abwesenheit von Personen. Es soll ein
Kontext geschaffen werden, in dem die Finanzverwaltung als kohirentes Ganzes gese-
hen werden kann.

Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht eine mikrogeschichtliche, funktionale und
praxeologische Untersuchung der Finanzverwaltung des frithneuzeitlichen Herzog-
tums Bayern von der Griindung der Hofkammer als neuer oberbehérdlicher Einrich-
tung bis zum Beginn des Dreifligjahrigen Krieges, also im Zeitraum von 1550 bis 1618.
Die herzoglich-bayerische Finanzverwaltung soll im Langsschnitt untersucht werden,
also von der Oberbehorde tiber die Mittelbehorde zur Unterbehérde. Es soll eine Dar-
stellung versucht werden, die den Weg der Kommunikation von den Pflegdmtern tiber
die Rentdmter bis hin zur Hofkammer und damit an den herzoglichen Hof im Blick hat.

55 NEUMANN: Ordnung des Berges, S.28. Forschungsstand ebd., S.20-28. Oftmals wurde die Entwicklung
von Organisationen im Vergleich zur Korporation betrachtet, vgl. Franziska NEUMANN: Vormoderne Organi-
sationen. Mitgliedschaft und ,,formale Organisation® in der sichsischen Bergverwaltung des 16. Jahrhunderts.
In: Zeitschrift fiir Historische Forschung 47,4 (2020), S.591-628, hier S. 592. Rudolf SCHLOGL: Anwesende und
Abwesende. Grundriss fiir eine Gesellschaftsgeschichte der Frithen Neuzeit, Konstanz 2014, S.257. Vgl. auch
Mark HENGERER: Hofzeremoniell, Organisation und Grundmuster sozialer Differenzierung am Wiener Hof
im 17. Jahrhundert. In: Klaus MALETTKE/Chantal GReLL (Hg.): Hofgesellschaft und Hoflinge an europiischen
Fiirstenhofen in der Frithen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert), Miinster 2001, S.337-368.

56 NEUMANN: Ordnung des Berges, S.347.

57 Ebd, S.22.
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Der Einfluss der Landstinde auf die herzogliche Finanzverwaltung®® sowie das land-
stindische Steuerwesen® sind ebenso wenig Bestandteil dieser Untersuchung wie
finanzpolitische®

58 Die Landstdnde werden nur erértert, sofern sie einen direkten Einfluss auf den herzoglichen Haushalt aus-
iibten. Grundlegend zu den Landstinden Thomas PARINGER: Die bayerische Landschaft. Zusammensetzung,
Aufgaben und Wirkungskreis der landstandischen Vertretung im Kurfiirstentum Bayern (1715-1740) (Studien

zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte 27), Miinchen 2007. Gabriele GREINDL: Untersuchungen

zur bayerischen Standeversammlung im 16. Jahrhundert. Organisation, Aufgaben und die Rolle der adeligen

Korporation (Miscellanea Bavarica Monacensia 121), Miinchen 1983. LANZINNER: Fiirst, Réte und Landstidnde.
Franz von KRENNER: Baierische Landtagshandlungen (1429-1513), 24 Bde., Miinchen 1803/05. Gustav von LER-
cHENFELD (Hg.): Die altbaierischen landstéandischen Freibriefe mit den Landesfreiheitserklarungen. Nach den

officiellen Druckausgaben mit geschichtlicher Einleitung und kurzem Worterverzeichnisse herausgegeben,
Miinchen 1853. Max von FREYBERG: Geschichte der bayerischen Landstdnde und ihrer Verhandlungen. 2 Bde.,
Sulzbach 1828/29. Max von FREYBERG: Pragmatische Geschichte der bayerischen Gesetzgebung und Staatsver-
waltung seit den Zeiten Maximilian I. Leipzig 1836. Maximilian LANZINNER: Johann Georg von Herwarth d.A.
(1553-1622). Territorialpolitik, spathumanistische Gelehrsamkeit und sozialer Aufstieg. In: Archiv fir Kultur-
geschichte 75 (1993), 301-334.

59 Mit dem Steuerwesen beschaftigt sich u.a. die zweib4dndige Grundlagenstudie von Helmut RANKL: Land-
volk und frithmoderner Staat in Bayern 1400-1800 (Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte

17), Miinchen 1999. Helmut ENGELHARDT: Landstdnde und Finanzwesen in Bayern im 15. und 16. Jahrhun-
dert, Diss. Miinchen 1968. Sein Untersuchungszeitraum umfasst die Jahre 1400 bis 1514/1550. Engelhardt zog

fiir seine Studie kaum Primérquellen heran.

60 Finanzpolitische Studien sind bislang nur wenige vorhanden. Sigmund Riezler befasste sich 1894 mit Herzog

Albrecht V. und dessen finanzpolitischem Verhalten vor dem Hintergrund der Diskussion zweier Ratsgutachten

von 1555 und 1557, vgl. Sigmund RIEZLER: Zur Wiirdigung Herzog Albrechts V. von Bayern und seiner inneren

Regierung (Abhandlungen der K. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 3. Klasse 21,1), Miinchen 1894.
Hermann-Joseph BusLEY: Zur Finanz- und Kulturpolitik Albrechts V. von Bayern. Studie zum herzoglichen

Ratsgutachten von 1557. In: Erwin IseRLoH/Konrad REPGEN (Hg.): Reformata reformanda. Festgabe fiir Hubert

Jedin zum 17.6.1965, Miinster 1965, S.209-235. Der Finanzpolitik Wilhelms V. und Maximilians I. widmete sich

im Jahr 1881 in Form einer Sammlung transkribierter Briefe aus der Zeit Wilhelms V. und Maximilians I. STIEVE:

Zur Geschichte des Finanzwesens. Auf einen finanz- und reichspolitischen Kontext verweist die Studie von

Hans Christian ALTMANN: Die Kipper- und Wipperinflation in Bayern (1620-1623). Ein Beitrag zur Struktur-
analyse des frithabsolutistischen Staates (Miscellanea Bavarica Monacensia 63), Miinchen 1976. Grundlegend

fiir die finanzpolitische Haltung Maximilans I.: Heinz DOLLINGER: Staatsrdson und Staatsfinanzen in Bayern

im 16. und frithen 17. Jahrhundert. In: Aldo De MapDALENA/Hermann KeLLENBENZ (Hg.): Finanzen und

Staatsrdson in Italien und Deutschland in der frithen Neuzeit (Schriften des Deutsch-Italienischen Historischen

Instituts 4), Berlin 1992, S.249-268. DOLLINGER: Finanzreform. Besondere Erwihnung verdient Dollingers

ausfithrlicher Anmerkungsapparat, der mit ca. 290 Seiten denselben Umfang einnimmt wie die Abhandlung.
Den Schwerpunkt seiner Arbeit wollte Dollinger in der finanzpolitischen Analyse des Handelns Maximilians

I. wissen, sodass er die ,,Darstellung des Finanzressorts an sich, seiner Struktur und seiner Wandlungen nicht
ins Zentrum stellte (S.7). Heinz Dollinger bediente sich explizit eines ,,politisch-biographische(n)“ Ansatzes

(S.9). Er widmete sich vorwiegend der Analyse der Erscheinungsformen und Auswirkungen von Zentralisa-
tion und Kontrolle (S.140). Dollinger restimierte, dass Maximilian I. der ,,Vollender der Ideen und Tendenzen

des 16. Jahrhunderts® war (S.296) und dass seine Finanzreform nicht unabhéngig ,vom Entstehungsprozess

des fiirstlichen Absolutismus und des frithneuzeitlichen Staates“ betrachtet werden kénne (S.280). Dollingers

finanzpolitischen Erkenntnissen schloss sich Dieter Albrecht in seiner biographischen Studie zu Maximilian

1. aus dem Jahr 1998 an. Er sah als Grundsatz von Maximilians I. Politik das Bestreben nach Zuwachs an Ein-
nahmen, die Reorganisation des Beamtentums, die Steigerung der Effizienz der fiirstlichen Regalien, des Kam-
merguts und der Steuerertrage sowie die Hebung von Handel und Gewerbe. ALBRECHT: Maximilian, S.186,
S.188. Als Grundlage dienten ihm die Studien von Heinz Dollinger, Heydenreuter, Lanzinner und Rosenthal.
Peter Claus Hartmann spricht angesichts des rasanten Schuldenab- und Vermogensaufbaus des Herzogtums

unter Maximilian I. von einer ,Meisterleistung, die in diesem Ausmaf in der bayerischen Geschichte einma-
lig ist®, vgl. Peter Claus HARTMANN: Bayerns Weg in die Gegenwart, 2., tiberarb. und erg. Auflage Regensburg
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oder genuin finanzhistorische Fragestellungen.® Der Schwerpunkt der Arbeit liegt
auf der quantitativen und qualitativen Kommunikationsanalyse der Finanzverwal-
tung unter Berticksichtigung des Finanzhaushalts. Vielleicht aufgrund der schieren
Datenmasse oder aufgrund der vor Jahrzehnten nicht méglichen computergestiitz-
ten Auswertung von mehreren Tausend Datensdtzen wurde eine statistische Unter-
suchung desselben bislang nicht vorgenommen. Doch bringen gerade die seriellen
Massenquellen der Finanzverwaltung durch ihren standardisierten Aufbau eine hohe
Konformitit, Zahlbarkeit und damit Moglichkeit zur statistischen Auswertung mit:
»quantification is an antidote to impressionism“* Der Anspruch dieser Studie zur
herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung ist die Verbindung von Mikro- und Mak-
rosichtweisen. Aufgrund der Datenmasse musste eine rdumliche Eingrenzung des
Untersuchungsgegenstandes vorgenommen werden: Neben der Hofkammer als Zen-
tralbehorde liegt der Fokus in mittelbehordlicher Ebene auf dem Rentamt Landshut,
insbesondere auf dem Amt des Rentmeisters als zustindigem Finanzbeamten. Die
Pflegdmter des Rentamts Landshut werden alle einbezogen, in konkreteren Beispielen
aber auf das Pflegamt Moosburg zuriickgegriffen.

Betrachten wir die Quellenbestinde, die als Grundlage fiir die Analyse der Verwal-
tungskommunikation dienen. Die Protokollbiande des Hofkammerrats, heute verwahrt
im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, geben einen dichten und facettenreichen Einblick in
den Arbeitsalltag und in die Kommunikationsstrukturen der Finanzbehérde. Die Pro-
tokolle tiber die Sitzungen des Hofkammerrates bieten, wie Gerhard Heyl bereits 1958

2004, S.239. Vgl. markanten Aufsatztitel von Genoveva RauscH: Maximilian als ,,Finanzgenie® In: Stadtarchiv
Ingolstadt (Hg.): Maximilian I. von Bayern 1573-1651. Fiirst der Zeitenwende, Ingolstadt 2001, S.124-129. Vgl.
Wilhelm VorLkerT: Geschichte Bayerns, 4., erganzte Auflage Miinchen 2010, S. 51f. Kérner beschreibt Maxi-
milian L. w.a. als ,der exzessive Biirokrat, der kithle Rechner*, vgl. Hans-Michael KORNER: Die Wittelsbacher.
Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (BecK’sche Reihe 2458), Miinchen 2009, S. 49.

61 Der Schwerpunkt der Arbeit liegt nicht in einer genuin finanzhistorischen Untersuchung, da im Rahmen
eines begrenzten Bearbeitungszeitraumes keine Gesamtanalyse oder Gesamtauswertung des gesamten her-
zoglichen Haushalts geleistet werden konnte. Die einzigen ausfiihrlichen finanzhistorischen Untersuchungen
zum herzoglichen Finanzwesen erschienen fiir den Zeitraum vor Griindung der Hofkammer von ZIEGLER:
Studien zum Staatshaushalt Bayerns und Helmut RANKL: Staatshaushalt, Stainde und ,,gemeiner Nutzen® in
Bayern 1500-1516 (Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte 7), Miinchen 1976. Maximilian
Lanzinner bietet tiberblicksartige Finanzanalysen zum 16. Jahrhundert, vgl. LANZINNER: Fiirst, Réte und Land-
stande. Ebenso Rudolf SCHLOGL: Bauern, Krieg und Staat. Oberbayerische Bauernwirtschaft und frithmoder-
ner Staat im 17. Jahrhundert (Veréffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte 89), Gottingen 1988.
Die Schuldenlast und finanziellen Herausforderungen unter Wilhelm V. diskutiert Dieter ALBRECHT: Das kon-
fessionelle Zeitalter, Zweiter Teil. In: Max SPINDLER (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte 11. Das Alte
Bayern. Der Territorialstaat, 2., iberarb. Auflage Miinchen 1988, S.393-406, hier S. 404f. Zu ,,Rohdaten” vgl.
Franz von KRENNER: Baierischer Finanz-Zustand in den Jahren 1777, 1792, 1798, 1799 und 1800, Miinchen 1803.
Zuvor noch wurden in der Regierungszeit Kurfiirst Karl Theodors Haushaltszahlen veréffentlicht, vgl. Raun:
Verwaltung, Stinde und Finanzen, S.194.

62 David HERLIHY: Quantification in the Middle Ages. In: V.R. LorwIN/]. M. PrICE (Hg.): The Dimensions
of the Past. Materials, Problems and Opportunities for Quantitative Work in History, New Haven 1972, S.13-51,
hier S.18.
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formulierte, ,,reiches und bisher kaum noch ausgeschopftes Material . ©* Die Protokolle
werden im Rahmen einer systematischen Auswertung dazu genutzt, die Hotkammer
sowohl in ihrer Arbeitsweise als auch in ihrer Kommunikation mit den Mittel- und
Unterbehorden zu fassen. Die Hofkammerprotokolle liegen fiir den Zeitraum seit ihrer
Griindung mit nur wenigen Liicken geschlossen vor. * Im Staatsarchiv Landshut befin-
den sich mit den Auslaufprotokollen des Rentmeisters beinahe deren Pendant, jedoch
nur fiir die Jahre von 1576 bis 1607. Da aufgrund des groflen Umfangs des Materials
Zeitschnitte gesetzt werden mussten, wurden dazu die Jahrgénge 1576, 1586, 1596 und
1607 ausgewdhlt. Eine detaillierte Beschreibung dieser Quellenbestinde findet sich im
Hauptteil der vorliegenden Arbeit.®

Fiir die Rekonstruktion der Kommunikation zwischen der Hofkammer und dem
Rentamt einerseits sowie davon ausgehend mit den Unterbehorden andererseits wird
auf die Protokollserien zuriickgegriffen. Denn aufgrund der Auflésung der Registratur-
zusammenhinge 1799 ist ein GrofSteil der Akteniiberlieferung im Bayerischen Haupt-
staatsarchiv fiir eine behérdengeschichtliche Fragestellung nur eingeschrankt und mit
hoherem Zeitaufwand nutzbar.*® Die Akteniiberlieferung der Hofkammer findet sich
in den Pertinenzbestinden der Generalregistratur (GR), der Gerichtsliteralien (GL),
der Hofamtsregistratur (HR I, HR II), in den Fiirstensachen und im Bestand Kurbay-
ern Geheimes Landesarchiv.®’ Eine Provenienzanalyse der Bestainde wurde in den ver-
gangenen Jahrzehnten durchgefiihrt, allerdings steht sowohl eine Auflosung der Perti-

63 Gerhard HEyL: Die Protokolle der kurbayerischen Zentralbeh6rden. In: Mitteilungen fiir Archivpflege in
Bayern 4 (1958), S.54-56, hier S. 55. Die Anzahl der Hofkammerprotokolle benennt er mit 1128 Binden fiir den
Zeitraum von 1550-1799, ebd., S.56. Zur breiten thematischen Spanne der Protokolle vgl. EDELMAYER/LANZ-
INNER/RAUSCHER: Einleitung, S.12f.

64 Trotz vorhandener Liicken kann eine dichte Uberlieferung der Amtsbiicher im Staatsarchiv Landshut fest-
gestellt werden. Diese dichte Uberlieferungslage fiir das 16. Jahrhundert ist nicht immer gegeben, vgl. NEu-
MANN: Ordnung des Berges, S.240.

65 Vgl. hier B./1./3.

66 Zur Authebung des Provenienzprinzips aufgrund der Neustrukturierung der Zentralarchive 1799 vgl. Alb-
recht Liess: Geschichte der archivischen Bestdndebereinigung in Bayern. In: ZBLG 61 (1998), S.123-146, hier
S.124f. Zur Neuordnung unter Reichsarchivar Franz Joseph von Samet vgl. Walter JAROSCHKA: Reichsarchi-
var Franz Joseph von Samet (1758-1828). In: Mitteilungen fiir die Archivpflege in Bayern, Sonderheft 8 (1972),
S.1-27. Fritz ZIMMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive bis zum Ausgang
des 18. Jahrhunderts. In: Archivalische Zeitschrift 58 (1962), S. 44-94. Gerhard IMMLER: Bestindestrukturen
in den Miinchner Zentralarchiven. Ausgangslage und Veranderungen. In: Archivalische Zeitschrift 94 (2015),
S.95-111.

67 Weitere Archivalien zur Hofkammer finden sich in BayHStA, Landshuter Abgabe Rep. 92, Verz. 8 (Hof-
kammerakten aufgeteilt nach Landgerichten). BayHstA, Kurbayern Hofkammer Archivalien (Bereinigung des
Pertinenzbestand Klosterliteralien). Aus dem Pertinenzbestand Klosterliteralien wurden die Akten der Hofkam-
mer entnommen und neu verzeichnet, vgl. Vorwort BayHStA, Kurbayern Hofkammer Archivalien (29.1.2008).
Das neue Findbuch soll jedoch nur ,,provisorischen Charakter” annehmen, um eine spétere Bestandsbezeich-
nung ,,Kurbayern Hofkammer® zu verwirklichen. Es gibt ferner einen Bestand ,,BayHStA Hofkammer Miin-
chen, der die Akteniiberlieferung beherbergt. Auf miindliche Nachfrage im BayHStA im Juli 2017: Zum Find-
buch gebe es kein Vorwort, in der Archivdatenbank finden sich keine weiteren Informationen; ein Register ist
vorhanden.
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nenzbestdnde als auch eine Neuanlage der Findbiicher noch aus.®® Um einen Eindruck
von der Uberlieferungsdichte der Hofkammer innerhalb des Pertinenzbestandes GL zu
gewinnen, soll die Provenienzliste des Landgerichts Moosburg vorgestellt werden. Aus
76 Faszikeln wurden 2.325 Akteneinheiten gebildet, die sich auf 66 verschiedene Prove-
nienzstellen verteilen.® Dabei nehmen allein die Hofkammerakten mit einem Umfang
von 638 Akteneinheiten 27,4 Prozent innerhalb der GL Moosburg ein. Wihrend also
eine provenienzbereinigte und geordnete Akteniiberlieferung noch aussteht,”” wurden
die seriellen Quellengattungen wie Protokoll- und Rechnungsbiicher der Hotkammer
entsprechend ihrer Behordenzugehorigkeit bereits neu geordnet.”

Flankierend zur Analyse der Verwaltungskommunikation wurde die Entwicklung
des Staatshaushalts unter finanzhistorischen Gesichtspunkten betrachtet. Dazu war
eine Analyse der Rechnungsserien iiber alle Verwaltungsebenen hinweg erforderlich.
Uber die Hotkammer und die ihr untergeordneten Amter liefen die Finanzstrome des
Hofes und Landes. Die Hofkammer hatte als oberste Verwaltungsstelle der Finanzen
eine zentrale Position inne. Das erklirt den Umfang des Quellenkorpus: Uber 6.700
Rechnungen sind allein zu den Hof- und Zentralbehérden, deren Abrechnungen in
der Hofkammer einliefen, vorhanden.” Die Jahresrechnungen der Hofkammer sind
mit nur wenigen Liicken tiberliefert.”

Auf den grundsitzlich guten, aber doch bislang kaum in der Forschung rezipierten
Quellenbestand im Staatsarchiv Landshut wies Gerhard Schwertl 2006 hin.” Im Staats-
archiv Landshut finden sich im Bestand ,,Kurbayern Hofkammer Amterrechnungen
Rentmeisteramt Landshut® umfangreiche frithneuzeitliche Rechnungsserien sowohl

68 Joachim Wild erklérte die Bestaindebereinigung zu einem Ziel des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, vgl.
Joachim WiLp: Moglichkeiten und Probleme der Strukturierung bei der Wiederherstellung von Altbestédnden.
In: ZBLG 61 (1998), S.157-164, hier S.164.

69 Die Provenienzanalyse wurde (mindestens) in den Jahren 1998 bis 2000 durchgefiihrt. Genauere Angaben
fehlen in den Vorworten der Findbuicher. Der Pertinenzbestand BayHStA, GR Fasz. 1262 ,,Rentmeister-Umritts-
Sachen” mit einer Laufzeit von 1584 bis 1801 enthalt allein zehn verschiedene Provenienzen.

70 Zur Bedeutung des Provenienzprinzips Bodo UHL: Die Bedeutung des Provenienzprinzips fiir Archivwis-
senschaft und Geschichtsforschung. In: ZBLG 61/1 (1998), S. 97-121.

71 Die Protokolle der Hofkammer finden sich im BayHStA unter Kurbayern Hofkammer Protokolle, vgl.
IMMLER: Bestandestrukturen in den Miinchner Zentralarchiven, S.105. Die Rechnungsbénde finden sich im
BayHStA, Kurbayern Hofzahlamt (fiir die Zeit vor 1506 vgl. BayHStA, Amterrechnungen). Der Vollstindigkeit
halber sei Kurbayern Hofanlagsbuchhaltung, Kurbayern Hofkammer Conservatorium Camerale, Kurbayern
Hofkammer Hauptcassa und Kurbayern Hofkammer Oberpfélzer Registratur erwihnt.

72 CRAMER-FURTIG: Finanzkontrolle durch Rechnungspriifung, S.272. In den Zahlenangaben unberiicksich-
tigt sind die seriellen Rechnungsiiberlieferungen der Mittel- und Unterbehérden. Beispielsweise verwahrt das
Staatsarchiv Landshut ,,13.700 eingesandte mittel- und unterbehordliche Rechnungen der Rentdmter Landshut
und Straubing [...], 4.652 Rechnungen der Rentdmter Landshut und Straubing sowie iiber 5.330 Rechnungs-
bande der Pfleggerichte in den genannten Rentdmtern®, vgl. Joachim KEMPER: Erste Ansitze zu einer Finanz-
kontrolle im Spétmittelalter und in der frithen Neuzeit. In: ,Daf3 unsere Finanzen fortwihrend in Ordnung
erhalten werden...* Die staatliche Finanzkontrolle in Bayern vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Miinchen
2004, S.14-42, hier S.18.

73 So fehlen im Zeitraum von 1550 bis 1618 die Jahre 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1559, vgl. BayHStA, KB HZA.
74 ScHWERTL: Die Mittelbehorden der Rentmeisteramter Unterlands, S. 947.
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zur mittel- als auch zur unterbehdrdlichen Ebene.” Die Bedeutung finanzhistorischer
Daten fiir die Geschichtswissenschaft bleibt ungebrochen,” selbst wenn durch die Kas-
sationen des 19. Jahrhunderts nicht mehr alle Rechnungsbénde als geschlossene Serien
vorliegen,”” oder in seltenen Féllen Betrige in den Eintragungen der Rechnungsbédnde
nicht aufgenommen wurden.” Mithilfe der Jahresrechnungen des Hofzahlamts sowie
der Rechnungen der Mittel- und Unterbehorden fiir das Rentamt Landshut konnte
der Finanzhaushalt von 1550 bis 1618 in einem ersten Schritt (oberfldchlich) analysiert
werden.” Die dargestellten Finanzdaten wurden aufgearbeitet und der argumentativen
Analyse der Finanzverwaltung zugrunde gelegt.® Eine detaillierte Beschreibung dieser
Quellenbestidnde findet sich im Hauptteil der vorliegenden Arbeit.*

Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil zeigt die Grundstruktur der her-
zoglichen Finanzverwaltung. Dazu gehoren die rechtliche Verfassung des Herzogtums
Bayern, seine Rolle als Fiirstentum im Heiligen Rémischen Reich, ebenso wie die Rolle
des bayerischen Herzogs als Landesherr und als Grundherr. Es folgt eine Darstellung
des Behordenaufbaus, der unter-, mittel- und oberbehérdlichen Ebenen der herzogli-
chen Finanzverwaltung. Den Abschluss bildet die abstrakte Ordnung des Wissens: der
Aufbau der Rechnungsbiicher, der Ubergang vom romischen zum arabischen Ziffern-
system, die Rechenhilfsmittel, das Archiv- und Bibliothekswesen und die Kartographie.

Der zweite Teil widmet sich der schriftlichen Verwaltungskommunikation. Nach
einer Einfithrung in das Setting der Finanzverwaltung werden die Kommunikations-
strome zwischen der Hofkammer, dem Rentmeister und den Pflegimtern im zeitli-
chen Verlauf behandelt: Welche Themen wurden vorrangig in den jeweiligen Gremien
behandelt? Lisst sich daraus ein Geschéftsgang ableiten? Von wem wurden Entschei-
dungen getroffen? Zuletzt soll nach dem praktischen Einsatz von Wissen aus Archi-
ven und Registraturen, Rechtsbeziigen und Formen der Wachsamkeit gefragt werden.
Wurden Machtmittel wie Sanktionen oder Belohnungen zur Disziplinierung des Ver-
waltungspersonals eingesetzt?

75 Zur Uberlieferungssituation des Rentmeisteramtes Landshut vgl. ScHwWERTL: Die Mittelbehérden der Rent-
meisteramter Unterlands, S. 942.

76 Etwa Sarah NoETHLICHS: Wenn Zahlen erzahlen. Ludwig von Anjou und seine Rechnungsbiicher von 1370
bis 1379 (Beiheifte der Francia 86), Ostfildern 2018, S. 9. Noethlichs verweist fiir das Mittelalter weiter auf: Jean
KerRHERVE: Lhistorien et les sources financiéres de la fin du Moyen Age. In: Claude Carozz1/Huguette TAVIANI-
Carozzr (Hg.): Le médiéviste devant ses sources: Questions et méthodes, Aix-en-Provence 2004, S.185-206.
77 Zur Makulatur der Amterrechnungen des Rentmeisteramts Landshut im Staatsarchiv Landshut, vgl.
JaroscHKA: Das Rechnungsarchiv im Staatsarchiv Landshut, S. 5f.

78 Vollstindig sind die Hofzahlamtsrechnungen nicht, es fehlen immer wieder Betrage, beispielsweise Salz-
rechnungen Burghausen 1590 in StAM, KB HK AMR BHN, R 625: Rest: 4363 Gulden 12 Kreuzer 2 Pfennige feh-
len in der Hofzahlamtsrechnung von 1590 unter Salzgefill Burghausen, BAYHSTA, KB HZA, NR. 36 fol. 110r.
79 Die Rechnungsbénde vor 1550 sind nicht auffindbar, vgl. LANZINNER: Fiirst, Rite und Landsténde, S.32.
Aber es hat sie einmal gegeben — mindestens fiir die Verwaltung des Teilherzogtum Niederbayern — wie aus
der Registratur des Schlosses Trausnitz aus dem 16. Jh. hervorgeht, vgl. StALA, RMA LA, A 1024.

80 Eswire wiinschenswert, wenn sich daran dezidiert finanzhistorische Studien anschléssen, vgl. dazu ScHIR-
MER: Kursichsische Staatsfinanzen, S.22. KORNER: Luzerner Staatsfinanzen, S.392.

81 Vgl hier A/IL./2.d./3.d.
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Der dritte Teil der Arbeit ergidnzt die vorangegangenen Kapitel mit Blick auf die per-
sonlichen Treffen und die raumliche Mobilitdt der Mitarbeiter der Finanzverwaltung.
Bei welchen Angelegenheiten war eine personliche Anwesenheit vor Ort unabdingbar,
wann gab es ad hoc anberaumte Dienstreisen und Kommissionen? Welche Rolle spiel-
ten fiir die Finanzverwaltung die festen Treffen und Termine wie der Rentmeisterumritt
oder die Rechnungspriifungen, welche Themen wurden dabei behandelt? Abschliefiend
werden die Geldtransporte, also die Bewegung von Geld im Raum, betrachtet.

Mit dieser Studie zur Finanzverwaltung der bayerischen Herzoge soll ein Beitrag
zur bayerischen Landesgeschichte geleistet werden, denn eine ,,Darstellung der Orga-
nisation der Rechnungsfithrung einer landesherrlichen Finanzverwaltung liefert [...]
einen wichtigen Baustein fiir die Erforschung frithmoderner Staatsbildung*®

*

Geldangaben werden ausgeschrieben. Die Wiedergabe von Zitaten aus Primérquel-
len erfolgt buchstabengetreu, verwendet wird jedoch die moderne Grof3- und Klein-
schreibung und Zeichensetzung. Gebrauchliche Abkiirzungen wurden stillschweigend
aufgelost. Zur leichteren Verstindlichkeit verwende ich den Begrift ,,Pflegamt® fiir die
Verwaltungsform von Gericht oder Pflege.® Es ldsst sich zwar eine Verbindung zwi-
schen den Amtssitzen auf kleinen Landschléssern und Burgen und der Bezeichnung
als ,,Pflegen” feststellen; die iibrigen Verwaltungseinheiten wurden ,,Gerichte® genannt.
Aber in den folgenden Jahrhunderten schien dieses Bezeichnungsschema zu kippen,
wie in der Amterrechnung von 1600 deutlich wurde: So wurde Dingolfing einerseits als
»Pflege” bezeichnet, in Bezug auf die Einnahmen des Salzaufschlags als ,Gericht“* Hey-
denreuter fithrte dazu aus: ,,Je nachdem, ob der rechtspflegerische oder der militrisch-
verwaltungsmaflige Aspekt betont wird, findet sich bald die eine, bald die andere
Bezeichnung.“®

82 CrAMER-FURTIG: Finanzkontrolle durch Rechnungspriifung, S.271.

83 HEYDENREUTER: Probleme des Amterkaufs in Bayern, S.235.

84 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 129, o.f. Enge Verbindung des Begriffs Pflege und Burgort vgl. ROSEN-
THAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.324, S. 326.

85 HEYDENREUTER: Probleme des Amterkaufs in Bayern, S.235.






A. Die Grundstruktur der Finanzverwaltung

Der erste Teil dieser Arbeit zur herzoglichen Finanzverwaltung von 1550 bis 1618 wid-
met sich ihren rechtlichen, strukturellen und wissensbasierten Grundlagen. Es stellt
sich die Frage: Welche Einnahmequellen standen den bayerischen Herzogen zur Ver-
fiigung? Da der Herzog nicht willkiirlich alles sein Eigen nennen konnte, werden nun
erstens die rechtlichen Rahmenbedingungen dargelegt, die den bayerischen Herzog
in seinem Umgang mit Finanzen betrafen. Dazu gehorten seine Rollen als Grundherr,
Landesherr und Fiirst im Heiligen Romischen Reich. Daran schlief3t sich zweitens
die Frage an, wie die Geldstrome verwaltet wurden, also die Behordenstruktur der
herzoglichen Finanzverwaltung. Anhand der Pflegdmter, dem Rentamt Landshut und
der Hotkammer wird die behordliche Hierarchie seit 1550 dargestellt. Drittens folgt
eine Anndherung an die Wissensstrukturen, die sich die einzelnen Ebenen in Form
von Registraturen, Archiven und Bibliotheken sowie in der Rechnungsfithrung auf-
bauten und die ein aufeinander abgestimmtes Funktionieren der Verwaltungsablaufe
sicherstellten.

|. Die Verfassung: Recht auf Geld und Geld
durch Recht

In der Frithen Neuzeit leistete das Rechtswesen einen wesentlichen Beitrag zur Regulie-
rung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Als Garant fiir die gesellschaftliche Stabi-
litdt eines Landes kann die Rechtssicherheit angesehen werden. In rechtlicher Hinsicht
wurde etwa dem Privatvermégen eine herausgehobene Stellung zugewiesen, einerseits
zum Schutz des eigenen Vermogens, andererseits zur Verhinderung von Rechts- oder
Amtsmissbrauch durch unlautere finanzielle Einflussnahme.! Beide Bereiche - Finan-
zen und Recht - werden im Folgenden miteinander in Beziehung gesetzt.

Wenn wir uns die Frage stellen, tiber welche finanziellen Grundlagen der Herzog
von Bayern verfiigte, so stellt sich auch die Frage nach den rechtlichen Grundlagen fiir
seinen Zugriff auf diese Ressourcen.

1 Rentmeisterinstruktion von 1613 in ZIEGLER: Dokumente 3/2, S.788: dieweiln wir auch ob der heiligen Jus-
titia, dafs solche denn Armen wie dem Reichen unnd dem Reichen wie dem Armen solle ergehen. Ebenso war
bereits im Landrecht BayrLO. 1553, Bl. 391, festgelegt worden: Item auff das niemand Armut halb rechtlofs gelas-
sen werde.
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1. Der Herzog als Grundherr

Der bayerische Herzog galt als ,,der reichste Grundherr im Land“* mit einer Verfii-
gungsgewalt iiber den ,,grofite[n] Teil des Territoriums®’ Diese Aussagen beziehen
sich auf den bayerischen Herzog in seiner rechtlichen Funktion als Grundherr.* Als
Grundherr war der bayerische Herzog Grundeigentiimer. Diesen Grund verpachtete
er an Bauern, die im Folgenden Grunduntertanen genannt werden.

Neben den bayerischen Herzdgen gab es eine Vielzahl weiterer Grundherren im
Gebiet des Herzogtums Bayern: Adelsfamilien, Kloster, Stifte, Pfarreien, Stiftungen
und freieigene Giiter. Bis heute grundlegend fiir das Wissen um die Grundherrschaft
in Bayern ist die Studie Friedrich Liitges. Er wertete die von Hazzi und Krenner gesam-
melten Datensitze aus der Zeit um 1800 aus. Dabei errechnete er 17,1 Prozent dem
Landesherrn grunduntertinigen Familien; nach den Berechnungen Krenners lige der
Wert bei 10,6 Prozent.” Der Anteil der kirchlichen Herrschaften an grundunterténigen
Familien lag bei 50,5 Prozent. Das heift zwar, dass der Grofiteil des Grundbesitzes in
kirchlicher Triagerschaft war, aber nicht, dass ,,die Kirche® groiter Grundherr war. ,,Die
Kirche“ zersplitterte sich ihrerseits in eine Vielzahl voneinander unabhangiger recht-
licher Institutionen, sodass von ,,der® kirchlichen Grundherrschaft oder ,,der* Kirche
als grofitem Grundherren nicht gesprochen werden kann. Der Anteil der Adeligen an
der Grundherrschaft betrug 40,7 Prozent.” Diese, wiederum aufgesplittet, ergaben kei-
nen Grundherren, der allein mehr Besitz als der Landesherr hitte aufbringen kénnen.
Der bayerische Herzog war mit zehn bis 17 Prozent an Grundbesitz der grofite fiir sich
alleinstehende Grundherr.

Die Ertrage aus dem verpachteten Grundbesitz, die dem Herzog zustanden, wurden
von seinen Grunduntertanen an seine Kastenamter geliefert. In diesem Sinne hatte der
Herzog die Aufsicht {iber seinen eigenen Wirtschaftsbetrieb, die Urbarsverwaltung, zu
fithren.® Die Kastendmter waren unterbehordlich organisiert. Im Rentamt Landshut

2 Max SPINDLER/Andreas Kraus: Neue Grundlagen. In: Max SPINDLER (Hg.): Handbuch der bayerischen
Geschichte II. Das Alte Bayern. Der Territorialstaat., 2., tiberarb. Auflage Miinchen 1988, S.53-75, hier S.63.

3 Ernst KLEBEL: Diplomatische Beitrdge zur bairischen Geschichtsforschung. In: Ernst KLEBEL: Probleme
der bayerischen Verfassungsgeschichte (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 57), Miinchen 1957,
S.144-183, hier S.171.

4 Es gibt bislang noch keine Auflistung dariiber, welche Fliche der bayerische Herzog als Grundherr besaf3,
noch wie sich en détail die Flachen tiber das Land verteilten. Einen ersten Ansatz zur Klarung dieser Fragen
liefern die Untersuchungen des Historischen Atlas von Bayern, deren Bearbeitung jedoch noch nicht abge-
schlossen ist.

5 Zitiert nach Friedrich LuTGE: Die bayerische Grundherrschaft. Untersuchungen tiber die Agrarverfassung
Altbayerns im 16.-18. Jahrhundert, Stuttgart 1949, S.28-S. 28f.

6 LUTGE: Grundherrschatft, S. 33.

7 Ebd, S.36.

8 Matthias BADER: Urbare. In: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-lexikon-bayerns.
de/Lexikon/Urbare (publiziert am 19.11.2014), aufgerufen am 6.11.2021. Der Verwaltung seiner Giiter als ,,Haus-
vater liegt die Oikonomik als gedankliches Konstrukt zugrunde, vgl. Otto BRUNNER: Neue Wege der Verfas-
sungs- und Sozialgeschichte, 2., verm. Auflage Géttingen 1968, hier: Das ,,ganze Haus“ und die alteuropiische
L,Okonomik®, S.103-127.
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befanden sich im Jahr 1610 Késten in Dingolfing, Eggenfelden, Eggmiihl, Griesbach,
Hals, Landau an der Isar, Landshut, Natternberg, Osterhofen, Reisbach, Teisbach, Vils-
hofen an der Donau und Neumarkt (siehe dazu Abbildungen 1 und 2).

Die Grunduntertanen des Herzogs verteilten sich nicht gleichmaf3ig im Land, das
wird am Beispiel des Rentamts Landshut deutlich. Mithilfe der Arbeiten des Histo-
rischen Atlas ldsst sich die rdaumliche Verteilung der Grunduntertanen nachvollzie-
hen. So befanden sich beispielsweise im Raum des Pflegamts Teisbach 33 Prozent der
Anwesen in herzoglicher Grunduntertanenschaft, im Pflegamt Natternberg sogar 62
Prozent, hingegen im Pflegamt Erding nur 14 Prozent.” Die herzoglichen Urbare geben
detaillierte Auskunft iber die Grunduntertanen der bayerischen Herzoge. Das dlteste
tiberlieferte Urbar stammt aus der ersten Hilfte des 13. Jahrhunderts - vorausgehende
Aufzeichnungen werden als sehr wahrscheinlich angesehen.

Neben ihrer Rolle als Grundherren waren die bayerischen Herzége auch Landes-
herren. Damit hatten sie die rechtsprechende Gewalt inne. Der Anspruch des Herzogs
von Bayern als Landesherr erstreckte sich im Laufe der Frithneuzeit auf alle Untertanen
Bayerns. Die Intensivierung seiner Rechtsgewalt hatte auch mit einer finanziell eintrég-
lichen Einnahme zu tun: den Geldstrafen.

2. Der Herzog als Landesherr

a. Die Landeshoheit

Die (spét)mittelalterliche Landesherrschaft wird durch die Biindelung von ,,Hochge-
richtsbarkeit, Regalitat und Untertdnigkeit“ beschrieben." Gegen Ende des 16. Jahrhun-
derts setzte eine neue Entwicklung ein, die sich vor allem nach dem Dreif3igjahrigen
Krieg Bahn brechen sollte. Statt der Summierung vielfaltiger Rechtstitel bildete sich im
Laufe des 16. Jahrhunderts der abstrakte (Ober)begriff der Landeshoheit und damit das
Konzept der superioritas territorialis aus.”* Das daraus resultierende Rechtsverstand-
nis erklirt der Rechtshistoriker Dietmar Willoweit folgendermafien: ,,Im Mittelpunkt

9 Die angegebenen Werte (Hoffuf3) von einem Ganzen oder einem Sechzehntel-Hof kénnen nicht ohne Wei-
teres auf Flichenmafle umgerechnet werden. Die Erkenntnis dieser statistischen Aufnahme liegt nur darin,
aussagen zu konnen, wie viele Besitzeinheiten des jeweiligen Pfleggerichts auf den Herzog entfielen und wie
viele auf andere Grundeigentiimer. Der Hoffuff war zum Aufnahmezeitpunkt 1752 keine standardisierte Fla-
chen- oder Besitzgrofle, sondern eine ,,behordlich arrangierte Fiktion', vgl. Rainer BECK: Jenseits von Euclid.
Einige Bemerkungen tiber den ,,Hoffuf}*, die Staatsverwaltung und die Landgemeinden in Bayern. In: ZBLG
53 (1990), S. 697-741, hier S.738.

10 Ingrid HEEG-ENGELHAR: Das élteste bayerische Herzogsurbar. Analyse und Edition (Quellen und Erérte-
rungen zur bayerischen Geschichte Neue Folge 37), Miinchen 1990.

11 Dietmar WILLOWEIT: Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herrschaftsrechte und
Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 11), Koln,
Wien 1975, S.110.

12 WiLLowerT: Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt, S.125. Zurerst bei Andreas Knichen (1600) in sei-
ner Schrift de iure territorii, spater bei Dietrich Reinkingk (1616) als superioritas territorialis, vgl. Reinhard
StAUBER: Territorium. In: Enzyklopddie der Neuzeit Online, URL: http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muen-
chen.de/10.1163/2352-0248_edn_a4295000, aufgerufen am 14.2.2019.
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der neuen Territorialstaatslehre steht nicht mehr der Jurisdiktionsbegriff, sondern
eine umfassende Beschreibung der Territorialgewalt, die nicht notwendig auf spezi-
fische Institutionen des Verfassungsrechts - Hochgericht, Vogtei, etc. — beruhen muss,
sondern selbst als eigenes Recht verstanden wird.“"® Diese Entwicklung vom mittel-
alterlichen Verstindnis eines Landesherrn hin zum abstrakten Begriff der superioritas
territorialis, der Landeshoheit, ldsst sich im Herzogtum Bayern nachzeichnen. In der
Historiografie, auf Miinzen und Medaillen wurde die bayerische Landeseinheit pro-
pagiert und mit dem Ausbau der Verwaltungsspitzen und dem Ausbau der Residenz
Miinchen als Zentralort gestarkt;"* in einem der représentativsten Auftrige aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts spiegeln sich beide Stromungen - der Landeshoheit trotz
Verweis auf die Teilherzogtiimer — wider: in der bayerischen mappa.”

Grundlage fiir die Ausbildung der Landeshoheit im vereinten Herzogtum Bayern
war die Durchsetzung der Primogeniturordnung. Im Jahr 1550 trat Albrecht V. die
Regierung des Herzogtums Bayern an. Mit seiner Regierung hielt die Rechtsrealitit
der Primogenitur Einzug; sie monopolisierte die Herrschaftsgewalt und bewahrte die
Einheit des Gebiets durch das Ausschalten der (Gebiets-) Anspriiche Nachgeborener.
Albrecht V. war der einzige Sohn Wilhelms IV. und dessen Ehefrau Maria Jakobda von
Baden;'® sein Onkel Ernst von Bayern (1500-1560), Administrator von Passau und Salz-
burg, zog sich in die Grafschaft Glatz zuriick.” Dass dieser — beinahe reibungslose —
Ubergang nicht selbstverstindlich war, zeigt ein Riickblick auf die Unruhen knapp
fiinfzig Jahre zuvor. Mit dem Tod Herzog Georgs von Bayern-Landshut am 1. Dezem-
ber 1503 war, den Regeln des Hausvertrags von Pavia 1329 folgend, das Teilherzogtum
Niederbayern an die wittelsbachische Linie im Mannesstamm gefallen. Nachdem der
Rechtsanspruch im Landshuter Erbfolgekrieg gewaltsam von Herzog Albrecht IV.
durchgesetzt worden war, wurde dieser im Jahr 1505 alleiniger Herzog von Ober- und

13 WiLLOWEIT: Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt, S.123.

14 Vgl. dazu Bauausgaben in BayHStA, KB HZA, Nr. 2—73. Vgl. Isabella Hodl-Notter: Datensitze zur baye-
rischen Finanzverwaltung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/ubm/
data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 4. ,,centralized territories are more likely to survive
than non-centralized territories and as a result grow more in size, vgl. Davide CaANTONI/Cathrin MoHR/Mat-
thias WEIGAND: The Rise of Fiscal Capacity. Discussion Papier No. 172, 20.7.2019, S.1 (Abstract), URL: https://
rationality-and-competition.de/wp-content/uploads/discussion_paper/172.pdf (Stand: 18.3.2020). ,One specific
result is the possibility of weak states, where the low capacity to raise revenue reflects a combination of non-
cohesive institutions and political instability., so dhnliche Ergebnisse von Timothy BEsLEY/Ethan ILzETZK1/
Torsten PERssoN: Weak states and steady states: the dynamics of fiscal capacity. In: American Economic Jour-
nal: Macroeconomics (2013), 227 Vol. 5, No.4, S. 205-235, hier S. 227. Zentralisierungsbeispiele lassen sich auch
in der unterbehérdlichen Ebene nachweisen: Beispielsweise ist fiir die erste Halfte des 17. Jahrhunderts zu bele-
gen, dass die Gerichtsverhandlungen statt in der Schranne Nandlstadt zentral in Moosburg gefiihrt wurden,
vgl. HIERETH: Landgericht Moosburg, S. 79.

15 BayHStA, KB HZA Nr. 9, fol. 108r. Vgl. hier A./IIL./2.c.

16 Stefan WEINFURTER: Die Einheit Bayerns. Zur Primogeniturordnung des Herzogs Albrecht IV. von 1506. In:
Harald DickerHOF (Hg.): Festgabe Heinz Hiirten zum 60. Geburtstag, Bern u.a. 1988, S.225-242, hier S.234.
17 Heinrich LuTz/Walter ZIEGLER: Das konfessionelle Zeitalter. Erster Teil: Die Herzége Wilhelm IV. und
Albrecht V. In: Max SPINDLER (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte II. Das Alte Bayern. Der Territorial-
staat, 2., iberarbeitete Auflage Miinchen 1988, S.322-392, hier S.373.
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Niederbayern. Mit dem Erlass der Primogeniturordnung am 8. Juli 1506 hatte Alb-
recht IV. die Weichen fiir ein dauerhaft geeintes Herzogtum gelegt, das nu fiiran in
ewig Zeit in vorgemelten unnsern Fiirstenthumben, [...] die nu fiiran ain Herczogthomb
genennt werden und sein sollen, kain Taillung noch Zertrennung mer geschehen, auch
in solhen unnsern Herczogthumben nit mer dann ain regirnnder Herczog Lanndsfiirst
und Herr sein sol und mdg." Der Erlass der Primogeniturordnung und ,,die Herausbil-
dung des bayerischen Einheitsgedankens war kein Akt der Moderne“."” Die Primogeni-
tur beendete das jahrhundertelange Ringen der bayerischen Herzdge, das Herzogtum
Bayern wieder unter einem Herzog zu vereinen.?’ Friih fassbar wird diese Tendenz in
dem innerhalb der mittelalterlichen Historiographie gewachsenen Konzept des ,,Hau-
ses Bayern“? So war die Primogenitur das Produkt der Durchsetzung von dynastisch
patrilinearem Familiendenken in einem arrondierten Territorialfiirstentum unter Fith-
rung eines Familienoberhaupts. Doch auch wenn die Idee und die rechtliche Grundlage
der Einheit Bayerns vorhanden waren, blieb es doch ein politischer Kraftakt, diesen
Anspruch durchzusetzen.”

Nach dem Tod Albrechts IV. 1508 und einer anschlieffenden Vormundschaftsphase
gelangte sein Sohn Wilhelm IV. an die Regierung. Doch dessen jiingerer Bruder Lud-
wig meldete Anspriiche auf die Landesherrschaft an. In Mithldorf einigten sie sich 1514
auf eine Doppelregierung. Diese Doppelregierung bedeutete ,,keine Real-, sondern
nur eine Verwaltungs- und Haushaltsteilung mit Miinchen und Landshut als Residen-
zen“” Das Motto der beiden Herzoge war ein klares Statement ,,zwei Leiber und ein
Herz%* beziehungsweise lautet der Spruch im Italienischen Saal in der Landshuter
Stadtresidenz seit 1543: Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur
(Durch Eintracht wachsen kleine Dinge, Zwietracht lasst die grofiten zerfallen).” Mit
dem Regierungsantritt Albrechts V. wurde das Herzogtum Bayern schliefllich wie-

18 Zitiert nach Reinhard STAUBER: Staat und Dynastie. Herzog Albrecht IV. und die Einheit des ,,Hauses Bay-
ern‘ um 1500. In: ZBLG 60 (1997), S.539-566, hier S.561.

19 STAUBER: Staat und Dynastie, S.565. WEINFURTER: Einheit Bayerns, S.231.

20 Hans-Georg HERMANN: 8. Juli 1506. Das Primogeniturgesetz Albrechts IV. In: Alois Scumip/Katharina
WEIGAND (Hg.): Bayern nach Jahr und Tag. 24 Tage aus der bayerischen Geschichte, Miinchen 2007, S.176-192,
hier S.182.

21 Reinhard STAUBER: Staat und Dynastie, S.546. Jean-Marie MOEGLIN: Dynastisches Bewusstsein und
Geschichtsschreibung. Zum Selbstverstindnis der Wittelsbacher, Habsburger und Hohenzollern im Spatmit-
telalter (Schriften des Historischen Kollegs Vortrage 34), Miinchen 1993, S. 47 weist auf die enge Verbindung
zwischen dem Haus Bayern, bzw. der Dynastie und dem Land hin. Auch: Jean-Marie MOEGLIN: Die Genealo-
gie der Wittelsbacher: Politische Propaganda und Entstehung der territorialen Geschichtsschreibung in Bay-
ern im Mittelalter. In: MIOG 96/1-2 (1988), S.33-54, hier S.53f.

22 Vgl. Reinhard STAUBER: Bayerische Wiedervereinigung? Aspekte des Landshuter Erbfolgekrieges. In: Bar-
bara ZEITELHACK (Hg.): Pfalzgraf Ottheinrich. Politik, Kunst und Wissenschaft im 16. Jahrhundert, Regens-
burg 2002, S.32-54, hier S. 48.

23 HERMANN: Primogeniturgesetz, S.18s.

24 Zitiert nach HERMANN: Primogeniturgesetz, S.185.

25 Brigitte LANGER: ,Concordia parvae res crescunt: Familie und Staat. In: Brigitte LANGER/Katharina HE1-
NEMANN (Hg.): ,,Ewig blithe Bayerns Land*. Herzog Ludwig X. und die Renaissance, Regensburg 2009, S.290-
313, hier S.291.
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der unter einer Fithrung vereint. Das Testament Albrechts V. von 1578 bekriftigte die
Weichenstellung seines Grof3vaters zur langfristigen Einheit des Herzogtums.*® Die
Primogenitur war eine Grundlage zur ,, Konsolidierung frithmoderner Staatlichkeit®
des Herzogtums Bayern in seiner Gesamtheit.” Damit gelang es den Wittelsbachern,
langfristig personell-dynastische Kontinuitat und territoriale Einheit zu etablieren. Die
Aufrechterhaltung zweier Hothaltungen - in Miinchen und Landshut - ging mit einem
hohen finanziellen Aufwand einher. Die territoriale und personelle Einheit brachte
die Biindelung von finanziellen Ressourcen mit sich. Das Land hatte seit der zweiten
Hilfte des 16. Jahrhunderts nur mehr einen Herrschaftsmittelpunkt: Miinchen. Das
Konzept der Landeshoheit lieferte eine entscheidende definitorische Grundlage zur
Entwicklung einer frithmodernen Staatlichkeit, die Idee eines Staatsgebiets: ,,Unter-
tan ist nicht nur der auf dem Kammergut siedelnde Hintersasse des Fiirsten, sondern
ohne Riicksicht auf einen besonderen Rechtsstatus jeder, der sich in den Grenzen des
Territoriums niedergelassen hat.“*

b. Das Rechtswesen

Das Rechtswesen war ein Rahmen, dem sich der bayerische Herzog zu fiigen hatte —
der ihm aber ebenso fiir die Verwirklichung seiner Ziele férderlich sein konnte.” Die

umfangreichen bayerischen Rechtstexte, die in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts

entstanden, waren die Landesordnungen (1553, 1578), die Landesfreiheitserklarung

(1553) und die Polizeiordnung (1557). Die Rechtseinheit im Zivilrecht in Ober- und Nie-
derbayern erreichte 1616 der Codex Maximilianeus. Doch es gab nicht nur diese duflerst

umfangreichen Rechtskodifikationen, sondern eine Vielzahl weiterer Typen. Das belegt

die Auswertung des Repertoriums der Policeyordnungen der Frithen Neuzeit.*

26 HERMANN: Primogeniturgesetz, S.191. Vor allem als Fideikommiss, vgl. Barbara GEBERT: Die bayerische
Primogeniturordnung von 1506 (Quellentexte zur bayerischen Geschichte 2), Miinchen 2002, S. 82f. Vgl. Kat-
rin MARTH: Die dynastische Politik des Hauses Bayern an der Wende vom Spiétmittelalter zur Neuzeit, Diss.,
Regensburg 2009, S.343.

27 STAUBER: Staat und Dynastie, S. 562. Welche Definition Stauber dem Begriff der Staatlichkeit zugrunde legte,
erlauterte er im Aufsatz nicht nidher. Ronald G. Asch betont, dass in der Diskussion um Staatsbildung im 16.
Jahrhundert oftmals eine ,, Definition dessen, was man tiberhaupt mit Staat meint* fehlt, vgl. Ronald G. Ascu/Jérn
LEONHARD: ,,Staat". In: Enzyklopéddie der Neuzeit Online, URL: http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.
de/10.1163/2352-0248_edn_a4024000, aufgerufen am 24.9.2017.

28 WiLLOWEIT: Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt, S.125.

29 Gesetze waren ,eine Richtlinie fiir die ausfithrende Verwaltung®, WiLLOWEIT zitiert nach Joachim BAHL-
ckE: Landesherrschaft, Territorien und Staat in der Frithen Neuzeit (Enzyklopédie deutscher Geschichte 1),
Miinchen 2012, S. 83. Gesetze als Steuerungselement iiber den eigenen Verwaltungsapparat hinaus, vgl. dazu
Saskia LimBacH: Government use of print. Official publications in the Holy Roman Empire. 1500-1600, Frank-
furt am Main 2021, S.36: ,;The dukes used printed ordnances to establish Wiirttemberg as the porotype of a
Protestant territory*.

30 Lothar ScHILLING/Gerhard ScHuck (Hg.): Wittelsbachische Territorien (Kurpfalz, Bayern, Pfalz-Neuburg,
Pfalz-Sulzbach, Jiilich-Berg, Pfalz-Zweibriicken) Repertorium der Policeyordnungen der Frithen Neuzeit Band
3/1 (Studien zur europdischen Rechtsgeschichte 116/1), Frankfurt am Main 1999, S. 664-706.
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Die Bandbreite der Rechtspublikationen reichte von Befehlen, iber Deklarationen,
Instruktionen, Gebote, Mandate, Ordnungen bis hin zu Verordnungen. Eine entspre-
chende Differenzierung ist vor allem ab dem Jahr 1600 zu erkennen und die Unterschei-
dungsmoglichkeiten der verschiedenen Publikationsformen wurden starker genutzt.
Allen drei Regierungszeiten gemein ist die hohe Anzahl an veréftentlichten Mandaten.
Sie waren das am héufigsten von landesherrlicher Seite genutzte Rechtsinstrument.”

Seit den 1520er-Jahren sind Mandate in der bayerischen Verwaltung zu belegen. Ihr
Vorbild fanden sie in den Reichsmandaten Kaiser Maximilians.?> Den Mandaten kam
gesetzgeberische Funktion zu, die Untertanen wurden von deren Inhalt in Kenntnis
gesetzt.? Sie waren ein Mittel zur ,,Disziplinierung und Reglementierung der Unter-
tanen durch die Obrigkeit** und stellten aufgrund ihres begrenzten thematischen
Rahmens und dadurch geringeren Umfangs eine schnell umsetzbare gesetzgeberische
Publikationsform dar.

Die meisten Mandate, 128 Stiick, wurden wéihrend der Regierungszeit Albrechts V.
veréftentlicht, vor allem in den Jahren von 1565 bis 1574. Eine weniger intensive Gesetz-
gebungstitigkeit sehen wir fir die Amtszeit Wilhelms V. mit 75 Stiick. Unter Maxi-
milian I. (bis 1618) stieg die Zahl der Mandate auf etwa fiinf Mandate pro Jahr - und
insgesamt 94 Stiick - an.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzten die Mandate? Zur Systematisierung die-
nen fiinf Themenfelder:* (1) Religion, (2) Offentliche Sicherheit, (3) Soziales/Hygiene/
Armut, (4) Wirtschaft/Miinzen und (5) Bauen/Straflen/Wasser.

Alle drei Herzoge verfolgten mit den Mandatsverdffentlichungen dieselben Schwer-
punkte. Der Bereich Wirtschaft zeichnete sich mit der hochsten Publikationsdichte aus,
gefolgt von Religion und 6ffentlicher Sicherheit. Zahlenméflig deutlich abgeschlagen
lagen Soziales/Hygiene/Armut und Bauen/Straflen/Wasser. Betrachten wir die the-
matischen Schwerpunkte in Fiinfjahresschritten, ergibt sich folgende Verteilung: Der
Bereich der Wirtschaft nahm vor allem in den Jahren von 1565 bis 1574, von 1580 bis 1584,
von 1594 bis 1599 und wiederum von 1610 bis 1614 einen grofien Stellenwert innerhalb
der Mandatspublikationen ein. Das Jahrzehnt von 1565 bis 1574 war gepragt von den
Themen Miinzwesen, Fiirkauf, Handelsbedingungen, Zoll und Ungeld: Bereiche, die
die wirtschaftliche Stabilitdt tangierten. Seit Beginn der 1570er-Jahre verstetigte sich
eine Hungerkrise in Bayern, die Preise fiir Grundnahrungsmittel wie Getreide stiegen

31 Oftmals bleibt es in der Forschungsliteratur bei den allgemeinen Aussagen von ,,unzihligen Mandaten', vgl.
Heinrich Otto MEISNER: Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Leipzig 1969, S. 312f., auch Rosen-
THAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.331.

32 Monika Ruth FraNz: Die Landesordnung von 1516/1520. Landesherrliche Gesetzgebung im Herzogtum
Bayern in der ersten Hilfte des 16. Jahrhunderts (Bayerische Rechtsquellen 5), Miinchen 2003, S.29*.

33 FrANz: Landesordnung, S.31*.

34 Ebd., S.38*.

35 Themenfelder sind zugrunde gelegt in: Karl HARTER (Hg.): Deutsches Reich und geistliche Kurfiirstentii-
mer (Kurmainz, Kurkéln, Kurtrier). Repertorium der Policeyordnungen der Frithen Neuzeit, Band 1 (Studien
zur europdischen Rechtsgeschichte 84), Frankfurt am Main 1996.
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stark an.* Der Roggenpreis in Miinchen vervierfachte sich von 1565 zu 1571.” Diese
landwirtschaftliche Krise spiegelte sich in der Mandatstitigkeit wider, ahnlich wie bei
den spiteren um 1590 und 1611.

Unter Albrecht V. nahm im Jahrzehnt von 1565 bis 1574 die Reglementierungsttig-
keit im Bereich des Religionswesens zu. Es ging unter anderem um Fragen zur Kir-
chenzucht, religioser Unterweisung, Sonntagsheiligung und Feiertagsregelungen. Im
Zeitraum von 1595 bis 1599 dnderten sich die Schwerpunkte nicht, es kamen die Berei-
che Ehebruch und Eheschlieffung hinzu. Unter Maximilian I. traten von 1606 bis 1609
Fragen der Konfession und des Standeswesens hinzu. In den Reglements von 1565 bis
1569 zur Offentlichen Sicherheit finden sich vor allem Themen zum Umgang mit Gart-
knechten, weniger stark die Bereiche Krieg, Waffenfithrung oder Gliickspiel. *

Die Mandate wurden ziigig in Umlauf gebracht und an die Regierungen und von
dort aus an die Pflegimter weiterversandt.” Die Intensivierung des Rechtswesens
durch zahlreiche Mandatspublikationen verweist auf das Streben nach Ordnung in
der Gesellschaft.*” Doch ldsst allein der Erlass von Mandaten keinen Riickschluss dar-
auf zu, ob und inwieweit diese Gesetze und Richtlinien befolgt wurden oder nicht.*
Jurgen Schlumbohm argumentiert, dass dem Landesherrn die Gesetze vor allem zur
Selbstdarstellung dienten* und den Untertanen und lokalen Amtstridgern ,ein erheb-
liches Stiick Macht, iiber Praktizierung oder Ignorierung der erlassenen Gesetze® iiber-
tragen wurde.*

Als Landesherren hatten die bayerischen Herzoge die rechtsprechende Gewalt inne -
mit den damit verbundenen Pflichten und Rechten.** Die Rechtssicherheit war einer
der Garanten fiir Frieden im Land. Gesetzeswerke legten fest, welche Taten unter Strafe
standen und geahndet wurden - in Form von Freiheits- oder Geldstrafen. Doch was
genau meint Thomas Heiler, wenn er feststellt, dass ,Raumerfassung und Herrschafts-
verdichtung [...] Ausfluss des Finanzdrucks auf das frithmoderne Territorium® seien?*
Kann sich Herrschaftsverdichtung in der Zu- oder Abnahme von gesetzgeberischen
Publikationen zeigen? Und welche Auswirkung hat das auf die finanzielle Beschaffen-
heit des Landes?

36 RaNKL: Getreide, S.118.

37 Roggenpreise in Miinchen (Histats) Daten entnommen aus: Thomas RAHLF: Getreide in der Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte vom 16. bis 18. Jahrhundert. Das Beispiel K6ln im regionalen Vergleich (Kleine Schrif-
ten zur Geschichte und Landeskunde 3), Trier 1996, S.143.

38 Gartknecht, als Vagabund, abgedankter Soldat vgl. Gartknecht. In: Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften (Hg.): Deutsches Rechtsworterbuch I11. Weimar 1935-1938, Sp. 1180.

39 Beispielsweise StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4449, fol. 125r-125v.

40 Cornelia VisMaNN: Akten. Medientechnik und Recht, 3. Auflage Frankfurt am Main 2011, S.207.

41 Dieser Frage wird hier in Teil B./111./1.b. nachgegangen.

42 ScHLUMBOHM: Gesetze, S. 661.

43 Ebd., S.663.

44 Landesherren als ,fiirsorgliche Landesviter®, vgl. Christian BoseckerT: Ein Herzog und sein Staat. Eine
politische Biografie Herzog Johann Casimirs von Sachsen-Coburg (1564-1633), K6ln, Weimar, Wien 2022, S. 278.
45 HeiLER: Haushaltsdefizit als Strukturmerkmal, S. 32.
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Wo Recht gebrochen wurde, konnten Geldstrafen eingezogen werden. Fiir das Strafen
von Rechtsbriichen im Herzogtum Bayern waren vorrangig die Amtsménner, Pfle-
ger und Richter der Pflegdmter zustindig. Die Pflegdmter strukturierten als unterbe-
hordliche Einrichtungen das Herzogtum. Bereits Heinz Dollinger wie auch Reinhard
Heydenreuter hoben die Bedeutung der Geldstrafen als Einnahmequellen hervor.*® Die
Ab- oder Zunahme an Geldstrafen ldsst sich tiber die Einnahmen in den Pflegdmter
errechnen. Die Einnahmen der Pflegdmter im Rentamt Landshut betrugen insgesamt
4.788 Gulden fiir das Jahr 1582, im Jahr 1600 stiegen sie auf 8.373 Gulden und schlief3-
lich im Jahr 1610 nochmals leicht auf 8.582 Gulden.*

Die Zunahme und Differenzierung an gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen
fithrten zur Ausweitung der Abstrafung von Vergehen und einer Einkommenssteige-
rung in den Pflegdmtern. Die Amtménner und Pfleger wurden seitens der Rentmeis-
ter und Hofkammer kontinuierlich angehalten, auf die Einhaltung der Mandate gute
Acht zugeben und darwider das geringst nit zugestatten.** Dem Herzog persoénlich fie-
len zu geringe Strafeinnahmen auf, so belegt es eine Anmerkung Maximilians I. iiber
die Rechnung des Landshuter Rentmeisters in den Jahren 1597 und 1598. Unter Punkt
8 notierte er: 8 Die Holzwendl haben ein Jahr mehr nit als 38 Gulden getroffen, da man
besser aufmerken hette, wurde der strafbaren Hindl sich wohl mehr erzeigen, bei sol-
cher unerschwinglichen Abédigung der Gehiilz im selben Rentamt.* Freiheitsstrafen
hingegen wurden in der Regel nur angewandt, wenn die Straffilligen keine Geldmittel
aufbringen konnten.*

Aus den steigenden Einnahmen lésst sich ersehen, dass eine intensivierte strafrecht-
liche Durchdringung der Gesellschaft stattfand.” Eines brachte die Flut an Rechts-
texten sicherlich auch mit sich: ,Die Obrigkeit zeigte sich als Obrigkeit“? und unter-
strich ihren Anspruch auf Landeshoheit. Wenn wir unter Herrschaftsverdichtung die
Agglomeration von Rechtstiteln und damit den Ausbau zur Raumerfassung verstehen,
ist die Rechtssetzung deren Ausfluss - und damit ist die finanzielle Ausbeute aus der
Rechtsprechung eine grundlegende Einnahmequelle.

46 Reinhard HEYDENREUTER: Kriminalgeschichte Bayerns. Von den Anfédngen bis ins 20. Jahrhundert. Regens-
burg 2008, S.268. Heydenreuter spricht von 73.657 Gulden an Geldstrafen zwischen 1598 und 1618.

47 StALA, KB HK AMR RMA LA R 114, o.f; ebd., R 129, o.f; ebd., R 139, o.f.

48 Beispielsweise StALA, KB HK AMR RMA LA, R 194, o.f.

49 BayHStA, GR Fasz. 1247/1 Nr. 35, Maximilian I. an Hofkammer, 25.11.1599.

50 HEYDENREUTER: Kriminalgeschichte, S.266. Gefingnisstrafen im Pflegamt Moosburg, vgl. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 4446, 0.f., StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4448, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4449, 0.f.
51 ScHLUMBOHM: Gesetze, S. 649, S. 663.

52 Ebd,, S.660.
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c. Dielandstande

Die Landstinde gehorten zum frithneuzeitlichen Verstindnis gemeinschaftlichen
Regierens.” Sie trugen zum Unterhalt des herzoglichen Haushalts bei, nicht allein
durch Steuerbewilligung oder Schuldentilgung, sondern auch durch Kammerguts-
besserungen und Zuschiisse zu Hochzeiten. Die Landstinde von Ober- und Nieder-
bayern tagten nach ihrer Vereinigung im Jahr 1505 seit 1506 gemeinsam;™ ihre Ver-
waltungsstrukturen behielt jede Landschaft fiir sich separat bei.”® Die bayerischen
Herzoge waren auf eine gute Zusammenarbeit mit den Landstinden angewiesen, in
alltdglich anfallenden Rechtsfragen, der Aufrechterhaltung des Friedens im Land und
der Finanzverwaltung. Die Landstdnde erhoben neben der gemeinen Landsteuer die
Ehehalten-Steuer, die Stand- oder Rittersteuer und erstmals im Jahr 1542 den Getranke-
aufschlag.” Die Steuern wurden seit Ende des 16. Jahrhunderts durch die herzoglichen
Pfleger auf Grundlage der landschaftlichen Steuerbiicher eingezogen.*® Die eingezoge-
nen Gelder gingen iiber die Pfleger an die landschaftlichen Untersteuerer der jeweiligen
Rentamtssitze und von dort an die Obersteuerer.”

Eine mafigebliche Funktion der Landstinde bestand in der Ubernahme von Schul-
denlasten.® Fiir die Schulden des bayerischen Herzogs kamen die Landstinde vor allem
im 16. Jahrhundert auf. Die Jahre 1588 mit 1,9 Millionen, 1592 mit 1,83 Millionen und
1606 mit einer Million Gulden markierten die Hochstsitze an Ubernahmen herzog-
licher Schulden durch die Landstédnde.® Vor allem Albrecht V. und Wilhelm V. waren
auf die Unterstiitzung der Landstdnde angewiesen, das zeigen die hohen Schulden-
lasten, die beide Herzoge an die Landstédnde abtraten. Doch wie die Zahlen ebenfalls
belegen, sank die Schuldentibernahme der Landstinde im beginnenden 17. Jahrhun-
dert. Der herzogliche Haushalt war unter Maximilian I. ohne landsténdische Zuschiisse

53 Vgl. Carl Horst: Landstdnde. In: Handworterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, URL: https://www.
hrgdigital.de/HRG.landstaende, aufgerufen am 14.4.2021. Peter H. WiLson: Absolutism in central Europe, Lon-
don, New York 2000, S. 8s.

54 ZIMMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive, S.51.

55 HERMANN: Primogeniturgesetz, S.192. LuTz/ZI1EGLER: Das konfessionelle Zeitalter, S. 325.

56 Dieter ALBRECHT: Die Landstédnde. In: Max SPINDLER (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte II. Das
Alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2.,
iiberarbeitete Auflage Miinchen 1988, S. 644-650, hier S.647.

57 GREINDL: Stindeversammlung, S.112-114. ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens, S. 407 (erst 1543).
58 ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S. 406. Einige genuin landstindische Rechte, wie die Ein-
ziehung des Ungelds- und der Aufschlige, wurden durch kaiserliche Privilegien dem Landesherrn gestattet.
Beispielsweise wurde das Weinungeld Landsberg 1610 von den zustindigen Kastnern eingezogen, vgl. StAM,
KB HK AMR M, R 3681.

59 ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S. 405f. ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens II, S. 211.
60 Peter BLICKLE/Hans-Jiirgen LUSEBRINK/J6rn SIEGLERSCHMIDT: Landschaft. In: Enzyklopddie der Neuzeit
Online, URL: http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_COM_301326, aufgeru-
fen am 28.6.2021.

61 PARINGER: Die bayerische Landschaft, S.191f. Unter Albrecht V. in Gulden: 1563: 840.000, 1566: 500.000,
1570: 640.000, 1572: 540.000, 1574: 215.000, 1577: 548.000, 1579: 249.000. Unter Wilhelm V. in Gulden: 1580:
50.000, 1583: 200.000, 1588: 1.900.000, 1593: 1.807.512. Unter Maximilian I. in Gulden: 1606: 1.000.000, 1612:
62.000, 1620: 445.050, 1622: 235.020, 1623: 5.000, 1631: 265.200, 1648: 7.000, 1651: 200.000.
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funktionsfiahig. Neue Kreditaufnahmen kamen unter ihm nahezu vollstindig zum
Erliegen.®* Die Unterstiitzung durch die Landstande verstetigte sich und betrug rund
ein Fiinftel des Staatshaushaltes.®® Diese dauerhafte Beteiligung der Landstinde am
herzoglichen Haushalt kann als ein Zeichen ihres Machtverlustes gewertet werden;
hierbei trife wohl am besten der anachronistische Begrift der Verstaatlichung zu.** Auf
die finanzielle Beteiligung der Landstinde zum Landesunterhalt war Maximilian I. -
Kriegsfinanzierung ausgenommen - schlichtweg nicht mehr angewiesen.

In finanzieller Hinsicht muss die frithneuzeitliche Staatsbildung als ,,multipolarer
Prozess® begriffen werden,® der mit einer langsamen, aber steten Abstrahierung und
wVersachlichung des Staatsbegriffes“ einherging.*® Trotz des landesherrlichen Anspruchs
auf unumschrankte Souveranitit darf der anzustrebende Konsens mit der Vielzahl der
im Land wirkenden Rechtstriger und -einflussspharen nicht unterschétzt werden.” Die
Landstdnde waren fiir die Steuererhebung und damit vor allem fiir Kriegsfinanzierung
und die Ubernahme herzoglicher Schulden zustindig. ,In dem Umfang, wie sich die
Landesherrschaft zu einer alles bewegenden Regierungsordnung entfaltet, muf} auch
die Finanzordnung als ihr Subsystem aus ihren starren Schranken gelost und zu gro-
Berer Elastizitit hingefiihrt werden.“®® Dem neuen Territorialverstindnis um 1600 ging
ein gewandeltes Steuerverstdndnis voraus. Der Staatstheoretiker Jean Bodin setzte auf
eine ,,Allgemeinheit der Steuerpflicht®;* damit wurde die Begriindung fiir die Erhe-
bung und den Einsatz von Steuern erheblich gelockert.” Es waren nicht mehr Notzeiten,

62 Vgl. BayHStA, KB HZA, Nr. 44-68. Dies entsprach auch Maximilians I. finanzpolitischem Ansinnen, wie er
esin den monita paterna darstellte: Siehe wohl zu, daf$ du dich mit Schulden nicht beladest, fliehe dieses Ungliick
so viel dir moglich ist. Im Fall dich aber die Noth darzu treiben wiirde einiges Geld aufzunehmen, so trachte dahin
50 bald du immer kanst, selbiges wiedrum zu bezahlen, nach Maximilian I. von BAYERN/Pierre Louis Du CREST/
Johannes VErvaux: Der Christliche Fiirst, oder Vitterliche Ermahnungen Des Durchleuchtigsten Churfiirs-
ten Maximiliani Hertzogens in Bayern [et]c. [et]c. An den Chur-Printzen Ferdinand-Maria Seinen drey-jah-
rigen Sohn: Welchen Noch einige andere Fiirstliche Persohnen betreffende Extracta aus Heiliger Schrifft, den
Biichern S. Augustini, S. Bernardini und des Printzen von Conti, beygefiiget worden, In vier Sprachen Noch
niemahlen auf solche Art an das Licht gestellet, Regensburg 1730, S. 66.

63 Vgl. BayHStA, KB HZA, Nr. 44-68. Vgl. BucunoLz: Offentliche Finanzen, S.29, der im europiischen Ver-
gleich attestiert, dass nach 1648 ,,die stindische Kontribution zum landesherrlichen Haushalt nunmehr jéhr-
lich regelmifig entrichtet [wurde], ohne daf es noch einer besonderen stindischen Bewilligung von Fall zu
Fall bedurft hitte [...] Die Verwendung dieser Steuer unterlag weiterhin standischer Kontrolle®

64 ALBRECHT: Maximilian, S. 49.

65 Ronald G. Ascn/Jérn LEONHARD: Staat. In: Enzyklopadie der Neuzeit Online, URL: http://dx.doi.org.
emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_a4024000, aufgerufen am 24.9.2017.

66 Ebd. sowie Reinhard STAUBER: Staat und Dynastie, S.562 spricht im Rahmen dieser Entwicklungen sogar
vom Beginn einer ,,iiberpersonliche[n], nicht mehr vom Patrimonium der Familie her denkende[n] Staatsauf-
fassung®. Als ein Beispiel zur Versachlichung des Staatsbegriffs konnte die Abdankung Wilhelms V. gesehen
werden.

67 Dieter WYDUCKEL: Princeps Legibus Solutus. Eine Untersuchung zur frithmodernen Rechts- und Staats-
lehre (Schriften zur Verfassungsgeschichte 30), Berlin 1979, S.165f.

68 Hermann ScHULZ: Das System und die Prinzipien der Einkiinfte im werdenden Staat der Neuzeit: dar-
gestellt anhand der kameralwissenschaftlichen Literatur (1600-1835) (Schriften zum 6ffentlichen Recht 421),
Berlin 1982, S.54.

69 ScHULZ: System, S. 7of.

70 Ebd., S.64.
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sondern ein dauernder Unterhalt, der als notwendig erachtet werden konnte. Die Erhal-
tung des Landes wurde so zur ,,Notdurft“ per se. Zudem schaltete sich der Herzog in
die Steuererhebung ein, wie durch das kaiserliche Privileg auf Einzug einer Verbrauchs-
steuer.” Die Entmachtung der Landstidnde ging mit einem allgemeinen Wandel des
Steuerverstdndnisses einher, nach dem Steuern nicht mehr nur in auflerordentlicher
Not, sondern zur Staatsunterhaltung ,,pulica necessitas & utilitas“ (Obrecht) eingezogen
wurden.”

d. Das Salz- und das Biermonopol

Aus welchen Einnahmequellen generierte Maximilian I. seine finanzielle Unabhén-
gigkeit? Allein die Amtsgefille durch die Pflegamter hitten nicht ausgereicht. Jedoch
konnte Maximilian I. an zwei Entwicklungen ankniipfen, die schon Jahrzehnte zuvor
begonnen hatten. Die bayerischen Herzoge schufen sich durch Ubernahme von Rech-
ten zwei sehr lukrative Monopole, die im frithneuzeitlichen Europa ihresgleichen such-
ten: das Salz- und das Biermonopol. In diesen beiden Investitionsstrangen betitigten
sich die bayerischen Landesherren als Monopolbildner.”

Im Frithmittelalter gingen verschiedene Salzrechte an Kloster und Privatpersonen
tiber.”* Zum Ausgang des Hochmittelalters etablierten sich ,drei grofe [...] Salzpro-
duzenten: das Herzogtum Bayern, das Erzbistum Salzburg und das Reichsstift Rei-
chenhall“” Bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts konnten sich die bayerischen Herzoge
bedeutende Produktions- und Handelsrechte sichern. Diese beinhalteten: ,,1. Das Pro-
duktions- und Handelsmonopol fiir Bayerisch-Reichenhaller und Traunsteiner Salz;
2. das alleinige Vertriebsrecht zu Lande und zu Wasser fiir Berchtesgadener-Fronreut-
her Salz und 3. das alleinige Vertriebsrecht fiir Salzburg-Halleiner Salz zu Wasser®”® Die
Etablierung eines Salzhandelsmonopols, also die Rechte zur Niederlage und zum Han-
del mit Salz, war eine Angelegenheit der Jahre 1578, 1579 und 1587. Das Handelsmonopol
auf Salzburger Salz erlangten die Wittelsbacher 1611.”” Die Anhéufung all dieser Rechte
wurde zur Grundlage fiir die umfassende finanzielle Ausschopfung des Salzwesens. Die
Salzproduktion steigerte sich in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts nicht, wohl aber

71 1546 verlieh der Kaiser dem bayerischen Herzog ein Aufschlagsprivileg, vgl. GREINDL: Standeversamm-
lung, S. 41, S.130.

72 ScHuLz: System, S. 63.

73 Fritz REpLIicH: Der deutsche fiirstliche Unternehmer. Eine typische Erscheinung des 16. Jahrhunderts. In:
Tradition: Zeitschrift fir Firmengeschichte und Unternehmerbiographie (3. Jg., Heft 1), S.17-32 und (3. Jg.,
Heft 2), S.98-112. Vgl. BoseckErT: Ein Herzog und sein Staat, S. 311f.

74 Eckart SCHREMMER: Das Salzwesen. In: Max SPINDLER (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte II.
Das Alte Bayern. Der Territorialstaat, 2., iberarbeitete Auflage Miinchen 1988, S.754-775, hier S. 755. Mit dem
Bergbau ist das Salzwesen eng verbunden, aber im kaiserlichen Lehensbrief an Albrecht V. 1550 nicht aufge-
fithrt, vgl. ZIEGLER: Dokumente 3/1, S.135.

75 SCHREMMER: Wirtschaft, S. 41f.

76 SCHREMMER: Salzwesen, S.758.

77 Ebd., S.757. Fritz KOLLER: Bayern - Salzburg - Berchtesgaden. Der Streit um den Salzhandel 1587-1611. In:
ZBLG 50 (1987), S.767-822.
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ihr monetédrer Wert: Schremmer fiihrt eine 450-Prozentige Preissteigerung der Salz-
scheiben in Augsburg fiir den Zeitraum von 1505 bis 1621 an.”® Die Einkiinfte aus dem

Salzwesen lagen beispielsweise 1607 bei 268.433 Gulden; mit grofler Wahrscheinlichkeit

lag das Salzeinkommen noch hoher, denn die Einnahmen aus dem Halleiner Salzwesen

wurden, so Dieter Albrecht, ,,spitestens seit 1616 nicht in die Hofzahlamtskasse [...]

sondern direkt in Maximilians I. geheimen Geldvorrat* geleitet.”” Seit 1595/1600 machte

das Salzwesen zwei Fiinftel der Staatseinnahmen aus.*® Zusammenfassend: Das Salzwe-
sen war seit Ende des 16. Jahrhunderts ,,die grofite und zuverlassigste Einnahmequelle®
fiir die bayerischen Herzoge.® Dass die Herzoge an wirtschaftlichen Innovationen und

Ertragssteigerungen interessiert waren, zeigte eine im Jahr 1606 durch Maximilian I.
beauftragte Reise: Er schickte den Reichenhaller Salzmaieramtskassier Hans Wolfs-
gruber zu mehreren Salinen im Reichsgebiet, um Informationen tiber Produktion und

Absatzstrategien einzuholen.®

Die Einnahmen aus dem zweiten grof3en landesherrlichen Monopol, dem Biermo-
nopol, stiegen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts rasant an, auch wenn sie in absolu-
ter Zahl hinter den Salzeinkiinften zuriicklagen. Die Weifbierbrauhéduser im Rentamt
Straubing erwirtschafteten in den Jahren 1604 und 1607 Gewinne von 37.707 bezie-
hungsweise 40.935 Gulden und steigerten diese bis 1618 auf 87.686 Gulden.® Seit Beginn
der 1610er-Jahre lagen die Gewinne aus den herzoglichen weifSen Brauhdusern des
Rentamts Straubing sogar um 15.000 Gulden héher als die Gewinne eines einzelnen
Rentamts.*

Das wirtschaftsrechtliche Vorgehen im Brauwesen dhnelte sehr demjenigen des
Salzmonopols. So sicherte sich Herzog Wilhelm V. bereits im Jahr 1586 die Rechte am
Weifbierbrauen.® Parallel dazu holten Wilhelm V. und Maximilian I. Giber Jahrzehnte
hinweg immer wieder Informationen iiber den Zustand und Fortgang des Brauwesens
im Land, speziell iiber das Weifibierbrauen, ein.*® Als Hans viir. Sigmund von Degen-
berg am 10. Juni 1602 verstarb, erhielt Herzog Maximilian 1. schliefSlich Zugriff auf das
Weifibierprivileg. Zum 1. August iibernahm er die Degenbergschen Brauhéuser, kaufte

78 ScCHREMMER: Wirtschaft, S.187.

79 ALBRECHT: Maximilian, S.199. Vgl. dazu auch BayHStA, KB HZA, Nr. 56, fol. 137r.

80 Schlogl errechnete zum Salz 20 Prozent, er zog vermutlich die Ausgaben fiir das Salzwesen zugleich ab, vgl.
ScHLOGL: Bauern, Krieg und Staat, S.386, Tab. 15. Hier genannt sind hingegen die Brutto-Betrdge des Hofzahl-
amts. Zu einer bereinigten Zahlenanalyse kime man allein durch die konsequente Einbeziehung aller unter-
behordlich verfiigbaren Rechnungsbiicher, das im Umfang hier nicht geleistet werden kann.

81 SCHREMMER: Salzwesen, S. 755.

82 Wolfgang JanN: Eine Spionagereise zu deutschen Salinen im Jahr 1606. Der Bericht des Reichenhaller Sali-
nenbeamten Hans Wolfsgruber. In: Journal of salt history, 2000, S.125-150. Hans Wolfsgruber war sehr wahr-
scheinlich zuvor in der Hofkammerkanzlei tétig, vgl. BayHStA, KB HZA Nr. 39, fol. 472r. BayHStA, KB HZA
Nr. 41, fol. 494v, fol. 495r. BayHStA, KB HZA Nr. 42, fol. 465r.

83 Karl GATTINGER: Bier und Landesherrschaft. Das WeiSbiermonopol der Wittelsbacher unter Maximilian
I. von Bayern, Miinchen 2000, S. 355.

84 GATTINGER: Bier und Landesherrschaft, S. 355.

85 Ebd,, S.49, S.55.

86 Ebd.,, S.49.
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weitere bestehende Brauhduser auf und griindete in den folgenden Jahren zahlreiche
neue. Diese Monopolbildung entsprach einem unternehmerischen landesherrlichen
Selbstverstandnis.*’

3. Der Herzog im Heiligen Rodmischen Reich

Das Herzogtum Bayern war eingebunden in die Verfassungsstruktur und den rechtli-
chen Rahmen des Heiligen Romischen Reichs. Den bayerischen Herzégen wurde das
Herzogtum Bayern als Reichslehen durch den deutschen Kénig verliehen. Damit hing
zusammen, dass bestimmte wirtschaftliche Vorrechte auf die Bewilligung des Konigs
angewiesen waren. Das Zollwesen war eines der verbliebenen Regale, bei dem die
Anbindung an die konigliche Aufsicht am stiarksten spiirbar war. In den kaiserlichen
Wahlkapitulationen gewannen Zollbestimmungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts an
Bedeutung: Die Bestimmungen zum Zollwesen erhéhten sich von einem (1519, 1531,
1558) auf finf Punkte (1619). Grundtenor in allen Wahlkapitulationen blieb die Bekrifti-
gung des koniglichen Zollregals und das Beharren auf der notwendigen Zustimmung des
Kurfiirstenkollegiums bei der Einfiihrung neuer Zélle oder der Erhohung alter Zolle.®

Die Begriffe Zoll und Maut werden in der Forschung bislang synonym verwendet,
mit der Begriindung, dass seit dem Hochmittelalter die Begriffe Zoll und Maut nicht
mehr unterschieden wurden.® Augentfillig ist dennoch die sehr strukturierte und kon-
sequente Verwendung der Begriffe Maut und Zoll im Rentamt Landshut. So werden nur
Dingolfing, Plattling und Vilshofen als Mautstellen bezeichnet (1556 und 1560 Landau,
das dann aber wegfillt).*

Das Herzogtum Bayern erlangte von Kaiser Karl V. 1530/1534 ein Privileg zur Ein-
fithrung eines ,,Neuzolls“” Umgesetzt wurde dieser in Bayern erst 1548.” Am 27. Mai
1609 erhielt das Herzogtum Bayern von Kaiser Rudolf II. zudem das Recht, Zolle fiir
die nachsten 16 Jahre zu verdoppeln.®

Die NutzniefSung der Zolleinnahmen, aber auch die Kosten fiir den Unterhalt der
Zollstitten oblagen den Landesfiirsten. So waren die unterbehordlich geregelten, teil-
weise auf Pacht vergebenen Zoll- und Mautstellen fiir das Herzogtum Bayern keine

87 Marcus JUNKELMANN: Maximilian I. von Bayern. Der eiserne Kurfiirst, Regensburg 2017, S.98.

88 Wolfgang BURGDORE (Bearb.): Die Wahlkapitulationen der romisch-deutschen Kénige und Kaiser 1519-1792
(Quellen zur Geschichte des Heiligen Romischen Reiches 1), Gottingen 2015. Dass im Streitfall der Rechtsweg
iiber das Reichskammergericht beschritten werden musste, wurde 1612 festgelegt, vgl. ebd., S.101.

89 ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.389, Anmerkung 5. Vgl. Alois Koch: Zoll und Maut in
Schwaben (bis 1800), publiziert am 1.8.2014. In: Historisches Lexikon Bayerns, URL: http://www.historisches-
lexikon-bayerns.de/Lexikon/Zoll und Maut in Schwaben (bis 1800), aufgerufen am 18.6.2021.

90 Vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 140, fol. 161, fol. 23v, fol. 28v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 104,
o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 108, o.f;

91 DOLLINGER: Finanzreform, S.193.

92 HEYDENREUTER: Finanz- und Verwaltungsreform unter Maximilian I., S.108.

93 ZI1EGLER: Dokumente 3/2, S.731.
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unverinderlichen statischen Fixpunkte im Wirtschafts-, Handels- und Transportwe-
sen, sondern bis zu einem gewissen Grad wirtschaftspolitische Steuerungselemente.**

Der Ausbau der Zollstellen im Herzogtum Bayern in der zweiten Hilfte des 16.
Jahrhunderts ldsst eine Verdichtung erkennen (zum Vergleich der Jahre 1560 und 1610
siehe Abbildungen 1 und 2):** Zollstellen wurden neu errichtet und bereits bestehende
mit zusétzlichen Zollrechten gestirkt. Der weitere Aufbau neuer Zollstellen folgte
Verkehrsrouten. Ab Mitte der 1580er-Jahre wurden im Rottal auf dem Warenweg aus
Schirding neue Zollstellen installiert. Diese Mafinahmen hatten zur Folge, dass sich
die Einnahmen aus dem Zollwesen des Rentamts Landshut von 1582 zu 1610 verdop-
pelten: von 3.776 Gulden auf 7568 Gulden.”

Es waren die rechtlichen Voraussetzungen auf grundherrlicher, landesherrlicher
und reichsrechtlicher Ebene, in denen die frithneuzeitlichen Finanzstrome im Rent-
amt Landshut eingebettet waren. Es stellt sich daran anschlieflend die Frage: Welche
Amter waren fiir die Verwaltung dieser Einkunftsstringe zustindig?

ll. Die Verwaltung: Entstehung einer komplexen
Hierarchie

Oberbehorde, Mittelbehorde, Unterbehorde: Dieses Schema repliziert scheinbar altbe-
kanntes Wissen der bayerischen Landesgeschichte. Die Hofkammer als Zentralbehérde
wurde 1550 gegriindet. Die Rentdmter galten ,,immer schon® als mittelbehordliche Ebe-
nen” und dann gab es noch die unterbehérdlich organisierten Pflegamter, Zollstellen
und Késten. Und doch verdeckt diese keineswegs falsche, aber nicht weiter hinterfragte
Dreigliedrigkeit den fundamentalen Wandel, den die Griindung der Hofkammer 1550
ausloste: eine funktionsfihige dreistufige Hierarchie.

Bis zur Griindung der Hofkammer 1550 war es eine andere Behorde, die die rang-
hochste Position der Finanzverwaltung im Herzogtum Bayern einnahm: das Rentamt.
Es wurde in der Forschung bislang nicht ausreichend betont, dass sich das Rentamt
nach 1550 in der Position einer Mittelbehorde wiederfand - in dem Sinne, dass ihr eine
andere Kollegialbehorde vorgeschaltet war. Zugleich hatten die Rentdmter sich damit
zu arrangieren, dass es mit der Hofkammer eine oberbehoérdliche Ebene am Hof gab,
die nicht nur ein dauernder Ansprechpartner, sondern zudem Befehlsgeber war. Durch
die Einrichtung einer kollegial organisierten Oberbehorde, die inhaltlich vollumfing-
lich und dauerhaft mit der Kommunikation zu den Mittel- und Unterbehérden betraut

94 ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.391.

95 Weitere Daten zur zahlenméfligen Entwicklung der Zollamter sind kaum vorhanden: fiir 1608 werden 75
Hauptmautdamter und 150 Beimauten angegeben, vgl. ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens II, S.199.
1768 werden auf der Mautkarte fiir Bayern 60 Hauptmautstationen eingetragen, ohne Nebenzollstellen, vgl.
Johann Franz KOHLBRENNER: Geographische Mauth-Charte von Bayern, 1768. In: SCHREMMER: Wirtschaft.
96 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 114. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 139, o.f.

97 Vgl. ALBRECHT: Behordenorganisation, S. 651f.
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wurde, wurde die lange fehlende Anbindung der Landesverwaltung an den Hof geschaf-
fen. Die Hofkammer etablierte sich zum Riickgrat der herzoglichen Macht. Vor diesem
Hintergrund wird noch verstindlicher, warum ,,die Hofkammer die besondere Forde-
rung Maximilians“ genoss.”® Mit der Griindung der Hofkammer wurde eine Behorde
geschaffen, die die Rentdmter in die Position einer Mittelbehorde brachte. Erst damit
konnte eine Verwaltungshierarchie entstehen, die sich von den mittelalterlichen korpo-
rativen Formen einer flachen Hierarchie grundsatzlich unterschied. Grundlegend neu
also war, dass sich mit der Griindung der Hofkammer eine dreistufige Verwaltungs-
hierarchie etablierte. Insbesondere die Rolle der Mittelbehérde muss hervorgehoben
werden, da sie, wie geschichtswissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Stu-
dien belegen, fiir das Funktionieren von Organisationen von grofiter Bedeutung ist.”

Hierarchien stellen ein Wesensmerkmal der modernen Verwaltung dar.'” Um nun
néhere Kenntnis zum Aufbau der dreigliedrigen Finanzverwaltung im Herzogtum Bay-
ern zu erlangen, betrachten wir die Genese, Personalstruktur, Aufgaben und die Rech-
nungslegung der unter-, mittel- und oberbehordlichen Amter.

1. Die Unterbehorde: Das Pflegamt Moosburg

a. Die Grundlagen
Die Wittelsbacher haben durch die Amterbildung erfolgreich den Grundstein fiir den
Staatsautbau gelegt und ,,die verschiedenen hochmittelalterlichen Herrschaftsgrund-
lagen auf unterer Ebene institutionell im Landgericht vereinigt.“’"* Das friihe Streben
nach Herrschaftsrechten verdeutlichte den Anspruch einer Herrschaft iiber den Raum,
der iiber die punktuellen Besitzrechte und den Landbesitz hinausgeht. Wie im vorange-
gangenen Kapitel gezeigt wurde, dienten die Amtsgefille der Pflegdmter als grundle-
gende, jedoch auch nur bedingt ausbaufihige Einnahmenquelle.”

Herrschaft und Rechtswesen kénnen kaum vom Finanziellen getrennt werden.
Recht beruht auf der Moglichkeit zur Sanktion. Vergehen wurden auf unter-, mittel-,
oder oberbehordlicher Ebene gestraft. Fiir kleinere Vergehen waren die Pflegedmter

98 ALBRECHT: Maximilian, S.178.

99 HENGERER: Wer regiert im Finanzstaat?, S.140: ,,Der Wegfall der Mittelinstanz scheint in der Folge ein
Grund fiir ein gegeniiber sachfremdem Einfluf anfilligeres Verfahren zu sein.“ Quy Nguyen Huy: Ein Loblied
auf die mittleren Manager. In: Harvard Business manager 2/2002, S.72-80, hier S.73: Mittleres Management
»bewahrt [...] die Organisationen davor, in die Extreme zu verfallen, Trigheit einerseits und Chaos andererseits.
100 Stefan KUHL: Organisationen. Eine sehr kurze Einfithrung, 2., iiberarbeitete und erweiterte Auflage Wies-
baden 2020, S.10.

101 Pankraz FRrIED: Grafschaft, Vogtei und Grundherrschaft als Grundlagen der wittelsbachischen Landes-
herrschaft in Bayern. Zu den Anfingen der unteren Gerichts- und Verwaltungsorganisation in Bayern. In:
ZBLG 26 (1963), S.103-130, hier S.130.

102 SpINDLER/KRAUS: Neue Grundlagen, S. 60.
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als unterbehordliche Ebenen zustidndig.'® Durch die Strafzahlungen bestritten die Pfle-
giamter ihren Unterhalt und erwirtschafteten in der Regel Gewinn."*

Die frithe Etablierung der Pflegdmter trug maf3geblich zur landesherrlichen Durch-
dringung und politischen Festigung des Territoriums bei."” Im Rentamt Landshut
betrug der Abstand der Pflegamtssitze maximal 35 Kilometer. Das bedeutete fiir frith-
neuzeitliche Distanzen, dass ein Reiter einige Stunden von dem néchsten Pflegamtssitz
entfernt war, ein Fu3ganger einen halben bis ganzen Tagesmarsch oder auf dem Flof3
mehrere Stunden. '
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Abb. 1: Verteilung der Pflegamtssitze (blau), Zoll- und Mautstellen (braun) und Kastenamter (orange) im
Rentamt Landshut, 1560

103 Die Fiskalisierung der Gerichtswéindel kann bis in das 13. Jahrhundert, zu den Landfriedensordnungen,
zuriickverfolgt werden, vgl. ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.95.

104 Ebd.,, S.9s.

105 Wilhelm VoLKERT: Das Herzogtum. In: Max SPINDLER (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte. Das
alte Bayern. Der Territorialstaat, 2., tiberarbeitete Auflage Miinchen 1988, S.535-624, hier S. 609.

106 Bei Annahme einer Durchschnittsgeschwindigkeit bei Fuf3gianger von skm/h, bei Pferden im schnelleren
Trab bis 20 km/h, im Galopp sogar 60 km/h. Vgl. Gerald AMBROs1US: Globalisierung. Geschichte der inter-
nationalen Wirtschaftsbeziehungen, Wiesbaden 2018, S. 2.
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Abb. 2: Verteilung der Pflegamtssitze (blau), Zoll- und Mautstellen (braun) und Kastenamter (orange) im
Rentamt Landshut, 1610

Wie der Vergleich von 1560 zu 1610 zeigt, erhéhten sich die Zollstétten. Bei den Pfleg-
amtern als auch den Kastenamtern gab es keinen Zuwachs. Bei den Kastendmtern ver-
schoben sich allein die Zustidndigkeiten: So waren 1560 noch die Kisten Zangberg und
Ratzenhofen dem Rentamt Landshut zugeordnet;"” 1610 sind sie in den Rechnungen
nicht mehr aufgefiihrt, dafiir kamen Neumarkt und Eggmiihl hinzu.'®

Wie war die innere Verwaltung eines Pflegamts strukturiert? Zur Kldrung dieser
Frage soll im Folgenden das Pflegamt Moosburg niher betrachtet werden.

107 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 108, o.f.
108 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 139, o.f.
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Abb. 3: Pflegamt Moosburg (griin eingeférbt) in der Landtafel 14 von Philipp Apian, 1586

Das Pflegamt Moosburg erscheint dem Betrachter auf der Landtafel Philipp Apians
(1531-1589) als homogene Verwaltungseinheit (Abbildung 3). Doch realiter bestand
das Pflegamt Moosburg aus einem Konglomerat verschiedener Rechtstréger. Inner-
halb des Pflegamtssprengels befanden sich die Stadt Moosburg, der Markt Nandlstadt
und weitere 32 Hofmarken, Herrschaften oder Sitze.'” So war das Pflegamt Moosburg
nicht ein einheitlich arrondiertes Herrschaftsgebiet des bayerischen Herzogs, sondern
seine rechtliche Zustandigkeit endete gegebenenfalls dort, wo beispielsweise die nie-
dergerichtlichen Rechte eines Hofmarksherren begannen."’ Vor allem in Hinblick auf
juristische Belange war es fiir den Pfleger, den Leiter des Pflegamts, wichtig zu wissen,
auf welchem rechtlichen Gebiet man sich bewegte und wo welche Grenzen verlie-
fen. Das Wissen tiber den genauen Grenzverlauf war grundlegend, um seinen Zustén-
digkeitsbereich zu kennen und bei Streitigkeiten erste Einschitzungen treffen zu kon-
nen." Grenzbeschreibungen des Pflegamts Moosburg sind fiir das Jahr 1558, 1585, 1609,

109 Vgl. HIERETH: Moosburg: Rechtsentwicklung, Rechtsprechung und Verwaltung, S.59-66.

110 Maximilian LANZINNER: Bayerische Landstdnde und der Aufbau des frithmodernen Staates im 16. Jahr-
hundert. In: Walter Z1EGLER (Hg.): Der Bayerische Landtag vom Spétmittelalter bis zur Gegenwart. Probleme
und Desiderate historischer Forschung. Kolloquium des Instituts fiir Bayerische Geschichte am 20. Januar 1995
im Maximilianeum in Miinchen (Beitrage zum Palarmentarismus 8), Miinchen 1995, S. 81-95, hier S. 86.

111 Vgl dazu StALA, RMA LA, A 2901.
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1618, 1654 (identisch mit 1618), 1702 (identisch mit 1618) erhalten." In der Beschrei-
bung von 1618 wurden die gerichtlichen Grenzen der Amter und des Pflegamts sowie
der darin liegenden Stiddte, Markte, Herrschaften und Hofmarken (geschlossen/offen)
sowie Sitze festgehalten. Fiskalische Aspekte kamen nicht zur Sprache.

Seit dem Jahr 1446 war Moosburg als Zentralort dauerhaft Sitz des gleichnamigen
Pflegamts.™® Das Pflegamt war in Amter unterteilt. Diese weitere Unterteilung der Ver-
waltungsstruktur war wichtig, denn nur in Zusammenarbeit mit den Amtsmannern
konnte ein Pflegamt verwaltet werden. Die Amter blieben im Pflegamt Moosburg von
1491 an konstant; es zdhlten dazu das Amt Mauern, das Amt Siechendorf und das Amt
Nandlstadt.™ Der Amtssitz des Amtes Mauern wurde zwischen 1565 und 1585 nach
Moosburg verlegt,"> der Amtssitz des Amtes Siechendorf war in Siechendorf, derje-
nige von Nandlstadt in Nandlstadt."® Einen Sonderfall stellte die Herrschaft Isareck
dar. Von 1465 bis 1570 waren Gericht und Kasten fiir Isareck vom Kasten Landshut
verwaltet worden, die Pflege und NutzniefSung wurden einem Schloss- beziehungs-
weise Hauspfleger tiberlassen.”” Im Zuge der Renovierungsmafinahmen des Schlosses
1570 wurde das Amt des Schlosspflegers neu bestimmt: Er war nun fiir den Unterhalt
des Gebaudes zustandig, aber auch fiir die Niedergerichtsbarkeit. Die Verwaltung der
Urbarsgiilten ibernahm weiterhin der Kastner zu Landshut."® Spatestens seit 1591 ging
die Gerichtsbarkeit von Isareck in den Zustdndigkeitsbereich des Pflegers von Moos-
burg tiber, sodass die Herrschaft Isareck wieder dem Rang eines Amtes enstprach."

b. Die Pfleger und Gerichtsschreiber

Die Leitung der Pflegimter oblag den Pflegern. Thnen beigeordnet war ein Gerichts-
schreiber. Der Pfleger vertrat die Herrschaftsrechte des Landesherrn in einem bestimm-
ten Gebiet; dies beinhaltete administrative, juristische, militarische und finanzielle Auf-
gaben.””  Der herzogliche Beamte auf dem flachen Land [...] verkorperte die Autoritat

112 Sebastian HIErRETH: Landgericht Moosburg. Erste vollstindige Darstellung eines niederbayerischen Land-
gerichts, Diss. Freising 1938, S. 93f. Blick in die Giiterkonskriptionen Hofmarksverzeichnisse fiir 1558, ebd., S.117
nur Hofmarksbeschreibung, deckt sich mit 1618; 1580, 1597, 1602, 1606 ebd., S.117.

113 HiereTH: Landgericht Moosburg. Erste vollstindige Darstellung, S.57. Auch Sebastian HIERETH: Das
Landgericht Moosburg, Text, Karte und Einfithrung (Historischer Atlas von Bayern, Teil Altbayern, Heft 1),
Miinchen 1950, S. 35.

114 Seit 1527 verwendete Bezeichnungen, vgl. HIERETH: Landgericht Moosburg. Erste vollstindige Darstel-
lung, S. 65. Die Amtménner des Amtes Nandlstadt nach den Rechnungen: Hans Widmann (1550, 1560, 1570),
Leonhard Geprugger (1580, 1590), Leonhard Kiirmair (1600), Michael Straschner (1610), Hans S/Geiz (1620)
vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4442-R 4449. Die Amter waren wiederum in Obmannschaften unterteilt,
vgl. HIErRETH: Landgericht Moosburg. Erste vollstandige Darstellung, S. 66.

115 HiereTH: Landgericht Moosburg. Erste vollstindige Darstellung, S. 76.

116 Amitssitz fir Siechendorf und Nandlstadt ist erstmals belegt 1543, vgl. ebd., S.76.

117 Ebd.,, S.88f.

118 Ebd.,, S.9of. Hiereth stiitzt sich auf einen Befehl Herzog Albrechts V. vom 15.4.1570, auch bei Johann Bap-
tist PRECHTL: Das Schlofd Isareck bei Moosburg, Miinchen 1881, S. 44f.

119 HiereTH: Landgericht Moosburg. Erste vollstindige Darstellung, S. 92.

120 RoseENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens 1, S.323. Bei der Einziehung von Steuern arbeitete der Pfle-
ger mit den landstdndischen Vertretern zusammen. ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.340.
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des Landesherrn®,"” denn die Pfleger waren die ausfithrenden Personen der vom Lan-

desfiirsten verabschiedeten Gesetze, Mandate und Befehle.”? Die Pfleger von Moos-
burg wurden, vorrangig vom Rentmeister, beispielsweise zur Informationsweiterleitung
(Termine von Gerichtstagen),'” zur Berichterstattung im Falle eingegangener Suppli-
kationen aus dem Pflegamt™®* oder zur Einholung von Geldstrafen herangezogen.'*
Thre Aufmerksamkeit hatte sich auf die 6ffentliche Sicherheit zu richten.”” So sollten
die Pfleger einen wachsamen Blick auf die Zéllner und Mautner in ihrem Pflegamt
haben,"” ebenso auf die Einhaltung der landesherrlichen Gesetze in den Hofmarken.'®
Die Pfleger hatten mehrmals im Jahr Umritte (Streifen) im Pflegamt durchzufiihren,
um etwaige Bettelbanden oder Gartknechte ausfindig zu machen.'

Die Pfleger und Gerichtsschreiber hielten zu Mittelbehérden und zu Oberbehérden
Kontakt. Regelmiaflig im Herbst wurden die Pfleger vom Rentmeister im Rahmen des
alljghrlichen Umritts visitiert, ebenso kamen die Pfleger und/oder Gerichtschreiber
jahrlich zum Jahresanfang zur Rechnungsaufnahme nach Landshut ins Rentamt; in
diesem Zusammenhang trafen sie auf einen dazu abgeordneten Hofkammerrat. Bei
diesen jahrlichen Zusammenkiinften zur Rechnungspriifung in Landshut hatte der
Pfleger Rechenschaft iiber die finanziellen Verhaltnisse seines Pflegamts abzulegen.
Als Grundlage dazu dienten die Pflegamtsrechnungen des vorangegangenen Jahres.

Die durchschnittliche Amtszeit der Pfleger im Rentamt Landshut betrug unter
Albrecht V. 9,8 Jahre, bei Wilhelm V. 7,6 Jahre und bei Maximilian I. 11,8 Jahre.”** So
wechselten vor allem in den 1590er-Jahren in den Pflegdmtern Osterhofen, Griesbach,
Biburg, Vilshofen und Eggenfelden die Pfleger tiberdurchschnittlich hiufig; eine auf3er-
ordentlich hohe personelle Kontinuitit wies Neumarkt an der Rott auf. Die niedrigere
durchschnittliche Amtszeit unter Wilhelm V. ist auf eine relativ hohe Sterblichkeit der
Pfleger zuriickzufithren. Ein Zusammenhang zwischen den Ausgaben oder Einnahmen
eines Pflegamts und der Amtsdauer konnte nicht festgestellt werden.

Die unterbehérdlichen Amtstriager wiesen eine solide zeitliche Stabilitét in ihrer
Amtsausfithrung auf. Die durchschnittliche Amtszeit der Gerichtschreiber ist mit 12,4
Jahren geringfiigig hoher als die der Pfleger mit 11,0 Jahren."” Bedauerlicherweise gibt

121 VOLKERT: Das Herzogtum, S. 614.

122 BayrLFreihErklI, 4 finden sich Vorschriften zur Besetzung der Pfleger, Richter, Kastner, Zéllner und
Mautner.

123 StALA, RMA LA, B 3, fol. 141v.

124 Ebd.,, fol. 134r.

125 Ebd.,, fol. 43r, fol. 27v-28r, 1341.

126 Fragen der offentlichen Sicherheit betrafen alle unterbehérdlichen Ebenen, vgl. RosENTHAL: Geschichte
des Gerichtswesens I, S.331.

127 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193, fol. 107r.

128 BayrLO. 1553, V 6 Art. 14 [§ 2], Bl. 140r.

129 StALA, RMA LA, P2, fol. 2r.

130 Daten aus: FERCHL: Bayerische Behorden und Beamte.

131 Eine weitere Frage ist, ab wann es im Rentamt Landshut die Pflegverwalter gab. Eine Korrelation zwischen
dem zu verwaltenden Vermégen einer Pflege und dem Auftreten eines Pflegverwalters konnte nicht ausge-
macht werden. Bereits seit den 1560er-Jahren hatten die Pflegamter Natternberg und Vilshofen einen Pflegver-
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es keine weiteren Daten zu unter- und mittelbehdrdlichen Amtszeiten im Herzogtum
Bayern beziehungsweise in anderen frithneuzeitlichen Territorien.”* Auf frithneuzeit-
liche Ausbildungswege von Pflegern konnten nur wenige Riickschliisse gezogen werden.
Beispielsweise aber fand sich der Hinweis, dass der Gerichtschreiber von Biburg Veit
Stegmair bei der Rentstuben erzogen worden war.'

Betrachten wir im Folgenden das Pflegamt Moosburg als Fallbeispiel. Die Amts-
zeiten der Pfleger und Gerichtsschreiber des Pflegamts Moosbug konnen wie folgt
rekonstruiert werden (Tabelle 1).

Pfleger Moosburg Gerichtschreiber
Jorg Prandt zu Aibling 1547-1566 Adam Weckhinger 22.10.1550-155x
Tristram Gozengriener 1566-1572 Thoman Gossoldt 155x-28.4.1559
Reinprecht Prandt 1572-1581 Hans Mair 28.4.1559-1573
N. Prandt 1581 Achaz Khepser 1573-31.12.1586
Konrad Zeller jun. 1581-1590 Leonhard Grueber 1586
Georg von Haslang 1590-1591 Hans Reichardt 5.12.1586-22.6.1591
Marquart Pfettner 1591-1627 Christoph Ardinani 29.11.1591
Valentin Aichlsperger 25.6.1591-April 1609
Bartlma Selder 161x-20.8.1625

Tab. 1: Amtszeiten der Pfleger und Gerichtschreiber im Pflegamt Moosburg, 1547-1627

Der Moosburger Pfleger erhielt als Besoldung seine Burghut, in den Jahren 1550 und
1560 131 Pfennige zuztglich Naturalbesoldung (vermutlich Getreide).** Im Jahr 1600
hatte er 150 Gulden an jahrlichem Einkommen, zuziiglich der ebenfalls in Geld umge-
rechneten Naturalbesoldung von 68 Gulden.”

Das Amt des Amtmannes fand in der Forschung bislang kaum Berticksichtigung.
Eine kleine Studie zu den Amtsménnern im Gericht Dingolfing legte Volker Liedke
vor.”” Der Amtmann wurde durch den Rentmeister aufgenommen. Er hatte einen

136

walter. Pflegverwalter im Rentamt Landshut wurden insbesondere Ende der 1580er-Jahre und nochmals Mitte
der 1620er-Jahre eingefithrt. Die Pflegverwalter traten Ende der 1580er-Jahre erstmals in den Pflegen Erding,
Dingolfing, Kirchberg und Biburg auf. 1599 folgte Teisbach und 1610 Rottenburg. Ende der 1610er-Jahre kam
Landau hinzu, seit Mitte der 1620er-Jahre Reichenberg, Moosburg, Eggenfelden, Griesbach und Geisenhau-
sen. Ohne Pflegverwalter blieben die Pflegen Eggmiihl, Dorfen, Hals, Neumarkt, Reisbach und Osterhofen.
Vgl. FERCHL: Bayerische Behorden und Beamte.

132 Eine prosopographische Analyse und Auswertung der Amtspersonen auf allen Beh6rdenebenen des Her-
zog- und Kurfiirstentums Bayerns stellt ein Forschungsdesiderat dar.

133 StALA, RMA LA, A 1236.

134 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4442, o.f.

135 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4447, fol. 119r.

136 Zum weiteren Personalstab im Pflegamt Moosburg (ausgenommen Pfleger und Gerichtsschreiber) sind
im BayHStA einschldgige Archivalien abgingig, vgl. BayHStA, GL Fasz. 2497, Nr. 59 (Gerichtsbote), Nr. 60
(Gerichtsdiener, Amtleute, Schergen).

137 Volker H. LIEDKE: Amt und Amtmann im Gericht Dingolfing. Sonderdruck aus: ,,Der Storchenturm®
Geschichtsblitter fiir Stadt und Landkreis Dingolfing, 2. Jahrgang 1967, Heft 4.
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Amtseid zu schworen™ und eine Biirgschaft zu leisten.”” Seine Besoldung erhielt er

durch Brotbauern, Futtersammlung und den Einzug der Geldstrafen - von jedem
Pfund 32 Pfennig."*’ Die Amtménner waren fiir das Erkennen und das Einnehmen der
niedergerichtlichen Strafen in den Amtern zustédndig - und darin mehr oder weniger
engagiert. So wurden beispielsweise im Jahr 1587 die Amtsménner von den Rechnungs-
pritfern geriigt, weil keine Gotteslasterstrafen aus dem Amt Nandlstadt und der Stadt

Moosburg eingegangen waren.'*!

c. Die Rechnungsfiihrung
Die Pflegamter bildeten die unterbehérdliche Ebene der Finanzverwaltung. Die iiber-
lieferten Pflegamtsrechnungen stellen die Basis fiir eine Analyse der Finanzen des Her-
zogtums, da hierin nicht allein die Reste, wie es in den spdteren Arbeitsschritten im
mittel- und oberbehoérdlichen Rahmen die Regel war, sondern die Vollsummen ersicht-
lich sind. Deren Bedeutung ist nicht hoch genug einzuschétzen, denn nur auf ihrer
Basis sind aussagekriftige finanzhistorische Analysen moglich, die zu vergleichenden
Studien herangezogen werden konnten.'*2

In der Pflegamtsrechnung wurden die Ein- und Ausgaben erfasst, die sich entspre-
chend ihrer Verwaltungsstruktur in die jeweiligen Amter aufteilten. Fiir die Rechnung
des Pflegamts Moosburg waren dies das Stadtamt Moosburg, das Amt Mauern, das Amt
Siechendorf und das Amt Nandlstadt.'

Die Vielfalt an zu bestrafenden Handlungen nahm im Laufe der zweiten Halfte des
16. Jahrhunderts zu. So traten fiir das Pflegamt Moosburg erstmals in der Rechnung
von 1590 Mithlbeschaustrafen, 1600 Salzauflagstrafen auf.'*

138 LI1EDKE: Amt und Amtmann, S. 8.

139 StALA, RMA LA, B 3, fol. 1or.

140 LiepkE: Amtund Amtmann, S.11. In den Rechnungen des Pflegamts Moosburg wurde das jahrliche Depu-
tat der Amtmanner mit vier Schilling beziffert, vgl. bpsw. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4444, o.f.

141 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 197, fol. 130r.

142 KORNER: Luzerner Staatsfinanzen, S.389ff.

143 Vgl StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4444.

144 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4446-R 4447, o.f.
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Insgesamt setzten sich die Einnahmen des Pflegamts Moosburg wie folgt zusammen
(Tabelle 2):

Einnahmen

Gult Amtshaus (1590, Pfleghaus’, 1600, 1610 ,Amtshaus”, 1620)
Stadtamt Moosburg (1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620)

Amt Mauern (1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620)

Amt Siechendorf (1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620)

Amt Nandlstadt (1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620)

Fundtum Einnahm (1550, ab 1560 keine separate Rubrik mehr, sondern im jeweiligen Amt eingerechnet, ebenso
1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620)

Tab. 2: Einnahmerubriken des Pflegamts Moosburg, 1550-1620

Der Pfleger sorgte sich um die Verwaltung der Ausgaben (Tabelle 3)."* Der erzielte Rest —
also Gewinn oder Verlust — wurde an das Rentamt weitergeleitet."¢

Ausgaben

Jahrliche Besoldung

1550, 1560, 1570,1580,1590, 1600, 1610, 1620

Zehrung auf die Landschrannen zu Nandlstadt

1550, 1560, 1570,1580,1590,1600, 1610, 1620

Zehrung auf die Straifen

1590,1600, 1610, 1620

Gemeine Zehrung Amtswegen

1590,1600,1610, 1620

Zehrung und Atzung so tUber Gefange und
malefizische Personen ergangen

1550, 1560, 1570 (mit Botenlohn:) 1580,1590, 1600, 1610, 1620

Ausgab so der malefizischen und ander gefangner
Personen halber beschehen

1570

Zehrung und Atzung so Uber diejenigen Personen
so nach Ingolstadt condemniert worden

1610

Botenlohn von Amtswegen

1560, 1570, 1580,1590,1600, 1610, 1620

Gemeine Ausgaben von Amtswegen

1550, 1560, 1570, 1580, 1590,1600, 1610, 1620

Ausgab Uber das neu erkaufte Pfleghaus ergangen

1590, 1600

Ausgab auf das erkaufte Amtshaus Moosburg

1580, 1590, 1600, 1610, 1620

Zehrung in die Amtsrechnung

1550, 1560,1570, 1580,1590,1600, 1610, 1620

Tab. 3: Ausgabenrubriken des Pflegamts Moosburg, 1550-1620

Betrachten wir die Pflegimter auf gesamter Rentamtsebene und ihre Einnahmen im
Zeitraum von 1575 bis 1618 (Abbildungen 4, 5 und 6): Wie trugen die unterbehordli-
chen Amter (Pflegimter und Maut- und Zollstellen) zum herzoglichen Haushalt bei?

145 Beispielsweise StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4446, of. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4448, o.f.

146 Beispielsweise fiir das Rentamt Miinchen in BayHStA, KB HZA Nr. 29, fol. 164v. Rest so zur Aufnehmung
der Amtsrechnungen Rentamts Miinchen 563 Gulden. Vgl. in StALA, KB HK AMR RMA LA, R 14 fiir das Jahr
1545.
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Die Rentimter Landshut, Burghausen und Straubing entwickelten sich hinsichtlich
ihrer Einkiinfte sehr dhnlich, was in der gleichen Einkommensstruktur begriindet liegt.
Es sind die Einnahmen aus dem Pflegimtern (Geldstrafen) und aus den Maut- und
Zollstellen, die ausgeweitet wurden und anstiegen. Die finanzielle Entwicklung des
Rentamts Landshut stabilisierte sich ab 1580, seit dem Umzug Wilhelms V. nach Miin-
chen und der Verlegung der Hothaltung. Im Zuge der Aufgabe der Nebenresidenz in
Landshut niherte sich das Rentamt Landshut in seiner Ausgabenstruktur Ende des 16.
Jahrhunderts derjenigen von Straubing und Burghausen immer mehr an. Die Einnah-
men pendelten sich ab 1600 auf einem gleichbleibend hohen Niveau ein.
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Abb. 4: Einnahmen der Rentamter Burghausen, Landshut, Straubing in Gulden, 1575-1618
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Abb. 5: Ausgaben der Rentamter Burghausen, Landshut, Straubing in Gulden, 1575-1618
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Abb. 6: Reste der Rentamter Burghausen, Landshut, Straubing in Gulden, 1575-1618
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2. Die Mittelbehorde: Das Rentamt Landshut

a. Die Grundlagen

Ducatus Bavariae, in superiorem et inferiorem Bavariam divisus, complectitur qua-
tuor tetrarchies.’” Bayern war in Ober- und Niederbayern, diese wiederum in vier
Herrschaftsbereiche, aufgeteilt. Mit dem Begrift der Tetrachien wurden die Rent-
amter bezeichnet: Straubing, Burghausen, Miinchen und Landshut. Die vier Rentdm-
ter, Landshut und Straubing, Burghausen und Miinchen, wurden am 21. September
1507 auf dem Ingolstddter Landtag benannt."*® Zum Oberland zéhlten Burghausen und
Miinchen, zum Unterland Landshut und Straubing.'*

DE FINIBVS B3AVARIALE, »

Parua sed alia Det priesigac dexiera Bol O
Propinac olum VIRGO paréusy PEVM.

Tutatur miciaky celzsti milite canpos
IbiGETES seruant oppida, ot tines?

Abb. 7: Allegorien der vier Rentamter Landshut, Miinchen,
Burghausen und Straubing als Kupferstich, 1615

147 Philipp Ap1an: Declaratio tabulae sive descriptionis Bavariae a Phil. Apiano confectae et editae. In: Histo-
rischer Verein von Oberbayern (Hg.): Philipp Apians Topographie von Bayern und bayerische Wappensamm-
lung. Zur Feier des siebenhundertjdhrigen Herrscherjubildums des erlauchten Hauses Wittelsbach, Miinchen
1880, S. 2.

148 TREFFLER: Die Regierung Straubing in der Frithen Neuzeit, S.161.

149 ScHWERTL: Die Mittelbehorden der Rentmeisteramter Unterlands, S. 931f. SCHWERTL: Geschichte der
Regierungen, S.238. RANKL: Der bayerische Rentmeister, S. 622.
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Anfang des 17. Jahrhunderts findet sich in der ,,Bavaria Sancta“ ein Kupferstich, auf dem
die vier Rentimter als Engel dargestellt werden (Abbildung 7).”® Auf dem Harnisch
rechts unten sind die drei Helme, das Stadtwappen Landshuts, abgebildet.” Sie stehen
stellvertretend fiir das Rentamt Landshut.

Die herausgehobene Stellung der Rentdmter und ihrer Verwaltungszentren bezeu-
gen eindrucksvoll die Stadtmodelle Jakob Sandtners. Unter Albrecht V. wurden Modelle
tir Miinchen, Landshut, Straubing und Burghausen angefertigt. Auch Ingolstadt wurde
modelliert; die Sonderstellung behielt sie als ehemaliger Residenzort bei, der Statthalter
war direkt dem Herzog unterstellt.”? Hauptmotiv fiir die Beauftragung war das Streben
nach herrschaftlicher Reprasentation des eigenen Landes.™

Das Rentamt Landshut wurde 1619 vom Landshuter Regierungskanzler als das
nacher Miinchen das gréste, unnd meines undertheinigsten Erachtens nit unbillich fiir
vornembst[e] Rentamt beschrieben.” Die Regierung des Rentamts Landshut bezog im
Jahr 1507 das heutige Haus 29 in der Landshuter Altstadt, gegeniiber der Martinskirche
und angrenzend an das Landschaftshaus gelegen.”*® Auf die Fassade waren auf dunk-
lem Grund Figuren aus dem trojanischen Krieg gemalt.”® Ebenso war eine Kugel mit
folgender Inschrift (im Original auf Latein) angebracht worden: ,,Niedergeschleudert
ward aus der Trausnitz die eiserne Kugel, als sich blutiger Zwist unter Verwandten ent-
spann.“’”” Es war eine Bezugnahme auf den Landshuter Erbfolgekrieg nur wenige Jahre
zuvor, 1504. Vor dem Gebdude stand ein Brunnen mit einer Statue des Janus; auf dem
Stadtmodell von Jakob Sandtner 1571 ist er noch erkennbar.®

Die kollegialbehordlich organisierten Regierungen, die 1507 aus den Viztiimer
hervorgegangen waren, bildeten die zentralen Verwaltungs-, Justiz und Finanzstellen

150 Zur Bavaria Sancta vgl. Alois ScHMID: Die ,,Bavaria sancta et pia“ des P. Matthaus Rader SJ. In: Pariser
Historische Studien 47 (1998), S. 499-522.

151 Erich STAHLEDER: Drei Helme im Wappen. In: Stadt Landshut (Hg.): Weitbertihmt und vornehm...Lands-
hut 1204-2004. Beitrage zu 800 Jahren Stadtgeschichte, Landshut 2004, S.76-78, hier S.76.

152 FERCHL: Bayerische Behorden und Beamte I, S.343f.

153 Helmut Purr: Miniature Monuments. Modeling German History (Media and cultural memory 17), Ber-
lin, Boston 2014, S. 97.

154 BayHStA, GL Fasz. 2114, Nr. 2 (Prov. HK), Kanzler zu Landshut Matheus Bittlmayr an Hofkammer, 4.11.1619.
155 ScHWERTL: Die Mittelbehorden der Rentmeisteramter Unterlands, S. 934. Dort war der Sitz der Regierung
bis 1779 und 1784-1799. In Straubing war das Rentamt nach Auflésung des Teilherzogtums im herzoglichen
Schlossbau untergebracht. LIEBLER: Im Stammland von Raute und Panther, S.18. Auch: SCHWERTL: Geschichte
der Regierungen, S.240.

156 Franz Sebastian MEIDINGER: Beschreibung der churfiirstlichen Haupt- und Regierungs-Stadt Landshut,
Landshut 1783, S. 99.

157 Ubersetzt von Alois STAUDENRAUS: Topographisch-Statistische Beschreibung der Stadt Landshut in Bay-
ern und ihrer Umgebung, Landshut 1835, S.22. Im Original MEIDINGER: Beschreibung, S.100: ,,ferreus en glo-
bus trausnitz eiectus ab arce cognatus acies mors ubi vexat atrox*.

158 Alois STAUDENRAUS: Topographisch-Statistische Beschreibung der Stadt Landshut in Bayern und ihrer
Umgebung, S. 22. Stadtmodell im Bayerischen Nationalmuseum, Modell 2.
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der Rentdmter.” Sie unterstanden den Zentralbehdrden in Miinchen.'®® Die Verwal-
tungsstruktur des Rentamts Landshut gestaltete sich in der zweiten Hilfte des 16.
Jahrhunderts dhnlich den Rentimtern Burghausen und Straubing: An oberster Stelle
befand sich der Vizdom. Es folgten der Oberrichter, der Kanzler," die Regierungsrite,
der Rentmeister, der Lehenspropst, der Kastner und der Forstmeister. Dazu gehorten
ein grofler Stab an Verwaltungspersonal wie Sekretére und Schreiber.'> Im Folgenden
richten wir im Bereich des Personals unser Augenmerk auf das Amt des Rentmeisters
und des Rentschreibers, die fiir die Finanzen zustindigen Protagonisten.

b. Der Rentmeister

Dem Rentmeister oblag die Aufsicht tiber die Einhaltung des Rechtswesens im Land
und iiber alle kassenfithrenden Amter. Wihrend sich der Pfleger auf niedergerichtliche
juristische und finanzielle Angelegenheiten fokussierte, der Kastner auf die Eintreibung
des Kammerguts in Naturalien und Geld, der Zollner auf die Abfithrung der aus den
Regalien stammenden Einkiinfte, vereinigte sich dieses Gemenge im Amt des Rent-
meisters. Er hatte sich mit finanziellen und juristischen Angelegenheiten von reichs-
rechtlicher, landes- und grundherrlicher Natur zu beschaftigen.

Das Amt des Rentmeisters war aus mehrerlei Hinsicht von grof3er Bedeutung, wie
seitens der Forschung schon oft betont wurde:'* Der Rentmeister verband das ,,Land®
mit der ,,Hoheit® vereinte Rechts- und Finanzaufsicht. Das Amt des Rentmeisters —
und die Rentstube - diente in all ihrer Komplexitit und Aufgabentfiille als Scharnier,
Vermittler oder Kontrolleur."* Das Amt des Rentmeisters soll in dieser Studie in Ver-
bindung mit der unter- und oberbehoérdlichen Ebene untersucht werden.

Der Vizdom stand als herzoglicher Stellvertreter an der Spitze des Rentamts. Zu
Beginn des 14. Jahrhunderts war der Landschreiber fiir die Finanzverwaltung zustan-
dig.'> Den Landschreibern wurde zur Unterstiitzung und Kontrolle ihrer Arbeiten
Anfang des 15. Jahrhunderts ein Rentmeister zugeordnet. Die Rentmeister sind erstmals
»vor 1424 in Landshut, 1431 in Straubing, 1425 in Burghausen und 1442 in Minchen®

159 TREFFLER: Die Regierungen der bayerischen Rentidmter, S.36, auch Schwertl: Die Mittelbehorden der
Rentmeisterdmter Unterlands, S.934, S.936. SCHWERTL: Geschichte der Regierungen, S.240.

160 ScHWERTL: Die Mittelbehorden der Rentmeisteramter Unterlands, S. 934.

161 Das Amt des Kanzlers wurde erst unter Albrecht V. eingefiihrt, vgl. DoEBERL: Entwicklungsgeschichte
Bayerns [, S. 460.

162 StALA, Regierung Landshut, B 115. Ratsordnung der Regierung Landshut aus dem Jahr 1599 ist {iberliefert
in StALA, SchlA Moos Depot, 965. Zu dem niederen Verwaltungspersonal in den Rentdmtern gibt es bislang
keine Studien. Bei den Regierungen herrscht bis auf die genannten Studien leider ein Desiderat.

163 TREFFLER: Die Regierung Straubing in der Frithen Neuzeit, S.177, S.180. RANKL: Der bayerische Rent-
meister, S. 617. ALBRECHT: Behordenorganisation, S. 652.

164 RaNKL: Der bayerische Rentmeister, S. 646: Rentmeister ,,als Mittler zwischen Landesherrschaft und
Untertanenschaft®. TREFFLER: Die Regierung Straubing in der Frithen Neuzeit, S.180: ,,Bindeglied zwischen
den Unterbehérden und den Zentralbehorden®. ALBRECHT: Behordenorganisation, S. 652: ,ausgedehnte Befug-
nisse als Kontrolleur*.

165 RoSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.288.
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nachweisbar.’ Der Rentmeister fokussierte sich auf die Einziehung der Gelder, wohin-
gegen sich der Landschreiber (spétere Rentschreiber) auf die Buchfithrung konzentrie-
ren sollte.'”” Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwéihnen, dass sich diese zwei
Personen gegenseitig zu kontrollieren hatten, also ein Vier- Augen-Prinzip durchgefiihrt
wurde.'® Da der Finanzverwaltung ein hoherer Stellenwert beigemessen wurde, wan-
delte sich die Bezeichnung der Verwaltungseinheit von Viztumédmter zu Rentamter.'®

Im lateinischen Original der monita paterna Maximilians I. wurden die Schatz-
meister am furstlichen Hof, also im weitesten Sinne die mit Geld betrauten Beamten,
mit dem lateinischen Begriff Quaestor bezeichnet.”® Dies ist insofern sehr interessant,
als dass es die Zustandigkeit und Hauptaufgaben des Rentmeisters schirft: Die Quaes-
tur war in der romischen Antike ein Amt, das sich aus der Kriminalgerichtsbarkeit
entwickelte und spéter fiir die ,Verwaltung der Staatskasse“ zustindig war."”" Diese
Doppelfunktion traf auch auf den frithneuzeitlichen Rentmeister zu: die des Finanz-
beamten und die des Rechtsaufsehers. In der Forschung ist seine Rolle als Finanzbe-
amter zuriickgedrangt worden, da der Fokus beinahe ausschliefllich auf die Umritt-
statigkeit und damit auf die Rechtsaufsicht gelegt wurde.””? Doch bezeichnete sich der
Rentmeister selbst im Jahr 1596 als fisco.”

Der Rentmeister stand in der Kommunikation zwischen den Ober- und Unter-
behoérden. Der Rentmeister hatte die Aufsicht iiber die mittelbehérdliche Finanz-
verwaltung, also die Regierung und ihre Amter,”
Verwaltungsebenen in ihren finanziellen und juristischen Angelegenheiten. Auf her-
zogliche oder oberbehordliche Anweisung hatte er beispielsweise neue Amtleute, wie
Gerichtsschreiber in den Pflegamtern, in ihr Amt aufzunehmen'” oder Sonderfille
vor Ort zu priifen.” Zur Erledigung von Ortsterminen, zur niheren Finanzaufsicht
und Rechtsprechung beritt der Rentmeister einmal im Jahr das Rentamt. Ebenfalls
jahrlich geschah die Rechnungspriifung aller Unterbehérden zentral in Landshut. Die

sowie tiber die unterbehordlichen

166 Ebd., S.289.

167 Nihere Untersuchungen zu dieser Entwicklung stehen bislang aus, daher immer noch ROSENTHAL:
Geschichte des Gerichtswesens I, S. 288f.

168 Ebd.,, S.290f.

169 Ebd., S.201.

170 Maximilian I. von BAYERN: Monita paterna, S. 88.

171 Quistor. In: Meyers Grofies Konversationslexikon, URL: www.woerterbuchnetz.de/Meyers/Quistor, auf-
gerufen am 23.2.2022. Referenz zur gedruckten Ausgabe: Bd. 6, Sp. s00f.

172 Vgl hier Einfithrung, auch ALBRECHT: Behdrdenorganisation, S. 652. Wiguldus Xaver Alois von KREITT-
MAYR: Grundrifl des Allgemeinen, Deutsch- und Bayrischen Staatsrechtes, Miinchen 1770 3, S.213: ,Was die
visitatores in spiritualibus et ecclesiaticis sind, das sind unsere Rentmeister in temporalibus, dann ihre Haupt-
obliegenheit bestehet in dem sogenannten Umritt, oder visitation der churfiirstlichen Beamten, und burger-
lichen Stadt oder Marktsobrigkeiten®

173 StALA, RMA LA, B 16, fol. 30v.

174 So zahlte er die Besoldungen der Rite vgl. etwa StALA, KB HK AMR RMA LA, R 84, fol. 62r-63v. Bei die-
sen Arbeitsexemplaren sieht man die Auszahlungszeiten des Soldes, da der Rentmeister/Rentschreiber das
notiert hatte.

175 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p.2.

176 Siehe hier C.
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vollstindige Rentamtsrechnung hatte der Rentmeister jedes Jahr im spéten Friithjahr
beziehungsweise Frithsommer nach Miinchen zu bringen und sich vor den Hotkam-
merriten zu verantworten."””

Der Rentmeister war als Ratsmitglied in die Landshuter Regierung eingebunden.
Er wurde auf Befehl des Herzogs von der Landshuter Regierung im Amt installiert.”
In der Instruktion von 1574 wurden die Arbeitsbereiche des Rentmeisters festgehalten.
So sollte er zuallererst, wenn er sich in Landshut authielt - und das tat er die meiste
Zeit des Jahres — seiner Ratspflicht und seinen Verwaltungsaufgaben, der Erledigung
der Viztumhandel, nachkommen."” Die Titigkeit des Rentmeisters wurde in den
Gesetzeswerken festgelegt," in spezifischen Instruktionen zur Fithrung seines Amtes
(4.10.1574"™, 22.4.1613"%?) sowie in anlassbezogenen, jahrlich erneuerten Instruktionen
firr die Rechnungspriifungen'® oder Umritte."®* Diese Unterscheidung ist wichtig, da
sie Aufschluss iiber die Genese des Amtes gibt.'®

Das Amt des Rentmeisters sollte der Bayerischen Landesfreiheitserklarung zufolge
mit Landleiit besetzt werden.!®® Die Rentmeister und Rentschreiber ,,stammten [...]
in der Regel aus dem Biirgertum®'® Die Karriereverldufe der Rentmeister im Rentamt
Landshut - das waren im Untersuchungszeitraum Stephan Trainer (amt. 1545-1554),
Hans Ainkhirn (amt. 1555-1581), Stephan Schleich (amt. 1582-1610) und Jorg Wilhelm
Widerspacher (amt. 1610-1633) - waren sehr heterogen. Uber die Titigkeit von Ste-
phan Trainer vor seinem Amtsantritt als Rentmeister 1545 ist bislang nichts bekannt.
Nach 1554 wechselte er als Hofkammerrat nach Miinchen, dieses Amt fiithrte er bis
zu seinem Tod 1565 aus. Im Dunkeln liegt die Biographie von Hans Ainkirn, der das
Rentmeisteramt von 1555 bis 1581 ausfithrte. Ahnlich waren sich die Karriereverliufe
von Stephan Schleich und Jorg Wilhelm Widerspacher. Beide dienten als Réte in den
Regierungen Landshut beziehungsweise Burghausen und wurden dann zu Rentmeis-
tern ernannt.'®

Die durchschnittliche Amtsdauer der Rentmeister im Herzogtum Bayern variierte.
Im Rentamt Landshut waren fiir den Zeitraum von 1550 bis 1618 vier Rentmeister tatig,
in Straubing sechs, in Burghausen sieben und in Miinchen 16. Die grof3e Fluktuation

177 Vgl. hier C./11.3.

178 BayHStA, GL Fasz. 2132, Nr. 22, Wilhelm V. an Regierung Landshut, 29.12.1581 (Konzept).

179 StALA, Lehenpropstamt Landshut, A 1169, fol. 1r-2r.

180 Z.B. BayrLFreihErkl. 1553 I 17 [§ 1], BL. 6v-71, BayrLO. 1553 VI 14 Art. 1, Bl. 194v-195r.

181 StALA, Lehenprostamt Landshut, A 1169.

182 ZIeGLER: Dokumente 3/2, S.781-811.

183 KRENNER: Landtagshandlungen 7, S.245. KRENNER: Landtagshandlungen 12, S.53. KRENNER: Landtags-
handlungen 18, S.314.

184 Instruktion zum Umritt von 1669 in Wiguldus Xaver Aloys von KREITTMAYR: Sammlung der neuest und
merkwiirdigsten Churbaierischen Generalien und Landesverordnungen. Miinchen 1771, S.547-557, anschei-
nend mit geringen Abweichungen so RANKL: Der bayerische Rentmeister, S. 623, Anmerkung 30.

185 Vgl. C./11./1.

186 BayrLFreihErkl. 1553, I 2.

187 RANKL: Der bayerische Rentmeister, S. 620.

188 FERCHL: Bayerische Beh6rden und Beamte II, S. 499f.
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in Miinchen lésst sich mit den hdufigen Wechseln in die Hofkammer oder in andere
Hofamter erkldren.™®

Der Jahressold des Rentmeisters Stephan Schleich betrug 300 Gulden, dazu kamen
an Getreide ein Scheffel Landshuter Maf3 Weizen, fiinf Scheffel Landshuter Maf3 Korn
und 16 Scheffel Landshuter Maf§ Hafer. Von den Fischern zu Dingolfing, Mamming
und Landau erhielt er fiir den Fischdienst fiinf Gulden und zwei Schilling, von Pfarr-
kirchen vom alten schwarzen Pfennig vier Schilling und die Zahlungen der Amtleute
wihrend des Umritts beliefen sich auf insgesamt {iber 100 Gulden. Zu jedem neuen
Amtsantritt von Pflegern und Gerichtschreibern hatten diese dem Rentmeister sechs
Gulden zu zahlen; zwei Gulden davon erhielt der Rentschreiber. Dazu kamen an Sie-
gelgeld fiir Giiterwechsel etwa fiinf Gulden, ein Sommerkleid im Wert von sieben Gul-
den, 80 Fastnachthennen, Brennholz und schliefllich eine Wiese iiber zwei Tagwerk
am Neuen Lustgarten in Landshut.” Von 1555 bis 1634 dnderte sich die Besoldung nur
geringfiigig.™

Dem Rentmeister beigeordnet war ein Rentschreiber.”> Im Untersuchungszeitraum
waren in Burghausen elf, in Straubing zehn, in Miinchen acht und in Landshut fiinf
Rentschreiber titig.!”® Die Rentschreiber des Rentamts Landshut waren im Untersu-
chungszeitraum Adrian Littich (amt. 1536-1556), Augustin Karl (amt. 1556-1575), Hans
Grezinger (amt. 1575-1587), Georg Metzger (amt. 1586-1612) und Hans Krdmbl (amt.
1612-1620).%*

Der Rentschreiber Georg Metzger (amt. 1586-1612) erhielt an jahrlicher Besoldung
136 Gulden, an Hafer drei Scheffel; zusitzlich von den Fischern zu Dingolfing, Mam-
ming und Landau fiir ihren Fischdienst fiinf Gulden und zwei Schilling, im Umreiten
von den Amtleuten 50 Gulden, von den Beamten bei der Aufnahme der Amtsrechnun-
gen insgesamt 36 Gulden, fiir Kirchenrechnungen, die bei der Rentstube aufzunehmen
waren, etwa fiinf Gulden, von den Kupferschmieden, da der Rentmeister das Richter-
amt dazu ausiibte, sieben Gulden, fiir das Schreiben eines Geleits 25 Kreuzer und fur die
Ausfertigung desselben neun Kreuzer, von jedem Begnadigungs- oder Schutzschreiben

189 Ebd.,, S.669-672.

190 StALA, RMA LA, A 1018 (VII), o.f.

191 Der Rentmeister von 1555, Hans Ainkirn, bezog ebenfalls 300 Gulden an Jahressold, parallel dazu die
weiteren Einkommen wie oben aufgefithrt mit nur wenigen Abweichungen, vgl. BayHSTA, GL Fasz. 2132, Nr.
22 (Prov. HK), Bestallung fiir Rentmeister von Landshut Hans Ainkirn, 1.2.1555. Vgl. Einkommen des Rent-
meisters von Landshut Hans Sigmund Pucher aus dem Jahr 1634 in BayHStA, GL Fasz. 2132, Nr. 22 (Prov. HK),
Revers zur Bestallung, 5.9.1634.

192 Eid des Rentschreibers unter Albrecht V. in BayHStA, KB AA 1178, fol. 98r. Ebd., fol. 74r, Eid des Rent-
schreibers Straubing unter Herzog Wilhelm 1v. und Herzog Ludwig X.

193 Burghausen: FERCHL: Bayerische Behorden und Beamte I, S.84f. Landshut: FERCHL: Bayerische Behor-
den und Beamte 11, S. 507f. Miinchen: Ebd., S. 675-677. Straubing: FERCHL: Bayerische Behorden und Beamte
111, S.1056f.

194 FErcHL: Bayerische Behorden und Beamte 11, S. 507f. Im Offiziersbuch wurden auch die Rentschreiber
vermerkt. Diese waren seit 1587 Georg Metzger, der am 19.12.1587 ins Amt aufgenommen wurde, ihm folgte
Hans Schrambl am 10.4.1613, bis er 1620 das Salzmaieramt in Reichenhall antrat, StALA, Regierung Landshut,
B 111, fol. 12v.
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(Landshuld) 15 Kreuzer. Von den Amtleuten zur Amtseinfithrung erhielt er insgesamt
jahrlich um die zwolf Gulden, fiir Grundstiicksinderung bei Gotteshdusern um die
zehn Gulden. Schliefflich standen dem Rentschreiber 40 Fastnachthennen, ein Hof-
kleid im Wert von sieben Gulden, 24 Maf$ Brennholz und eine Wohnung, die an den
Neuen Bau, die Stadtresidenz, angrenzte, zu. Fir die Verrichtung der Ortenburgischen
Rechnung wurden ihm 44 Gulden zugesprochen, fiir die Verrechnung des Scharwerk-
brots an Getreide fiinf Metzen Weizen und ein Scheffel Korn.**

Zu weiterem Dienstpersonal in der Rentstube ist wenig bekannt. Wohl hatten der
Rentschreiber - zumindest temporir - einen oder mehrere Diener und einen Schrei-
ber, die ihnen bei der Bewéltigung des Rechnungs- und Protokollschriftguts zu Hilfe
kamen;"® so wurde ein Schreiber namens Georg Huber fiir den Zeitraum von 1597 bis
1598 aufgefithrt.””

c. Die Raumlichkeiten

Das Rentmeisteramt verfiigte iiber ein eigenes Gebdude direkt neben der herzoglichen
Stadtresidenz. Bekannt ist, dass in diesem Gebédude der Rentschreiber eine Dienstwoh-
nung besafl.””® Wo jedoch der Rentmeister wohnte, konnte bislang nicht ermittelt wer-
den. Wie sich die Raumdisposition der Rentmeisterei im Konkreten gestaltete, muss
ebenfalls offenbleiben;"® nur so viel ist bekannt: Das Rentmeisteramt verfiigte tiber
mindestens zwei Raume: die Rent(meister)stube und eine Schreibstube fiir den Rent-
schreiber. Das Interieur der Rentstube bestand aus Leinenstiihlen, mit Leder iiberzo-
genen Stithlen und Sesseln sowie ledernen Kissen.*® An den Fenstern waren Vorhange
angebracht, ebenso an einem Kasten in der Rentmeisterstube.”” Regelmif3ig ausge-
kehrt und im Winter beheizt wurde die Rentstube durch die Dienerin der Pflegerin
des Neuen Baus, also der Stadtresidenz in Landshut.?*® Der Rentschreiber verfiigte iiber
eine beheizbare Schreibstube.?®

195 StALA, RMA LA, A 1018 (VII), o.f.

196 StALA, HK KB AMR RMA LA, R 200, fol. 298r.

197 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 201, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 202, ab fol. 300r. Georg Huber
forderte Nachtzulage. So kann Nither, S. 69 Anmerkung 145 berichtigt werden (,,ob der Rentschreiber im 16.
Jahrhundert einen eigenen Schreiber hatte, ist mehr als fraglich®).

198 StALA, RMA LA, A 1018 (VII), o.f. Demnach bewohnte der Rentschreiber ein Anwesen neben der Stadtre-
sidenz. Vgl. Bayerisches Landesamt fiir Denkmalpflege, Aktennummer D-2-61-000-65, Altstadt 80, Landshut.
199 Auf Nachfrage beim Bayerischen Landesamt fiir Denkmalpflege, Abt. Dokumentationswesen konnten
keine Grundrisse oder Gebaudeplane fiir das Anwesen ausfindig gemacht werden. Vielen Dank an die Aus-
kunft von Dr. Stefan Pongratz vom 19.1.2021.

200 Z.B.StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 2v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 358, o.f. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 362, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 364, o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f.
StALA, KB HK AMR RMA LA, R 371, o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 374, o.f.

201 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 3, fol. 4v.

202 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 3r; R 354, fol. 41.; R 355, fol. 3v.; R 356, fol. 3r; R 357-374, 0.f.; R 364,
o.f; R 365, 0.f.;; R 366, 0.f.; R 367, 0.f;; R 368, 0.f;; R 369, 0.f.; R 370, 0.f.; R 371, 0.f.; R 372, 0.f.; R 373, 0.f.; R 374, o.f.
203 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 199, fol. 252r.
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Die Gesamtausgaben der Rentstube lassen sich zwar nicht fiir den gesamten Zeitraum,
aber doch fiir einige Jahresschnitte nachweisen.?** So lasst sich festhalten, dass die Aus-
gaben der Landshuter Rentstube im Untersuchungszeitraum anstiegen: von 33 Gul-
den (1578) oder 26 Gulden (1579) auf 87 Gulden (1605) oder 95 Gulden (1610, 1613).2
Die Ausgaben in den Jahren 1608 mit 123 Gulden und 1615 mit 132 Gulden sind auf
den Einkauf von Mobiliar (Holz- und Eisentruhen) zur sicheren Aufbewahrung der
Amtsgefille zurtickzufithren.?® Die grofiten Posten an Aufwendungen nahmen die
Anschaffung von Biiromaterial ein, vor allem fiir Papier, gefolgt von Ausgaben zur
Amtsrechnung und zum Geldversand (zum Beispiel Geldsicke und Geldfasser).

Die Sicherheit fiir die in der Rentstube verwahrten Gelder spielte stets eine beson-
dere Rolle, so wurde 1610 fiir eine eiserne Geldtruhe in der Rentstube noch ein stark
Schlofs hinzugekauft.”” Ob es sich um jenen Geldkasten des Rentmeisters handelte, der
1613 mit Eisenstangen ausgebessert wurde, kann nicht nachvollzogen werden.*® 1615
wurde vom Schreiner Caspar Sticker eine neue Eichentruhe mit solidem Schloss zur
Aufbewahrung der Rentgefille angefertigt.”” Neben den Geldbehiltnissen wurden die
Réaume gesichert. Die Rentstube war abschliefSbar.*® 1612 wurden zwei doppelte Stock-
schlof mit zwei Riegeln zur Stube des Rentmeisters angebracht.” Im Jahr 1614, als die
Rentgefille in der Stube des Rentmeisters aufbewahrt wurden, hatte man wiederum
ein starkes zweifaches Schloss zur Sicherung an die Tiir der Rentstube angebracht.?”

Nicht nur das Geld wurde geschiitzt, sondern ebenfalls die schriftlichen Zeugnisse
iiber das herzogliche Vermdgen. So wurde die Amtsrechnung von 1610 in einem mit
einem Schloss versehenen Faf$ nach Miinchen gesandt.””® Zum Schutz der Papiere wur-
den regelmiflig Karniere, also Ledertaschen, eingekauft.?*

Die Aufbewahrung des Geldes geschah mithilfe von Geldsidcken. Ab dem Jahr 1613
blieb der Einkauf von Geldsdcken nachweislich auf einem konstanten Niveau von iiber

204 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353-374, vgl. Isabella Hodl-Notter: Datensitze zur bayerischen Finanz-
verwaltung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL:
https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 6.

205 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 41 (1578); ebd., R 356, fol. 3r (1579); ebd., R 362, o.f. (1605); ebd.,
R. 367, o.f. (1610); ebd., R 370, o.f. (1613).

206 StALA,KB HK AMR RMA LA, R 365,0.f. (30 Gulden). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f. (18 Gulden).
207 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 367 o.f.

208 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f.

209 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f. Die Eichentruhe kostete zwei Gulden, die Schlosserarbeiten
beliefen sich auf 16 Gulden.

210 Beleg iiber Anfertigung von Schliisselbiinden zur Rentstube und zur Registratur auf der Burg Trausnitz,
vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f.

211 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 369, o.f.

212 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 371, o.f.

213 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 368, o.f.

214 Z.B.StALA, KB HK AMR RMA LA, R 367, o.f. Hierbei wurden die Karniere nach Miinchen gesandt. StALA,
KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f. Die Karniere wurden zum Transport der Verifikationen der Beamte ver-
wendet. Weitere Karniere etwa StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 3v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R
363, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 371, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f. StALA, KB HK AMR
RMA LA, R 374, o.f.


https://data.ub.uni-muenchen.de/630/

Il. Die Verwaltung: Entstehung einer komplexen Hierarchie 59

100 Stiick pro Jahr;*® im Vergleich dazu wurden 1608 8o Stiick erworben.”® Die Geld-

sicke aus einem groben Leinenstoff (Zwilch) wurden im Januar eingekauft.”” Das war
zeitlich gilinstig, kamen doch im Frithjahr zur Amtsrechnung die Rentgefille der Unter-
behérden nach Landshut.® Um das unerlaubte Offnen der Geldsicke zu verhindern,
wurden die Geldsécke versiegelt; darauf weisen die Siegelkapseln hin.?”

Fir die Schreibtatigkeiten wurden regelmiflig gekauft: Kerzen fiir Abend- und
Nachtarbeit,” insbesondere zur Zeit der Amtsrechnung im Februar und Marz;** Bind-
faden fiir den Postverkehr,??? Tinte und Streusand,??* Federkiele und Schreibmesser,?**
Siegelwachs in rot und griin, dazu ein Haueisen zum Pressen der Siegel.* Eine Glocke
wurde 1614 erworben.??

Materielle Grundlage fiir jede Kanzleiarbeit war das Papier. Besonders interessant ist
hierbei, aus welchen Papiermiihlen das Papier kam, das in der Rentstube in Landshut
verwendet wurde. Das Papier wurde anfinglich aus Landshut,*” aber auch aus Lands-
berg,**® Schrobenhausen®” und Deggendorf** bezogen. Ab den Rechnungseintrigen
von 1602 bis 1618 kam das Papier - bis auf eine Ausnahme (Kempten)*' — aus Landsberg
oder Landshut.”* Von Landsberg aus ist das ein aufwendiger Transportweg: Das Papier

215 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f.

216 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 365, o.f.

217 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 373, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 374, o.f.

218 Z.B. fiir Januar der Beleg von 12. Januar und 24. Januar 1607 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 364, 0.f; 26.
Januar 1615 in StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f.

219 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f. Geldkapselwachs, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 359, o.f.
StALA, KB HK AMR RMA LA, R 365, o.f.

220 Kauf einer Lichtputzschere vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357, o.f. Einkauf von Kerzen, z.B. ebd.
StALA, KB HK AMR RMA LA, R 358, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 359, 0.f.

221 Z.B.StALA, KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f.

222 7.B.StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 2v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 3v. StALA, KB
HK AMR RMA LA, R 355, fol. 3r-3v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 365-374, O.f.

223 7.B.StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 2v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 3r. StALA, KB
HK AMR RMA LA, R 355, fol. 2r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357-365, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA,
R 367-368, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 370-374, o.f. Tinte: StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 2r.
StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 3r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 3v.

224 Federkiele z.B. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 359, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 368, 0.f. StALA,
KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f. und Federmesser: StALA, KB HK AMR RMA LA, R 374, o.f. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 355, fol. 3v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 2r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 356,
fol. 3r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f.

225 Zum Haueisen vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 362, o.f. Zum Siegelwachs, z.B. StALA, KB HK AMR
RMA LA, R 353, fol. 2r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 3v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol.
2r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 356, fol. 2r-2v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357-367 0.f. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 369-374, 0.f.

226 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 371, o.f.

227 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 3v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 356, fol. 2r. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 358-359, o.f.

228 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 3r.

229 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 3r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 358-359, o.f.

230 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 356, 2V.

231 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 365, o.f.

232 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 361-374, o.f.
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wurde auf einem Karren von Landsberg nach Miinchen gefahren, anschlieflend in
Miinchen mit dem Flof3 isarabwirts nach Landshut transportiert und von Tagwerkern
in die Rentstube getragen.”* Spitestens seit 1610 wurde die Landsberger Papierbestel-
lung iiber den Hofkammerexpeditor Hans Georg Aschenhamer zentral iiber die Hof-
kammer abgewickelt.”* Das Landsberger Papier fand bayernweit Verbreitung. Warum
gerade diese Entwicklung eintrat und wie sie im Verhéltnis zu den anderen Rentdmtern
stand, konnte nicht geklart werden.” Ergidnzend zum Papier wurde Pergament ein-
gekauft, das als Umschlag fiir die gebundenen Bénde diente.?*® Dies betraf vor allem
die (Rent-)Rechnungen, Protokolle und Relationen, die zum Buchbinder in Landshut
gebracht wurden. Ebenso waren Kalender Bestandteil des Arbeitsalltags.””

d. Die Rechnungsfiihrung
Die Arbeit in der Rentstube war eng getaktet: zum Jahresbeginn die Priifung, Abschrift
der eingehenden Rechnungen der Unterbehérden, Protokollanfertigung iiber die Rech-
nungspriifung, bis hin zur endgiiltigen Abnahme durch die Hotkammer im Friih-
sommer. Die Vor- und Nachbereitung des Umritts sowie dessen Durchfithrung, der
mehrere Wochen andauerte, nahm die zweite Jahreshalfte in Anspruch. Anhand der
Rentstubenrechnungen lief3 sich belegen, wie ohne zeitlichen Verzug die vorjahrli-
chen Rechnungsbiicher, Rapulare, Protokolle und Relationen ziigig nach ihrer Priifung
gebunden wurden.”® Die Ausfertigung erfolgte oftmals dreifach, beispielsweise das
Urbarbuch iiber die Weinlehen in Landshut: Ein Exemplar blieb beim jeweiligen Amt,
eines beim Rentmeister und eines kam an die Hofkammer.*’

Die Rechnungsfithrung im Rentamt, die einen auflerordentlichen Umfang ein-
nahm, schulterten der Rentmeister und der Rentschreiber.*” Zum Teil kénnen noch
verschiedene Entwicklungsstufen der Rechnungslegung nachvollzogen werden.*! Die

233 Exemplarisch beschrieben in StALA, KB HK AMR RMA LA, R 363, o.f.

234 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 367 o.f. ebenso StALA, KB HK AMR RMA LA, R 368-369. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 371-372. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 374. Ein fritherer Einkauf iiber die Hofkammer ab
1604 scheint wahrscheinlich, da mit 1604 das Amt des Expeditors eingefithrt wurde, vgl. BayHStA, KB HZA,
Nr. 53, fol. 4591. Zudem werden ab 1602 immer zehn Rif3, bzw. ein Ballen, Landsberger Papier bezogen.

235 Klaus Miinzer kann in seinem Aufsatz belegen, dass 1622 bis zu 20 Ballen von Landsberg zur Hofkammer
geliefert wurden, vgl. Klaus MUNZzER: Landsberger Papier. Vier Jahrhunderte Landsberger Papiermeister und
ihre Wasserzeichen. In: Landsberger Geschichtsbldtter 104 (2005), S.12-38, hier S. 21. Alois MITTERWIESER: Die
alten Papiermiihlen bei Landsberg am Lech, in: Landsberger Geschichtsblatter, Nr. 12 (1938), S.89-93, hier S. 91.
236 Vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 2. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357-367. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 369-374, o.f.

237 Beispielsweise StALA, KB HK AMR RMA LA, R 356, fol. 2v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 367, 0.f. StALA,
KB HK AMR RMA LA, R 368, o.f. Leider hat sich kein Kalender tiberliefert.

238 Z.B.StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 3r, noch vor dem 1.4.1556. StALA, KB HK AMR RMA LA, R
354, fol. 31, fol. 4r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 2r, 2v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357-362, o.f.
StALA, KB HK AMR RMA LA, R 369, o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 371 0.f.

239 BayHStA, KB HK Prot. Nr. 17, fol. 51v. Vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 4r.

240 Fiir das Rentamt Landshut setzt die Rechnungsiiberlieferung ab 1439 ein, vgl. ZIEGLER: Staatshaushalt
Bayerns, S.11, S.14

241 Dass dies nicht immer der Fall ist, zeigt NEUMANN: Ordnung des Berges, S.293.
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Manuale, also die Ein- und Ausgabenbiicher des Rentmeisters, bildeten die Grundlagen
zur Rechnungserstellung.** Von jeder Pflege wurden darin Ein- und Ausgaben sowie
der daraus resultierende Rest aufgenommen. Die Summen sind mit den Pflegamtsrech-
nungen identisch.”® Ebenso wurden in einem separaten Abschnitt die Getreideeinah-
men im Rentamt Landshut notiert.

Die Rentbiicher sind fiir die Jahre 1555 und 1560 erhalten und von hohem Seiten-
umfang.”** Die Rentbiicher stehen im engen Zusammenhang mit den von den Pfle-
gern abzugebenden Pflegamtsrechnungen. Mehr als eine Zusammenfiigung aller Pfleg-
rechnungen in einem einzigen Kompendium vermégen die Rentrechnungen nicht zu
leisten. Die Reihenfolge der Niederschrift der Pflegeinnahmen und -ausgaben in der
Rentamtsrechnung entspricht den Botenrouten im Rentamt.?* In den Rentbiichern
wurden die einzelnen Rubriken der Pflegamtsrechnungen und der Kastenrechnun-
gen noch einmal aufgefiihrt. Nach Abgleich der Amtseinnahmen und Amtsausgaben
wurde der Rest notiert. Es finden sich die Summen fiir den Rest aus den Pflegdmtern,
Mauten und Zollen, der dem Fiirsten zustand (wurde addiert), sowie die Summe fiir
das verkaufte Getreide (wurde ebenfalls addiert) und die Getreideeinahmen insgesamt
(in Scheffel). Im Fokus der Rentbiicher stand die Zusammenfithrung aller Pflegen,
Gerichte, Kasten, Z6lle und Mauten zur Ermittlung des abzufithrenden Geldes an die
Hofkammer und die Wiedererlangung von Auslagen durch die Pfleger (bei Defiziten).*

Bei den Rentrechnungen beziehungsweise Rentmeisterrechnungen handelte es sich
um Reinschriften des Rentmeisters und eine vollstaindige Abrechnung des Rentamtes.
Fiir das Rentamt Landshut sind die Rentmeisterrechnungen von (mind.) 1550 bis 1570
uiberliefert.?” Im Zeitraum zwischen 1570 und 1575 tibernahmen die Rentrechnungen
die Funktion der Rentmeisterrechnungen. Die Rentrechnungen unterscheiden sich
von den Rentmeisterrechnungen lediglich darin, dass die Einnahmequellen im Bereich
der einzelnen Einnahmesparten detailliert aufgenommen wurden und nicht in End-
summen abgerechnet wurden.?*® Unter den Einnahmen wurden die Reste aller Amter
(in- und auswendige) zusammengefasst, dasselbe erfolgte mit dem verkauften Getrei-

242 Manual-Charakter hat auch StALA, KB HK AR RMA LA, R 83 (Einnahme/Ausgabe der duf8eren und inne-
ren Amter Rentamts Landshut und Getreideeinnahmen in Scheffel). Kein Getreideverkauf, keine Summen.
Manual StALA, KB HK AR RMA LA, R 84, fol. 106ff.: Hernach volgt, von welchen Amtern ich Geld empfangen
habe. StALA, KB HK AR RMA LA, R 85, Wem ich schuldig bin, wer mir schuldig ist. StALA, KB HK AR RMA LA,
R 86. StALA, KB HK AR RMA LA, R 90. Im Arbeitsexemplar des Rentmeisters haben sich Rubriken erhalten,
die wegfielen: Wer mir schuldig ist oder Was und wem ich amtshalben schuldig bin.

243 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4447 o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA R 84, fol. 41r.

244 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 16 mit 407 folia. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 17.

245 StALA, Regierung Landshut, B 111, fol. 44r. StALA, Regierung Landshut, B 112, fol. 61r. So muss NATHER,
S.28 ,,Die Reihung der Protokolle folgt im Ubrigen aber keinem erkennbaren Muster* fiir das Rentamt Lands-
hut korrigiert werden.

246 So wurden dem Pfleger von Moosburg 70 Pfund 1 Schilling 9 Pfennige und 1 Heller im Jahr 1560 gezahlt,
in StALA, KB HK AMR RMA LA, R 17, o.f.

247 Entgegen den Angaben im Findbuch lauten die Signaturen der Rentmeisterrechnungen: StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 87-89 und StALA, KB HK AMR RMA LA, R 91-92.

248 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 89.
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de.?® Bei den Ausgaben verrechnete der Rentmeister diejenigen Rubriken, die tiber
ihn liefen. Die vollstindigen Ausgaben der Rentmeisterrechnung von 1561 iiber 13.712
Gulden, einen Schilling und elf Pfennige entsprachen dem gleichlautenden Eintrag in
den Hofzahlamtsbiichern;*° gleiches gilt fiir die Einnahmen und dem aus beiden Pos-
ten resultierenden Rest.”!

Im Jahr 1575 endete die Uberlieferung oder Anfertigung solcher Rentbiicher und
die Rentrechnungen, Rechnungen des Rentamts Landshut, wurden eingefiihrt.** Diese
beinhalteten detaillierte Einnahme-Rubriken, separiert nach inneren und dufleren
Amtern. Es folgten wiederum die Ausgaben, also jene Ausgaben, die die Defizite ein-
zelner Amter sowie die weiteren Ausgaben auf die Rentamtsverwaltung (inklusive Sold)
ausglichen. Es folgten dann wiederum die Einnahmen aus dem Getreideverkauf der
Kisten im Rentamt Landshut sowie die Getreiderechnung in Naturalien, die noch auf
den Kisten vorhanden waren.*”

Die Skarteken bildeten die Kurzzusammenfassung der Rentrechnungen. Sie wurden
parallel zu denselben gefiihrt. Seit 1582 wurden in den Skarteken nicht nur die Pfle-
gamtsrechnungen und das verkaufte Getreide und eingenommene Getreide (in Schef-
fel) abgerechnet, sondern auch die iibrigen Rechnungen, die von den Hofkammerriten
gepriift worden waren, aufgelistet. Die Skarteken gliederten sich in die inneren und
duBeren Amter. Wenn nun am Ende der jeweiligen Gliederungspunkte ,,Einnahmen
der innwendigen Amter steht, so sind bereits die Ausgaben von den Einnahmen abge-
zogen worden und der genannte Betrag gibt den Uberschuss oder das Defizit wieder.
Dieses Detalil ist deshalb von Bedeutung, da in die Hofzahlamtsrechnungen unter der
Rubrik ,,Einnahmen des Rentamts Landshut* nur der Uberschuss aufgenommen wurde.
Die Rubrik ,,Einnahme um verkauftes Getreide® wurde mit ebendieser Endsumme in
die Hofzahlamtsbiicher tibernommen, ebenso die Rubrik ,,Vorhandenes Getreide“ in
Scheffel.**

Grundsitzlich war die Rechnungslegung der Rentamter so strukturiert, dass zwi-
schen ,inneren” und ,dufleren” Beamten und Amtern unterschieden wurde.?®® Mit
»innen“ wurden die unmittelbar an die Rentamtsverwaltung angeschlossenen, im

249 Ebd., fol. 2r-2v. Es folgen noch die Rubriken von verkauftem Weinleger, Hopfen und besondere Einnahmen.
250 Ebd.,, fol. 45r. In der Abrechnung des Hofzahlamtes, vgl. BayHStA, HZA, Nr. 6, fol. 100r. Gleiche Summen
werden ebenfalls angegeben fiir die Einnahmen,

251 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 89, fol. 4v (Einnahmen). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 89, fol. 45v
(Rest) vgl. BayHStA, KB HZA, Nr. 6, fol. 100r.

252 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20. Die Rechnung von 1570 (19) ist noch ohne die zusétzlichen Rubriken
(z.B. Zehrung etc.).

253 Vgl StALA, KB HK AMR RMA LA, R 21.

254 Vgl. etwa BayHStA, HZA Nr. 54, fol. 1111: Einnahmen Rentamt Landshut iiber 45.374 Gulden setzen sich
zusammen aus den Ertrigen (Gewinnen) von StALA, KB HK AMR RMA LA, R 134 o.f. ,Summa summarum
um der Einnahm von den Amtern in der Stadt Landshut und den auswendigen zusammen® (netto). Die Ver-
rechnung der Rentamtsverwaltung, die von den Rechenriten zwar aufgenommen wurde, waren vermutlich
noch nicht abgeschlossen, denn diese Zahlen spiegeln sich nicht in den Hofzahlamtsbiichern wider.

255 Vgl. Jack Goopy: Woraus besteht eine Liste? In: Sandro ZANETTI (Hg.): Schreiben als Kulturtechnik.
Grundlagentexte, Berlin 2012, S.338-396, hier S.384.
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Stadtgebiet Landshuts gelegenen Amter bezeichnet. Fiir das Jahr 1610 bezeichneten die
yinneren Amter“ die Stadt Landshut, das Oberrichteramt, das Landschreiberamt, den
Kasten Landshut, den Zoll Landshut, den Neuzoll Landshut, den Wegzoll bei Achdorf,
das Forstmeisteramt, das Lehenpropstamt, die Kanzlei, das Holzmeisteramt und das
Heumeisteramt.”® ,, Auflen®, das waren alle Pfleger, Kastner, Z6llner, Mautner, Mérkte
sowie Mai- und Herbststeuern des Rentamts Landshut. Als dritte Rubrik folgten die
Geldeinnahmen aus verkauftem Getreide sowie die restlichen Getreidevorrate, nach
Sorten und Mengen aufgegliedert, die noch in den Késten lagerten. Die vierte Rubrik
umfasste jene Rechnungen der Regierung, die von den Rechenriten aufgenommen
wurden und abschlieflend in die Rentrechnung Eingang fanden: Baumeisteramt, Haus-
pfleg Isareck, Pfistermeister, Zeughaus, Pelzgarten, Neuer Lustgarten, Fischerei, Kelle-
rei, Neuer Bau, die Ausgaben des Pflegers auf der Burg Trausnitz, Ziehkinder, Boten-
lohn, Rentstuben, Unsers lieben Herrn Gottshaus.?”

3. Die Zentralbehorde: Die Hofkammer

a. Die Grundlagen

Am Samstag, den 18. Oktober 1550, wurden die ersten Hofkammerrite und der Hofzahl-
meister vereidigt.*® Am darauffolgenden Montag, den 20. Oktober 1550, nahmen sie
ihre Arbeit auf.”® Der Anfang war holprig: Eine Ubergabe der alten Rechnungsbande
oder anderer Unterlagen durch den ehemaligen Kammermeister unter Wilhelm I'V. an
das neu eingerichtete Kammerkollegium diirfte kaum erfolgt sein, denn so notierten
die Kammerrite 1550: Der allt Chamermaister hat bisher nit Rechnung than, maéchte
auch noch beschwerlichen ervollgen.>®

Der Zweck der neu begriindeten Hofkammer als Kollegialbeh6rde wurde in den
61 50 in der ersten aus dem Jahr 1550: Erstlich sollen di obge-
nannten unnsere verordente Chamerrdthe in dem gantzen unnserm Furstnthumb und in
allen unnsern Rennttambtern aller und jeder unnserer Chamergueter, auch aller Sachen
diselben unnsere Chamergueter betreffend, mit Einnemen, Ausgeben und aller Hannd-
lung ain volkhumenliche Verwalltung haben und diselben dermassen anstellen und in
ain Ordnung bringen, damit unnser statt (den wir dann nach Gestallt der Sachen zim-
blich und erschwinglich furnemen wellen) mag unnderhalten und der Schulldenlast
mit der Zeit und, sopalld es immer muglich, khundt abgelegt werden.** Die Aufgabe

Instruktionen festgehalten,

256 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 139, o.f.

257 Ebd.

258 LANZINNER: Fiirst, Rate und Landstande, S.32f. Eid in: BayHStA, KB HK Prot., Nr. 1, fol. 6%r.

259 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p. V.

260 Auch LANZINNER: Fiirst, Rate und Landstande, S.32. Aber es hat sie einmal gegeben (zumindest fiir die
Verwaltung des Teilherzogtums Niederbayern), wie aus der Registratur der Burg Trausnitz aus dem 16. Jh. her-
vorgeht, vgl. StALA, RMA LA, A 1024: Kammerrechnungen 1515-1534, 1538-1541, 1543-1545.

261 Jeder modernen Organisation liegt ein Zweck zugrunde, so KUHL: Organisationen, S.10.

262 ZIEGLER: Dokumente 3/1, S.138.
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der Hofkammerverwaltung lag darin, das Geld zu verwalten und zu vermehren sowie
Schulden abzubauen und abzuwenden.

Instruktionen wurden fiir die Hofkammer in den Jahren 1550, 1572, 1591 und 1608
erlassen. Die Hofkammerrite trafen sich in der Regel werktags vor- und nachmittags.
In diesen Sitzungen besprachen sie die eingehenden und ausgehenden Schreiben. Das
zentrale Aufgabenfeld der Hofkammerréte war ihre Funktion als Rechnungspriifungsin-
stanz — verstanden im weitest moglichen Sinne: Ohne ihre Erlaubnis waren weder Gelder
aus dem Hofzahlamt abzufithren, noch wurden Ausgaben ohne vorherige Riicksprache
iibernommen. Die Rechnungspriifung bezog sich konkret auf die Priifung der Rech-
nungsbiicher am Hof und in allen Rentdmtern bis zu den unterbehérdlichen Instanzen.

Das Hofzahlamt war der Hofkammer beigeordnet und derselben weisungsge-
bunden. Das Kassensystem auf hochster Ebene bestand aus der Inneren Kasse, die
als propria cassa des Fiirsten, Schatz oder geheimer Vorrat bezeichnet wurde, und
der Hofzahlamtskasse.”** Wahrend iiber die propria cassa kaum Abrechnungen vor-
liegen,** sind die jahrlichen Rechnungsbidnde der Hofzahlamtskasse sehr gut tiber-
liefert. Das Hofzahlamt war zusténdig fiir die Ein- und Auszahlungen, unter Ande-
rem fir die quartalweise erfolgende Auszahlung der Gehalter. Mithilfe der Eintragung
der Auszahlungsdaten lésst sich eine hohe Stabilitdt der Lohnzahlungen feststellen.?
Die Auszahlungsbelege, die unterschriebenen und gegebenenfalls gesiegelten Quit-
tungen, wurden vom Hofzahlamt als Nachweise einbehalten. Leider haben sich von
diesen Quittungen fiir das 16. Jahrhundert keine, fiir das beginnende 17. Jahrhundert
nur wenige erhalten. Die Quittungen wurden mehr oder weniger standardisiert abge-
fasst. Der Empfanger bestitigte den Empfang des Geldes.”” Bei den Auszahlungen
diirfte es sich um Bargeld gehandelt haben, das ldsst die kontinuierliche Versorgung
des Miinchner Hofes durch seine untergeordneten Amter mit Bargeld vermuten.?*®
Schriftlich sprach der Empfinger den Hofzahlamtskassier frei von weiteren Forderun-
gen, vermerkt als quitt, miessig und lossage, wie etwa auf einem Beleg des Geheimen

263 Ebd., S.568. RosENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S. 473.

264 GATTINGER: Bier und Landesherrschaft, S.172f. Weitere Kassen sind selbstversténdlich in allen rechnungs-
legenden Amtern auf unter-, mittel- und oberberhérdlicher Ebene vorhanden gewesen. Eine vergleichende
Analyse der Genese und Anwendung der Kassensysteme verschiedener frithneuzeitlicher Firstentiimer (dar-
unter Bayern) stellt ein Forschungsdesiderat dar. Vgl. weitere Desiderate zum Kontext interterritorialem Ler-
nen und vor allem fehlender Vergleiche zwischen Bayern und dem Kaiserhof in Wien Ferdinand KRAMER: Zur
Entstehung und Entwicklung von Hofordnungen am Miinchner Hof in der zweiten Hélfte des 16. Jahrhunderts.
In: Holger Kruse/Werner Paravicint (Hg.): Hofe und Hofordnungen 1200-1600 (Residenzenforschung 10),
Sigmaringen 1999, S.383-399, hier S.393, S.399.

265 Vgl. GATTINGER: Bier und Landesherrschatft, S. 174.

266 Bspw. ab BayHStA, KB HZA, Nr. 658.

267 Quittungen zu den Jahren 1617-1620, BayHStA, KB HZA, Nr. 1003/1. Darin: Quittungen fiir Joachim von
Donnersberg, quartalsweise Auszahlung von 300 Gulden (Mérz 1619, 1.7.1619, 28.9.1619, 29.12.1619, letzteres 315
Gulden). Seit der Fithrung eigenstindiger Besoldungsbiicher wurden die Auszahlungsdaten darin detailliert
quartalsweise festgehalten.

268 Vgl. dazu hier C./111.
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Rats Joachim von Donnersberg an den Hofzahlamtskassier Konrad Sebastian Weiss zu
lesen ist.”* Selbst die herzogliche Familie war von der Quittierpflicht nicht befreit.*”°

b. Das Hofkammerpersonal

Im Herbst 1550 nahmen vier Hofkammerrite ihre Arbeit auf. Eine neue Instruktion
von 1565 verdnderte die Zusammensetzung des Rates grundlegend, so dass es nur mehr
einen Kammermeister und einen Mitarbeiter gab; weitere Réte sollten nur bei Bedarf
hinzugezogen werden. Als stindige Kollegialbehorde war die Hofkammer damit auf-
gehoben worden.”" 1572 wurde das Hofkammerkollegium wieder eingefiihrt.?”? So
gab es von 1550 bis 1565 vier bis fiinf Hofkammerréte, von 1565 bis 1571 einen Hof-
kammermeister, teilweise mit einem Beigeordneten, von 1572 bis 1587 wiederum vier bis
funf Hofkammerrate, ab 1588 sechs bis acht Hofkammerrite und ab 1608 zwischen zehn
und elf Hofkammerrite. Wahrend sich die Zahl der Réte verdoppelte, verdreifachte
sich das Verwaltungspersonal der Hofkammer. So gab es beispielsweise 1561 und 1590
zehn Angestellte, seit Maximilians Regierungsantritt wurde das Verwaltungspersonal
sukzessive ausgebaut von 15 Personen (1598) auf 22 (1604) und 31 (1611).”

Im Hofzahlamt waren die Hofzahlmeister durchschnittlich 9,7 Jahre im Amt (1550—
1618); unter Maximilian I. war die Anzahl der Stellenwechsel mit zwei Personen am
niedrigsten (Albrecht V., Wilhelm V.: je drei). Die Amtszeit der Gegenschreiber war
mit 7,6 Jahren etwas kiirzer, am langlebigsten unter Wilhelm V. mit nur zwei Amts-
wechseln (Albrecht V., Maximilian I.: je vier). Die Hofzahlmeister wurden unter der
Regierungszeit Maximilians I. ausschlief3lich aus der Riege der fritheren Gegenschrei-
ber und Kassierer rekrutiert; anders war das noch bei Konrad Zeller (amt. 1550-1564),
Kaspar Part (amt. 1575-1587) und Andreas Horl (amt. 1588-1594). 1593 kam ein weiteres
Amt hinzu: der Hofzahlamtskassier.””*

Wie entwickelten sich die Besoldungen der Hofkammerrite, der Hofkammer-
sekretdre sowie der Hofkammerschreiber beziehungsweise Hofkammerkanzlisten?
Wie Mark Hengerer fiir den dsterreichischen Kaiserhof herausarbeitete, ist Besoldung
als symbolische ,monetire [...] Betonung von Hierarchiestufen zu betrachten.”” So

269 BayHStA, KB HZA, Nr. 1003/I, Quittung, 29.12.1619.

270 So der Bruder Maximilians L., Albrecht von Bayern, in BayHStA, KB HZA, Nr. 1003/, Quittung, 21.9.1619.
Oder Beleg der Kurfiirstin, ihr Quartals-Deputat holte ihr Kammerdiener ab, vgl. BayHStA, KB HZA, Nr. 1005,
Quittung, 29.9.1623.

271 LANZINNER: Furst, Rite und Landstinde, S. 61.

272 BayHStA, KB HZA, Nr.18, fol. 95v.

273 BayHStA, KB HZA, Nr. 44; ebd., Nr. 53; ebd., Nr. 60.

274 Georg Pefwirt (amt. 1593-1594), Friedrich Unfridt (amt. 1599), Balthasar Geroldt (amt.1600-1608), Sebas-
tian Conrad Weyss (amt.1609-1616), Balthasar Camerloher (amt. 1616-1621), nach Findbuch BayHStA, Hof-
zahlamt. Kurzzeitig, wohl als Aushilfe, trat ein Schreiber auf: Wolf Widerspeck 1596-1598, vgl. BayHStA, KB
HZA, Nr. 42, fol. 457v. BayHStA, KB HZA, Nr. 43, fol. 511v. BayHStA, KB HZA, NI. 44, fol. 546r.

275 HENGERER: Zahlen und Zeremoniell, S.79. Vgl. Niklas LunMANN: Organisation und Entscheidung, 3. Auf-
lage Wiesbaden 2011, S. 381: ,,Geld [bietet] [...] die Méglichkeit, Lohne quantitativ zu differenzieren und damit
organisationsintern Leistungsdifferenzen und vor allem Hierarchien mit unterschiedlichen Besoldungsstufen
vorzusehen. Dadurch kann die Organisation [...] Rangdifferenzen symbolisch zum Ausdruck bringen.”
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spiegelte die Entwicklung der Besoldung der Hofkammerverwaltung den sozialen Sta-
tus innerhalb ihrer Verwaltung wider: Im Vergleich von 1565 zu 1610 erhohte sich die
hierarchische Diskrepanz zwischen den Hofkammerraten und den Sekretéren von 37,5
Prozent auf 49 Prozent;*”® der Abstand von den Sekretdren zu den Kanzlisten hingegen
verringerte sich geringfiigig im Zeitraum von 1600 zu 1610 von 67 Prozent auf 63 Pro-
zent.””” Der Hofkammerprésident trat erst ab dem Jahr 1580 als Kammermeister in
Erscheinung; sein Sold unterschied sich beispielsweise 1581 von demjenigen der Hof-
kammerrite um eine Differenz von 100 Gulden, also rund 20 Prozent (500 Gulden zu
400 Gulden),?”® im Jahr 1610 schon um 58 Prozent (1.200 Gulden zu 500 Gulden).?”
c. Die Raumlichkeiten

Der Alte Hof, die frithere herzogliche Residenz der Wittelsbacher in Miinchen, bil-
dete das Verwaltungszentrum. Zum Ausgang des 16. Jahrhunderts waren dort alle
Verwaltungsbehdrden untergebracht, wie Philipp Hainhofer 1636 beschrieb: die Hof-,
Kriegs-, Kammer- und Rentkanzleien.?

Wie das Stadtmodell von Miinchen von Jakob Sandtner aus dem Jahr 1570 zeigt,
bedeutete die Lage im Alten Hof keine Absonderung der Verwaltung vom Hofleben
in der Residenz. Ein Verbindungsgang fiihrte vom Alten Hof iiber den Marstall und
die Stadtmauer direkt in die Residenz.”®" Auf dem Miinchner Stadtplan von Tobias
Volckmer aus dem Jahr 1613 ist jedoch die Verbindung vom Marstall hin zur Stadt-
mauer nicht mehr dargestellt, wohl aber noch der Verbindungsbogen vom Alten Hof
zum Marstall.?® Dieser bauliche Eingriff konnte als raiumliche Trennung des Hofes von
der Verwaltung oder als Sicherheitsmafinahme fiir den Hof vor unbefugten Zutritten
gedeutet werden, aber dazu werden detailliertere Studien erforderlich sein.”

Aufschluss tiber die Gebdude- und Raumnutzung des Alten Hofes gibt das Manu-
skript von Christian Haeutle. Der Hofrat, die Kanzleien, die Lehenstube, der Kriegsrat
und der Geistliche Rat waren im westlichen Gebaudetrakt untergebracht. Im Osten

276 Vgl. BayHStA, KB HZA, Nr. 9, fol. 349v; ebd., fol. 356r. BayHStA, KB HZA, Nr. 59, fol. s500v; ebd., fol. 541r.
277 BayHStA, KB HZA, Nr. 49, fol. 608r; ebd., fol. 608v. BayHStA, KB HZA, Nr. 59, fol. 5411; ebd., fol. 542r.
278 BayHStA, KB HZA, Nr. 27, fol. 523r.

279 BayHStA, KB HZA, Nr. 59, fol. 500r.

280 Christian HAEUTLE (Hg.): Die Reisen des Augsburgers Philipp Hainhofer nach Eichstidt, Miinchen und
Regensburg in den Jahren 1611, 1612 und 1613. Hainhofers Reisen nach Miinchen und Neuburg a/D. in den
Jahren 1613, 1612 und 1636. In: Zeitschrift des Historischen Vereins fiir Schwaben und Neuburg 8, 1881, S.1-316,
hier S.296. In Hinblick auf die Ansétze der Raumforschung ergeben sich interessante Beziige, vgl. Susanne
Rau: Rdume. Konzepte, Wahrnehmungen, Nutzungen, Frankfurt, New York 2013, S.183-184.

281 StadtAM, Slg Trautmann 162/2, Christian Haeutle: Die fiirstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in Miin-
chen. Der alte Hof, unveroffentlichtes Manuskript, ca. 1890, p. 54£., p. 68.

282 StadtAM, PS-A-306.

283 Zur Baugeschichte der Residenz Miinchen vgl. Jan LutTEROTH: Die Miinchner Residenz als kommen-
tierte 3D-Rekonstruktion. Eine Analyse der raumlichen und funktionalen Entwicklung im Gefiige der Stadt
zwischen 1467 und 1614. Diss. Miinchen, 2024.
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befand sich das Brauhaus mit der Rentstube.?®* Der Sitz der Hofkammer befand sich
ebenfalls seit ihrer Griindung 1550 im Alten Hof.?® In den Jahren 1579 bis 1581 wurde
der Pfisterstock erbaut, in den die Hofkammer, ihre Kanzlei und das Hofzahlamt*
ebenso wie die herzogliche Bibliothek?” einzogen. Wie Philipp Hainhofer 1611 berich-
tete, befanden sich die Zahlamter ein Stockwerk unterhalb der Bibliothek.?®8 Das Archiv
war vermutlich vom Pfisterstock in den Westen verlegt worden.*’

Uber die Ausstattung der Hofkammerriume ist nur wenig bekannt. In der Jahres-
rechnung des Hofzahlamts von 1550 und von 1551 findet sich eine eigene Rubrik zur
Erstausstattung tiber Unkosten und Baugeld so iiber der Herrn Kammerrat Ratstuben,
Kanzlei, Zahl und Lehenstuben gangen.” Insgesamt beliefen sich die Unkosten fiir die
Einrichtung der Rdume auf die moderate Summe von 218 Gulden.” So wurde zum
Jahresende 1550 mit den Hothandwerkern fiir erledigte Schreiner- und Schlosserarbei-
ten abgerechnet.”? Zum Jahresanfang 1551 wurden kleinere Ausstattungs- und Arbeits-
materialien angeschaftt, wie holzerne Kapseln, lederne Taschen oder Sicke und ein
Gief3faf3.?* Fiir kleinere Einkdufe wurde der Hofkammerratsknecht Wilhelm Gissibl
geschickt.”* Sogar Uhren waren in der Hofkammer vorhanden,”” selbst Hofkammer-
rite besaflen welche. Pankraz von Freyberg zu Hohenauschau (1508-1565) war von 1550
bis 1553 Hofkammerrat. Ein Gemalde, das 1545 angefertigt wurde, zeigt Pankraz von
Freyberg streng und aufmerksam blickend, in seiner Linken eine Taschenuhr haltend.
Fiir die Arbeit der Hofkammer spielte Zeit - in kiirzeren oder lingeren Dimensionen —

284 StadtAM, Slg Trautmann 162/2, Christian Haeutle: Die firstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in Miin-
chen. Der alte Hof, unveroffentlichtes Manuskript, ca. 1890, p. 72a

285 Egon J. GrRerpL: Der Alte Hof in Miinchen. Historische und denkmalpflegerische Bedeutung. In: Kurt
FALTLHAUSER (Hg.): 750 Jahre Alter Hof Miinchen. Festschrift anldsslich des Abschlusses der Restaurierungs-
arbeiten in Burg- und Zwingerstock, Miinchen 2003, S.13-30, hier S. 23. Enno BURMEISTER: Die baugeschicht-
liche Entwicklung des Alten Hofes in Miinchen, Miinchen 1999, S. 60. Ein Desiderat sind Studien zur Raum-
aufteilung und -nutzung des Alten Hofes.

286 StadtAM, Slg Trautmann 162/2, Christian Haeutle: Die fiirstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in Miin-
chen. Der alte Hof, unverdffentlichtes Manuskript, ca. 1890, p. 72a

287 BURMEISTER: Baugeschichtlich Entwicklung, S. 60. StadtAM, Slg Trautmann 162/2, Christian Haeutle: Die

firstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in Miinchen. Der alte Hof, unverdffentlichtes Manuskript, ca. 1890,
p. 72b. Auch die Hofbauamtsrechnungen von 1580 und 1581 geben Einblick in die Entstehung des Hofkammer-
gebidudes. Vielen Dank an Jan Lutteroth fiir den Hinweis.

288 HAaEUTLE: Die Reisen des Augsburgers Philipp Hainhofer, S. 84: under der Bibliotheca hat es etliche Zahldmpter.
289 StadtAM, Slg Trautmann 162/2, Christian Haeutle: Die fiirstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in Miin-
chen. Der alte Hof, unverdffentlichtes Manuskript, ca. 1890, p. 72c¢.

290 BayHStA, KB HZA, Nr. 1, fol. 128r.

291 Ebd,, fol. 130r.

292 Ebd., fol. 128r.

293 Ebd., fol. 128v-129r.

294 Ebd.,, fol. 128v-129v.

295 Die Hofkammer kaufte eine Reiseuhr in Augsburg, vgl. BayHStA, KB HZA, Nr. 34, fol. 449r. Andre Sontag,
Uhrmacher, wurde fiir die Arbeit an dem Uhrwerk bei der Hofkammer bezahlt, vgl. BayHStA, KB HZA, Nr. 53,
fol. 411v. Vgl. BayHStA, KB HZA, Nr. 56, fol. 468v. BayHStA, KB HZA, Nr. 55, fol. 408r. BayHStA, KB HZA, Nr. 55,
fol. 404v. 1611 wurde fiir die Hofkammer eine neue Uhrglocke gegossen, so BayHStA, KB HZA, Nr. 60, fol. 415v.
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stets eine elementare Rolle:** Die vor- und nachmittdglichen Ratssitzungen, Zinsen,
die getilgt, Getreide, das zur rechten Zeit verkauft werden musste. Zeit war fiir die Hof-
kammer eine bewusste und elementare Dimension, die Arbeitslast und Entscheidungen
teilten sich in ein Vorher und Nachher.*”

d. Die Rechnungsfiihrung

Der erste Band der Hofzahlamtsrechnungen beginnt mit der Konstitutierung der Hof-
kammer am 4. November 1550 und hat eine Laufzeit bis Ende 1551.2® Auch wenn die
unmittelbar darauffolgenden Jahrginge nicht tiberliefert sind, so ist doch von deren
ehemaliger Existenz auszugehen. Denn so wurde der Band von 1554 zeitgendssisch als
Viertte Rechnung betitelt,” die Rechnung von 1560 beispielsweise als Connraden Zel-
lers fiirstlichen Zallmaisters zehendter Rechnung.** 1565 begann man wieder mit der
erste[n] Rechnung — schlichtweg deshalb, weil der Hofzahlmeister gewechselt hatte.
Es war die erste Rechnung des neuen Hofzahlmeisters Kaspar Lerchenfelder, der sein
Amt 1565 antrat. Die Nummerierung der Rechnungen verlor sich danach: Ab 1568 fand
sich weder eine Ziffer oder ausgeschriebene Nummerierung.’” Stattdessen traten die
Jahreszahlen als Ordnungsprinzip auf.

Ein dhnlicher Wandel lief3 sich im Titel des Deckblatts feststellen: weg von der Per-
sonenzentrierung, hin zu einem mehr transpersonalen Amtsverstindnis. So dnderte
sich die Beschreibung von Conraden Zellers furstlichen Zalmeisters viertte Rechnung,
aller seiner Einnam unnd Ausgab halb von Maria Liechtmessen Annorum 54 bis auf
gemelten Tag annorum 55 beschehen,*” ab 1599 schlicht zur Zahlmeisteramtsrechnung,*®
beziehungsweise Amtsrechnung. Mein Sebastian Conrad Weissens, fiirstlichen Hofzahl-
meisters, de anno 1617°**. Rechts unten auf dem Titelblatt stand seit den Jahren um 1610
fast durchgingig der Name des Hofzahlgegenschreibers.*® Um die Priifung der Jahres-
rechnung des Hofzahlamts zu bestitigen, wurden sie auf der letzten Seite signiert: von
Albrecht V. in den Jahren 1554, 1557, 1558 und 1560, im Jahr 1565 vom Hofzahlmeister

296 Vgl. dazu Jan HIRSCHBIEGEL: Stidtische Uhren und héfische Ordnung. Einige Uberlegungen zu Zeitge-
brauch und Zeitverbrauch an den Hofen des spaten Mittelalters. In: Harm von EGGERN/Gabriel ZEILINGER: ,,Es
geht um die Menschen'. Beitrage zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters fiir Gerhard Fouquet
zum 60. Geburtstag, Frankfurt a. M. 2012, S.29-46, hier S. 46: ,,Uhr [...] als Sinnbild herrschaftlicher Autoritat®
297 Niklas LuHMANN: Soziale Systeme. Grundrif} einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 15. Auflage
2012, S.390f.

298 BayHStA, KB HZA, Nr. 1, fol. 5r.

299 BayHStA, KB HZA, Nr. 2, Titel.

300 BayHStA, KB HZA, Nr. 10.

301 BayHStA, KB HZA, Nr. 13 erstmals keine Nummerierung mehr zu erkennen.

302 BayHStA, KB HZA, Nr. 2, Titelblatt.

303 BayHStA, KB HZA, Nr. 46, (Teil 2 der Rechnung von 1599).

304 BayHStA, KB HZA, Nr. 67, Titelblatt

305 BayHStA, KB HZA, ab Nr. 59; lediglich fehlt die Nennung des Gegenschreibers bei BayHStA, KB HZA, Nr.
60 und BayHStA, KB HZA, Nr. 62. Nennung des Gegenschreibers bereits in BayHStA, KB HZA, Nr. 25, Titelblatt.
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selbst, von 1575 bis 1584 von den Hofkammerriten, 1612 und ab 1616 wieder von den
Hofzahlmeistern.**

Die Jahresrechnungen sind in Ein- und Ausgaben aufgeteilt. Die Einnahmen glie-
dern sich in die drei grof3en Rubriken der (1) Einnahmen des Rentamts Miinchen, die
(2) allgemeinen Einnahmen und die (3) Einnahmen der drei weiteren Rentdmter. Die
Ausgaben gliedern sich in (1) allgemeine Ausgaben und (2) Besoldungen. Bei den Ein-
nahmen machten die Pflegamtseinnahmen des Rentamts Miinchen den Anfang. Diese
Struktur glich denen anderer Rentamtsrechnungen. Danach beginnen unabhéngige
und variierende Einnahmerubriken, wie das Beispiel der Jahresrechnung von 1591 zeigt
(Tabelle 4):

Rest der aufgenommenen Amtsrechnungen des Rentamts Miinchen

Bergwerks- und Miinzhandlung
Verkaufte Haute (Hirsch, Wild, Kalb, Reh)
Verkauftes Getreide des Rentamts Miinchen

Salzgefall Miinchen

Salzgefall Burghausen

Erbrecht, Leibgeding und Anfallgeld

Verkauftes Zeug, Stadelzins, u. a. bei der Festung Ingolstadt

Alte Schulden eingebracht

Einnahmen Zeughaus Ingolstadt

Einnahmen Zeughaus Miinchen

Verkaufte liegende Stiicke

Einnahmen um allerlei gegebene Freiheiten

Besondere Partikularstrafen

Verkaufte Polizeiordnungen

Einnahmen um verkauften Proviant zu Ingolstadt

Gemeiner I6blicher Landstande in Bayern Bewilligung

Kantoreigeld

Geistlich Einnehmen
Aufgebrachtes Geld
Florentinisch aufgebrachtes Geld

Einnahmen an fiscalischem Geld

Zahlmeisters Rest vom 90. Jahr

Allerlei gemeine Einnahmen

Einnahmen der eingebrachten Gumpeltzhaimerischen Schulden

Miinzgefall

Einnahmen der andern drei Rentdamter

Tab. 4: Einnahmenrubriken der Hofzahlamtsjahresrechnung, 1591

Daran schloss sich die Rubrik der Ausgaben an, beginnend mit den Ausgaben fiir die
herzogliche Familie und den hofischen Haushalt (Tabelle 5).

306 BayHStA, KB HZA, Nr. 2, fol. 398r. BayHStA, KB HZA, Nr.3, fol. 517r. BayHStA, KB HZA, Nr. 4, fol. 571r.
BayHStA, KB HZA, Nr. 5, fol. 487r. BayHStA, KB HZA, Nr. 10, fol. 383r. BayHStA, KB HZA, Nr. 21-30. BayHStA,
KB HZA, Nr. 45. BayHStA, KB HZA, Nr. 46. BayHStA, KB HZA, Nr. 61. BayHStA, KB HZA, Nr. 66-68.
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Herzog Wilhelm V. zu eigenen Handen

Herzogin Renata zu eignen Handen und sonstiges bezahlt worden

Auf Befehl Herzog Wilhelm V.

Malerei. Von wegen Herzog Ferdinand bezahlt worden

Von wegen Herzog Ernst bezahlt worden

Herzog Max

Herzog Philipp und Ferdinand

Herzogin Maria Maximiliana

Herzogin Maria Anna

Herzog Albrecht

Rest so zur Aufnehmung der Amtsrechnungen

Bergwerks- und Miinzhandlung

Bezahlung der alten Schulden und abgel6sten Hauptsummen

Grafschaft Haag

Ausgeliehen Geld

Fischmeisteramt Mlinchen und Landshut

Ausstandige Verzinsungen

Summa der Verzinsungen und jahrlichen Giilten der vier Rentdmter

Summa der bezahlten Leibgeding, Provision, Gnadenbesoldung und Dienstgeld in den vier Rentamtern

Auswendige Diener

Stiftungen

Kantorei-Ausgaben

Knecht in der Guardi in Ingolstadt

Proviant zu Ingolstadt

Landsbergischer Schirmverein

Unterhaltung des kaiserlichen Kammergerichts zu Speyr

Turkenhilfe

Kiche-, Keller-, Futtermeisteramt tber Land

Kiiche allhier

Kellerei

Weinkauf zu Miinchen

Osterwein

SuBe Wein

Bayerischen Wein

Ainpeckhisch und andere Pierkhauf

Preuhaus zu Allten Hof

Einzigs der Kellerei Ausgaben

Pfisterei

Jagdausgaben

Falknerei

Erkaufte Pferde in den Marstall und sonstiges

Harnischkammer

Futtermeisteramt

Futtermeisteramt Gber Land

Haberkauf

Silberkammer

Hofschneiderei

Tapezerei

Hofschusterei
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Hofkirschner

Hauskammerei

Salzmair und Kastenamt Reichenhall

Hofgebaude in Miinchen

Grunwalder Gebdude

Schloss- und Wasserbau

Herrn Jesuiter Kirchen und Collegi Bau alhie

Was zu Schloss Starnberg und Dachau fir Hausrat erkauft worden

Lechbau

Zeughaus Miinchen und Ingolstadt

Abfertigung und Gnadengeld

Verehrungen

Auslosungen

Zehrungen

Kaiserliches Landgericht Hirschberg

Verlust an Gold und Miinz

Postgeld

Kanzleiunkosten

Erkaufte (liegende) Stiicke

Kunstkammer

Botenlohn

Hauszins

Gartenausgaben

Druckerlohn

Opfer- und Neujahrsgeld

Apotheke in der neuen Veste

Ausgabe wegen der Kranken

Ausgab von gefallnem fiskalischen Geld

Almosen

Gefangene

Sauerbrunnen-Ausgaben

Einzige Ausgaben

Tab. 5: Ausgabenrubriken der Hofzahlamtsjahresrechnung, 1591

Seit Beginn der Uberlieferung der Jahresrechnungen der Hofkammer wurden die Besol-
dungen (Quatembersolde) am Ende der Jahresrechnung angefiigt und miteingebunden.
Die Quatemberbesoldungen, ihr Name leitet sich von der Praxis der vierteljahrlichen
Soldauszahlung ab, listeten die Angestellten des Hofstaats und der Verwaltung auf.

Die Hauptsumme der Besoldung wurde in der eigentlichen Jahresrechnung aufge-
fithrt. Von 1572 an wurden die Quatembersolde inmitten der Jahresrechnung detail-

liert genannt.*”” Ab 1575 wurden die Quatemberbesoldungen wieder an das Ende der
Rechnung eingebunden, im vollen detaillierten Umfang.’* Seit 1620 (bis 1793) wurden

307 BayHStA, KB HZA, Nr. 17.
308 BayHStA, KB HZA, Nr. 21.
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die Besoldungen auflerhalb der Jahresrechnung als eigenstindige Biicher gefiihrt, ver-
mutlich zur einfacheren Handhabung aufgrund des ansteigenden Umfangs.

Der Aufbau der Hofzahlamtsbiicher wandelte sich iiber den Zeitraum von knapp
siebzig Jahren nur gering. So kann die listenartige Struktur der Rechnungsbiicher in der
Finanzverwaltung des Herzogtums Bayern als Mittel der Abstrahierung, eine ,,streng
formalisierte und geschickt koordinierte Art der Aufzeichnung®,*” interpretiert wer-
den, die sich seit Jahrhunderten in Entwicklung befand. Die Rechnungsbiicher klassi-
fizierten und hierarchisierten,*°
Form dar.

stellten das Wissen tiber die Finanzen in abstrakter

lll. Das Wissen: Abstrahierte Ordnung

Die herzoglich-bayerische Finanzverwaltung sah sich mit der Aufgabe konfrontiert, die

an sie eingehenden Schreiben und darin enthaltenen Informationen zu ordnen und

aufzubewahren, um sie womaglich zu einem spéteren Zeitpunkt wieder verwenden zu

konnen. Aulerdem erstellte und verwahrte die Hofkammer jahrlich eine Unmenge an

Rechnungsbiichern. Wie strukturierte die Hofkammer diese vielschichtige Papier- und

Informationsflut? Es sollen folgend die Grundlagen der Rechnungsfithrung in den Blick
genommen werden: Wihrungseinheiten, Abrechnungszeitraume, Ziffernsysteme und

Hilfsmittel fiir Rechenoperationen. Zum anderen werden Archive und Registratursys-
teme, Kartenwerke sowie Bibliotheks- und Druckwesen néher betrachtet.

1. Das Zahlenwerk: Rechnungsbicher

a. Die Papierflut

Ein Hinweis auf die Verwendung kameralistischer Buchfiihrung im Herzogtum Bayern
lasst sich bereits im 15. Jahrhundert finden.* Aventin berichtet, dass Herzog Heinrich
der Reiche einem Priester befahl, das Camerguet zu regiern [...] der bracht Einnemen
und Ausgeben gegeneinander in ein Puech, war Schatzmaister.* Waren diese Aufzeich-
nungen in fritheren Jahrhunderten noch tibersichtlich, hielt ab dem Spatmittelalter eine
stete Zunahme an Umfang des (Rechnungs)Schriftguts Einzug.*” Allein im Augen-

309 Ignace GELB: Von der Keilschrift zum Alphabet. Grundlagen einer Schriftwissenschaft, Stuttgart 1958, S. 69,
zitiert nach: Jack Goopy: Woraus besteht eine Liste? In: Sandro ZANETTI (Hg.): Schreiben als Kulturtechnik.
Grundlagentexte, Berlin 2012, S.338-396, hier S.351.

310 Goopy: Liste, S.384.

311 ZIEGLER: Studien zum Staatshaushalt, S.53.

312 AveNTIN: Samtliche Werke V, S. 540, zitiert nach Z1EGLER: Studien zum Staatshaushalt, S. 53.

313 Bernd SCHNEIDMULLER: Papier im mittelalterlichen Europa. Zur Einfiihrung. In: Carla MEYER/Sandra
ScHurrz/Bernd SCHNEIDMULLER (Hg.): Papier im mittelalterlichen Europa. Herstellung und Gebrauch (Mate-
riale Textkulturen 7), Berlin, Miinchen, Boston 2015, S.1-9, hier S. 2.



Ill. Das Wissen: Abstrahierte Ordnung 73

schein stellt man fest, dass die Bande von Jahrgang zu Jahrgang ,,dicker® werden, trotz
der Verwendung von diinnerem Papier.**

Die Hofzahlamtsrechnungen sind sehr dicht iiberliefert, sodass fiir fast jedes Jahr
der Umfang der Jahresrechnung bekannt ist.*® Die Jahresrechnung von 1554 umfasste
402 folia und jene von 1623 erreichte den Hochstwert von 869 folia.®* Doch was genau
begiinstigte diese Zunahme? Vergleicht man die beiden Jahrgédnge von 1560 (562 folia)
und 1610 (659 folia),*” so stellt man auf der Ausgabenseite keine Verdnderung in der
Anzahl von Rubriken fest — beide bewegten sich um die 155 Posten. Was jedoch zunahm,
waren die Einnahmen: Die Zahl der Rubriken stieg in den Untersuchungsjahren von
34 auf 54 an.

In den Rechnungs-Skarteken des Rentamts Landshut zeigte sich ebenfalls eine deut-
liche Zunahme an Rubriken.*® Die Spriinge sind nicht zuletzt auf die Einfithrung neuer
Rubriken und damit Einkommensquellen zuriickzufithren: auf den Neuzoll. Dieser ist
fiir den Anstieg der Anzahl an Rubriken von 75 (1582) auf 86 (1586) und wiederum von
93 (1600) auf 111 (1605) verantwortlich.?”

Bei den Pflegamtsrechnungen stellen sich die folia wie folgt dar: Der Umfang der
Pflegrechnungen nahm ab 1550 von 31 folia ausgehend kontinuierlich zu, blieb 1570,
1580, 1590 mit circa 59 folia konstant; ab 1600 folgte eine Verdoppelung auf tiber 132
folia.”®® Grund dafiir war - wie bei den Hofzahlamtsrechnungen - die Zunahme und
Differenzierung an Einnahme-Rubriken.”' Da die Rubriken zu unterschiedlichen
Deliktarten ausdifferenziert wurden, erlaubte dies einen schnelleren Zugriff auf die
verschiedenen thematischen Felder.

Um eine zigige Verarbeitung und Vergleichbarkeit der Rechnungen im Ver-
waltungsalltag zu ermdglichen, bedurfte es systematischer Grundlagen. Dazu gehorte
vor allem ein einheitlicher Abrechnungszeitraum. Zur Mitte des 16. Jahrhunderts lief§
sich der traditionelle Rechnungszeitraum von Lichtmess (2. Februar) bis Lichtmess
feststellen; so wurden die Jahresrechnungen des Hofzahlamts vom Beginn ihrer Uber-
lieferung im Jahr 1554** an bis zum Jahresanfang 1568°* von Lichtmess bis Lichtmess
des darauffolgenden Jahres gefithrt. Von Lichtmess 1568 an wurde der Rechnungs-

314 Parallel zum Anstieg des Umfangs wechselte man auf diinneres Papier, vgl. recht festes, dickes Papier:
BayHStA, KB HZA, Nr. 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, NI. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26.
Diinn und etwas fester wechselnd: BayHStA, KB HZA, Nr. 27, 31, 32, 35, 36, 37 38, 39, 40, 41, 45, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57 58, 59, 61, 65, 66. Dlinnes Papier: BayHStA, KB HZA, Nr. 11, 30, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49 (etwas
fester), 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.

315 In BayHStA, KB HZA fehlen die Jahrgénge 1552, 1553, 1555, 1556 und 1559, vgl. BayHStA, KB HZA, Nr. 1-68.
316 BayHStA, KB HZA, Nr. 2 und Nr. 73.

317 BayHStA, KB HZA, Nr. 5 und Nr. 59.

318 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 102-141.

319 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 114, 116 und 129, 134.

320 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4442-4449.

321 Z.B. gab es 23 Uberschriften fiir zehn Rubriken im Jahr 1590, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4446,
im Jahr 1600 50 Uberschriften fiir 33 Rubriken, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4447.

322 BayHStA, KB HZA, Nr. 2.

323 BayHStA, KB HZA, Nr. 12.
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zeitraum auf Weihnachten (25. Dezember) begrenzt. Der Abrechnungszeitraum von
Weihnachten bis Weihnachten wurde bis 1570 beibehalten.** Vom Jahresbeginn 1571
an wurde der Abrechnungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember festgelegt.”> Ahn-
lich dazu verhielt es sich mit den Abrechnungen der Mittel- und Unterbehérden. Die
Rechnungen des Rentamts Landshut wurden vor 1550 von Lichtmess bis Lichtmess
abgerechnet.”” Der Abrechnungszeitraum der Rentmeisterrechnungen war im Jahr
1550, 1555, 1561, 1566 ebenfalls von Lichtmess bis Lichtmess des Folgejahres.”” Im Jahr
1569 erfolgte eine Umstellung auf Weihnachten 1569 bis Weihnachten 1570, und ver-
mutlich in den Folgejahren auf das gesamte Jahr. Die Abrechnungszeitrdume waren
insofern identisch mit denen der Hofzahlamtsbiicher. In der Rentstubenrechnung im
Rentamt Landshut war der Abrechnungszeitraum im Jahr 1555 von Reminiscere (zwei-
ter Sonntag in der Fastenzeit) bis Reminiscere 1556 geregelt.*” In den néchsten tiber-
lieferten Banden von 1576 und 1578 wurde wohl bereits der Zeitraum vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember gewihlt, da nur auf das Jahr selbst verwiesen wurde und die Ein-
tragungen mit dem Monat Januar begannen.**

Die Rechnungen des Pflegamts Moosburg wurden 1550 ebenso von Lichtmess bis
Lichtmess abgerechnet. 1560 entfiel jedoch eine detailliertere zeitliche Beschreibung
und nur das Jahr selbst wurde als Referenzpunkt auf den Rechnungen vermerkt.**
Hierbei ist unklar, ob bereits so frith ein Abrechnungszeitraum von Januar bis Dezem-
ber eingefiihrt wurde.

Andere Hofkammern im Heiligen Rémischen Reich folgten auch dem Jahreslauf
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, wie das kaiserliche Hofzahlamt in Wien.*** Im
Herzogtum Bayern wurde im Laufe des 16. Jahrhunderts sehr wahrscheinlich bis in die
unterbehdérdliche Ebene hinein eine Umstellung auf den 1. Januar bis 31. Dezember vor-
genommen, es vereinfachte die Synchronisierung der Verwaltungsabldufe erheblich.***

b. Von Geld, Gold, Wahrungen
Um die Rechnungen aller Amter ohne Mehraufwand vergleichen zu konnen, war
es wichtig, die Recheneinheiten zu vereinheitlichen. Da die jeweils tibergeordneten

324 BayHStA, KB HZA, Nr. 15.

325 Eine Auswirkung der gregorianischen Kalenderreform 1582 kann nicht festgestellt werden.

326 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 13.

327 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 87-89. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 91.

328 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 92. Mit diesem Band endet diese Uberlieferungsserie der Rentmeisteraus-
gabenbiicher.

329 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353.

330 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 2r.

331 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4442.

332 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4443.

333 Peter RAUSCHER: Zwischen Stinden und Glaubigern. Die kaiserlichen Finanzen unter Ferdinand I.
und Maximilian II. (1556-1576) (Veréffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 41),
Miinchen, Wien 2004, S.257.

334 Arndt BRENDECKE: Die Jahrhundertwenden. Eine Geschichte ihrer Wahrnehmung und Wirkung, Frank-
furt, New York 1999, S. 43f.
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Amter die Summen in ihre Rechnungsfithrung iibernahmen, diirfte die Zeitersparnis
durch nicht mehr nétige Umrechnungen ebenfalls ausschlaggebend gewesen sein. Zur
Umrechnung der verschiedenen Geldwahrungen wurde ein stabiler Standard benétigt,
den man im Gold fand. Gold war das seit Jahrtausenden hochst bewertete Edelmetall.
Das als Ideal angesehene Verhaltnis von Gold zu Silber(geld) war 1:12; ,,un livre dor pur
vaut 12 livres d’argent pur“* hielt sich von der Antike bis tiber das 16. Jahrhundert hin-
weg. Das Begriffspaar ,,in auro et argento ** (dt. ,,in Gold und in Silber(geld)®), findet
sich in den bayerischen Rechnungen der zweiten Hélfte des 16. Jahrhunderts, als sich
die Buchfithrung von der Aufzeichnung der realen Geldwerte hin zur Umrechnung
in den Goldstandard wandelte. In den Skarteken der Rentrechnung von 1542 wurde
noch keine Unterscheidung von Geld zu Gold vorgenommen.*” Die néchste erhaltene
Skarteke stammt aus dem Jahr 1556.°*® Die Betrige wurden in Pfund Pfennige ange-
geben, aber am Ende der Rubriken fand die Umrechnung in Gulden statt und dazu
wurde geschrieben tut an Golt beziehungsweise tut an Golt den Gulden per 15 Patzen.
In den folgenden Jahresrechnungen wurde die parallele Berechnung fortgefiihrt, so
beispielsweise 1564 an Gollt.** Die Pfundangaben selbst wurden als Geld bezeichnet.?*
Spatestens 1582 endete die Unterscheidung in Geld und Gold fiir die Aufzeichnungen
im Rentamt Landshut, da sich die durchgéingig konsequente Umstellung auf Gulden
gefestigt hatte.**

Fiir die Beschreibung von monetiren Auszahlungen wurde Geld als Begrift gewihlt,
selbst wenn der Betrag als Gulden eingetragen wurde.*** Auch die Hofzahlamtsrech-
nungen wihlten die Bezeichnung Gelt fiir den Gulden-Standard. So wurde 1554 die
auf Gulden umgerechnete Endsumme des Rentamts Burghausen mit in Geld bezeich-
net.’* Es ist hier eine zunehmende Verschmelzung der Begriffe Geld und Gold/Gul-
den festzustellen.

Im Laufe des Untersuchungszeitraums lief3 sich die Vereinheitlichung der verwen-
deten Rechenwihrungen nachzeichnen (Tabelle 6). Mit der Schaffung der Hofkam-
mer wurde von Beginn an in der Hofzahlamtsrechnung die Rechenwihrung Gulden

335 Harald WiTTHOFT: Die Wihrung in sich wandelnden Wirtschaftsordnungen im Frankischen und
Deutschen Reich zwischen dem 8. und dem 16./17. Jahrhundert. In: Jiirgen ScHNEIDER (Hg.): Offentliches und
privates Wirtschaften in sich wandelnden Wirtschaftsordnungen (Vierteljahresschrift fiir Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte 156), Stuttgart 2001, S.19-52, hier S.29.

336 Harald WiTTHOET: Die Miinzordnungen und das Grundgewicht im Deutschen Reich vom 16. Jahrhun-
dert bis 1871/72. In: Eckart SCHREMMER (Hg.): Geld und Wihrung vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart
(Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Beihefte 106), Stuttgart 1993, S. 45-67, hier S. 56f.

337 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 102.

338 StALA, KB HK AMR RMA LA, R104. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 103 ist im StALA momentan abgingig.
339 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 112.

340 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 108.

341 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 114. Fiir die unterbehordliche Rechnungslegung des Pflegamts Moos-
burg kann die Unterscheidung von Gold und Geld nicht nachgezeichnet werden, da Rechnungsiiberlieferung
mit Zehnjahresschritten zu diinn ist, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4442-4449.

342 Z.B.StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4446.

343 Z.B. BayHStA, KB HZA, Nr. 2, fol. 100r.
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(fl.) verwendet, im Format von fl-8-d [Gulden, Schilling, Pfennig]. Die Pflegimter
des Rentamts Miinchen verwendeten noch die Pfundangaben Ib-£3-d [Pfund, Schilling,
Pfennig].*** Die Betrége iiber Einnahmen aus den Rentdmtern wurden endgiiltig erst
um 1576 nur noch in Gulden angegeben.** 1574 wurde die Endsumme der Rechnung
erstmals in fl-k-h [Gulden, Kreuzer, Heller] angegeben. Im Jahr darauf rechneten zwar
immer noch einzelne Amter des Rentamts mit Ib-88-d ab, doch wurde die Endsumme
auf fl-k-h umgerechnet. 1576 wurden die Abrechnungen aller Amter in der Jahres-
rechnung des Hofzahlamts durchgingig nur noch mit fl-k-h eingetragen.**¢

Fiir das Herzogtum Niederbayern geschah bereits in der zweiten Halfte des 15. Jahr-
hunderts die Vereinheitlichung zu Landshuter Pfund, wie die Rentmeisterrechnung
zeigt.**” Nach 1564 und vor oder spitestens im Jahr 1582 erfolgte in den Skarteken der
Rentrechnung des Rentamts Landshut die Umstellung auf fl-3-d.** Erst zwischen 1610
und 1620 wurde schlieSlich auf fl-k-h gewechselt.**

In den Pflegrechnungen ldsst sich der Wandel von Ib-3-d-h zu fl-8-d zwischen 1570
und 1580 festmachen.*® Eine Umstellung auf fl-k-h deckt sich aufgrund der gleichma-
Bigen Kassation mit der Rentrechnung zwischen 1610 und 1620.*

Hofkammer Rentamt Landshut Pflegamt Moosburg
1550
fl-3-d fl-3-d
Ib-B-d Ib-B-d Ib-B-d
1564
fl-3-d
1570
fl-8-d
1576
fl-k-h
1610
fl-k-h fl-k-h

Tab. 6: Zeitliche Entwicklung der in der Finanzverwaltung verwendeten Wéhrungs- und Recheneinheiten

344 Z.B.ebd.,, fol. 46r.

345 Z.B.ebd.,, fol. 100r. Das Rentamt Burghausen bpsw. verwendete noch Ib-d-h und wurde so in die Hofzahl-
amtsrechnung iibernommen, beispielsweise BayHStA, KB HZA, Nr. 11, fol. 971, fol. 98r.

346 Z.B.BayHStA, KB HZA, Nr. 22.

347 ZIEGLER: Staatshaushalt, S.18.

348 StALA KB HK AMR RMA LA, R 112. StALA KB HK AMR RMA LA, R 114.

349 StALA KB HK AMR RMA LA, R 139. StALA KB HK AMR RMA LA, R 140. Belegbar ist, dass 1595 noch in
f-3-d gerechnet wurde, so BayHStA, KB HZA, Nr. 41, fol. 102-104.

350 StALA KB HK AMR RMA LA, R 4444. StALA KB HK AMR RMA LA, R 4445.

351 StALA KB HK AMR RMA LA, R 4448. StALA KB HK AMR RMA LA, R 4449. JAROSCHKA: Rechnungs-
archiv, S.s.
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c. Die Ziffern

Eine entscheidende Anderung in der Rechenpraxis, die visuell sofort ins Auge fillt,
war der Wechsel von romischen zu indisch-arabischen Ziffern. Die Bedeutung dieser
Umstellung lag sowohl in der Vereinfachung der Rechenoperationen sowie in der fort-
schreitenden Bedeutung des Rechnungswesens.*?

Bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurden im herzoglichen Archiv in Miinchen
die Archivkisten mit indisch-arabischen Ziffern nummeriert.’ In den Jahresrech-
nungen des Hofzahlamts wurden ebenfalls ausschliefilich arabische Ziffern verwendet
(Tabelle 7). Romische Zahlen waren nur noch bei der Angabe von Jahreszahlen festzu-
stellen. Anders verhielt es sich im Rentamt Landshut. Zwar waren indisch-arabische
Zahlen in den Rentmeisterrechnungen Landshuts im 15. Jahrhundert schon vereinzelt
vertreten, doch blieb die Abrechnung mithilfe des romischen Zahlensystems in den
Skarteken des Rentamts bis einschliefilich 1562 géngige Praxis.* Noch langer hielt sich
das Rechensystem der romischen Ziffern in den Unterbehérden; im Pflegamt Moos-
burg wurde bis einschliefSlich 1610 mit romischen Ziffern gerechnet. Erst 1600 und
1610 traten erstmals vereinzelt indisch-arabische Ziffern in Erscheinung.® Friihestens
1611, spatestens aber ab 1620 wurden nur mehr indisch-arabische Zahlen verwendet.**
Wie bereits bei der Umstellung auf die Guldenwahrung, verlief die Umstellung auf die
arabischen Ziffern von oben nach unten und setzte sich evolutiondr durch. Wie fiir
andere frithneuzeitliche Territorien bekannt ist, waren romische Ziffern durchaus bis
in das 18. Jahrhundert hinein in Gebrauch.*® So kann die Umstellung in Bayern auf
arabisch-indische Ziffern im unterbehérdlichen Bereich als wegweisend angesehen
werden.

Hofkammer Rentamt Landshut Pflegamt Moosburg
1550
arabisch réomisch rémisch
1564
arabisch
1610
arabisch

Tab. 7: Zeitliche Entwicklung des in der Finanzverwaltung verwendeten romischen und arabischen Ziffernsystems

352 FERGUSON: Aufstieg des Geldes, S. 32.

353 ZIMMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive, S.58.

354 ZIEGLER: Staatshaushalt, S.18.

355 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 110. Die Gruppierung der Zahlen erfolgte mit ,,m“ milia (1000), ,,c“ cen-
tum (100). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 87-89. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 91-92.

356 Vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4442-4448.

357 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4447. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4448.

358 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4449. Durch Kassierung sind die Pflegrechnungen nur in Zehnjahres-
abstdnden vorhanden. Daraus ergibt sich die zeitliche Eingrenzung von 1611 bis 1620. Vgl. zur Makulatur der
Rechnungsbinde JaARoscHKA: Das Rechnungsarchiv im Staatsarchiv Landshut, S. sf.

359 Z.B. bei der sichsischen Bergverwaltung, vgl. NEumANN: Ordnung des Berges, S. 289.
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Bei der Verwendung von arabischen Ziffern wurden visuelle Hilfskonstruktionen
gebraucht, die den Umgang erleichtern sollten. Beispielsweise wurde in zeitgendssi-
schen Traktaten empfohlen: Weren aber die Ziffer mehr dann Vier / so setz auff das Tau-
sent / das ist auff die vierde Ziffer / eynen Punct. Unter solchem Punct fahe widerumb an
zu zelen / [...] Das tausentmal Tausent oder Million / wo sich ein Zal dahin erstreckt /
bezeichen auch mit einem Punct / unnd handel wie vorhin.**

Der Gebraucht dieser visuellen Hilfestellungen ldsst sich fiir jede Verwaltungsebene
bestitigen, die entsprechend hohe Betrige erwirtschaftete. Im Hofzahlamt wurde bei
der Erstellung der Jahresrechnungen der Punkt eingesetzt; doch nicht ab dem Jahr 1550,
sondern erst ab 1558 fand sich der Punkt auf Betrdgen mit vier und mehr Stellen.*** Ab
1580 trat der Punkt als Hilfsmittel in den Rechnungen immer seltener auf, fand jedoch
noch bei den Zahlen Anwendung, die im fiinfstelligen Bereich lagen oder dariiber
hinausreichten.’® Ab 1595 wurden Hilfspunkte nur mehr hochst selten eingesetzt.’*
Auch die unterbehordlichen Ebenen, etwa das Salzamt Traunstein, verwendeten diese
Hilfspunkte.®*

d. Die Hilfsmittel

Rechenpfennige und Rechentiicher dienten als Hilfsmittel fiir das Rechnen mit vie-
len und hohen Zahlenwerten. Rechenpfennige wurden als Platzhalter zum Rechnen
auf der Linie verwendet, um Rechenoperationen durchzufithren.*® Die Grundlage
dafiir boten Rechentiicher. Die Hofkammer erwarb wiederholt Rechenpfennige**® und
Rechentiicher.* Betrachten wir im Folgenden die Einkéufe der Landshuter Rentstube
néher: Fir die Landshuter Rentstube ist der Einkauf von 200 Rechenpfennigen in
Miinchen fiir das Jahr 1555 belegt.**® Auflerdem wurden Goldgewichte erworben.** 1576

360 Christoff RupoLrr: Kiinstliche rechnung mit der ziffer und mit den zal pfenningen, sampt der Wellischen
Practica [...], Niirnberg 1550. Ex libris Kurbayerns. Im handschriftlichen Bibliothekskatalog in BSB, Cbm Cat.
121 d-r findet sich kein Hinweis auf das Buch von Rudolff in der Miinchner Hofbibliothek.

361 BayHStA, KB HZA, Nr. 4, mit Punkt beispielsweise auf fol. 108, fol. 351, fol. 358, fol. 411, ohne Punkt:
fol. 160.

362 BayHStA, KB HZA, Nr. 26: selten, z.B. aber fol. 671r. BayHStA, KB HZA, Nr. 27: selten, z.B. aber fol. gor,
fol. 1201, bei allen Zahlen, die in den fiinfstelligen Bereich gehen.

363 BayHStA, KB HZA, Nr. 41. Keine Verwendung mehr von Hilfspunkten in den Hofzahlamtsrechnungen
BayHStA, KB HZA, Nr. 43-55, 58, 59, 63, 65-72; selten bei: BayHStA, KB HZA, Nr. 41,42, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 73.
364 Der Punkt ist zu finden bei der Traunsteiner Salzrechnung von 1610 in StAM, KB HK AMR M, R 8746, o.f.
365 Rechenpfennig nach Jacob Grimm/Wilhelm Grimm: Deutsches Worterbuch. Digitalisierte Fassung im
Woarterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, URL: https://www.woerterbuchnetz.de/
DWB?lemid=Ro1973, aufgerufen am 12.12.2021. Zum Rechnen auf der Linie vgl. Adam Riks: Rechenbuch auff der
linihen gemacht durch Adam Riesen vonn Staffelsteyn in massen man es pflegt tzu lern in allen rechenschulen
gruntlich begriffen anno 1518 vleyigkhlich uberlesen und zum andern mall in trugk vorfertiget, Erfurt 1525.
366 BayHStA, KB HZA, Nr. 6, fol. 429r. BayHStA, KB HZA, Nr. 10, fol. 374v. BayHStA, KB HZA, Nr. 34, fol.
439v. BayHStA, KB HZA, Nr. 42, fol. 429v, fol. 432r. BayHStA, KB HZA, Nr. 53, fol. 4071, fol. 414r. BayHStA, KB
HZA, Nr. 55, fol. 403r. BayHStA, KB HZA, Nr. 56, 466v. BayHStA, KB HZA, Nr. 60, fol. 407r.

367 BayHStA, KB HZA, Nr. 6, fol. 429r. BayHStA, KB HZA, Nr. 10, fol. 379r.

368 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 4v.

369 Ebd.


https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=R01973
https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=R01973
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wurden wiederum 400 Rechenpfennige angeschafft, geliefert wurden sie vom Stadt-
boten von Niirnberg.”’ In den folgenden Jahren wurden regelmiaflig bei Landshuter
Kramern Rechenpfennige eingekauft: 1605 400 Stiick,” 1610 300 Stiick,”? im Jahr 1613
270 Stiick,*” 200 Stiick im Jahr 1614, 100 Stiick im Jahr 1615 auf die Amtsrechnung®?
und 1619 wiederum 200 Stiick.’® Der Einkauf von Rechentiichern kann fiir das Jahr
1579 belegt werden. Es waren vier blaue hochwertige (lindische) Rechentiicher fiir die
Rentstube bei einem Seidensticker in Auftrag gegeben worden.”” Zwei Rechenfilze
(Rechenunterlagen) mit darauf gemalten Zahlen wurde 1598 fiir die Rentstube ange-
fertigt,”® zwei weitere folgten im Jahr 1607.° 1602 mussten Rechentiicher ausgebessert
werden.*® 1604 wurden schliefllich zwei neue Rechentiicher angefertigt und zwei éltere
ausgebessert,* 1607 ebenfalls.*®? 1613 wurde ein neues Rechentuch angefertigt®® sowie
1615 anlésslich der jahrlichen Rechnungspriifung.®*

In der Rentstube waren Waagen vorhanden. 1611 etwa wurde die Renovierung einer
alten Goldwaage erwihnt, ebenso die Ubernahme einer weiteren Goldwaage aus
der Verlassenschaft des Zeugwarts.”® 1614 wurde eine Geldwaage um einen Waag-
balken, Seile und kupferne Waagschalen ergénzt.** Im Jahr darauf wurde eine Gold-
waage inklusive der dazugehorigen Gewichte beim Nirnberger Handelsmann Hans
Schwingenschrot erworben.*

Der Kauf von Kreiden und Schwammen weist darauf hin, dass auf einer Tafel kurz-
zeitig Informationen notiert wurden, méglicherweise zur Uberpriifung der Rech-
nungen.**® 1592 wurden die in der Rentstube vorhandenen zwei Tafeln vom Maler

370 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 2r.

371 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 362, o.f.

372 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 367, o.f.

373 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f.

374 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 371, o.f.

375 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f.

376 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 375, o.f.

377 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 356, fol. 2v. Luendisch nach Jacob Grimm/Wilhelm Grimm: Deutsches
Worterbuch. Digitalisierte Fassung im Worterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21,
URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=luendisch, aufgerufen am 9.7.2020.

378 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 359, o.f.

379 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 364, o.f.

380 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 360, o.f.

381 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 361, o.f.

382 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 364, o.f.

383 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f.

384 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f.

385 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 368, o.f. Ein Dukatengewicht wurde bereits 1579 erworben, vgl. StALA,
KB HK AMR RMA LA, R 356, fol. 3r.

386 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 371, 0.f.

387 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f.

388 Kauf von Schwdmmen und Kreiden, z.B. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, FOL. 5R. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 357, o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 358, o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 361, o.f.
StALA, KB HK AMR RMA LA, R 362, o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 364-368, o.f. StALA, KB HK AMR
RMA LA, R 370-374, 0.f.
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Georg Oberhover ausgebessert und mit einem neuen Anstrich versehen.’® 1612 wurde
eine neue grofSe Schreibtafel angeschafft.**

2. Die Landesschatze: Akten, Blicher, Kartenwerk

a. Das Archiv und die Registratur

Das Archivwesen

Herzog Wilhelm V. bezeichnete 1586 das furstlich Archivum als den furnembsten Schatz
dises Lands.*' Diese hervorgehobene Bedeutung mag auf den ersten Blick verwundern,
fanden sich doch in Archiven scheinbar lediglich alte Pergamente und Papiere, Auf-
zeichnungen lingst vergangener Zeiten. Doch lag eben genau darin der unbezifferbare
Wert: Diese Dokumente, obschon sie alt waren, waren noch immer da. IThr Wert entfal-
tete sich beispielsweise zur Klirung von Rechtsfragen; sie dienten zur (Uber-)Priifung
kleiner Entscheidungen bis hin zu Grenzfragen oder dem Anspruch auf Gebiete. Der
Wert des schriftlichen Dokuments lag darin, einen Rechtsanspruch zu einer bestim-
mten Zeit zu beweisen.*? Nur auf Grundlage der tiberlieferten Dokumente konnte man
in die Diskussion um Rechtsanspriiche und Rechtsauslegung einsteigen, um gege-
benenfalls finanzielle Anspriiche geltend zu machen.*?
heifit, es in gewissem Sinne {iberhaupt erst existent zu machen®, wie Meisner treffend
formulierte.*®* Um die Macht der Archive auszuschopfen, mussten sie vorhanden und
nutzbar sein. Sie mussten in der Lage sein, Fragen beantworten zu konnen, um ihr
Informationspotential zu entfalten.® Archive dienen als ,,Gedédchtnis“ von Organi-
sationen. Archive kdnnen zwar die Nutzer niemals vollumfinglich informieren oder
eine solche ,,Informiertheit® sicherstellen, aber doch mehr Informationen liefern, also
zuvor vorhanden waren.**

»Etwas aktenkundig machen

389 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357 0.f. Ob mit dem Ausdruck Tafel im Rechnungsbuch von 1555 bereits
eine solche Schreibtafel gemeint ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, vgl. StALA, KB HK AMR RMA
LA, R 353, fol. 3v.

390 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 369, o.f.

391 ZIEGLER: Dokumente 3/1, S.504.

392 ZIMMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive, S. 47.

393 Deshalb war es bei Rechtsgeschaften wichtig, die betreffenden ,Vorurkunden® zu erhalten, vgl. ebd., S. 47.
394 MEISNER: Archivalienkunde, S. 44. ,,Das Recht auf ein Archiv als landeshoheitliches Recht*, vgl. Friedrich
MERZBACHER: [us Archivi. Zum geschichtlichen Archivrecht. In: Archivalische Zeitschrift 75 (1979), S.135-147,
hier S.135f.

395 Zu Archivpraktiken Markus FRIEDRICH: Archival Practices. Producing knowledge in early modern repo-
sitories of writing. In: Arndt BRENDECKE (Hg.): Praktiken der Frithen Neuzeit. Akteure, Handlungen, Arte-
fakte (Frithneuzeit-Impulse 3), Kéln, Weimar, Wien 2015, S. 468-472, hier S. 471f.

396 Niklas LuHMANN: Verantwortung und Verantwortlichkeit. In: Ernst Lukas/Veronika Tackk (Hg.): Schrif-
ten zur Organisation 1. Die Wirklichkeit der Organisation, Wiesbaden 2018, S. 47-58, hier S. 48.
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Die strenge moderne terminologische Unterscheidung zwischen Archiv- und Regis-
traturgut wurde in der Frithen Neuzeit nicht nach heutigen Mafistiben getroffen,*”
aber deren Differenzierung begann im 16. Jahrhundert:**® ,Verkiirzt kann man sagen,
dass sowohl Archive als auch Registraturen in der élteren Zeit reine Aufbewahrungs-
einrichtungen, wenn auch unterschiedlicher Qualitit, fiir Verwaltungsschriftgut bil-
deten.“**”® Die ,,Auslese [von Dokumenten] nach einem bestimmten Archivwert® fand
allein nach ,,juristischen Qualitdtsmafistiben® statt und bildete die Grundlage fiir ein
»Aktenarchiv®.*” Wie formierten sich nun die Archive und Registraturen am Miinch-
ner Hof beziehungsweise im Rentamt Landshut?

Belege fiir Archive haben sich fiir die Teilherzogtiimer Bayerns aus dem 15. Jahr-
hunderts erhalten.*” Nach ihrer Wiedervereinigung wurde im Jahr 1506 die Ver-
waltung des ,,Briefgewolbes® in Miinchen — mit Augustin Kolner anfangend - per-
sonell dauerhaft besetzt.*”? Das Archiv in Miinchen befand sich im Alten Hof,*»
wohl im Erdgeschof des Westfliigels im Anschluss an die Hofratskanzlei.*** Es lassen
sich Belege finden, dass dort Akten aus der Hofkammerkanzlei aufbewahrt wurden.**
Die ilteste erhaltene Instruktion zur Verwaltung des Briefgewdlbes (Urkundenarchiv),
an Johann Gailing gerichtet, stammt aus dem Jahr 1586. Zu Beginn der 1590er-Jahre war
Michael Arrodenius Archivar.** 1591 bis 1592 legte er Verzeichnisse an.*”” 1595, bereits
unter dem Einfluss von Maximilian I., wurde eine neue Archivordnung erarbeitet, die
auf zwei Archivraume referierte, dem innern Geheimen als eussern Briefgewelb.*” Das
neue entstandene ,,duflere Archiv® sollte nun die Verwaltungsunterlagen der einzel-
nen in Miinchen anséssigen Behorden aufnehmen.*” In der Archivinstruktion von
1586 wurde auf die Ausleih- und Benutzbarkeit von Archivgut verwiesen; der Archivar

397 Karl-Otto AMBRONN: Archiv, Registratur, Kanzlei. Beobachtungen zur Frithgeschichte des oberpfilzischen
Regierungsarchivs im 15. und 16. Jahrhundert. In: Mitteilungen fiir die Archivpflege in Bayern, Sonderheft 9
(1992), S.3-14, hier S.3.

398 ZIMMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive, S. 92.

399 Bodo UHL: Registraturen und Archive. Zwei verbundene Pole des Dokumentierens von Verwaltungshan-
deln. In: Archivalische Zeischrift 94 (2015), S.51-68, hier S. 54.

400 Z1MMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive, S.92.

401 Ebd, S.s0.

402 Klaus KopFMANN: Augustin Kolner, Sekretdr und Archivar am Hof der Miinchner Herzoge an der Schwelle
vom Mittelalter zur Neuzeit, in: ZBLG 69 (2006), S. 467-506.

403 ZIMMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive, S.60. Leider stellt eine
moderne Monographie zur Geschichte der bayerischen Archive noch ein Desiderat dar.

404 StadtAM, Slg Trautmann 162/2, Christian Haeutle: Die fiirstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in Miin-
chen. Der alte Hof, unveréffentlichtes Manuskript, ca. 1890, p. 43, p. 72a. ZIMMERMANN: Die strukturellen
Grundlagen der bayerischen Zentralarchive, S.52f., S. 66f.

405 ZIMMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive, S. 61.

406 Christian HAEUTLE: Dr. Michael Arrodenius, herzoglich-bayerischer Archivar und Hofkaplan. Eine bio-
graphische Skizze. In: Oberbayerisches Archiv fiir vaterldndische Geschichte 34 (1874/1875), S.190-236, hier
S.232.

407 HAEUTLE: Arrodenius, S.234f.

408 ZIMMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive, S. 67.

409 Ebd., S.68.
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soll das, was er aus dem Archivo, auf unser und unserer Rith gnedig Begern zum tig-
lich furfallenden Gebrauch herfiirsuecht und etwa uns und unsern Geheimen Rdthen in
die Neufest, etwa auch zu Zeiten in unsern geistlichen Hof und Cammerrhat, oder aber
andern Privatpersonen in ir Behausung schicken wirdet, mit Vleis protocollieren, sonder
Register dariiber halten;*° im besten Fall sollten nur Abschriften ausgegeben werden.*"
Das Archiv wurde aktiv genutzt. So wurden 1559 Urkunden in Original und Abschrift
mit auf den Reichstag nach Augsburg genommen, auch Herzog Wilhelm V. lief3 sich
1584 Urkunden zur genaueren Ansicht aus dem Archiv zukommen.*?
Archivverwalter Michael Arrodenius einen Vertrag tiber die Grafschaft Schwabenegg
suchen und sofort zum Hofrat bringen;*” im Jahr 1605 wurden vierzig Unterlagen zur
bohmischen Grenze an die Regierung Straubing gesandt.** Wenn Akten den Hof ver-
lieflen, so mussten sie irgendwann einmal wieder dahin zuriickkehren. Dass dies aber
nicht reibungslos funktionierte, belegt das Dekret Maximilians I. aus dem Jahr 1613, in
dem er die Unordentlichkeit in der Registratur anprangerte. So wurde den Geistlichen
Riten sowie Hof- und Kammerrdten befohlen, alle entliehenen Unterlagen zuriickzu-
bringen. Ausleihen durften nur noch gegen eine Bescheinigung durch den Registrator
stattfinden, Strafandrohung bei Zuwiderhandlung inklusive.*® Es war Maximilian L. ein
Anliegen, das Schrifttum gut verwahrt zu wissen. Der Hofkammer erteilte er den Auf-
trag, geeignetere und vor Feuergefahren geschiitztere Raumlichkeiten fiir das Archiv
vorzuschlagen; handschriftlich fiigte er hinzu, ob vielleicht herinnen in der Residenz
oder den Neuen Pau dazu ein Gelegenheit sein mechte.*

1593 sollte der

Die Registratur der Hofkammer

Die Hotkammer hatte zur Verwaltung ihres alltdglichen Schriftguts eine umfangreiche
Ordnungsstruktur eingerichtet. Spatestens seit Jahresanfang 1551 wurden die eingegan-
genen Schriftstiicke in Laden geordnet. Es gab eine Burghausener, Landshuter, Ingol-
stadter und Straubinger Lade. Beispielsweise lagen Schriftstiicke zum Mautner von
Otting, Pfleger zu Kling oder den Amtleuten in Kling in der Burghausener Lade. So
hatte auch das Rentamt Landshut eine Lade zugewiesen bekommen, denn verwiesen
wurde auf die Landshuter Lade,*” also wie bemelte Copeien in der Landshuter Laden
innhalten*®, oder gegebenenfalls grob unterteilt in die geistlich Sachen Rennt Ambts
Landshuet.*” Fir das Rentamt Miinchen hingegen gab es keine Lade, sondern dort

410 ZIeGLER: Dokumente 3/1, S.505.

411 Ebd,, S.506.

412 BayHStA, KB Geheimes Landesarchiv, 1566, fol. 4r, fol. 111.
413 Ebd,, fol. 48r.

414 Ebd,, fol. 61r.

415 Ebd.,, fol. 182r.

416 Ebd,, fol. 188r.

417 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p. 129.

418 Ebd., p. 85.

419 Ebd., p.137.
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bildeten die einzelnen Pflegimter die entsprechende Struktur: So gab es einen Wasser-
burger Laden,*™ eine Kranzberger Lade, Landsberger Lade, Vohburger Lade, Aiblinger
Lade und so fort. Die an den Unterbehorden orientierte Ladenstruktur zeigt die starke
Verbindung der Miinchner Rentamtsverwaltung mit der Hofkammerkanzlei. Die Rent-
amter Landshut, Burghausen und Straubing wurden als grofle, eigenstindige Blocke
gehandhabt. Das Rentamt Miinchen wurde nicht — so wiirde es unser heutiger Blick
vermuten - hierarchisch eingegliedert und den anderen Rentdmtern angepasst, son-
dern pragmatisch und tradiert so weiterbearbeitet, wie es vorlag. Neben den raumlich
strukturierten Laden gab es thematisch strukturierte Laden,** wie beispielsweise und
ligt sein Schreiben in dem Schulden Sackh,*** Schulden Laden,*® ligt in der Todschleg
Laden,*** Salzsieden Reichenhall,**® Lehen Laden,** Rechbergischen Laden,*” Bestal-
lung Laden.**

Neben der Ordnung der Schreiben in Laden gab es Registraturbiicher, die die aus-
gehenden Schreiben schriftlich festhielten. Im ersten Protokollband von 1550 bis Ende
1551 wurde jedem Eintrag das dazu ausgehende Schriftstiick per Nummer zugeordnet.**
In einem weiteren Band, der ,,Registratur, waren die ausgehenden Schreiben nach den
laufenden Nummern niedergeschrieben.**® Es gab mehrere ,,Registratur-Biicher®, wie
der Verweis in der Verschreibung Registratur folio 25** belegt, beziehungsweise nur mit
Inhalt der Copei in der Registratur.** Eine Kopie der Verschreibung von 200 Gulden
auf das Rentamt Landshut von Hans Erasmus Trenbeck lag daher in der Verschreibung
Registratur folio 37, ebenso eine Verschreibung von 50 Gulden auf den Kasten Gries-
bach.*** Allerdings wurden in das Registraturbuch nicht alle ausgehenden Schreiben
aufgenommen. Die Unterscheidung kam vermutlich dadurch zustande, ob man Ant-
wort oder lingere Korrespondenz erwartete oder nicht; denn bei einfachen internen
Befehlen, beispielsweise wenn die Ratsordnung von Burghausen an die Hofkammer
gesandt werden sollte, wurde keine Kopie in der Registratur vermerkt.*> Als Beleg fiir
den Ausgang des Befehls reichte allein der Eintrag in das Protokollbuch, denn ein aus-

420 Ebd., p.101.

421 Dies bestitigt das Ergebnis von Vismann: Akten, S.173.

422 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p. 99.

423 Ebd,, p. 103.

424 Ebd., p. 102.

425 Ebd, p. 112.

426 Ebd., p. u13.

427 Ebd, p.131.

428 Z.B.ebd., p. 41, p. 60, p. 74.

429 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2

430 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 1. Diese parallele Nutzung ist aufgrund der spateren neuen Bindung und Ein-
gliederung als Hofkammerprotokoll nicht mehr auf Anhieb ersichtlich.
431 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p. 85.

432 Ebd., p. 165.

433 Ebd., p.134.

434 Ebd, p. 8s.

435 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p. 5.
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formuliertes Schreiben hdtte kaum mehr Information bieten kdnnen. Anders verhielt es
sich mit den Schreiben, deren Kopie im Registraturbuch vermerkt wurden: Von diesen
ausgehenden Schreiben erwartete sich der Hofkammerrat Antwort auf verschiedene
Fragestellungen und man wollte tiber den genauen Wortlaut des ausgesandten Schrift-
stiicks Bescheid wissen.**

Weitere Registraturbiicher konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden oder
sind nicht tiberliefert. Da sich die Protokollfithrung dnderte — die Eintrdge wurden
ausfithrlich - wurden Registraturbande vielleicht iiberfliissig. So wurde (spdtestens
1576) der gesamte Fall knapp im Protokollbuch aufgenommen inklusive des Beschlus-
ses des Hofkammerrats. So war eine Auswertung moglich, wer, wen, wann tiber was
wie (mindlich, schriftlich) informiert hatte und welche Entscheidungen diesbeziiglich
getroffen wurden. Umso wichtiger in dieser Systematik wurden die Kurzbetreffe zu
jedem Eintrag. Im ersten Protokollband des Hofkammerrats wurden an den Seiten-
randern bereits Kurzbetrefte fiir jede Eintragung angebracht, die ein schnelleres Erfas-
sen der Themen und eine moderne Registerbildung erméglichten.*” Damit all die
Schreiben, die in der Hofkammer einliefen, benutzbar blieben, war eine raumlich
geordnete Registratur unumganglich. Fiir das Jahr 1576 fand sich ein Hinweis, dass
der Kammerregistratur Jakob Kaiser die Registratur aufrdumte und ordnete; auch wenn
Kaiser um eine Solderhohung bat, erhielt er doch immerhin einmalig 40 Gulden Gna-
dengeld fiir seinen Mehraufwand.**

Die mittel- und unterbehérdlichen Registraturen

Im Grunde waren die Archive dezentral, also fiir jede Verwaltungsebene einzeln, orga-
nisiert. Doch schienen einige Unterlagen nachgeordneter Amter durchgingig in Miin-
chen aufbewahrt worden zu sein, wie zum Beispiel die Viztumbiicher der Rentdmter.***
Im Bereich der Mittelbehorde war der Rentmeister einer der stirksten Aktenproduzen-
ten des Rentamts. Als der Platz in der Rentstube nicht mehr ausreichte, wurde die Regi-
stratur ausgelagert. Im Jahr 1609 wurden Sachen, Biicher und Rechnungen aller Amter,
Rentamt Landshut so zur Rentstuben daselbst gehorig in das Burg Trausnitz gebracht,
verzeichnet und entsprechend geordnet.**’ Es handelte sich um zwei Raume, einen gro-
eren und ein kleine[s] Cammerl.** Die Unterlagen wurden in und auf Schrianken gela-

436 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p. 1-5, z.B. Nr. 1: Vier Rentdmter, Nr. 2: Kanzler Burghausen und Landshut,
Nr. 3: Erzbischof Salzburg, Nr. 4: Verschreibung Pfleg Ratzenhofen, Nr. 5: Biirgschaft Rechberg, Nr. 6, Nr 7:
Rentmeister Straubing, Nr. 8: Regierung Landshut.

437 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p. 12.

438 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 41r.

439 BAYHSTA, Geheimes Landesarchiv, 1566, fol. 75r.

440 StALA, RMA LA, A 1024. SCHWERTL: Die Mittelbehorden der Rentmeisterimter Unterlands, S.941. Die
Einrichtung der Registratur im Schloss legt auch die Bezahlung von zusitzlichen Boten und Tagwerkern nahe,
die zur Errichtung der Registratur auf der Burg Trausnitz gebraucht wurden, so StALA, KB HK AMR RMA
LA, R 367, o.f.

441 StALA, RMA LA, A 1024.
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gert, teilweise in Fassern.**? Im dazugehorigen Verzeichnis wurde der Begrift Archiv
nicht verwendet. Es handelte sich zeitgendssisch um eine Auslagerung der Registratur.

Zum Wiederauftinden des Verwaltungsschriftguts der Rentstube wurden Zettel an
die Kidsten genagelt. So kaufte man fiir das Jahr 1578 800 Négel, weitere Einkaufe sind
fiir denselben Verwendungszweck fiir die Jahre 1610 und 1612 belegt.*** Von Beginn an
war die Registratur auf der Burg Trausnitz abschlief3bar.*** Wie Franziska Neumann fiir
die sachsische Bergwerksverwaltung feststellte, hatte diese Sicherungsfunktion neben
dem Erhalt der geschlossenen Serien einen weiteren Grund: es sollte damit deren Wert
symbolisch hervorgehoben und zudem ,,die Integritit des Rechnungswesens® gewahrt
werden.**

An diesen Titigkeiten lasst sich der enorme Aufwand festmachen, den man fir
die Sicherung und Wiederauffindbarkeit der Aktenstiicke betrieb. Das von der Uber-
siedelung auf die Trausnitz entstandene Registraturverzeichnis aus dem Jahr 1609 ist
beinahe spiegelbildlich zum Rechnungsaufbau gegliedert. Den Anfang der Aufzéhlung
machen die Kammerrechnungen von 1515 bis 1545.%*¢ Es folgen die Rechnungen des
Rentmeisteramts, des Landschreiberamts, des Kastens Landshut, des Forst- und Wild-
meisteramts Landshut, des Zolls in Landshut, des Kanzlei- und Lehenpropstamts, der
Lehenverwaltung, des Baumeisteramts, des Fischmeisteramts sowie die Futter- und
Kellereirechnungen. Die zweite Rubrik bildeten die Amtsrechnungen der aufSwendi-
ge[n] Beambten. Von den Pflegedmtern, Kisten sowie Maut- und Zollstatten des Rent-
amts Landshut waren nahezu vollstindig alle Rechnungen seit dem ausgehenden 15.
Jahrhundert tiberliefert, spétestens jedoch ab 1501. Des Weiteren fanden sich die Pro-
tokolle iiber die Aufnahme der Amtsrechnungen, die Relationen iiber den Rentmeiste-
rumritt sowie die Protokolle tiber Berichte und Schreiben der Rentstube (vermutlich
Ein- und Auslaufbiicher, Mandatssammlung etc.) vor. Den dritten Bereich bildeten die
Kirchenrechnungen des Rentamts. Daran anschlieflend folgten weitere Rechnungsse-
rien, meist ohne genauere Uberlieferungsangaben: Beschreibungen der Mai-, Herbst-,
Leib- und Giltsteuern im Rentamt Landshut, alte Musterbiicher, Beschreibung und
Verzeichnis der Anlagen, des Hilfsgelds sowie Steuerbiicher und Scharwerksbiicher fiir
das Rentamt Landshut. Im Schrank vor der Tiir zur kleinen Kammer folgten weitere

442 Die genaue Lage dieser Archivraume ist nicht bekannt. Doch es gibt ein frithes Archivinventar von Her-
zog Ludwig dem Reichen aus dem 15. Jahrhundert, in dem von dem newen Briefgewelb zu Landshut gespro-
chen wird, ebenso von dem klain Gewelb. Damit kénnten dieselben Riume angesprochen worden sein, wie
sie 1609 wieder auftauchen: das Gewelb. ZIMMERMANN: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zent-
ralarchive, S. 50, Fufinote 19.

443 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 3r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 367, 0.f. StALA, KB HK AMR
RMA LA, R 369, o.f.

444 1610 wurde, nach dessen Einrichtung, Schliissel und ein (Leder)Riemen eingekauft, vgl. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 367 0.f. 1615 wurde ein neues oder weiteres kleines Schlossl fiir die dufSere Registraturtiir ange-
fertigt, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, o.f.

445 NEUMANN: Ordnung des Berges, S. 251f.

446 StALA, RMA LA, A 1024, o.f. Damit war vermutlich die Hofhaltung unter Herzog Ludwig X. gemeint.
Fehlstellen lediglich fiir die Jahre 1535-1537 und 1542.
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Amtsrechnungen, wie etwa diejenigen des Holzmeisteramts, der Heu- und Strohver-
waltung, des Pfistermeisteramts, des Zeugwarts, der Hauskdmmerei im Neuen Bau und
Burg Trausnitz, des Schlosses Isareck, des Oberrichteramts und schlief3lich diverse ein-
zelne Jahresrechnungen. Vom Rentamt Straubing wurden die Rentrechnungen, Kasten-
rechnungen und Amtsrechnungen aufbewahrt, allesamt im Zeitraum von 1500 bis 1545.
Ebenso waren alte Rechnungen - ohne nihere zeitliche Spezifizierung — der Rentdmter
Miinchen und Burghausen vorhanden.

Im Rentamt Landshut wurden neben den Rechnungen der mittelbehérdlichen
Amter auch die Pfleg-, Zoll- und Kastenrechnungen aufbewahrt. Nach einem Ver-
zeichnis aus den Jahren 1609/1614 hatte der Rentmeister die beinahe vollstindigen
Rechnungsserien auf der Burg Trausnitz vorliegen. Fiir das Pflegamt Moosburg wurden
die Rechnungsbédnde von 1472, 1480, 1496, 1500, 1504, 1506-1509, 15111544, 1546-1581
und 1583-1614 aufgefiihrt.**” Ganz dhnlich verhielt es sich mit den Rechnungen der
Zollstitte Moosburg, die von 1493, 1501, 1504, 1506-1510, 1512-1547, 1550-1578, 1586-1588,
1590-1607 und 1611-1614 vorhanden waren.**

Im Pflegamt selbst wurden ebenfalls die eigenen Rechnungen aufbewahrt.** Die
Rechnungsbédnde der Pflegdmter wurden unter Verzicht auf einen Pergamenteinband
deutlich einfacher gestaltet als die ins Rentamt abgegebenen Exemplare.**

b. Die Bibliothek

Der Miinchner Hof holte sich ,,das Land ins Haus®: In der Kunstkammer zeigten die
Modelle des Straubinger Drechslers Jakob Sandtner die Rentamtssitze und fritheren
Residenzorte der bayerischen Herzége*' und Apians Karte von Bayern in der Biblio-
thek erlaubte einen bis dahin nicht gekannten Uberblick tiber das Land. Die Hofbiblio-
thek konnte auch von den Hotkammerriten genutzt werden: vierttens, auch ieweillens
und zum offtermallen Eur Durchlaucht Rdthe in fiirfallennden Sachen unnd zue mehrer
Befirderung derselben, dergleichen Biiecher bedorffen, die inen nicht zuversagen.** Ob
die Hotkammerrite tatsdchlich Biicher konsultierten, ist nicht im Einzelfall nachzu-
weisen. Einzig fand sich unter den ausleihenden Privatpersonen im Jahr 1618 der bis
1617 als Hofkammerrat tatige Herr Saurzapf.*® Fiir die tagliche Arbeit konnte juristische
Fachliteratur oder kaufméannische Literatur zur Rechnungslegung zur Entscheidungs-
findung konsultiert worden sein. In einem Verzeichnis von 1618 findet sich, dass Maxi-
milian I. selbst die Kaufmannsrechnung von Peter Apian ausgeliehen hatte.**

447 StALA, RMA LA, A 1024.

448 Ebd.

449 Im Bestand StALA, KB HK AMR RMA LA, ab R 4442. StALA, Pfleggericht Moosburg, R 1, R 2.
450 Vgl. etwa StALA, Pfleggericht Moosburg, R 3 mit StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4449.

451 HAEUTLE: Die Reisen des Augsburgers Philipp Hainhofer, S.101.

452 BSB, Cbm Cat 207)2, fol. 5v.

453 BSB, Cbm Cat 207)2, fol. 14v.

454 Ausgabe aus dem Jahr 1543, so BSB, Cbm Cat 124b, Scan 102/187.
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Im mindesten wirkte die Hotkammer an der Verwaltung der Hofbibliothek mit. Zur
Kennzeichnung der Buchbestinde wurde die Hofkammer 1617 damit beauftragt, das
herzogliche Wappen als Kupferstiche in unterschiedlichen Gréf3en zu bestellen:*** Den
10. Novembris hat der Buchbinder die Wappen in die Biicher ganz und gar eingeleimbt,
ist vast ein gantzes Iar damit occupiert gewest.*® Wenn Biicher ausgeliehen wurden,
sollten sie zuriickgebracht werden. Dass die zeitlichen Fristen tiberspannt wurden,
belegt ein am 28. Februar 1618 ergangenes Generaldekret, umgehend ausgeliehene
Biicher in die Bibliothek zuriickzubringen.*”’

Réumlich weit entfernt von der Hofkammer lag die Bibliothek jedenfalls nicht.**
Die Bibliothek war (seit 1571) in den Rdumen oberhalb des Antiquariums unterge-
bracht.** Von dort aus kam sie in einen ,,provisorischen Bau“ neben dem neu erstel-
Iten Marstallgebdude.*® Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Bibliothek oberhalb
der Hofkammer eingerichtet.**"

c. Die Kartographie

Nach dem Besuch Albrechts V. von Bayern bei seinem Cousin Herzog Christoph von
Wiirttemberg und der Bewunderung der Beschreibung und Mappen ihres Fiirsten-
thumbs schrieb er ihm am 6. Mérz 1554, dass er auch das Herzogtum Bayern dermassen
particulariter von der Hanndt zumaln befehlen wiirde.** Diese Absichtserkldrung war
der Start fiir die mehrere Sommer wihrenden Vermessungsreisen des Mathematikers

455 BSB Cbm Cat 207)2, fol. 21r, Entwurf Dekret an Hofkammer, 18.10.1617: [...] alle bei seiner fiirstlichen
Durchlaucht Biliothec verhandten Biicher vorhero das bayrisch Wappen einleibmen zulassen, damit man umb
so vil desto besser weif§ und erkennen maoge, das solche Biicher ersichtlich zu Seiner Fiirstlichen Durchlaucht
Bibliothec gehorig, als wirdt die fiirstliche Hoffcammer die notwendig zuhun wissen, damit das gleich Wappen in
dreierlei underschidtlich und solche Grossen und kleiner Formb in Kupfer gestochen, auch die Notturfft Exem-
plari darvon, auf mehrbesagte Bibliothec gelifert werde, damit man solche Seckh in alle Biicher, so wol in folio
als in 4. 8. & 16, einleimben maoge.

456 BSB, Cbm Cat 207)2, fol. 17v.

457 Ebd,, fol. 34v.

458 Henriette Graf geht fiir das 17. Jahrhundert von einer Bibliothek im ersten Stock des Galeriebaus, also
iiber dem Antiquarium, aus. Henriette GRAF: Die Residenz in Miinchen: Hofzeremoniell, Innenraume und
Moblierung von Kurfiirst Maximilian I. bis Kaiser Karl viI. (Forschungen zur Kunst- und Kulturgeschichte
8), Miinchen 2002, S. 41.

459 Martin OTT: Die Miinchener Hofbibliothek um 1600. Raum - Verwaltung — Ordnung. In: Alois SCHMID
(Hg.): Anfinge der Miinchener Hofbibliothek (Zeitschrift fiir Bayerische Landesgeschichte Beiheft 37), Miin-
chen 2015, S.129-153, S.135. Christian HAEUTLE/Georg F. SEIDEL (Hg.): Geschichte der Residenz in Miinchen:
von ihren frithesten Zeiten bis herab zum Jahre 1777, Leipzig 1883, S.16f. Nach Angaben Haeutles (allerdings
ohne Quellenbeleg) kam die Hofbibliothek im Jahr 1569 in die Rdume oberhalb des Antiquariums, ebd., S.24.
460 StadtAM, Slg Trautmann 162/2, Christan Haeutle: Die fiirstlichen Wohnsitze der Wittelsbacher in Miin-
chen. Der alte Hof, unveréffentlichtes Manuskript, ca. 1890, p. 72a. Ebenso: HAEUTLE/SEIDEL (Hg.): Geschichte
der Residenz in Miinchen, S. 24. Dies muss vor 1607 geschehen sein, da Maximilian I. von wo hievor die Liberei
gewest spricht, siehe BayHStA, KB HK Prot, Nr. 169, fol. 318v.

461 OrtT: Die Miinchener Hofbibliothek, S.135. StadtAM, Slg Trautmann 162/2, Christan Haeutle: Die fiirst-
lichen Wohnsitze der Wittelsbacher in Miinchen. Der alte Hof, unveréffentlichtes Manuskript, ca. 1890, p. 72a.
462 Auguste REBER-GRUBER: Philipp Apian. Leben und Werke, Diss. masch. Miinchen 1923, Aktenbeilagen:
Beilage 11.
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Abb. 8: Zusammengefligte 24 Landtafeln Philipp Apians, 1568

Philipp Apian durch das Herzogtum Bayern.*® Die im Jahr 1563 fertiggestellte ,,Grofle
Karte® mit 6,4 x 6,4 Metern im Maf3stab von ca. 1:45000 wurde in der herzoglichen
Bibliothek aufgehidngt.*** Auf die Vermessungsergebnisse aufbauend legte Apian in

463 Sarah HADRY: Kartographie, Chorographie und Territorialverwaltung um 1600. Die Pfalz-neuburgische
Landesaufnahme (1579/84-1604) (Studien zur Bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte 32), Miinchen
2020, S. 49. Ein Tippfehler hat sich eingeschlichen, denn es miisste 1561 statt 1661 heiflen. Allgemein zu ,,Typen
und Praktiken der Informationserhebung” im Rahmen der Landeserfassung bei Susanne FRIEDRICH: ,,zu noth-
diirfftiger information®. Herrschaftlich veranlasste Landeserfassungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Alten
Reich. In: Arndt BRENDECKE/Markus FRIEDRICH/Susanne FRIEDRICH (Hg.): Information in der Frithen Neu-
zeit. Status, Bestinde, Strategien, Berlin 2008, S.301-334, hier S.313-319.

464 Bayerische Landesbibliothek online: Die Vermessung Bayerns — 450 Jahre Philipp Apians Grofle Karte,
URL: https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/apiani563, aufgerufen am 9.1.2020. Thomas HORsT:
Gericht und Herrschaft in Bayern. In: Ingrid BAUMGARTNER (Hg.): Fiirstliche Koordinaten. Landesvermessung
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einem kleineren Mafistab ein weiteres Kartenwerk an, die 24 ,,Bairischen Landtafeln®

Die Karte(n), die den Titel ,,Chorographia Bavariae® tragen,*® zeigen eine detailreiche,
malerisch-beschreibende Darstellung der ausgewéhlten Region (Abbildung 8).*

Die Karten Apians, die das Ergebnis einer grofl angelegten Landeserfassung dar-
stellten, erfiillten verschiedene Zwecke. Arndt Brendecke formulierte zusammenfas-
send: ,Globen und Kartographie standen so im Spannungsfeld von kiinstlerischen
Ambitionen, Wissenschaftspatronage, politischem Anspruch und gouvernementaler
Funktion.“**® Apians Karte ist zweifellos als (modisches) Représentationsobjekt in der
Sammlung Albrechts V. anzusehen.*® Die zu diesem Zeitpunkt modernste Vermes-
sungstechnik wurde eingesetzt, sodass sich die Kartographie von Philipp Apian hin-
sichtlich der auflerordentlichen Genauigkeit auf Spitzenniveau bewegte.*’* Die lan-
desherrliche Wissenschaftspatronage verdeutlichte sich im gestiegenen Interesse nach
genauen, empirischen Erkenntnissen.*” Im Hinblick auf die politischen Absichten ist
die Intensivierung des Anspruchs der Wittelsbacher auf die Herrschaft iiber den gesam-
ten Raum Bayerns erkennbar. Die Karte suggeriert eine Art Endlosigkeit, eine klare
Grenze des Herzogtums wird nicht gezeigt; das Land ist (noch) nicht abgeschlossen.
Die im Inneren des Herzogtums gelegenen reichsunmittelbaren Gebiete wurden nur
durch Wappenzeichnungen, aber nicht durch Grenzlinien markiert. Dem Anspruch
des bayerischen Herzogs auf diese Gebiete wurde damit Ausdruck verliehen. Darge-
stellt wurde der Grenzverlauf zwischen Ober- und Niederbayern; er spiegelt die tradier-
ten (Rechts-)Realitdten wider.””> Die Karte ist auf die Darstellung der gegenwirtigen

und Herrschaftsvisualisierung um 1600 (Schriften zur sichsischen Geschichte und Volkskunde 46), Leipzig
2014, S.233-250, hier S.234.

465 HorsT: Gericht und Herrschaft in Bayern, S.234.

466 Eine Chorographie war von Beginn an geplant, so schrieb der Herzog von Wiirttemberg tiber seine Karte,
sie sei, [...] nur ain Abkuntterfeihung und nit nach cosmogravischer Artt unnd weiss gemacht [...], vgl. Brief
von Christoph von Wiirttemberg an Albrecht V., 2.4.1554. REBER-GRUBER: Apian, Beilage II.

467 Gerhard LEIDEL: Die bayerische Landschaft als Darstellungsproblem der archivischen Kartographie des
16. Jahrhunderts. Bayerische Staatsbibliothek (Hg.): Philipp Apian und die Kartographie der Renaissance, Wei-
Benhorn 1989, S.166-179, hier S.176. Uta LINDGREN: Was verstand Peter Apian unter ,Geographie“? In: Karl
ROTTEL (Hg.): Peter Apian. Astronomie, Kosmographie und Mathematik am Beginn der Neuzeit, Buxheim,
Eichstitt 1995, S.153-157, hier S.153. FRIEDRICH: Information, S.311. Posthum 1880 erschien erst die ,,Declara-
tio tabulae sive descriptionis Bavariae a Phil. Apiano confectae et editae” im Druck, vgl. Martin O1T: Die Ent-
deckung des Altertums. Der Umgang mit der romischen Vergangenheit Stiddeutschlands im 16. Jahrhundert
(Miinchener Historische Studien 17), Kallmiinz 2002, S. 235.

468 BRENDECKE: Imperium und Empirie, S.101. Ebenso FRIEDRICH: Information, S.308, S.320.

469 Von der Mode grof3flachiger Karten als Wandschmuck, vgl. FRIEDRICH: Information, S.320.

470 Riidiger FINSTERWALDER: Die Genauigkeit der Kartierung Bayerns zur Zeit von Peter Apian (1495-1552).
In: Karl ROTTEL (Hg.): Peter Apian. Astronomie, Kosmographie und Mathematik am Beginn der Neuzeit,
Buxheim, Eichstitt 1995, S.161-168, hier S.168. Die Abweichung bewegte sich lediglich zwischen 2,7km-500m,
so Ruidiger FINSTERWALDER: Maf3stab und Genauigkeit alter Karten - gezeigt an einigen Kartierungen Bay-
erns. In: Hans WoLFF (Hg.): Cartographia Bavariae. Bayern im Bild der Karte [Ausstellung, 17. Mai bis 29. Juli
1988], Weiflenhorn 1988, S.193-211, hier S.197-201, S.207-209. ,,zentrales Werk der deutschen Kartographie
der Renaissance®, so OTT: Entdeckung des Altertums, S. 251.

471 Z.B. FRIEDRICH: Information, S.326.

472 Erst mit Ende des 17./Anfang 18. Jahrhunderts wird die Grenzziehung zwischen Ober- und Niederbayern
auf den Karten aufgegeben.
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Zustande ausgerichtet. Der bunte Flickenteppich ist das augenfilligste Moment der
Karte, er unterscheidet die vielen Pflegdmter. Apians Landtafeln sind damit zuvorderst
ein eindrucksvolles verwaltungspolitisches Zeugnis. Die Farbverlaufe, unterstiitzt von
gepunkteten Linien, grenzen die Pflegimter voneinander ab. Damit wurde erstmals die
unterbehordliche Ebene des Herzogtums Bayern visualisiert.*”* Die Karte hatte einfar-
big gestaltet werden konnen, wie ihr wiirttembergisches Vorbild, oder allein Ober- und
Niederbayern unterscheiden kénnen. Doch es wurden die Pflegdamter visualisiert, sie
strukturieren die Karte. Die Pflegdmter wurden mithilfe der Kolorierung hervorge-
hoben, womdéglich aufgrund der Tatsache, dass sie den Grundbaustein, die Basis, fiir
die Durchsetzung der herzoglichen Macht im gesamten Land bildeten - in politischer,
juristischer und finanzieller Hinsicht.

Nicht visuell hervorgehoben wurde die mittelbehdrdliche Ebene, die Rentdmter. Die
Bedeutung der ehemaligen Residenzstadte der Teilherzogtiimer, die als Zentralorte die
Funktion der Rentamtssitze beibehielten, spiegelte sich, so konnte man argumentieren,
in der Anschaffung der bereits genannten Stadtmodelle wider.** Hierarchische Abstu-
fungen der einzelnen Verwaltungsebenen zeigen sich durch die verwendeten Schrift-
groflen auf der Karte. Die Hauptstiddte der Rentdmter und die Reichsstidte stehen in
der grofiten Schriftgrofle, die zweite Ebene bilden die Pflegamtssitze, Mérkte und geo-
graphische Angaben, wie etwa Halberthaw. Den Abschluss bilden die iibrigen Orts-
nennungen. Hingegen entsprachen andere reichsunmittelbare Territorien, wie Freising,
Haag oder Ortenburg, in der Schriftgrofie den Pflegdmtern oder landesherrlichen Stid-
ten, nicht aber den Reichsstadten.

Die Hervorhebung von Zentralorten wurde in der juristischen Literatur wiederholt,
beispielsweise wenn von Miinchen, Landshut, Straubing und Ingolstadt als den Haubt-
stetn geschrieben wurde.*”> Amtsintern in den Rentamtsverwaltungen wurden die Rang-
folgen klar angesprochen: der Vizdom ist demnach Haupt in der Regierung und seines
Amtes.”® Die fiir die unterbehdrdlichen Amter Verantwortlichen wurden gemeinsam
ohne weitere Abstufung benannt: Pfleger, Richter, Kastner, Zollner und Mautner.*”

Wie bereits erwéhnt fertigte Apian nicht nur die Karte fiir die Bibliothek Herzog
Albrechts V. an,””® sondern auch eine handlichere Version derselben. Es entstanden

473 Hans WoLFE: Die Bayerischen Landtafeln - das kartographische Meisterwerk Philipp Apians und ihr Nach-
wirken. In: Hans WoLrE (Hg.): Philipp Apian und die Kartographie der Renaissance (Ausstellungskataloge 50),
Weiflenhorn 1989, S.74-111, hier S.104. HorsT: Gericht und Herrschaft, S. 235.

474 1In den Jahren von 1568 bis 1574 gab Herzog Albrecht V. an Jakob Sandtner die Auftrége, entsprechende
Modelle anzufertigen, vgl. Stephan HoppE: Die vermessene Stadt. Kleinraumige Vermessungskampagnen im
Mitteleuropa des 16. Jahrhunderts und ihr funktionaler Kontext. In: Ingrid BAUMGARTNER (Hg.): Fiirstliche
Koordinaten: Landesvermessung und Herrschaftsvisualisierung um 1600 (Schriften zur sichsischen Geschichte
und Volkskunde 46), Leipzig 2014, S.251-273, hier S.266.

475 BayrLO. 1553 IV 4 Art. 1 [§ 5], Bl 94v. BayrLFreihErkl. 1553 I1I 14 [§ 1], BL 21r. Dazu Dieter ALBRECHT:
Adel, Stadte und Biirger, Bauern. In: Max SPINDLER (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte. Das alte
Bayern. Der Territorialstaat, Miinchen, 2., tiberarbeitete Auflage 1988, S. 631-644, hier S. 636.

476 StALA, SchlA Moos Depot, 965, Ratsordnung Regierung Landshut, 1599.

477 Z7.B. BayrLFreihErkl 1553, I 4.

478 Karten in Bibliotheken standen eindeutig im ,,Kontext des Wissens®, FRIEDRICH: Information, S.323.
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so die 24 Landtafeln, damit sye teuglicher nach eines yeden wolgefallen in ein Buech
zusammengebunden und bequemer uber Land und sonst gebraucht mochten werden.*”
So wurde auf den moéglichen Bedarf und den Einsatz einer Karte auflerhalb des Hofes
verwiesen.*® Beispielsweise konnte die Karte mittels ihrer Maf3stabstreue praktisch zur
Bestimmung von Entfernungen genutzt werden.** Die aktive Verwendung der Karte
durch die Verwaltung ist in einem Schreiben von Herzog Maximilian I. an die Regie-
rung Straubing belegt. Maximilian I. verwies auf def§ Appiani Mappen zur Kldrung von
einer Grenzziehung.*** Doch sind solche Quellenbelege rar, wie aus anderen Unter-
suchungen bekannt ist.*®® Die Karte diente zwar dazu, dass der Fiirst sich mit geo-
grafischem Wissen weisend an die Beamten wenden konnte und damit eine gewisse
sinformationelle Autarkie“ besaf3;*** jedoch bewegte sich sein Wissenseinfluss in eng
abgesteckten Bereichen, da oft eine abschlieflende Kldrung auf die Anschauung vor Ort
hinauslief.**® So zeigten die Karten einen ungefihren Grenzverlauf der Pflegamter, aber
genaue Kenntnisse waren nur vor Ort vorhanden, beispielsweise durch Grenzstein-
markierungen. Das Wissen um die Grenze wurde miindlich weitergegeben. Uber den
genauen Grenzverlauf hatten sich im 16. Jahrhundert die Pfleger und Gerichtschreiber
selbststidndig zu erkundigen, also die vorhandenen Grenzbeschreibungen zu lesen und
miindlich tradiertes Wissen einzuholen; kartographische Aufzeichnungen gab es in der
Regel nicht.*® Vom 26. Mdrz 1626 datierte ein Befehl der Hofkammer an die Regierung
in Landshut, dass den neu aufgenommenen Gerichtsbeamten im Rentamt zu Amts-
antritt die Grenzen ihres Pflegamts aufzuzeigen seien; damit sie sich der Unwissenheit
nicht zuentschuldigen haben.*® Die Regierung Landshut leitete den Befehl dem Rent-
meister weiter, welcher im Sommer 1627 der Hofkammer antwortete, dass dies noch nie
der Brauch war und vor allem: Wer diese Einantwortung in die Grenzkenntnisse tiber-
haupt vornehmen solle, angesichts des zeitlichen und finanziellen Aufwands, der dar-
aus erwachsen wiirde.”®® Arndt Brendecke spricht davon, dass die Quantitét der Infor-
mationsflut ,,den Druck zur Entwicklung ,formaler® Losungen erhohte“.*** Es war das
Streben nach (Wissens-)Ordnung, das in diesem Teilkapitel nachvollziehbar wurde.**

479 Philipp Ap1an/Jost AMMAN/Wolf STrRAUSS: Bairische Landtafeln. XX111I. Ingolstadt 1568.

480 Dass die Benutzung von Karten im Alltag ,,in aller Regel nicht mehr bewiesen, sondern nur noch unter-
stellt werden kann®, so Arndt Brendecke fiir Seekarten, vgl. BRENDECKE: Imperium und Empirie, S. 97.

481 FriepricH: Information, S.305.

482 Gerhard LEipEL/Monika Ruth FrRANz: Von der gemalten Landschaft zum vermessenen Land. Eine Aus-
stellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs zur Geschichte der handgezeichneten Karte in Bayern (Ausstel-
lungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns 48), Miinchen 2006, S.161. FRIEDRICH: Information, S.323.
483 BRENDECKE: Imperium und Empirie, S. 98: ,Vierlerorts ist erkennbar, dass Karten und Landesbeschrei-
bungen nicht operativ eingesetzt wurden [...] sondern zunichst einmal dem zeitgendssischen Représentati-
onsbediirfnis und herrschaftlichen Selbstverstandnis entsprachen.*

484 FrIEDRICH: Information, S.302, S.322.

485 BRENDECKE: Imperium und Empirie, S.107.

486 StALA, RMA LA, A 2901, Rentmeister an Maximilian I. (Konzept), 30.7.1627.

487 Ebd., Befehl Maximilian I. an Regierung Landshut, 26.3.1626.

488 Ebd., Rentmeister an Hotkammer (Konzept), 30.7.1627.

489 BRENDECKE: Papierfluten, S.29.

490 VisMANN: Akten, S.179.






B. Der Schriftverkehr der Finanzverwaltung

Der Grofiteil der zwischenbehérdlichen Kommunikation in der frithneuzeitlichen her-
zoglichen Finanzverwaltung basierte auf Schrift. Berichte wurden von einer zur ande-
ren Stelle gesandt, Informationen wurden angefordert, ausgetauscht, hinterfragt. Um
die Frage nach der Organisationsstruktur der Finanzverwaltung zu beantworten, ist
ein Blick auf Verwaltungsabldufe und Entscheidungsprogramme unerldsslich. In die-
sem Teil der Arbeit geht es um den Schriftverkehr, die schriftliche Kommunikation der
herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung.

Es werden folgend die kommunikativen Grundlagen beschrieben, also das Boten-
wesen, die Ratssitzungen und die daraus entstandenen Sitzungsprotokolle im Hofkam-
merrat sowie die Auslaufprotokolle des Rentmeisters.! Beide Protokollserien dienen als
Grundlage fiir die Rekonstruktion der Kommunikation zwischen Ober-, Mittel- und
Unterbehorden: Wer schrieb wem was? Wer bereitete Entscheidungen inhaltlich vor,
wer traf letzten Endes die Entscheidung? Wie setzte die Finanzverwaltung Wissens-
ressourcen ein, wann wurde auf rechtliche Grundlagen Bezug genommen? Wie etab-
lierte man tiber schriftliche Kommunikation Szenerien der Wachsamkeit? Wurden in
der Finanzverwaltung Formen von Macht ausgetibt?

|. Die Voraussetzungen: Kommunikatives Setting

Der Einstieg in die Analyse der schriftlichen Kommunikation der Finanzverwaltung
erfolgt mithilfe einer Beschreibung ihres kommunikativen Settings. Dazu gehort die
Frage nach dem Botenwesen, also des Brieftransportwesens im Herzogtum Bayern.
Ferner sind fiir den kommunikativen Rahmen die Gremien oder Einzeldmter von zen-
traler Bedeutung, tiber die die Kommunikation lief. Das waren fiir die Untersuchung
der Finanzverwaltung der Hofkammerrat und der Rentmeister, letzterer eingebunden
in den Rat der Regierung des Rentamts Landshut. Wie oft tagten die Ratsgremien,
wie gestaltete sich ihr Arbeitspensum im Jahreslauf? Konnen Riickschliisse auf die
»Anwesenheitsprofile” einzelner Réte gezogen werden? Wie waren die Hofkammer-
protokolle und das Auslaufprotokoll des Rentmeisters strukturiert? Wie kdnnen sie uns
Aufschluss tiber die Kommunikationsintensitit zwischen Ober-, Mittel- und Unter-
behorden geben?

1 Auf unterbehérdlicher Ebene der Pflegamter haben sich bislang keine Auslaufprotokolle oder hnliches
gefunden. Daher wird die Kommunikation von und mit den Unterbehorden - soweit als méglich - tiber die
Auslaufprotokolle des Rentmeisters erschlossen.
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1. Das Botenwesen

a. Die Boten

Wie kam der Brief von einem Ort zum anderen?” Und vor allem: durch wen? Das
Botenwesen liefert dazu Antworten.’ Das Botenwesen ist, ebenso wie die Straflennetze
und die Verkehrswege, fiir das Herzogtum Bayern des 16. Jahrhunderts nur wenig
erforscht.* Mit Ausnahme der Aufsitze von Eduard Leifl wurden iiber die kommu-
nikationspraktischen Verhiltnisse der herzoglichen Verwaltung noch keine Untersu-
chungen angestellt.” Ein fest installiertes Postverkehrsnetz gab es im Bayern des 16.
und beginnenden 17. Jahrhunderts noch nicht. Eduard Leif konnte feststellen, dass
die Kommunikation des Herzogtums Niederbayern im 15. Jahrhundert, also des Her-
zogs und seiner obersten Verwaltungsspitze in Landshut, tiber den Zéllner abgewickelt
wurde.¢ Fiir die Kommunikation der unterbehdrdlichen Ebenen ist die Quellenlage
hingegen so schwach, dass es im Folgenden nur einzelne Hinweise auf deren Kommu-
nikationspraxis gibt.

Als personelle Grundlage fiir die Abwicklung des Briefverkehrs standen Boten zur
Verfiigung, die von allen Verwaltungsebenen genutzt wurden. In einem Protokollein-
trag der Hofkammer von 1576 ist etwa von Obmannschaften die Rede, die einen Boten
mit ihrem Klagschreiben abgesandt hatten.” Die Pfleger sandten zur Kommunikation
wohl Boten zu den Amtstrigern im Pflegamt beziehungsweise ans Rentamt.® Die Hof-
kammer kommunizierte ebenfalls direkt mit den Unterbehérden. So hatte der Kastner
zu Freising mit einem eigenen Boten an die Hofkammer zu berichten.’ Die Hotkam-
mer erteilte dem Rentmeister wiederholt die Anweisung, mit eignen Poten zu kommuni-
zieren; dabei handelte es sich um Informationen zur Miihlbeschau im Pflegamt Erding,"
beziehungsweise um Informationen iiber einen Urbarshof in Cammer im Pflegamt
Teisbach." Die Hofkammer lief§ dem Rentmeister durch einen eigenen Boten Details

2 Wolfgang BEHRINGER: Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frithen
Neuzeit (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte 189), Géttingen 2003, S.16: ,,Die Bewe-
gung von Nachrichten [...] durch den Raum, Kommunikation in einem materiellen Sinn, stellte in der Vor-
moderne ein grofies Problem dar.”

3 Allgemein dazu Esther-Beate KORBER: Der soziale Ort des Briefs im 16. Jahrhundert. In: Horst WENZEL
(Hg.): Gesprache — Boten - Briefe. Kérpergedichtnis und Schriftgeddchtnis im Mittelalter (Philologische Stu-
dien und Quellen 143), Berlin 1997, S. 244-258. Vgl. NEUMANN: Ordnung des Berges, S.262.

4 WALSER: Botenwesen und Informationsbeschaffung, S. 31, spricht von einem Forschungsdesiderat.

5 Eduard LEiss: Die Briefboten der herzoglichen Hothaltung in Landshut im Jahre 1472. In: Archiv fiir Post-
geschichte in Bayern, Miinchen 1925, S.111f.

6 Christian Hesse: Amtstrager der Firsten im spatmittelalterlichen Reich. Die Funktionseliten der lokalen
Verwaltung in Bayern-Landshut, Hessen, Sachsen und Wiirttemberg 1350-1515 (Schriftenreihe der Historischen
Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 70), Gottingen 2005, S. 827.

7 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 191r.

8 Bezahlung der Boten in den Pflegamtsrechnungen, z.B. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4444, o.f.

9 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 16, fol. 263r.

10 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 294r.

11 Ebd.,, fol. 154v.
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zur Kutschenbereitstellung fiir die Durchreise der Grazer Herrschaft durch das Her-
zogtum Bayern mitteilen.” Der Rentmeister sollte ferner 1607 iiber den Ursprung von
Wildpretverehrungen bei diesemn eignen Poten den Hofkammerriten Bericht erstatten,
die von Seiten des Wildmeisters des Rentamts Landshut an die Hofkammer mitgeteilt
worden sind.” Der Rentmeister sandte Boten zu Pflegern™ oder erwartete von der Stadt
Moosburg Auskunft iiber den dortigen Zoll tiber disem eignen Poten."”

Es waren vor allem hauptamtliche Boten, die in den Quellen der Kanzleien hervor-
treten.’® Uber die Kanzleiboten des Rentamts Landshut ist bekannt, dass sie vom Kanz-
ler und dem Lehensekretdr ins Amt aufgenommen und in der Lehenstube vereidigt
wurden.” Der Kanzleibote hatte téglich auf mogliche Schreiben und Befehle gefasst
zu sein; im Sommer wartete er dazu auf dem Gang vor der Kanzleistube, im Winter
in der (warmeren) Stube beim Hausknecht.”® Hans Wiser, Kanzleibote aus Landshut,”
wurde 1584 als geschworner Kanzleipot* bezeichnet. Als Jahressold erhielt er zwolf
Gulden, dazu das gewonlich Pottenlohn von der Meil 5 Kreuzer und ein Hofkleid.” Zur
Fastnacht wurde ihm Trinkgeld gereicht.> Regelméflig war Hans Wiser in Miinchen
und wurde mit seinen Supplikationen personlich bei der Hofkammer vorstellig.” 1595
wurde Lorenz Hopflinger als Kanzleibote aufgenommen, ebenfalls mit zwolf Gulden
und einem Hofkleid an Besoldung.*

Vom Kanzleiboten und Landshuter Biirger Vincenz Leuttner sind mehr Einblicke in
seinen Arbeitsalltag tiberliefert: Im Jahr 1586 trug Leuttner wochentlich die Getreide-
berichte (was der Getraidt daselbs giilltig) und andere Schreiben der Landshuter Rent-
amtskanzlei nach Miinchen.” Im Jahr 1590 supplizierte er im Rahmen der Landshuter
Amtsrechnung um vier Gulden, demnach ihm als einen um das Trinkgeld geenden Poten
des Jahrs viel Schreiben von fiirstlicher Cammer und Neuen Vest herab, dann von hie

12 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 219r.

13 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 7v.

14 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 47v.

15 StALA, RMA LA, B 16, fol. 55v.

16 Julian HorzaPrL: Kanzleikorrespondenz des spiten Mittelalters in Bayern: Schriftlichkeit, Sprache und
politische Rhetorik (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 159), Miinchen 2008, S.284.

17 Der Eid sicherte ihnen einen hoheren Grad von Vertrauenswiirdigkeit und besonderen Rechtsschutz, so
Klara HUBNER: Im Dienste ihrer Stadt. Boten- und Nachrichtenorganisationen in den schweizerisch-oberdeut-
schen Stadten des spiten Mittelalters (Mittelalterforschungen 30), Ostfildern 2012, S.243.

18 StALA, KB Regierung Landshut, B 111, fol. 12r. Einen identischen Befund lieferte HUBNER: Boten- und
Nachrichtenorganisationen, S.191f.

19 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 72, 28v.

20 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 194, fol. 150r.

21 StALA, RMA LA, A 1018 (VII), 0.f. So gab es in den 1580er-Jahren allem Anschein nach nur einen Kanzleiboten.
22 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 3v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 2v. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 355, fol. 2. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 356, fol. 2r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357—
374, o.f.

23 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 134r. Auch BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 408v. BayHStA, KB HK
Prot., Nr. 74, fol. 9ar.

24 StALA, RMA LA, B 16, fol. 195v.

25 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 73, fol. 71r.
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wiederum hinauf aufgeben werden, die er dann jedesmals vleissig tiberantwort.”® Um
Vincenz Leuttner finanziell unter die Arme zu greifen, sollten ihm kiinftig von der
Rentstube aus mehr Auftrige zugeteilt werden, alweil dann von fiirstlicher Rentstuben
vast wochentlich fiirnemlich der Salzberichten halb, do nit zufellige Botschaften verhan-
den, aigne Poten gen Miinchen geschickt werden, ist dem fiirstlichen Rentmeister gesagt,
solche Schreiben diesem Lenzen aufzugeben und ihm volgends nach Gelegenheit seiner
Ausrichtung von zween oder drei Gulden des Jahrs Ergezung zutun.” 1596 erhielt er fiir
die wochentlichen Getreideberichte, die er vom Kastner aus nach Miinchen brachte
und von dort die Landshuter Schreiben mitbrachte, ein Gnadengeld.?®

Es gab viele weitere Boten, tiber deren genauen Tatigkeitsbereich oder Besoldung
leider keine nédheren Aussagen getroffen werden konnen: der Krauterbote Sebastian
Fiichtl,” der ordinari Bote in Landshut, Hans Ippenberger,® der langjéhrige Bote an der
Rentstube Landshut und Kriutlboten Georg Koglmair,” der Bote Leonhard Gruber?*
sowie der bereits erwidhnte Kanzleibote Lorenz Hépflinger.”

Wie oft wurden Boten eingesetzt? Fiir das Jahr 1579 ermittelte Eduard Leif3 fir
die Landshuter Regierungskanzlei 662 Botenginge, ausgefiihrt von 32 verschiedenen
Boten.* Die Boten diirften in der Regel zu Fufl unterwegs gewesen sein. Das legen nicht
nur die Quellenfunde, sondern auch ein Blick auf die Forschungen zu anderen Fiirs-
tentiimern im 16. Jahrhundert nahe.” Ein Bote zu Fuf3 schaffte an einem Tag maximal
40 Kilometer, ein Reiter bis zu 60 Kilometer.*® Klara Hiibners Feststellung, ,,dass die
Ubermittlung von Nachrichten nur auf kurzen Strecken zeitlich prézise planbar war®,”
untermauert die Effektivitit des dichten Pflegamtsnetzes im Herzogtum Bayern.

26 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 198, fol. 154v.

27 Ebd.

28 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 278r.

29 Fiichtl erhielt ein Gnadengeld, so BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 319v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171,
fol. 29v. Wechselt spiter zu einem Torwartdienst auf die Burg Trausnitz, nach BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171,
fol. 281r.

30 Erhielt keine weiteren Verehrungsgelder, da er bereits bei der Rechnungspriifung in Landshut im Frithjahr
1607 entsprechend entlohnt worden war, vgl. BayHStA, KB HK Prot. Nr. 171, fol. 130r. BayHStA, KB HK Prot.,
Nr. 171, fol. 186r.

31 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 201, o.f. (Supplikations-Rubrik ab fol. 279r). Kéglmair bewarb sich 1596
um einen Wichterdienst, vimtl. Torwichterdienst bei der Burg Trausnitz, siche BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127,
fol. 108v.

32 Gruber erhielt 1607 vier Gulden Gnadengeld, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169. fol. 33r.

33 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 128, fol. 312v.

34 Eduard LErss: Zur Postgeschichte von Landshut. In: Archiv fiir Postgeschichte in Bayern, Miinchen 1939,
S.257-272, hier S.260.

35 HovrzaprL: Kanzleikorrespondenz des spiten Mittelalters in Bayern, S. 282f. Es ist davon auszugehen, dass
die Boten silberne Botenbiichsen trugen, vgl. WALSER: Botenwesen und Informationsbeschaffung, S.34.

36 HUBNER: Boten- und Nachrichtenorganisationen, S.198.

37 Ebd., S.199.
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b. Die Botenrouten im Rentamt Landshut

Im Rentamt Landshut etablierten sich bereits ab dem 15. Jahrhundert feste, regelma-
ig genutzte Botenrouten, um ohne Umwege an alle Pflegdmter, Késten und Zoll- und
Mautstellen Schreiben zu verteilen.”® Diese Botenumgéange, ,Umgang“ im Sinne von
»Umlauf“ oder ,Rundgang®* waren fiir das Ausbringen von Rundschreiben und Man-
daten an die zentralen Amtsorte vorgesehen. In der Landtafel des Rentamts Landshut
von 1576 wurden auf den letzten Seiten diese Botenrouten beschrieben.*’

Es gab zwei Routen: den Ober Umbgang und den Unter Umbgang (Abbildung 9).*'
Der obere Umgang ging von Landshut aus Richtung Siiden nach Dorfen, Erding, Isa-
reck, Moosburg, Wolnzach, Rottenburg, Kirchberg, Eggmiihl und endete in Landshut.
Der untere Umgang ging von Landshut aus nach Teisbach, Dingolfing, Reisbach, Lan-
dau, Natternberg, Osterhofen, Vilshofen, Hals, Griesbach, Pfarrkirchen, Eggenfelden,
Neumarkt, Biburg, Geisenhausen und fiihrte schliefllich wieder zuriick nach Lands-
hut.*?> Waren die Ausschreiben eilig, wurde die Anzahl der Boten auf vier verdoppelt:
So teilte sich der obere Umgang auf von Landshut nach Dorfen, Erding, Moosburg,
Isareck und Wolnzach; der zweite Bote ging von Landshut aus nach Rottenburg, Kirch-
berg und Eggmiihl. Beim unteren Umgang ging ein Bote von Landshut aus nach Teis-
bach, Dingolfing, Reisbach, Landau, Natternberg, Osterhofen, Vilshofen und Hals; ein
zweiter Bote ging von Landshut aus nach Geisenhausen, Biburg, Neumarkt, Gangko-
fen, Eggenfelden, Pfarrkirchen und Griesbach.* Das Einhalten dieser vorgegebenen
Route konnte fiir die Mitte des 16. Jahrhunderts bei der Einholung der Erbhuldigung
von Herzog Albrecht V. belegt werden und verweist damit auf eine noch iltere Tradi-
tion.** Dass diese umfangreichen Touren oft begangen wurden, legt eine Auswertung
der Botenlohnrechnungen des Rentamts Landshut dar: Im Jahr 1579 wurden 20 (Teil-)
Umginge angeordnet.*

38 LEiss: Postgeschichte von Landshut, S. 259.

39 Umgang nach Jacob Grimm/Wilhelm Grimm: Deutsches Wérterbuch Digitalisierte Fassung im Worterbuch-
netz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, URL: https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?le-
mid=Uo3587, aufgerufen am 1.5.2021.

40 StALA, Regierung Landshut, B 139. Die Reihenfolge der Routen bildeten die Grundlage fiir die Struktur
der Rechnungsbiicher und fiir die Umritte.

41 Ebd,, fol. 75v. Die Begriffe ,,oben und ,,unten” orientieren sich am Flusslauf der Isar.

42 StALA, Regierung Landshut, B 139, fol. 75v.

43 Ebd,, fol. 76r.

44 StALA, Regierung Landshut, A 21264.

45 LEiss: Postgeschichte von Landshut, S.261.
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Abb. 9: Botenrouten fiir zwei Boten:,Oberer Umgang” (gelb) und ,Unterer Umgang” (orange) zum Ausbringen der
Schreiben im Rentamt Landshut

2. Die Ratssitzungen

a. Der Hofkammerrat

Durch einen regen Schriftverkehr holte sich die Hotkammer alle rdumlich entfernten
Informationen nach Miinchen. Im Hofkammerrat wurden die eingehenden Schreiben
besprochen. Die Ratssitzungen fanden im Plenum statt und beraten wurde miindlich.*
Wie oft traf sich der Hofkammerrat? Mittels der Hotkammerprotokolle ist eine Analyse
der Sitzungsfrequenz und zum Teil sogar die Erstellung individueller Anwesenheits-
profile moglich. Da sich die Protokollfithrung der untersuchten Jahrgiange 1576, 1586,
1596 und 1607 unterscheidet, ist eine Detailanalyse individueller Anwesenheiten nur
fir die Stichjahre 1576, 1586 und 1596 méoglich.

Die Verteilung von Sitzungstagen und freien Tagen der Hofkammer in den Jahren
1551, 1576, 1586, 1596 und 1607 war wie folgt.*” Die im Jahr 1550 gegriindete Hofkammer
musste ihre Rolle im Verwaltungsgefiige erst finden. Im ersten vollem Arbeitsjahr nach
ihrer Griindung, 1551, lagen die Sitzungstage bei einer Anzahl von 245, die sitzungs-
freien Tage bei 120. Sieht man sich die Verteilung in den Jahren 1576, 1586 und 1607
an, lief$ sich feststellen, das sie bei 279 bis 290 Arbeitstagen und 76 bis 86 arbeitsfreien
Tagen lag. Mit arbeitsfreien Tagen von durchschnittlich 85 Tagen und dem zusitzl-
ichen personlichen Urlaubsanspruch von dreiflig Tagen waren circa 115 sitzungsfreie

46 ScHLOGL: Anwesende und Abwesende, S.273f.

47 Auswertung im Folgenden beruht auf: BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2 (1551), Nr. 1621 (1576), Nr. 7074 (1586),
Nr. 126-128 (1596), Nr. 169-172 (1607). Vgl. Isabella Hodl-Notter: Datensitze zur bayerischen Finanzverwal-
tung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://
data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 1.
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Tage im Jahr vorgesehen.*® Das Jahr 1596 stach mit 306 Arbeitstagen und nur 60 freien
Tagen hervor. Das Jahr 1596 war von der Ubernahme der Regierungsgeschifte durch
Maximilian I. gepragt.

Mit Blick auf das Jahr 1607 ist zu erkennen, dass die Hofkammerverwaltung an
Effizienz gewonnen hatte. Das Verhiltnis von sitzungsfreien Tagen und Arbeitstagen
pendelte sich im Jahr 1607 wieder auf das Niveau von 1586 ein, zudem konnte sie ihre
Anfragenbelastung ohne einen Riickgriff auf zusatzliche Arbeitstage ausbauen. Waren
1576, 1586 und 1596 durchschnittlich 428 Anfragen aus oder mit Bezug zum Rentamt
Landshut bearbeitet worden, beliefen sich 1607 die Schreiben auf 629.

Betrachten wir die Sitzungstage im Wochenverlauf. Auf Wochentage verteilt war
am hiufigsten der Sonntag frei von Sitzungen geblieben — wenn auch nicht immer. Bei
den weiteren Wochentagen waren kleinere Verschiebungen festzustellen: 1576 waren
tendenziell freitags oder donnerstags arbeitsfrei, 1586 dienstags, gefolgt von montags
und donnerstags, 1596 samstags und montags, 1607 freitags. Ein klares Muster lasst
sich daraus nicht ableiten.

Kehrt man die Statistik um und fragt nach der Verteilung der stattgefundenen Sit-
zungen im Wochenlauf, wird der deutlich flexiblere Umgang mit der Sonntagsruhe
sichtbar. Auf die Sonntagsruhe wurde, so legt es die Auswertung nahe, in Zeiten von
erhéhtem Handlungsbedarf verzichtet. 1551 traf man sich ebenso wie 1596 vermehrt
sonntags (15 beziehungsweise 11 Treffen).* Vergleicht man die Sitzungsfrequenz mit
einer anderen Oberbehdrde wie derjenigen des Hofrats, so traf sich der Hofrat von
Ende Mirz bis Ende Dezember 1569 an 218 Tagen, an 67 Tagen nicht.*® Zusammen-
fassend zeigte sich eine stabile Arbeits- und Sitzungsstruktur der Hofkammerverwal-
tung und vermutlich der gesamten Verwaltung.

In den Jahren 1576, 1586 und 1596 wurden die anwesenden Hofkammerrite nament-
lich im Protokoll aufgefiihrt. Damit konnten sowohl individuelle Anwesenheitsprofile
erstellt werden als auch tiber die Reihenfolge der Unterschriften Aussagen zur Hie-
rarchie innerhalb der Gruppe getroffen werden. Dass die Anordnung der Hofkam-
merrite eine beabsichtigte Aussage beinhaltete, lief3 sich daran erkennen, dass auf die
Einhaltung der hierarchisch motivierten Reihenfolge Wert gelegt wurde. So wurde bei-
spielsweise 1596 bei der Niederschrift zweier Hofkammerrate hinter den zwei betref-

48 Damit reicht es fast an heutige Verhaltnisse heran: Kamen die Hofkammerrite auf 115 freie Tage, so sind
es heute bei einem Urlaubsanspruch von 30 Tagen und inklusive Wochenende von 104 Tagen pro Jahr auf 134
Tage (exkl. variierender Feiertagsregelungen). Urlaub von sechs Wochen vgl. StALA, RMA LA, A 1261, Albrecht
V. an Rentmeisteramt Landshut, 3.11.1573: die 6 Wochen betreffend, so ein ieder fiirstlicher Rhat ihm Jar absens
darff seie.

49 Maximilian . setzte sich fiir die strikte Sonntagsruhe ein, vgl. Damien TRICOIRE: Mit Gott rechnen. Katho-
lische Reform und politisches Kalkiil in Frankreich, Bayern und Polen-Litauen (Religiose Kulturen im Europa
der Neuzeit 1), Gottingen 2013, S.126. Dieser verweist wiederum auf Felix STIEVE: Das kirchliche Polizeiregi-
ment in Baiern unter Maximilian I. 1595-1651. Miinchen 1876, S. 50.

50 Alexander NIETSCH: Der bayerische Hofrat 1569. Kompetenzen und Sozialstruktur der ersten bayerischen
Zentralbehorde, Zulassungsarbeit Miinchen 2015/16, S.16. Z.B. FiscHER: Geheime Rat, S. 55 oder HEYDENREUTER:
Hofrat gehen nicht auf Anwesenheitsprofile ein.
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fenden Namen jeweils eine ,,2“ und eine ,,1“ gesetzt, um die eigentlich beabsichtigte
Reihenfolge in der Eintragung nachtréglich kenntlich zu machen.” Doch war das Hie-
rarchiebewusstsein innerhalb der Gruppe schon immer vorhanden oder musste es
sich erst entwickeln?

Im Jahr 1576 waren Konrad Zeller, Karl Kock, Georg Ligsalz, Theophilus Kummers-
tat und Andreas Amasmaier Hofkammerrite. Waren sie bei der Hofkammerratssitzung
anwesend, wurden ihre Namen in das Protokollbuch aufgenommen - allerdings ohne
eine erkennbare Reihenfolge. Mal stand Andreas Amasmaier an erster oder letzter
Stelle,”> mal Konrad Zeller an zweiter oder erster,” genauso verhielt es sich mit Georg
Ligsalz,>* Karl Kock™ und Theophilus Kummerstat.** Es mutet an, als ob die Namen
nach der Reihenfolge des Erscheinens in der Ratsstube notiert wurden. Anders lasst
sich diese hdufige Varianz und das fehlende Schema nicht erkliren.

Im Jahr 1586 traten in den Protokollbdanden folgende Hotkammerrite auf: Karl Kock
(Hofkammerprésident), Georg Ligsalz, Andreas Amasmaier und Sebastian Preu. Diese
Reihenfolge wurde strikt in der Niederschrift der Anwesenheit aufrechterhalten: Sie
entsprach ihrem Eintritt in das Hofkammergremium: Georg Ligsalz (1.1.1576), *” And-
reas Amasmaier (1.1.1575, Ratseid 1574, Eid Hofkammerrat Okt. 1588), *® Sebastian Preu
(1.1.1583, Eid Okt. 1588).” So entstand im Zeitraum von 1576 bis 1586 Bewusstsein fiir
eine Gruppenhierarchie, die der Protokollant iibernahm.

1596 wurde die Reihenfolge der anwesenden Hofkammerrite ebenfalls hierarchisch
gefiihrt: Nach dem 1. Hofkammerprasident (Christoph Neuburger) folgten die Réte
2. Andreas Amasmaier, 3. Georg Griesmayer, 4. Sebastian Riedler, 5. Gregor Stengl,
6. Ulrich Speer, 7. Hans Albrecht von Kuttenauer, 8. Georg Burghauser, 9. Philipp
Sickenhauser. Die Anordnung der Réte entsprach ihrem Eintrittsdatum als Hofkam-
merrite, gemdfs ihrer Anciennitdt:*° Andreas Amasmaier (1.1.1575, Ratseid 1574, Eid
Kammerrat 30.12.1574,% Eid Hofkammerrat Okt. 1588), © Georg Griesmayer (1.10.1588,
Eid Okt. 1588),%* Sebastian Riedler (Jan./ Eid April 1592),°* Gregor Stengl (23.8.1594),%

51 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 128, fol. 128r.

52 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 163v an letzter Stelle, ebd., fol. 18r an erster Stelle.

53 Ebd.,, fol. 221v an erster Stelle, ebd., fol. 165v an zweiter Stelle.

54 Ebd., fol. 48v an letzter Stelle, ebd., fol. 98v steht Ligsalz nach Zeller, ebd., fol. 85r vor Zeller an erster Stelle.
55 Ebd., fol. 99v Kock an erster Stelle, ebd., fol. 202r an dritter Stelle.

56 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. ir Kummerstat an erster Stelle vor Amasmaier, ebd., fol. 3r an letzter
Stelle nach Amasmaier.

57 LANZINNER: Fiirst, Rite und Landstinde, S.371.

58 Ebd., S.292

59 Ebd.,, S.307.

60 Mark HENGERER: Hofzeremoniell. In: Werner PAravICINT (Hg.): Hofe und Residenzen im spatmittelalter-
lichen Reich. Hof und Schrift (Residenzforschung 15/3), Ostfildern 2007, S. 433-455, hier S. 443.

61 BayHStA, KB AA 1178, fol. 45r.

62 LANZINNER: Fiirst, Rite und Landstinde, S. 292.

63 Ebd., S.351.

64 Ebd., S.388.

65 Ebd., S.410.
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Speer (30.10.1595), Hans Albrecht von Kuttenauer (1.7.1596, Eid 25.6.1596),% Georg
Burghauser (1.7.1596, Eid 12.7.1596),% Philipp Siggenhauser (Anfang 1592, erneut 1.7.1596,
Eid 2.7.1596).% Bei Hans Albrecht von Kuttenauer, Georg Burgauser und Philipp Sig-
genhauser stellte sich die Frage, wie ihre Anordnung zustande kam, denn alle drei wur-
den seit Anfang Juli als Hofkammerrite besoldet. Kuttenauer war bereits seit 1591 in
herzoglichen Diensten als Pfleger von Osterhofen.®” Bei Siggenhauser und Burghauser
ist die Unterscheidung nicht einfach zu treffen. Obwohl Siggenhauser bereits seit 1592
in herzoglichen Diensten als Regimentsrat in Burghausen war, wurde Burghauser, als
Hofkammerrat 1596 erstmals fassbar, zuerst aufgefiithrt. Vermutlich war hierbei sein
Studium in Ingolstadt fiir die ranghoéhere Positionierung ausschlaggebend.”

Fur die Jahre 1576, 1586 und 1596 liefen sich fiir die einzelnen Hofkammerrite indi-
viduelle Anwesenheitsprofile erstellen. Der Hotkammerprisident als Leiter des Gre-
miums war 1576 und 1586 haufig anwesend; 1576 fehlte er lediglich in den Monaten Juni
und Juli, fiir 1586 ist der niedrigste Wert im November mit 13 Tagen auszumachen. 1596
hingegen war die Anwesenheit des Hofkammerprésidenten ganz unterschiedlich: von
27 Tagen im Juli bis hin zu keinem einzigen im Oktober, November oder Mai.

Die Hofkammerrite im Jahr 1576 waren alle stark prasent: von 222 Tagen (Zeller)
und 220 Tagen (Amasmaier) zu 191 (Ligsalz), 174 (K6ck) und 151 Tagen (Kummerstat).
1586 war der Hofkammerrat Amasmaier gemeinsam mit dem Hotkammerprasidenten
iiber 250 Tagen anwesend, gefolgt von Preu (182 Tage) und Ligsalz - aufgrund seines
Todes am 8. Mai 1586 — mit 83 Tagen.” Obwohl nun 1596 weitaus mehr Hofkammerrite
verpflichtet waren, waren nur zwei, drei Réte hdufig bei den Ratssitzungen anwesend:
Griesmayer (293 Tage) und Riedler (262 Tage), gefolgt mit groflem Abstand von Stingl
(100 Tage). Alle weiteren vier Hofkammerréte lagen mit ihrer Anwesenheit unter 100
Tagen. Maximilian I. ordnete im Juli 1595 an, dass mindestens drei Kammerrite gleich-
zeitig im Rat anwesend sein mussten.” Dass diese Anweisung auch tatsdchlich Wirkung
zeigte, wurde vor allem ab Juli 1596 fassbar, denn die Anwesenheit der Hofkammerréte
stieg an.” Bei ldngerer Abwesenheit des Hofkammerprasidenten wurde vom Herzog
ein Stellvertreter benannt.”

66 Ebd., S.319.

67 Ebd.,, S.310.

68 Ebd., S. 406f.

69 Ebd., S.319, Kuttenauer hatte ebenfalls studiert, allerdings in Siena und nicht in Ingolstadt und stammt aus
niederem bayerischen Adelsgeschlecht.

70 Zum Alter lassen sich keine Angaben treffen. Ob Burghauser ilter war, da er bereits 1605 stirbt und Sig-
genhauser erst 1626, bleibt Spekulation. Georg Burghauser war in Ingolstadt immatrikultiert, aus ultingensis
diocesis Ratisbonensis nobilis in den Matrikeln bezeichnet, gest. 1605 Vgl. Gtz von POLNITZ (Hg.): Die Matri-
kel der Ludwig-Maximilians-Universitit Ingolstadt-Landshut-Miinchen 1/1 Ingolstadt, Miinchen 1937, Sp. 1045.
Siggenhauser konnte in Ingolstadt nicht nachgewiesen werden.

71 LANZINNER: Fiirst, Rite und Landstinde, S.371.

72 BayHStA, KB Geheimes Landesarchiv, 1561, Dekret Maximilian I., 8.7.1595.

73 Ob die Reform sogleich zu greifen begann oder die héhere Anwesenheit mit den Herbst-, Wintermonaten
zusammenhingt, misste in anschliefenden Studien nachgepriift werden.

74 BayHStA, KB Geheimes Landesarchiv, 1561, Dekret Wilhelm V., 19.1.1595.
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b. Der Rentmeister im Regierungsrat

Der Rentmeister war qua Amt Mitglied des Ratskollegiums des Rentamts Landshut.
Die Ratsordnung vom 3. Juni 1599 legte dem Rentmeister, wie den anderen Ratsmitglie-
dern der Landshuter Regierung, folgende Pflichten auf:”® Vor Beginn der Ratssitzungen
hatten die Rite die Messe zu besuchen. Die Ratssitzungen sollten von morgens sieben
Uhr bis mindestens zehn Uhr andauern, nachmittags sollten sie noch einmal zu einer
weiteren Sitzung zusammenkommen. Um die Anwesenheit zu kontrollieren, hatten
die Sekretire eine Anwesenheitsliste zu fithren; bei unentschuldigtem Zuspatkommen
drohte ein Besoldungsabzug, fiir dessen Einbehalt der Rentmeister zustindig war. Die
Urlaubszeiten waren geregelt. Die Rite durften sechs Wochen im Jahr, aber hochsten
zwei bis drei Wochen am Stiick den Amtsgeschiften fernbleiben.” Die Annahme von
Bestechungsgeldern war verboten;”” dieses Verbot wurde durch den Amtseid bekraf-
tigt.”® Eine Rangerhohung erlebte das Amt des Rentmeisters, als dieser zum Jahresende
1602 von der Gelehrtenbank auf die Ritterbank neben dem Vizdom wechselte und in
Prozessionen nach dem Kanzler seinen neuen Platz finden sollte.”

Im Vergleich zu den Hofkammerratssitzungen konnen fiir die Ratssitzungen der
Regierung Landshut keine Aussagen tiber den lingerfristigen Wandel von An- und
Abwesenheiten getroffen werden, denn bislang ist nur fiir das Jahr 1586 ein Sitzungs-
register der Regierungsrite bekannt.*® Diese Auswertung ergab 247 Tage mit Ratssit-
zungen (67,7 Prozent) zu 118 Tagen (32,3 Prozent) ohne Ratssitzungen. Im Vergleich
zur Sitzungsfrequenz des Hofkammerrates im gleichen Jahr - 280 Sitzungstage zu 85
sitzungsfreien Tagen - ist diejenige der Regierung Landshut etwas niedriger.

75 Von fritheren Ratsordnungen fiir Landshut, die aber nicht mehr tiberliefert sind, geht SCHWERTL: Geschichte
der Regierungen, S.243, aus. Die Hofkammerrite verwiesen auf Ratsordnungen der Regierungen fiir den Zeit-
raum von oder vor 1574, vgl. StALA, RMA LA, A 1261, Hofkammer an Oberrichter zu Landshut, 13.5.1574. Fiir
das Rentamt Straubing liegen die Ordnungen von 1551, 1575 und 1599 vor, nach TREFFLER: Regierung Straubing,
S.167.

76 Diese Regelung galt schon unter Albrecht V. fiir die Hofrate und Hofkammerrite sowie fiir die Regierungs-
réte, vgl. StALA, RMA LA, A 1261, Albrecht V. an Rentmeisteramt Landshut, 3.11.1573. Ebenso fand sich eine
sechswochige Urlaubsregelung am Kaiserhof in der Mitte des 17. Jahrhunderts, vgl. Mark HENGERER: Kaiser-
hofund Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Mikrogeschichte der Macht in der Vormoderne, Konstanz
2004 (Historische Kulturwissenschaft 3), S.172, Fuinote 656.

77 StALA, SchlA Moos Depot, 965, Ratsordnung der fiirstlichen Regierung Landshut, 3.6.1599.

78 BayHStA, KB AA 1178, fol. 971, Rentmeister Eyd (vmtl. fir Rentamt Miinchen) unter Albrecht V. StALA,
Regierung Landshut, B 136, darin: Eid des Rentmeisters Landshut. Ob der Rentmeister den Amtseid vor dem
Herzog schworen musste oder vor der Regierung Landshut, kann nicht eindeutig geklart werden; vermutlich
vor dem Vizdom der Regierung Landshut, vgl. BayHStA, GL Fasz. 2132, Nr. 22 (Prov. HK), Konzept Wilhelms
V. an Regierung Landshut, 29.12.1581.

79 BayHStA, GL Fasz. 2132, Nr. 22, Konzept Maximilians I. an Regierung zu Landshut, 29.12.1602.

80 StALA, Regierung Landshut, B 115. Fiir die nachfolgende Auswertung vgl. Isabella Hodl-Notter: Daten-
sdtze zur bayerischen Finanzverwaltung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU.
10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 5. Ein weiteres Tagebuch, das {iber die
Anwesenheit der Rite Auskunft gibt, ist fiir die Regierung Straubing bekannt (BayHStA, GL Fasz. 3892, Nr. 1,
0.D.) zitiert nach TREFFLER: Regierung Straubing, S.170.
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Die Mitglieder der Vizdom-Bank, darunter Hans Heinrich Nothaftt (Vizdom), Philipp
Weissenfelder (Oberrichter),* Onnoferus von Preysing, Wolf von Asch sen. (Regiment-
srat),® Hans Peter von Preysing, waren 1586 wenig im Rat anwesend (unter 100 Tage).
Ebenso mit geringer Anwesenheit zeigten sich der Forstmeister,* der Kastner Heinrich
Langenmantl®* und Hans Ainkirn (ebenfalls unter 100 Tage). Eine hohere Anwesenheit
lag bei den Mitgliedern der Gelehrtenbank vor; mit tiber 100 Tagen Albrecht Hundyt,
Hans Carl Schadt, Wolf Fridrich Pusch, Herr Cannzler, D. Ayrnschmalz und D. Cog-
not; ebenso D. Pollner, L. Khrimel, Caspar Ruelanndt, Hanns Furpafi, Johann Franz
Reichwein und S. Ayrnschmalz. Die Arbeitslast im Rat lag somit auf der Kanzler-Bank
(Gelehrtenbank), weniger auf der Vizdom-Bank (Ritterbank).®

Das Anwesenheitsprofil des Rentmeisters lohnt eine detailliertere Betrachtung.
Rentmeister Stephan Schleich war an 96 von 247 Ratstagen anwesend, das entsprach
38,9 Prozent. Kaum anwesend war Stephan Schleich zur Zeit des Rentmeisterumritts
und der Anfertigung des Umrittsprotokolls im Spatsommer und Herbst, also von
August bis Oktober. In den Monaten Mérz, April und Mai iiberwog ebenfalls seine
Abwesenheit bei den Ratssitzungen; vermutlich hing das mit der Durchfithrung und
Nachbereitung der Rechnungspriifungen in Landshut und in Miinchen zusammen.
Anwesend war er vorrangig in den Monaten Januar, Februar, Juni, Juli und Dezember.

3. Die Protokolle und Auslaufbicher

a. Der Hofkammerrat
Wie organisierten die Hofkammerrite ihre Arbeit? Wesentlicher Bestandteil war der
umfassende Gebrauch schriftlicher Aufzeichnungen.*® In den Hofkammerprotokoll-
bianden wurden die Sitzungen und die darin behandelten Themen chronologisch
niedergeschrieben.”” Die Protokollbande des Hofkammerrats geben Einblick in ihre
tagliche schriftliche Kommunikation; sie bilden damit einen fiir diese Untersuchung
umfangreichen und wesentlichen Bestandteil.*

Der Titel des ersten Hofkammerprotokollbandes lautet Hernachvolgt was durch
die verordenten fiirstlichen Chamerrit gehanndelt worden, angefanngen Montags nach
Galli den 20 Octobris Anno 50.% Im Jahr 1586 stand auf der Titelseite des Hofkammer-

81 FERcHL: Bayerische Behorden und Beamte II, S.520.

82 Ebd, S.525.

83 Amtsinhaber konnte nicht eruiert werden.

84 FERCHL: Bayerische Behorden und Beamte I, S.512.

85 Vgl. dazu Verpflichtungsbuch der Regiments- und Amtsleute im Rentamt Landshut StALA, Regierung
Landshut, Bi11. Darin wurden teilweise die Amtstrager von 1586 erfasst.

86 ScHLOGL: Anwesende und Abwesende, S.181.

87 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2.

88 Uwe GoproLD: Politische Kommunikation in den Stddten der Vormoderne. Ziirich und Miinster im Ver-
gleich, Koln u.a. 2007, S. 2f.

89 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2.



104 B. Der Schriftverkehr der Finanzverwaltung

protokollbandes Decreta de Anno 1586 der Monath November, December.*® Die inhalt-
liche Verkiirzung ist womdoglich auf die Routinenbildung zuriickzufiihren. Die Zeit-
genossen bezogen sich mit Decreta auf den Inhalt, bezeichneten also ihre schriftlichen
Aufzeichnungen als eine Sammlung von Entscheidungen und Beschliissen. Und das
ist interessant, denn so wird der Inhalt hervorgehoben, parallel zur Verwendung des
Begrifts Prothocollo, wie wir ihn in fritheren Aufzeichnungen aus dem Jahr 1576 fin-
den.” Die Berufsbezeichnung Hofkammerprotokollist ist ab 1577 in der Hofkammer zu
finden.** Die Fithrung der Protokollbdnde erméglichte Nachpriifbarkeit und Trans-
parenz des Verwaltungshandelns (nicht aber der Entscheidungsfindung). Die Aus-
wertungsmoglichkeiten der Hofkammerprotokolle sind sehr gut. Die Eintrége in den
Hotkammerprotokollen folgen stehts der gleichen Struktur. Zur Veranschaulichung
soll die Analyse eines Beispiels aus dem Jahr 1607 dienen:*

[Datum] Freitag, 9. Februar 160y, [Stichwort] Hans Eybeck

[1 Herkunft] Demnach Hans Eybeck zu Ainedt, Vilshover Gerichts, supplicando gebe-
ten, [2 Inhalt] dass er sein Erbgiitl aus angebrachten Ursachen seinen Nachbarn Michaeln
Wizlinger verkaufen maége. [3 Weiterleitung] Also ist solche Supplikation dem Rentmeis-
ter zu Landshut um Erfahrung, Bericht und Gutachten eingeschlossen worden. **

Jeder Eintrag war einem Tagesdatum zugeordnet und wurde mit einem Stichwort fiir
das Register gelistet. Der Eintrag selbst begann mit einer kurzen Beschreibung der
Herkunft und Art des zu behandelnden Antrages; in diesem Fall handelte es sich um
eine Supplikation von einem Hans Eybeck aus Einddt aus dem Pflegamt Vilshofen. Im
zweiten Abschnitt wurde auf den Inhalt eingegangen, so mdchte Hans Eybeck sein
Erbgut seinem Nachbarn Michael Wizlinger verkaufen. Dieser Umstand wurde nicht
weiter erdrtert, sondern die Hofkammerrite leiteten das Schreiben umgehend an den
Rentmeister zu Landshut weiter, damit er Erfahrung, Bericht und Gutachten zu die-
sem Fall einhole (und dies wiederum der Hotkammer berichte). So kann aus diesem
Beispiel gut ersehen werden, dass die gesamte Kommunikationsabfolge nachvollzogen
werden kann: wer schrieb wem was.

b. Der Rentmeister

Fiir die mittelbehordliche Kommunikationsanalyse lag der Fokus auf dem Rentmeis-
ter und auf dem Amt der Rentstube im Rentamt Landshut. Der Rentmeister stand in
regelmafligem schriftlichem Kontakt mit den Unter- und Oberbehorden.

90 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 74.

91 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 227r.

92 BayHStA, KB HZA, Nr. 23, fol. 497r.

93 [Eckige Klammern Anmerkungen der Autorin].
94 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 243r.
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Als Basis fiir die Kommunikationsanalyse des Rentmeisteramts dienen die Prothocol
aller Handlungen unnd Schreibereien, die Auslaufprotokolle der Rentstube.” Die Aus-
laufprotokolle sind ab dem Jahr 1576 tiberliefert und wurden fiir die Jahrgénge 1576,
1586, 1596 und 1607 — dquivalent zu den Hofkammerprotokollen - ausgewertet.”® Die
Auslaufprotokolle wurden vom Rentschreiber gefithrt und beinhalten vollstindige
Abschriften ausgegangener Schreiben in chronologischer Reihenfolge.”” Betrachten
wir einen Eintrag im Detail, um den Aufbau, die Aussagekraft und die Grenzen des
Auslaufprotokolls einzuordnen.

[Empfénger, Inhalt] Bericht an Ir Durchlaucht: Hannsen Eybeckhen zu Ained Vilshover
Grichts betreffend:

Genedigister Herr, [1 Herkuntft] Eur fiirstlichen Durchlaucht Bevelch auf innligennde
Hannsen Eybeckhen zu Ained, Vilshover Gerichts, undertheinigiste Supplication, umb
das Eur Durchlaucht ime sein besizend Urbargietl ainem seinem Nachbarn, so auch Eur
Durchlaucht Urbars Underthon Michaeln Wizlinger genannt verkhauffen derfft, hab ich
mit gebiirennder Reverenz empfangen, [2 Weiterleitung: Erfahrung beim Pfleger ein-
holen] dariiber den Pflegsverwalter zu Vilshoven vernommen, als hiebey genedigist ver-
sehen. [3 Bericht] Dieweil sich dann befiinndt, das dif$ Urbargiietl so ain Viertl Pau- und
an unfruchtbaren Ortten gelegen ist, dabey etlich Jar der Supplicant als Besizer, sonder-
lich an Khorn, den Samen nit villig erpauen khiinen, auch Supplicant seiner Unverma-
genhait und hannden Schuldenlassts halben, solches nit mer zubewonen vermag, doch
sich dazue, khain annemblicher Khauffer als alain obbemelter Michael Wizlinger, so
auch ain Urbarsgiiet] Leibgedingsweifs besizt, befiindt, welcher dises Giietl 9 oder 10 Jar,
zuepauen, als dann ainem seinem Khindt, ubergeben und entzwischen die paufelligen
Zimer widerumben aufrichten, auch sonnsten allenthalben wesen und peulich erhalten
wolt, [4 Eintscheidungsiibergabe] demnach steet bey Eur Durchlaucht [5 Gutachten] ob
sy aus erzelten und tails bey mir erheblich Ursachen in seins Supplicantens vorhabende
Verkhauffung genedigist willigen und dem Wizlinger, gegen Laistung Porgschafft, die
paufelligen Zimer furderlich aufzurichten und die Griind wesen und beilich zuerhalten
etc. auf 9 oder 10 Jar zuepauen lassen wellen, was nun Eur Durchlaucht hiriiber schaffen,
dem beschicht gehorsamste Volziehung, deroselben mich daneben zu gnaden underthe-
nigist bevelchenende [Datum] Datum den 24. February anno [1]607.°

Der Rentmeister adressierte sein in der Hofkammer einlaufendes Schreiben formell an
den Herzog. Der Empfinger wurde gleich zu Beginn im Regest und in der Abschrift des
abgesandten Schreibens genannt. Im Folgenden ging der Rentmeister auf die Veranlas-

95 StALA, RMA LA, B 5,1579.

96 StALA, RMA LA, B 3. StALA, RMA LA, B 10. StALA, RMA LA, B 16. StALA, RMA LA, B 20.

97 Grezinger Rentschreiber mpa aus StALA, RMA LA, B 5. Hinweis dazu auch: StALA, RMA LA, B 3, fol. 36r,
8.2.1576.

98 StALA, RMA LA, B 20, fol. 15r-15v.
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sung seines Schreibens ein; in diesem Fall war es ein herzoglicher Befehl (via Hotkam-
mer), auf die Supplikation des Urbarsuntertanen Hans Eybeck Erfahrung einzuholen,
zu berichten und ein Gutachten dazu anzufertigen. In dieser Trias war das Antwort-
schreiben strukturiert. Zuerst holte der Rentmeister ,,Erfahrung“ beim Pflegsverwalter
von Vilshofen ein. Die von ihm erhaltene Stellungnahme tibersandte der Rentmeister
der Hofkammer wohl als Anlage mit. Im Folgenden lieferte der Rentmeister einen
Bericht {iber die Stellungnahme des Pflegverwalters. Vor seinem Gutachten, in dem
der Rentmeister im Wesentlichen den Vorschlag des Pflegverwalters von Vilshofen
wiederholte, ibergab er performativ die Entscheidungshoheit an den Herzog bezi-
ehungsweise die Hofkammer.

An diesem Beispiel ldsst sich nachvollziehen, an wen der Rentmeister seine Schrei-
ben richtete und um welchen Inhalt es sich handelte. Hingegen lésst sich nicht in allen
Abschriften mit abschlieflender Sicherheit sagen, ob weitere Stellungnahmen eingeholt
wurden, oder von wem der Befehl zur Priifung eines Sachverhalts urspriinglich kam.
Bei den Protokollbanden der Rentstube wurde daher nur eine Auswertung hinsichtlich
der ausgegangenen Schreiben vollzogen. Das vom Rentmeister an den Pflegsverwalter
von Vilshofen ausgesandte Schreiben sowie das vom letzteren eingegangene Schreiben
waren nicht im Auslaufprotokoll eingetragen.” Eine iiberlieferte Sammlung der emp-
fangenen Schreiben in der Rentstube konnte fiir die zweite Halfte des 16. Jahrhunderts
nicht ausfindig gemacht werden. Das ist sehr bedauerlich, da damit die Aussagekraft
zur Kommunikation der Rentstube mit den Unterbehdrden eingeschrénkt wird. Ein
Umstand, der die Aufbewahrung der eingegangenen Schreiben wahrscheinlich macht,
ist, dass in der Rentstube in einem Kopialbuch auch die Befehle der Regierung in
Landshut oder der Hofkammer gesammelt wurden.'®

Zur Vollstindigkeit der Uberlegungen soll auf den Arbeitsablauf in den Unterbe-
hérden und ihrer schriftlichen Aufzeichnungspraxis hingewiesen werden. Abgesehen
von den Rechnungsbiichern ist dazu bislang nur sehr wenig in der Forschung bekannt.
Es ldge nahe, dass die Pfleger, Kastner und Zoéllner die empfangenen Schreiben aufge-
hoben, in einem Ein- und Auslaufbuch gesammelt oder eine Art Registratur gefithrt
haben."” Eine noch ungiinstigere Auskunftssituation gibt es zu den einzelnen Amtern.
Sie standen in Austausch mit den unterbehordlichen Vorgesetzten und organisierten
das Scharwerk; Obmannschaften traten ofter als Kldgervereinigungen auf.'”? Einzelne
Untertanen traten ebenso als Kommunikationspartner in den Protokollbidnden des

Rentmeisters sowie der Hofkammer hervor.!®

99 Weitere Protokollbénde lieflen sich im StALA nicht ausfindig machen.

100 StALA, RMA LA, B 94.

101 All das ist sehr wahrscheinlich, wenn auch Quellenbelege zur Schriftverwaltung bislang noch nicht auf-
gearbeitet sind.

102 Vgl. zum Scharwerk StALA, KB HK AMR RMA LA, R 195, fol. 154v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 197,
fol. 133r-133v. Zum Bauunterhalt StALA, KB HK AMR RMA LA, R 198, fol. 121r. Zu den Obmanschaften StALA,
Regierung Landshut, A 14417. StALA, Regierung Landshut, A 3506.

103 Vgl hier B./IL./1.c.
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II. Einander schreiben: Grundbesitz und
Personalfragen

Wie rekonstruiert man, wer was wann an wen schrieb? Zuerst wiirde man hierbei an
die Rekonstruktion des Schrift-, also Briefverkehrs, denken. Fir die herzoglich-baye-
rische Finanzverwaltung ist der einzelne Briefverkehrsfluss jedoch nicht einfach nach-
zuvollziehen, denn das Verwaltungsschriftgut liegt nicht mehr in seiner urspriinglichen
Form vor." Daher bilden die Protokollserien der Hotkammer und des Rentmeisters die
Grundlage fiir eine Kommunikationsstudie zwischen der Hofkammer, der Rentstube
und den unterbehérdlichen Amtern. Fiir die vorliegende Untersuchung wurden sowohl
bei den Hotkammerprotokollen als auch den Auslaufprotokollen der Landshuter Rent-
stube die Jahrgénge 1576, 1586, 1596 und 1607 ausgewihlt."® Da die Auslaufprotokolle
der Rentstube Landshut erst mit dem Jahr 1576 beginnen und bereits 1607 wieder abbre-
chen, waren damit die Anfangs- und Enddaten fiir die Auswertung vorgegeben und
Zeitschnitte von zehn Jahren gewéhlt worden. Mit den genannten vier Jahrgingen in der
Zeitspanne von 1576 bis 1607 konnten die Regierungszeiten von Albrecht V., Wilhelm
V. und Maximilian I. berticksichtigt werden. In den Hofkammerprotokollen wurden
in den vier ausgewéhlten Jahrginge 1.912 Eintrage erfasst, die sich auf den Raum des
Rentamts Landshut beziehen; die Erhebung hat einen Umfang von 17.208 Einzeldaten-
sitzen.' Die Auswertung der Auslaufprotkolle der Landshuter Rentstube umfasst fiir
dieselben vier Zeitschnitte 994 Eintrage im Umfang von 6.958 Einzeldatensitzen.'”
Welche Themen behandelte die Finanzverwaltung? Das klingt nach einer einfa-
chen, fast schon banalen Frage. Sie wurde bislang mit der allgemeinen Aussage beant-
wortet, die Hofkammer beschiftige sich mit der Verwaltung der Landesfinanzen,'®
oder ,,Personalsachen’, ,Verwaltung der Urbarsgiiter und ,Landesbeschwerdestelle
bei AmtsmifSbrauch untergeordneter Beamter!” So blieb damit die Frage weiterhin
im Raum: Welche Themen und welche damit verbundene Aufgabenfelder waren es, die
den Arbeitsalltag der frithneuzeitlichen Finanzverwaltung prigten? Wer schrieb wem
was? Diese Fragen sollen in den folgenden vier Unterkapiteln beantwortet werden: Wie
verhalten sich Absender und Empfinger zueinander; tiber welche Themen wurde von

104 Die Verwaltungsregistratur wurde durch die Archivreorganisation von 1799 aus ihren Entstehungszusam-
menhang gerissen und nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet, vgl. zur Neuordnung unter Reichsarchivar
Franz Joseph von Samet JAROSCHKA: Reichsarchivar Franz Joseph von Samet, S.1-27.

105 Datengrundlage beruht auf BayHStA, KB HK Prot., Nr. 16-21 (1576), Nr. 70-74 (1586), Nr. 126-128 (1596),
Nr. 169-172 (1607).

106 Analysiert wurden u.a.: Quelle, Datum, Kurztitel, Absender, Art des Schreibens, Ort, Thema, Empfinger,
Antwortart.

107 Analysiert wurden u.a.: Quelle, Datum, Kurztitel, Ort, Thema, Empfinger, Antwortart.

108 Vgl. dazu ALBRECHT: Behdrdenorganisation, S. 653: ,,Sie war die erste Finanzstelle des Landes, beaufsich-
tigte alle Einnahmen und Ausgaben von Hof und Staat, insbesondere die Kammergefille und deren Grund-
lagen, sie wirkte bei der Ernennung und Entlassung der Beamten mit und befafite sich iiberhaupt mit allen
Fragen, bei denen finanzielle Interessen bertihrt wurden.“

109 LANZINNER: Fiirst, Rite und Landstinde, S. 75f.
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welcher Ebene aus kommuniziert; lasst sich ein Geschéftsgang erkennen; wer traf die
Entscheidungen und tibernahm die Verantwortung fiir das Amtshandeln?

1. Die Absender und Empfanger

a. Der Hofkammerrat

Betrachten wir die Gesamtzahl der Eintréage in den Hofkammerprotokollen, die rdum-
lich oder personell dem Rentamt Landshut zuzuordnen waren. Die Anzahl der Schrei-
ben, die aus dem Rentamt Landshut kommend in den Hofkammerprotokollbinden
registriert und bearbeitet wurden, belief sich im Jahr 1576 auf 461. Der Riickgang an
Verwaltungs- beziehungsweise Regierungstitigkeit, der bei Wilhelm V. beispielsweise
im Bereich der Mandatstatigkeit fassbar wurde, spiegelte sich dort fiir das Jahr 1586.
Die Zahl der Eintrage sank bei Wilhelm V. auf 377. 1596 stieg sie wieder auf 445 Ein-
trage an. Wihrend der Regierungszeit Maximilians I. intensivierte sich im Jahr 1607
der schriftliche Austausch auf 629 Eintrége.

Um die Ein- und Ausginge des ,Hofkammerpostlaufs“ visualisieren zu konnen, war
eine Kategorisierung der Eintrage notig. Es wurden folgende Kategorien fiir Absender
und Empfinger gebildet:

Oberbehorde
Mittelbehorde
Unterbehorde
Stiadte/ Mirkte
Kloster / Stifte

Unter der Kategorie Oberbehorde wurden alle Absender und Empfanger erfasst, die
von oberbehordlichen Ebenen stammten. Dazu gehéren der Herzog, der Hofkammer-
rat und das Hofzahlamt, wie alle weiteren oberbehordlichen Ebenen wie beispielsweise
das Hofbauamt oder Zeughaus in Miinchen. Die Rubrik Mittelbehdrden vereint alle
mittelbehordlichen Ebenen, insbesondere die Regierung Landshut, den Landshuter
Rentmeister, den Landshuter Kastner oder den Forstmeister. Die Unterbehorden ent-
halten alle Pfleger, Gerichtsschreiber sowie Privatpersonen und Urbarsuntertanen. Die
zwei weiteren Bereiche bilden Stddte/Markte sowie im geistlichen Bereich Kloster/
Stifte. Wurde ,,n.a’ in die Absender-Spalte eingetragen, so bedeutet dies, dass die Hof-
kammer selbst Absender war und nicht auf einen konkret eingegangenen Brief reagierte.

Mit Hilfe dieser Kategorien konnten die Eintrdge im Hofkammerprotokoll einem
Absender und einem Empfinger zugeordnet und strukturiert werden: Absender N.N.
- Bearbeitung in Hofkammer und Antwort an - Empfinger N.N."® Wer schrieb nun
also wie viel an die Hofkammer und an welche Ebene leitete die Hotkammer die Schrei-

110 Vgl. hier Teil B./I./3.a: Erlduterung eines Eintrags im Hofkammerprotokoll.
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ben weiter (Abbildungen 10 bis 13)? Wie verhielten sich die Kommunikationsstrange
zwischen den unter-, mittel- und oberbehérdlichen Ebenen?

Absender Empfanger

32 Oberbehérde
D —

Oberbehorde 118

Mittelbehorde 142 289 Mittelbehorde

nterbehérde 170 116 Unterbehorde

Kigster/Stifte 8 Klgster/Stifte
Stadte/Markte 6 3 Stadte/Markte

Abb. 10: Verteilung der aus dem Gebiet des Rentamts Landshut an die Hofkammer eingegangenen Schreiben an
die Empfanger, 1576
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Absender Empfénger
38 Oberbehdrde

Oberbehorde 101

—————

- Sy e

Mittelbehorde 129 267 Mittelbehorde

YA ~——————

4\
nterbehorde 137 70 Unterbehorde

Kloster/Stifte4 -
“Stadte/Markte 5 1 Stadte/Markte

Abb. 11: Verteilung der aus dem Gebiet des Rentamts Landshut an die Hofkammer eingegangenen Schreiben an
die Empfanger, 1586

Absender Empfénger
30 Oberbehdrde

p————

Oberbehorde 148

Mittelbehorde 174 348 Mittelbehorde

S

nterbehorde 133 i So—

»/’ 9 Unterbehorde

Kloster/Stifte 6
Stadte/Markte 4 3 Kloster/Stifte

Abb. 12: Verteilung der aus dem Gebiet des Rentamts Landshut an die Hofkammer eingegangenen Schreiben an
die Empfanger, 1596
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Absender Empféanger

Mittelbehorde 277 527 Mittelbehorde

_  A——.
——— e —

Unterbehorde 176

Abb. 13: Verteilung der aus dem Gebiet des Rentamts Landshut an die Hofkammer eingegangenen Schreiben an
die Empfanger, 1607

Die grafische Auswertung der vier Zeitschnitte fordert interessante Konstanten und
Verdnderungen zutage. Betrachten wir zunéchst den Schrifteingang. Im Laufe des 16.
Jahrhunderts nahm der unterbehoérdliche Anteil am Schriftverkehr, der sich an die
Hofkammer richtete, immer weiter ab. Besonders vom Jahr 1586 zum Jahr 1596 ist ein
Riickgang zu sehen. Parallel dazu wuchs aber der mittelbehérdliche Schrifteingang bei
der Hotkammer an. Bis auf das Jahr 1596, einer Zeit grofien organisatorischen Auf-
wands und Neuausrichtung, hielten sich die aus den Oberbehdrden zur Hofkammer
eingegangenen Schreiben auf gleichem Niveau. Von 1576 bis 1607 war der Schriftver-
kehr der Hofkammer mit Klostern oder Stiften, ebenso mit Stddten oder Markten im
Gebiet des Rentamts Landshut nur sehr gering ausgeprigt. Trotz aller Verschiebungen
bleibt festzuhalten: Die Hotkammer war Ansprechpartner fiir alle Ebenen.

An wen sandte die Hofkammer ihre Antwortschreiben? Der einschneidendste
Wandel ist im Umgang mit den unter- und mittelbehérdlichen Ebenen festzustellen.
Es waren die unterbehérdlichen Amter, die von der Hofkammer kaum mehr direkt
angeschrieben wurden und die mittelbehérdlichen Ebenen, die einen Zuwachs ver-
zeichneten. Die Anfragen der mittelbehdrdlichen Amter an die Hofkammer wurden
zu fast hundert Prozent wieder an sie zuriickgegeben; ebenso fand der Grofiteil der
eingegangenen unterbehordlichen und oberbehérdlichen Anfragen ihren Weg zu den
mittelbehdrdlichen Amtern. Soweit es die Aussagekraft der vier Zeitschnitte zuldsst, ist
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festzuhalten, dass die Hofkammer als Ansprechpartner fiir alle Ebenen offenblieb, im
Postausgang jedoch die Mittelbehorde stark forderte.

Da sich die Rolle der Mittelbehorde im Verlauf des 17. Jahrhunderts zu stirken
scheint, betrachten wir nun im Detail, welche Schreiben aus welcher Ebene die Hof-
kammer an den Rentmeister weiterleitete.™ Schreiben der mittelbehordlichen Ebenen
erreichten zu 45 Prozent (1576) bis 49 Prozent (1596, 1607) den Rentmeister. Wahrend
hingegen in den Jahren 1576 33 Prozent, 1586 31 Prozent und 1596 wiederum 33 Prozent
oberbehoérdliche Anliegen an den Rentmeister weitergeleitet wurden, so féllt deren
Anteil 1607 auf 22 Prozent. Die Anzahl an unterbeho6rdlichen Schreiben, die den Rent-
meister erreichten, stieg im Jahr 1607 auf 29 Prozent (hingegen 1596 18 Prozent, 1576
und 1586 bei 22 beziehungsweise 23 Prozent).

b. Die Rentstube

Die Auslaufprotokolle des Rentmeisters umfassten zwischen 221 (1576), 245 (1586) bis
302 (1596) Eintrdge. Wihrend in den Hofkammerprotokollen die schriftlichen Eintrage
mit dem Jahr 1607 ihren Hohepunkt erreichten, sank der Auslauf der Rentstube Lands-
hut im Jahr 1607 auf 226 Eintrage."

Da es sich um Auslaufprotokolle handelt, kann kein vollstindiges Bild tiber den
Einlauf und damit iber die an den Rentmeister herangetragenen Schriftstiicke gezeich-
net werden. Uber die Auslaufprotokolle kénnen die Absender nicht klar zuriickver-
folgt werden: Mal nennt der Rentmeister in seinen ausgehenden Schreiben explizit
den Absender des vorangegangenen Schreibens, auf dem das seinige beruhte,"* mal
aber auch nicht." Daher wird nur untersucht, wem der Rentmeister schrieb; denn es
bleibt nach den bereits gewonnenen Erkenntnissen aus den Hofkammerprotokollen
die Frage, ob sich woméglich von Seiten des Rentmeisters der Kontakt mit den Unter-
behorden intensivierte, nachdem der Kontakt der Oberbehorde mit den Unterbehor-
den bis 1607 abnahm.

111 Datengrundlage: BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2 (1551), Nr. 16-21 (1576), Nr. 70-74 (1586), Nr. 126-128 (1596),
Nr. 169-172 (1607).

112 StALA, RMA LA, B 3 (1576), B 10 (1586), B 16 (1596), B 20 (1607).

113 StALA, RMA LA, B 3, fol. 2r.

114 Ebd,, fol. 1ir. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 5.
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Abb. 14: Empfanger der aus der Rentstube Landshut ausgehenden Schreiben, 1576

Abb. 15: Empfanger der aus der Rentstube Landshut ausgehenden Schreiben, 1586
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Abb. 16: Empfanger der aus der Rentstube Landshut ausgehenden Schreiben, 1596

Empfanger

169 Oberbehorde

28 Mittelbehord

86 Unterbehorde

2 Kloster/Stifte

Empfénger

179 Oberbehorde

23 Mittelbehord

25 Unterbehorde

Abb. 17: Empfanger der aus der Rentstube Landshut ausgehenden Schreiben, 1607
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Betrachtet man die Auslaufprotokolle in den vier Zeitschnitten 1576, 1586, 1596 und 1607
(Abbildungen 14 bis 17) wird deutlich, dass dhnlich zu den Hofkammerprotokollen der
Austausch mit den Stadten und Mirkten sowie mit Klostern und Stiften sehr gering
war beziehungsweise abnahm. Konstant niedrig blieb die Kommunikation mit anderen

mittelbehordlichen Einrichtungen, wie beispielsweise der Regierung Landshut. Wih-
rend sich in den Jahren 1576 und 1586 die Kommunikation mit den ober- und unterbe-
hordlichen Ebenen die Waage hielt, zeigte sich ab dem Jahr 1596 ein Wandel, der sich bis

1607 Bahn brechen sollte: Die Auslaufprotokolle des Rentmeisters wiesen eine starke

Verschiebung hin zur Kommunikation mit den Oberbehérden auf. Die unterbehérd-
lichen Amter wurden im Jahr 1607 nur noch in sehr geringem Ausmaf} angesprochen.

c. Die Unterbehorden, Untertanen und das Land
Bedauerlicherweise ist kein Protokollbuch oder Auslaufbuch eines Pflegers im Rent-
amt Landshut tiberliefert. Daher kénnen Fragen tiber den Schriftverkehr mit Unter-,
Mittel- und Oberbehdrde nur auf indirektem Weg tiber die Analyse der ober- und mit-
telbehordlichen Protokolle nachvollzogen werden.

Die vorangegangene Auswertung zeigte, dass die Hofkammer als Adressat den
Unterbehorden stets zuganglich blieb. Doch in ihrem Antwortverhalten distanzierte
sich die Hotkammer von den Unterbehérden. Auch im Auslaufprotokoll der Rent-
stube fanden sich immer weniger Abschriften an die Unterbehérden. Auch wenn das
Auslaufprotokoll nicht alle abgegangenen Schreiben aufnahm, konnten dennoch die-
selben Tendenzen aufgezeigt werden. Womoglich starkte die abnehmende schriftliche
Kontaktdichte mit den Unterbehérden die Pfleger, Zollner und Kastner vor Ort in ihrer
Machtausiibung.'

Vergleichen wir die Hofkammerprotokolle fiir die Jahre 1576 und 1607 in Hinblick
auf die Art der eingegangenen unterbehordlichen Schreiben. Im Jahr 1576 gingen ins-
gesamt 170, im Jahr 1607 insgesamt 176 Schreiben der unterbehordlichen Ebene bei
der Hotkammer ein. Von den eingegangenen unterbehordlichen Schreiben kénnen
im Jahr 1576 eine Anzahl von 96 Schreiben den unterbehordlichen Amtern zugeord-
net werden, 74 Schreiben stammten von Privatpersonen (im Unterschied zu Amtstra-
gern). In thematischer Hinsicht erreichten dabei 119 Supplikationen (darunter sieben
Beschwerden) die Hotkammer.

Im Jahr 1607 kénnen 81 Schreiben unterbehdrdlichen Amtern zugerechnet werden,
95 Schreiben Privatpersonen. Im Jahr 1607 gab es 156 Supplikationen (darunter zwolf
Beschwerden). Neben den Privatpersonen war also eine stattliche Anzahl an Amts-
tragern vertreten, die Supplikationen einreichten. So hielt sich der rein aufgaben- und
behdrdenbezogene Schriftverkehr im Jahr 1576 mit 51 Schriftstiicken und 1607 mit 20

115 These von Wolfgang REINHARD: Geschichte des modernen Staates. Von den Anfingen bis zur Gegenwart,
Miinchen 2007, S.56: ,Die Zentralgewalt [...] arrangiert sich mit den lokalen Machthabern und iiberlasst die-
sen die Herrschaft vor Ort, weitgehend ungestort, solange Ordnung herrscht und die Steuern eingehen'.
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Schriftstiicken in einem sehr iiberschaubaren Rahmen. Dies zeigt nun deutlich, dass
die Hofkammer als Oberbehérde den Unterbehérden und Untertanen zu jeder Zeit im
Bereich des Supplikationswesens offenstand. Dass sich die Supplikationen zahlenméfiig
sehr konstant hielten, sogar der Anteil an Privatpersonen zunahm, stiitzt diese These.

Betrachten wir nun die Auslaufprotokolle des Rentmeisters von Landshut niher.
Im Jahr 1576 waren es 100 unterbehoérdliche Schreiben, die sein Auslaufprotokoll auf-
fithrte. Auf Privatpersonen entfiel nur ein Schreiben. Im Jahr 1607 wurden nur noch
25 Schreiben an unterbehérdlichen Ebenen eingetragen, davon war nur ein einziges
einer Privatperson zuzuordnen.

2. Die Themen

a. Die Verteilung
Uber welche Themen wurde im Hofkammerrat das ganze Jahr hinweg gesprochen? Das
soll die Leitfrage fiir dieses Kapitel sein. Um sie beantworten zu konnen, wurden den
einzelnen Eintrigen der Protokollbdnde Themen zugeordnet. So entstanden sechs The-
menbereiche: Personal, Doménenverwaltung, Handel, Justiz, Religion und Monopole.

Die Detailanalyse ,,Personal® teilt sich in zwei Unterkategorien auf. Einerseits in
»Personal, das beinhaltet alle Schreiben, die sich um Fragen zu Bewerbungen, Stellen-
besetzung, Amtsfithrung und Besoldung drehten, andererseits in ,Verwaltungstatigkei-
ten®, das beinhaltet interne Schreiben, die konkrete Verwaltungstitigkeiten anordneten
(beispielsweise Geldsendungen zu veranlassen)."® Die Unterscheidung dieser beiden
Bereiche ist insofern wichtig, als dass die erstgenannte Teilkategorie stiarker darauf
fokussiert, inwiefern sich die Verwaltung selbst verwaltete, wohingegen die zweite dar-
auf abzielt, konkrete Arbeitsanweisungen zu biindeln. Die Rubrik ,,Doméanen® beinhal-
tet folgende Bereiche: Schreiben zu Lehen-, Verstiftungs-, Grund- und Urbarsfragen,
Abgabennachlass oder -minderung, Getreide, Scharwerk oder Zehnt, Gebaude und
Instandhaltungsmafinahmen, Wasser, Jagd oder Forst und Sonstiges (bzgl. Landschaft,
Reichstag). Die Rubrik ,,Justiz“ erfasst Rechtshandlungen. Dazu gehéren die Verwal-
tung von Erbfillen und Strafsachen sowie Fragen zum Militirwesen. Auflerdem wurde
die Vergabe von Rechten aufgenommen, beispielsweise der Niedergerichtsbarkeit oder
Edelmannsfreiheit. Im Bereich der ,,Monopole® wurden alle Angelegenheiten aufge-
nommen, die sich auf Salz, Bier, Zins- und Kreditwesen bezogen. Die zwei weiteren
Rubriken ,,Handel“ und ,,Religion® sind folgendermaflen unterteilt. Die Rubrik ,,Han-
del” beinhaltet Korrespondenzen zu Handel auf Land- und Schifffahrtswegen, Maut-
und Zollangelegenheiten und Geld-/Miinzwesen. Im Bereich der Religion werden all-
gemeine Kirchenangelegenheiten aufgenommen ebenso wie Almosen.

Betrachten wir zunéchst die Themen, die die Hofkammer beschiftigten, in den vier
ausgewihlten Zeitschnitten (Tabelle 8).

116 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 202r.
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1576 1586 1596 1607
Personal 185 154 182 159
Doménen 207 191 183 301
Handel 24 9 21 36
Justiz 18 8 1 75
Religion 20 13 20 14
Monopole 7 0 25 53

Tab. 8: Verteilung der Themen aus dem Rentamt Landshut in den Hofkammerprotokollen, 1576, 1586, 1596, 1607

Das Personal und die Doméanenverwaltung waren die zwei Hauptthemen, die in den
Hofkammerprotokollen Niederschlag fanden. In den Jahren 1576, 1586 und 1596 waren
beide Themenkomplexe annéhernd gleichmafig stark vertreten. Fiir das Jahr 1607 hin-
gegen ldsst sich ein deutlicher Anstieg im Bereich der Doménenverwaltung erkennen,
die Personalangelegenheiten blieben auf ihrem vorigen Niveau. In den untersuchten
Jahrgéingen des 16. Jahrhunderts bildeten die Bereiche Handel, Justiz, Religionswesen
und Monopole eher einen Nebenschauplatz. Erst 1607 stiegen die Bereiche des Handels,
der Monopolverwaltung (Salz, Bier) und der Justizangelegenheiten stark an.

Analysieren wir die thematische Verteilung der in den Hofkammerprotokollen nie-
dergeschriebenen Eintrédge auf 100 Prozent gerechnet, so ldsst sich eine Grundentwick-
lung erkennen: Gleichbleibend stark blieb die Beschiftigung der Hofkammer mit der
Dominenverwaltung mit iiber 40 Prozent. Der Bereich der Personalverwaltung hin-
gegen sank 1607 auf rund 25 Prozent ab, aber doch beanspruchte er noch ein Viertel
des gesamten Kommunikationsaufkommens. Deutlich angestiegen sind die Themen-
bereiche der Justizangelegenheiten und der Monopole.

Betrachten wir nun die Themenschwerpunkte, die sich im Auslaufprotokoll der
Rentstube Landshut wiederfinden (Tabelle 9). So zeigt sich, dass im Auslaufprotokoll
von 1576 Schreiben zu Personalangelegenheiten (84) und zur Doménenverwaltung (58)
sowie zum Justizwesen (60) stark vertreten waren. Personal und Dominen herrsch-
ten in den Jahren 1586 (89, 97) und 1596 (91, 104) weiterhin vor. Zum Jahr 1607 tiber-
wogen Themen der Doménenverwaltung (112) im Arbeitsbereich des Rentmeisters,
Personalangelegenheiten (44) befanden sich gleichauf mit Justizangelegenheiten (40).

1576 1586 1596 1607
Personal 84 89 91 44
Doménen 58 97 104 112
Handel 19 5 16 9
Justiz 60 41 58 40
Religion 0 3 6 4
Monopole 0 10 23 14

Tab. 9: Verteilung der Themen in den Auslaufprotokollen der Rentstube Landshut, 1576, 1586, 1596, 1607
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Aufhundert Prozent gerechnet waren im Rentamt Landshut die vorherrschenden The-
men die Bereiche Personal und Dominenverwaltung. Die Personalfragen fielen von
knapp 40 Prozent 1576 auf unter 20 Prozent im Jahr 1607. Die Doménenverwaltung
stieg hingegen stark an, von rund 25 Prozent im Jahr 1576 auf 5o Prozent im Jahr 1607.
Der Bereich Justiz hielt sich relativ stabil. Neu erstarkt erschienen die Sparten Mono-
pole und Religion, Handelsfragen kamen in kleinerem Umfang vor.

b. Der Inhalt

Personal

Betrachten wir die einzelnen Themenbereiche hinsichtlich ihrer inhaltlichen Band-
breite. Selbstredend kann nicht jedes einzelne Schreiben, das Eingang in die Protokolle
gefunden hat, wiedergegeben werden. Deshalb werden die einzelnen Themen anhand
ausgewdhlter Beispiele erldutert.

Der Bereich der Personalverwaltung nahm in den Protokollen der Hofkammer und
des Rentmeisters breiten Raum ein. Die Personalverwaltung beinhaltete einerseits den
Bereich Personal im Schwerpunkt auf Bewerbung, Stellenbesetzung, Amtsfithrung und
Besoldung und andererseits im Schwerpunkt auf Verwaltungstétigkeiten.

Betrachtet man das Personal unter diesen zwei Teilbereichen, wird erkennbar, dass
die Verwaltungskommunikation seitens der Hotfkammer in den Jahren 1576 und 1586
mit circa 20 Prozent nicht sehr hoch lag. 1596 verdoppelt sie sich auf knapp 50 Pro-
zent. Die Zunahme an Verwaltungsanweisungen der Hofkammer an die einzelnen
Amter war ein Ausdruck von gesteigertem Willen der Zentrale, Einfluss geltend zu
machen. Fiir das Jahr 1607 ist ein deutlicher Riickgang an Verwaltungskommunikation
auf knapp tiber 30 Prozent festzustellen. Vice versa fiel die Kommunikation in den Hof-
kammerprotokollen iiber Personal in Bezug auf Bewerbung und Stellenbesetzung nie
unter 50 Prozent. Das Rentamt Landshut zeigt ein anderes Bild. Seine Kommunikation
tiber Personalangelegenheiten stieg bis 1607 leicht an. Wihrend 1576, 1586 und 1595 die
Verwaltungskommunikation um die 60 Prozent einnahmen, sank sie 1607 auf knapp
unter 50 Prozent.

Mit dem Reden ,,iiber sich selbst war die Finanzverwaltung zu einem grofien Anteil
beschiftigt, das zeigt sich im Bereich der Personalverwaltung. Ein Grofiteil entfiel auf
Supplikationen zu Gehaltserh6hungen oder auflerordentlichen, einmaligen Zahlungen,
die von allen Verwaltungsebenen direkt an die Hofkammer gelangten. Eine Begiinsti-
gung verlangte 1576 beispielsweise Caspar Hofmair, Gerichtsschreiber zur Vilshofen, im
Vorfeld zur Aufnahme seines neuen Pflegamts in Abensberg. Er forderte, seine Giiter
mautfrei auf der Donau zu seinem neuen Wohnort zu fithren und einen Abschieds-
brief zu erhalten."” Seine Anfrage wurde von der Hofkammer an den Herzog weiter-
geleitet. Der Passbrief wurde ihm im Anschluss ausgestellt, einen Abschiedsbrief erhielt

117 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 39r.
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er nicht,"® dann des Abschieds halber sei bisher net gebreuchig gewest, bei fiirstlicher
Kammer Abschiedbrief auszugeben."

Vakante Stellen sprachen sich schnell herum. Am Tag als der Gerichtsschreiber
von Vilshofen um mautfreie Passierung fiir seinen Umzug nach Abensberg nachfragte,
erreichte sogleich ein Bewerbungsschreiben von Caspar Diemair die Hofkammer, der
lange Jahre in Vilshofen als Schreiber beim Gerichtsschreiber im Dienst gestanden
hatte, um Uberlassung der freigewordenen Stelle.'’ Seine Bewerbung wurde vom Viz-
dom unterstiitzt. Die Hofkammer sandte eine befiirwortende Stellungnahme an den
Herzog, da Diemair als erbar, frumb und zu diesem Dienst genugsam geschickt und
qualificiert beriimt werde, auch des Gerichts Gebrauch, weil er hievor iiber die 4 Jahr
lang mit Dienst dabei zugebracht hat, wol erfarn sein soll.' Bereits wenige Tage spiter
schrieb die Hofkammer an die Regierung Landshut, sie soll die Einantwortung von
Caspar Diemair als neuen Gerichtsschreiber von Vilshofen in die Wege leiten.'* Da
vakante Stellen sehr begehrt waren, gab es oft mehr Bewerber, die regelmif3ig abge-
wiesen werden mussten.'”

Alltégliche Verwaltungsabsprachen waren gebrduchlich; darunter fielen die Termin-
absprache zwischen den Rentmeistern und Pflegern zum Erscheinen in der alljahrli-
chen Rentrechnung in Landshut.”*

Dominen
Der Bereich der ,,Doménen” gliedert sich in die Analysekategorien Lehen/Verstiftung/
Grund/Urbar, Abgabennachlass/-minderung, Getreide, Scharwerk/Zehnt, Gebdude
und Instandhaltungsmafinahmen, Wasser/Jagd/Forst, Sonstiges (Landschaft, Reichs-
tag). Die beiden fithrenden Bereiche waren die Rubriken Lehen und Anfragen um
Ausstand und Nachlass von Abgaben. Der Fokus auf die Doméanenverwaltung war
von 1576 bis 1607 ungebrochen und stieg von 30 Prozent (1576) auf iiber 40 Prozent
(1596, 1607) an. Die Anfragen an die Hofkammer um Ausstand oder Nachlass waren
im Jahr 1586 am starksten, wohingegen aber ein fester Bestandteil von iiber 20 Prozent
in jedem Jahr auftrat. Das Themenfeld des Getreides ist ein kleiner Bereich, der 1596
auf ein Minimum zuriickgedriangt wurde.

Betrachten wir nun einige Anfragen, die die Hofkammer immer wieder beschaf-
tigten, wie die Gewdhrung von Abgabennachlass, deren Minderung oder zeitliche
Verschiebung. Diese Anfragen erreichten die Hotkammer {iber Supplikationen ihrer

118 Abschiedsbrief im Sinne von Entlassungsurkunde, vgl. Abschiedsbrief. In: Heidelberger Akademie der
Wissenschaften (Hg.): Deutsches Rechtsworterbuch I. Weimar 1914-1932, Sp. 249.

119 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 183v.

120 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 39v. Vgl. zu Bewerbungsschreiben zuletzt Timo Luks: In eigener Sache:
eine Kulturgeschichte der Bewerbung, Hamburg 2022.

121 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 39v.

122 Ebd.,, fol. 44V., fol. 44v.

123 Beispielsweise BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 14r-14v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 61v.

124 Beispielsweise StALA, RMA LA, B 3, fol. ir. StALA, RMA LA, B 3, fol. 44v.
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Urbarstuntertanen. So baten die Urbarsuntertanen Georg Kogl und Adam Prantl im
April 1576 um Fristverldngerung zur Abgabe ihrer noch ausstehenden Getreidegiilt. Die
Hofkammer ersuchte darauthin den Oberkastner zu Landshut um Priifung.” Thnen
wurde eine Aufschiebung der Frist gewdhrt."”® In der Regel wurde den Urbarsunterta-
nen eine Verldngerung der Frist genehmigt, so auch im Fall von Leonhard Reiser, da
[...] die Noth um den Supplicanten so grof§ were."”

Die Hofkammer hatte sich zu verantworten, wenn sie ihrerseits schadhaft in Grund
und Boden eingriff. Das zeigte der Fall von Georg Huber zu Achdorf bei Landshut,
der um Schadensersatz bei der Hotkammer anhielt, als sein Garten zu Fiihrung eines
Wassers in das Schlof§ Landshut durchgraben worden.”*® Der Rentmeister begutachtete
vor Ort und gestand dem Supplikanten Huber eine Geldzahlung von 32 Gulden zu
(Huber forderte 70 Gulden).” Georg Huber supplizierte darauthin wiederum an den
Herzog, doch die Hofkammer beharrte auf ihrer vorigen Entscheidung und bekraftigte
sie gegeniiber dem Rentmeister.*

Dem Getreide kam als Grundnahrungsmittel in der Frithen Neuzeit ein hoher Stel-
lenwert zu. Die Hofkammer stand daher immer wieder im Schriftverkehr mit den Kast-
nern. So wurden der Transport von Getreide der Kisten im Rentamt Landshut zum
Hauptkasten nach Landshut,” oder von dort zum Hofkasten nach Miinchen' the-
matisiert; ebenso wie die Fiihrung der Salbiicher,” die Priifung der Getreidebestdnde
(Getreideumschlag),”* der Verkauf von Weizen und Korn aus den herzoglichen Kas-
ten,™ der Einkauf von Weizen zum Bierbrauen®® und die Qualitit des Getreides.””” 1607
informierte der Kastner von Landshut den Rentmeister iiber den schadhaften Weizen,
der von Straubing nach Landshut gefithrt wurde; letzterer schrieb dariiber dem Hof-
kammerrat: merer nit, als 10 Schaf zu Eur Fiirstlichen Durchlaucht Hofgebdch teuglich,
die anndern 60 Schaf Waiz voller lebendiger weisser Wiirm, zerstochen unnd schadthaff,
so zum Hofgepdch nit teuglich.”® Das gesamte Getreide wurde daraufhin weiter nach
Wasserburg transportiert.”® Fiir Nahrungsmittel im Rahmen von Aufenthalten jenseits
der Residenz in Miinchen wurde gesorgt. So wurde Hafer aus dem Kasten Natternberg
zuerst nach Landshut gefiihrt und bereitgehalten, um ihn auf dem Reichstag in Regens-

125 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 254v-255r.

126 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 75r.
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128 BayHStA, KB HK Prot. Nr. 18, fol. 117r.
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burg 1576 zur Hothaltung des Herzogs Albrecht V. zu liefern."® Im Bereich der Lehen
ging es allgemein um die zu veranschlagende Hohe von Giilt-'* und Zehntzahlungen.**?
So baten die Urbarsuntertanen Leonhard Stadler und Caspar Schwarz von Oberheim
(Pflegeamt Griesbach) 1607 um kiinftige Verstiftung ihres Getreidedienstes zu Geld
statt Naturalien," die der Rentmeister der Hofkammer nach schriftlicher Riicksprache
mit dem Kastner zu Griesbach auf die Dauer von drei Jahren empfahl.'*

Der Themenkomplex der Instandhaltung von Gebduden nahm im Jahr 1576 sehr
viel Raum ein. Es wurden Bauangelegenheiten zum Schloss in Eggmiihl,"* Isareck,"
Kirchberg"” und der Burg Trausnitz angesprochen,*® ebenso Amtshauser im Pflegamt
Teisbach und Neumarkt,"® oder das Pfleghaus Vilshofen.”* 1607 dominierten hingegen
Anfragen um Briickenbau und Wegholz.”! Dieser Wandel lag darin begriindet, dass der
Herzog seit 1578 nicht mehr fiir den baulichen Unterhalt der Amtsménner aufkam.**
Die Pfleg- und Amtshduser, Zoll- und Mauthduser sowie Kdsten wurden im Jahr 1594
geschitzt und zumeist an die jeweiligen Pfleger oder Amtleute verkauft.”® Ein Ver-
merk aus dem Jahr 1599 iiber den Verkauf der Amtshauser stammte von Maximilians
I. Hand.”* So argumentierte er, dass die Ausgaben fiir den Unterhalt der Hauser allein
zum Nutzen der Beamten, aber nicht des Landesfiirstens reichen wiirden. Das Pfleg-
haus zu Moosburg wurde im April 1601 an den dortigen Pfleger verkauft.”® Der Ver-
kauf der landesfiirstlichen Liegenschaften kann als Veranderung im Verstindnis der
landesherrlichen Verwaltung und veranderten Raumkonzeption gedeutet werden."*
Die Wohnverhaltnisse hatte nun die Beamten selbst zu regeln. So notierte Maximilian I.

140 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 128r. StALA, RMA LA, B 3, fol. 114r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol.
106V.

141 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 151v.

142 Z7.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 42r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 191r.

143 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 74v.

144 StALA, RMA LA, B 20, fol. 135v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 288r.

145 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 203r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 124v.

146 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 278v.

147 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 277r.

148 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 235v.

149 Teisbach: BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 250r. Neumarkt: BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 186r.
150 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 183v.

151 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 282v.

152 LiEDKE: Amt und Amtmann, S.6.

153 Die Verkaufsabsichten des Jahres 1594 betrafen nicht nur die Amtshéduser in den Pflegdmter, sondern auch
weitere Hiuser im landesfiirstlichen Besitz, wie die Zoll- und Mauthduser, Kasten und sonstige Liegenschaf-
ten. Verkauf der Pfleghduser den Pflegern bekannt, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 200, fol. 257v. 1607
schreibt der Rentmeister an die Hofkammer um den Verkauf des Falkenhauses auf dem Berg in Landshut, vgl.
StALA, RMA LA, B 20, fol. 96r.

154 BayHStA, GR Fasz.1247/1, Nr. 35, Maximilian I. an Hofkammer, 25.11.1599. DOLLINGER: Studien zur Finanz-
reform, S.149 schreibt, dass der Verkauf in den Jahren 1601/1602 in gréflerem Umfang betrieben wurde.

155 Das Pfleghaus in Moosburg wurde auf 1.500 Gulden geschitzt, wechselte aber fiir 1.000 Gulden die Besit-
zer, vgl. StALA, RMA LA, A 1156.

156 Georg SiIMMEL: Uber raumliche Projektionen sozialer Formen. In: Jorg DUNNE/Stephan GUNzEL (Hg.):
Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main 8. Auflage 2015,
S.304-316, S.307. Rudolf SCHLOGL: Der Raum der Interaktion. Riumlichkeit und Koordination mit Abwesen-
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1599 beim Verkauf der landesfiirstlichen Liegenschaften und den damit einhergehenden
Anderungen in den Bestallungen niichtern: do sich einer dessen beschweren wollte, mit
einem andern gehandelt werden solle.”” Der finanzielle Unterhalt an landesherrlichen
Liegenschaften wurde damit verschlankt und gestrafft; die Bauausgaben selbst wur-
den dadurch nicht weniger. Aber sie konzentrierten sich fortan auf zentrale fiirstliche
Reprisentations- oder Verteidigungsbauten.

Justiz
Zum Bereich Justiz gehorten zum Grof3teil Fragen zu Erbfillen und Strafsachen. Die
Unterkategorie ,Rechte® umfasste die Bereiche der Niedergerichtsbarkeit,*® der Edel-
mannsfreiheit™ und des Jigergeldes,'® die aber nur in geringem Umfang auftraten.
Die Hofkammer hatte sich im Bereich der Justiz vor allem mit Erbfillen und Strafsa-
chen zu beschiftigen. Im Bereich der Straffille gab es vorrangig Ehebruchsdelikte. Der
Rentmeister von Landshut berichtete beispielsweise im Jahr 1576 an die Hotkammer
iiber zwei Ehebruchstrafen, eine von Haumiiller im Pflegamt Neumarkt begangen, eine
weitere im Pflegamt Moosburg von Leonhard Schennthaimer.' Der Rentmeister schlug
vor, Haumiiller mit 24 Pfund Pfennige zu strafen, Schennthaimer mit 28 Pfund Pfen-
nige. Die Hofkammer setzte jedoch Schennthaimers Strafe auf 50 Pfund Pfennige hoch
und forderte den Rentmeister auf, auch die leichtfertigen Weibspersonen strafrechtlich
zu belangen.'® Im Nachgang bat die Ehefrau von Leonhard Schennthaimer beim Her-
zog aufgrund ihres geringen Vermogens um Strafnachlass. Von der Hofkammer, iiber
die Regierung gelangte die Supplikation schliefilich an den Rentmeister, der dem Pfle-
ger von Moosburg um weiteren Bericht tiber die Vermogensverhiltnisse anwies.'*®
Dem Herzog fiel die Vermdgensmasse von Straftitern zu, die beispielsweise Tod-
schlag veriibt und die Flucht ergriffen hatten. So geschah es im Fall von Paul Hausmai-
ning von Hausmaining im Pflegamt Eggenfelden. Thm wurde vorgeworfen, den Amt-
mann zu Gern getdtet zu haben und, wie der Rentmeister an die Hofkammer berichtete,
nachdem er [Paul Hausmaining] solche sein angebotne Unschuldt nit genuegsamlichen
beigebracht, unnd der Todtschlag sich etwas fursezlichen erfundten, one alle Begna-
dung genntzlichen abgewissen worden.”** Der Pfleger von Eggenfelden schrieb an den
Rentmeister, legte ein Inventar und die Vermégensschitzung des Paul Hausmaining

den in der frithneuzeitlichen Vergesellschaftung unter Anwesenden. In: Bettina HEINTZz/Hartmann TYRELL
(Hg.): Interaktion-Organisation-Gesellschaft revisited. Anwendungen, Erweiterungen, Alternativen (Zeitschrift
fiir Soziologie, Sonderheft 2), Stuttgart 2015, S.178-200, hier S.186.

157 BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 33.

158 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 440r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 9or. BayHStA, KB HK
Prot., Nr. 172, fol. 27v und 38r.

159 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 238r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 180v.

160 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 264v, fol. 335v, fol. 438v.

161 StALA, RMA LA, B 3, fol. 105r.

162 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 11r.

163 StALA, RMA LA, B 3, fol. 134r.

164 Ebd,, fol. 20v.
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bei. Der Rentmeister ordnete an, dass die Ehefrau des gefliichteten Hausmaining bei
ihm vorsprechen solle.’® Der Rentmeister schlug darauthin der Hotkammer vor, nach-
dem sich die Ehefrau so ellend und betriebt erzaigt, dass sie die Verlassenschaft um 100
Gulden freikaufen konne."® So schrieb der Rentmeister dem Pfleger zu Eggenfelden,
dieser solle die Frau in Kenntnis setzen, die 100 Gulden zu ihm, dem Rentmeister, um
Freikaufung der Giiter zu bringen."” Die Hotkammer antwortete dem Rentmeister,
dass er die Summe auf 8o oder wie es ihm fiir gut ansehen werde driicken kénne.'s® So
schrieb der Rentmeister wiederum an den Richter zu Eggenfelden, dass er die einzu-
fordernde Summe auf 75 Gulden senken konne. Der Richter solle die 75 Gulden von
der Frau erhalten und mir die, da irs empfangen, zuschickhen.'® Im Sommer war der
Fall abgeschlossen”® und die Hofkammer stimmte dem Betrag tiber 75 Gulden zu.”

1607 traten Verhandlungen im Bereich der adeligen Niedergerichtsbarkeit hinzu.
So wollte die Hofkammer von der Regierung Landshut wissen, ob die Giiter von Hans
Georg Eisenreich zu Peuerbach die Edelmannsfreiheit und Niedergerichtsbarkeit inne-
hatten, oder nicht.”? Die Regierung leitete die Beantwortung dieser Anfrage an den
Rentmeister von Landshut weiter, der zur Antwort gab, dass den Eisenreichs weder
die Edelmannsfreiheit noch Niedergerichtsbarkeit auf ihren Giitern meines Wissens,
niemals verstattet worden."

Verstirkt fragten Adelsfamilien um Kauf der niederen Gerichtsbarkeit bei der Hof-
kammer an. Hans Christoph Herbst zu Salbach supplizierte um Verlassung der nie-
deren Gerichtsbarkeit, worauf die Hotkammer die Regierung von Landshut um eine
Stellungnahme bat und ebenso den Rentmeister um Bericht auf was fiir Giiter und wie
vielen der Supplicant die Freiheit begehren tue.” So erkundigte sich der Rentmeister zu
Landshut um die einschichtigen Giiter in den Pflegdmtern Landau und Eggenfelden bei
den jeweiligen Pflegern.” Diese Auflistungen wurden der Antwort des Rentmeisters
beigelegt.”® Die Hofkammer fragte daraufhin wieder beim Rentmeister nach, auf was
Zeit der Supplicant die angebottene 1.000 Gulden (auf dem Fall der Verwilligung) dar-
geben, ob ers paar wie man zwar darfiir achte, erleg oder allein ad dies vitae verzinsen.””
Die Antwort des Rentmeisters erschien nicht mehr in seinem Auslaufprotokoll. Am
9. Oktober wurde Hans Christoph Herbst zu Salbach gegen Zahlung von 1.000 Gulden

165 Ebd., fol. 14v.

166 Ebd., fol. 20v.

167 Ebd., fol. 30r.

168 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 48r.
169 StALA, RMA LA, B 3, fol. 39r.

170 Ebd. fol. 96v.

171 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 248v.
172 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 38r. Ebd., fol. 132v.
173 StALA, RMA LA, B 20, fol. 100v.

174 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 440r.
175 StALA, RMA LA, B 20, fol. 54v.

176 Ebd., fol. 75v.

177 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. g9r.
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die Niedergerichtsbarkeit gewdhrt und durch die Regierung Landshut ausgefiihrt.”®
Der Rentmeister hatte die erste Hilfte schnellstmdoglich einzuholen, die zweiten 500
Gulden zu Lichtmess und an die Hofkammer weiterzuleiten."”

Monopole

Im Bereich der Monopole tauchte die Klarung von Rechtsverhaltnissen im Salzwesen
fortwéihrend auf.’®® So beispielsweise 1576, als die Hofkammer im Austausch mit der
Regierung Landshut stand, um das Vorgehen der nicht genehmigten Salzniederlage
der Stadt Landau, die angeblich zum wirtschaftlichen Schaden Straubings fiihre, zu
klaren.”® Die Regierung Landshut leitete eine Defensionsschrift der Stadt Landau an die
Hofkammer weiter, in der die Stadt darlegte, dass die Salzniederlage schon seit iiber 60
Jahre bestehe und keine Neuerung sei. Darauthin wurde dieser Akt an die Regierung
Straubing um einen Gegenbericht weitergesandt,' anschlieflend wieder {iber die Hof-
kammer an die Regierung Landshut zur Erstellung eines Gutachtens.' Das Gutachten
traf jedoch bis November 1576 nicht ein.'**

Im Jahr 1607 verschob sich der Schwerpunkt vom Salz- hin zum Bierwesen. Der
Themenkomplex Salz ging in den Hofkammerratsprotokollen von 1607 fast génzlich
zuriick, vermutlich da sich 1605 eine eigene Salzdeputation gebildet hatte.'®® Das Bier-
wesen wurde somit zum vorherrschenden Thema im Bereich der Monopole. Bei den
Schreiben, die die Hofkammer erreichten, ging es vor allem um die Vergabe von Bier-
ausschanklizenzen. Georg Seiz, Biirger zu Erding, bat 1607 bei der Hofkammer um das
Recht zum Ausschank von Weif3bier. Der Rentmeister von Landshut tibersandte der
Hofkammer nach Aufforderung den Bericht des Pflegsverwalter zu Erding. Im Ant-
wortschreiben fasste der Rentmeister zusammen, es mechte zu Befiirderung def$ Weis-
sen Pierverschleifs bey der Statt Ertting, auch ain solche Anstellung beschehen, also ime
Supplicanten und noch ainen Burgern, das weisse Pier bey Eur Durchlaucht Preuhaus zu
Miinchen abzuholn.”*® Eine weitere Anfrage um Bewilligung zum WeifSbierausschank
ging von Georg Kreuzeder von Eggenfelden ein und ihm wurde selbiges erlaubt, unter
der Bedingung, dass dieser das Weif3bier allein von den herzoglichen Brauhdusern
(in diesem Fall aus Schwarzach) bezdge."” 1607 wurde Aufsicht iiber das Ausschank-

178 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 37v.

179 Ebd,, fol. 38r.

180 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 232r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 307v.
181 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 117r.

182 Ebd,, fol. 172r.

183 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 227r.

184 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 16, fol. 270r.

185 ALBRECHT: Maximilian, S.198.

186 StALA, RMA LA, B 20, fol. 10r. Ebd., fol. 17v. Ebd., fol. 56r.

187 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 347v. Ebd., fol. 400r. StALA, RMA LA, B 20, fol. 72v.
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volumen des Weifibiers gehalten,'®® genauso iiber die von herzoglicher Seite aus nicht
gestattete Verwendung von Weizenmalz zum Brauen des braunen Biers.”®

Handel

Im Bereich des Handels nahmen 1576 die Maut- und Zollfragen groflen Platz ein. Bei-
spielsweise erkundigte sich die Hofkammer in allen drei Rentdmtern, ob der 1548 ein-
gefithrte Neuzoll eingezogen wiirde.”® Auflerdem fragte die Hofkammer beim Rent-
meister um die Zollerhebung von Schweinekdufen in den Freisinger Herrschaften Isen,
Burgrain und Freising nach. Demnach sei es bislang tiblich gewesen, mittels Quittung
aus Isen die Schweine tiber das bayerische Gebiet unbehelligt passieren zu lassen, dass
aber, so die Hotkammer, unserm gnddigen Fiirsten aber mit nichten gemeint sein well,
dieselben Schweinkeufl also fiir frei passiern zulassen, derwegen befehl man ihm, dass
er den Zollnern seiner Rentmeisteramtsverwaltung an denen Orten sich solche Kdiuf
zutragen, anzeige und auferlade, das sie solche Schwein so zu Isen oder ander Orten
Freisinger Gebiets erkauft werden, auf Fiirweisung der gleichen Politn ferrer unverzollt
nit mehr passieren lassen, sondern jedesmals den gewéhnlichen Zoll davon ervordern
wellen.” Diesen Befehl iiberantwortete der Rentmeister von Landshut zehn Tage spéter
an den Landrichter von Erding.'

Maut- und Zollfragen dominierten im Jahr 1607 weiterhin," neu traten Fragen
des Handels und Gewerbes hinzu. So erging von Seiten der Hofkammer der Befehl an
mehrere Stidte, wie Straubing, Ingolstadt, Vilshofen, Landsberg, Wasserburg, Braunau,
Schérding und den Markt Rosenheim, quartalsweise Bericht iber unternommene Mit-
tel zur Steigerung von Gewerbe einzusenden.' Ubermiflige Aufkiufe von Getreide
durch auslidndische Getreidehdndler wurden wachsam durch die Hofkammer ver-
folgt,”® ebenso wie das iiberregionale Marktgeschehen, so auf dem Gerner Markt."

193

Religion
Der Bereich des Religionswesens nahm einen vergleichsweise nur sehr kleinen Bereich
im Arbeitsalltag der Hofkammer ein. Die Beschéftigung mit Sachverhalten mit kirchli-

188 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 165r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 85r.

189 Weizen war zum Brauen des Weifibiers vorbehalten, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 128v.

190 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 95r. Wiederholte Aufforderung an die Rentimter Straubing und Lands-
hut zum Einsenden ihrer Ergebnisse vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 205r.

191 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 84v.

192 StALA, RMA LA, B 3, fol. 67r.

193 Beispielsweise Bewilligung eines Pflasterzolls in der Stadt Landau vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol.
163r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 287r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 332r. Auch StALA, RMA LA,
B 20, fol. 291. StALA, RMA LA, B 20, fol. 87r.

194 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 15v.

195 Ebd., fol. 243v.

196 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 234v. Guntram Graf von LoscH (Hg.): Gerner Dult. Eggenfelden
1975. URL: https://www.gernerdult.de/wp-content/uploads/2014/03/Gerner_Dult_1348-1975.pdf, aufgerufen
am 19.1.2022.
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chen oder religiésen Beziigen blieb 1576 auf die Hofkammer beschrénkt, die gegebenen-
falls die Aufgaben an den Rentmeister oder andere Amtstrager weiterleitete.””” Mehrere
Schreiben kamen von Pflegdmtern, die nach Genehmigung durch die Hotkammer von
den neu angestellten Pfarrern die Possessionsgebiihr einforderten; diese Gelder belie-
fen sich 1576 zwischen sechs bis 15 Gulden.”® Ein Thema im Bereich der Kloster und
Stifte war beispielsweise das einzuziehende Kantoreigeld. Es tauchte im Jahr 1576 nur
einmal im Rahmen einer allgemeinen Meldung auf.*”

In den Bereich der Religion konnte auch das Amtsverhalten der Pfleger fallen. So
schrieb 1576 die Hotkammer an die Regierung Landshut um nihere Informationen
zum Pfleger von Hals und seiner Ehefrau, die sich in der Religion etwas widerwertig
und verddichtig erzeigen sollen. Die Regierung Landshut solle herausfinden, ob er sein
Weib und ganzes Hausgesindt diese heilige Zeit hinumb [Ostern] communiciern und wie
sich sonsten halten werde.**

Eine sich stets wiederholende Handlung, die der Regierung und dem Rentmeister
von Landshut oblag, war die Priiffung der Rechnung des Klosters Seligenthal. Bereits
Anfang Januar 1576 ordnete die Hofkammer der Regierung Landshut an, die Richtig-
stellung der Rechnung der Abtei Seligenthal durch die vom fritheren Hofmeister Phi-
lipp Haldermannstetter fehlenden 807 Gulden zu gewéhrleisten.”” Als Hofkammerrat
Andreas Amasmaier im Februar zur Aufnahme der Rentamtsrechnung in Landshut
war, nahm er sich die Priifung der Rechnung zwar vor, aber die Abtissin bat um einen
Zeitaufschub von vier bis sechs Wochen.? Es wurden daraus viele weitere Wochen. Erst
Ende Juli schlieSlich wandte sich die Abtissin an die Hofkammer und bat um einen
Termin zur Rechnungspriifung. Die Hofkammer tibergab diese Aufgabe an die Regie-
rung zu Landshut, die den Rentmeister und den Dekan von St. Martin dazu abordnen
sollte.® SchlieSlich traf noch vor Jahresende 1576 die Stellungnahme des Rentmeisters
und Dekans von St. Martin zur Rechnung der Abtei Seligenthal ein.*** Die Hofkammer
trug postwendend der Regierung von Landshut auf, dass die Abtissin und der Hof-
meister ihre Rechnung des 1576 Jahres innerhalb eines Monats fertigzustellen hétten.?*
Im Jahr 1607 wurden nur noch wenige Anliegen im Bereich des Religionswesens in den
Protokollbanden niedergeschrieben. So beglich die Hofkammer zu Beginn des Jahres

197 Im Bereich geistlicher Angelegenheiten tauchen im Auslaufprotokoll des Rentmeisters 1576 keine Ein-
trage auf, vgl. StALA, RMA LA, B 3.

198 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 34v. Ebd., fol. 136v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 77r. Ebd., fol. 137v.
BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 53v.

199 Vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 24r. Um 1580 wurde die Einziehung des Kantoreigelds eingestellt, vgl.
BayHStA, KB HZA, Nr. 26, fol. 119r und BayHStA, KB HZA, Nr. 27, fol. 121r.

200 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 185r.

201 Ebd., fol. 14v. Ebd., fol. 15r.

202 Ebd.,, fol. g1r.

203 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 111v.

204 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 308v.

205 Ebd., fol. 308v.
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die Rechnung des Goldschmieds Jakob Melber*® und wies den Rentmeister mit der
Beaufsichtigung der Uberfithrung der Reliquien des hl. Kastulus von Moosburg nach
Landshut an.?” Ein Almosengesuch der Predigermoénche zu Landshut um sechs Eimer
Wein und vier Scheffel Gersten wurde seitens der Hofkammer genehmigt und dies dem
Rentmeister von Landshut zur Ausfithrung mitgeteilt.**® 1607 sollte der Rentmeister
auf furstlichem Befehl und Anweisung der Regierung in Erfahrung bringen, wie es
um das religiose Verhalten des Georg von Marolting zu Hornbach bestellt war. Dazu
forderte der Rentmeister den Pfarrer von Hornbach und den Marktschreiber daselbst
zu sich und leitete eine schriftliche Stellungnahme an die Regierung Landshut weiter.*

3. Der Geschaftsgang

Nach der thematischen Analyse der einzelnen Schriftstiicke konnen nun erste Erkennt-
nisse zum Geschiftsgang der herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung dargestellt
werden. Arbeitsroutinen, wie beispielsweise ein vorgezeichneter Geschiftsgang, sind
fiir Organisationen entlastend.”® Je nach Thema oder Art der Schreiben waren unter-
schiedliche Ebenen der Finanzverwaltung fiir die (Erst-)Bearbeitung der jeweiligen
Schreiben zustidndig. Dabei lassen sich zwei verschiedene Kommunikationswege erken-
nen: der subsididre Kommunikationsweg von unten nach oben oder die Kommuni-
kation direkt an die Hofkammer beziehungsweise den Herzog als Verwaltungsspitze.

206 BayHStA, KB HK Prot., 169, fol. 383v.

207 BayHStA, KB HK Prot., 170, fol. 93v.

208 BayHStA, KB HK Prot., 172, fol. 88r. Bereits im Juli 1607 wurde eine Supplikation der Predigermonche
positiv beschieden, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 185v. StALA, RMA LA, B 20, fol. 86r. Ein Zuschuss
zu einer Kirchenfahne an Pfarrer von St. Jobst, StALA, RMA LA, B 20, fol. 88r.

209 StALA, RMA LA, B 20, fol. 112v.

210 Niklas LunMANN: Lob der Routine. In: Niklas LuHMANN: Politische Planung. Aufsitze zur Soziologie von
Politik und Verwaltung, Wiesbaden 5. Auflage 2007, S.113-143, hier S.132. KUHL: Organisationen, S.87.
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Hofkammerrat
Rentmeister

Supplikationen | ——>

‘ Pfleger ‘
‘ Amtmann A ‘ ‘ Amtmann B ‘ ‘ Amtmann ... ‘
‘ Obmannschaft A ‘ ‘ Obmannschaft B ‘ ‘ Obmannschaft ... ‘

Abb. 18: Idealtypisches Organigramm der Kommunikationswege

Fiir die herzogliche Verwaltungsstruktur ergébe sich folgendes idealtypisches Orga-
nigramm (Abbildung 18). Betrachten wir den subsididaren Kommunikationsweg. In der
Regel schrieb der Pfleger mit Bitte um Anweisung an den Rentmeister, dieser leitete
die Anfrage weiter an die Hofkammer und bat um Bescheid.”! Bei Befehlen, die der
Rentmeister von der Hotkammer erhielt, und die er zur Ausfithrung an die Pflegamter
weitergab, wies er explizit auf seinen oberbehérdlichen Befehl hin: ichs dann auf fiirst-
liche Chamer zeschickhen habe,* beziehungsweise damit ichs volgents Iren Fiirstlichen
Gnaden zuberichten habe.™

Wurden diese routinierten Wege verlassen, wurde das bemerkt. Eine Abmahnung
vom Rentmeister erhielt beispielsweise der Pfleger von Biburg, da er sich ohne Wissen
des Rentmeisters an die Regierung von Landshut gewandt hatte.”* Der Pfleger von
Eggmiihl wurde von der Hofkammer wiederholt an den Rentmeister als Anlaufstelle
fir Urbarsstreitigkeiten verwiesen.® Ganz falsch mit dem Vorbringen seiner Anfrage
an den Herzog lag beispielsweise Melchior Pfeningman, Torwart auf der Burg Traus-
nitz: Er bat um die Verlassung eines kleinen Guts auf Leibgeding, das jedoch dem Abt

211 StALA, RMA LA, B 3, fol. 8v. Beispielsweise wurde auch die Grenzbeschreibung 1585 von der Regierung
Landshut beim Pfleger von Moosburg Konrad Zeller in Auftrag gegeben, dieser antwortete der Regierung von
Landshut, vgl. BayHStA, KB Geheimes Landesarchiv, 1128, fol. 322r-324v. Hochstwahrscheinlich leitete die Regie-
rung von Landshut das Schreiben weiter an den Miinchener Hof, respektive die Hofkammer, weshalb sich die
Grenzbeschreibung im Bestand BayHStA, KB Geheimes Landesarchiv wiederfindet. Vgl. ebenso Schreiben an
Regierung von Landshut durch Pfleger Marquart Pfettner, 4.7.1625, zum Thema Grenzbeschreibung in BayHStA,
KB Geheimes Landesarchiv 1129, fol. 469r-470v.

212 StALA, RMA LA, B 3, fol. 66v. Ebd., fol. 82r.

213 Ebd., fol. 81v.

214 StALA, RMA LA, B 20, fol. 49r.

215 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 70, fol. 64v.
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zu Tegernsee zugehorig war. Er schrieb dennoch an die Hofkammer - diese verwies
ihn mit seiner Anfrage an den Abt von Tegernsee.*®

Die Strafsachen liefen von den Pflegern gemeldet zunichst iiber die Regierung
von Landshut, da diese fiir die juristischen Belange zustdndig war. Die Regierung von
Landshut leitete so beispielsweise die Ehebruchsvergehen an den Rentmeister wei-
ter. Dieser schlug wiederum der Hotkammer ein Geldstrafmaf3 vor.?” Wihrend klei-
nere Ehebruchsstrafen vom Rentmeister abgehandelt werden konnten, sollten die
Ehebruchsdelikte reicher und vermogender Personen austfiihrlich an die Hofkammer
berichtet werden.*® So fragte der Rentmeister beim Pfleger zu Geisenhausen nach, wie
hoch denn das Vermégen des zu strafenden Ehebrechers sei, da seines Vermogens halber
etwas Dunckhels unnd gar zu khurz abgeprochen ist.*

Grundsitzlich lief$ sich feststellen, dass jeder Amtstréger einen Aufgabenbereich und
einen eigenstandigen Entscheidungsbereich hatte. Beispielsweise sollte der Amtmann
bei auffallend schlecht gewarteten Strafen diese Beobachtung an den Pfleger melden,
ebenso Vergehen der Gotteslisterung oder Ahnliches.?” Die unterbehérdlichen Ebe-
nen wie Pfleger und Kastner hatten darauthin je nach Vorfall entweder die Regierung
in Landshut oder die Hofkammer zu benachrichtigen. Rechtliche Vergehen in den Hof-
marken gegen die Landes- oder Polizeiordnung oder verdéchtige Personen wurden so
der mittelbehordlichen Regierung gemeldet.” Angelegenheiten in Verlassenschaften und
Erbfillen wurden von den unterbehérdlichen Ebenen an den Rentmeister gemeldet.**

Neben den subsididren Kommunikationswegen gab es die Méglichkeit, sich direkt
an die Hofkammer zu wenden. Handelte es sich beispielsweise um Bau- und Repa-
raturangelegenheiten an Amtshdusern oder Késten, Zustinde der Landstraflen oder
die Scharwerksbiicher, so sollten diese Berichte oder Nachfragen von den unterbe-
hordlichen Amtern direkt an die Hofkammer gesendet werden.?” Im Fall von Grund-
stiicksverkdufen richtete der Pfleger eine entsprechende Meldung direkt an die Hofkam-
mer. So erinnerte der Rentmeister von Landshut sowohl den Pfleger von Vilshofen®**
als auch den Pfleger von Neumarkt** im Jahr 1576 daran, dass die Pfleger und Richter
in dergleichen zutragente Filln hanndlen unnd solches selber mit alln Umbstenndten
auf die fiirstliche Chamer unnd nit mir zuschreiben sollen.”

216 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 72, fol. 154r.

217 StALA, RMA LA, B 3, fol. 105r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 11r.

218 StALA, RMA LA, B 3, fol. 117v. Der Rentmeister hatte eine nach Vermogen gestaffelte Straftabelle, vgl.
BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 144r.

219 StALA, RMA LA, B 3, fol. 128r. mein Ambts beger ebenso in StALA, RMA LA, B 3, fol. 14v.
220 StALA, RMA LA, P 1, fol. 6r

221 Z.B.StALA, RMA LA, B 20, fol. 133r.

222 Z7.B.ebd, fol. 49r.

223 Z7.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 14v.

224 StALA, RMA LA, B 3, fol. 53v.

225 Ebd.,, fol. 77r.

226 Ebd., fol. 53v.
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Eine Form der schriftlichen Kommunikation, die sich stets an die Hofkammer bezie-

227 Die Kommunikation der

hungsweise den Herzog richtete, waren Supplikationen.
Untertanen mit dem frithneuzeitlichen Behérdenapparat erfolgte in der Regel iiber
Supplikationen, also Bittschriften;**® sie waren im Lebens- und Verwaltungsalltag ein
gangiges Kommunikationsmittel.?”® Das Supplikationswesen war ein hoch standardi-
siertes Verfahren, das einen rechtlichen Rahmen erhalten hatte; so waren fiir die Sup-
plikationen der Schreiberlohn*’ und deren duflere Gestalt festgelegt.”” In den Suppli-
kationen baten die Urbarsuntertanen meist um Ausstand oder Nachlass ihrer Abgaben.
Man wollte den Landesherrn, den Grundherrn, informieren, dass man zur Pflichterfiil-
lung bereit war, dass man sich seiner Verpflichtung bewusst war, aber sich durch unvor-
hergesehene Ereignisse (beispielsweise schlechtes Wetter), nicht in der Lage sah, sie zu
erfiillen. Auf diesem loyalen Grundverstandnis beruhten die Supplikationen. Es war ein
Riickgriff auf die Fundamente der mittelalterlichen und friihmodernen Gesellschaft im
Sinne des Lehenverstandnisses, im Sinne des gerechten, Gnade waltenden Grundherrn.
Gerade deswegen konnte diese Fragen kein Rentmeister, kein Pfleger entscheiden, son-
dern nur der Herzog und seine obersten Behorden. Es waren geringe Summen, aber es
ging um Grundlegendes: die ureigenste Rolle der bayerischen Herzoge als Grundherren.

Betrachten wir den Weg einer Supplikation genauer; Im nachfolgenden Fall leitete
der Rentmeister eine Bittschrift an den Pfleger von Moosburg weiter:

Lieber Herr Pfleger, was Anna Liennhartn Schennthaimers zu Sixthaselpach Hausfrau
an unsern gndadigen Fiirsten unnd Herrn Herzog Albrechtn in Bayrn unnderthenig sup-
pliciert, auch Ir Fiirstliche Gnaden dariiber an dero Regierung alhie, unnd gleichfalls
wolermellte Regierung an mich fiir Bevelch ergehn lassen, das alles habt ir auf§ dem Ein-
schluss merers Innhallts zuvernemen [...]**

So plakativ der Fall aus dem Jahr 1576 scheint, er bildete die organisatorischen und
strukturellen Verwaltungswege ab: Anna Schennthaimer aus Sixthaselbach im Pfle-
gamt Moosburg supplizierte an den Herzog Albrecht V. Von der Hofkammer aus ging

227 Vgl. auch Renate BLICKLE: Laufen gen Hof. Die Beschwerden der Untertanen und die Entstehung des
Hofrats in Bayern. Ein Beitrag zu den Varianten rechtlicher Verfahren im spaten Mittelalter und der frithen
Neuzeit. In: Historische Zeitschrift, Beihefte 25 (1998). S.241-266, hier S. 263f.

228 In der Forschung nehmen die Supplikationen einen groflen Raum ein, z.B. BRAKENSIEK: Legitimation
durch Verfahren, S.363-377. Esteban MAUERER (Hg.): Supplikationswesen und Petitionsrecht im Wandel der
Zeit und im Spiegel der Publikationen der Historischen Kommission (Schriftenreihe der Historischen Kom-
mission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 105), Gottingen 2020. Martin SCHENNACH: Supplik.
In: Enzyklopidie der Neuzeit Online, URL: http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248 _
edn_COM_361621, aufgerufen am 27.5.2021.

229 Gabriele ANNAs: Kaiser, Reich und Reichstag. Uberlegungen zum spétmittelalterlichen Supplikenwesen.
In: Esteban MAUERER (Hg.): Supplikationswesen, S. 9-32, hier S.12, S. 19f.

230 BayrLO 1553, IT 8 Art. 2, fol. 36v-37r.

231 BayrLO 1553, 11 8 Art. 3, fol. 37r.

232 StALA, RMA LA, B 3, fol. 134r. An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass die einzelnen vorangegangenen
Schriftstiicke dem Pfleger zur néheren Kenntnis mitgesandt wurden.


http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_COM_361621
http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_COM_361621
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das Schreiben an die Regierung von Landshut, von dort aus weiter an den Rentmeister
von Landshut. Dieser wiederum schrieb an den Pfleger von Moosburg, um genauere
Kenntnis tiber den Fall zu erlangen. Auch wenn die Supplikationen direkt an den Lan-
desherrn gingen, kann bestitigt werden, dass den Amtstrigern ,.eine wichtige Rolle in
der Aufarbeitung und Bewertung der Gesuche® zuteil wurde.?*

Doch nicht nur Urbarsuntertanen, auch das Personal wandte sich in Form von
Supplikation an den Herzog. Das beinhaltete Bewerbungen, Gehaltserhhungen und
teilweise Gnadengelder. Personalfragen wurden 1576 in nahezu monatlichem Rhyth-
mus von der Hofkammer mit dem Herzog personlich besprochen.?* Als sich Herzog
Albrecht V. im Juli 1576 fast durchgingig auf der Jagd befand, sandte man ihm drén-
gende Personalfragen nach.”® Dem Herzog und teilweise der Hofkammer standen Ent-
scheidungen tiber Besoldungserhohungen und Belohnungen zu.** Die Entscheidung
iber Anstellung und Gnadenerweise oblagen nicht ausschliefdlich und allein dem Her-
zog, denn Einmalzahlungen und Solderhdhungen konnten auch von der Hotkammer
aus erfolgen oder durch diese angeordnet werden.*” Ebenfalls wurden Schreiben tiber
Expektanzen auf Amter oder Bewerbungen um Amter vom Hofkammerrat im Fall
einer Ablehnung eigenstindig beantwortet.”® Entscheidungen tiber Personalfragen
waren der Hofkammer und dem Herzog vorbehalten,” mittel- und unterbehordliche
Ebenen wurden in Form von Stellungnahmen hinzugezogen.

Wollten der Herzog oder die Hofkammer etwas iiber die Landesverfassung erfahren,
so verlief der Kommunikationsweg von oben nach unten: Die Hofkammer schrieb an
den Rentmeister oder die Regierung, bei den Pflegdmtern entsprechende Informatio-
nen einzuziehen und die Ergebnisse an die Hofkammer zu berichten.?** Bei dringen-
den Fragen in Zollangelegenheiten richtete sich die Hofkammer ohne Umweg iiber die
Mittelbehorde direkt an den zustdndigen Pfleger und/oder Mautner.**!

Durch den routinierten Geschiéftsgang funktionierte die Finanzverwaltung als
moderne Organisation. Die Analyse des Geschiftsgangs zeigt auf, dass die Hofkammer
an dem Subsidiaritdtsprinzip interessiert war und daran festhielt. Sie konnte nicht alles

233 Vgl. NEuMANN: Ordnung der Berge, S.273f.

234 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 30r (14.1.1576). Ebd., fol. 85v (1.2.1576). Ebd., fol. 168r (12.3.1576). Ebd.,
fol. 243v (9.4.1576). Ebd., fol. 286r (28.4.1576). BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 1151 (31.7.1576). BayHStA, KB
HK Prot., Nr. 18, fol. 275r (21.8.1576). BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 64r (1.10.1576). BayHStA, KB HK Prot.,
Nr. 21, fol. 230v (17.10.1576). BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 261v (7.12.1576).

235 BayHStA, KB HK Prot., Nr 21, fol. 115r. Zum Jagdnachweis vgl. BSB Cgm 1513, fol. 7or.

236 Z.B.BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 85v.

237 Z.B.ebd, fol. 172r.

238 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 20v. Ebd., fol. 212v.

239 Ausgenommen waren Amtsménner, sie wurden von den mittelbehordlichen Regierungen bestimmt, vgl.
StALA, RMA LA, B 10, fol. 165v. Ebd., fol. 103v.

240 Z.B. Zollfragen: BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 205r. Erweiterung Wegebreite: BayHStA, KB HK Prot.,
Nr. 19, fol. 62r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 16, fol. 2gor. Auch die Stadt Landau sollte dem Rentmeister ihren
Bericht tibersenden, da dieser solichs unverzogenlich zu fiirstlichen Chamer iiberschickhen solle, vgl. StALA,
RMA LA, B 3, fol. 82r.

241 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 47r.
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wissen und sie wollte nicht alles wissen. Jeder Versuch der Umsetzung des vollstan-
digen Wissens hitte zwangsweise zu einer nicht mehr handhabbaren Informations-
iiberflutung gefithrt. Mit der Griindung der Hofkammer wurde eine spezialisierte,
handlungsfihige, als Kollegialorgan strukturierte Zentralbehorde geschaffen. Das war
ein Schritt der ,, Ausdifferenzierungen der Zentralverwaltung®,*** die bereits vorhan-
dene hierarchische Strukturen in Kraft setzte.

Hierarchische Strukturen gelten als ein wesentliches Merkmal moderner Organi-
sationen; sie kennzeichneten die bayerische Landesverwaltung seit der Frithmoderne
und gelten als begiinstigende Faktoren fiir den Ausbau eines Territorialstaates. Bis
heute sind in der modernen Gesellschaft Hierarchien grundlegender Bestandteil von
Organisationen:** ,multilevel hierarchies remain the best available mechanism for
doing complex work®.?*

Die Analyse des Geschiftsgangs zeigt, dass sich die zentralisierte, hierarchische
Struktur der bayerischen Finanzverwaltung auf deren Arbeitsweise auswirkte.** Hie-
rarchien stabilisieren eine Organisation in drei Beziehungen: zeitlich, sozial und sach-
lich.*¢ Fiir Hierarchien gibt es keine zeitliche Befristung. Die Organisation kann jeder-
zeit ihre Hierarchien verandern und neu festlegen — oder abschaffen. Hierarchien
stabilisierten die ,sozialen Beziehungen in der Organisation?* Jedes Mitglied weif3
dariiber Bescheid, wer ihm {ibergeordnet ist und welche Verwaltungswege eingehal-
ten werden sollen und ebenso wie die sachlichen Zustandigkeiten verteilt sind.**® Eine

242 Christian WIELAND: Verwaltung. In: Enzyklopddie der Neuzeit Online, URL: http://dx.doi.org.emedien.
ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_COM_373952, aufgerufen am 11.3.2020. Die Entstehung der Hof-
kammer wird beschrieben als ,einer ersten von Herzog und Hofrat unabhéngigen zentralen Finanzbehorde®,
vgl. Lutz/Z1EGLER: Das konfessionelle Zeitalter, S.378. ,,dann wurde diese erste eigentliche Zentralbehorde
[Hofrat, Anm. d. A.] im Zuge der Arbeitsteilung in eine Reihe von Geschwisterbehérden aufgespalten so
ALBRECHT: Behordenorganisation, S. 652. Vgl. auch SCHLOGL: Abwesende und Anwesende, S.254.

243 KUHL: Organisationen, S.58.

244 Harold J. LEaviTT: Why Hierarchies Thrive. In: Harvard Business Review, Mdrz 2003, URL: https://hbr.
org/2003/03/why-hierarchies-thrive, aufgerufen am 22.3.2021.

245 VoLKERT: Das Herzogtum, S. 544. Der Begriff Geschiftsgang markiert an dieser Stelle den praxeologischen
Ansatz dieser Arbeit. Vgl. Niklas LunmANN: Organisation und Entscheidung. In: Niklas LunmMAaNN: Schriften
zur Organisation 5. Vortrage-Lexikonartikel-Rezensionen, Wiesbaden 2022, S.215-226, hier S.222.

246 KUHL: Organisationen, S.59f.

247 Ebd.,, S.59.

248 Zu diesem Absatz vgl. das Zusammenspiel von ,,Uberwachung von Mitarbeitern und ,,Unterwachung
von Vorgesetzten“ siehe ebd., S.69. Psychische Sicherheit der Mitglieder, vgl. Stefan KuL: Wenn die Affen
den Zoo regieren. Die Tiicken der flachen Hierarchien, 5., aktualisierte und erweiterte Neuauflage Frankfurt,
New York 1998, S. 69. ,Transformation von Unsicherheit in Sicherheit*, vgl. Thomas DREPPER: Organisationen
der Gesellschaft. Gesellschaft und Organisation in der Systemtheorie Niklas Luhmanns, 2., tiberarbeitete und
aktualisierte Auflage Wiesbaden 2018, S.256. Unsicherheitsabsorption mithilfe von fortwidhrenden Entschei-
dungen, vgl. DREPPER: Organisationen, S.257. Ultrastabilitit, vgl. Claudio BARALDI/ Giancarlo Corsi/Elena
EsposiTo: GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, 8. Auflage Frankfurt am Main 2015,
S.130. Diese Ultrastabilitit zeigt sich in den entwickelten Entscheidungspramissen, Entscheidungsprogram-
men und Entscheidungsmaglichkeiten (Kommunikationswege), die bereits in der frithneuzeitlichen Verwal-
tung der bayerischen Herzoge nachgewiesen werden konnten, vgl. ebd., S.129f.


http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_COM_373952
http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_COM_373952
https://hbr.org/2003/03/why-hierarchies-thrive
https://hbr.org/2003/03/why-hierarchies-thrive
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Hierarchie ermoglicht eine Aufteilung der Arbeitslast und Zustandigkeiten durch Ver-
teilung auf verschiedene Ebenen.**’

4. Die Entscheidungen
a. Die Entscheidungstrager

Wer traf Entscheidungen und wer iibernahm die Verantwortung fiir getroffene Ent-
scheidungen? Die Frage, wie im Verwaltungsapparat die Entscheidungsmacht verteilt
war, wird in der Forschung seit langem diskutiert. Stefan Brakensiek sprach von ,,Tri-
angulierung’ also der Dreieckskommunikation von Fiirst, Amtstrager und Untertan.**
Im Rahmen von Supplikationen oder Visitationen wurden den Untertanen ,,partizi-
pative Elemente® ermdoglicht.”! Birgit Néther gestand den bayerischen Mittelbehorden
ein {iberaus starkes Eigengewicht gegeniiber den landesherrlichen Zentralbehérden
zu.”? Im Folgenden wurde auf Grundlage der Hofkammerprotokolle und der Rent-
meisterauslaufprotokolle der Versuch unternommen, Entscheidungszuschreibungen
quantitativ zu erfassen.

Betrachten wir fiir die Zeitschnitte 1576, 1586, 1596 und 1607 das Entscheidungs-
verhalten der Hofkammer: Welche Art von Anweisung gab die Hofkammer an welche
Verwaltungsbehdrde weiter? In der Auswertung (Abbildungen 19 bis 22) wurde einer-
seits zwischen Befehlen und andererseits Anforderungen nach (weiterem) Bericht und
Gutachten unterschieden. Die Entscheidungsriickmeldung an die Unterbehorden sank
von 1576 bis 1607 auf rund 50 Riickmeldungen pro Jahr. Hingegen stiegen bis 1607 die
Riickfragen der Hofkammer an die Mittelbehérde um Bericht und Erfahrung oder
um ein Gutachten deutlich an — von 25 Prozent (1576) auf iiber 40 Prozent (1607). Es
wurden nicht (nur) Entscheidungen getroffen und beinahe ausschliefllich an die Mit-
telbehorde delegiert (wie bei Albrecht V.), sondern unter Maximilian I. wurden konse-
quent Berichte, Gutachten und Erfahrungsurteile eingefordert. Damit verdichtete sich
fiir die Hotkammer die Informationsgrundlage in starkem Ausmaf3. Die Grundlage fiir
die Entscheidungsfindung seitens der Hofkammer stellten die Berichte und Gutachten,
die die Hofkammer von den Mittelbehorden einforderte (und diese wiederum aus den
unterbehordlichen Ebenen beziehen konnte), dar. Der Rentmeister selbst holte sich in
der Regel die Meinung von ,,unten® ein, beispielsweise durch Gutachten von Pflegern,
oder miindlichem Nachfragen.”* Zudem ist festzuhalten, dass der Herzog im Entschei-

249 LunMANN: Organisation und Entscheidung, S.313: ,Man muss einsehen, dass die Funktion von Hier-
archiebildungen immer schon in der horizontalen Koordination gelegen hatte, also in der Ausweitung von
Koordinationsmaéglichkeiten tiber das hinaus, was die Spitze selbst leisten konnte.*

250 BRAKENSIEK: Einleitung, S.12.

251 Ebd,, S.12,S.15.

252 NATHER: Normativitdt des Praktischen, S. 94f., S. 97. Die Ergebnisse dieser Studie sind aufgrund der unaus-
gewogenen Quellenbasis kritisch zu hinterfragen.

253 Z.B. mit Euer Fiirstlichen Durchlaucht Salzfactorn underredt vgl. StALA, RMA LA, B 16, fol. 191v. Vgl. BRA-
KENSIEK: Lokale Amtstréger, S.58.
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dungsprozess selten auftauchte. In der Regel wurden die Entscheidungen allein vom
Hofkammerkollegium getroffen.
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Abb. 19: Hofkammer forderte Bericht/Gutachten ein oder erteilte Entscheidung, 1576
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Abb. 20: Hofkammer forderte Bericht/Gutachten ein oder erteilte Entscheidung, 1586
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Abb. 21: Hofkammer forderte Bericht/Gutachten ein oder erteilte Entscheidung, 1596
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Abb. 22: Hofkammer forderte Bericht/Gutachten ein oder erteilte Entscheidung, 1607

Bei der Analyse der Auslaufprotokolle (Tabelle 10) des Rentmeisters wurde unterschie-
den, ob der Rentmeister (1) Berichte oder Befehle an den Empfénger erteilte oder ob er
(2) um weiteren Bericht oder um eine Entscheidung in einer Angelegenheit bat oder
(3) ob beides der Fall war. In allen vier untersuchten Zeitschnitten zeigte sich eine
sehr dhnliche Aufteilung. So erteilte der Rentmeister zum Grof3teil Berichte oder gab
Befehle weiter. In weit geringerem Umfang forderte der Rentmeister Berichte oder Ent-
scheidungen ein, das verringerte sich sogar zusehends bis zum Jahr 1607.

RM erteilt RM erfordert beides
Bericht/Befehle Bericht/Entscheidungen
1576 204 53 36
1586 238 68 62
1596 289 59 48
1607 226 32 32

Tab. 10: Rentmeister gab Berichte/Befehle oder er forderte Berichte/Entscheidungen, 1576, 1586, 1596, 1607

Im Verlauf der vier Zeitschnitte wird deutlich, dass der Rentmeister kaum mehr Befehle
erteilte. Von einer Rate knapp tiber 40 Prozent im Jahr 1576 fielen seine Briefe, die
Befehle an Amter beinhalteten, auf knapp zehn Prozent im Jahr 1607. So erteilte der
Rentmeister im Jahr 1607 fast ausschliefilich Berichte.

In den ersten Untersuchungsjahrgéngen gelang es oftmals eindeutig zuzuordnen,
wer den Befehl erteilte. So sprach der Rentmeister 1576 bei der Weiterleitung von Befeh-
len von fiirstlicher Chamer, ist mir [...] Bevelch [...] zukhomen,”* nachdem durch sonn-
dern fiirstlichen Bevelch mir bevolchen worden,” von fiirstlicher Regirung alhie, ist mir,
[...] Bevelch zukhomen,* auf fiirstlichen Regiments Bevelch*’. Bei den Riickantworten

254 StALA, RMA LA, B 3, fol. 13r.
255 Ebd., fol. 4v.
256 Ebd., fol. 10r.
257 Ebd.,, fol. 14r.
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an die Befehlsgeber, verwies der Rentmeister auf seinen auszufiihrenden Auftrag. So
schrieb er an die Hofkammer auf Euer Fiirstlichen Gnaden Bevelch.”® In dem Maf3e,
in dem der Rentmeister selbst kaum mehr Befehle erteilte, d&nderte sich sein schrift-
licher Ausdruck. Sprach der Rentmeister in den Jahrgdngen 1576 und 1586 noch von
Amtsbefehl, veranderte sich das zum Jahr 1596 und 1607 hin zum allgemeinen Begrift
Befehl.” Die Finanzverwaltung verschmolz zu einem grofien Ganzen.

Die weitere Auswertung (Tabelle 11) zeigt deutlich, wie sich die Kommunikation des
Rentmeisters im Hinblick auf die verschiedenen hierarchischen Ebenen verhielt. An
die Oberbehorde richtete der Rentmeister nur Berichte. Sie stiegen zahlenmif3ig von
79 Berichte (1576) auf 179 Berichte (1607) an. Im Bereich der mittelbehordlichen Ebene
tiberwogen die Berichte; Befehle wurden seltener erteilt. Dem entgegengesetzt stellte
sich die Rolle des Rentmeisters in Bezug auf die unterbehérdliche Ebene dar. Der Rent-
meister erteilte 1576 85 Befehle an die Unterbehdrden und nur sieben Aufforderungen
nach Berichteinsendungen. Doch bis zum Jahr 1607 ging die Anzahl an ausgesandten
Befehlen an die Unterbehérden zuriick und lag nur noch bei 22 Befehlen.

1576 1576 1586 1586 1596 1596 1607 1607
Bericht Befehl Bericht Befehl Bericht Befehl Bericht Befehl
OB 79 0 97 0 165 0 176 0
MB 17 3 18 2 22 5 23 0
UB 7 85 21 75 17 61 3 22
Son. 3 8 7 15 12 6 0 2

Tab. 11: An welche Ebene richtete der Rentmeister Berichte oder Befehle, 1576, 1586, 1596, 1607

Diese Auswertung zeigt, dass die Informationen fiir Entscheidungen aus den unter- und
mittelbehordlichen Ebenen kamen, hingegen die Entscheidungen von den oberbehéord-
lichen Ebenen getroffen wurden. Entscheidungshoheit wurde eindeutig bei der Hotkam-
mer verortet und ihr zugeschrieben. Die Rolle des Rentmeisters als mittelbehordlicher
Knotenpunkt, ebenso wie der gesamten mittelbehordlichen Verwaltungsebene, kann im

Gefiige der Finanzverwaltung nicht hoch genug eingeschitzt werden. *°

b. Die Ubernahme von Verantwortung

Entscheidungen implizieren die Ubernahme von Verantwortung. Gibt eine Person
oder ein Gremium die Frage nach einer Entscheidung weiter, so wird auch die Verant-
wortung tiber diese Entscheidung weitergegeben: ,Verantwortung dient der Bewuf3t-

258 Ebd., fol. 16v.

259 1576: Verwendung Begriff Amtsbefehl 35 Mal zu 61 Mal Befehl; 1586: Verwendung Begriff Amtsbefehl 14
Mal zu 78 Mal Befehl; 1596 und 1607 kein Vorkommen von Amtsbefehl; vgl. StALA, RMA LA, B 3. StALA, RMA
LA, B 10. StALA, RMA LA, B 16. StALA, RMA LA, B 20.

260 Vgl. HENGERER: Wer regiert im Finanzstaat?, S.140.
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seinsentlastung, sie hat die Funktion, Unsicherheit zu absorbieren.“*' Entscheidungen
kénnen nie auf vollstindigem Wissen und Informationen beruhen. Aber Verwaltun-
gen kénnen nur handlungsfihig bleiben, wenn sie entscheiden. Also musste durch
Entscheidung die Unsicherheit von Wissensdefiziten iiberbriickt werden. Nur so kann
auf der Basis einer Entscheidung, die ein ,fertiges, fehlerloses Produkt“** suggeriert,
weitergearbeitet werden.

Teilweise konnten Entscheidungen Personen zugeordnet werden, beispielsweise
dem Rentmeister. Der Rentmeister war in die Regierung Landshut eingebunden, im
Alltag verwaltete er seine Rentstube (mit dem Rentschreiber). Vom Rat der Regie-
rung in Landshut ist hingegen bekannt, dass die Entscheidungen im Kollegium getrof-
fen wurden, abgestimmt wurde nach der Reihenfolge vom Ranghochsten zum Rang-
niedrigsten.? Besonders interessant ist die Entwicklung der Hofkammer, da sie sich
in unserem Untersuchungszeitraum formierte. Ahnlich wie im Fall der Regierungs-
rite wurde ein Kollektiv gebildet, das Verantwortung tibernahm. ,,Gremien, Gruppen,
Teams, die mit Mehrheit entscheiden, lassen sich nicht verantwortlich machen (was die
Beliebtheit dieser Organisationformen erklaren konnte).“*** Diese Stabilitat der Gre-
mien war wichtig, um andere Bereiche der Organisation flexibler zu halten.

Doch verstand sich die Hofkammer von Beginn ihrer Griindung an als Kollektiv?
Oder musste sich so ein Selbstverstdndnis erst entwickeln? Die Hofkammer musste sich
ihrer selbst erst bewusst werden. Dieser Wandel im Selbstverstdndnis der Hotkammer
wurde in jhrer Signatur deutlich. Signierte die Hofkammer in den Anfangszeiten, wie
im Jahr 1555, im Namen ihrer Mitglieder mit CamerRqit, ** ging dies spatestens 1565
auf in CamerRath.>*

Maximilian I. wusste, dass Nicht-Entscheiden oder langsames Entscheiden Orga-
nisationen lihmen konnte. Er erliefl 1596 ein Decret [, dass ihm|] die Cammersachen
hinfiiran mundlich referirt sollen werden. Denn der Schriftweg war oftmals zeitlich
viel aufwendiger, merkte Maximilian I. gegeniiber der Hofkammer an: die Expedition,
woverr dieselb Allzeit schrifftlich geschehen soll, etwas langsam vonstatt gee, und die
Sachen ubereinander steckhen verbleiben, disem aber Rath zeschaffen und sovil mog-
lich allerseits guete schleinige Befiirderung furzenemmen.* Nachdem Maximilian I.
sich im Jahr 1599 die Hotkammerprotokolle der letzten Jahre angesehen hatte, warf er

261 LuHMANN: Verantwortung und Verantwortlichkeit, S. 48.

262 Ebd., S.48.

263 Ratsordnung der Regierung Landshut aus dem Jahr 1599, so sollte der Vizdom einem jeden der Gebiihr
und Billigkeit nach sein Votum von dem Meisten zum Mindesten lassen vorbringen, vgl. StALA, SchlA Moos
Depot, 965.

264 LuHMANN: Organisation und Entscheidung, S.197.

265 StALA, Regierung Landshut, A 19726, Hofkammer an Vizdom von Landshut, Hans Zenger zu Truftlfing,
14.2.1555.

266 Ebd., Hotkammer an Vizdom von Landshut, Hans Zenger zu Truftlfing, 27.1.1565.

267 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 14r.
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den Hofkammerriten vor, alles auf merern Bericht aufzuschieben, bis die Sach gar in
Vergessen gestelt und die Rentmaister des stedten Anmahnens gleich verdriifs worden.*®

Grundsatzlich war das Vorgehen bei Entscheidungen klar geregelt: Die Verwaltungs-
struktur des Herzogtums Bayern war auf Subsidiaritit ausgelegt. Bei Unklarheiten oder
bei Zustandigkeitsiiberschreitungen konnte sich jeder Beamte an die ndchsthohere
Instanz wenden.?® Aber wer traf Entscheidungen, wenn eine Stelle gar nicht mehr wei-
ter wusste? Genau dieser Frage sah sich der Rentmeister von Landshut ausgesetzt, als
er am 29. Mai 1607 an die Hofkammer schrieb. Der Landrichter von Landau wandte
sich an den Rentmeister von Landshut, um Bescheid zu erhalten, ob die Miihlbeschau
und das Misselgelt noch in Gebrauch seien, oder nicht.””° Der Rentmeister gab ihm zu
Antwort, er solle diesbeziiglich bei der Regierung von Landshut nachfragen. Das tat
der Landrichter und die Regierung antwortete ihm, er solle das jhenig, was ime von
Ambtswegen gebiirt, selbsten fiirzenemmen und zehandlen wissen.””' Da diese Aussage
dem Landrichter nicht viel half, wandte er sich wiederum an den Rentmeister und die-
ser schrieb schliefilich an die Hofkammer mit seinem Gutachten zum Sachverhalt.?”
Als weitere Beispiele zu Fragen an die Hofkammer seien folgende genannt: Als 1596 die
Anweisung der Hofkammer an den Rentmeister gelangte, 1.000 Gulden auszuzahlen,
antwortete dieser, dass derzeit khein Gelt vor der Hanndt sei.””” Der Rentmeister regte
draufhin einen Getreideverkauf an, aber da der Preis momentan fiele, sei das nach Aus-
sage des Pflegers zu Neudegg wenig ratsam. So fragte der Rentmeister die Hofkammer
um weiteren Bescheid, was nun zu tun sei.”*

Es gab Probleme, die selbst die Hofkammer nicht zu entscheiden wusste; sie wurden
in letzter Instanz an den Herzog weitergeleitet.”> Auf die Empfehlung der Hofkammer
konnte der Herzog nicht immer setzen. Bei der Frage, ob dem Pfleger von Moosburg
der Kauf der Urbarsschweige zu Aich genehmigt werden sollte, leitete die Hotkammer
dem Herzog dieses Anliegen mit einer wenig hilfreichen, da doppeldeutigen Einschit-
zung weiter: ja und nein.”¢

Hierarchien bilden ,,doppelte Machtprozesse® aus: ,,die Einflussnahme von unten
nach oben und von oben nach unten“?” Unterbehérdliche Amtstrager konnten also
durch ihre ,, Informationshoheit“ ebenso Einfluss ausbilden, wie der Herzog durch seine
Entscheidungsmacht: ,Gerade in der Gegenldufigkeit der beiden Machtprozesse im

268 BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 35, Maximilian I. an Hofkammer, 25.11.1599.

269 Vgl. dazu hier B./IL/3..

270 StALA, RMA LA, B 20, fol. 6or-61r.

271 Ebd,, fol. 6ov.

272 Ebd.,, fol. 6or-61r.

273 StALA, RMA LA, B 16, fol. 73v.

274 Ebd.

275 Weitergeleitet zum Herzog, da bey solcher Sachen [Mautangelegenheiten] noch allerley Bericht mangele,
vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 108v. Weitergeleitet zur herzoglichen Unterschrift und damit Bestéti-
gung der Entscheidung (Besoldungsrahmen) vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 71, fol. 91v.

276 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 430r.

277 KUHL: Organisationen, S.75.
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Rahmen einer Hierarchie — sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben -
[liegt] wohl ein nicht unerheblicher Grund fiir die Leistungsfahigkeit von Organisatio-
nen“?® Eine Machtasymmetrie bestand jedoch stets: Ober sticht Unter.

lll. Feder und Tinte: Herrschaft der Verwaltung

Wie konnte die Hofkammer, die die Entscheidungsmacht innerhalb der Finanzver-
waltung innehatte, ihre Autoritat in Wort und Tat durchsetzen? Musste sie mit Macht
Gehorsam einfordern? Die Verwaltungspraktiken der Finanzverwaltung — nach innen
und auflen - stehen nun im Fokus der Betrachtung.

Zuerst werden die Grenzen der Verwaltung betrachtet. Im ersten Kapitel wird
untersucht, wie und zu welchem Zweck die Finanzverwaltung das Wissen, das sich
in den Registraturen und Archiven hdufte, anwandte. Welche weiteren Formen der
Wissensgenerierung wurden genutzt? In einem zweiten Schritt wird untersucht, mit
welchem Verstandnis von Recht und Gerechtigkeit in der Finanzverwaltung gearbeitet
wurde. Und die dritte Frage bezieht sich auf die Wachsamkeit: Welche Mechanismen
der gegenseitigen Wachsamkeit im Verwaltungshandeln wurden etabliert?

Macht kann sich in verschiedenen Formen présentieren. Diese werden im zweiten
Kapitel unter Praktiken der Macht beleuchtet. Die Auswahl des Personals ging stets
mit einem gewissen Risiko einher, so mans doch mit einem yeden wagen mues,”” wie
der Rentmeister Stephan Schleich 1586 treffend formulierte. Wenn Erinnerungen und
Mahnungen als Mittel zur Disziplinierung in der Verwaltungsarbeit nicht mehr aus-
reichten, konnten Sanktonierungsmafinahmen eingesetzt werden: welche und in wel-
chem Umfang? Schliefilich soll danach gefragt werden, welche Auswirkungen die Ver-
tiigbarkeit von Geld auf die Machtverhiltnisse innerhalb der Finanzverwaltung hatte.

1. Die Verwaltungspraktiken

a. Der Einsatz von Wissen

Die Amter auf mittel- und oberbehérdlicher Ebene bauten mit Registraturen und Archi-
ven grofle Wissensspeicher auf. Das dort verwahrte Schriftgut bot eine Vielzahl an Aus-
wertungsmoglichkeiten. Registratur- und Archivmaterial niitzten aber nur, wenn die
darin enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt, zu dem sie benétigt wurden, gefun-
den und zu Rate gezogen werden konnten.”® Dass Archive und Registratursysteme

278 Ebd., S.76.

279 StALA, RMA LA, B 10, fol. 104v.

280 Niklas LuHMANN: Reform und Information. Theoretische Uberlegungen zur Reform der Verwaltung. In:
Ernst Lukas/Veronika TAckk (Hg.): Schriften zur Organisation 4. Reform und Beratung. Wiesbaden 2020,
S.29-58, hier S. 49. SCHLOGL: Anwesende und Abwesende, S.162.
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vorhanden waren, wurde bereits dargelegt.?® Daher soll im Folgenden der Frage nach-
gegangen werden, wie konkret diese Wissensreservoirs genutzt und angewandt wurden.
Die umfangreichen Hofzahlamtsbiicher wurden als Argumentationsgrundlage und
Datenbasis fiir die wahrscheinlich zwei bekanntesten Stellungnahmen zum herzoglich-
bayerischen Finanzgebaren im 16. Jahrhundert herangezogen: Es handelt sich um die
Wirtschaftsgutachten des Kanzlers Simon Thadddus Eck und des Landhofmeisters Ott-
heinrich von Schwarzenberg, beide aus dem Jahr 1571 an Herzog Albrecht V. adressiert.
Die Verfasser legten darin ihre detaillierten Kenntnisse der Jahresrechnungen dar.”®? So
argumentierte Kanzler Simon Thadddus Eck, dass beinahe jedes Jahr bis in zweymal-
hundert tausent Gulden paulo plus vel minus frembdes Gellt aufgebracht werden miisse,
um den Hof zu finanzieren.?® Diese Aussage entsprach den Jahresrechnungen der Vor-
jahre, die an Kreditaufnahmen tiber 171.946 Gulden (1569),%** 141.360 Gulden (1568)*
und 168.360 Gulden (1566)** verzeichneten. An den hohen Ausgaben des Hofes iibte
Eck Kritik: Die Ausgaben seien vom ersten Regierungsjahr Albrechts V. bis Anfang der
1570er-Jahre vmb ein dritten oder halben Theil vnd noch so hoch gestigen,”™ also von
1551 mit 225.937 Gulden bis 1570 auf 413.624 Gulden.” Zur Losung der Finanzmisere
schlug Eck zweierlei vor: Erstens einen christlicheren Lebenswandel um durch Gottes
Gnade mit reichen Ernteertrigen gesegnet zu werden. Mit héheren Naturalgewinnen
liefle sich die Armut im Lande verringern. Zweitens empfahl Eck bei den Ausgaben zur
Hofthaltung, die von Jaren zue Jaren gestigen send,” schlichtweg zu sparen. Eck gab dem
Herzog praktische Tipps an die Hand: Er pladierte dafiir, das Speisen am Hof deutlich
zu verringern, wenn der Umzug der Hothaltung vom Alten Hof in den Neuen Hof
stattfinde. Sein Argument bekriftigend fithrte er den Hof des Kurfiirsten von Sachsen
an.”® Der Herzog solle Wirte als externe Dienstleister fiir die Speisung der Hofange-
stellten beauftragen. Jeder berechtigte Hofangestellte erhielte nach Rang und Stand ein
Essens- und Trinkdeputat, das der Herzog mit dem Wirt vereinbart hatte. Alles, was
die Hofangestellten dariiberhinaus verzehren wiirden, miissten sie selbst begleichen.*!
Mit Ecks Forderung zur Aufgabe der Hofspeisung wurde Stiick fiir Stiick der Hof als
,Oikonomia“ aufgelost — ein Phdnomen, mit dem der bayerische Hof nicht allein war.?*
Damit einher ging der Wandel der Besoldungsstrukturen weg von Naturaliengaben hin

281 Vgl. hier A/IIL/2.a.

282 Eck legte konkrete Zahlenausziige und Zusammenstellung seinem Gutachten bei, wie die Auszug hiebej
ausweisen vgl. ZIEGLER: Dokumente 3/1, S. 419 oder welches an dem Auszug hiebej erscheint, ebd., S. 422.
283 ZIEGLER: Dokumente, S. 418.

284 BayHStA, KB HZA, Nr. 14, fol. 134v.

285 BayHStA, KB HZA, Nr. 13, fol. 132r.

286 BayHStA, KB HZA, Nr. 11, fol. 113v.

287 ZI1EGLER: Dokumente 3/1, S. 419.

288 BayHStA, KB HZA, Nr. 1, fol. 235v. BayHStA, KB HZA, Nr. 15, fol. 392v.

289 ZIEGLER: Dokumente 3/1, S. 422.

290 Ebd., S.423.

291 Ebd,, S.423.

292 Vgl. oben angefiihrtes Beispiel des kurfiirstlich-sachsischen Hofes.
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zu reinen Geldleistungen. Die Speisung an der Hoftafel wurde tatsachlich 1606 aufge-
hoben und in Geldbesoldung umgewandelt.** Eck schlug ferner SparmafSnahmen fiir
die einzelnen Personalbereiche vor — dabei hielt er sich in seiner Aufzdhlung an die
Reihenfolge in den Besoldungsbiichern.**

Ottheinrich von Schwarzenberg lagen fiir die Erstellung seines Gutachtens ebenfalls
die Hofzahlamtsbiicher oder Abschriften daraus vor, denn er lieferte eine Fiille an Zah-
len.”* Konkret wurde Schwarzenberg bei denjenigen Ausgaben, die man zusétzlich zu
den Personalkosten verringern miisse und zwar umb ein guets mehr als umb den halb
Theil. So forderte er die Deckelung der Bauausgaben auf 20.000 Gulden, auf die in den
letzten Jahren etwan 50, dann 60, auch wol 70.000 Gulden aufigeben worden.?® Auch
kalkulierte Schwarzenberg in Bezug auf die Ausgaben fiir die Schneiderei, dass fiir das
Jahr 1571 30.000 Gulden nit mer khleckhen [ausreichen] wellen und die Kosten fortan
auf 12.000 Gulden zuriickgeschraubt werden sollten.”” Tatsdchlich prognostizierte er
die Endsumme fiir 1571 damit richtig, die Ausgaben beliefen sich auf 37.959 Gulden.?*®

Diese beiden Gutachten gewéhren einen Einblick, wie man vorhandene Datenres-
sourcen, wie die Jahresrechnungen, genutzt hatte. Es wurden keine Bilanzen nach heu-
tigen Maf3staben erstellt, aber doch Bilanz gezogen und die Entwicklung der Zahlen
als Argumentationsgrundlage verwendet.*”

Es gibt noch weitere Belege fiir die Anwendung von Wissen aus Archiven und Regis-
traturen im Verwaltungsalltag. 1576 wurden die alten Rechnungen und andere Auf-
zeichnungen genutzt, um Rechtsverhiltnisse zu klaren,** oder die Hohe von Einkiinf-
ten zu recherchieren, wie beispielsweise im Fall der Ertragshohe der Wassermaut in
Moosburg im Jahr 1590.*" Ein weiteres Beispiel dazu wire der 1576 erfolgte Auftrag sei-
tens der Hofkammer, wonach alle Zéllner und Mautner in ihren Registraturen nachse-
hen sollten, ob die kaiserliche Zollbewilligung von 1548 tatsachlich umgesetzt und Er-

293 ALBRECHT: Maximilian, S.174.

294 Ebd., S. 423-426.

295 Schwarzenberg stimmte nicht in allen Punkten mit Eck iiberein, aber sprach sich doch gleichsam fiir eine
Minderung des Personalstabs aus, vgl. ZIEGLER: Dokumente 3/1, S. 427.

296 ZIEGLER: Dokumente 3/1, S. 428.

297 Ebd., S. 428.

298 BayHStA, KB HZA, Nr. 16, fol. 260v.

299 Dazu vergleichend Ergebnisse fiir die sdchsische Bergverwaltung aus NEUMANN: Ordnung des Berges,
S. 258: ,,Die Informationen wurden jedoch nicht systematisch zueinander in Beziehung gesetzt, um Bilanzen
oder Etats zu erstellen oder langfristige Prognosen tiber die wirtschaftliche Rentabilitat des Bergbaus aufzu-
stellen und diese wiederum als Entscheidungsgrundlage fiir weiteres Verwaltungshandeln zu nutzen.“

300 So schrieb die Hofkammer an den Rentmeister: befehl man ihm [dem Rentmeister, Anm. d. Autorin], dass
er in den alten Rechnungen, so ungezweifelt bei der Rentstuben seiner Verwaltung verhanden sein werden, alles
Vleis nachsuchen lasse, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 16, fol. 277v. Im Juli 1596 schrieb die Hofkammer an
den Pfleger zu Neumarkt um néhere Kenntnisse zu den Rechten beziiglich der herzogliche Urbarstaferne und
den Hof zu Freidlstetten einzuholen. Dazu solle der Pfleger diffhalb bey Gericht, in brieflichen Uhrkhunden
und Schrifften, alles Vleif nachsueche, BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 121v.

301 Sol bei der Rentstuben oder im Gewelb noch allen Fleifs nachgesucht werden, ob was zufinden, so StALA,
KB HK AMR RMA LA, R 198, fol. 123r.
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trage eingenommen worden waren.*”” Auf die Registratur der Rechnungslegung wurde
gezielt in Fragen der Rechtskldrung oder Einnahmeentwicklung zuriickgegriffen.’®

Kaufminnisches Wissen um Rechnungslegung war im 16. Jahrhundert in nur weni-
gen Biichern schriftlich festgehalten. Bislang konnte kein Beleg gefunden werden, ob
alltagspraktische Rechen- und Kaufmannsbiicher in den bayerischen Pfleg- oder Rent-
amtern vorhanden waren. Doch gab der Rentmeister Hans Ainkirn 1576 gegentiiber den
Hofkammerriaten unumwunden zu, dass er die Landshuter Kastenrechnung, die die
welische unnd Kaufmanische Rechnung anwendete, nicht verstehen kénne.**

Eine strukturierte Zusammenstellung von Wissen wurde mit Listen und Formula-
ren erreicht. Um Antworten und Informationen in geordnete Bahnen zu lenken, wur-
den Vorlagen versandt. Einige Beispiele sollen zur nidheren Veranschaulichung dienen:
So schickte der Rentmeister Hans Ainkirn dem Landrichter von Eggenfelden, Wolf
Stockhamer, 1576 ain Form, die er auszuftllen hatte, da sein (des Landrichters) voran-
gegangenes Antwortschreiben etwas Verdunckhelts war.*> 1586 listete der Rentmeister
dem Kastner von Griesbach in einer genauen Beschreibung auf, welche Inhalte das
Salbuch aufweisen sollte und verwies auf die beiliegende Instruktion.**® Die Hofkam-
mer versandte 1596 einen Fragenkatalog zum Waldwesen (vermdg eingelegter Frag-
stuckhen) an alle dafiir zustindigen Beamte.*”” Derartige Umfragen, die sich auf das
gesamte Rentamtsgebiet bezogen, waren eine der wenigen Méglichkeiten der Hofkam-
mer, umfassendere Kenntnisse zu generieren.*®® Im zeitgendssischen Wortlaut wurde
fiir solche Ubersichten der Begriff der Beschreibung gewihlt. So gab Wilhelm V. am 17.
Mirz 1597 dem Landshuter Rentmeister Stefan Schleich den Auftrag, ein Verzeichnis
tiber die im Rentamt Landshut und Straubing vorhandenen Weiher, die dort vertrete-
nen Fischsorten sowie deren Besetzung im Jahreslauf zuzusenden. Bereits am 25. Mérz
versandte Stefan Schleich seine Antwort mit einer detaillierten Auflistung der herzog-
lichen Weiher, der Fischsorten, der Weihergrofie, der Besetzung und der zeitlichen
Planung zur Abfischung.*”® Ebenfalls Ende des 16. Jahrhunderts, im Jahr 1596, wurde
seitens der Hofkammer eine grofie Umfrage zu den von 1586 bis 1596 neu errichteten
Brauhdusern im Herzogtum Bayern gestartet.”® Dazu holte die Regierung von Lands-

302 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 95r.

303 Die These Vismanns, dass ,,im 15. und 16. Jahrhundert weder Vorrichtungen noch Techniken zum Wie-
dergebrauch reponierter Akten vorhanden gewesen seien, lasst sich mit den vorliegenden Erkenntnissen nicht
bekriftigen, vgl. VisMmaNN: Akten, S.177.

304 StALA, RMA LA, B 3, fol. 7v.

305 Ebd., fol. 17r.

306 StALA, RMA LA, B 10, fol. 71v. Der Befehl zur Erneuerung der Salbiicher kam héchstwahrscheinlich von
der Oberbehérde, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 72, fol. 4v.

307 StALA, RMA LA, B 16, fol. 162r. Zu Formularen Vismann: Akten, S. 214.

308 Arndt BRENDECKE: Tabellen und Formulare als Regulative der Wissenserfassung und Wissensprasenta-
tion. In: Wulf OESTERREICHER/Gerhard REGN/ Winfried ScauLzE (Hg.): Autoritit der Form — Autorisierung -
Institutionelle Autoritit, Miinster 2003, S.37-53, hier S. 49f.

309 StALA, RMA LA, A 2656.

310 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 112v.
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hut von den Pflegern Informationen ein.* Im Herbst desselben Jahres wurde durch
den Rentmeister an alle Pfleger ein Rundschreiben mit Fragen versandt, in welchem
Zustand sich die bestehenden Brauhiuser befinden und an welchen Orten neue Brau-
héuser gebaut werden kénnten.”* Eine weitere Beschreibung der noch vorhandenen
und bereits erfolgreich verduflerten im fiirstlichen Besitz befindlichen Hauser im Rent-
amt wurde ab 1594 angefertigt.””

Die Anfertigung solcher grof3 angelegten Umfragen und Beschreibungen war nicht
neu. Weitaus umfangreichere Datensammlungen kannte man bereits lange zuvor aus
dem Steuerwesen, wo sie gingiges Arbeitswerkzeug waren. Die Landtafeln, die Ver-
zeichnisse iiber landstdndische Gtiter,* gehorten ebenfalls zu frithen statistischen
Formen der Landesbeschreibung. In der Landtafel des Rentamts Landshut von 1576
wurden alle Landstinde aufgelistet: Die Anzahl der Kloster und Stifte mitsamt den
Bettelorden, ebenso die Zahl der Stidte und Mirkte, der Grafen, des Adel und der
Landsassen sind darin festgehalten.’”

An all diesen Beispielen zeigen sich die unterschiedlichen Formen der Wissensge-
nerierung mit dem Ziel, einen bestmdoglichen Uberblick iiber den herzoglichen Haus-
halt zu gewinnen, vielleicht damit dem Ideal von ,,Haushaltung und Ordnung® néiher-
zukommen.*° In den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts schien sich besonders unter
Maximilian I. das Streben Bahn gebrochen zu haben, eine , kontinuierliche Sicher-
stellung eines Hochstmafles an Kenntnis® erreichen zu wollen.’” Ein Ziel, das freilich
ein Ideal blieb.

b. Von Recht und Gerechtigkeit

Liebt die Gerechtigkeit, iht, die ihr auf Erden richtet.™® Mit diesen Worten beginnt das
Eidbuch aus der Amtszeit Herzog Wilhelms I'V. Dabei wurde auf das Ideal eines gerech-
ten Herrschers und Regenten angespielt, der dasselbe Verhalten von seinen Amtstra-
gern per Eidesleistung einholte.” Gerecht zu herrschen, war kein zu hoher Anspruch,
denn fiir eine gute und sichere Herrschaft benétigte der Herzog das Vertrauen seiner
Untertanen. Das konnte er nur durch die Aufrechterhaltung von Recht, Gerechtig-
keit, Sicherheit und Ordnung gewinnen. Das Studium von Rechtstexten war Teil der

311 Vgl. StALA, RMA LA, A 2877.

312 StALA, RMA LA, B 16, fol. 18or. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 128, fol. 183r.

313 StALA, RMA LA, A 1156.

314 Landtafel. In: Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hg.): Deutsches Rechtsworterbuch VIir. Wei-
mar 1984-1991, Sp.648.

315 StALA, Regierung Landshut, B 139, fol. 75r. StALA, Regierung Landshut, B 139, fol. 74v.

316 VisMANN: Akten, S.208.

317 BRENDECKE: Imperium und Empirie, S. 259.

318 Im Original auf Latein Diligite iustitiam qui iudicatis terram, vgl. BayHStA, KB AA 1178, fol. 22r.

319 StALA, Regierung Landshut, B 136, fol. 5r: Eid des Rentmeisters unter Wilhelm V. und Maximilian I.:
Sonder allein Got und die Gerechtigkeit vor Augen zehaben.
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tirstlichen Erziehung, wie bei Maximilian I. belegt werden kann.*® Das Streben nach
Gerechtigkeit und Rechtmifligkeit waren Ideale, die aktiv verfolgt und bis heute durch
die schriftlich dokumentierte Verwaltungsarbeit nachvollzogen werden kénnen.

Umfangreiche landesherrliche Gesetzeswerke waren in unter- und mittelbehérdli-
chen Amtern vorhanden. Im Pflegamt Osterhofen wurden entsprechende Buchkiufe
getdtigt, beispielsweise 1561 nachdem die alten funff Bayrische Puecher bey Ghricht hie
nit gfunden, unnd die tiglichs gemannglt, dieselbigen zu Lanndshuet von dem Puechfierer
khaufft * Die Rentstube Landshut erwarb ebenfalls die einschligigen Standardwerke,
wie etwa zwei neue Polizeiordnungen von 1578,*? das neue Miinzbuch von Adam Berg
1597°% oder ein zweites Exemplar des neuen bayerischen Landrechts von 1616.%**

Der Absatz des Landrechts von 1616 lisst sich gut nachvollziehen. So kaufte der Rent-
meister von Landshut von 1617 bis 1619 im Wert von 1.980 Gulden Landesordnungen,
ebenso wie die restlichen Rentamter.*” Obwohl der Grof3teil bereits 1617 verkauft wor-
den war, lagerten Ende des Jahres in der Hotbibliothek in Miinchen noch 1073 Exemp-
lare des 1616 erschienenen Bayerischen Landrechts, davon 932 mit Frontispiz, abgéngig
waren drei Exemplare.?

Wie relevant waren die Gesetzestexte fiir die alltdgliche Arbeit in den Verwaltungen?
In einem Schreiben an die Regierung von Landshut von 1607 bezog sich die Hofkam-
7 oder die publicierte [...] Landsordnung.’*®
Der Rentmeister war eidlich daran gebunden, sich an die Landesfreiheit und Erklérun-
gen zu halten und die Untertanen zu iren Freyhaiten und Gerechtigkaiten zuhanden.??
Fiir die Arbeitsweise des Rentmeisters lasst sich die Akkuratesse belegen, mit der er
sich die neuesten Verordnungen notierte. Davon zeugt ein Kopialbuch tiber fiirstliche
Concessionen und Bevelche.

Bei der Regierung in Landshut waren, wie auch am Hof in Miinchen,* die landes-

mer beispielsweise auf die Polizeiordnung,

herrlichen Verordnungen vorhanden.* Die Rentschreiber wurden verpflichtet, nach
den Richtlinien gemeiner Landsfreiheit und derselben Ercldrungen in dem Rintamt

320 Josef STEINRUCK: Johann Baptist Fickler: ein Laie im Dienste der Gegenreformation. Miinster 1965 (Refor-
mationsgeschichtliche Studien und Texte 89), S.143. Vgl. auch BSB, Clm 2103.

321 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 5120, o.f.

322 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 3r.

323 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 358, o.f.

324 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 374, o.f.

325 BayHStA, KB HZA, Nr. 67, fol. 179r. BayHStA, KB HZA, Nr. 68, fol. 182r. BayHStA, KB HZA, Nr. 69, fol. 181r.
326 BSB, Cbm Cat 207)2, fol. 13v.

327 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 243v.

328 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 117r.

329 StALA, Regierung Landshut, B 136, fol. 5r.

330 Das Kopialbuch umfasst Dekrete in der Zeitspanne von 1583 bis 1654, wurde frithestens 1583 angelegt, ver-
mutlich aber erst spiter im Jahr 1623, vgl. StALA, RMA LA, B 94.

331 Mandatensammlung in Miinchen, BayHStA, Kurbayern Mandatensammlung.

332 Die Uberlieferung beginnt mit dem Jahr 1516, vgl. StALA, Regierung Landshut, B 1.



Ill. Feder und Tinte: Herrschaft der Verwaltung 145

zuhandln.*® Die Pfleger mussten auf die Landesfreiheitserkldrung 1508/1510 schwo-
ren.”* Mit hoher Wahrscheinlichkeit verfiigten die Pfleger iiber eine Sammlung von
Mandaten oder Rechtstexten, die sie bei Bedarf konsultieren konnten. Obwollen hievor
zu allen Gerichten getruckte fiirstliche Mandata kommen, hatte das Pflegamt Moosburg
1620 Nachfragen zu den genauen Ausfithrungsbestimmungen und wandte sich damit
an die Regierung in Landshut.” Deutlich in den Vordergrund schob sich bis zu Beginn
des 17. Jahrhunderts das unabléssige Bemiihen - das wird beispielsweise bei Amtsprii-
fungen deutlich -, Abweichungen vom vorgeschriebenen Verhalten oder von recht-
lichen Leitlinien zu ermahnen oder zu riigen.**

Was einmal geschrieben wurde, blieb in der Welt. Das geschriebene Wort der
Behorden konsolidierte Rechtsverhéltnisse. Als Richtschnur wurden beispielsweise
1586 Salbiicher, also Aufzeichnungen, die die Verwaltung tiber den Grundbesitz fiihrte,
bezeichnet.”” Bei der Anlage neuer Salbiicher wurde grofier Wert auf die Einhaltung
grofSer und kleiner Formalia gelegt. Als etwa die Unterschriften der Pfleger abgiangig
waren, sandte der Rentmeister Stephan Schleich die Salbiicher an dieselben zurtick und
hielt um Berichtigung an.**

Die Verschriftlichung von Rechtsverhiltnissen war fiir die Aufrechterhaltung oder
Legitimierung von jedweder Rechtsposition wichtig. So sah der Rentmeister beziiglich
der Marktfreiheiten von Simbach in der Rentstube nach, ob etwan ain alt Puech oder
was annders alda verhannden; aber er fand dazu nichts.**

Dass sich selbst die Untertanen aktiv um ihre schriftlich fixierten Rechte bemiihten
und sich um deren Beibehaltung sorgten, zeigt folgendes Beispiel. Georg Khornteuer
von Thann im Pflegamt Moosburg bat die Hofkammer darum, seinen vom Vater erhal-
tenen Erbrechtsbrief, der am Secret dermassen manglhafftig worden, das es gar nit mer
sichtbar, zu erneuern.’*

Die enge Bindung an das geschriebene Recht und das einhergehende Vertrauen
auf ein gerechtes Verfahren wirkte fiir die frithneuzeitliche Gesellschaft stabilisierend.
Vertrauen in den Verwaltungsapparat konnte sich nur etablieren und dauerhaft auf-
rechterhalten, wenn formale Regeln wie Gesetze durchgingig und fiir alle gleich ein-
gehalten wurden.*” Damit einher ging die ,, Formalisierung von Erwartungen® und die

333 BayHStA, KB AA 1178, fol. 74r., Eid des Rentmeisters von Straubing unter Wilhelm 1v. und Ludwig X.
Noch nicht war dies im Eid unter Wilhelm 1v. aus dem Jahr 1508 enthalten, vgl. BayHStA, KB AA 1178, fol. 10r.
334 Lutz/Z1EGLER: Das konfessionelle Zeitalter, S. 326.

335 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4449, fol. 127r.

336 Dem Zollner von Moosburg wurde explizit gesagt, er diirfe nicht wider die Zollordnung handeln z.B.
StALA, KB HK AMR RMA LA, R 200, fol. 262r. Vgl. auch StALA, KB HK AMR RMA LA, R 205, fol. 324v.

337 StALA, RMA LA, B 10, fol. 64r.

338 Ebd,, fol. 71r.

339 Ebd,, fol. 171v.

340 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 70, fol. 267v.

341 LUHMANN: Soziale Systeme S.181, vgl. auch NEUMANN: Ordnung des Berges, S.228. NEUMANN: Vormo-
derne Organisationen, S. 614f.: ,man vertraut [...] den grundlegenden Abldufen eines Systems, was im besten
Fall zur Stabilisierung von Erwartungshalten fiihrt. Systemvertrauen erlaubt eine Komplexititssteigerung unter
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tiir AufSenstehende gegebene Gewissheit um gleichbleibende Verwaltungsablaufe. Das
Grundprinzip eines gleichbleibenden Verfahrens bei identischer Rechtslage wurde bei
regelmiflig auftretenden Fragen, wie etwa zur Ledigzahlung oder zu Verlassenschaften,
deutlich. So berichtete im Jahr 1576 der Landshuter Rentmeister an die Hofkammer im
Zug einer Supplikation eines Leibeigenen in Geisenhausen, der sich daraus freikaufen
mochte: in meiner 59. Jerigen Rechnung |[...] befiindt ich [...], dieweil dann diese, mit
dem Supplicanten und seiner Hausfrauen ebenmessiger Casus ist.>**

Das Streben nach Gerechtigkeit galt auch im Fall der eigenen Bereicherung. Bei in
der Verwaltung doppelt erhaltenen Zahlungen wurde das Geld nicht stillschweigend
einbehalten, sondern wieder zuriickgezahlt; denn also doppelt bezalt worden, welches
gleichwol nit recht ist.**

In der Finanzverwaltung war man sich tiber die Auswirkung von Prazedenzfil-
len bewusst und hiitete sich davor, solche zu schaffen. 1586 ereignete sich ein fiir das
Rentamt Landshut erstmaliger Vorfall. Der Pfarrer von Schweinersdorf im Pflegamt
Moosburg beging Selbstmord, worauthin nun seine Verlassenschaft dem Landesherrn
zufiel - so war es laut dem Rentmeister von Landshut zumindest in den Rentdmtern
Miinchen und Burghausen der Fall — im Rentamt Landshut trat es zum ersten Mal
auf: Derowegen und albeiln dif§ nun der erst Fal sein solle, habe [...] ichs umb Nach-
richtung willen, ob dieselben etwo anderer Gestalt Bevelch geben wollten, andeuten wol-
len.*** In einem anderen Vorgang im Jahr 1586 baten Untertanen von Eckersdorf im
Pflegamt Rottenburg um Nachlass des Holzdienstes. Dabei gaben der Landshuter Rent-
meister Stephan Schleich und der Holzmeister zu bedenken, das der jhenigen wol mer
sein, so eben dergleichen Beschwern haben, unnd hierdurch zu gleichmessigen Anhalten
verursacht wurden, nit ratsam sein, Angedeutem irem Begern stat zuthuen, der hierinn
Enderung fiirzenemen.** Am 23. Dezember 1586 antwortete die Hotkammer dem Rent-
meister und dem Kastner von Landshut im ebengleichen Wortlaut des Gutachtens, die
Supplikanten abzuweisen.**® Bei einer Entscheidung zu einer fiscalische[n] Hanndlung
wurden die gelerte Réth des Herzogs eingeschaltet, da andere vom Adl auch darauff drin-
gen und Achtung geben werden.*” Ebenso wurde auf eine gleiche Behandlung der Ange-
stellten geachtet: Als Rudolf von Pollweiler, Pfleger zu Vilshofen, 1596 um Vergabe eines
Lehens und unwiderrufliche Bestallungszulagen anfragte, fiel die Antwort der Hofkam-
mer eindeutig aus: Seitemaln Ir Durchlaucht solche Verenderung, nit allein gegen anderen,

den Bedingungen von Abwesenheit.“

342 StALA, RMA LA, B 3, fol. 42r.

343 StALA, RMA LA, B 16, fol. 98r.

344 StALA, RMA LA, B 10, fol. 13v. Weitere Aussage zur Prazedenz: damit die Sachen ainmal erledigt wurde,
unnd ain Tail so wol als der annder sich khonfftiger zu teglicher zuetragender Fill halben darnach zurichten
wisse, StALA, RMA LA, B 10, fol. 63v.

345 StALA, RMA LA, B 10, fol. 108r.

346 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 74, fol. 221v.

347 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 72, fol. 205v.
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so gleichmessig Ansuechen zethun, einen Eingang, sondern damit Gleicheit gehallten, ime
dasselb, so wol selbst als Ir Durchlaucht Nachred und Unlusst verursachen wurde.>*

Zur Information der Bevélkerung gehorte das zweimalige 6ffentliche Verlesen der
Landesfreiheitserkldrung, jeweils am letzten Weihnachts- und Pfingstfeiertag, durch
die Amtménner in den Pflegdmtern.*® Die 6ffentliche Verlesung war nicht nur eine
Form der Informationsverbreitung, sondern auch der Herstellung einer gemeinsamen
Offentlichkeit, eines ,Wir* So sollte die Ratsordnung der Regierung in Landshut intern
ebenfalls zweimal, nach Georgi und Michaeli, vorgelesen werden.”’ Die zahlreichen
Mandate wurden ebenso 6ffentlich verlesen und durch das Anschlagen an Rats- oder
Wirtshéuser sichtbar gehalten.* Besonders eindrucksvoll wirkte die miindliche Ver-
kiindung vom Herrscherwechsel. Als Maximilian I. 1598 die alleinige Regierung iiber
das Herzogtum Bayern antrat, lautete der Befehl an die Regierung Landshut, dass das
Mandat negstvolgenden Sontag nach Uberantworttung und hernach in khonfftig qua-
temberlich, auf der Canzel durch die Pfarrer offentlich verlesen und verkhindt werden >

Selbst bei der Festsetzung des Verkaufspreises von Getreide aus den herzoglichen
Kisten wurde auf die Aulenwirkung des Herzogs geachtet. So tibermittelte 1586 der
Rentmeister dem Landrichter zu Eggenfelden die Anweisung meines gnidigen Fiirs-
ten und Herrn halben, desto behuetsamer zugeen, wiewol gegen den armen Unnder-
thanen etwas nit anzesetzen unnd wir etwas giietiger als Anndere sein sollen.”
Beispiele zeugen von einer konsequenten Verfahrensweise und einer gewissenhaften
Verwaltungsarbeit.

Diese

c. Die Wachsamkeit

Das wachsame Auge der Hofkammer beobachtete die Amtsfithrung des Verwaltungs-
personals. Die schriftlichen Kommunikationsstringe beruhten meist auf dem Sechs-
Augen-Prinzip, da oftmals alle Verwaltungsebenen zur Behandlung eines Sachverhalts
integriert waren. In der alltiglichen personenbezogenen Verwaltungsarbeit wurde das
Vier-Augen-Prinzip zum routineméfligen Bestandteil. Den jahrlichen Getreideum-
schlag sollten stets zwei Amtspersonen wahrnehmen, also neben dem Kastner noch
ein zusitzlicher Amtstréiger, der dem Kasten nicht verpflichtet war. Zumeist wurden
die Pfleger als Aufsichtspersonen den Késten zugeordnet, wie 1575. Dabei wurde bei-
den aufgetragen: Also berurten Umbschlag allerdings mit guettem Fleif$ beiwohnen, auch
volgents wie ir denselben befindt schrifftlich sambt ainem AufSzug was der Ausstanndt
auf dato ist laudter und in specie neben gedachtem Herrn Pfleger unverzogenlich ehe

348 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 230r.

349 BayrLFreihErkl. 1553, 1V 19.

350 StALA, SchlA Moos Depot, 965.

351 BRUNNER: Polizeigesetzgebung, S.25.

352 StALA, Regierung Landshut, A 21346, Wilhelm V. an Regierung Landshut, 26.3.1598. Gemeint ist vermut-
lich das Generalmandat vom 13.3.1598.

353 StALA, RMA LA, B 10, fol. 4or.
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und als ir von dannen schaidet, mit eur baider Insigl verschlossen hiher schickhen.>* Mit
der Unterzeichnung durch beide Siegel konnte damit die Verantwortlichkeit bei einer
Zuwiderhandlung zugeordnet werden.

Neben dem Vier-Augen-Prinzip gab es im Zweifelsfall die einfache Moglichkeit,
schriftlich nachzufragen und die Amtsperson zu konfrontieren: So war es dem Rent-
meister 1607 suspekt, dass sich der Fischbestand im Pflegamt Dingolfing so stark ver-
ringerte. Der Pfleger von Dingolfing schob es auf die Otter, die die Fischbestdnde so
dezimierten. Darauthin bat der Rentmeister den Pfleger um ndhere Erlduterung, da
ihm diese Antwort etwas fremdb vorkame.* Die Hotkammer duflerte 6fter Zweifel an
Zahlenwerken in den Rechnungen, die sie dem Rentmeister zur weiteren Priifung und
Stellungnahme weiterleitete.

Wie am Organigramm zur Finanzverwaltung ersichtlich wird (Abbildung 23), ver-
starkte sich mit der Einrichtung der Hofkammer 1550 die ,,Dichte sich [der] gegenseitig
beobachtender Kommunikatoren*” Hierarchien entwickeln durch doppelte, asymme-
trische Machtprozesse effektive Formen gegenseitiger Wachsamkeit und Uberwachung.

Supplikationen | ——

Hofkammerrat

/ Rentmeister |

Amtmann A Amtmann B Amtmann ..

‘ Obmannschaft A ‘ ‘ Obmannschaft B ‘ ‘ Obmannschaft ... ‘

Abb. 23: Wachsamkeitsstrukturen in der herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung (idealtypisch)

354 StALA, RMA LA, B 3, fol. 5v.

355 StALA, RMA LA, B 20, fol. 19v.

356 Auch die Hofkammer duflerte ihre Zweifel an Zahlenwerken, die iiber Rechnungen oder Schriften an
sie gelangten. So zum Beispiel zur Maut in Landau, daraus man vermuette, das solliche Ausgaben nit allein
zu Erhaltung Weg und Steg, sondern vielleicht zu anderm Gebrauch, so der Maut nit anhengig, vgl. BayHStA,
KB HK Prot., Nr. 16, fol. 277v. Der Rentmeister solle im Umritt mit Vleis examinieren, vgl. BayHStA, KB HK
Prot., Nr. 16, fol. 278r. Im Fall einer Verlassenschaft fiel der Hofkammer auf, dass die Berechnungsgrundlage
falsch angegeben war, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 4or. Manchmal fragte die Hofkammer auch
beim Rentmeister aufgrund eines Hinweises von Dritten nach, so im Fall des Wildprets an die Regierungsrite
in Landshut, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 7v.

357 BRENDECKE: Imperium und Empirie, S.182.
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Ein wachsamer Blick ging nicht nur von den Behdrden aus, sondern auch von den
Untertanen. So wandten diese sich - freilich selten — an die Hofkammer, um Unge-
reimtheiten aufzudecken. So hatte die Dorfgemein zu Niedernort erfahren, dass das
Mairgut aufgrund einer — nach Ansicht der Dorfgemein falschen und erlogenen - Sup-
plikation herabgestuft und damit dessen Scharwerklast reduziert wurde. Da die zu
leistenden Scharwerksdienste nun auf die Dorfgemein umgelegt wurden, regte sich
Widerstand. Die Hofkammer ordnete darauthin bei der Regierung von Landshut eine
erneute Untersuchung des Falles an.*® Die hohe Bereitschaft der Hotkammer zur Prii-
fung aller unklarer Fille zeugt von rechtlicher Verantwortung und von Verfahrensbe-
wusstsein. Supplikationen wurden ernst genommen und sie ,,stellten einen wichtigen
Kommunikationskanal zwischen Obrigkeiten und Untertanen dar®*’

Es gab subtile Verfahren, um Amtsverhalten zu priifen oder Nachforschungen anzu-
stellen: heimlich, still und leise. Diese Vorgehensweise kam - bis auf das Jahr 1596 — in
den untersuchten Hofkammerprotokollen zum Vorschein.*®® So wurde beispielsweise
der Rentmeister von Landshut von der Hotkammer aufgefordert, das Verhalten des
Kastners zu Griesbach, Albrecht Rosenbusch, zu priifen. Die Hofkammer hegte den
Verdacht, dass es Unstimmigkeiten in der Verwaltung und Abrechnung des Kasten-
dienstes gab. So wurde dem Rentmeister aufgetragen: (doch in bester Stille) dein vleis-
sige Speh, Aufschauen und Obacht habst und zum Fall du etwas dergleichen daraus uns
Schaden und Nachteil erfolgen mochte, in Erfahrung bringen wurdest, uns dessen jedes
mals zeitlich berichtest und dartiber Bescheid erwartest.>

In Landshut sollte der Rentmeister in der Stille und unvermerkt bei den Bierbrau-
ern in Erfahrung bringen, warum in Landshut das Weif3bier einen so geringen Absatz
erzielte.® Verdeckte Ermittlungen machten selbst vor dem Kaiser und dem Wirt-
schaftshandeln Osterreichs nicht Halt: So wurde den Regierungen in Landshut und
Burghausen befohlen, in der Stille bei den Mautnern oder andern Ihr Fiirstlichen Gna-
den Amtleuten ihr Rentamtsverwaltung so am negsten gegen Osterreich sitzen, hieriiber
eigentliche und griindliche Erkondigung einziehen. Ndamlich ihnen befehlen, dass sie sich
fiirderlich, doch unvermorkt und gleich alles fiir selbs bei den Benachtparten als zu Pas-
sau oder den Handlsleuten als Piichlmairn zu Pfarrkirchen und andern so Gewerb und
Handltierung in Osterreich treiben, umstendlich befragen und erkundigen, auch in specie

358 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 71, fol. sov.

359 Esteban MAUERER: Suppliken und Rekurse. Bayern im frithen 19. Jahrhundert. In: Esteban MAURER (Hg.):
Supplikationswesen und Petitionsrecht im Wandel der Zeit und im Spiegel der Publikationen der Historischen
Kommission (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
105), Gottingen 2020, S.59-83, hier S. 63f.

360 In der Stille, BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 184v. Still und geheim, BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol.
206r. Fleissige Nachfrage, BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 47v. In Stille, BayHStA, KB HK Prot., Nr. 73, fol.
95v. Der Rentmeister hatte im Auftrag des Herzogs um Kredite zu werben, jedoch in der Still, StALA, RMA
LA, B 10, fol. 60v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 143v. Mehrer Obacht, BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol.
180r, fol. 434v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 201v.

361 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 421v.

362 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 85r.
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mit Vleis, verzeichnen, wo an was Orten und zu was Zeit neue Z0oll und Aufschlag fiir-
genommen oder wie die alten gemert und erhoht. Item was und wieviel auch auf aller-
lei Noturft als Wein, Treid, Schmalz, RofS, Vieh, Honig, Visch und anders Victualia oder
Wahren zu menschlich Underhaltung gebraucht und aus Osterreich herauf in dies Land
gebracht und gefiihrt werde, allenthalben geschlagen und wie hoch deren jedes dadurch
verteuert worden sei. [...] Verrer sollen sie auch von den Aufschlegen bemelter ihrer Rent-
amtsverwaltung einen lautern Auszug ihrer Rechnung erfordern, wievil in den negsten
12 Jahrn her inclusive des abgeolffnen 75. Jahrs jedes insonderheit allenthalben fiir Oster-
wein herauf aus Osterreich ins Land gebracht und veraufschlagt worden sei, wieviel
auch solcher Aufschlag an Geld in allem getrofen habe. Volgends diese Auszug sambt
vorgemelter Erkondigung aufs fiirderlichs hiher zu fiirstlichen Cammer iiberschicken. >
Der aufmerksame Blick richtete sich also nicht nur nach innen auf die eigene Verwal-
tung, sondern bezog auch immer wieder die Umwelt mit ein.

Der ideale Herzog an der Spitze der Verwaltung studierte aufmerksam die Akten.
Fiir das Verwaltungshandeln Albrechts V. und Wilhelms V. fehlen noch Untersuchun-
gen.’® Allein die Tatsache, dass Albrecht V. beispielsweise die Jahresrechnungen des
Hofzahlamts unterzeichnete, ist noch kein Hinweis auf eine tiefgreifendere Involvie-
rung.**® Der Herzog war fiir die Hofkammer in fest anberaumten Audienzen zu spre-
chen. Fiir das Jahr 1576 fanden solche Audienzen jeweils im Januar, Februar, Marz,
April (zweimal), August, Oktober (zweimal) und Dezember statt.*” Herzog Albrecht V.
verbrachte viele Tage auf der Jagd, wie die Auswertung seines Jagdtagebuchs zeigt.**
Danach zu schlieflen war Albrecht V. zwischen 14 Prozent bis 27 Prozent, also durch-
schnittlich ein Fiinftel des Jahres, von den Regierungsgeschiften am Miinchner Hof -
zumindest raumlich — abwesend. Die Hotkammerrite forderten in einer Denkschrift
im Jahr 1557 Albrecht V. auf, regelmiflig den Hofkammerrat zu besuchen, denn durch
vleissige Besuechung defS Chamerraths wurden Seine Fiirstlichen Gnaden teglich erin-
nert, das sollich Guet und Gelt, so daselb ausgeben, Seine Fiirstlichen Gnaden aigen wer,
darfur es bisher schier nit gehallten wellen werden, und wurd Seine Fiirstlichen Gnaden
gewislich an die Hand prennen, Ir zu Herzen gen, wan Sie den teglichen Last und Uber-

364

363 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 184v.

364 BRENDECKE: Imperium und Empirie, S. 32, 37-45. Dem entsprechend Maximilian I, vgl. ALBRECHT: Das
konfessionelle Zeitalter, S. 408.

365 ALBRECHT: Das konfessionelle Zeitalter, S.396. Kein ausgepragtes Aktenstudium bei Albrecht V., vgl.
RIEZLER: Zur Wiirdigung Herzog Albrechts V., S.110. Vgl. STIEVE: Zur Geschichte des Finanzwesens, S. 20.
366 BayHStA, KB HZA, Nr. 2, fol. 398r. BayHStA, KB HZA, Nr. 3, fol. 517r. BayHStA, KB HZA, Nr. 4, fol. 571r.
BayHStA, KB HZA, Nr. 5, fol. 487r.

367 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 301, 14.1.1576; BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 85v, 1.2.1576; BayHStA,
KB HK Prot., Nr. 17, fol. 168, 12.3.1576; BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, 243V, 9.4.1576; BayHStA, KB HK Prot., Nr.
17, fol. 286r, 28.4.1576; BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 2751, 21.8.1576; BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 64r,
1.10.1576; BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 230V, 17.10.1576; BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 261v, 7.12.1576.
368 Jagdtagebuch Albrechts V., 1555-1579, in BSB, Cgm 1513 [Aggregation aus 1.834 Datensitzen].
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lauff, darneben sehen und horten, wie saur und beschwerlich es den gemainen Paurmsan
ankumt, bis er die jerlich Gullt und Steur [...] mit seiner herten Arbait zusamen kratzt.

Die Hotkammerrite waren davon iiberzeugt, dass ein involvierter Herzog an der
Verwaltungsspitze dem Finanzhaushalt zugute kdme: def§ Herren Aug macht glatte
Pferd.’® Dieser Aufforderung diirfte Albrecht V. kaum nachgekommen sein. Ganz
anders sein Enkel Maximilian I. In einem Dekret Ende 1595 ordnete er an, dass der Hof-
kammerprisident und die Hofkammerréite dem Obersthofmeister, Obersthofmarschall
oder den Geheimen Raten wochentlich Bericht erstatten und gegebenenfalls der Hof-
kammerprésident oder der Rangnéchste zu einer Audienz beim Herzog im Geheimen
Rat vorgeladen werden und seine Entscheidung abwarten sollten.”” Von Herzog Maxi-
milian I. war weithin bekannt, dass er in seiner Regierungszeit den Geltsachen grofite
Aufmerksamkeit widmete*? — sowohl in Form von Visitationen der Zentralbehérden
als auch durch personliches Studium der Akten. Dabei arbeitete er sich durch die ein-
zelnen Rentrechnungen, die die ungekiirzte Rechnungslegung der Pflegamter beinhal-
teten. Uber seine detaillierte Priifung gibt beispielsweise ein Méngelverzeichnis zu den
Rechnungen der Rentdmter Landshut, Straubing und Burghausen von 1597 und 1598
Aufschluss.” Fir das Rentamt Landshut kamen so 30 Anmerkungen Maximilians .
zusammen. Sie reichten vom Pflegamt Teisbach (geben 20 Hofstatt nur 4 Pfennig), Salz-
zoll des Markts Frontenhausen (tragt nur 5 Schilling ist dies Namens nit wert und sehr
zuverwundern und kannit recht zugen) bis hin zur Verwaltung der Burg Trausnitz (auf
die Hauscammerei zu Landshut geht auch vil und man siecht nit wos hinkhombt).>”
Das Auge des Herrn néhrt das Pferd: diesen Leitsatz praktizierte Maximilian I. und
gab ihn als Ratschlag weiter. So riet Maximilian I. dem Jesuiten und Beichtvater der
spanischen Ko6nigin Margarete, Richard Haller, und ist in hac materia [Verbesserung
der Finanzen] das Sprichwort ganz wahr: oculus domini saginat equum.”® So zeigen

369 ZIEGLER: Dokumente 3/1, S.249.

370 Ebd.

371 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 14r.

372 Dies belegen Studien zu Maximilians I. Finanzpolitik, so ALBRECHT: Maximilian, S.185. DOLLINGER:
Finanzreform Maximilians, S.10: ,,Die Finanzen waren ein integraler Bestandteil seiner Staatsrason.“ Mit der
finanzpolitischen Schwerpunktsetzung steht Maximilian I. in einer Linie mit den Staatstheoretikern seiner
Zeit, wie Jean Bodin (ca.1530-1596) oder Justus Lipsius (1547-1606). Sie sprachen dem Finanzwesen eine fun-
damentale Bedeutung zu. Stabile Finanzenverhiltnisse galten als Grundlage, um Regieren iiberhaupt erst zu
ermoglichen, siche dazu Heinz DoLLINGER: Kurfiirst Maximilian I. von Bayern und Justus Lipsius. Eine Stu-
die zur Staatstheorie eines frithabsolutistischen Fiirsten. In: Archiv fiir Kulturgeschichte 46 (1964), S. 227-308,
besonders ab S.235f., S.306. Vgl. Peter RAUSCHER: Verwaltungsgeschichte und Finanzgeschichte. Eine Skizze
am Beispiel der kaiserlichen Herrschaft (1526-1740). In: Michael HOCHEDLINGER/Thomas WINKELBAUER (Hg.):
Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung, Biirokratisierung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behordengeschichte
der Friihen Neuzeit, Miinchen, Wien 2010 (Veréffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichts-
forschung 57), S.18sf,, S.191. Zitat vgl. Anmerkung 1.

373 Dazu gehorten die Visitationen, die er fiir die Hofkammer 1613 und 1617 durchfiihren lief}, vgl. HEYDEN-
REUTER: Behordenreform, S.240.

374 BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 35, Maximilian I. an Hofkammer, 25.11.1599.

375 Ebd.

376 ZIEGLER: Dokumente 3/2, S.750.
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alle diese Beispiele, dass sich der wachsame Blick der Finanzverwaltung in aller Regel
wirkungsvoll nach aufSen und effizient nach innen richtete. Damit die Amtstriger den
Anweisungen Folge leisteten, wurde sichergestellt, dass Belohnungs- und Bestrafung-
smechanismen funktionierten.

Selbst die wachsamsten Augen des Herzogs und seiner Verwaltung konnten nicht
immer alles sehen, geschweige denn wissen. Und die Strukturen der gegenseitigen
Kontrolle und Uberwachung konnten im Umgang mit der Auflenwelt ihre Grenzen
erreichen, wie im folgenden Fall geschildert werden soll: Der Richter der preisingi-
schen Hofmark Mauern, Virgil Eisenhut, setzte sich 1619 mit zwei Wagenladen voll-
auf bepackt in Bewegung, passierte mit einem Wagen die Zollstelle in Moosburg, ein
anderer den Beizoll in Volkmannsdorf. Er zeigte ein von ihm ausgestelltes Schreiben
vor, dass besagte, das er das Hab und Gut seiner Herren, der von Preisings, nach Salz-
burg zu fithren hatte, und daher gebiihre ihm Zollfreiheit. Doch lange nachdem Eisen-
hut langst zollfrei durchgelassen worden war, forderten Nachforschungen zutage, dass
der Richter, dies alls fiir sich selbsten, zu seiner gesuchten Vorteiligkeit getan. Der letzte
bekannte Aufenthaltsort Eisenhuts: Spanien.*”

2. Der Machteinsatz

a. Berichten, erinnern, mahnen

Aus dem Geschiftsgang der Finanzverwaltung wurde ersichtlich, dass die Kommuni-
kation strukturiert vonstattenging. Zur Vertiefung soll nun noch einmal ein gewdhn-
liches Berichtsverfahren in den Fokus riicken: Wie lief das Berichten im Rahmen eines
nicht dringlichen Sachverhaltes ab? Datiert auf den 4. Mérz 1576 schrieb der Landshuter
Rentmeister Hans Ainkirn an die Hofkammer, dass ihm die Lagerung von Pulver auf
der Burg Trausnitz nicht sicher erschien, da das Schloss dauerhaft bewohnt werde.?”®
Er schlug eine Verlegung des Pulvers vor. Die Hofkammer antwortete dem Rentmeis-
ter zehn Tage spéter, am 14. Mirz 1576, und bat um ein weiteres Gutachten, wo sich
denn genau das Pulver befinde und ob sich nicht andernorts ein geeigneter Platz fin-
den liele.”” Der Rentmeister antwortete am 22. Mirz 1576 und schlug eine Verlegung
des Pulvers nach Ingolstadt vor.*®® Dieses Schreiben gelangte schon am folgenden Tag
nach Miinchen, da die Hofkammer am 23. Mirz 1576 beim Miinchner Hofmarschall
und Zeugmeister um ihre Einschétzung des Sachverhaltes nachsuchte.*® Diese beiden
Gutachten mussten befiirwortend ausgefallen sein, denn am 2. Mai 1576 - iiber einen
Monat spiter — schrieb die Hofkammer dem Rentmeister, dass er das Pulver nach

377 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 206, fol. 430r-430v.
378 StALA, RMA LA, B 3, fol. 46r.

379 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 173r.

380 StALA, RMA LA, B 3, fol. sov.

381 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 200v.
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Ingolstadt senden konne, wiirde sich in Landshut kein geeigneter Ort finden.’®* Der
Rentmeister iibersandte am 28. Mai 1576 das Pulver unter Aufsicht des Landshuter
Zeugwarts nach Ingolstadt.”®® Am 22. Juni 1576 meldete sich die Hofkammer beim Rent-
meister und fragte nach einer konkreten Auflistung der tibersandten Pulvermengen
und -sorten sowie den Transportkosten.’® Die Antwort des Rentmeisters am 28. Juni
1576 beendete diesen Kommunikationsstrang.’®

Wie lange dauerte es also in der Regel, bis der Rentmeister eine Antwort von der
Hofkammer erhielt und umgekehrt? Als Fallbeispiel wurde fiir jedes Untersuchungsjahr
der Monat Januar ausgewdhlt. Dort, wo die Rekonstruktion der Schriftstringe gelang,
wurden die Zeitspannen analysiert: So lag im Jahr 1576 die durchschnittliche Antwort-
zeit bei vier bis fiinf Tagen;** im Jahr 1586 bei drei Tagen oder tiber zehn Tagen.*® Im
Jahr 1596 pendelten sich die Zahlen wieder auf fiinf Tage ein,*® 1607 lieflen die Ant-
worten langer auf sich warten, sodass man frithestens ab fiinf Tagen mit einem Ant-
wortschreiben rechnen konnte; der Durchschnitt lag bei acht bis neun Tagen.*® Die
Zeitspanne der Antwort richtete sich nach der Dringlichkeit der Anfrage.*

Wenn etwas dringend war und schnell erledigt werden musste, wurde das im Schrei-
ben mitgeteilt. So forderte 1586 der Rentmeister inner Verscheinung dreyen Tagen |[...]
bei aignem Potn von allen Amtern eine genaue Auflistung ihrer Besoldungen und
Amtsnutzungen.*” Vom Pfleger zu Hals allerdings kam die Antwort nicht piinktlich,
so sandte der Rentmeister im deutlichen Tonfall derowegen disen Poten [...] mit Beger
mir angedeuten Bricht, in der Stundt bei Nacht und Tag zu khomen lassen, wil ich mich
entlich versehen.** In der Frage um das Bestandsgeld der Mautstelle in Landau erfor-
derte der Rentmeister von der Stadt Landau schnelle Antwort, dan ich solichs unver-

382 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 206r.

383 StALA, RMA LA, B 3, fol. 75v.

384 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 37r.

385 StALA, RMA LA, B 3, fol. 84r.

386 StALA, RMA LA, B 3, fol. 11v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 38v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 11v.
StALA, RMA LA, B 3, fol. 13r. StALA, RMA LA, B 3, fol. 20v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 48r.

387 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 70, fol. 79v. StALA, RMA LA, B 10, fol. 6v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 70,
fol. 112v. StALA, RMA LA, B 10, fol. 8v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 70, fol. 15r. StALA, RMA LA, B 10, fol. 1r.
BayHStA, KB HK Prot., Nr. 70, fol. 61r. StALA, RMA LA, B 10, fol. 8r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 70, fol.14v.
388 StALA, RMA LA, B 16, fol. 7r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 66v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol.
261. StALA, RMA LA, B 16, fol. 7v. StALA, RMA LA, B 16, fol. 6v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 82r. StALA,
RMA LA, B 16, fol. 11v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 66v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 271. StALA,
RMA LA, B 16, fol. 15v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 8gv.

389 StALA, RMA LA, B 20, fol. ir. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 85v. StALA, RMA LA, B 20, fol. ir. BayHStA,
KB HK Prot., Nr. 169, fol. 77r. StALA, RMA LA, B 20, fol. 1v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 83r. StALA,
RMA LA, B 20, fol. 2r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 9ov. StALA, RMA LA, B 20, fol. 10v. BayHStA, KB
HK Prot., Nr. 169, fol. 82v. StALA, RMA LA, B 20, fol. 10r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 8gv. StALA, RMA
LA, B 20, fol. 5v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 178r. StALA, RMA LA, B 20, fol. 5r. BayHStA, KB HK Prot.,
Nr. 169, fol. 2161. StALA, RMA LA, B 20, fol. 4v. BayHStA, KB HK Prot. Nr. 169, fol. 1751.

390 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 223r.

391 StALA, RMA LA, B 10, fol. 171r.

392 Ebd,, fol. 179r.
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zogenlich zu fiirstlicher Chamer iiberschickhen solle.*” Neben kurzen Fristen wurden bei
allgemeinen Rundschreiben zur Informationseinholung lingere Zeitspannen gewiéhrt.
Innerhalb von vierzehn Tagen sollten alle Pfleger ihre Berichte zu den Viztumhéndel an
den Rentmeister senden, mich verner darnach weifs zerichten unnd also mein vorhabets
Umbreiten anzestellen.®* Im Jahr 1576 sollten die Pfleger dem Rentmeister in Fragen
des Scharwerks inner dreyer Wochen aufs lenngst antworten.*>

Neben dem ad hoc anfallenden Schriftverkehr gab es in der Finanzverwaltung stan-
dardisierte Berichtsverfahren, deren Frequenz auf wochentlicher oder vierteljéhrlicher
Basis beruhte. Dazu gehorten die Getreideberichte des Kastners*® oder die Salzberichte
des Rentmeisters.*”’

Wenn nun Schreiben nicht piinktlich eintrafen, konnte das daran liegen, dass man
versdumt hatte, den Sachverhalt abzuhandeln. Es folgten Erinnerungs- und Mahn-
schreiben.’”® Um Mahnschreiben auszusenden, musste es eine Art Wiedervorlage-
system gegeben haben; denn wie sonst sollte man sich Wochen spéter an bestimmte
Félle wieder erinnert haben? Woméglich war die Wiedervorlage der Hofkammer auf
fiinf Wochen ausgelegt. Am 3. April 1576 wurde dem Kastner von Landshut aufgetragen,
das Salbuch neu aufzurichten.*” Am 19. Mai 1576 hatte die Hofkammer in Erfahrung
gebracht, dass diesbeziiglich noch nichts geschehen sei und ermahnte den Kastner zur
Durchfithrung seiner ihm obliegenden Aufgabe.* Schliefilich sandte der Kastner bis
zum 15. Juni 1576 einen ersten Entwurf zum neuen Salbuch ein.*” Ebenfalls ein Rhyth-
mus von rund fiinf Wochen lief3 sich bei folgendem Fall feststellen: Da ein Schreiben
des Rentmeisters auf sich warten lief3, brachte die Hofkammer ihr Missfallen zum Aus-
druck. Sie forderte den Rentmeister von Landshut am 14. November 1576 auf, unver-
ziiglich seinen Bericht tiber die Zollverhiltnisse einzusenden; denn schliefilich ging
der erstmalige Befehl bereits am 9. Oktober an ihn aus.*”

Bei driangenderen Fragen, wie der Besetzung des vakanten Kastenbereiterdienstes,
fragte man zeitiger nach, so schrieb die Hotkammer bereits knapp zwei Wochen nach

393 StALA, RMA LA, B 3, fol. 8ar.

394 Ebd,, fol. 100v.

395 Ebd., fol. 66v.

396 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 128, fol. 67r. Vgl. auch Beleg durch den Landshuter Boten, der auf die wochent-
lichen Getreidebericht verweist, BayHStA, KB HK Prot., Nr. 73, fol. 71r.

397 Diese standardisierten und rhythmisierten Berichtsverfahren wurden in der Regel nicht in die Hofkam-
merprotokolle aufgenommen bzw. nur erwihnt, wenn direkt Bezug genommen wurde, vgl. BayHStA, KB HK
Prot., Nr. 128, fol. 66r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 19v. BayHStA KB HK Prot., Nr. 128, fol. 131r.

398 Beispielsweise erinnerte der Rentschreiber den Pfleger zu Reichenberg daran, seinen Bericht tiber das
Vermogen des Ehebrechers an die Rentstube zu senden, die es an die Hofkammer weiterzuleiten hatten, StALA,
RMA LA, B 3, fol. 129r. Vgl. StALA, RMA LA, B 3, fol. 127v.

399 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 225r.

400 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 39v.

401 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 21, fol. 32v.

402 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 95r. Ebd., fol. 205r.
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ihrem ersten Schreiben am 29. November und wiederholt am 15. Dezember 1586 an
den Rentmeister von Landshut.*” Dieser antwortete vor oder am 20. Dezember 1586.%%*

Es gab seitens der Hofkammer auch grofiere Zeitabstande, die zu Mahnungen ver-
anlassten.*® Am 18. Mirz 1596 erging ein Auftrag an den Rentmeister und den Kastner
von Landshut, die Mithlwerke zu priifen.*** Nachdem offensichtlich kein Fortgang fest-
zustellen war, verlief$ am 27. Juli 1596 ein Mahnschreiben die Hofkammer und erinnerte
beide an ihre Pflichten.*” Das Antwortschreiben des Rentmeisters ist auf den 3. August
datiert,*”® aber das Schreiben diirfte nicht vor dem 5. August in Miinchen angekommen
sein, denn die Hofkammer versandte dort das zweite Mahnschreiben;** am 9. August
hatte die Hofkammer letztendlich den Bericht beider erhalten.*?

Mahnschreiben gingen nicht nur von der Hoftkammer an die untergeordneten
Behorden, sondern in Ausnahmefillen auch den umgekehrten Weg.*"! So mahnte der
Rentmeister im August 1596 angesichts dessen wiir alzumal tddlich seiien, um baldige
Ubersendung seiner Amtsquittung zur Entlastung der in Miinchen abgelegten Rent-
amtsrechnung. ** In der Regel jedoch mahnte der Rentmeister unterbehérdliche Amts-
trager um Einsendung ihrer Berichte an: Auf jungst mein euch zuegethanes Schreiben
hete ich mich ambtshalber versehen, ir wurdet mir den begerten Zehent Bericht in dem
bestimbten Termin zuegefertigt haben, albeiln es aber nit beschehen [...] So ist hiemit
nochmaln das Begern, mir angedeuten Bericht nunmer unverlengt zuekhomen zelassen,
sonnsten euch der Saumfall zuverantwordten obligt, wolt ich euch nit pergen.* Die Mah-
nungen wirkten sich beschleunigend auf die Tatigkeit aus und den Aufforderungen
wurde in der Regel nachgekommen. **

403 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 74, fol. 117v. Ebd., fol. 182r.

404 Ebd.,, fol. 204r.

405 Die Hofkammer schrieb dem Rentmeister zu Landshut am 28.5.1607 eine Erinnerung ihres Auftrags vom
12. Februar desselben Jahres, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 255v. Ebenfalls wurde von der Hofkam-
mer an die Regierung von Landshut am 27.11.1576 eine Erinnerung fiir einen Auftrag vom 27.7.1576 gesandt,
vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 227r und BayHStA, KB HK Prot., Nr. 16, fol. 27or. Am 24.1.1607 sandte
die Hofkammer ein Mahnschreiben an den Rentmeister ab, da sie seit dem 13. September vorangegangenen
Jahres auf seinen Bericht wartete, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 154v. Der Rentmeister meldete sich
schlieflich Anfang Mai, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 157v. Da man sich zwischendurch bei der jahr-
lichen Rechnungspriifung traf, schrieb man ihm woméglich in den Monaten dazwischen keinen Brief mehr,
sondern ermahnte miindlich.

406 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 188v.

407 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 194r.

408 StALA, RMA LA, B 16, fol. 109r.

409 BayHStA, KB HK Prot.,, Nr. 127, fol. 222v.

410 Ebd., fol. 238r.

411 Z.B.StALA, RMA LA, B 10, fol. 170r. StALA, RMA LA, B 10, fol. 661. StALA, RMA LA, B 20, fol. 74v. StALA,
RMA LA, B 16, fol. 134r.

412 StALA, RMA LA, B 16, fol. 132r.

413 StALA, RMA LA, B 10, fol. 62v.

414 Durch Kritik Leistungsfahigkeit erhohen, vgl. Karl E. WEIck: Der Prozef! des Organisierens, 6. Auflage
Frankfurt am Main 2015, S.324.
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Unabhingig von Mahnungen und Erinnerungen kam es vor, dass Schreiben durch den
5 oder verspitet ihren Empfanger erreichten. Beispielsweise
beklagte der Rentmeister im April 1576, dass ihm erst jetzt der fiirstliche Befehl vom
9. Dezember des vorangegangenen Jahres zugestellt worden sei.*® Ebenfalls erhielt der
Rentmeister von der Regierung von Landshut ihren am 5. November 1586 ausgestellten
Brief unerklarlicherweise erst am 5. des Folgemonats.*” Ob diese Erkldrungen lediglich
schlechte Entschuldigung waren oder wahrheitsgeméfien Vorkommnissen entsprachen,
wird sich nicht mehr klaren lassen.

Postweg verloren gingen,

b. Einstellen und kiindigen, belohnen und bestrafen
Die herzoglich-bayerische Finanzverwaltung hatte klare Vorstellungen davon, wer ihr
angehorte und wer nicht. Amtseide, Instruktionen und rechtliche Vorschriften regel-
ten die Handlungsspielrdume der Amtstrédger. Bereits an moderne Formen der Mit-
gliedschaft bei Organisationen annihernd, waren oberbehordliche Weisungen darauf
bedacht, Berufliches von Privatem zu trennen. Als sich 1596 der Gericht- und Kasten-
gegenschreiber zu Landau, Hans Schazer, mit dem Landauer Kastner Hans Reindl stritt,
antwortete die Hofkammer beiden, sie sollen solchen Stritt beyseits stellen, und dem Ambt,
wie sichs, und was in yedem Pflicht halben gebiir zugleich abwartten, damit durch unglei-
chen Verstandt und Privatsach beim Ambt nichts versaumbt oder vernachteilt werde."®
Fiirstliche Macht zeigte sich durch Aufnahme der Mitgliedschatft, also bei Personal-
einstellungen. Fiir Albrecht V. Idsst sich nachweisen, dass ihm die Entscheidungen iiber
Personaleinstellungen sowie iiber Besoldungserhchungen und Belohnungen vorbehal-
ten waren.*” In den monatlichen Audienzen entschied der Herzog tiber die Stellenbe-
setzungen und weitere Anfragen aus unter-, mittel- und oberbehérdlichen Ebenen. An
Wilhelm V. wurden Personalfragen weitergeleitet**° und selbiges darf auch fiir Maximi-
lian I. gelten.*” So schrieb letzterer in den monita paterna: Was aber die Belohnungen,
Geschencke und Wohlthaten anlanget, solt du selber die Austheilung davon verrichten;
Damit die Dankbarkeit niemand anders als dir allein gantz eigen zukomme und verblei-
be.** Die Herzogsmacht sollte positiv konnotiert werden. Doch wie belohnte man? Im

415 StALA, RMA LA, B 16, fol. 147r.

416 StALA, RMA LA, B 3, fol. 64r.

417 StALA, RMA LA, B 10, fol. 171v.

418 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 58r.

419 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 85v.

420 Im Hofkammerprotokoll von 1586 lassen sich keine dezidierten Termine zur Audienz bei Wilhelm V. aus-
machen, aber es wurden Angelegenheiten in Personalfragen an ihn weitergeleitet, vgl. BayHStA, KB HK Prot.,
Nr. 71, fol. 65r.

421 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 126, fol. 14r. Auch ,,das Instrumentarium der Gnadengelder und Pflegs-
verleihungen [...] um gute Beamte zu halten oder zu gewinnen.*, nach Albrecht: Maximilian, S.175.

422 Maximilian I. von BAYERN: Monita paterna, S. 46. Ganz dhnlich bereits BRENDECKE: Imperium und Empi-
rie, S.336: ,,Der Hof wiederum musste [...] sehr wohl aber an dieser grundsitzlichen Ausrichtung der Infor-
mationsstrome [interessiert sein], waren sie doch ein Indikator seiner Macht, seiner fortwahrenden Anrufung
als Belohnungs- und Bestrafungsgewalt.”
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Jahreslauf waren Gnadenerweise routinemiaf3ig eingebunden, wie beispielsweise durch
Neujahrsgeschenke.*”® Die Hofkammer als oberste Behorde hatte die Entscheidungs-
gewalt dariiber, wem Gnadengelder oder Belohnungen zugestanden werden sollten.
Eindriicklich zeigt dies der Fall des Gerichtschreibers von Natternberg aus dem Jahr
1576. Der Gerichtschreiber Thomas Mirkl von Natternberg sollte eine Beschreibung
des Zehnts im gleichnamigen Pflegamt anfertigen. Der Rentmeister stellte ihm in Aus-
sicht, seinen gebrauchtn Fleifs, Mhue unnd Arbait zu ergetzen konnfftiger Zeit, auf fiirst-
licher Chamer anzezaigen nit vergessen.*** Und tatsichlich: Nach Eingang der Zehnt-
beschreibung bei der Hofkammer setzte sich der Rentmedister fiir eine Belohnung ein.
So wurden dem Gerichtschreiber von Natternberg aufgrund seiner Bemiihungen um
die Beschreibung der Zehntfelder von der Hotkammer zehn Gulden und ein Scheffel
Korn bewilligt. **

Belohnungen waren nicht an der Tagesordnung und es war viel wahrscheinlicher,
dass Anfragen nach Gnadenerweisen oder Besoldungserhhungen abgelehnt wurden.
Festzuhalten bleibt, dass allein der Herzog und die Hofkammer als hochste Stellen die
Ansprechpartner fiir Gnadengelder und Besoldungserh6hungen waren. Die Hofkam-
mer gewihrleistete mit ihrem direkten Zugang iiber Supplikationen ,, kommunikative
Offenheit",*** festigte damit ihre und des Herzogs Machtposition tiber Gunstverteilung
und ihre Funktion als Herrschaftszentrum.

Bestrafungen hingegen gingen in den seltensten Fillen direkt vom Herzog aus: I
Fall du jemanden wegen seiner Mdngel oder Fehler mit Worten straffen, oder einen Ver-
weifS geben wolltest, so thue es lieber durch andere Leute als durch dich selbsten,*” for-
mulierte Maximilian I. Uber welche Sanktionsmafinahmen verfiigte die Hofkammer,
um die eigene Autoritdt aufrecht zu erhalten? Geld wurde als Reglement zur Einhaltung
von Vorschriften, Recht, Gehorsam, kurzum: zur Sozialdisziplinierung genutzt.**® So
koénnte man bereits die Amtsbiirgschaft als eine Praventionsmafinahme gegen Amts-
missbrauch sehen.*” Bei der Aufnahme der Amtminner in den Pflegdmtern durch
den Rentmeister wurde diesem befohlen, die Biirgschaft nicht nur wenige Jahre, son-
dern solange die Amtménner im Dienst seien, einzubehalten, darumben unnd im Fall,
er Ambtman meinen gnddigen Fiirsten unnd Herrn in solchem seinem Dienst an den
Amtsgefellen, als May und Herbsteuer auch Strafgelt unnd dergleichen was hinndenstelig
schuldig wirdt oder blibe, das es als dann bey den Porgen zubekhomen seye.*** Sollte das
Geldanlehen nicht hinterlegt werden, wie es beispielsweise beim Pfleger zu Rottenburg

423 7.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 260v.

424 StALA, RMA LA, B 3, fol. 61r.

425 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 19, fol. 191r. StALA, RMA LA, B 3, fol. 118v.

426 BRENDECKE: Imperium und Empirie, S.57, S.181.

427 Maximilian I. von BAYERN: Monita paterna, S. 46.

428 RoOSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens 1, S.14.

429 VOLKERT: Staat und Gesellschaft, S. 615. RoSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens 1, S.346. HEYDEN-
REUTER: Probleme des Amterkaufs in Bayern, S.231-251.

430 StALA, RMA LA, B 3, fol. 112r
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1596 der Fall war, legte die Hotkammer ihm nahe, dass er mit End difs Jars von der Pfleg
wurkhlich abtrette.*

Was tun, wenn die vorgegebenen Regeln gebrochen wurden? Der einfachste Weg
fir die Amtstrager war, sich zu entschuldigen. So etwa entschuldigte sich der Rent-
meister dafiir, aus Versehen einen Brief ge6ftnet zu haben, der an die Hotkammer
gerichtet war.*

In der Regel war ein scharferer Ton allein ausreichend, um Weisungen Gehor zu ver-
schaffen. Der Rentmeister wurde bei der zogerlichen Riumung der Gerichtsbehausung
durch die Witwe des Landrichters zu Landau deutlich: So ist hiemit mein Ambtsbevelch,
ir wollet dasselbig noch unverzogentlich thuen unnd ins Werckh richten.** Der Kastner
von Landau erhielt ebenfalls einen Ambtsbevelch vom Rentmeister, um ihn in gleicher
Angelegenheit vor Ort stellvertretend zu unterstiitzen.**

Reichte die eigene Amtsautoritit nicht mehr aus, wandte man sich an die nachst-
hohere Instanz. So wurde dem Rentmeister wiahrend der Rechnungspriifung in Miin-
chen aufgetragen, das Geld von Bernhard Bschorn von Jelnkofen einzutreiben; aber da
der Rentmeister seit Lichtmess die eingeforderte Summe nicht erhalten hatte, wandte
er sich nach Genehmigung durch die Hofkammer an die Regierung in Landshut umb
Verhelff unnd Verschaffung angezaigter 100 Gulden.*” Wollte die Hofkammer einer Auf-
forderung Nachdruck verleihen, wie zu einem sorgfiltigeren Umgang mit Brennholz
im Rentamt Landshut, wandte sie sich ihrerseits an den Herzog, um merer Sorg und
Gehorsambs Willen mit dero Hanndt underzaichen welltn.**

In duflersten Fillen folgten mahnenden Worten entsprechende Taten - bis hin zur
Inhaftierung. Der Rentmeister machte dem Pfleger zu Kirchberg gegentiber deutlich,
das ich schir nit waif$, was mein Bevelhen unnd Haissen bey dem Gericht fiir Ansehen
hat. So befahl er im November 1576 dem Pfleger zu Kirchberg vorsichtshalber, dass
dieser seinen Gerichtschreiber und Amtmann zu Geiselhéring, im Fall, da Amtman
nit erhebliche und genuegsame Enntschuldigung solches seins Ausbleibens hat, das ir
in Ambtman alspalden ervordert, nembt und ainn Tag oder drey in in ain guete stinn-
ckhete Khueuchen werfft, ime darinnen nichts als Wasser unnd Prot geben lasset.*” Als
dem Rentmeister die Bestechlichkeit von Amtsleuten bekannt wurde, die Miet und
Gaben eingenommen hatten, hat er diese in seinem Umritt zur Rede gestellt. Im Ergeb-
nis wurde der Amtmann zu Biburg seines Diennsts entsezt; im Fall des Amtmannes
zu Velden wurden Untersuchungen aufgenommen.** So kam es im duflersten Fall zur

431 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 128, fol. 221r.

432 StALA, RMA LA, B 16, fol. 71r.

433 StALA, RMA LA, B 3, fol. 14v. Die Information erhielt der Rentmeister vom neuen Landrichter von Lan-
dau, vgl. Ebd., fol. 15v. In den Hotkammerprotokollen findet sich dazu kein Hinweis.

434 StALA, RMA LA, B 3, fol. 15v.

435 Ebd,, fol. 8or.

436 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 72, fol. g1v.

437 StALA, RMA LA, B 3, fol. 115v.

438 StALA, RMA LA, B 10, fol. 143r.
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Entlassung.** Die bayerische Finanzverwaltung hatte ein klares Verstdndnis davon, wer
zu welchen Bedingungen Mitglied war und wer nicht.**

¢. Geld haben oder nicht haben
Die Macht des Geldes begriindet sich in der Differenz von Verfiigbarkeit und Unver-
fiigbarkeit.* In der modernen Soziologie gilt folgender Grundsatz: Der Einsatz von
Geld macht Kommunikationserfolge wahrscheinlicher.*** Wird ein Amtsmann fiir
seine Titigkeit plinktlich entlohnt, ist es wahrscheinlicher, dass er gewissenhaft seiner
Arbeit nachgeht, als wenn seine Besoldung nie oder verzdgert eintrife. Wurde iiber
Geld und dessen Verfuigbarkeit im frithneuzeitlichen Schriftverkehr der Finanzverwal-
tung gesprochen? Wenn ja, in welchen Kontexten? Der Verfiigbarkeit von Geld kam
grofe Bedeutung zu, denn einerseits mussten Gehélter gezahlt und somit die interne
Verwaltung aufrechterhalten werden und andererseits suggerierten stabile Finan-
zen gegeniiber der Umwelt Handlungsféhigkeit. Geld jederzeit verfiigbar zu haben, war
ein machtvolles Instrument.

Das Streben nach einer gewissen Unabhéngigkeit von den Landstinden war Fiirsten
im Allgemeinen und den bayerischen Herzogen im Konkreten ein politisches Ziel. Als
1550 die Hofkammer ins Leben gerufen wurde, kommentierten die Hotkammerrite die
herzogliche Einkommenssituation unter Anderem mit dem denkenswerten Satz: Der
Landschafft Bewilligung hért mit der Zeit auf.**® Die finanziellen Kapazititen des Her-
zogshauses stiitzten sich lange Zeit auf die erheblichen finanziellen Zuschiisse durch die
Landstidnde, denn allein durch sein Kammergut hitte der Herzog seine Ausgaben und
Verbindlichkeiten nicht decken konnen.*** Der Hinweis der Hofkammerrite auf die
Abhingigkeit und die Ungewissheit der nachsten finanziellen Unterstiitzung durch die
Landstdnde zeigt ein zukunftsgewandtes Denken und Streben nach finanzieller Unab-
héngigkeit. Die landschaftliche Unterstiitzung war nicht selbstverstandlich, sie beruhte
auf herausfordernden politischen Aushandlungsprozessen. Dies wurde in den land-
schaftlichen Bewilligungen deutlich, die sich in der Anfangszeit AlbrechtsV. auf die
Abgabe von Aufschlagen und Investitionen in die Landesverteidigung konzentrierten.**
Erstmals 1570 wurde eine Rubrik zur allgemeinen Besserung des Kammerguts fassbar,
die auf mehrere Jahre angelegt wurde, aber sich erst unter Maximilian I. verstetigen

439 Z.B.StALA, RMA LA, B 10, fol. 144v. BayHStA KB HK Prot., Nr. 74, fol. 56v. BayHStA KB HK Prot., Nr. 74,
fol. 195r. Georg Sighardt, Stuhlknappe auf der Burg Trausnitz in Landshut, wurde nach einem (gewalttétigen?)
Vorfall im Jahr 1586 nach zwolf Dienstjahren entlassen und aufler Landes verwiesen.

440 KUHL: Organisationen, S.9.

441 Niklas LunMANN: Die Wirtschaft der Gesellschaft, 7. Auflage Frankfurt am Main 2015, S.53, S. 243, S. 258f.
442 BARALDI/CORSI/ESPOSITO: GLU, S. 40f.

443 Z1eGLER: Dokumente 3/1, S.138.

444 Vgl. hier A./L/2.c.

445 7.B. BayHStA, KB HZA, Nr. 2, fol. 103r. BayHStA, KB HZA, Nr. 3, fol. 110r. BayHStA, KB HZA, Nr. 5, fol.
101r.
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sollte.**¢ Die landschaftlichen Gelder wurden ab jenem Zeitpunkt langfristig planbar,
als Herzog Maximilian I. nicht mehr auf sie angewiesen war. Die regelméfligen, wenig
diskutierten Zahlungen der Landstinde an den herzoglichen Haushalt waren damit
Ausdruck ihres Machtverlustes, ein Versuch von politischer Anteilhabe.

Das gedankliche Konstrukt einer langfristig verldsslichen Finanzplanung lag der
Arbeit der Hotkammer zugrunde. Sie versuchte, eine nachhaltige Wirtschaftsweise zu
proklamieren. Besonders im Bauwesen erwies sich die sofortige Reparatur kleinerer
Mingel oft kostengiinstiger, als das Gebdude verfallen zu lassen und eine Grundsanie-
rung abzuwarten. Mit Vleifs sollen sy [Biirgermeister und Réte] auch darob sein, unnd
denen zum Pauwesen verordneten Iniungieren, uf das bey den Stott: unnd Midrckht,
Meyrern, oder anndern gemainer Stattgebeuen, zum offtermal zugesehen, und die Pau-
felligkheiten, da eine verhanndten, uneingestelt repariert werden, damit man nit hinach
einen Gulden spendieren miisse, welches man mit einem Khreizer zeitlich hette wenn-
den khinden.*”” Der Gedanke nachhaltigen Wirtschaftens, des Sparens fiir zukiinftigen
Bedarf, sollte in das Land hinausgetragen werden. Der Landshuter Rentmeister sollte
etwa im Umritt die Stadte und Mérkte dazu anhalten, sparsam zu wirtschaften und zum
bessten Hausen |[...], damit heut Morgen uf begebenden Notfahl etwas khinde hergenom-
men werden.**® Die Verfiigbarkeit von Geld wurde in gegenwirtigen und zukiinftigen
Dimensionen wahrgenommen.

Das Sprechen iiber Sparen riihrte vielleicht daher, dass man im Tagesgeschift jahr-
zehntelang oft mit dem Mangel von ad hoc verfiigbarem Geld konfrontiert wurde. Die
Verfiigbarkeit von Geld war wichtig, damit vor allem Besoldungen piinktlich bezahlt
werden konnten - dass dies nicht immer der Fall war, sollen folgende Beispiele zeigen.
So klagte im Frithjahr 1576 der Rentmeister von Landshut Hans Ainkirn der Hof-
kammer, dass er aufgrund Bargeldmangels in der Rentstube den Beamten den viertel-
jahrlich zustehenden Lohn nicht auszahlen kénne. Insbesondere die Handwerker, die
am Neuen Bau auf der Landshuter Burg Trausnitz beschiftigt waren, die teglich umb
Bezallung (nachdem sy der auch grofs notturfftig) anhallten unnd schreyen.**® Zur Beh-
ebung des Geldmangels wurde dem Rentmeister von der Hofkammer angeordnet, von
den Kisten Griesbach und Eggenfelden bis zu 150 Scheffel Weizen und Korn zu ver-
auflern und den Erlos in seiner Amtskasse einzubehalten.**® Im Juli 1576 wiederholte
der Rentmeister seine Not und beschrieb seine vergebliche Suche nach Bargeld: Dann
ich auf8 den Ambtern, dahin ich ernnstlich geschriben was verhannden, mirs zu lifern,

446 BayHStA, KB HZA, Nr. 15, fol. 114r1.

447 StALA, RMA LA, P 7, o.f. (Relation des Umritts von 1614, Punkt 12 der Rubrik Burgermaister unnd Rhate).
448 Ebd., o.f. (Punkt 11 der Rubrik Burgermaister unnd Rhate).

449 StALA, RMA LA, B 3, fol. 52r. Vom Mangel an Geld in der Renstube berichtete er auch bereits am 2.1.1576,
vgl. StALA, RMA LA, B 3, fol. 3v.

450 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 37v.
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nichts haben kann, so waif8 ich auch sonnsten alhie nichts aufzebringen, wiewol ich bey
den Steurern Ansuechung gethann, aber sy haben noch bifsherr nichts eingebracht.*'

Das Eintreiben von verfiigbarem Bargeld war teilweise eine mithsame Angelegen-
heit. Das belegen die mehrmaligen Aufforderungen des Rentmeisters an den Richter
von Eggenfelden zur Ubersendung der Marktsteuern.*? 1586 betitelte der Rentmeister
einen Brief an die Hofkammer mit den Worten Schreiben an die fiirstliche Camer, das
von Parschafft derzeit nichts bei der Rentstuben verhanden.*” Eine fillige Auszahlung
von iiber 2.000 Gulden konnte der Rentmeister zum Jahresanfang 1596 nicht tétigen, da
er auf dato iiber 1.200 Gulden nit gefasst bin, unnd der Uberresst erst von den Grichts-
gfelln zusamen gebracht werden mues.**

Im Jahr 1596 spitzte sich die Lage im Herzogtum Bayern in dieser Hinsicht génzlich
zu. Der Staat stand vor der Zahlungsunfihigkeit und Maximilian I. fror die Gehalts-
zahlungen ein. Er ordnete an, die vierteljahrlichen Gehaltszahlungen fiir Michaeli und
Weihnachten zu stoppen und temporir auf einen halbjahrlichen Turnus auszudeh-
nen.” Die Regierung Landshut wollte sich aber nicht gedulden und wandte sich an
den Herzog mit der eindringlichen Bitte, die vierteljahrliche Auszahlung wieder her-
zustellen.”® Die Antwort Maximilians I. war unmissverstidndlich: so wellen wir uns
gnadig versehen, ir werdet euch die klaine Zeit, die zwei Quartal, gedulden, und dabei
gedenken sollen, dass wir auch solche Ordnung anstellen konden, die Auszalungen der
Besoldungen und Dienstgeld, erst von Jaren zu Jaren, tun zelassen. Aber wie dem sein
wir bedacht, die Sach, nach Verscheinung bemelter nechsten zwei Quartal, wider in
alten Stand zerichten.*” Mit der zeitlichen Verzogerung der Besoldungsauszahlungen
demonstrierte der Herzog seine Autoritat. Es war eine kritische Situation, da er seiner-
seits tiber keine finanziellen Mittel mehr verfiigte, die ihm als Machtpfand hitten die-
nen konnen. Beim Ubergang der Regierung von Wilhelm V. auf Maximilian I. entstand
ein Machtvakuum, dem Maximilian I. mit energischem Streben begegnete.

Maximilian I. setzte sich, so steht es in den monita paterna, fiir eine zuverlassige
Besoldung seiner Beamten ein, denn ihm war deren Bedeutung fiir das Funktionieren
der Verwaltung bewusst. Besoldung beuge Missstdnden wie Bestechlichkeit vor: dafs
man denen Justiz Beamten ihre gebiihrende Besoldung fleifSig, richtig und zu bestimmter
Zeit bezahle, dadurch wirst du ihnen den Vorwand benehmen, mit stehlen, schinden und
andern ungetreuen Amt Verwaltungen sich selbsten bezahlt zu machen.*® Dieses Leitmotiv
entsprach den gelebten Verhiltnissen. So wurde die regelméfliige Auszahlung des Soldes
in den Besoldungsbiichern notiert. So ist fiir das Jahr 1620 — ab der separaten Fithrung

451 StALA, RMA LA, B 3, fol. 96r.

452 StALA, RMA LA, B 10, fol. 191v-192r.

453 Ebd., fol. 109r, fol. 158v.

454 StALA, RMA LA, B 16, fol. 1r.

455 StALA, Regierung Landshut, A 1447, Befehl Maximilians I. an Regierung Landshut, 28.8.1596.
456 Ebd., Regierung Landshut an Maximilian I., 16.9.1596.

457 Ebd., Befehl Maximilian I. an Regierung Landshut, 27.9.1596.

458 Maximilian I. von BAYERN: Monita Paterna, S.36.
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der Besoldungsbiicher — das Auszahlungsdatum vermerkt worden.*® Auch sind Quit-
tungen vorhanden, die das Abholen des vierteljahrlichen Soldes belegen.** Die stan-
dardisierten und festgelegten Auszahlungstage fiir die verschiedenen Personengruppen
am Miinchner Hof spiegelten das Streben Maximilians I. nach geregelten Verwaltungs-
strukturen wider.*®' Die Geldfliisse und Abrechnungen waren hierarchisch strukturiert
mit dem Ziel, die herzogliche Kasse zu fiillen. Der Mautner von Vilshofen, Simon Prun-
huber, wandte sich im Dezember 1607 an die Hofkammer mit der Frage, wohin er das
Maut- und Getreidegeld liefern solle. Die Hofkammer wies darauthin den Rentmeister
an, dass dieser das Maut- und Getreidegeld des Mautners von Vilshofen neben ordent-
licher Rechnung [...], ihn deswegen gebiihrender Massen quittierst und folgends in konfti-
ger deiner Rentamtsrechnung neben andern Amtsgefellen zu unserer Hofkammer lieferst.**
Die Antwort auf die Frage, ob (Bar)geld verfiigbar war oder nicht, hing in der Frith-
neuzeit stark von seinem Vorhandensein an Ort und Stelle ab.

459 Z.B. BayHStA, KB HZA, Nr. 658f.

460 BayHStA, KB HZA, Nr. 1003/

461 BayHStA, KB HZA, Nr. 658.

462 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 287v.



C. Die Mobilitat der Finanzverwaltung

Bei einer Analyse von Schriftverkehr entsteht oft der Eindruck von einer ,,Gleich-
zeitigkeit“ der Handlungen. Es scheint, als trennte das Rentamt Landshut nichts von
der Hotkammer aufler dem Wenden eines Blattes. Lost man sich von der haptischen
Unmittelbarkeit, so tritt wieder der Raum hervor und damit die raumliche Distanz,
die diese Schreiben zuriickgelegt haben. Welche Rolle spielte raumliche Entfernung
im frithneuzeitlichen Verwaltungshandeln? Ab wann war Entfernung fiir eine zen-
tralisierte Herrschaft von Relevanz? In welcher Form und Frequenz hielten die im
Raum verteilten und hierarchisch strukturierten Verwaltungszentren Kontakt, fan-
den raumliche Bewegungen oder personliche Treffen statt? Diese Fragen sollen in den
folgenden drei Kapiteln untersucht werden. Eingangs liegt der Fokus auf den ad hoc
anberaumten Dienstreisen der Pfleger, des Rentmeisters und der Hofkammerverwal-
tung. Anschlieflend wird das Augenmerk auf die jahrlichen, fest terminierten Tref-
fen gerichtet: die Rentmeisterumritte und die Rechnungskontrollen in Landshut und
Miinchen. Den Abschluss bildet die Mobilitdt der Dinge. Denn all das Bemiihen der
Finanzverwaltung wére umsonst gewesen, hitte am Ende das Geld nicht den Weg zur
Hotkammer gefunden.

|. Die Dienstreisen: Unterwegs im Land

Die frithneuzeitliche Gesellschaft war mobil, doch Dienstreisen wurden bislang in
der landesgeschichtlichen Forschung als eigener Themenschwerpunkt nicht aus-
reichend beriicksichtigt.! In diesem Kapitel soll die Mobilitdt der frithneuzeitlichen
Finanzverwaltung des Herzogtums Bayern untersucht werden. Wie unterschied sich
der Bewegungsradius des Pflegers zu dem des Rentmeisters oder des Hofkammerrats?
Warum reisten sie?

1 ZuKkaiserlichen Kommissionsreisen des Reichshofrates vgl. Eva ORTLIEB: Im Auftrag des Kaisers. Die kaiser-
lichen Kommissionen des Reichshofrats und die Regelung von Konflikten im Alten Reich (1637-1657) (Quellen
und Forschungen zur hichsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 38), Koln, Weimar, Wien 2001. Im Entstehen
begriffen ist eine Dissertation an der LMU Miinchen von Hildegard Renner: Von Wien in die Welt. Reisetd-
tigkeit von Mitgliedern des Wiener Kaiserhofs im 17. Jahrhundert. Vorrangig zu Fragestellungen der symboli-
schen oder schriftlichen Kommunikation wurden personliche Interaktionen im Bereich der Wirtschafts- und
Finanzgeschichte betrachtet, vgl. NorTH: Kommunikation, Handel, Geld und Banken in der Frithen Neuzeit,
S. 45f. Franziska Neumann wies auf ein ,,gewisses Maf} an Mobilitét* der sichsischen Bergverwaltung hin, vgl.
NEeuMANN: Ordnung des Berges, S.262. VIsMANN: Akten, S.182, zitiert Heinrich KOLLER: Registerfithrung:
»Die Mobilitit der Behdrden war noch im 16. Jahrhundert ein wichtiges Anliegen.*
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1. Die Pfleger

Um es vorweg zu nehmen: Der Bewegungsradius der Amtstriager auf der unterbe-
hordlichen Ebene war sehr gering. In der Regel waren die Pfleger - bis auf die Zeit
der Rechnungspriifung in Landshut oder im Fall auf3erordentlicher Genehmigung? -
ausschlieSlich im eigenen Pflegamt titig. Der Pfleger war dadurch permanent vor Ort
erreichbar und hatte ein Auge auf die Vorkommnisse im Pflegamt. Betrachten wir im
Folgenden das Pflegamt Moosburg. Die Bereiche, die der Pfleger zu beaufsichtigen
hatte, waren vielfiltig. Der Pfleger hatte iiber die Einhaltung der Pflichten der Stadt
Moosburg, die die herzogliche Zollstelle gepachtet hatte, Aufsicht zu fithren.> Um diese
Aufgabe gut auszufithren, wurde dem Pfleger die Zollordnung zugestellt, um die Ein-
haltung der geltenden Vorschriften abzugleichen.* Von der Stadt beziehungsweise dem
Zoll Moosburg erhielt der Pfleger taglich Auskunftszettel iber die in Moosburg néchti-
genden fremden Reisenden.” Der Pfleger erschloss aber nicht allein die verschiedensten
Informationen auf unterbehordlicher Ebene, sondern es unterstiitzten ihn vor allem
die ihm zugeordneten Amtmanner, die eine bedeutende Aufsichtstatigkeit im Pflegamt
wahrnahmen.

Wihrend also der Pfleger vorrangig fiir das Stadtamt Moosburg zustindig war und
dort seinen Pflegsitz hatte, waren den Amtminnern die einzelnen Amter zugeteilt. So
war der Pfleger zum Grof3teil selbst Empfianger von Informationen, die von seinen
Amtleuten recherchiert wurden.® Konkret fassbar wird diese Vorgehensweise beispiels-
weise in der Untersuchung der Pfarrhofe, ob sich Konkubinen bei den Pfarrern auf-
hielten; darauf sollte nach Anweisung der mittel- und oberbehéordlichen Stellen gute
Spee und Obacht gegeben werden.” Die Amtleute hatten die Pfarrhof oftermals zube-
suchen® und der Pfleger ermahnte die Amtleute teglich diese Aufgabe einzuhalten.® Dass
diese Untersuchungen tatsichlich durchgefiihrt und nicht ganz ungeféhrlich waren,
zeigt die Reaktion des Pfarrers von Reichertshausen, der mit Schiessen throlich gwest."”

Die Amtleute waren in erster Linie fiir die Aufsicht des ihnen tiberantworteten
gesamten Amtes zustindig. Doch mahnten die Landshuter Rechnungskontrol-
leure immer wieder an, dass sich der Pfleger und der Gerichtschreiber stirker in die
Aufsichtstdtigkeiten im Pflegamt einbringen sollten. Als Beispiel dazu fiithrten sie die

2 Der Pfleger in Moosburg wire nie unentschuldigt vom Amt abwesend gewesen, hebt das Protokoll der Rech-
nungspriifung in Landshut von 1586 hervor, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 196, fol. 110v.

3 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 195, fol. 158v. Ebenso hatte darauf der Rentmeister im Umritt Acht zu geben,
vgl. hier C./IL./1.e.

StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193, fol. 107r.

StALA, KB HK AMR RMA LA, R 195, fol. 155v.

StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193, fol. 104v.

StALA, KB HK AMR RMA LA, R 196, fol. 110r.

StALA, KB HK AMR RMA LA, R 197, fol. 131v.

StALA, KB HK AMR RMA LA, R 196, fol. 110v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 197, fol. 131v.

10 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 198, fol. 122r.

N-ICCREN - S



I. Die Dienstreisen: Unterwegs im Land 165

Straifen, also Kontrollumritte im Pflegamt, an, die von den Pflegern selbst durchgefiihrt
werden sollten, weil aber Pfleger, den Straifen selbst in der Person nit bewohnt, sondern
allein seiner Knecht und Amtleut hinaus schickt [...], ist befohlen, das Pfleger um meh-
rer Aufmerkens und Sorg willen in die Straif selbst hinaus mitziehen, do er aber ye nit
alzeit abkommen mechte, alsdann den Gerichtschreiber, an statt seiner, abzuordnen."
Bei der Aufsicht iiber die Miihlen, die den Amtménnern oblag,"” wurde dem Pfleger
ein konsequenteres und kostenefhizienteres Vorgehen angemahnt.”

Der Austausch des Pflegers mit den mittel- und oberbehérdlichen Amtstragern fand
eher sporadisch statt. Der Pfleger in Moosburg erhielt seitens des Rentmeisters wenige
Befehle, wie sich aus den untersuchten Auslaufbiichern rekonstruieren lasst: Fiinf im
Jahr 1576, einen im Jahr 1586 (an die Stadt Moosburg dreimal), zwei im Jahr 1596 (an den
Gerichtschreiber einmal, an die Stadt Moosburg einmal) und im Jahr 1607 gar keinen."
Auf Anweisung des Rentmeisters erschien der Pfleger von Moosburg zur Zusammen-
arbeit mit anderen Amtstriagern: Am Jahresende 1576 erhielt der Pfleger von Moosburg
vom Rentmeister von Landshut den Auftrag, dem Kastner von Landshut beim Getrei-
deumschlag beizuwohnen, um die Abgaben nach dem Vier-Augen-Prinzip zu priifen
und zu verzeichnen.” 1595 war der Pfleger bei der Beschreibung und beim Bereiten der
Forste wiederum an der Seite des Kastners.'®

Als hochrangige Kommissionen des Rentamts vor Ort in Moosburg titig waren,
war der Pfleger dabei. Das ldsst sich fiir eine Kommission im Pflegamt Moosburg auf-
zeigen, an der der Kanzler des Rentamts Landshut teilnahm.” Vermutlich handelte
es sich dabei um Grenzstreitigkeiten (Burgfrieden) mit der Stadt Moosburg.” Sel-
ten, wie im Jahr 1590, kamen Hofkammerrite ins Pflegamt Moosburg, die der Pfleger
zu empfangen hatte.” In der Regel beorderten die Hofkammerrite die Pfleger oder
andere unterbehoérdliche Beamte nach Miinchen. * So erhielt der Zéllner von Moos-
burg 1576 den Befehl von der Hofkammer, so schnell als moglich zu erscheinen.” Der
Pfleger Marquart Pfettner musste 1602 ebenfalls nach Miinchen zur Hotkammer rei-

11 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 203, fol. 296r-296v.

12 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 195, fol. 155r.

13 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 203, fol. 297r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 204, fol. 279r.

14 StALA, RMA LA, B 3, 27V, fol. 43r, fol. 48r, fol. 1341, fol. 141v. StALA, RMA LA, B 10, fol. 11r, fol. 16r, fol. 6sr,
fol. 191r. StALA, RMA LA, B 16, fol. 18v, fol. 26r fol. 351, fol. 53v. StALA, RMA LA, B 20 (ohne Ergebnis).

15 StALA, RMA LA, B 3, fol. 5v-6r.

16 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 205, fol. 325r-325v.

17 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 198, fol. 120v.

18 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 200 fol. 256v.

19 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 25, fol. 222r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 24, fol. 224r. Die Hofkam-
merrate erschienen in der Regel nicht im Pflegamt. Zu Beginn der 1560er-Jahre reisten der Hofmeister Losch
und der Hofzahlmeister nach Moosburg, aber der genaue Grund ist unbekannt. BayHStA, KB HZA, Nr. 7, fol.
352T.

20 In den drei Jahrgidngen der Hofkammerprotokolle 1586, 1596 und 1607 gab es keine Befehle seitens der
Hofkammer an die Pfleger von Moosburg, nach Miinchen zu kommen, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 70-74,
126-128, 169-172.

21 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 20, fol. 218v.
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sen.”” Erwdhnter Pfettner war auf dem Reichstag in Regensburg 1594 vertreten,” der
Gerichtsschreiber von Moosburg war mehrmals auf Dienstreise in Kitzbiihel.** Dass ein
Gerichtsschreiber oder ein Pfleger, ein Zollner oder ein Kastner auferhalb des eigenen
Pflegamts anzutreffen war, blieb die Ausnahme.

Aus all den vorangegangenen Erlduterungen und Beispielen kann gefolgert werden,
dass sich der Wirkungskreis auf das Pflegamt bezog. Je niedriger das Amt in der Hierar-
chie, desto geringer war der Bewegungs- und Aktionsradius, aber desto starker konnte
sich die Aufmerksamkeit und Wachsambkeit auf einen kleineren Raum konzentrieren.
Dabei darf nicht aufler Acht gelassen werden: Mit den beruflichen Wechseln auf ver-
schiedene Pflegstellen, in die Rentamtsverwaltung oder nach Miinchen, konnten die
unterbehordlichen Beamten trotz ihrer temporéren Ortsstabilitdt am Ende ihrer Kar-
riere durchaus viel von Bayern gesehen haben.”

2. Der Rentmeister

Der Rentmeister Hans Ainkirn schrieb 1557 an Herzog Albrecht V., dass, abgesehen
vom Umritt, die Reisen im Rentamt nicht zahlreich seien, dafiir aber die Schreibtisch-
arbeit zugenommen habe.? Aber beleuchten diese zwei Aspekte — der Umritt und
der Schreibtisch - bereits den vollen Umfang der Mobilitdt des Rentmeisters? Nein,
denkt man allein an die Ritte zur Rechnungspriifung nach Miinchen. Der Rentmeister
wurde in der Forschung beinahe ausschlief3lich tiber seine Umrittstatigkeit beschrieben
und definiert, daher ist entsprechend wenig tiber seine weiteren mobilen Titigkeiten
bekannt. Die Rentmeister- Ausgabenbiicher geben uns in der Rubrik Ausgab an Gelt
auf Zerung uber Lanndt einen Einblick in seine Mobilitét. ¥ Zahlt man die Reisen des
Rentmeisters ohne seine beinahe jdhrlich stattfindenden Umritte im Rentamtsgebiet
und den Ritten nach Miinchen zur Amtsrechnung, so ergibt sich folgendes Reiseauf-
kommen:* Die hochste Reisetdtigkeit des Rentmeisters und des Rentschreibers war fiir
das Jahr 1555 festzustellen (10 Reisen), gefolgt von 1590 (7 Reisen). Insgesamt nahm die
Reisetatigkeit mit den ausgehenden 1590er-Jahren ab.

Warum und wohin genau reisten der Rentmeister und der Rentschreiber? Grundstiicks-
und Geldangelegenheiten bildeten den haufigsten Grund fiir die Reisen (18), gefolgt

22 BayHStA, KB HZA Nr. 51, fol. 384r.

23 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 199, fol. 219r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 200, fol. 256r-256v.

24 BayHStA, KB HZA, Nr. 2, fol. 345v. BayHStA, KB HZA, Nr. 3, fol. 446r. Bei dem Gerichtschreiber handelte es
sich entweder um Adam Weckhinger oder Thoman Gossoldt, vgl. FERCHL: Bayerische Behorden und Beamte
1L, S. 662.

25 Vgl. dazu hier A./IL./1.b.

26 BayHStA, GL Fasz. 2135, Rentmeister von Landshut Hans Ainkirn an Albrecht V., 16.9.1557, act. 24.9.1557.
27 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 89, fol. 14v.

28 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20,21,23-28; 87-89,91,92. Vgl. Isabella Hodl-Notter: Datensitze zur bay-
erischen Finanzverwaltung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/ubm/
data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 17.
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von Bauangelegenheiten (12), Amtseinsetzungen (4), Kommissionen (5), Rechnungen
(2), Biichertransporten (2), einer Pfarrhofbesichtigung und der Priifung eines Wunders.
Am hiaufigsten reisten sie nach Miinchen (10), gefolgt von Natternberg (7), Moosburg/
Isareck (6), Osterhofen (2) und Eggmiihl (2). In Miinchen behandelte man tiberwie-
gend Geldtransporte und Rechnungen; in Natternberg Grundangelegenheiten.

Abgesehen von der Reisetitigkeit, die der Rentmeister in seiner Rechnungslegung
dokumentierte, konnte die Rentstubenverwaltung auch seitens der Hotkammer spon-
tane Aufforderungen zu Reisen erhalten. Fiir 1576 sind wiederholt keine Reiseauf-
forderungen oder Kommissionen zu finden; einzig in Landshut selbst war der Rent-
meister fiir die Kontrolle von einigen Baumafinahmen oder Ahnliches zustindig.? Fiir
das 1607 ergab sich ein dhnliches Bild: es wurden bewusst personliche Inaugenschein-
nahmen auf den Umritt verlegt,® oder auf einen unbestimmten Zeitpunkt in der
Zukunft wenn der Rentmeister einmal an den Ort kime.” Fiir 1607 fand sich lediglich
ein Hinweis auf eine Kommissionsreise in das nahe Umland von Landshut,* ebenso
Treffen und Begutachtungen mit anderen Amtstrdgern in Landshut.” Der Rentmeis-
ter war somit die meiste Zeit des Jahres in Landshut anwesend; vergleichsweise wenige
Tage bis Wochen im Jahr befand er sich zur Rechnungspriifung in Miinchen sowie im
Umritt.

3. Die Hofkammerrate

Wenn sich nun das unter- und mittelbehordliche Verwaltungspersonal beinahe aus-
schlieSlich in ihren Amtsbereichen authielt, wo traf man dann die Hofkammerver-
waltung an? Im Zeitraum von 1554 bis 1623 konnten insgesamt 1.519 Reisen von Hof-
kammerangestellten aufgenommen und konkret raumlich zugeordnet werden.** Der
Zeitraum bis 1623 wurde bewusst gewéhlt, um langfristige Tendenzen oder Wandlun-
gen nach 1618 gegebenenfalls konkreter zu bezeichnen. Die Reisetitigkeit verteilte sich
auf113 Personen. Nicht durchgéngig wurde ein konkreter Grund fiir die jeweilige Reise
angegeben. Die Reisetitigkeit der Hofkammerverwaltungsangestellten in Vierjahres-
Schritten zeigt, dass sie im Durchschnitt auf einem gleichbleibend, hohen Niveau blieb.

29 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 77v, fol. 161r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 18, fol. 1171. Ebenso nach Ach-
dorf bei Landshut StALA, KB HK AMR RMA LA, R 203, fol. 309r.

30 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 261. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 203v. BayHStA, KB HK Prot.,
Nr. 128, fol. 88v.

31 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 380v. Nach Moosburg zum Zollhaus StALA, KB HK AMR RMA LA 197,
fol. 133r.

32 So nach Preinersbrunn bei Landshut, BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 478v. Weiter entfernt nach Isa-
reck StALA, RMA LA, B 10, fol. 65v.

33 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 170, fol. 60v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 169, fol. 409r.

34 Datengrundlage BayHStA, KB HZA, Nr. 2-73. Vgl. Isabella Hodl-Notter: Datensitze zur bayerischen Finanz-
verwaltung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL:
https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 3. Lediglich 10 Reisen konnten keiner Person eindeutig zugeordnet
werden (id_person 282).
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Die niedrigen Werte in den Zeitrdumen von 1551 bis 1554 (27 Reisen) und von 1555 bis
1558 (65 Reisen) lassen sich auf die fehlenden Quellen fiir die Jahrgange 1552, 1553, 1555,
1556 und 1559 zuriickfithren. Allein im Zeitraum von 1575 bis 1578 und von 1587 bis 1590
sind Tiefstdnde von 75 beziehungsweise 65 Reisen zu verzeichnen, die Hochstwerte sind
von 1559 bis 1562 mit 133 und von 1599 bis 1602 mit 105 Reisen auszumachen.

Betrachten wir die Verteilung der Reisetatigkeit auf 113 Einzelpersonen, so zeigt sich,
dass nur fiinf Personen {iber 61 Reisen tétigten, 37 Personen zwischen elf und 50 Reisen
und 71 Personen zwischen einer und zehn Reisen. Die hohe Reisefrequenz wurde also
nicht auf mehrere Personen aufgeteilt, sondern auf wenige Einzelpersonen zentriert.

Reisten, die Amtsstellung berticksichtigend, Hotkammerrite haufiger als Kanzlis-
ten? Wer war oft von Miinchen absent, wer kaum? Betrachtet man das Reiseverhalten
nach Amt, zeigen sich folgende Ergebnisse: Zu 74 Prozent reisten die oberen Ridnge und
zu 23 Prozent die unteren Rangmitglieder; 3 Prozent sind nicht zuordenbar.” Von den
oberen Réngen verreisten die Hofkammerrite mit 52 Prozent am haufigsten, darauf
folgten die Hofkammerprasidenten mit 8 Prozent und der Miinzkimmerer und Hof-
zahlmeister mit jeweils 5 Prozent. Von den unteren Verwaltungsmitgliedern reisten
die Hofkammerkanzlisten mit 11 Prozent am Haufigsten, der Hofzahlgegenschreiber
erreichte 5 Prozent und der Hofkammersekretar 4 Prozent.

Wohin fiihrten sie die Reisen? Die Hofkammerrite reisten am hiufigsten nach Rei-
chenhall (85), Landshut (63), Burghausen (61) und Straubing (56). Mit Abstand folgten
Salzburg (30), Augsburg (24), Ingolstadt (19), Friedberg (17), Regensburg (17), Kitz-
bithel (17) und Landsberg (16). Der Hofkammerprésident selbst reiste hingegen ofter
nach Augsburg (27), Salzburg (12) und Reichenhall (10). Die Hofkammerkanzlisten
reisten am héufigsten nach Augsburg (45), gefolgt von Reichenhall (17) und Ingolstadt
(15). Kitzbtihel mit neun Aufenthalten und Straflburg mit sechs und Wien mit fiinf
lagen dahinter. Der Zahlmeister reiste am haufigsten nach Augsburg (34), mit weitem
Abstand folgten Strafiburg (9), Ulm (6) und Ingolstadt (6). Beim Zahlgegenschreiber
lag ebenso Augsburg vorne (46), weit dahinter Niirnberg (6). Fiir den Miinzkdmmerer
stand Augsburg an erster Stelle (20), gefolgt von Reichenhall (13), Kitzbiihel (13) und
Strafiburg (7).

Sehen wir uns nun einige Reiseprofile genauer an: Am hiufigsten reiste mit 79
besuchten Orten der Miinzkimmerer Hans Kock. Seine Reiseausgaben wurden in
den Hofzahlamtsbiichern von 1575 bis 1599 verrechnet. Von 1572 bis 1580 wurde er als
Kanzlist in der Herausseren Kammerkanzlei mit 100 Gulden jéhrlich besoldet.*® 1580

35 Zur Analysekategorie ,,obere Ringe“ zihlen die Amter: Hofkammerprisident, Vizeprisident, Hofkam-
merrat, Miinzkdmmerer, Hofkassier/Hofzahlmeister, Lehenpropst, Rechnungskomissir, Rechnungsaufnehmer,
Wardein. Zu ,,untere Ringe zihlen: Hofkammerkanzlist, Hofzahlgegenschreiber, Hotkammersekretar, Hof-
zahlmeisterdiener, Hofkammerratschreiber, Hofkammeradvokat, Hofkammerknecht, Lehenschreiber, Lehen-
sekretdr, Hofkammerprotokollist, Hofkammerregistrator, Hofkammerkanzleijunge, Hofkammerprokurator,
Hofkammerratknecht, Kammermeisterschreiber. Ohne Zuordnung blieben fiinf.

36 BayHStA, KB HZA, Nr. 18, fol. 102r. Nédchste namentliche Nennung erst 1575 in BayHStA, KB HZA, Nr. 21,
fol. 529r. BayHStA, KB HZA, Nr. 23, fol. 497r. BayHStA, KB HZA, Nr. 24, fol. 521r.
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erschien Kock als Miinzkammerer,” vermutlich hatte er dieses Amt aber schon seit 1579
inne.* Im Frithjahr 1603 verstarb er als fiirstlicher Provisioner, zuletzt wohnhaft im
Hirschhaus am Féarbergraben in Miinchen.* In seinen 25 Dienstjahren verbrachte Kéck
den Grofiteil seiner Reiseaufenthalte in Reichenhall (16), Kitzbtihel (16) und Augsburg
(14). Welche Aufgaben ihn genau dorthin fithrten, konnen durch die Rechnungen nicht
durchgingig gekldrt werden;* fiir Reichenhall wurde beispielsweise die Aufnahme
von Rechnungen angegeben,* fiir Augsburg Geldtransporte.*> Georg Stengl war von
1596 bis 1609 Hofkammerrat und 1609 fiir kurze Zeit Hotkammervizeprésident. * In
den Jahren von 1594 bis 1609 reiste er 76 Mal, wovon acht Reisen nicht raumlich zuge-
ordnet werden konnen. In Salzburg war er 14 Mal fiir Salzangelegenheiten** und in
Reichenhall 13 Mal zur Aufnahme von Salzrechnungen.* Siebenmal war Georg Stengl
nachweisbar zur Aufnahme der Rentamtsrechnung in Burghausen.*® Georg Pesswirt
unternahm von 1572 bis 1599 68 Dienstreisen. Mit 42 Aufenthalten war er die meiste
Zeit in Augsburg; das diirfte seinem Amt als Zahlgegenschreiber (1579-1592), Hofkas-
sier (1593-1596), Hofzahlmeister (1596-1599) und den damit verbundenen héufigen
Geldtransporten in die Reichsstadt geschuldet gewesen sein.”” Andreas Amasmaier
war von 1575 bis 1605 Hofkammerrat. Er verreiste von 1575 bis 1591 62 Mal. Seine Rei-
sen fithrten ihn an den Lech, nach Friedberg, Augsburg, Rhain oder Oberndorf, wo er
sich vor allem mit dem Flussbau befasste.*® Neben diesen individuellen Einblicken ist
es interessant zu erfahren, welche Orte von 1554 bis 1623 am hdufigsten bereist wurden.
Die meistbesuchten Orte im Zeitraum von 1554 bis 1623 waren Augsburg (225) und
Reichenhall (142). Wihrend die Reichsstadt Augsburg mit einer Entfernung von etwas
tiber 60 Kilometern von Miinchen aus relativ schnell erreichbar war, lag Reichenhall
doppelt so weit entfernt. Uber 50 Mal besucht wurden die Rentamtssitze Landshut (77),

37 BayHStA, KB HZA, Nr. 26, fol. 603r.

38 Darauf weist die gleichbleibende Besoldung von 150 Gulden hin, BayHStA, KB HZA, Nr. 25, fol. 499r.

39 AEMEF, CB288, M8943 Miinchen St. Peter, Mischband 1601-1609, p. 20. Im Hauserbuch der Stadt Miin-
chen ist Hans Kock nicht als Inhaber des Hirschhauses aufgelistet, Stadtarchiv Miinchen (Hg.): Hauserbuch
der Stadt Miinchen 111, Miinchen 1962, S.123.

40 Zu detaillierten Kldrung dieser Frage wire eine gesonderte, umfangreiche Untersuchung unter Einbezie-
hung weiterer Quellenbestinde erforderlich.

41 BayHStA, KB HZA, Nr. 30, fol. 358v. BayHStA, KB HZA, Nr. 26, fol. 394v.

42 BayHStA, KB HZA, Nr. 31, fol. 361v.

43 Wohnhaft Rindermarkt Nr. 8, vmtl. seit 1597 im Besitz, Stadtarchiv Miinchen: Hiauserbuch der Stadt Miin-
chen 1V, S.222.

44 BayHStA, KB HZA, Nr. 57, fol. 375v. BayHStA, KB HZA, Nr. 55, fol. 355v. BayHStA, KB HZA, Nr. 52, fol. 383r.
45 BayHStA, KB HZA, Nr. 52, fol. 383v. BayHStA, KB HZA, Nr. 54, fol. 357r. BayHStA, KB HZA, Nr. 56, fol. 403r.
BayHStA, KB HZA, Nr. 46, fol. 437v. BayHStA, KB HZA, Nr. 50, fol. 425r.

46 So beispielsweise BayHStA, KB HZA, Nr. 44, fol. 454v. BayHStA, KB HZA, Nr. 45, fol. 442r. BayHStA, KB
HZA, Nr. 49, fol. 501r.

47 So beispielsweise BayHStA, KB HZA, Nr. 25, fol. 331v. BayHStA, KB HZA, Nr. 24, fol. 347v. BayHStA, KB
HZA, Nr. 32, fol. 375r.

48 So beispielsweise BayHStA, KB HZA, Nr. 28, 327v. BayHStA, KB HZA, Nr. 30, fol. 357v. BayHStA, KB HZA,
Nr. 26, fol. 395v. BayHStA, KB HZA, Nr. 21, fol. 343v. BayHStA, KB HZA, Nr. 37, fol. 478v. BayHStA, KB HZA,
Nr. 25, fol. 324v. BayHStA, KB HZA, Nr. 21, fol. 340r.
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Burghausen (74) und Straubing (59), Ingolstadt (54) und Salzburg (56). Darauf folgten
Kitzbiihel (48), Landsberg (37), Friedberg (32), Stralburg (30) und Regensburg (27).
Unter zwanzig Besuchen lagen Aichach (18) und Niirnberg (17).

Die héufigen Besuche in den Rentamtssitzen Landshut, Burghausen und Strau-
bing sind mit der jéhrlichen Priifung der Rentamtsrechnungen zu erkldren.* Ingol-
stadt wurde mehrmals im Rahmen von Geldtransporten oder der Besichtigung der
Befestigungsanlagen erwiahnt.* In Kitzbtihel fand jahrlich zum 1. Mai das Treffen der
Kessenthaler Handelsgesellschaft in Bezug auf den dortigen Bergbau statt, an der die
bayerischen Herzoge beteiligt waren.*

Betrachten wir Augsburg und Reichenhall, als die zwei am meisten frequentierten
Orte, ndher. Wie bereits angesprochen, war Augsburg eine zentrale Anlaufstelle fiir
Geldhandlungen, Reichenhall fiir das herzogliche Salzwesen. Die Reisen nach Augs-
burg und Reichenhall standen in einem gewissen Abhingigkeitsverhdltnis. Die Reisen
nach Augsburg hielten sich bis in die 1580er-Jahre auf einem hohen Niveau, wihrend
hingegen Reichenhall nur einmal jéhrlich besucht wurde. Doch um 1600 schien sich
die Entwicklung gar umzukehren: Reichenhall wurde mehrmals jahrlich zum Reise-
ziel und die Fahrten nach Augsburg nahmen rapide ab. Wie lésst sich diese Entwick-
lung erkldren?

Nach Reichenhall fithrten die Hofkammerrite sowie weiteres Personal der Hof-
kammer vor allem die Arbeiten zur Aufnahme der Salzrechnungen. Die Rechnungs-
legung der Salzdmter, wie auch die der WeifSbierbrauhduser, wurde nicht im Rahmen
der Rechnungspriifung im Rentamtssitz vorgenommen, womoglich aufgrund ihres
Umfangs und ihrer finanziellen Bedeutung.” Insbesondere war der Hofkammerrat
Oswald Schuf8 mit der Priifung der Salzrechnungen beauftragt worden.” Seit 1599 in
den Besoldungen aufgefiihrt, begann Schuf3 seine Karriere als Zahlgegenschreiber im
Hofzahlamt. 1604 wurde er Hofkammerratschreiber,* 1608 Hofkammersekretar, seit
1610 Hotkammerrat. Ab 1609 tauchen regelmaflige Zehrungskosteneintrage fiir Oswald

49 Vgl hier C/IL/2.

50 Zu Geldtransporten BayHStA, KB HZA, Nr. 6, fol. 384r. BayHStA, KB HZA, Nr. 8, fol. 3101. Zur Festung
BayHStA, KB HZA, Nr. 58, fol. 352v. BayHStA, KB HZA, Nr. 59, fol. 400v.

51 Z.B.BayHStA, KB HZA, Nr. 5, fol. 432v. BayHStA, KB HZA Nr. 38, fol. 4021, BayHStA, KB HZA, Nr. 54, fol.
355V. Johann Georg von Lorr: Sammlung des baierischen Bergrechts: mit einer Einleitung in die baierische
Bergrechtsgeschichte, Miinchen 1764, S.271ff. Vgl. auch Carolin SPRANGER: Der Metall- und Versorgungs-
handel der Fugger in Schwaz in Tirol 1560-1575 zwischen Krisen und Konflikten, Augsburg 2006 (Studien zur
Fuggergeschichte 40), S.136.

52 GATTINGER: Bier und Landesherrschaft, S.111, S.114.

53 ALBRECHT: Maximilian, S.179. Oswald Schufl wurde 1622 Hofkammerprisident.

54 BayHStA, KB HZA, Nr. 53, fol. 458v. Das Amt des Hofkammerratsschreibers, unter dem des Hofkammer-
sekretdrs angesiedelt, taucht erstmals 1604 auf.
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Schuf} in den Hofzahlamtsbiichern auf.”® Als Hofkammerrat reiste er beinahe jihrlich
zur Aufnahme der Salzrechnungen nach Reichenhall und/oder Laufen.*

Wer reiste hingegen nach Augsburg, wann und warum? Augsburg hatte im 16. Jahr-
hundert den Rang eines Finanz- und Handelszentrums.” Nach Augsburg reisten die
bayerischen Hotkammermitarbeiter vor allem fiir Wechselgeschifte sowie Geld- und
Zinszahlungen. Beinahe ausgeglichen mit 51 Prozent zu 49 Prozent reisten die hohe-
ren Ringe (Hofzahlmeister, Hotkammerprisident, Hofkammerrat, Miinzkimmerer,
Lehenpropst) im Gegensatz zum niedrigeren Personal (Hofkammerkanzlist, Zahlge-
genschreiber, Hofkammersekretar, Hofkammerknecht) nach Augsburg.® In der Tat
scheint es eine Verbindung zwischen der Reisefrequenz und dem Geldfluss gegeben zu
haben: Man reiste verstarkt dorthin, wo die Einnahmen am hochsten waren - unabhén-
gig davon, ob es sich um Kredite oder eigene erwirtschaftete Gewinne handelte. Wer
Geld hat, ist unabhingiger von Dritten. Als man um 1600 Kreditaufnahmen beendete
und die Abtragung der Schulden an die Landstdnde iibertrug, brach die rege Reiseta-
tigkeit von und nach Augsburg zusammen. Der Fokus auf das Salz in Reichenhall war
Ausdruck von finanzieller Investitionstétigkeit und spiegelte sich im Bewegungspro-
fil der Hotkammerverwaltung wider. Die Bewegungen der Hofkammerrite im Raum
standen im Einklang mit dem Fluss des Geldes.

ll. Jours fixes: Behdrdenubergreifende
Zusammenklinfte

Feste Termine im Jahreslauf geben Verwaltungen eine zeitliche Struktur.” Die bay-
erische frithneuzeitliche Finanzverwaltung fufSte auf regelméafSigen Zusammenkiinf-
ten, die die Verwaltungsebenen in unterschiedlichen Konstellationen versammelte. Es
lassen sich drei feste Termine ausmachen: die Rentmeisterumritte im Herbst, die den
Rentmeister zu den Unterbehérden brachte, die Rechnungspriifung in Landshut zum

55 Eine Reise als Zahlgegenschreiber nach Augsburg im Zuge eines Geldtransports BayHStA, KB HZA, Nr.
45, fol. 443r.

56 Vgl. beispielsweise BayHStA, KB HZA, Nr. 58, fol. 351r. BayHStA, KB HZA, Nr. 60, fol. 3661, fol. 362r.
BayHStA, KB HZA, Nr. 62, fol. 447v. BayHStA, KB HZA, Nr. 66, fol. 394r. BayHStA, KB HZA, Nr. 67, fol. 430v.
BayHStA, KB HZA, Nr. 67, fol. 426v. BayHStA, KB HZA, Nr. 68, fol. 475r.

57 Markus DENZEL: Die Bozner Messen und ihr Zahlungsverkehr (1633-1850), Bozen 2005, S.263. Hermann
KeLLENBENZ: Wirtschaftleben der Bliitezeit. In: Gottlieb GUNTHER u.a. (Hg.): Geschichte der Stadt Augsburg.
2000 Jahre von der Rémerzeit bis zur Gegenwart, Stuttgart 1985, S.258-301. Die Finanzkraft der Reichsstadt
Augsburg spiegelte sich auch in der Kreditvergabe der dort ansassigen Handelshduser, vgl. Lukas WINDER: Die
Kreditgeber der sterreichischen Habsburger 1521-1612. Versuch einer Gesamtanalyse. In: Peter RAUSCHER,
Andrea SERLES, Thomas WINKELBAUER (Hg.): Das ,, Blut des Staatskorpers®. Forschungen zur Finanzgeschichte
der Frithen Neuzeit (Historische Zeischrift, Neue Folge 56), Miinchen 2012, S. 435-458, hier S. 443.

58 Auswertung der Rubrik ,,Zehrungen® in BayHStA, KB HZA, Nr. 2-73 (1554-1623).

59 LunMANN: Organisation und Entscheidung, S.174f. Regelmaflige Treffen zur Priifung der Bergrechnung
mit lokalen Vertretern, mittlerer Bergverwaltung und Vertretern des Landesherrn gab es auch im séchsischen
Bergbau, vgl. NEUMANN: Ordnung des Berges, S.287, S.290.
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Jahresanfang, die Unter-, Mittel- und Oberbehdrden umfasste und die Rechnungsprii-
fung in Miinchen, die den Rentmeister zur Hofkammer fiihrte. Es waren institutiona-
lisierte Verfahren, die zur Kontrolle von Amtsfithrung durch personliche Vorsprache
beitrugen. Dieses Kapitel untersucht die normativen Grundlagen, die Entstehung, die
Frequenz und den Ablauf dieser Zusammenkiinfte.

1. Die Rentmeisterumritte

a. Die Entstehung

Der Umritt des Rentmeisters, im wortwortlichen Sinne das jahrliche routinemafiige
Bereiten der Hauptorte des Rentamtes, erfiillte mehrere Funktionen: Der Rentmeis-
ter war Ansprechpartner vor Ort fiir bereits vorgefallene Ereignisse oder spontane
Nachfragen. Er konnte sich einen personlichen Eindruck von der Amtsfithrung ver-
schaffen, Baumafinahmen an Gebduden® und den Zustand von Wegen und Stegen
priifen,* umbstenndige Erfahrung zu Urbars- und Kammergiitern einziehen,* Recht
in Erinnerung rufen und vor allem Verbrechen, die Viztumhéndel, abstrafen. * Als
Viztumhiéndel bezeichnete man Straffille, die der Vizdom und die Mittelbehérde in
ihrer Rechtssprechung stellvertretend fiir den Herzog ausiibten und die Zustidndigkeit
des Pflegers iiberschritt.®* Fiir die Tétigkeit des Umritts stand der Rentmeister bisher
im Zentrum der Forschung.®® Die Fokussierung auf die Umrittstitigkeit brachte eine
einseitige Beschreibung des Rentmeisteramtes mit sich, da, wie bereits gezeigt wurde,
seine Amtstatigkeiten vielfdltiger und umfangreicher waren.

Der Umritt des Rentmeisters hat seine Urspriinge im 15. Jahrhundert, wird aber
erst Anfang des 16. Jahrhunderts schriftlich fassbar.*® Die Instruktion fiir das Rentamt
Landshut von 1512 enthielt eine gesonderte Passage fiir den Rentmeister und seine
Umritte. Da der Rentmeister zu zwey, drey oder viermalen im Jahre, die Vizedomwdndel

60 Z.B.StALA, RMA LA, B 10, fol. 49r.

61 Ebd., fol. 113r.

62 Ebd., fol. 116v, fol. 124r.

63 Ebd,, fol. 106v, fol. 151r. Nather hingegen unterscheidet ungenau zwischen zwei parallel verlaufenden Ver-
fahren: einerseits den landesherrlichen policeylichen Visitationen und andererseits Umritten zur Einnahme
von Gebithren und Steuern, NATHER: Normativitdt des Praktischen, S. 62ff,, S.79. Nather bezog die Auslauf-
protokolle der Landshuter Rentstube nicht in ihre Untersuchung mit ein.

64 Lorenzvon WESTENRIEDER: Glossarium germanico-latinum vocum obsoletarum primi et medii aevi, Miin-
chen 1816, Sp. 634.

65 Vgl. dazu hier B./IL/2.b. Auch in Osterreich gab es Anfang des 16. Jahrhunderts ,,Umreiter, die, bis auf
die Salz- und Eisenumreiter, einen kommissionsweisen Charakter hatten, sieche Manfred HOLLEGGER: Die
Maximilianeischen Reformen. In: Michael HOCHEDLINGER, Petr MAT’A, Thomas WINKELBAUER (Hg.): Ver-
waltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frithen Neuzeit 1: Hof und Dynastie, Kaiser und Reich,
Zentralverwaltung, Kriegswesen und landesfiirstliches Finanzwesen 1 (Mitteilungen des Instituts fiir Oster-
reichische Geschichtsforschung. Erginzungsband 62/1), Wien 2019, S.375-420, hier S. 409f.

66 ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S.296f. Vgl. Rentmeisteramts-Instruction Miinchen 16.2.1512,
nach KRENNER: Landtagshandlungen 18, S.342.
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zu verthaidigen, umreitet,” dies aber als zu hiufig angesehen wurde, wurde von den
herzoglichen Riten festgelegt, den Umritt durch den Rentmeister kiinftig nur noch
einmal im Jahr durchfiithren zu lassen. Die Viztumhandel sollten zuvor vom zustan-
digen Richter vor Ort schriftlich an den Rentmeister gesandt werden.®® Denn, so die
Argumentation der herzoglichen Rite, wenn dem Richter verschafft wird, daf sie alle
Vizedomhdndel, so bald sich einer begiebt, zu Stund an, mit Anzeigung der Ursachen des
Verbrechens euch zuschreiben sollen, deshalben des Umreitens so oft im Jahre nicht mehr
Noth thun wird.”® Hierbei wird die enge Verbindung des Umritts mit der Abstrafung
der Viztumhindel deutlich. In dieser Tradition wurde in der Bayerischen Landesfrei-
heitserkldrung von 1553 der jahrliche Umritt nach Absprache mit den herzoglichen
Riten in den Artikeln 3, 5 und 15 vorgeschrieben.”” Im Rundschreiben an die Pfleger
von 1586 schrieb etwa Rentmeister Stephan Schleich: alda die in eurer Gerichtsverwal-
tung dif§ Jars angefalne Vizdombhdndl abzestraffen, und was ich sonnsten in Bevelch
hab zuverrichten.” Im August des Jahres 1576 erging vom Rentmeister ein Rundschrei-
ben an alle Pfleger des Rentamts Landshut. Innerhalb von vierzehn Tagen sollten alle
Pfleger ihre Berichte zu den Viztumhindel an den Rentmeister senden, mich verner
darnach weif$ zerichten unnd also mein vorhabets Umbreiten anzestellen.” Das nach
dem Unmritt fertiggestellte Vitzdomb Piechel [...] wurde vom Rentmeister zu Jahresbe-
ginn an die Hofkammer gesandt.”

b. Anweisung und Haufigkeit

Wer erteilte die Anweisung fiir die Durchfithrung der Rentmeisterumritte? Entschied
das der Rentmeister selbst oder forderte die Hofkammer ihn dazu auf? Von landesherr-
licher Seite aus wurde in den Landesordnungen und Instruktionen ein jéhrlicher Rent-
meisterumritt festgelegt. In der Landesfreiheitserkldrung von 1553 heif3t es, wo vnser
Renntmaister vnd Landschreiber fiiran Umbreiten, sollen sy das mit vanserm Vorwissen
thun.” Auf die fiir den Rentmeister relevanten Artikel der Landesfreiheitserklarung

67 KRENNER: Landtagshandlungen 18, S.342.

68 Ebd.

69 Ebd.

70 BayrLFreihErkl. 1553, I 3. Vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 1, fol. 86r. RANKL: Der bayerische Rentmeister,
spricht generell von Instruktionen von 1470, 1512, 1574, 1613, 1669, 1750 und 1774, ohne dass eine ndhere Unter-
scheidung getroffen wird. NATHER: Normativitit des Praktischen, S. 67f. unterscheidet die Instruktion von 1574
von denen von 1470 und 1512, bezeichnet letztere beide Instruktionen allgemein zustandig fiir ,,Viztumswén-
delumritte und andere Priifverfahren’, nicht zum spéteren Visitationsverfahren.

71 StALA, RMA LA, B 10, fol. 107r. Ebenso 1576: StALA, RMA LA, B 3, fol. 102v-103r. Wihrend des Umritts
im Jahr 1586 berichtete der Rentmeister an die Regierung von Landshut: Nemblich als ich in jungst verrichtem
meinem Umbreiten zu Biburg, die daselbst, dis Jars angefalnen Vizdombhdndl abgestrafft, vgl. StALA, RMA LA,
B 10, fol. 143r. Weiterer Beleg zu Abstrafung von Viztumhéndel im Umritt, StALA, RMA LA, B 10, fol. 110r.
StALA, RMA LA, B 20, fol. 6r. StALA, RMA LA, B 20, fol. 66r. StALA, RMA LA, B 20, fol. 41. StALA, RMA LA,
B 16, fol. 176v. StALA, RMA LA, B 16, fol. 182r.

72 StALA, RMA LA, B 3, fol. 100v.

73 Z.B. ebd,, fol. 31v, fol. 36r.

74 BayrLFreihErkl. 1553, I 3, fol. 1v.
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verwies die Hofkammer unter Albrecht V. in einem Befehl an die Regierungen: Nach-
dem wir, wie ir villeicht Wissen habt, in Khirz unnser verneute Landserclerung aufs-
geen lassen werden, und in derselben Erclerung der 3, 5, und 15 Articl defS ersten Thails,
Maf$ unnd Ordnung geben, wie sich, unnsere Renntmaister, und Renntschreiber in irm
Umbreiten, und mit annderm hallten sollen, so sennden wir euch hiebey, sollicher unn-
serer verneuten Landtserclerung, ain gedruckht Exemplar, unnd ist unser Bevelch, das ir
bey unnserm Renntmaister, und Renntschreiber zu (Landshut, Straubing, Burghausen)
darob seiet, unnd verfueget, das sy derselben Articl Innhallt nun hinfuran strackhs gele-
ben unnd nachkhomen, gleicherweifS sollet ir was euch darin berurt, auch thun, daran
beschicht unser haissen, Dat. Munchen den letsten Februari ao Liii. [...] Zetl. Damit ir
auch gedachte 3 Articl desser leutterer versteet, schickhen wir euch hiebey ain Auszug,
aus unsers Renntmaisters alhie, und lieben Getreuen, Christoffen Kneittingers Bestallung,
was wir ime gedachter Articl halber eingepinden haben, dat ut in literis.”

Fiir die Mitte des 16. Jahrhunderts ist belegt, dass die Initiative zur Durchfithrung
und die zeitliche Festlegung des Umritts seitens des Rentmeisters an die Hofkammer
herangetragen wurde. Beispielsweise bat der Landshuter Rentmeister Hans Ainkirn
am 10. Oktober 1557 die Hotkammer um entsprechenden Bescheid. Am 13. Oktober
erhielt er den Befehl zur Ausfiihrung seines Umritts ab dem von ihm vorgeschlagenen
3. November.” Ebenso erfolgte am 14. August 1576 eine Anfrage des Landshuter Rent-
meisters an die Hofkammer.”” Dem Umritt wurde am 16. August 1576 seitens der Hof-
kammerrate zugestimmt. Am 23. August erfolgte vom Rentmeister die Ausschreibung
an die Pfleger mit Nennung seiner Ankunftsdaten.” Am 20. August 1586 bat der Rent-
meister die Hofkammer um Genehmigung zum Umritt, diesmal mit einem beigelegten
Zeitplan.” Das waren nur wenige Beispiele, denn bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts
lasst sich ein solcher Verwaltungsablauf nachvollziehen.*® Da der Umritt in den Auf-
gabenbereich des Rentmeisters fiel und dies in den Landesordnungen festgelegt wor-
den war, musste ein Rentmeister zwingend selbst aktiv werden. Die Hofkammer behielt
sich mit diesem Ablauf die Entscheidungshoheit und hierarchische Uberordnung vor.

Wie oft fanden die Rentmeisterumritte statt? Die landesgeschichtliche Forschung
geht von einer hohen Frequenz und Stabilitét, also einer jahrlichen Durchfithrung der
Rentmeisterumritte, aus.®! Dass die Umritte eine hohe Kontinuitat aufwiesen, kann
durch detailliertes Quellenstudium fiir die zweite Halfte des 16. Jahrhunderts belegt

75 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 1, fol. 86r.

76 BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK), Rentmeister von Landshut Hans Ainkirn an Hofkammer, 10.10.1557;
Ebd., Hofkammer an Rentmeister von Landshut Hans Ainkirn, 13.10.1557.

77 StALA, RMA LA, B 3, fol. 9g9v-100V.

78 Ebd., fol. 102v-103r.

79 StALA, RMA LA, B 10, fol. 106v-107r.

80 Als Beispiel kann hier die Anfrage nach dem Umritt fiir das Jahr 1607 angefiihrt werden, vgl. BayHStA, KB
HK Prot., Nr. 171, fol. 335r.

81 Vgl. ALBRECHT: Behordenorganisation, S. 653. HARTMANN: Bayerns Weg in die Gegenwart, S.205. SCHWERTL:
Regierungen, S.246.
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werden.® Die Bestallungsurkunde von Hans Ainkirn 1555 etwa verwies auf jahrlich
stattfindende Umritte.® Der erste Beleg fiir (mindestens) die Planung eines Umritts lief3
sich fiir das Jahr 1557 finden.?* Ein weiterer Umritt fand im Jahr 1574 statt, da der Rent-
meister 1576 an die Regierung in Landshut schrieb: in meinen seit zweyen verrichten
Umbreiten.® Von 1575 bis 1608 lielen sich fiir jedes Jahr Belege fiir die Durchfithrung
eines Umritts nachweisen, danach fiir die Jahre 1610, 1614, 1622 und 1623.%°

In der Regel erfolgten die Umritte meist nach dem Feiertag Geburt Mariens in den
Monaten September, im Oktober oder November.”” Zur Begriindung fiir den Umritt
im Spatsommer schrieb der Rentmeister von Landshut, Hans Ainkirn, 1576 an die Hof-
kammer, weil der Tag noch etwas lanngs, daran merers mit geringeren Cossten als in
spatn Herbst unnd Winter verricht mag werden. Unnd der Weg noch zimlich guet were,
dann peser Weg meiner schweren Person halber seer unfueglich ist.*® Ein anderes Zeit-
fenster kam fiir die Durchfiihrung eines Umritts aufgrund der weiteren Verpflichtungen
des Rentmeisters nicht in Frage. Der Umritt im Spatsommer beziehungsweise Herbst
entsprach einem halbjdhrlichen Turnus, in dem sich der Rentmeister und die unter-
behordlichen Beamten zu einer personlichen Kontrolle gegeniiberstanden: im Februar
oder Mirz trafen sie sich zur Rechnungspriifung in Landshut wieder.

Der Umritt war ein hoch standardisiertes Verfahren. Nur bei aufSergewo6hnlichen,
unvorhersehbaren Ereignissen wurde er ausgesetzt. So konnte im Jahr 1585 der Rent-
meister Teile des Rentamts Landshut nicht bereiten, da dort die Sterbleiif grassiert
haben.® 1607 wurde dem Rentmeister seitens der Hofkammer freigestellt, ob er den
Umritt verkiirzt oder ganz einstellt, da in einigen Pflegdmtern des Landshuter Rent-
amts eine Seuche ausgebrochen war.”

82 Nachweise zu Umritten fiir die erste Hilfte des 16. Jahrhunderts finden sich (obschon Detailstudien feh-
len), schon fiir das Jahr 1519, vgl. Amtsrechnung Pflegamt Moosburg 1519 in HIERETH: Moosburg. Rechtsent-
wicklung, Rechtssprechung und Verwaltung, S.146.

83 BayHStA, GL Fasz. 2132, Bestallung Hans Ainkirn, Miinchen, 1.2.1555.

84 BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK), Rentmeister Hans Ainkirn an Hofkammer, 10.10.1557.

85 StALA, RMA LA, B 3, fol. 100v.

86 Rentmeisterumritte nachweisbar fiir die Jahre 1557 (BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK), BayHStA, GL
Fasz. 2135 (Provenienz: HK)). 1575, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20. 1576, vgl. BayHStA, HK Prot., Nr.
16, fol. 241v. 1577-1599, vgl. u.a. StALA, RMA LA, A 1024. 1600-1608, 1610, vgl. BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172

(HK). 1614, vgl. StALA, RMA LA, P 8. Zu korrigieren ist damit NATHER: Normativitdt des Praktischen, S.74,
Fufinote 168: ,,im Rentamt Landshut fanden zwischen 1579 und 1765 mindestens 26 Verfahren statt®; diese Zahl

wird in dieser Studie bereits im Zeitraum von 1579 bis 1600 erreicht. Die Frequenz vor allem fiir das 17./18.
Jahrhundert miisste durch eine weitreichende systematische Quellenauswertung (etwa Durchsicht aller Hof-
kammerprotokolle) untersucht werden; dies konnte im Rahmen der Arbeit nicht geleistet werden.

87 1596 begann der Umritt beispielsweise am 23. September, vgl. StALA, RMA LA, B 16, fol. 134r.

88 StALA, RMA LA, B 3, fol. 99v.

89 StALA, RMA LA, B 10, fol. 53v.

90 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 171, fol. 3351. Generell wurde bei einer ,, Infektion” das Reisen in diese Gebiete

umgangen, auch Getreide- und Bierlieferungen eingestellt, vgl. das Vorgehen zu einer Seuche im Jahr 1607
StALA, RMA LA, B 20, fol. 117r. Belegbar sind einzelne rechtliche Hinweise auf das Verfahren bereits im Jahr

1512, als die Frequenz des Umritts auf einmal pro Jahr festgelegt und auch die Abrechnung der Zehrungskos-
ten {iber die Rechnungspriifung eingefithrt wurde, vgl. KRENNER: Landtagshandlungen 18, S.342-343.
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c. Die Instruktionen und Relationen

Die Aufgaben des Rentmeisters waren in den allgemeinen Formulierungen der
Gesetzeswerke und in den fiir sein Amt verfassten Instruktionen geregelt.” In Bezug
auf Instruktionen gab es fiir den Rentmeister sowohl allgemeine Instruktionen zur Fith-
rung seines Amtes (4. Oktober 1574,%? 22. April 1613%) als auch anlassbezogene, jahrlich
erneuerte Instruktionen fiir die Rechnungspriifungen® und Umritte.”

Betrachten wir im Folgenden, wie seine Umrittstitigkeit mithilfe der verschiedenen
Ordnungen zu verstehen war. In der bereits erwdahnten Landesfreiheitserklirung von
1553 wurde in drei Artikeln auf die Aufgaben des Rentmeisters verwiesen. Die Artikel
drei und fiinfzehn befassten sich konkret mit dem Umritt. Der Rentmeister und Land-
schreiber hatten im Umreiten den Zustand der Urbarsverwaltung und des Landes zu
pritfen und aufmerksam zu beoachten. Besonderes Augenmerk sollten sie auf die Ein-
haltung der Gesetze und die Amtsfithrung der unterbehérdlichen Amter haben. Im
fiinfzehnten Artikel verwies die Erklarung konkret auf die Viztumhéandel und dass der
Rentmeister diese in Riicksprache mit den Regierungsraten in Landshut abfertigen soll.*®

In der allgemeinen Amtsinstruktion fiir den Rentmeister von 1574 wurde auf den
Umritt als eine seiner Amtsaufgaben eingegangen. Dort wurde wiederum auf die
Landesfreiheitserklarung von 1553 verwiesen und die Punkte, die der Rentmeister in
seinem Umritt beachten sollte, detaillierter ausgefiihrt. Neben diesen, fiir einen linge-
ren Zeitraum giiltigen Instruktionen haben sich lose, anlassbezogene Aufgabenlisten
fir den Rentmeisterumritt erhalten, beispielsweise fiir das Jahr 1578: Articl. Darauf Pfle-
ger, Richter, Casstner, Grichtschreiber und Ambtleut im Umbreiten gefragt und bespracht
werden wollen de a[nno] 15/78%” oder fiir das beginnende 17. Jahrhundert, Puncta: So
den fiirstlichen Beambten im Umbreitten fiir zehalten.”®

Die Rentmeister selbst hielten in ihren schriftlichen Aufzeichnungen Mandate,
Anordnungen und Befehle fest, die tiber die Jahre hinweg an den Umritt gestellt wurden.
Die Umritte basierten nicht nur auf umfangreichen und in grofieren zeitlichen Abstan-
den festgelegten Instruktionen; zusitzliche Aufgaben wurden Jahr fiir Jahr erneut dem
Rentmeister durch die Hofkammer mitgeteilt.” Ahnliche Praxisbeispiele von anlass-

91 Vgl. hier B./IL./2.b. und C./II/1.a. und ebd. 1.b.

92 StALA, Lehenpropstamt Landshut, A 1169.

93 ZIEGLER: Dokumente 3/2, S.781-811. Definitiv ist die Instruktion von 1613 weitaus umfangreicher als die-
jenige von 1574, daher ist zu korrigieren NATHER: Normativitat des Praktischen, S.75: ,Ebenso falsch ist die
Behauptung, wonach Maximilian I. in seiner Instruktion von 1613 besonders umfangliche Anweisungen zum
Verfahren gegeben habe.“

94 Vgl. hier C/IL./2.b und 3.

95 Vgl. hier folgend C./IL/1.c.

96 BayrLFreihErkl. 1553,13,115.

97 StALA, RMA LA, A 1236.

98 StALA, RMA LA, A 2757.

99 Beispielsweise heift es in der Relation von 1594 (P3): Item wegen Ladung des armen Salz zu Burkhausen
innhalt fiirstlichen Bevelchs Nachfrag zehaben, vgl. StALA, RMA LA, P 3, fol. 3r. Das weif3t auf einen Befehl hin,
der unabhangig der Polizeiordnungen oder Landesordnungen dem Rentmeister bei seinem Umritt mitgege-
ben wurde.
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bezogenen, repetititven Instruktionen finden sich in anderen frithneuzeitlichen Terri-
torien; beispielsweise sind solche fiir das Hochstift Freising und dessen jahrliche Wein-
fahrten nach Osterreich oder Tirol bekannt.!™

Es schlief3t sich in diesem Zusammenhang die Frage an, ob sich die einzelnen Ins-
truktionen fiir den jéhrlichen Umritt im Zeitraum seit den 1570er-Jahren bis hin zum
Beginn des 17. Jahrhunderts verdnderten. Der Umfang und die Differenzierung der
Instruktionen, die sich in den Umrittsprotokollen vorangestellt fanden, nahmen kon-
tinuierlich zu, von 22 Punkten (1579), zu 26 (1586), zu 57 (1594), zu 51 (1604),"! zu 154
(1614).1? Im Jahr 1614 wurde die Instruktion in Bezug auf die einzelnen Amter ausdif-
ferenziert, sodass es fiir jede Amtsperson konkrete Anweisungen gab: fiir den Pfleger,
den Kastner, den Mautner/Zoéllner, den Gerichtschreiber, den Kastengegenschreiber,
den Mautgegenschreiber, die Forster und die Knechte, die Prokuratoren, die Amtleute
oder Schergen, die Biirgermeister und Rite, die Schulmeister und das Polizeiwesen.
Auflerdem wurde eine Nummerierung eingefiihrt.

Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, auf wen oder was der Rentmeister
im Umritt konkret zu achten hatte. Die Instruktionen gaben dem Rentmeister die klare
Anweisung, wen, was und gelegentlich auch wie (im Geheimen) er zu befragen hatte.
Die Themenschwerpunkte lagen auf den Bereichen Religion, Amtsabldufe, grundherr-
schaftliche Fragen, Strafvollzug und Landesordnung. Konkrete singuldre Punkte, die
im Umritt abgehandelt werden konnten, wurden immer wieder von Seiten der Hof-
kammer oder des Rentmeisters im Jahreslauf gesammelt.!”® Der Rentmeister nahm ver-
mutlich jene Punkte, die im Rechenprotokoll von den Hofkammerriten aufgeworfen
wurden (vermutlich nach der Priifung in Miinchen), mit auf den Umritt** - sofern sie
ihm piinktlich zugestellt wurden.'®

100 Isabella HODL-NOTTER: Der Wein des Fiirstbischofs. Der Weinbergbesitz des Hochstifts Freising als Stu-
die zur Herrschaftsverfassung der geistlichen Staaten im Alten Reich (1612-1802/03), Masterarbeit Miinchen
2016, S.76. NATHER: Normativitit des Praktischen, S.89ff., S. 94 geht in ihrer Einschatzung der Selbststandig-
keit der Mittelbehorde zu weit, in der sie ihr eine Erweiterung des Themenspektrums der Visitation zutraut,
vor allem in Hinblick auf den Untertanenschutz, vgl. ebd., S.94ff., der jedoch bereits in der Instruktion von
1574 konkret genannt wurde.

101 Von einer Abnahme der Instruktionsdichte kann man im Jahr 1604 nicht sprechen, da separat eine Geist-
liche Instruktion und Relation gefithrt wurde, sodass die Umritte inhaltlich differenziert und intensiviert
wurden. Vgl. erste tiberlieferte geistliche Relation fiir das Rentamt Landshut von 1604 in StALA, RMA LA, P
6. NATHER: Normativitat des Praktischen, S.88 argumentiert: ,Der geringe Anteil geistlicher und kirchlicher
Themen an dieser Visitationsinstruktion [1574] [...] ein tiberraschendes Untersuchungsergebnis [ist], da in der
Forschung davon ausgegangen wird, landesherrliche Visitationsverfahren seien aufgrund der Konfessionali-
sierungszusammenhinge eingerichtet worden.“ Die Genese des Umrittes, vgl. C./IL./1.a., bietet hinreichende
Erkldrung, dass nicht das religiose Moment in Bayern im Vordergrund stand.

102 StALA, RMA LA, P1-7. Angaben fiir folgende Erlduterungen der Instruktionen.

103 StALA, RMA LA, B 10, fol. 102v.

104 So legt es im September 1596 die Aufforderung des Rentmeisters nahe, der vor dem Umritt von der Hof-
kammer das Rechenprotokoll einfordert, vgl. StALA, RMA LA, B 16, fol. 134r.

105 Nicht mehr rechtzeitig wurde dem Rentmeister von Landshut das Rechenprotokoll zugesandst, so berichtete
er an die Hofkammer: vermag defS Rechenprothocolls vom 95 Jar hette ich def$ paufelligen Ambthauf$ halben zu
Haindlfing im Gricht Landau Erkhundigung sollen einnemen, wie es mit demselben Ambthaus beschaffen, |...]
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Interessant bei der Analyse der Instruktionen zum Umritt ist ein Umstand, der bislang
in der Forschung noch keine Beachtung fand: Die Ahnlichkeit der Instruktionen zu den
Umritten im Herbst und den Instruktionen fiir die Rechnungspriifung im Friihjahr. Die
beiden Instruktionen niherten sich inhaltlich immer weiter an. So ist in der Instruktion
fir den Umritt von 1594 zu erkennen, dass sie beinahe identisch ist mit derjenigen fiir
die Rechnungspriifung im darauffolgenden Friihjahr 1595;' in ihrem Umfang neh-
men sie in gleichem Maf3e zu. So wird mit dem Jahr 1594 eine ganz neue Intensitit an
Anforderungen an die Amtstrager sichtbar, im Umfang als auch in der Detailliertheit
der abzuhandelnden Punkte. Dies macht einmal mehr deutlich, dass Quellenbestinde
nicht nur singuldr zu betrachten, sondern immer im Kontext zum Verwaltungshandeln
zu sehen sind. Die starke Ahnlichkeit liegt einerseits nahe, denn es handelte sich nahezu
um dieselbe Personengruppe, die wieder aufeinandertraf. Instruktionen als normative
Schriftstiicke wurden im Alltag immer und immer wieder repetiert. Die nachgewiesene
Regelmafligkeit der Treffen zeigt die stets wiederkehrende Eintibung der Pflichten der
jeweiligen Amtstriager. Der Unterschied der beiden Instruktionen lag darin, dass der
Rentmeister im Umritt vor allem durch seinen eigenen Augenschein und Présenz vor
Ort Erfahrungen einzuholen hatte, bei der Rechnungspriifung hingegen lag der Fokus
auf der Kontrolle des Zahlenwerks und hieraus folgender Handlungsanweisungen. Die
permanente Wiederholung der Instruktionen auf allen Verwaltungsebenen diente der
steten miindlichen und 6ffentlichen Versicherung derselben (rechtlichen) Grundlagen.
Die jeweils giiltige Instruktion und gegebenenfalls weitere Anordnungen stellte der
Rentmeister seinen angefertigten Relationen, beziehungsweise Umrittsprotokollen, als
eine Art Rechenschaftsbericht voran. Eine erste schriftliche Relation des Rentmeisters
iiber einen Umritt fand sich in den Aufzeichnungen tiber die Archivregistratur des
Rentamts Landshut fiir das Jahr 1577 Als ,,Zuriicktragung“'®® oder ,,Berichterstattung
tiber einen amtlichen Vorgang*“!®®
sungen, die oftmals bezugnehmend und rechtfertigend vorangestellt wurden. Daher
verschwimmt durch die Bezeichnung ,,Umrittsprotokolle” der zeitgenossisch verwen-

dete und prézisere Terminus der Relation."® Die Relation stellte eine Antwort auf eine
m

reagierte eine Relation auf vorangegangene Anwei-

Instruktion dar.

weil mir aber angeregt Prothocoll erst nach verrichten unndterm Umbreiten zukommen, hab ich Euer Fiirst-
lich Durchlaucht Lanndtrichter daselbs umb solliche Erfarung geschriben, in StALA, RMA LA, B 16, fol. 198r.
106 StALA, RMA LA, P 3. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 199.

107 StALA, RMA LA, A 1024.

108 Relation. In: Meyers Grofies Konversationslexikon, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/Meyers?lem-
ma=relation, aufgerufen am 23.2.2022. Referenz zur gedruckten Ausgabe: Bd. 16, Sp. 781, Z. 13.

109 Relation. In: Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hg.): Deutsches Rechtsworterbuch X1. Weimar
2003-2007, Sp. 845.

110 Z.B. fiir das Jahr 1579 in StALA, RMA LA, P1.

111 Der enge Bezug von Instruktion und Relation ist auch fiir andere Verwaltungen nachweisbar, so bei-
spielsweise bei den Weinfahrten des Hochstifts Freising nach Tirol. Dazu wurde in der Freisinger Hofkammer
notiert Peter Rorers Relation, yber des Weinbrobstes gehabter Instruction anno 95, vgl. BayHStA, HL 4, Fasz. 23,


http://www.woerterbuchnetz.de/Meyers?lemma=relation
http://www.woerterbuchnetz.de/Meyers?lemma=relation
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d. Die Routen

Den Umritt bestritt der Rentmeister nicht allein. Ihn begleitete der Rentschreiber, wie
mehrere Abrechnungen belegen."> Wohin fiihrte sie der Umritt? Zu jedem einzelnen
Pflegsitz? Wie viel Zeit wurde fiir jede Station eingeplant, wie lange dauerte der Umritt?
Die Umrittsprotokolle wurden nach dem Verlauf der Botenrouten im Rentamt ange-
legt."® An diese Streckenfiihrung hielt sich der Rentmeister im Umritt. Aus den tiberlie-
ferten Umrittslisten der Jahre 1580, 1581 und 1582 haben wir Kenntnis von den genauen
Aufenthaltsorten und der Aufenthaltsdauer.™ Anhand dieser Quellen soll der Umritt
so detailliert als moglich rekonstruiert werden.
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Abb. 24: Umrittsroute im oberen (gelb) und unteren Bezirk (orange), im Uhrzeigersinn, 1580/1582

Die Abbildung 24 zeigt den Umritt im oberen Bezirk, wie er fiir das Jahr 1580 belegt
werden konnte, sowie fiir den unteren Bezirk fiir das Jahr 1582."° Die Aufenthaltsdauer
in den einzelnen Orten betrug zwischen einem halben und eineinhalb Tagen."® Sowohl
im einen als auch im anderen Bezirk wurden die Reisen immer im Uhrzeigersinn

Nr. 5. Relationen brauchen nicht explizit angeordnet werden, jede ,instructio” bedingt zwingend eine ,,relatio;
daher zu korrigieren NATHER: Normativitdt des Praktischen, S.118 zu korrigieren (,,Die 1574 vom Hof nicht
vorgeschriebene Verschriftlichung [...]%).

112 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 21, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA
LA, R 25, fol. 223r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 26, fol. 239r.

113 Zu korrigieren NATHER: Normativitit des Praktischen, S.28: ,,Die Reihung der Protokolle folgt im Ubri-
gen aber keinem erkennbaren Muster.“

114 Im folgenden BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK).

115 BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK), Umrittsliste fiir 1581, 1582. In den Quellen wird er undern Pecirckhs
genannt, vgl. BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK), Rentmeister von Landshut Hans Ainkirn an Hofkammer,
28.9.1581.

116 NATHER: Normativitit des Praktischen, S. 31: ,Wie lang einzelne Orte inspiziert wurden [...] all diese Fra-
gen lassen sich mithilfe der Akten nicht kldren.“ ist zu ergénzen.
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durchgefiihrt. Die einzelnen Stationen des Umritts dienten dem Rentmeister und den
unterbehdrdlichen Amtstrigern dazu, miteinander in Kontakt zu treten; sie zwangen
den Rentmeister aber nicht dazu, persénlich jeden Amtssitz anzureiten. All diejenigen
Orte, die nicht personlich vom Rentmeister bereist wurden, sandten ihre Vertreter zum
néchstgelegenen Aufenthaltsort des Rentmeisters.

Fiir den oberen Bezirk machte der Rentmeister in Erding, Moosburg, Rottenburg
und Kirchberg Station; die Angelegenheiten von Dorfen wurden sehr wahrscheinlich
in Erding abgehandelt, diejenigen von Wolnzach in Moosburg. Im unteren Bezirk war
der erste Halt des Rentmeisters wechselnd Teisbach oder Dingolfing."” Betrachten wir
das Jahr 1581 genauer:"® Am ersten Tag, Montag, den 11. September 1581, brach der Rent-
meister nach Dingolfing auf, um am selben Tag noch den Markt und das Gericht Teis-
bach abzefertigen. Am Vormittag des Dienstags, den 12. September, erschienen vor dem
Rentmeister die Abgeordneten der Markte Frontenhausen, Pilsting und Ergoldsbach;
am Nachmittag wurden das Gericht und die Stadt Dingolfing erértert. Am Mittwoch,
den 13. September 1581, blieb noch das Gericht und der Markt Reisbach abzuarbei-
ten, bevor es zum Nachtmal gen Landau weiterging. Am Donnerstag, den 14. Septem-
ber, erschienen die Vertreter des Gerichts Landau sowie der beiden Mérkte Eichen-
dorf und Simbach vor dem Rentmeister, am folgenden Vormittag die Stadtvertreter
Landaus. Danach ging es zum Nachtmal gen Pliddling. Am 16. September standen
das Gericht Natternberg sowie der Markt Plattling auf der Tagesordnung. Am Sonn-
tag ging es nach verrichtem Gottsdienst gen Osterhoven, disen Tag, die von der Stadt
abzufertigen. Am Montag, den 18. September, folgten das Gericht Osterhofen sowie
die Weiterreise am Abend nach Vilshofen. Am folgenden Tag konnten das Gericht
und die Stadt Vilshofen sowie der Markt Pleinting gehort werden. Der Mittwoch, den
20. September, war der Weiterreise ins Kloster St. Nikola bei Passau gewidmet. Vermut-
lich kamen am 21. September die Vertreter des Gerichtes und Marktes Hals bei Passau
nach St. Nikola und trafen den Rentmeister nach dem Gottesdienst an. Am Freitag, den
22. September, ritt der Rentmeister weiter nach Griesbach, das ein Tagreis entfernt lag.
So konnten am Samstag, den 23. September, das Gericht und Markt Griesbach erortert
werden, ebenso der Markt Kofllarn mit seiner Kirchenrechnung. Am 24. September,
einem Sonntag, arbeitete der Rentmeister den Markt Miinster ab und ritt abends weiter
nach Pfarrkirchen. Dort konnte er am 25. September das Gericht und den Markt Pfarr-
kirchen abhéren, ebenso den Markt Triftern. Am 26. September ging es zum Friihmal
gen Eggenfelden, wo das Gericht und der Markt Eggenfelden behandelt wurden. Am
Mittwoch, den 27. September, erschienen dort die Vertreter von Wurmannsquick. Nach
Erledigung aller Punkte ritt der Rentmeister weiter nach Neumarkt. So konnte er am
Donnerstag, den 28. September, das Gericht und den Markt Neumarkt abhandeln sowie

117 Teisbach wurde im Jahr 1576 als erster Ort gewahlt, vgl. StALA, RMA LA, B 3, 102v-103r. Teisbach machte
den Anfang auch 1581, vgl. Umrittsliste 1581 in BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK); Dingolfing wurde 1582
als Startort gewéhlt nach BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK), Umrittsliste 1582.

118 Nachfolgend aus BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (Hofkammer), Umrittsliste 1581.
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die Vertreter von Gangkofen. Am Freitag, den 29. September folgten die Vertreter von
Massing. Der Rentmeister ritt sodann weiter nach Biburg, wo ihn am Samstag, den 30.
September, die Vertreter des Gerichts und Marktes Biburg, aber auch diejenigen von
Velden und Geisenhausen erwarteten. Am Sonntag, den 1. Oktober 1581, kehrte er nach
vollendetem Gottesdienst nach Landshut zuriick. Es war ein eng getaktetes Programm,
das der Rentmeister mit dem Rentschreiber jahrlich absolvierte.

e. Vor Ort

Die Umritte waren auf die Beobachtung und Priifung der unterbehérdlichen Beamten,
also der Pfleger, Richter, Kastner und Amtleute, ausgerichtet." Die Personengruppen,
die der Rentmeister sicherlich antraf, waren die Pfleger, Gerichtschreiber, Réte (der
Stadt oder des Marktes) sowie die Amtleute, denen die Generalia vorgehalten worden.*
In den jdhrlichen Umrittsberichten des Rentmeisters traten die Zollner sowie allge-
mein Zoll- und Mautstellen kaum in Erscheinung, was aber nicht zwangslaufig heifit,
dass die Punkte der Instruktionen, die die Z6llner betraf, nicht erfiillt wurden, denn
schliellich war der Rentmeister fiir die Aufsicht tiber die Zollstellen zustindig.” Im
jahrlichen Umritt ermahnte der Rentmeister die Pfleger, Richter, Zollner und Mautner
zur Instandhaltung der Straflen.

Nun schliefit sich die Frage an, ob Amtménner, Obmannschaften, Vierer, oder
gar Untertanen in Befragungen einbezogen wurden. Zunichst sollen die Amtméanner
betrachtet werden. Die Amtmanner wurden in den Relationen des Rentmeisters in
Bezug auf ihre Amtsfithrung thematisiert und charakterisiert. So enthilt das Proto-
koll zum Jahr 1586, dass der Ambtmann des Ambts Siechendorf gar hinlessig, unfleissig,
und sonst auch nit beschaffen, dass er dem Ambt, so weitschichtig, notdurftig vorsteen
kann.> Wer aber diese Einschitzung vorgenommen hat - ob der Rentmeister dies
selbst im Umritt beobachtet, der Pfleger oder Gerichtschreiber ihm mitgeteilt, oder
Obmannschaften oder Untertanen sich ihm gegeniiber entsprechend geduflert hatten,
kann aus den Protokollen allein nicht rekonstruiert werden. In den Protokollen wurden
keine direkten Auflerungen von Amtminnern oder Obmannschaften aufgezeichnet;
insgesamt bleibt unklar, wer sich zu welchem Thema 4ufSerte. Doch befiirwortet der
Rentmeister von Landshut Hains Ainkirn 1581 gegeniiber dem Herzog die Einbezie-
hung der Obmannschaften ganz konkret, damit man auch habetem Argkhwohn nach
griindlich auf den Poden kheme, wie in einem und andern Gericht gehaust, und in was
Fihln etwa die Underthanen durch die Amtler wider die Gebiir betranngt werden, were
ich gedacht, bei allen Gerichten, aus jeder Obmannschafft einen Obman, sambt einem

119 StALA, RMA LA, P 1.

120 StALA, RMA LA, P 7, fol. 55v.

121 In den Protokollbdnde zur Aufnehmung der Amtsrechnungen tritt die Zustdndigkeit des Rentmeisters
zur Aufsicht iiber die Zollstellen deutlich hervor, so StALA, KB HK AMR RMA LA, R 196, fol. 113r. Vgl. Z1EG-
LER: Dokumente 3/2, S.802.

122 StALA, RMA LA, P 2, fol. s1r.
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seiner Nachtpern, fiir mich zuerfordern und die ad partem unvermerkt der Gerichts-
personen fleif$ig auf alle notwendige Puncten zubefragen. Zweifls one, wo das wenigst
Unrecht in Gerichten fiirgangen, es sol durch angedeuten Weg in Kundschaft gebracht
maogen werden.'?

Die Obmannschaften nahmen eine fiir das Pflegamt wichtige Rolle ein. Sie waren
besonders im Hinblick auf die militdrische Organisation, beispielsweise zur Aushe-
bung von Soldaten oder der Bereitstellung von Pferden oder Kriegswigen (RaifSwi-
gen), vonndten.” In der Rentmeisterinstruktion von 1613 wurde schriftlich festgehalten,
die Amtleute zu befragen und dass sich der Rentmeister vor Ort umzuhéren hitte.'
Dazu trug die Ubernachtungssituation des Rentmeisters in den Wirtshdusern bei.
In welchem Umfang der Austausch zwischen dem Rentmeister und den unterbehord-
lichen Ebenen, moglicherweise direkt mit den Untertanen, tatsdchlich geschah, dazu
aber geben die Relationen kaum Informationen. Dass der Rentmeister die Untertanen
einbezog, geht aus der Instruktion des Jahres 1581 hervor, in der der Landshuter Rent-
meister Hans Ainkirn die Rubrik nachvolgende Puncten ingemein und von den Under-
tanen zu erfahren niederschrieb.””” Die Ubergabe einer Supplikation ist ein Beleg, dass
der Rentmeister mit Untertanen in direkten Kontakt kam.'”® 1610 erging wiederum der
konkrete Befehl an die Rentmeister, sich im Umritt zu erkundigen, was der Undertanen
gmain Clag und Beschwert, wider die Beambte."”” Als Probleme in der Amtsfithrung
kamen Themen wie die Bestechlichkeit der Beamten™*
Sprache. Oft wurde aber allgemein formuliert: wider die Ambtleuth khombt derzeit
khain sondere Clag fiir** oder wider dem Ambtman zur Sichendorf [sind] solche Clagen
einkomen.”” Auch wenn konkrete Hinweise vorliegen, die auf eine Einbeziehung der
Untertanen in die Informationspraxis der Umritte hinweisen, so konnen die Proto-
kolle keine Auskunft geben, wie die Befragung von Untertanen und Obmannschaften
konkret durchgefiihrt wurden und wer sich in den Protokollen genau duflerte.”* Die
Wahrung der Anonymitét der Informationsgeber hatte Vorteile: Ohne die Sicherheit
der Anonymitit konnte Denunziation nicht gedeihen."”

126

oder deren Trunkenheit™ zur

123 Quelle taucht auch auf bei ROSENTHAL: Geschichte des Gerichtswesens I, S. 298f., zu finden unter: BayHStA,
GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK), Rentmeister von Landshut Hans Ainkirn an Hofkammer, 12.8.1581.

124 StALA, RMA LA, A 2733.

125 ZIEGLER: Dokumente 3/2, S. 806f.

126 RANKL: Der bayerische Rentmeister, S. 627.

127 BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK), Rentmeister von Landshut Hans Ainkirn an Hofkammer, 11.9.1581.
128 Dem Rentmeister wurde 1596 eine Supplikation von Stephan Sdmer, Urbarsuntertan im Pflegamt Eggen-
felden tibergeben, vgl. StALA, RMA LA, B 16, fol. 174v.

129 StALA, RMA LA, A 2757, o.f.

130 StALA, RMA LA, P 2, fol. 43v: ist fiirkommen, das sy allerlei aignen Nuz suchen und von den Underthanen
Miet und Gaben einnemen.

131 StALA, RMA LA, P 3, fol. 30r., fol. 41v. StALA, RMA LA, P 7, fol. 53v.

132 StALA, RMA LA, P 3, fol. 20r.

133 Ebd,, fol. 53v.

134 StALA, RMA LA, P 5, 0.f.

135 BRENDECKE: Imperium und Empirie, S. 46f., S. 50f.
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2. Die Rechnungsprifung in Landshut

a. Die Entstehung

Es reichte nicht, dass Rechnungen angefertigt wurden. Sie mussten ebenso kontrolliert
werden. Zu diesem Zweck wurde ein fester jahrlicher Termin zur Priifung aller unter-
behordlichen Rechnungen durch eine Rechnungspriifungskommission in Landshut
anberaumt.”

Die Rechnungspriifung der unterbehérdlichen Ebene oblag einer langen Tra-
dition. Bereits 1470 stand in der Instruktion fiir den Rentmeister von Wasserburg
geschrieben: Von Erst wollen wir und schaffen ernstlich mit euch, dafS ihr mit kei-
nem unsrer Amtleute Unterthan, nur allein mit einem jeden unsern Amtmann der
selbst in die Rechnung kommen soll, Rechnung von unsern [des Herzogs] wegen auf-
nehmet, und dafS derselbe Amtmann seinen Bestandzettel, so von uns ausgehet, zu
verlesen in die Rechnung bringe, dafS ihr euch wisset darnach zu richten; und was
dieselbe seine Bestandzettel innhilt, sollet ihr ihm raiten, und aufheben.” Auf die-
ser Tradition beruhend hatten alle unterbehérdlichen Amtstriger, also Pfleger,
Kastner und Zéllner, jahrlich Rechenschaft abzulegen.

b. Die Instruktion

Neben den in der Forschung oftmals stirker beachteten Instruktionen fiir Behérden
und Amter'® gab es - in grofer Hiufigkeit und hoher Frequenz - aufgabenbezogene
Instruktionen fiir immer wiederkehrende Tétigkeiten bestimmter Personengruppen.

In diesem Sinne soll die Gruppe der Rechnungspriifer im Rentamt Landshut als jahr-

liche Kommission verstanden werden.!

136 Rechnungslegung als Kontrollinstrument, vgl. Mark MERstwosKY: Die Anfinge territorialer Rechnungs-
legung im deutschen Nordwesten. Spatmittelalterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Territorium,
Stuttgart 2000, S. 347f. ZIEGLER: Staatshaushalt, S.7.

137 KRENNER: Landtagshandlungen 7, S.246.

138 Vgl. HENGERER: Instruktion, Praxis, Reform, S. 75-104. Jakob WUHRER: Um Nutzen zu fordern und Scha-
den zu wenden. Entstehung, Verwendung und Wirkung von Instruktionen und das Ringen um gute Ordnung
am frithneuzeitlichen Wiener Hof, In: Anita HIPFINGER/Josef LOFFLER/Jan Paul NIEDERKORN u.a. (Hg.): Ord-
nung durch Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen Langsschnitt vom Mittel-
alter bis zum 20. Jahrhundert (Veréffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 60),
Wien, Miinchen 2012, S.107-159.

139 Beispielsweise in der Perspektive der Gesandten siehe Jan Paul NIEDERKORN: Diplomaten-Instruktionen
in der Frithen Neuzeit. In: Anita HIPFINGER/Josef LOFFLER/Jan Paul NIEDERKORN u.a. (Hg.): Ordnung durch
Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen Langsschnitt vom Mittelalter bis zum
20. Jahrhundert (Verdffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 60), Wien, Miin-
chen 2012, S.73-84.

140 Die Kommission als instruktionserhaltende Einheit ist mitaufgelistet bei BRAKENSIEK: Einige kommen-
tierende Bemerkungen, S. 434, wird aber nicht ndher thematisiert. Keine vertiefte Thematisierung bei Peter
RauscHER: Habsburgische Finanzbeh6rden und ihr schriftlicher Ordnungsbedarf im 16. und 17. Jahrhun-
dert. In: Anita HiPFINGER/Josef LOFFLER/Jan Paul NIEDERKORN/Martin SCHEUTZ/Thomas WINKELBAUER/
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Oftmals wurde die kurz- wie langfristige Wirkung der Instruktion ohne ihr Ergeb-
nis - also der Relation - analysiert."! Eine Instruktion sollte im Verwaltungshandeln
nicht autark betrachtet werden, sondern im Kontext des vollstindigen Arbeitsablaufs.
Vor diesem Hintergrund werden die Instruktionen fiir die jahrlich stattfindende
Rechnungspriifung im Rentamt Landshut analysiert.

Die Hofkammer versandte die Instruktionen an die zur Aufnahme der Amtsrech-
nung verordneten Rechenrdite.** Diese Art der Instruktionen fiir den Ablauf der Rech-
nungspriifung der unterbehérdlichen Ebene durch eine iibergeordnete Stelle trat schon
1470, 1485 und 1512 in Erscheinung.'* Die ausgehende Instruktion vom Hof in Miinchen
an die Rechenrite ist identisch mit jener Instruktion, die den jeweiligen Rechnungs-
prifungsbdnden in Landshut vorangestellt wurde.'**

Die fiir diese Studie untersuchten Instruktionen stammen aus den Rechnungspro-
tokollbanden des Rentamts Landshut. Fiir den Untersuchungszeitraum der Arbeit sind
die Priifungsjahre 1584 bis 1588, 1590, 1595, 1596, 1598 bis 1601, 1611 und 1621 iiberliefert
und ausgewertet worden."> Ahnlich wie der Umfang der Protokollbinde anstieg — von
1590 von ca. 150 folia zu 1594 auf ca. 250 folia — nahm der Umfang der Instruktionen
zu."¢ Nachzuvollziehen ist diese Entwicklung an der zunehmenden Anzahl von Rub-
riken: von 11 (1584), zu 7 (1585), wieder zu 11 (1586 bis 1588, 1590), auf 52 (1595), zu 45
(1596, 1598 bis 1601), zu 48 (1611) und 69 (1621)."*”

Der inhaltliche Verdnderungsprozess der Instruktionen ldsst sich in drei Phasen
gliedern: von 1583 bis 1590, von 1595 bis 1601 und schliellich von 1611 und 1621. Im ersten
Zeitabschnitt von 1583 bis 1594 lag der Fokus auf der Sicherung der grundherrschaft-
lichen Giiter. Die Themenkomplexe, die die Rechnungspriifer besonders nachfragen
sollten, lagen im Bereich der Grundherrschaft, etwa zum Scharwerk, der Urbarsgiiter
und Kasten; im Bereich der Religion zu Fragen nach Konkubinen bei Priestern, Ehe-
bruch und Gottesldsterung; im Bereich der Amtsabldufe wurden Fragen zu Urlaub
und einzureichenden Amtsdokumenten behandelt. Ebenso wurde auf den Strafvollzug
hingewiesen, die Landesordnung zu beachten und anzuwenden. In den Instruktionen

Jakob WtHRER (Hg.): Ordnung durch Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen
Léngsschnitt vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert (Verdffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische
Geschichtsforschung 60), Miinchen, Wien 2012, S.161-180, hier S.175f.

141 BRAKENSIEK: Einige kommentierende Bemerkungen, S. 436-438, geht nicht dem konkreten Ziel von Instruk-
tionen nach, sondern Fragen nach Flexibilitat von Instruktionen oder langfristigen Disziplinierungsprozessen.
142 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 354r.

143 KRENNER: Landtagshandlungen 7, S.245. KRENNER: Landtagshandlungen 12, S.53. KRENNER: Landtags-
handlungen 18, S.314.

144 Vgl. dazu die Instruktion aus dem Jahr 1620 in BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 35, identisch mit StALA, KB
HK AMR RMA LA, R 206. Inwiefern sich die Instruktionen fiir das Rentamts Landshut denjenigen fiir Strau-
bing oder Burghausen dhnelten, miisste gesondert iiberpriift werden. Die Méngel in den Rentamtsrechnun-
gen wurden fiir die drei Rentdmter Burghausen, Landshut und Straubing gesammelt niedergeschrieben, vgl.
BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 35.

145 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193-206. Darauf beziehen sich auch nachfolgende Ausfithrungen.

146 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 198. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 199.

147 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193-206.
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von 1595 bis 1601 blieb der inhaltliche Kern der vorangegangenen Jahrzehnte erhalten.
Allein die Anzahl der Unterpunkte in jedem der zuvor genannten Bereiche nahm zu.
Erweitert wurde der Bereich der Grundherrschaft um die Priifung des Kastenwesens;
hierfiir wurde eine eigene Rubrik geschaffen. Die zu behandelnden Themen umfass-
ten nicht mehr nur das Scharwerk, die Urbarsgiiter, die Ausfille an Abgaben, sondern
dem Kastner wurde zudem die Uberpriifung und fachgerechte Wartung des gelagerten
Getreides, die Priifung von Vertrigen {iber die Urbarsgiiter und Gerechtigkeiten, die
Priifung der Urbars- und Grundbiicher und die Stellungnahmen zum Getreidevorrat
und Getreideverkauf aufgetragen; neu war ebenso die Strafandrohung an den Kastner
bei nachldssiger Amtsaustibung. Der Bereich der Religion wurde verstirkt behandelt;
so sollten etwa Informationen tiber uneheliche Kinder, Kommunikanten und Betver-
halten eingezogen werden. In Hinblick auf die Amtsfithrung wurden einige Punkte hin-
zugefiigt, wie zum Beispiel die Anweisung zum regelmafligen Ratsbesuch, die Rubri-
kenanordnung bei den Rechnungen, der Umgang mit erforderlichen BaumafSnahmen
und die Meldung von laufenden juristischen Handlungen. Eine Strafandrohung fiir
ungemafles Amtsverhalten wurde aufgefithrt. So drohten Gehaltskiirzungen, wenn
man unerlaubt seinem Amt fernblieb. Die allgemeinen Anordnungen zur Achtung
der Landesordnung und Mandate wurden nun erweitert um die Beachtung der Vor-
mundschaftsregelungen, der Aufsicht iber Wege und Briicken, der Einhaltung der Feu-
erordnung sowie die Anordnung, die Polizeiordnung regelmifiig 6ffentlich zu verlesen.
Neu von 1595 bis 1601 waren die vielen, als ,,Jandesherrlich zu bezeichnenden Rubriken,
die in die Instruktion aufgenommen wurden: Dazu gehorten das Maut- und Zollwesen
und statistische Fragen; hier machte sich ein landeshoheitlicher Anspruch bemerk-
bar. Diese Bereiche griffen tiber grundherrschaftliche Belange hinaus und bertihrten
klassische landeshoheitliche Themen, wie Maut- und Zollwesen, Landeserfassung und
Landeseinkommen; der Landeszugrift, der Wandel von Landesherrschaft zu Landesho-
heit, wird dabei konkret fassbar. Diese Rubriken hatten die Auskunftspflicht sowie die
aktive Mitwirkung der unterbehordlichen Ebenen zur Folge. So sollten etwa die Zollner
samtliche Waren notieren, die aktuell nicht vermautet wurden; Vorschlége sollten ein-
gesandt werden, wie man Gewerbe ansiedeln und das Einkommen steigern kénne. Im
Bereich der Fiirsorge wurde angeordnet, Armut und Hungersnéte zu melden, ebenso
wurde statistischen Fragen nachgegangen, etwa wie viele Dorfer und Mirkte sich in
jeder Pflegsverwaltung befinden.

Der Umfang der Instruktion von 1601 zu 1611 dnderte sich nicht wesentlich (von 45
auf 48 Instruktionspunkte). Es blieben viele thematische Schwerpunkte erhalten, bei-
spielsweise die Anordnungen zur Einhaltung der Landesordnung, zum Strafvollzug, zu
Maut- und Zollfragen sowie die Nachfrage zur Steigerung des Landeseinkommens. In
Bezug auf das Religionswesen war sogar eine Verringerung an Punkten festzustellen.
Ein Anstieg aber war in den Bereichen der Grundherrschaft sowie der Amtsablaufe
auszumachen. Bei der Grundherrschaft kamen Fragen zu Jagdscharwerk, Forst und
Holz, Wein, Fisch und 6de liegenden Griinden Griinde hinzu. Dennoch brach sich



186 C. Die Mobilitat der Finanzverwaltung

mit der Instruktion von 1611 ein neuer Instruktionstypus Bahn, der sich in strukturel-
ler Anordnung, inhaltlicher Ausrichtung und im sprachlichen Ausdruck von der bis-
herigen Form unterschied. So wurde erstmals eingangs zur Instruktion der Ablauf der
Rechnungspriifung schriftlich festgehalten, also die Protokollfithrung erldutert und die
Bezahlung der Amtsreste und die Rubrikfithrung angepasst, indem Vergleichszahlen
zum Vorjahr mit aufgenommen wurden."® Auch wurde eine neue Rubrik zum Ver-
halten des Amtspersonals eingefiihrt. In den folgenden Jahren wurde dieses Schema
beibehalten, wobei neue relevante Themen hinzugefiigt wurden; beispielsweise Nach-
fragen tiber Miinzsorten und Miinzqualitat in der Instruktion von 1621.

¢. Anweisung und Haufigkeit
Mit der Griindung der Hofkammer im Jahr 1550 erhielten die Hofkammerrite die
Aufgabe, die untergeordneten Behorden zur Rechnungspriifung anzuhalten. Die
Rite hatten laut der Hofkammerordnung von 1550 dem Rentmeister die jahrliche
Rechnungspriifung in den Rentdmtern anzuordnen.”* Dass die Einrichtung der Rech-
nungsprifung durch den Hof in den jeweiligen Rentdmtern bereits eine lange Tradition
hatte, kann darin gesehen werden, dass bereits wenige Monate nach der Griindung der
Hofkammer dieselbe dem Rentmeister den Auftrag zur Ausschreibung der Amtsrech-
nung Anfang des Jahres 1551 erteilte.”® Vermutlich wohnten die Hofkammerrite bereits
in jenem Jahr der Rechnungspriifung in Landshut bei."™'

Die Zusammensetzung der Rechenrite,”* wie das Rechnungspriifungsgremium,
bestehend aus einem Hofkammerrat und Vertretern der Landshuter Regierung,
genannt wurde, verdichtete sich zum Ende des 16. Jahrhunderts auf einige wenige

Amtspersonen. Wihrend im Jahr 1585 der Vizdom, ein Hofkammerrat, der Rentmeis-

153

ter und drei Regierungsrite des Rentamt Landshuts anwesend waren," waren es ab

1595 der Vizdom, ein Hofkammerrat, der Rentmeister, der Kastner und zeitweise der

148 Die Registratur wurde zum Abgleich des Vorjahreshaushalts konsultiert. Mit der gesteigerten Informati-
onseinforderung seitens der Hofkammer wurden die Moglichkeiten zum Tduschen immer geringer, vgl. HENG-
ERER: Herz der Hofkammer, S. 231.

149 Z1eGLER: Dokumente 3/1, S.140: damit unnsere Rennttmaister, ain jeder von den Ambten seiner Verwalltung,
zu geburlicher Zeit des Jars ordenliche Rechnung neme, wie dann solliches unnsere Chamerrithe verordnnen.
150 BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p. 55.

151 Ebd.

152 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 3541

153 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193 (Vizdom, Hofkammerrat, Regimentsrat Hans Ainkirn, Rentmeister,
Regimentsrat Kaspar Rueland). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 194 (Vizdom, Hofkammerrat, Regimentsrat
Hans Ainkirn, Rentmeister, Kaspar Rueland, Friedrich Kock, beide Regimentsrite). StALA, KB HK AMR RMA
LA, R 195 (Vizdom, Hofkammerrat, Regimentsrat Hans Peter von Preising, Regimentsrat Hans Ainkirn, Rent-
meister, Regimentsrat Kaspar Rueland). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 196 (Vizdom, Hofkammerrat, Regi-
mentsrat Hans Peter von Preising, Regimentsrat Hans Ainkirn, Rentmeister, Kaspar Rueland und Friedrich
Kock, beide Regimentsrite). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 197 (Hofkammerrat, Regimentsrat Hans Peter
von Preising, Rentmeister, Regimentsrat Kaspar Rueland). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 198 (Hofkammer-
rat, Regimentsrat Hans Peter von Preising, Rentmeister, Regimentsrat Kaspar Rueland). StALA, KB HK AMR
RMA LA, R 17 (Hofkammerrat Georg von Gumppenberg, Landshuter Rat und Rentmeister Christoph Lieb-
mauer, Rite der Landshuter Regierung Sebastian Nothaft, Hans Peter von Preising).



II. Jours fixes: Behordentiibergreifende Zusammenkiinfte 187

Oberrichter.”* Weitere Regierungsrite nahmen an den Sitzungen nicht mehr teil.™
Anwesend war der Rentschreiber, der vermutlich die Protokolle verfasste und die Rein-
schriften anfertigte.™

Zur Vorbereitung der Rechnungspriifung forderte die Hofkammer vom Rentmeister
ein Verzeichnis iiber den zeitlichen Ablauf an. Dieses wurde ihm in der Regel bestatigt
und zugleich damit der Auftrag zum Ausschreiben der Rechnungspriifung erteilt.”
Damit ordnete der Rentmeister den Pfleger, Zollner und Kastner an, sich zur Rech-
nungspriifung in Landshut einzufinden.”® Anfang Januar versandte der Rentmeister
diese Amtsbefehle an die Pfleger, Kastner und Zéllner mit dem genauen Datum der
Amtsrechnung, die im ersten Jahresquartal (in der Regel Anfang Februar oder Anfang
Mirz) begann.” Zum vereinbarten Termin trafen sich die deputierte und verordnete
Rechenrdth mit allen vorgeladenen unterbehordlichen Amtstragern.'*

Der friitheste Beleg fiir die Rechnungspriifung durch einen Hofkammerrat im Rent-
amt Landshut findet sich im Jahr 1555."' Es stellt sich die Frage nach der Regelméfiigkeit
der Rechnungspriifungen: Wurden die Rechnungskontrollen in Landshut tatsachlich
jahrlich durchgefiithrt? Fiir das Rentamt Landshut gibt ein Registraturverzeichnis aus
dem Jahr 1609 Aufschluss iiber die Rechnungen aller Amter, Rentamt Landshut.'> Darin
wurden die Protokolle tiber die Aufnahme der Amtsrechnungen aufgelistet. Dieser
Liste zufolge hatte man Protokolle zur Rechnungspriifung der Jahre 1551 bis 1567, 1570,
1572, 1573, 1575 bis 1591, 1592 bis 1607 angefertigt; heute noch erhalten sind die Proto-
kolle von 1583 bis 1587, 1589, 1594, 1595, 1597 bis 1600 und ab 1600 in Zehnerschritten.

154 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 199 (Vizdom, Hofkammerrat, Oberrichter, Rentmeister, Kastner). StALA,
KB HK AMR RMA LA, R 200 (Vizdom, Hofkammerrat, Rentmeister, Kastner). StALA, KB HK AMR RMA LA,
R 201 (Vizdom, Hofkammerrat, Rentmeister, Kastner), StALA, KB HK AMR RMA LA, R 202 (Vizdom, Hof-
kammerrat, Regimentsrat Elsenheimer, Rentmeister, Kastner), StALA, KB HK AMR RMA LA, R 203 (Vizdom,
Hofkammerrat, Rentmeister, Kastner), StALA, KB HK AMR RMA LA, R 204 (Vizdom, Hofkammerrat, Ober-
richter, Rentmeister, Kastner), StALA, KB HK AMR RMA LA, R 206 (Hofkammerrat, Rentmeister und Kastner).
155 Allein 1599 noch taucht der Regimentsrat Christoph Ulrich Elsenheimer bei der Rechnungspriifung als
deputierter Rechnungsrat auf StALA, KB HK AMR RMA LA, R 202.

156 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 194. StALA, KB HK AMR RMA LA,
R 196.

157 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 240v. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, f ol. 276v.

158 Z.B. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 2, p. 55.

159 Z.B. StALA, RMA LA, B 3, fol. gr-gv Aussendung der Schreiben am 3.1.1576 fiir die Amtsrechnung am
6.2.1576. 1578 fand die Amtsrechnung im Februar statt, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 2v. StALA,
RMA LA, B 10, fol. 10r Aussendung der Schreiben am 15.1.1586 fiir die Amtsrechnung am 3.3.1586. Im Auslauf-
protokoll StALA, RMA LA, B 16 gab es keinen Eintrag zur Ausschreibung der Amtsrechnung, aber sie fand
statt und begann am 4.3.1596, so belegen es die Protokolle der Amtsrechnung, vgl. StALA, KB HK AMR RMA
LA, R 200. Vergleicht man die Hofzahlamtsrechnung von 1561 (Lichtmess 1561-Lichtmess 1562), so taucht hier
die Abrechnung des Hofkammerrates Georgs von Gumpenberg fiir die ,,Zehrung in die Amtsrechnung® iber
51 Gulden auf, BayHStA, KB HZA, Nr. 6, fol. 377v. Damit reiste Hofkammerrat Gumpenberg in der Zeit nach
dem 19. Februar nach Landshut. Dies legen die chronologischen Eingédnge der Rechnungszettel nahe, der vor-
ausgehende Zehrungskostenzettel wurde mit Datum notiert, auf den 19.2.1561, vgl. BayHStA, KB HZA Nr. 6,
fol. 375r.

160 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 198.

161 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 41. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 16, fol. 1.

162 StALA, RMA LA, A 1024.
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Die Anwesenheit eines Hotkammerrats bei der Rechnungspriifung in Landshut ist —
durch Zuhilfenahme weiterer Quellen - belegbar fiir die Jahre 1555, 1557, 1560, 1561, 1563,
1573, 1576-1592, 1595, 1597-1616 und 1618.1%

Im Idealfall miisste fiir jedes Jahr, fiir das ein Protokoll vorliegt, ein Nachweis in der
Abrechnung der Zehrungskosten fiir die Anwesenheit eines Hofkammerrates in den
Hofzahlamtsrechnungen vorhanden sein. Doch: Oftmals wurde in den Rechnungen
nicht der Aufenthaltsgrund in Landshut genannt, sodass zwar mehrere Hofkammerrite
in Landshut waren, aber ob der Anlass die Rechnungspriifung war oder nicht, kann
nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden. Des Weiteren wurden die Zehrungskosten
von den Hofkammerriten nicht immer gleich oder gar nicht abgerechnet, sodass hier-
bei keine Zuordnung mehr moglich ist. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass jahr-
lich Hofkammerrite vor Ort in Landshut anzutreffen waren. Dass kein Hofkammerrat
anwesend war, konnte bislang nur fiir das Jahr 1566 nachgewiesen werden.'s*

Wie viel Zeit nahm die Rechnungspriifung in Landshut in Anspruch? Die durch-
schnittliche Aufenthaltszeit der Hofkammerrite lag von 1584 bis 1587 bei 22 Tagen, von
1598 bis 1601 bei 38 Tagen. Besonders in den Jahren des Regierungswechsels von 1595
bis 1600 liefd sich ein Anstieg der Aufenthaltsdauer verzeichnen.'®

d. Der Ablauf
Wie lief die Rechnungskontrolle in Landshut ab, welche Schritte der Vorbereitung,
Durchfithrung und Nachbereitung bedurfte es?

Zunichst versandte der Rentmeister nach Befehl der Hofkammer am Jahresan-
fang eine Aufforderung an alle Pfleger, Kastner und Zéllner zur Rechnungspriifung in
Landshut zu erscheinen.'® Nur im Krankheitsfall konnten sich die Pfleger entschuldi-
gen und vertreten lassen.'” Die Pfleger brachten nach Landshut ihre Rechnungsbiicher
und Gewinne mit.'® So fanden sich beispielsweise die ersten Pfleger am 3. Mdrz 1586 in
Landshut fiir die Ubergabe und Priifung der Rechnung von 1585 im Rentamt in Lands-

163 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, 360, 368, 372, 377. BayHStA, KB HZA, Nr. 3, 5, 6, 8, 18, 22-38, 41, 43,
45, 49, 50, 52-59, 61-63, 65, 68-70, 72, 73. Vgl. Vgl. Isabella Hodl-Notter: Datensdtze zur bayerischen Finanz-
verwaltung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL:
https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 3.

164 Das betrifft die Priifung der Rechnung von Lichtmess 1565 bis Lichtmess 1566. Das Titelblatt der Rent-
rechnung spricht nur von Hans Ainkirn, Rat und Rentmeister zu Landshut Hans Zenger, Vizdom Hans Peter
von Preising, Oberrichter und Kastner Georg Miinch, siehe StALA, KB HK AMR RMA LA, R 18. Eine Uber-
priifung aller Hofkammerprotokolle zur Anwesenheit der Hofkammerrite in Landshut steht noch aus.

165 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193-204, 206.

166 StALA, RMA LA, B 10, fol. 10r. StALA, RMA LA, B 3, fol. 1r. BayHStA, KB HK Prot. Nr. 126, fol. 102v.
BayHStA, KB HK Prot. Nr. 172, fol. 276v. Auch Kastner und Zéllner wurden zur Rechnungspriifung vorgela-
den, so wurde es auch fiir das Rentamt Miinchen gehandhabt, vgl. BayHStA, KB Geheimes Landesarchiv, 1561,
fol. 396r-397V.

167 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 198, fol. 119v.

168 Ebd.
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hut ein. Am gleichen Tag nahm der Hofkammerrat seine Rechnungspriifungstétigkeit
in Landshut auf. Sie dauerte bis zum 28. Marz 1586.'°

Der genaue Ablauf der Rechnungspriifung in Landshut ist derzeit nicht zu rekonst-
ruieren. Es fanden sich hierzu keine Dokumente. Doch fiir das Rentamt Miinchen, fiir
dessen Rechnungspriifung die Hofkammer selbst zustindig war, hat sich ein Ablauf-
plan erhalten, der als Vergleich herangezogen werden kann: Verzeichnis, wasgestalten
das Aufnemmen der Amtsrechnungen fiirohin angestelt und ausgeteilt werden mechte.””
Dieses Verzeichnis aus dem Jahr 1608 liefert eine Aufstellung dariiber, an welchen
Tagen welche Rechnungen abgehort und gepriift wurden. Die Abhandlung der Rech-
nungen entsprach ihrer Anordnung in den Hofzahlamtsrechnungen. Die Rechnungs-
prifung in Miinchen dauerte vom 7. Januar bis zum 9. Februar, also 29 Arbeitstage;
Sonntage und Feiertage blieben frei. Die Aufnahme der Rechnungen des Hofes fing
noch am 9. Februar an und dauerte bis zum 6. Mérz, abziiglich Feier- und Sonntage
waren das 18 Arbeitstage. In der Regel wurden zwei bis drei Rechnungsbédnde pro Tag
gepriift, pro Tag konnte man also bis zu drei Pflegamter schaffen, in der Regel aber blieb
es bei einem bis zwei; """ der gleiche Befund zeigte sich bei den Rechnungen der einzel-
nen Hofiamter.”? Legt man diese Erkenntnisse nun auf die Rechnungspriifung in Lands-
hut um, so zeigt sich, dass pro Tag zwischen drei und vier Rechnungen gepriift worden
sein miissen, umgerechnet auf die Pflegen ergibt sich ebenso ein Durchschnitt von ein
bis zwei Pflegdmter. Aus diesen Erfahrungswerten schopfend, konnte der Rentmeister
die einzelnen Amtstrager taggenau zur Rechnungspriifung einladen.””

Fiir die Verpflegung der Rechenrite wiahrend der langwierigen Rechnungspriifung
wurde gesorgt: Es gab Wein und Brot” und Weifibier;” seit 1576 wurde regelmaflig
Konfekt vom Zuckerbécker oder Apotheker eingekauft.”® Ab 1578 gehorten Réaucher-
kerzen zur regelmifligen Ausstattung.”” Das Konfekt und die Réucherkerzen waren
die teuersten Ausgaben, gefolgt von Kerzen, Siegelwachs, Kreide, Schwamme, Tinte,

169 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 195, o.f.

170 BayHStA, KB Geheimes Landesarchiv, 1561, fol. 396r-397v.

171 Mit Pflegamter ist die Gesamtheit der Rechnungen dazu gemeint, also die Pfleg-, Kasten- und Zollrech-
nungen eines Pflegamtes.

172 Drei Pflegimter etwa am 17. Januar, so BayHStA, KB Geheimes Landesarchiv 1561, fol. 396v-397v.

173 Z.B. StALA, RMA LA, B 3, fol. 44v.

174 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 353, fol. 41.

175 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 364, o.f.

176 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 2r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 2v. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 356, fol. 2r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357-374, o.f.

177 Die Réucherkerzen wurden auch Rauchzelte genannt, vermutlich erinnerte ihre pyramidenartige Form
daran, so Riucherkerze nach Jacob Grimm/Wilhelm Grimm: Deutsches Worterbuch. Digitalisierte Fassung
im Worterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21, URL: http://www.woerterbuchnetz.
de/DWB?lemma=raeucherkerze. Auch Franziskel genannt, Johann Christoph HAcKEL: Vollstandige practische
Abhandlung von den Arzeneymitteln 1. Teil, Wien 1793, S.532. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 355, fol. 2v.
StALA, KB HK AMR RMA LA, R 356, fol. 2r ,Pisezeltl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357-362, o.f. StALA,
KB HK AMR RMA LA, R 367, o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 368, o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R
371, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 372, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 373, o.f. StALA, KB HK AMR
RMA LA, R 374, o.f.
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Federkiele und Schreibmesser.””® Der Kauf von Kreiden und Schwammen weist darauf
hin, dass auf einer Tafel kurzzeitig Informationen notiert werden konnten, etwa zum
Addieren einzelner Geldbetrige.

Uber die Rechnungspriifung wurde Protokoll gefiihrt. Der Aufbau der Rechnungs-
prifungsprotokolle entsprach der Ordnung der Rechnungsbinde des Rentamts. Zuerst
wurden die inneren Amter gepriift, dann folgten die Pflegamter, Kisten, Maut- und
Zollstellen und schlieSlich ein Teil der Rentamtsverwaltung.””” Der folio-Umfang der
Rechnungspriifungsprotokolle nahm zur Wende des 17. Jahrhunderts zu. Wahrend die
Protokolle von 1583 und von 1589 um die 150 folia ausmachten,” stiegen sie 1600 auf
285 folia,™ 1610 auf 355 folia® und 1620 auf 440 folia an.” Betrachtet man die Priifung
am Beispiel der Pflegamtsrechnung Moosburg en détail, so fillt auf, dass von 1589 zu
1595 die Pflegamtsrechnungen detaillierter ins Protokoll iibertragen wurden. So wur-
den fiir das Pflegamt Moosburg nicht wie bislang nur die Summe der Einnahmen, die
Summe der Ausgaben und dann entsprechend der Rest festgehalten, sondern sogar die
einzelnen thematischen Unterrubriken fiir das gesamte Pflegamt, komplementar zur
Pflegamtsrechnung. Inhaltlich gab es bei Themenbereichen, die protokolliert wurden,
kaum Anderungen. Die Amtsfithrung des Pflegers, Gerichtsschreibers und teilweise
der Amtménner wurde notiert, ebenso davor oder danach Hinweise auf noch laufende
Verfahren und ausstehende Handlungen in naher Zukunft, bei denen meist noch Gel-
der oder einschldgige Informationen eingeholt werden mussten. Es folgte hiufig eine
Ermahnung hinsichtlich der Verwendung der richtigen oder zusitzlicher Rubriken
beim Anlegen der Rechnungsbande. Abrechnungen wurden berichtigt und bestimmte
Rubriken der Ein- oder Ausgaben detaillierter besprochen: Warum beispielsweise so
wenig Geldstrafen eingenommen wiirden oder die Bauausgaben so hoch wiren.

Die Pfleger wurden wihrend der Rechnungspriifung stets an ihre Pflichten und
Aufgaben aus ihren Instruktionen erinnert.® Dass in der amtlichen Uberlieferung so
héufig so viele Instruktionen zu Tage treten, ist Ausdruck der Verwaltungswirklichkeit.
Instruktionen trugen zur Formalisierung der Verwaltungsabldufe bei.’® Instruktionen
als formale Regelwerke starkten nach innen wie nach auflen das Vertrauen in die Ver-
waltungsabldufe, da sie nach festgelegten, einheitlichen und nachpriifbaren Regeln
operierten.

Die Zusammenkiinfte anldsslich der Rechnungspriifung boten die Moglichkei-
ten, Probleme zu besprechen, auf schriftliche Eingaben einzugehen, oder an Pflichten

178 Vgl. obige Fufinote StALA, KB HK AMR RMA LA, R 357-R374.

179 Vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193.

180 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 193. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 198.
181 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 204.

182 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 205.

183 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 206.

184 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 206, fol. 436v.

185 NEuMANN: Ordnung des Berges, S. 226.
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1% Die Rechnungspriifer ermahnten die Pfleger, sie sollten aus eigenem

zu erinnern.
Antrieb 6fter bei der Regierung beziiglich laufender Verfahren nachfragen."” Neben der
Priifung der Rechnung wurden den Pflegern weitere Fragen gestellt, beispielsweise um
Vorschldge zur Besserung der finanziellen Situation des Herzogtums. 1599 fithrte zum
Beispiel der Pfleger von Moosburg dazu zahlreiche Ideen fiir den Bereich des Brauwe-
sens an," 1611 hingegen wuflte er keinen Fiirschlag zugeben.'®

Entscheidungen, die beispielsweise iiber einen bestimmten Geldbetrag hinaus reich-
ten, wurden von den Rechnungspriifern direkt an die Hofkammer weitergeleitet.”°
Auch fand die Arbeit in der Rechnungspriifung direkt Eingang in die weitere Tatigkeit
des Rentmeisters. So leitete er beispielsweise 1586 ein Schreiben an den Landrichter
zu Eggenfelden folgendermaflen ein: Was ir in jungster Ambtsrechnung von wegen des
Ambtshaufs zu Wurmansquick angebracht.”

3. Die Rechnungskontrolle in Miinchen

Die jahrlichen Kontrollen der Rentamtsrechnungen durch den Hof in Miinchen wiesen
eine ebenso lange Tradition auf. So ist bereits fiir das Jahr 1470 belegt, dass der Rent-
meister von Wasserburg jahrlich nach Ostern, nachdem er von den Unterbehérden die
Rechnungen aufgenommen hatte, seinerseits am Herzogshof in Landshut zur Rech-
nungskontrolle erschien.” Dieses Verfahren wurde nach Griindung der Hotkammer
beibehalten, mit dem Unterschied, dass er sich nun vor den Hofkammerriten als rech-
nungspriifende Behorde zu verantworten hatte.

Der Rentmeister hatte im Anschluss an die Rechnungspriifung in Landshut die
gesamte fertige Rechnung an die Hofkammer nach Miinchen zu bringen. Dem Rent-
meister von Landshut wurde 1580 geschrieben: Zu Aufnemung deiner Rentamtsreitung
ernennen wir dir hiemit einen Tag, montags [...] den 25. Aprilis, wellest am Sontag

186 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 203, fol. 308v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 206, fol. 435 ff. Einfiih-
rung neuer Rubriken in der Rechnungslegung: Neue Rubriken: StALA, KB HK AMR RMA LA, R 196, fol. 108v:
Vertigs Jahr ist befohlen worden, die Straif, Zehrung under ein sondere Robericen zusetzten; weilen es aber nit
beschehen, ist es dem neuen Gerichtschreiber fiirter zutun auferladen. (Anm: fiat) Also auch solen die Zehrung
von Amtswegen und einzige Ausgab voneinander abgesondert und nit mehr under ein Robericen gesetzt werden
(anm: fiat).

187 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 205, fol. 321v.

188 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 203, fol. 297v.

189 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 205, fol. 326r.

190 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 202 fol. 263v.

191 StALA, RMA LA, B 10, fol. 49r.

192 So heifit es in ,,Herzog Ludwig’s Instruktion der Rechnungsaufnahme im Rentmeisteramt Wasserburg"
von 1470: Item wir wollen auch insonderheit gehabt haben, dafS du Rentmeister dich fiiran mit deiner Jahrs-
rechnung dermassen schickest, wann wir dich damit nach Ostern zu uns zu kommen, bescheiden, dafs du dann
deren allerdings zu thun bereit seyest [...] nach KRENNER: Landtagshandlungen 7, S.256. Ebenso Instruktion
von 1512 nach KRENNER: Landtagshandlungen 18, S.344.

«
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abents ankhommen.'® Zeitlich verorten lassen sich die Rechnungspriifungen in Miin-
chen nach der Rechnungspriifung in Landshut, also oftmals im Friihjahr (teilweise vor
Ostern) bis in den Sommer hinein;** Verschiebungen in die zweite Jahreshalfte schien
es nur vereinzelt gegeben zu haben.'”

Die Rechnungspriifung war keine Angelegenheit von ein oder zwei Tagen, sondern
konnte bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen.”® Die anfallenden Ausgaben, die
sich dadurch dem Rentmeister und dem Rentschreiber, der (manchmal) mitreiste,"’
ergaben, hatten sie nicht selbst zu tragen, sondern konnten entsprechend abgerechnet
werden.”® Mitzubringen war neben den Rechnungen der Geldrest aus der Rentamts-
kasse. " Der Rentmeister wohnte zumindest zum Teil der Aufnahme der Amtsrech-
nungen seiner Kollegen bei. **° Zur Entlastung erhielt der Rentmeister von den Hof-
kammerriten eine Quittung.*”

193 BayHStA, GR Fasz. 1247 /1, Nr. 33, Hofkammer an Renmteister von Landshut, 21.3.1580 (Konzept). Ebd.
Hofkammer an Rentmeister von Landshut, 30.5.1588 (Konzept). So erhielt der Rentmeister beispielsweise im
April 1576 von den Hofkammerriten die Anweisung, am 12. Juni mit seiner Rechnung in Miinchen zu erschei-
nen, vgl. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 17, fol. 266v.

194 In Klammern Termin der Rechnungspriifung: StALA, KB HK AMR RMA LA, R 89, fol. 14v (in der Fas-
tenzeit 1561). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 91, fol. 15v (23.6.1566). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 92, fol.
12v (7.5.1570). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20, 0.f. (23.4.-8.5.1575). BayHStA, KB HK Prot. Nr. 17, fol.266v
(12.6.1576). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 21, 0.f. (16.4.1580). Aufforderung der Hofkammer mit Beginn der
Amtsrechnung am 25.4.1580 BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 33, Georg Ligsalz (Hofkammer) an Rentmeister von
Landshut, 21.3.1580 (Konzept). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 23 (1585), fol. 1991, (0.D.). BayHStA, GR Fasz.
1247/1, Nr. 33, Hofkammer an Rentmeister von Landshut (Konzept), Miinchen 30.5.1588. (27.6.1588). StALA, KB
HK AMR RMA LA, R 24 (1590), fol. 223v. (0.D.). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 25 (1595), fol. 222r (12 Tage,
0.D.). StALA, KB HK AMR RMA LA 26 (1600), fol. 237v. (0.D.). BayHStA, KB HK Prot. Nr. 170 (1607), fol. 237v.
(11.6.1607). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 27 (1610), fol. 429v. (0.D.). StALA, KB HK AMR RMA LA, R 28
(1620), fol. 302r (0.D.).

195 Beispielsweise StALA, KB HK AMR RMA LA, R 88, fol. 19r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 91 fol. 15v.
196 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20, o.f. den 23. Aprilis bin ich mein Amtsrechnung zutun gen Miinchen
erfordert worden und den 8. Mai widerum heimkommen. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 25, fol. 222r in die
Amtsrechnung gen Miinchen alda ich inhalt der Zettel 12 Tag zugebracht.

197 Beispielsweise StALA, KB HK AMR, RMA LA, R 88, fol. 20r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 21, o.f.

198 Zehrungskosten wurden in der zweiten Hilfte 16. Jh in den Rentmeisteramtsrechnungen abgerechnet
StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20, 21, 23-28, 88, 89, 91, 92.

199 BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 33, Georg Ligsalz (Hofkammer) an Rentmeister von Landshut, 21.3.1580
(Konzept).

200 1588 sollte der Landshuter Rentmeister auf Befehl der Hofkammer bereits am Sonntag den 19. Juni anreisen,
um der Aufnahme der Amtsrechnung des Burghausener Rentmeisters beizuwohnen. Seine eigene Rentamts-
rechnung wurde erst ab Montag den 27. Juni aufgenommen, vgl. BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 33, Hotkammer
an Rentmeister von Landshut, 30.5.1588 (Konzept).

201 Dieser Beleg wurde ihm 1596 (noch) nicht ausgestellt und er bittet um die ,, Ambtsquittung“ StALA, RMA
LA, B 16, fol. 132r: Nun hab ich gleichwol, so lanng ich der funffzechen Jar Renntmaister bin, nach gelaister Rech-
nung, alzeit die ordenlich Ambtsquittung alsbald empfanngen, inmassen solches auch mit anndern Beambten in
den vier Regimenten, also gehalten wurdet, es sey dann, das sich in ainer Rechnung was Ungebiirlichs befunn-
den, so ainen Beambten selbs zuverantwortten oblegen, hat man die Rechnung aintweders geendert, oder do es
die Wichtigkait ervordert, solches weiter glanngen lassen, [...] Aber wie dem allen, hab ich obbemelte Urkhundt
unwaigerlich angenommen, der Hoffnung, es wurde die ordenlich Ambtsquittung allernegst hernachvolgen, weiln
es sich aber etwas verweilen will, wiir alzumal todlich seiien, so hab ich demnach umb solche mein Ambtsquit-
tung underthenigist anmanen sollen |[...].
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In welcher Frequenz der Rentmeister in Miinchen zur Amtsrechnung erschien, ist auf-
grund der nicht liickenlosen Rechnungsiiberlieferung schwer einzuordnen. Aber nach
den Eintragungen der Zehrungskosten in den Rentmeisteramtsrechnungen ist eine
stete jahrliche Anwesenheit in Miinchen eine plausible Schlussfolgerung.*

Mit dem Abschluss der Rechnungskontrolle in Landshut war die Arbeit des Hof-
kammerrats noch nicht beendet. Der zur Amtsrechnung beauftragte Hofkammerrat
fertigte (vielleicht noch vor Ort) am jeweiligen Rentamtssitz oder nach der Rechnungs-
priifung mit dem Rentmeister in Miinchen (oder zu beiden Zeitpunkten) ein Extract
oder Verzaichnus, der fiirnembsten Puncten, aufs den Ambtsrechnungsprothocollen, der
dreien Rentimbtern an, das im Hofkammerratskollegium in Miinchen besprochen und
bearbeitet wurde.?” Beispielsweise wurde in diesem Extrakt aus der Rechnung des Jah-
res 1610 fiir das Pflegamt Moosburg aufgefiihrt, dass die Verhandlung tiber die Ver-
lassenschaft des fliichtigen Stefan Hauffens aus der Herrschaft Au stammend, bei der
Regierung in Landshut anhéngig waren.*** Die Hofkammerrite merkten diesbeziiglich
an, bey fiirstlicher Regierung um Erledigung anzuhalten.*® All diese Punkte wurden
womdglich in Miinchen bei der Rechnungspriifung besprochen, dem Rentmeister fiir
den Umritt aufgetragen oder als Instruktionspunkte in die kommende Rechnungsprii-
fung in Landshut aufgenommen werden. Selbst Maximilian I. sah sich die Rentamts-
rechnungen seines Herzogtums an, wie dies fiir den November des Jahres 1599 tiber die
Jahrgdnge 1597 und 1598 belegt ist. Fiir das Rentamt Landshut erhob er einige Kritik-
punkte. Seine Anmerkungen gingen wiederum als abzuarbeitende Nebeninstruktion
zur Aufnahme der Rentamtsrechnung, also zur anstehenden jdhrlichen Rechnungs-
prifung im Januar 1600 in Landshut, ein.?*

lll. Die Wegstrecken: Mobilitat der Dinge

Damit das Geld dort ankam, wo es gebraucht wurde, musste es bewegt werden. Uber
frithneuzeitliche Transporte von Geld und dessen Verwaltungsschriftgut ist wenig

202 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 88, fol. 20r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 89, fol. 14v. StALA, KB HK
AMR RMA LA, R 91, fol. 15v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 92, fol. 12v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20,
o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 21, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 23, fol. 199r. StALA, KB HK AMR
RMA LA, R 24, fol. 223v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 25, fol. 222r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 26, fol.
237V. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 27, fol. 429v. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 28, fol. 302r.

203 BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 33 Extract 1611 tiber die Rechnung von 1610. Die Ausziige wurden womaog-
lich noch wihrend der Rechnungspriifung in Landshut angefertigt, da bei einem Punkt schriftlich hinzugeftgt
wurde Nachzusehen, obs verrechnet wer und spéter wiederum hinzugefiigt Diese zwo Posten sein ordentlich
verrechnet.

204 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 205, fol. 321v.

205 BayHStA, GR Fasz. 1247/1, Nr. 33 Extract 1611 tiber die Rechnung von 1610.

206 Ebd., Maximilian I. an Hofkammer, 25.11.1599.
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bekannt.?”” Im bayerischen Verwaltungsalltag waren Geldtransporte Routine.?”® So
traten in den untersuchten Quellenbestinden immer wieder Hinweise zu Geldtrans-
porten der einzelnen Behérdenebenen hervor. Innerhalb der Hofkammer waren tiber-
wiegend die Mitarbeiter des Hofzahlamts fiir Geldtransporte zustindig. Geld wurde
entweder direkt am Reiter oder Pferd getragen oder in einem Wagen von Pferden gezo-
gen. So ritt der Hofzahlgegenschreiber Georg Pesswirt 1582 selb dritt mit sechs Pferden
nach Augsburg.””® Wiederum das Jahr darauf zu dritt mit fiinf Pferden,”® 1586 auch zu
dritt mit vier Pferden.?" Bei den Angaben, dass Georg Pesswirt 1587 mit dem Leipzi-
ger Geld nach Niirnberg reiste, zu fiinft mit sechs Pferden, kann davon ausgegangen
werden, dass kein separater Wagen dabei war, sondern das Geld entweder als Wechsel
oder am Pferd mitgefithrt wurde.”? Denn waren Wagen oder Karren beim Transport
dabei, wurde dies meist notiert. Beispielsweise bei Reisen des Hofkammerrats Johann
Schrenck. Als er 1596 mit einem Werkmeister nach Friedberg ritt, wurden vier Pferde
genannt.”? Als er jedoch zwei Jahre spiter, 1598, mit dem nunmehrigen Hofzahlmeister
Pesswirt nach Augsburg reiste, geschah dies mit drei Wagen und ebenso vielen Pfer-
den.”* Weitere konkrete Hinweise auf Geldtransporte mithilfe von Wégen und Karren
traten immer wieder auf: 1563 fuhr der Hofzahlmeister Konrad Zeller von Landsberg
aus zu fiinft nach Ingolstadt, mitsamt zahlreichen Késten und Truhen.”® 1598 reiste
der Hofzahlmeister Pesswirt mit zwei Wégen zur Erlegung von 25.000 Gulden nach
Augsburg zur Familie Fugger.”® 1599 verreisten der Zahlgegenschreiber Oswald Schuf3,
der Hofkammerprisident, der Hofzahlmeister Pesswirt und der Kastenstreicher von
Burghausen mit etlichen Wégen, Pferden und Dienern nach Augsburg.?” Bis ins Jahr
1598/1599 lief$ sich der Transport von Geld mithilfe von Wégen nachvollziehen. So
brachte 1554 der einspannige Hauptmann Garhamer mit elf Pferden samt Begleitung

207 Kurz erwahnt werden Geldtransporte bei NEuMANN: Ordnung des Berges, S.247. Wenn, dann wurde die
Sicherung von Geldvorraten im Rahmen von Evakuierungen in Kriegszeiten erldutert, vgl. ALBRECHT: Maxi-
milian, S. 942.

208 Weniger Bargeldtransporte gab es wohl in der sterreichischen Hofkammer, so Hengerer ,,Nicht nur, weil
Bargeldtransporte unpraktisch waren, zahlte die Hofkammer vielfach in Form von Anweisungen.“ so Mark
HEeNGERER: Die Hofkammer im 17. Jahrhundert. In: Michael HOCHEDLINGER/Petr MAT’A/Thomas WINKLBAUER
(Hg.): Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frithen Neuzeit I/2 (Mitteilungen des Instituts
fiir Osterreichische Geschichtsforschung 62/2), Wien 2019, S. 834-847, hier S.840.

209 BayHStA, KB HZA, Nr. 28, fol. 328r.

210 BayHStA, KB HZA, Nr. 29, fol. 340r.

211 BayHStA, KB HZA, Nr. 32, fol. 366v.

212 BayHStA, KB HZA, Nr. 33, fol. 429r.

213 BayHStA, KB HZA, Nr. 42, fol. 379r.

214 BayHStA, KB HZA, Nr. 44, fol. 460v.

215 BayHStA, KB HZA, Nr. 8, fol. 310r. Der Landtag fand in diesem Jahr in Ingolstadt statt, vgl. FREYBERG:
Landstinde, S.342.

216 BayHStA, KB HZA, Nr. 44, fol. 455r.

217 BayHStA, KB HZA, Nr. 45, fol. 443r.
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Geld nach Ingolstadt.”® In ebendiesem Jahr verreisten der Mitarbeiter der Hofkammer-
kanzlei Ernst Hundertpfund und ein Einspanniger mit einem Karren voller Geld.**
Zum Geldtransport der Rentamtsverwaltung in Landshut an den Miinchner Hof
fanden sich ebenfalls sehr detaillierte Beschreibungen. 1566 wurde zweimal der Lands-
huter Bauschreiber Konrad Kefer mit Geld auf die fiirstliche Kammer nach Miinchen
gesandt,”® zweimal der Zollgegenschreiber Virgil Guetrater,?” zweimal der Rentschrei-
ber,* zweimal der Zéllner von Landshut, Christoph Herzog.?”® Im Spatsommer 1570
wurde auf fiirstlichen Befehl Geld in Abensberg und Rohr abgeholt, das ein beritte-
ner Bote nach Miinchen fiihrte.?** 1575 wurde der Landshuter Kanzleischreiber Georg
Kumpfmiiller mit einem Karner voller Geld nach Miinchen gesandt: Geladen hatte er
3.202 Gulden aus dem Ertrag des verkauften Getreides, 522 Gulden Kantoreigeld und
Kontributionsgeld tiber 605 Gulden.?” 1580 ritt der Kastengegenschreiber Hans Wid-
mann mit Geld zur Hofkammer.?? Im Herbst brachte ein Kastenbereiter Geld nach
Miinchen.?” Nach Ablauf der Amtsrechnung in Landshut am 3. April 1585, wurde zwei
Wochen spiter, am 18. April, der Kastenbereiter Valentin Aichslperger mit Geld und
Zinsquittungen nach Minchen gesandt.”® Am 17. April 1595 wurde der Landshuter
Kastenbereiter nach beendeter Amtsrechnung wiederum mit Geld, Zinsquittungen
und Freizetteln nach Miinchen abgesandt.?” 1595 ritt der Kastenbereiter Lohi mit 7.000
Gulden Anlehen nach Burghausen zum Hofkammerprisidenten.?° Im Jahr 1600 lie-
ferte der Kastenbereiter Geld in der Rentstube in Miinchen ab.*' Die Mittelbehorde
war ein weiterer Dreh- und Angelpunkt im Geldtransport. Das wurde beispielsweise
im Jahr 1596 deutlich, als die Hotkammer dem Rentmeister auftrug, Bezahlungen aus-

218 BayHStA, KB HZA, Nr. 2, fol. 325r. Als Einspannig bezeichnet wurden reitende Boten, so LE1ss: Postge-
schichte von Landshut, S. 260.

219 BayHStA, KB HZA, Nr. 2, fol. 331r. Als Hofkammerkanzleischreiber taucht Ernst Hundertpfund 1557 und
1558 erstmals auf BayHStA, KB HZA, Nr. 3, fol. 539r. BayHStA, KB HZA, Nr. 4, fol. 581r.

220 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 91, fol. 14v, 151.

221 Ebd.,, fol. 151, 16v.

222 Ebd,, fol. 16r.

223 Ebd.,, fol. 16v, 171.

224 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 92, fol. 13v.

225 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20, o.f.

226 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 21, 0.f.

227 Ebd,, o.f.

228 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 23, fol. 198v Ein weiterer Beleg lie3 sich fiir das Jahr 1590 finden StALA,
KB HK AMR RMA LA, R 24, fol. 223r.

229 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 25, fol. 221v. Dies geschah bereits sieben Tage nach dem Ende der Amts-
rechnungspriifung in Landshut, vgl. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 199.

230 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 25, fol. 221v.

231 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 26, fol. 238r.



196 C. Die Mobilitat der Finanzverwaltung

22 und Geld an die Hofkammer zu senden.?*® Auch wurde der Rentmeister

zufiithren
im Januar 1596 von der Hofkammer angewiesen, 1.500 Gulden an den Regensburger
Bischof und Kardinal Philipp von Bayern als Deputatzahlung zu tibersenden.?* 1596
sandte der Rentmeister der Hotkammer die empfangenen Scharwerksgelder ein.” 1596
sandte der Landrichter von Landau dem Rentmeister tiber 6.457 Gulden aus dem Erlos
von verkauftem Scharwerk zu. Aufschluss tiber die Vielzahl an Einnahmen liefert das
Schreiben des Rentmeisters an die Hofkammer vom 20. Mirz 1607. Der Rentmeister
iiberschickte der Hotkammer an Ambtsgefellen vom abgeloffnen 606. Jar 16.300 Gulden,
an Zinsquittungen 4.321 Gulden, Rechnungen an bar Gelts stat 991 Gulden, Freyzetln
5.819 Gulden, Leibgedingen 1.666 Gulden, fiirstliche Urkhunden 4.447 Gulden, alles
zusammen vermdog beygeschlossen Extracts 33.546 Gulden.”®

Zum GrofSteil wurden Miinzen von A nach B transportiert, aber es tauchten immer
wieder Wechselpapiere auf. Einen Wechsel im Sinne von Wechselscheinen ldsst sich
seitens der herzoglich-bayerischen Hofkammer auf den Reisen nach Augsburg sechs
Mal feststellen, fiir die Jahre 1565 (Kronen einwechseln), 1579, 1587 (beide Male Wechsel
nach Frankfurt) 1590 (Wechsel nach Kéln zu Ferdinand von Bayern) 1594 (Wechselgeld
Pollweil) und 1619 (Wechsel Hornpacher).?” Der Geldtransfer mithilfe von Wechsel-
scheinen wurde erst in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts in Frankfurt am Main
(1581) oder Niirnberg (1621) in eigenstindigen Wechselordnungen gefestigt. Doch auch
ohne gefestigte Wechselordnungen gab es bereits bargeldlosen Zahlungsverkehr, bei-
spielsweise in Augsburg.”*

Neben Geld wurden von der Finanzverwaltung Rechnungsbiicher transportiert.
Einerseits wurde der Rentschreiber von Landshut 1555 in Miinchen erwartet, wegen

Machung der neuen Biicher.” 1575 war wiederholt vom Rentschreiber von Landshut
240

235

die Rede, als Biicher in einer Truhe auf einem Wagen nach Miinchen gefiihrt wurden.

232 Der Rentmeister hatte dem Hofmetzger Geld zuzustellen zum Einkauf von Ochsen BayHStA, KB HK
Prot., Nr. 127, fol. 74r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 269r. Geld an D. Fickler und D. Forsthéuser auszah-
len BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 93r. BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 106r. Geld an den Regensbur-
ger Bischof Philipp von Bayern BayHStA, KB HK Prot., 127, fol. 233r. Geld an die Landschaft BayHStA, KB HK
Prot., Nr. 127, fol. 268r.

233 Rentmeister sandte Scharwerksgeld ein, das ihm wiederum vom Richter zu Landau gesandt wurde (5457
Gulden) BayHStA, KB HK Prot., Nr. 127, fol. 62r. Salzgefille an das Hofzahlamt BayHStA, KB HK Prot., Nr. 128,
fol. 23r, BayHStA, KB HK Prot., Nr. 128, fol. 131r. Maut und Getreidegeld vom Mautner von Vilshofen an die
Hofkammer weiterleiten BayHStA, KB HK Prot., Nr. 172, fol. 287v.

234 StALA, RMA LA, B 16, fol. 4r.

235 Ebd., fol. 46v-47r.

236 Gerundet auf Gulden nach StALA, RMA LA, B 20, fol. 30v-31r.

237 BayHStA, KB HZA, Nr. 10, fol. 349r. BayHStA, KB HZA, Nr. 25, fol. 131r. BayHStA, KB HZA, Nr. 33, fol. 443r.
BayHStA, KB HZA, Nr. 36, fol. 381r. BayHStA, KB HZA, Nr. 40, fol. 349r. BayHStA, KB HZA, Nr. 70, fol. 384v.
238 Hannes LUDYGA: Augsburg als europdischer Wechselplatz. Die stadtischen Wechselordnungen im 17. und
18. Jahrhundert. In: Christoph BEcker/Hans-Georg HERMANN (Hg.): Okonomie und Recht. Historische Ent-
wicklungen in Bayern. (Augsburger Schriften zur Rechtsgeschichte 19), Berlin 2009, S.55-71, hier S.57.

239 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 88, fol. 19r.

240 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 20, o.f.
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Am 25. Oktober 1575 wurde der Rentmeisterdiener Hans Lang nach Miinchen wiede-
rum mit einer Truhe mit den Rechnungen der Amter und des Rentbuchs geschickt.?!

Nicht nur um das Transportgut vor Wind und Wetter, sondern ebenso vor unlieb-
samen Blicken zu schiitzen, erwarb die Rentstube 1576 eine schwarze Decke, die tiber
den Karren gelegt werden konnte.?*? Die Transportbehéltnisse mussten von Zeit zu
Zeit erneuert werden: Ab dem Jahr 1613 wurden Geldfisser zum Transport von Geld
gekauft.”

241 Ebd.

242 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 354, fol. 2v.

243 StALA, KB HK AMR RMA LA, R 370, o.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 371, o.f. StALA, KB HK AMR
RMA LA, R 372, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 373, 0.f. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 374, o.f. Dazu
eingekauft wurden ebenfalls Nigel zum Verschlieffen der Fisser, so beispielsweise StALA, KB HK AMR RMA
LA, R 371, 0.f.






Zusammenfassung

Die vorliegende Untersuchung galt der Finanzverwaltung der bayerischen Herzoge
von der Griindung der Hofkammer im Jahr 1550 bis zum Beginn des Dreifligjahrigen
Krieges im Jahr 1618. Zwar gibt es allgemeine Uberblicksdarstellungen zum Aufbau
der herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung und - wenige — Detailstudien zu ein-
zelnen Unterbehorden, Rentdmtern und zur Hofkammer; doch lassen diese prosopo-
graphisch, normativ oder finanzpolitisch ausgerichteten Studien eine funktionale und
praxeologische Analyse der herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung vermissen. Auch
blieben lange Zeit Fragen nach dem Wandel von Verwaltungsstrukturen oder der Ver-
waltungsarbeit in den Regierungszeiten von Albrecht V. bis Maximilian I. unbehandelt,
ebenso nach dem Zusammenwirken der Unter-, Mittel- und Oberbehorden. Neuere
Forschungen zur Verwaltungsgeschichte werfen eine Reihe weiterer Fragen auf: Wie
spiegelte sich die von den Zeitgenossen geriihmte Fiihrungsrolle Maximilians I. im Ver-
waltungsapparat wider? Wie verteilten sich die Machtverhaltnisse auf die unter-, mittel-
und oberbehordlichen Ebenen? Wie lief} sich vom Hof aus ein grof3flichiges Gebiet
beherrschen?' Wie weit reichte der Arm der Zentralverwaltung in lokale Kontexte?

Mein Ansatz zur Kldrung dieser Fragen war eine funktionale und praxeologische
Untersuchung der herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung.

Im ersten Teil wurde die Struktur der herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung
unter den Gesichtspunkten Verfassung, Verwaltung und Wissen betrachtet. Das Recht
auf Geld musste sich der Herzog als Grund- und Landesherr sowie Fiirst im Hei-
ligen Romischen Reich durch die entsprechenden Rechtstitel erwerben. Insbeson-
dere die Einnahmen aus Geldstrafen, durch die Pflegimter abgerechnet, wurden in
der Forschung bislang kaum beachtet, doch bildeten sie die Grundlage landesherrli-
cher Finanzkraft, lokaler Machtdemonstration und Friedenssicherung. Erst durch den
Erwerb weiterer Rechte liefSen sich langfristig finanzielle (Sonder-)Ertrage schopfen,
vor allem im Auf- und Ausbau des Salz- und Biermonopols.

Die Pflegamter als unterbehordliche Einrichtungen, die Rentdmter als mittelbe-
hordliche Ebenen und die Hofkammer als neu geschaffene kollegiale zentralbehordli-
che Spitze: Der Dreiklang der Ober-, Mittel- und Unterbehdrde strukturierte eine sehr
funktionsfahige Hierarchie. Mit der Ausbildung der Hotkammer war dem Rentamt
eine dauerhafte Einrichtung vorgesetzt worden, der permanent Auskunft geschuldet
wurde - eine Funktion, die der Herzog oder selektive Rite vor 1550 nicht hatten leis-
ten konnen. Die Hotkammer und die anderen Zentralbehdrden stirkten die Position
des Herzogs durch Hierarchisierung und Zentralisierung der Landesverwaltung. Mit

1 Die Diskussion ist eréffnet. Antworten und Kommentare zu Jan HIRSCHBIEGEL: Der Hof als soziales Sys-
tem. Brief von Niklas Luhmann an Jan Hirschbiegel, 18.8.1993, In: Mitteilungen der Residenzen-Kommission
der Akademie der Wissenschaften zu Gottingen 3/2, Kiel 1993, S.18.
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der Hotkammer als Zentralbehorde hatten sich die Rentdmter in ihrer Funktion als
Mittelbehorde neu zu finden.

Parallel dazu wurde der behordeniibergreifende Schriftverkehr stirker formalisiert.
Der Einsatz neuer Formen von abstrahierenden Ordnungsmodellen lief3 sich anhand
der Rechnungsbiicher nachzeichnen. Die Verwaltungsebenen passten schrittweise ihr
Verwaltungsschriftgut aneinander an: mit identischen jahrlichen Abrechnungszeitrau-
men oder Recheneinheiten wie der sukzessiven Ubernahme von arabischen Ziffern. Es
entwickelten sich Wissensspeicher wie Archive und Registraturen, Bibliotheken und
Karten, die neue Nutzungs- und Arbeitsformen erlaubten. Das Uberpriifen, Verglei-
chen von und Bezugnehmen auf Informationen wurden damit ermoglicht.

Im zweiten Teil wurde der Schriftverkehr der Finanzverwaltung untersucht. Zuerst
folgte die Betrachtung des kommunikativen Settings. Der Schriftverkehr war durch das
Botenwesen geregelt. Es zeigte sich, dass die Botenrouten einem gewachsenen, standar-
disierten Raumzugriff entsprachen. Die schriftliche Kommunikation wurde im Hof-
kammerrat im Rahmen der Ratssitzung oder in den Rentdmtern durch den Rentmeister
und seinen Rentschreiber behandelt. Niedergeschrieben zur eigenen Beweisfithrung
und Nachpriifbarkeit wurden die ein- und ausgehenden Schreiben in Registern, Pro-
tokoll- und Auslaufbiichern, welche die Hauptquelle fiir die inhaltliche Analyse des
Schriftverkehrs bildeten. Die Finanzverwaltung war in ihrer ausgepragten Schriftlich-
keit und formalen Organisationsabldufen darauthin orientiert, ,,die Integration von
Abwesenden und Abwesendem" sicherzustellen.? Mithilfe von vier Zeitschnitten (1576,
1586, 1596 und 1607) wurden die Absender- und Empfangerverhaltnisse untersucht. Der
Schriftverkehr nahm im Untersuchungszeitraum zu. Wahrend die Absendergruppen
proportional gleich blieben, leitete die Hofkammer die Schriftstiicke vermehrt an die
Mittelbehorde weiter.

Grundbesitz und Personalfragen waren die beherrschenden Themen des Schriftver-
kehrs zwischen Ober- und Mittelbehérde. Der im Jahr 1607 auffillige Riickgang an Per-
sonalfragen zeugt von einer stabilen Verwaltung, die den Blick nun vermehrt auf ihre
Umwelt richten konnte. Besonders sind im Bereich des Schriftverkehrs und der Kom-
munikationsabldufe die mittelbeh6rdlichen Amtstrager hervorzuheben. Die Bedeutung
der Mittelbehorde in einer dreistufigen Hierarchie kann - in Anbetracht ihrer Kom-
munikation mit Ober- und Unterbehérden — nicht hoch genug eingeschitzt werden.?
Die Analyse des Schriftverkehrs sowie des Geschéftsgangs bestitigte die konsequente
Einbindung der Mittelbehorde. Abschlieffend wurden die Entscheidungsprozesse
betrachtet. Es wurde deutlich, dass die Entscheidungsmacht der oberbehordlichen
Ebene zugeschrieben wurde. Doch die hierarchische Struktur der Finanzverwaltung
wies typische Formen von wechselseitig verlaufenden Machtverhaltnissen auf: So hat-

2 ScHLOGL: Anwesende und Abwesende, S. 430.
3 Vgl. zur Bedeutung der Mittelbeh6rde im Gefiige der Gsterreichischen Finanzverwaltung HENGERER: Wer
regiert im Finanzstaat?, S.14o0.
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ten die Unter- und Mittelbehérden die Hoheit an der Erhebung von Informationen,
die Hotkammer und der Herzog wiederum verfiigten iiber die Entscheidungsgewalt
und die Moglichkeit zu Riickfragen und Uberpriifungen. Mittels Supplikationen hatten
jedoch alle Amtstrager, Urbarsuntertanen oder vom Hof und den Kammergiitern ganz
unabhingige Personen jederzeit die Moglichkeit, im Machtzentrum des Hofes Gehor
zu finden. Der Herzog und die Hofkammer blieben stets als mogliche Ansprechpartner
zugédnglich. Diese Form der Riickkopplung stirkte die indirekte Kontrolle der Mittel-
und Unterbehoérden durch den Herzog und die Hofkammer.

Durch die Analyse der Entscheidungsprozesse kamen spezifische Arbeitsprakti-
ken der Finanzverwaltung zum Vorschein. Allen drei Bereichen - der Generierung
von Wissen, dem Anwenden von Recht und der behordlichen Wachsamkeit — waren
Grenzen gesetzt; doch wurden sie regelméflig ausgelotet. Es wurde deutlich, dass sich
die Finanzverwaltung um eine Strukturierung von Wissen bemiihte, beispielsweise
in Form von Vorlagen oder vorhandenen Wissensreservoirs wie Rechenbiichern oder
Registraturen. Das Wissen um und das Anwenden von geltenden Rechtsvorschriften
traten ebenso regelméflig im Schriftverkehr hervor wie der Bezug auf ein normatives
Gerechtigkeitsempfinden. Nicht nur unter Maximilian I., sondern bereits am Beginn
des Untersuchungszeitraumes wurden Formen von behordlich ausgetibter Aufsicht
und Wachsamkeit deutlich. Die Beobachtung der Umwelt sowie das Handeln der eige-
nen Verwaltungsbeamten wurden durch den hierarchischen Aufbau der Verwaltung
unterstiitzt. Macht in einem engeren Sinn wurde in der Finanzverwaltung nur selten
eingesetzt. Kamen die Amtstrager ihren Berichten nicht nach, wurden schriftliche Erin-
nerungen und Mahnungen versandt. Am stéirksten wurde Machteinsatz im Bereich der
Sanktionsausiibung, beispielsweise durch Kiindigung, deutlich, die im untersuchten
Zeitraum aber nur sehr selten zum Einsatz kam.

Die Mobilitét der Finanzverwaltung stand im Fokus des dritten Teils. Die Finanz-
verwaltung war kein statisches Korsett aus Briefabsendern und -empfangern, sondern
von einer konstanten rdumlichen Mobilitdt gepriagt. Durch die Analyse der Reiseda-
ten liefd sich erstmals ein detailliertes Bild der frithneuzeitlichen Verwaltungsmobili-
tdt zeichnen. Die Dienstreisen der Pfleger, Rentmeister und Hofkammerrite wurden
anhand der Zehrungskosten ausgewertet. So zeigte die Analyse der Bewegungsradien
die spezifische Verbindung von Zentralitit, Mobilitdt und Hierarchie der Finanzver-
waltung. Dabei wurde ersichtlich, dass der Radius der Reisen mit der Ranghdhe der
Amter zunahm. Das Reiseverhalten der Hofkammerrite richtete sich nach der Hohe
des Geldflusses. Eine Vielzahl verschiedener Amtstriger war mobil: am haufigsten die
Hofkammerrite und die Hofkammerkanzlisten, gefolgt von Mitgliedern des Hofzahl-
amts oder dem Miinzkimmerer.

Neben den Dienstreisen ad hoc gab es eine Reihe behérdeniibergreifender Treffen,
die den Jahreslauf strukturierten. Dazu zéhlten die durch den Rentmeister ausgefiihr-
ten Umritte zu den Pflegdmtern im Herbst, die Rechnungspriifung in Landshut mit
den Pflegern und einem abgeordneten Hofkammerrat zu Jahresanfang sowie die Rech-
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nungskontrolle in Miinchen im spiaten Friihjahr oder Frithsommer, zu der der Rent-
meister von der Hofkammer vorgeladen wurde. Diese mobilen Verwaltungselemente
sollten nicht als Gegensatz zur Bildung von festen Zentralorten gesehen werden. Im
Gegenteil: Dienstreisen und regelméfliige Treffen waren Elemente der Synchronisierung,
Kontrolle und gegenseitigen Wahrnehmung.* Die Wechsel von Absenz und Prisenz
erwiesen sich als giinstige Evolutionsfaktoren einer effizienten Verwaltung und stell-
ten die regelmiBige Uberwindung von raumlicher Distanz sicher.’ Die Verwaltung des
Herzogtums Bayern als Distanzherrschaft zu beschreiben, wire nicht angemessen. Es
war keine absolute Distanz, die den Herrscher von seinen Behorden trennte, denn der
Raum wurde durch feste und spontane personliche Treffen sowie mithilfe eines dich-
ten und engmaschigen schriftlichen Kommunikationsnetzes iiberwunden.® Durch die
permanente Einholung einer Zweitmeinung konnten von jeder Ebene Entscheidungen,
Informationen und Loyalitatsstrukturen abgesichert werden.” Selbst im duf3ersten Fall
von Sanktionen wire zeitnah ein persénlicher Kontakt méglich gewesen. Doch nicht
nur Menschen bewegten sich, sondern auch Objekte wie Geld. Die Mobilitit der Dinge
lieferte einen alltagspraktischen Einblick in den Geldverkehr einer frithneuzeitlichen
Finanzverwaltung.

Betrachtet man diese Ergebnisse zusammenfassend, ldsst sich festhalten, dass die
Immobilitit der Verwaltungszentren und die Mobilitit der Amtstridger das Grundge-
riist einer effizienten Verwaltung bildeten. Das Zusammenwirken von statischen und
mobilen Verwaltungselementen, von Zentralorten und reisenden Amtstréagern, bildet
keinen Widerspruch, sondern zeugt von einer zentralisierten Verwaltung, die die Ver-
bindung zum Land sucht. Insbesondere dem Rentamt als Mittelbehorde kam in diesem
Gefiige eine Schliisselrolle zu.

Der Hof war fiir schriftliche Kommunikation - unabhédngig von Amt und Stand -
zuginglich. Die Hotkammer erfiillte so stets eine wichtige potentielle Kontrollfunk-
tion gegeniiber jeglichem Verwaltungshandeln. Die Kommunikation zwischen den
einzelnen Verwaltungsebenen war auf den ersten Blick sehr ausgewogen. Doch tritt
klar hervor, wie Hierarchie gelegentlich ausagiert, performiert und Macht eingesetzt
wurde. Die Asymmetrie von Macht und Information wurde nicht zum Ausbau autori-
tarer Macht genutzt. Macht wurde unangefochten dem Herzog respektive der zentral-
behordlichen Hofkammerverwaltung zugeschrieben. Dies wirkte auf die Fremdwahr-
nehmung, sodass Auflenstehende der Spitze der Verwaltung Macht zuschrieben. Im

4 Ubereinstimmend mit NEumaNN: Ordnung des Berges, S. 261 stellte fiir die sichsische Bergverwaltung fest:
»Durch schriftliche wie miindliche Berichte wurde ein regelméfliger Kommunikationsfluss zwischen den ver-
schiedenen lokalen Verwaltungsinstanzen, zwischen Zentrum und Peripherie und nicht zuletzt zwischen der
Verwaltung und ihrer Umwelt hergestellt.“

5 ScHLOGL: Anwesende und Abwesende, S. 431.

6 Pankaj GHEMAWAT: Distance Still Matters. The Hard Reality of Global Expansion. In: Harvard Business
Review 2001, S.137-147.

7 BRENDECKE: Imperium und Empirie, S. 290: ,Man kommunizierte nicht einfach Kommunikation, sondern
signalisierte Loyalitdt®. Vgl. ebd., S.345.
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Hintergrund hielt ein viel komplexeres Verwaltungssystem die Fiden in der Hand. Die
Finanzverwaltung funktionierte mit wenigen Storungen effektiv, denn die Mitglied-
schaft war so gut verherrschaftet, dass Macht in Form von Belohnung oder Bestrafung
nur in sehr geringem Umfang zum Einsatz kommen musste. Dieses Ergebnis verweist
darauf, dass bei den einzelnen Amtstragern der herzoglich-bayerischen Finanzverwal-
tung ein klares Mitgliedschafts- und Amtsverstdndnis vorlag.

Der hohe Grad an Verherrschaftung, der oberbehdrdliche Respekt und das Ver-
trauen gegeniiber der Informationsverarbeitung durch Unter- und Mittelbehérde, die
im Gegenzug unangefochtene Machtzuschreibung an die Hotkammer, die eng getak-
teten und einander synchronisierenden Verwaltungsablédufe, der niedrige Einsatz an
Sanktionen rechtfertigen die Aussage, dass die bayerische Finanzverwaltung effizient
arbeitete und deutliche Ziige einer modernen Organisation aufwies. Die starke Basis-
motivation des Geldes trieb diese funktionale Ausgestaltung der Finanzverwaltung zu
einer modernen Organisation an. Es war Geld, das in seinen vielen Facetten zum Motor
der Staatsbildung wurde und fiir Maximilian I. zum Mittelpunkt seiner Herrschaft.






Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:

Abb. 2:

Abb. 3:

Abb. 4:

Abb. 5:

Abb. 6:

Abb. 7:

Abb. 8:

Abb. 9:

Verteilung der Pflegamtssitze (blau), Zoll- und Mautstellen (braun) und

Kastenamter (orange) im Rentamt Landshut, 1560 (StALA, KB HK AMR RMA LA,

R 108. Darstellung mit Hilfe von Google Maps, 2020) ............ccccevvevereiivieeiricieieeennn 41
Verteilung der Pflegamtssitze (blau), Zoll- und Mautstellen (braun) und

Kastendmter (orange) im Rentamt Landshut, 1610 (StALA, KB HK AMR RMA LA,

R 139. Darstellung mit Hilfe von Google Maps, 2020) ...........ccouerriienniinnicieens 42
Pflegamt Moosburg (griin eingefarbt) in der Landtafel 14 von Philipp Apian, 1586
(Philipp Apian, Jost Amman, Wolf Strauf3: Bairische Landtaflen. Darinne[n] das Hoch-
I6blich Furstenthumb Obern vnnd Nidern Bayrn, sambt der Obern Pfaltz, Ertz vnnd
Stifft Saltzburg, Eichstet, vnnd andern mehrern anstossenden Herschaffte[n],
Inngolstat, 1568. BSB, Hbks/F 15 b, URN: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
BVD:12-DSD000T5529-4) ... 43
Einnahmen der Rentamter Burghausen, Landshut, Straubing in Gulden, 1575-1618
(BayHStA, KB HZA, Nr. 21-68. Vgl Isabella HodI-Notter: Datensatze zur bayerischen
Finanzverwaltung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data
LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 7)..... 49
Ausgaben der Rentdamter Burghausen, Landshut, Straubing in Gulden, 1575-1618
(BayHStA, KB HZA, Nr. 21-68. Isabella HodI-Notter: Datensétze zur bayerischen
Finanzverwaltung der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data
LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 7).... 50
Reste der Rentdmter Burghausen, Landshut, Straubing in Gulden, 1575-1618 (BayHStA,
KB HZA, Nr. 21-68. Isabella HodI-Notter: Datensétze zur bayerischen Finanzver-
waltung der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU.
10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/,Nr. 7) .............. 50
Allegorien der vier Rentamter Landshut, Miinchen, Burghausen und Straubing

als Kupferstich, 1615 (Matthaus Rader: Bavaria Sancta. Band 1, Miinchen 1615,

S. 9r, URL: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rader1615bd1/0021/)................... 51
Zusammengefiigte 24 Landtafeln Philipp Apians, 1568 (Zusammenfiigung durch

ITG, LMU Minchen. Philipp Apian, Jost Amman, Wolf StrauB: Bairische Landtaflen.
Darinne[n] das Hochldblich Furstenthumb Obern vnnd Nidern Bayrn, sambt der
Obern Pfaltz, Ertz vnnd Stifft Saltzburg, Eichstet, vinnd andern mehrern anstos-
senden Herschaffte[n], INNgolstat, 1568)..............ccccoevviriririririiiiiieeees 89
Botenrouten flir zwei Boten, ,Oberer Umgang” (gelb) und,,Unterer Umgang”
(orange) zum Ausbringen der Schreiben im Rentamt Landshut (StALA, Regierung
Landshut, B 139, fol. 75v. Darstellung mit Hilfe von Google Maps, 2020).................... 98



206

Abb. 10:

Abb. 11:

Abb. 12:

Abb. 13:

Abb. 14:

Abb. 15:

Abb. 16:

Abb. 17:

Abb. 18:
Abb. 19:

Abbildungsverzeichnis

Verteilung der aus dem Gebiet des Rentamts Landshut an die Hofkammer
eingegangenen Schreiben an die Empfanger, 1576 (BayHStA, KB HK Prot., Nr. 16-21.
Isabella H6dI-Notter: Datensdtze zur bayerischen Finanzverwaltung der Frithen
Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/ubm/data.

630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 13) .......ccoeiiriieeiieeean 109
Verteilung der aus dem Gebiet des Rentamts Landshut an die Hofkammer
eingegangenen Schreiben an die Empfanger, 1586 (BayHStA, KB HK Prot.,

Nr. 70-74. Isabella HodI-Notter: Datensatze zur bayerischen Finanzverwaltung

der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/
ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 14) ...................... 110
Verteilung der aus dem Gebiet des Rentamts Landshut an die Hofkammer
eingegangenen Schreiben an die Empfanger, 1596 (BayHStA, KB HK Prot.,

Nr. 126-128. Isabella HodI-Notter: Datensétze zur bayerischen Finanzverwaltung
der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/
ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 15) ...................... 110
Verteilung der aus dem Gebiet des Rentamts Landshut an die Hofkammer
eingegangenen Schreiben an die Empfanger, 1607 (BayHStA, KB HK Prot.,

Nr. 169-172. Isabella HodI-Notter: Datensdtze zur bayerischen Finanzverwaltung
der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/
ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 16) ...................... 111
Empfénger der aus der Rentstube Landshut ausgehenden Schreiben, 1576.

(StALA, RMA LA, B 3. Isabella HodI-Notter: Datensdtze zur bayerischen Finanzver-
waltung der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU.
10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 8).......... 113
Empfanger der aus der Rentstube Landshut ausgehenden Schreiben, 1586.

(StALA, RMA LA, B 10. Isabella HodI-Notter: Datensétze zur bayerischen Finanz-
verwaltung der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU.
10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 9).......... 113
Empfanger der aus der Rentstube Landshut ausgehenden Schreiben, 1596.

(StALA, RMA LA, B 16. Isabella HodI-Notter: Datensétze zur bayerischen Finanzver-
waltung der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU.
10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 10) ....... 114
Empfénger der aus der Rentstube Landshut ausgehenden Schreiben, 1607.

(StALA, RMA LA, B 20. Isabella HodI-Notter: Datensatze zur bayerischen Finanz-
verwaltung der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU.
10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 11) ....... 114
Idealtypisches Organigramm der Kommunikationswege. Isabella HodI-Notter.... 128
Hofkammer forderte Bericht/Gutachten ein oder erteilte Entscheidung, 1576.
(BayHStA, HK Prot., Nr. 16-21. Isabella HodI-Notter: Datensatze zur bayerischen
Finanzverwaltung der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data
LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/,



Abbildungsverzeichnis 207

Abb. 20:

Abb. 21:

Abb. 22:

Abb. 23:

Abb. 24:

Hofkammer forderte Bericht/Gutachten ein oder erteilte Entscheidung, 1586
(BayHStA, HK Prot., Nr. 70-74. Isabella HodI-Notter: Datensatze zur bayerischen
Finanzverwaltung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data
LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/,

Hofkammer forderte Bericht/Gutachten ein oder erteilte Entscheidung, 1596
(BayHStA, HK Prot., Nr. 126-128. Isabella H6dI-Notter: Datensatze zur bayeri-

schen Finanzverwaltung der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025.

Open Data LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.
AE/630/, N, 15) . 134
Hofkammer forderte Bericht/Gutachten ein oder erteilte Entscheidung, 1607
(BayHStA, HK Prot., Nr. 169-172. Isabella HodI-Notter: Datensatze zur bayerischen
Finanzverwaltung der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data
LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/,

INEL TB) ottt ettt 135
Wachsamkeitsstrukturen in der herzoglich-bayerischen Finanzverwaltung
(idealtypisch) (Isabella HOAI-NOTEEN) ........ccuouiiiiiiiiiiicicceee e 148
Umrittsroute im oberen (gelb) und unteren Bezirk (orange), im Uhrzeigersinn,

1580/1582 (BayHStA, GL Fasz. 2210, Nr. 172 (HK), Umrittslisten fir 1580, 1582.
Datengrundlage flir den unteren Bezirk fiir das Jahr 1582, fiir den oberen Bezirk
fur das Jahr 1580. Darstellung mit Hilfe von Google Maps, 2020) ..........cccccoveenne. 179






Tabellenverzeichnis

Tab. 1:

Tab. 2:

Tab. 3:

Tab. 4:

Tab. 5:

Tab. 6:

Tab. 7:

Tab. 8:

Tab. 9:

Amtszeiten der Pfleger und Gerichtschreiber im Pflegamt Moosburg, 1547-1627
(Ferchl: Bayerische Behdrden und Beamte II, S. 647-668.) ..........cccevvivvnnniseene 46
Einnahmerubriken des Pflegamts Moosburg, 1550-1620

(StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4442~ 4449, Detailliert zu den Rechnungen

vgl. Hiereth: Moosburg. Rechtsentwicklung, Rechtsprechung und

Verwaltung, S. 92—=172) ..o 48
Ausgabenrubriken des Pflegamts Moosburg, 1550-1620

(StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4442~ 4449, Detailliert zu den Rechnungen

vgl. Hiereth: Moosburg. Rechtsentwicklung, Rechtsprechung und

Verwaltung, S. 92—=172) ....o.oiiiiiiii e 48
Einnahmenrubriken der Hofzahlamtsjahresrechnung, 1591

(BaYHSTA, KB HZA, NF. 37) ot 70
Ausgabenrubriken der Hofzahlamtsjahresrechnung, 1591

(BayHSEA, KB HZA, NF. 37) oottt s 71

Zeitliche Entwicklung der in der Finanzverwaltung verwendeten Wahrungs-

und Recheneinheiten (BayHStA, KB HZA, Nr. 2. Ebd, Nr. 11, fol. 97r, 98r. Ebd.,

Nr. 22. Ebd., Nr. 41, fol. 102r-104r. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 112. Ebd,, R 114.

Ebd., R 139. Ebd., R 140. StALA, KB HK AMR RMA LA, R 4444. Ebd., R 4445. Ebd.,
R4448. EDd., RA449) ..o 77
Zeitliche Entwicklung des in der Finanzverwaltung verwendeten romischen

und arabischen Ziffernsystems (BayHStA, KB HZA, Nr. 2. StALA, KB HK AMR RMA

LA, R 110. Ebd., R 87, Ebd., R 88, Ebd., R 89. Ebd., R 91. Ebd., R 92. StALA, KB HK

AMR RMA LA, RA442-4449) ..o 78
Verteilung der Themen aus dem Rentamt Landshut in den Hofkammerproto-

kollen, 1576, 1586, 1596, 1607 (BayHStA, HK Prot., 16-21. Ebd., Nr. 70-74. Ebd.,

Nr. 126-128. Ebd., Nr. 169-172.Vqgl. Isabella HodI-Notter: Datensatze zur

bayerischen Finanzverwaltung der Frithen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025.
Open Data LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.
de/630/, NI. 13, 14, 15, 16) o 117
Verteilung der Themen in den Auslaufprotokollen der Rentstube Landshut, 1576,
1586, 1596, 1607 (StALA, RMA LA, B 3. Ebd., B 10. Ebd., B 16. Ebd., B 20 [Aggregation
von 994 Datensédtzen] Ohne Nennung waren vorhanden fiir das Jahr 1596 4 Stiick,
1607 3 Stuick. Isabella HodI-Notter: Datensatze zur bayerischen Finanzverwaltung

der Friihen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/ubm/
data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.de/630/, Nr. 12) .........ccccocoeveveernnnn. 117



210 Tabellenverzeichnis

Tab. 10: Rentmeister gab Berichte/Befehle oder er forderte Berichte/Entscheidungen,
1576, 1586, 1596, 1607 (StALA, RMA LA, B 3. Ebd., B 10. Ebd., B 16. Ebd., B 20
[Aggregation aus 994 Datensatzen]. Isabella H6dI-Notter: Datensdtze zur
bayerischen Finanzverwaltung der Frilhen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620.
6.Juni 2025. Open Data LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-
muenchen.de/630/, Nr. 12)

Tab. 11: An welche Ebene richtete der Rentmeister Berichte oder Befehle, 1576, 1586,
1596, 1607 (StALA, RMA LA, B 3. Ebd., B 10. Ebd., B 16. Ebd., B 20 [Aggregation
aus 994 Datensétzen]. Isabella HodI-Notter: Datenséatze zur
bayerischen Finanzverwaltung der Frilhen Neuzeit, ca. 1550 bis 1620. 6. Juni 2025.
Open Data LMU. 10.5282/ubm/data.630, URL: https://data.ub.uni-muenchen.
de/630/,Nr. 12)



Quellenverzeichnis

Ungedruckte Quellen

Archiv des Erzbistums Miinchen und Freising (AEMF)
CB288, M8943

Bayerisches Hauptstaatsarchiv (BayHStA)
Generalregistratur (GR)
1247/1

Gerichtsliteralien (GL)
2210, 2114, 2132, 2135, 3892

Hochstiftsliteralien (HL)
4 Fasz. 23, Nr. 5

Kurbayern Aufleres Archiv (KB AA)
1178

Kurbayern Geheimes Landesarchiv (KB Geheimes Landesarchiv)
1128, 1129, 1561, 1566

Kurbayern Hofzahlamt (KB HZA)

1,2,3,4,5, 6,78, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 1003/1, 1005

Kurbayern Hofkammer Protokolle (KB HK Prot.)
1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 70, 71, 72, 73, 74, 126, 127, 128, 169, 170 171, 172

Bayerisches Landesamt fiir Denkmalpflege
D-2-61-000-65

Bayerische Staatsbibliothek (BSB)
Cbm Cat. 121 d-r, 124b, 207)2

Cgm 1513

Clm 2103



212 Quellenverzeichnis

Stadtarchiv Miinchen (StadtAMm)
Manuskripte, Slg Trautmann 162/2
Plansammlung, PS-A-306

Staatsarchiv Miinchen (StAM)
Kurbayern Hofkammer Amterrechnungen Burghausen (KB HK AMR BHN)
625

Kurbayern Hofkammer Amterrechnungen Miinchen (KB HK AMR M)
3681, 8746

Staatsarchiv Landshut (StALA)

Kurbayern Hofkammer Amterrechnungen Rentmeisteramt Landshut

(KB HK AMR RMA LA)

Rechnungen: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 129, 134, 139, 140, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
368,369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 5120

Lehenpropstamt
Akten: 1169

Pfleggericht Moosburg
Rechnungen: 1, 2, 3

Regierung Landshut
Akten: 1447, 3506, 14417, 19726, 21264, 21346
Bénde: 111, 112, 115, 136, 139

Rentmeisteramt Landshut (RMA LA)

Akten: 1018, 1024, 1156, 1236, 1261, 2656, 2733, 2757 2877, 2901
Binde: 3, 5, 10, 16, 20, 94

Protokolle: 1, 2, 3, 5, 7

Schlossarchiv Moos Depot
965



Quellenverzeichnis 213

Gedruckte Quellen

Apian, Philipp: Bairische Landtaflen. xx1111. Darinne[n] das Hochloblich Furstenthumb
Obern vnnd Nidern Bayrn, sambt der Obern Pfaltz, Ertz vnnd Stiftt Saltzburg, Eich-
stet, vand andern mehrern anstossenden Herschaffte[n], Ingolstadt 1568. URL: http://
www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10804108-5
(BSB Signatur: Hbks/F 15).

Apian, Philipp: Declaratio tabulae sive descriptionis Bavariae a Phil. Apiano confectae et
editae, in: Historischer Verein von Oberbayern (Hg.): Philipp Apians Topographie
von Bayern und bayerische Wappensammlung. Zur Feier des siebenhundertjdhrigen
Herrscherjubildums des erlauchten Hauses Wittelsbach, Miinchen 1880.

BayrLFreihErkl. (Bayerische Landesfreiheitserklarung), 1553.

Bayern, Albrecht V.: Erclarung der Landsfreihait in Obern vnnd Nidern Bairn widerumb
verneut Jm Funfttzehenhundert Dreiundfunfitzigistem Jar, Miinchen 1553. DRQE-
dit/ Deutschsprachige Rechtsquellen in digitaler Edition, URL: https://drw-www.
adw.uni-heidelberg.de/drqedit-cgi/zeige?index=siglen&term=bayrlfreiherkl.%20
1553&firstterm=Dbayrlfreiherkl.%201553.

BayrLO. (Bayerische Landesordnung), 1553.

Bayern, Albrecht V.: Bairische Lanndtfl 15 ordnung 53, Ingolstadt 1553. DRQEdit/
Deutschsprachige Rechtsquellen in digitaler Edition, URL: https://drw-www.adw.
uni-heidelberg.de/drqedit-cgi/zeige?index=siglen&term=bayrlo.%201553&first
term=bayrlfreiherkl.%201553.

Bayern, Maximilian I; Du Crest, Pierre Louis; Vervaux, Johannes: Der Christliche
Fiirst, oder Vitterliche Ermahnungen Des Durchleuchtigsten Churfiirsten Maxi-
miliani Hertzogens in Bayern [et]c. [et]c. An den Chur-Printzen Ferdinand-Maria
Seinen drey-jahrigen Sohn: Welchen Noch einige andere Fiirstliche Persohnen
betreffende Extracta aus Heiliger Schriftt, den Biichern S. Augustini, S. Bernardini
und des Printzen von Conti, beygefiiget worden, In vier Sprachen Noch niemahlen
auf solche Art an das Licht gestellet, Regensburg 1730. URL: https://bavarikon.de/
object/bav:SBA-MDZ-00000BSB11224433.

Burgdorf, Wolfgang (Bearb.): Die Wahlkapitulationen der romisch-deutschen Kénige
und Kaiser 1519-1792, Gottingen 2015 (Quellen zur Geschichte des Heiligen Rémi-
schen Reiches 1).

Deutinger, Roman: Lex Baioariorum, Das Recht der Bayern, Regensburg 2017.

Hackel, Johann Christoph: Vollstandige practische Abhandlung von den Arzeneymitteln.
Teil 1, Wien 1793.

Haeutle, Christian (Hg.): Die Reisen des Augsburgers Philipp Hainhofer nach Eichstadt,
Miinchen und Regensburg in den Jahren 1611, 1612 und 1613. Hainhofers Reisen nach
Miinchen und Neuburg a/D. in den Jahren 1613, 1612 und 1636. In: Zeitschrift des
Historischen Vereins fiir Schwaben und Neuburg 8 (1881), S.1-316.


http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10804108-5
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10804108-5
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drqedit-cgi/zeige?index=siglen&term=bayrlfreiherkl. 1553&firstterm=bayrlfreiherkl. 1553
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drqedit-cgi/zeige?index=siglen&term=bayrlfreiherkl. 1553&firstterm=bayrlfreiherkl. 1553
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drqedit-cgi/zeige?index=siglen&term=bayrlfreiherkl. 1553&firstterm=bayrlfreiherkl. 1553
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drqedit-cgi/zeige?index=siglen&term=bayrlo. 1553&firstterm=bayrlfreiherkl. 1553
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drqedit-cgi/zeige?index=siglen&term=bayrlo. 1553&firstterm=bayrlfreiherkl. 1553
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drqedit-cgi/zeige?index=siglen&term=bayrlo. 1553&firstterm=bayrlfreiherkl. 1553
https://bavarikon.de/object/bav:SBA-MDZ-00000BSB11224433
https://bavarikon.de/object/bav:SBA-MDZ-00000BSB11224433

214 Quellenverzeichnis

Kreittmayr, Wiguldus Xaver Aloys von: Freyherrn von Kreittmayr Grundrif3 des Allgemei-
nen und Deutschen Staatsrechtes. 3: Von dem bayrischen Staatsrecht, Miinchen 1770.
URL: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10375714?page=1 (BSB Sig-
natur: Bavar. 1515 a-1/3).

Kreittmayr, Wiguldus Xaver Aloys von: Sammlung der neuest und merkwiirdigsten
Churbaierischen Generalien und Landesverordnungen, Miinchen 1771. URL: https://
www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb1o725129?page=1 (BSB Signatur: 2 Bibl.
Mont. 4499).

Lori, Johann Georg von: Sammlung des baierischen Bergrechts: mit einer Einleitung
in die baierische Bergrechtsgeschichte, Miinchen 1764. URL: https://www.digitale-
sammlungen.de/de/view/bsb10626687¢page=5 (BSB Signatur: 4 Bavar. 3275 s).

Ries, Adam: Rechenbuch auff der linihen gemacht durch Adam Riesen vonn Staffelsteyn
in massen man es pflegt tzu lern in allen rechenschulen gruntlich begriffen anno
1518 vleyigkhlich uberlesen und zum andern mall in trugk vorfertiget, Erfurt 1525.

Rudolff, Christoff: Kiinstliche rechnung mit der ziffer und mit den zal pfenningen, sampt
der Wellischen Practica [...], Niirnberg 1550. Ex libris Kurbayerns. URL: https://www.
digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10207325¢page=1 (BSB Signatur: Res/Math. p.483).


https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10375714?page=1
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10725129?page=1
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10725129?page=1
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10626687?page=5
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10626687?page=5
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10207325?page=1
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10207325?page=1

Literaturverzeichnis

Print

Albert, Johann Baptist: Bayerns Zollwesen aus den iltesten bis auf unsere Zeiten, Miin-
chen 1829.

Albrecht, Dieter: Adel, Stiadte und Biirger, Bauern. In: Max Spindler (Hg.): Handbuch
der bayerischen Geschichte. Das alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des
12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2., iiberarbeitete Auflage
Miinchen 1988, S. 631-644.

Albrecht, Dieter: Behérdenorganisation. In: Max Spindler (Hg.): Handbuch der baye-
rischen Geschichte. Das alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahr-
hunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2., iberarbeitete Auflage Miinchen
1988, S. 651-657.

Albrecht, Dieter: Das konfessionelle Zeitalter, Zweiter Teil. In: Max Spindler (Hg.):
Handbuch der bayerischen Geschichte II. Das Alte Bayern. Der Territorialstaat
vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2., iiber-
arbeitete Auflage Miinchen 1988, S.393-406.

Albrecht, Dieter: Die Landstdnde. In: Max Spindler (Hg.): Handbuch der bayerischen
Geschichte II. Das Alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhun-
derts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2., tiberarbeitete Auflage Miinchen
1988, S. 644-650.

Albrecht, Dieter: Maximilian I. von Bayern 1573-1651, Miinchen 1998.

Altmann, Hans Christian: Die Kipper- und Wipperinflation in Bayern (1620-1623). Ein
Beitrag zur Strukturanalyse des frithabsolutistischen Staates (Miscellanea Bavarica
Monacensia 63), Miinchen 1976.

Altorfer-Ong, Stefan: Staatsbildung ohne Steuern. Politische Okonomie und Staatsfi-
nanzen im Bern des 18. Jahrhunderts (Archiv des Historischen Vereins des Kantons
Bern 86), Baden 2010.

Ambronn, Karl-Otto: Archiv, Registratur, Kanzlei. Beobachtungen zur Frithgeschichte
des oberpfilzischen Regierungsarchivs im 15. und 16. Jahrhundert. In: Mitteilungen
fiir die Archivpflege in Bayern, Sonderheft 9 (1992), S.3-14.

Ambrosius, Gerald: Gobalisierung. Geschichte der internationalen Wirtschaftsbezie-
hungen, Wiesbaden 2018.

Annas, Gabriele: Kaiser, Reich und Reichstag. Uberlegungen zum spatmittelalterlichen
Supplikenwesen. In: Esteban Maurer (Hg.): Supplikationswesen und Petitionsrecht
im Wandel der Zeit und im Spiegel der Publikationen der Historischen Kommission,
Gottingen 2020, S.9-32.

Bahlcke, Joachim: Landesherrschaft, Territorien und Staat in der Frithen Neuzeit (Enzy-
klopédie deutscher Geschichte 91), Miinchen 2012.



216 Literaturverzeichnis

Baraldi, Claudio; Corsi, Giancarlo; Esposito, Elena: GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns
Theorie sozialer Systeme, 8. Auflage Frankfurt am Main 2015.

Bartlome, Niklaus: Der Berner Staatshaushalt im 16. Jahrhundert, Ziirich 2015.

Bauer, Richard: Der kurfiirstliche geistliche Rat und die bayerische Kirchenpolitik
1768-1802 (Miscellanea Bavarica Monacensia 32), Miinchen 1971.

Beck, Rainer: Jenseits von Euclid. Einige Bemerkungen tiber den ,,Hoffuf}, die Staats-
verwaltung und die Landgemeinden in Bayern, in: ZBLG 53 (1990), S. 697-741.

Behringer, Wolfgang: Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution
in der Frithen Neuzeit (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte
189), Gottingen 2003.

Besley, Timothy; Ilzetzki, Ethan; Persson, Torsten: Weak states and steady states: the
dynamics of fiscal capacity. In: American Economic Journal: Macroeconomics 227/5/4
(2013), S.205-235.

Blickle, Renate: Laufen gen Hof. Die Beschwerden der Untertanen und die Entstehung
des Hofrats in Bayern. Ein Beitrag zu den Varianten rechtlicher Verfahren im spéten
Mittelalter und der frithen Neuzeit. In: Historische Zeitschrift, Beihefte 25 (1998).
S.241-266.

Boseckert, Christian: Ein Herzog und sein Staat. Eine politische Biografie Herzog Johann
Casimirs von Sachsen-Coburg (1564-1633), K6ln, Weimar, Wien 2022.

Brakensiek, Stefan: Einleitung. Herrschaft und Verwaltung in der Frithen Neuzeit. In:
Stefan Brakensiek, Corinna von Bredow, Birgit Nather (Hg.): Herrschaft und Ver-
waltung in der Frithen Neuzeit, Berlin 2014, S. 9-24.

Brakensiek, Stefan: Einige kommentierende Bemerkungen. In: Anita Hipfinger, Josef
Lofller, Jan Paul Niederkorn, Martin Scheutz, Thomas Winkelbauer, Jakob Wiithrer
(Hg.): Ordnung durch Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen
im zeitlichen Langsschnitt vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert (Veroffentli-
chungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 60), Miinchen, Wien
2012, S. 433-437.

Brakensiek, Stefan: Lokale Amtstrager in deutschen Territorien der Frithen Neuzeit.
Institutionelle Grundlagen, akzeptanzorientierte Herrschaftspraxis und obrigkeit-
liche Identitét. In: Roland G. Asch, Dagmar Freist (Hg.): Staatsbildung als kultureller
Prozess. Stukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frithen Neuzeit,
Koln, Weimar, Wien 2005, S. 49-67.

Brakensiek, Stefan; Wunder, Heide (Hg.): Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschafts-
vermittlung im alten Europa, Koln, Weimar, Wien 2005.

Brakensiek, Stefan: Legitimation durch Verfahren? Visitationen, Supplikationen, Berichte
und Enquéten im frithmodernen Fiirstenstaat. In: Barbara Stollberg-Rilinger, André
Kirschner (Hg.): Herstellung und Darstellung von Entscheidungen. Verfahren, Ver-
walten und Verhandeln in der Vormoderne, Berlin 2010, S.363-377.

Brendecke, Arndt: Die Jahrhundertwenden. Eine Geschichte ihrer Wahrnehung und
Wirkung, Frankfurt, New York 1999.



Literaturverzeichnis 217

Brendecke, Arndt: Tabellen und Formulare als Regulative der Wissenserfassung und
Wissensprasentation. In: Wulf Oesterreicher, Gerhard Regn, Winfried Schulze (Hg.):
Autoritét der Form - Autorisierung - Institutionelle Autoritit, Miinster 2003, S.37-53.

Brendecke, Arndt: Papierfluten. Anwachsende Schriftlichkeit als Pluralisierungsfaktor
in der Frithen Neuzeit. In: Mitteilungen des Sonderforschungsbereichs 573/1, Miin-
chen 2006, S.21-30.

Brendecke, Arndt: Imperium und Empirie. Funktionen des Wissens in der spanischen
Kolonialherrschaft, Kéln, Weimar, Wien 2009.

Brunner, Hilmar: Polizeigesetzgebung im Herzogtum Bayern 1508-1598, Hamburg 2009.

Brunner, Otto: Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 2., vermehrte Auf-
lage, Gottingen 1968.

Buchholz, Werner: Geschichte der 6ffentlichen Finanzen in Europa in Spatmittelalter
und Neuzeit, Berlin 1996.

Burgmair, Wolfgang: Die zentralen Regierungsstellen des Kurfiirsten Max I1I. Joseph
(1745-1777), Miinchen 1992.

Burmeister, Enno: Die baugeschichtliche Entwicklung des Alten Hofes in Miinchen,
Miinchen 1999.

Busley, Hermann-Joseph: Zur Finanz- und Kulturpolitik Albrechts V. von Bayern. Stu-
die zum herzoglichen Ratsgutachten von 1557. In: Erwin Iserloh, Konrad Repgen
(Hg.): Reformata reformanda. Festgabe fiir Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, Miinster
1965, S.209-235.

Collmer, Peter: Koniglicher Wille und administrative Praxis. Zur sichsichen Herrschaft
in Polen-Litauen im 18. Jahrhundert. In: Stefan Haas, Mark Hengerer (Hg.): Im
Schatten der Macht. Kommunikationskulturen in Politik und Verwaltung 1600-1950,
Frankfurt, New York 2008, S.105-117.

Cox, Gary W,; Dincecco, Mark: The Budgetary Origins of Fiscal-Military Prowess. In:
The Journal of politics 83/3 (2013), S. 851-866.

Cramer-Fiirtig, Michael: Finanzkontrolle durch Rechnungspriifung im Herzogtum Bayern.
Zur Normierung der amtlichen Buchfithrung in der frithen Neuzeit. In: Friedrich
Edelmayer, Maximilian Lanzinner, Peter Rauscher (Hg.): Finanzen und Herrschaft.
Materielle Grundlagen fiirstlicher Politik in den habsburgischen Lindern und im
Heiligen Romischen Reich im 16. Jahrhundert (Veréffentlichungen des Instituts fiir
Osterreichische Geschichtsforschung 38), Miinchen, Wien 2003, S.270-290.

Dallmeier, Martin; Franz, Monika R. (Bearb.): Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Kurbayern,
Hofkammer, Hofanlagsbuchhaltung (Bayerische Archivinventare 44), Miinchen 1992.

Denzel, Markus A.: Die Bozner Messen und ihr Zahlungsverkehr (1633-1850) (Verof-
fentlichungen des Stidtiroler Landesarchivs 21), Bozen 2005.

Denzel, Markus A.: Miinchens Geld- und Kreditwesen in vormoderner Zeit: Regionales
Wirtschaftszentrum im Schatten der Reichsstadte und Satellit der Residenz (Spat-
mittelalter bis 18. Jahrhundert). In: Hans Pohl (Hg.): Geschichte des Finanzplatzes
Miinchen, Minchen 2007, S.1-4o0.



218 Literaturverzeichnis

Dincecco, Mark: The Rise of Effective States in Europe. In: The Journal of Economic
History 75/3 (2015), S. 901-918.

Doeberl, Michael: Entwicklungsgeschichte Bayerns 1, Miinchen 1908.

Dollinger, Heinz: Kurfiirst Maximilian I. von Bayern und Justus Lipsius. Eine Studie
zur Staatstheorie eines frithabsolutistischen Fiirsten. In: Archiv fiir Kulturgeschichte
46 (1964), S.227-308.

Dollinger, Heinz: Studien zur Finanzreform Maximilians I. von Bayern in den Jahren
1598-1618 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften 8), Gottingen 1968.

Dollinger, Heinz: Staatsrason und Staatsfinanzen in Bayern im 16. und frithen 17. Jahr-
hundert. In: Aldo De Maddalena, Hermann Kellenbenz (Hg.): Finanzen und Staats-
rason in Italien und Deutschland in der frithen Neuzeit (Schriften des Deutsch-
Italienischen Historischen Instituts 4), Berlin 1992, S. 249-268.

Drepper, Thomas: Organisationen der Gesellschaft. Gesellschaft und Organisation in
der Systemtheorie Niklas Luhmanns, 2., tiberarbeitete und aktualisierte Auflage
Wiesbaden 2018.

Edelmayer, Friedrich; Lanzinner, Maximilian; Rauscher, Peter: Einleitung. In: Friedrich
Edelmayer, Maximilian Lanzinner, Peter Rauscher (Hg.): Finanzen und Herrschaft.
Materielle Grundlagen fiirstlicher Politik in den habsburgischen Landern und im
Heiligen Romischen Reich im 16. Jahrhundert (Veréftentlichungen des Instituts fiir
Osterreichische Geschichtsforschung 38), Miinchen, Wien 2003, S.9-19.

Engelhardt, Helmut: Landstdnde und Finanzwesen in Bayern im 15. und 16. Jahrhun-
dert, Diss. Miinchen 1968.

Ferchl, Georg: Bayerische Behorden und Beamte 1550-1804 1-3, Miinchen 1908/1912/1925.

Ferguson, Nial: Der Aufstieg des Geldes. Die Wihrung der Geschichte, Berlin 2009.

Finsterwalder, Ridiger: Maf3stab und Genauigkeit alter Karten — gezeigt an einigen
Kartierungen Bayerns. In: Hans Wolff (Hg.): Cartographia Bavariae. Bayern im
Bild der Karte [Ausstellung, 17. Mai bis 29. Juli 1988], Weiflenhorn 1988, S.193-211.

Finsterwalder, Riidiger: Die Genauigkeit der Kartierung Bayerns zur Zeit von Peter
Apian (1495-1552). In: Karl Réttel (Hg.): Peter Apian. Astronomie, Kosmographie
und Mathematik am Beginn der Neuzeit, Buxheim, Eichstétt 1995, S.161-168.

Fischer, Stefan: Der Geheime Rat und die Geheime Konferenz unter Kurfiirst Karl
Albrecht von Bayern 1726-1745, Miinchen 198;.

Franz, Monika Ruth: Die Landesordnung von 1516/1520. Landesherrliche Gesetzgebung
im Herzogtum Bayern in der ersten Hilfte des 16. Jahrhunderts (Bayerische Rechts-
quellen 5), Miinchen 2003.

Freyberg, Max von: Geschichte der bayerischen Landstinde und ihrer Verhandlungen,
2 Bde., Sulzbach 1828/29.

Freyberg, Max von: Pragmatische Geschichte der bayerischen Gesetzgebung und Staats-
verwaltung seit den Zeiten Maximilian I/1, Leipzig 1836.



Literaturverzeichnis 219

Fried, Pankraz: Grafschaft, Vogtei und Grundherrschaft als Grundlagen der wittelsba-
chischen Landesherrschaft in Bayern. Zu den Anfingen der unteren Gerichts- und
Verwaltungsorganisation in Bayern. In: ZBLG 26 (1963), S.103-130.

Friedrich, Markus: Archival Practices. Producing knowledge in early modern reposito-
ries of writing. In: Arndt Brendecke (Hg.): Praktiken der Frithen Neuzeit. Akteure,
Handlungen, Artefakte (Frithneuzeit-Impulse 3), Kéln, Weimar, Wien 2015, S. 468-472.

Friedrich, Susanne: ,,zu nothdiirfttiger information®. Herrschaftlich veranlasste Lan-
deserfassungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Alten Reich. In: Arndt Brendecke,
Markus Friedrich, Susanne Friedrich (Hg.): Information in der Frithen Neuzeit.
Status, Bestdnde, Strategien (Pluralisierung und Autoritét 16), Berlin 2008, S.301-334.

Gattinger, Karl: Bier und Landesherrschaft. Das Weifbiermonopol der Wittelsbacher
unter Maximilian I. von Bayern, Miinchen 2000.

Gebert, Barbara: Die bayerische Primogeniturordnung von 1506 (Quellentexte zur bay-
erischen Geschichte 2), Miinchen 2002.

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Hg.): ,Daf8 unsere Finanzen fort-
wihrend in Ordnung erhalten werden...“ Die staatliche Finanzkontrolle in Bayern
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Bayerischen Archivschule,
Miinchen 2004.

Geif3, Ernest: Die Reihenfolgen der Gerichts- und Verwaltungs-Beamten Altbayerns;
nach ihrem urkundlichen Vorkommen vom XI1I. Jahrhundert bis zum Jahre 1803.
Erste Abteilung Oberbayern (Oberbayerisches Archiv 26), Miinchen 1865 und ebd.,
Zweite Abteilung Niederbayern (Oberbayerisches Archiv 28), Miinchen 1867.

Gelb, Ignace: Von der Keilschrift zum Alphabet. Grundlagen einer Schriftwissenschatft,
Stuttgart 1958.

Gigl, Caroline: Die Zentralbehorden Kurfiirst Karl Theodors in Miinchen 1778-1799,
Miinchen 1999.

Goody, Jack: Woraus besteht eine Liste? In: Sandro Zanetti (Hg.): Schreiben als Kultur-
technik. Grundlagentexte, Berlin 2012, S.338-396.

Goppold, Uwe: Politische Kommunikation in den Stddten der Vormoderne. Ziirich
und Miinster im Vergleich, Kéln u.a. 2007.

Graf, Henriette: Die Residenz in Miinchen: Hofzeremoniell, Innenraume und Moblie-
rung von Kurfiirst Maximilian I. bis Kaiser Karl vi1. (Forschungen zur Kunst- und
Kulturgeschichte 8), Miinchen 2002.

Greindl, Gabriele: Untersuchungen zur bayerischen Standeversammlung im 16. Jahr-
hundert. Organisation, Aufgaben und die Rolle der adeligen Korporation (Miscel-
lanea Bavarica Monacensia 121), Miinchen 1983.

Greipl, Egon J.: Der Alte Hof in Miinchen. Historische und denkmalpflegerische Bedeu-
tung. In: Kurt Faltlhauser (Hg.): 750 Jahre Alter Hof Miinchen. Festschrift anldsslich
des Abschlusses der Restaurierungsarbeiten in Burg- und Zwingerstock, Miinchen
2003, S.13-30.



220 Literaturverzeichnis

Haas, Stefan; Hengerer, Mark (Hg.): Im Schatten der Macht. Kommunikationskulturen
in Politik und Verwaltung 1600-1950, Frankfurt, New York 2008.

Haas, Stefan: Verwaltungsgeschichte nach Cultural und Communicative Turn. Perspek-
tiven einer historischen Implementationsforschung. In: Stefan Brakensiek, Corinna
von Bredow, Birgit Néther (Hg.): Herrschaft und Verwaltung in der Frithen Neuzeit
(Historische Forschungen 101), Berlin 2014. S.181-194.

Hadry, Sarah: Kartographie, Chorographie und Territorialverwaltung um 1600. Die
Pfalz-neuburgische Landesaufnahme (1579/84-1604) (Studien zur Bayerischen Ver-
fassungs- und Sozialgeschichte 32), Miinchen 2020.

Hiberle, Eckehard J.: Zollpolitik und Integration im 18. Jahrhundert. Untersuchungen
zur wirtschaftlichen und politischen Integration in Bayern von 1765 bis 1811 (Neue
Schriftenreihe des Stadtarchivs Miinchen 52), Miinchen 1974.

Harter, Karl (Hg.): Deutsches Reich und geistliche Kurfiirstentiimer (Kurmainz, Kurkéln,
Kurtrier. Repertorium der Policeyordnungen der Frithen Neuzeit, Band 1 (Studien
zur europdischen Rechtsgeschichte 84), Frankfurt am Main 1996.

Haeutle, Christian: Dr. Michael Arrodenius, herzoglich-bayerischer Archivar und Hof-
kaplan. Eine biographische Skizze. In: Oberbayerisches Archiv fiir vaterldndische
Geschichte 34 (1874/1875), S.190-236.

Haeutle, Christian; Seidel, Georg E.: Geschichte der Residenz in Miinchen von ihren
frithesten Zeiten bis herab zum Jahre 1777. Nach archivalischen Quellen bearbeitet,
Leipzig 1883.

Hartmann, Peter Claus: Bayerns Weg in die Gegenwart, 2., iberarbeitete und ergénzte
Auflage Regensburg 2004.

Hartmann, Peter Claus: Geld als Instrument européischer Machtpolitik im Zeitalter
des Merkantilismus. Studien zu den finanziellen und politischen Beziehungen der
Wittelsbacher Territorien Kurbayern, Kurpfalz und Kurkéln mit Frankreich und
dem Kaiser von 1715 bis 1740 (Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozial-
geschichte 8), Minchen 1978.

Hartmann, Peter Claus: Die Subsidien- und Finanzpolitik Kurfiirst Max Emanuels von
Bayern im spanischen Erbfolgekrieg. In: ZBLG 32 (1969), S.261-287.

Hartmann, Peter Claus: Die wirtschaftlichen Initiativen und die Finanzpolitik des Kur-
firsten Max Emanuel. In: Hubert Glaser (Hg.): Kurfiirst Max Emanuel. Bayern und
Europa um 1700 I, Miinchen 1976, S.88-94.

Hartmann, Peter Claus: Die Schuldenlast Bayerns von Kurfiirst Max Emanuel bis Konig
Ludwig L. In: Andreas Kraus (Hg.): Land und Reich, Stamm und Nation. Probleme
und Perspektiven bayerischer Geschichte, Miinchen 1984, S.36-382.

Hartmann, Peter Claus: Der Bayerische Reichskreis (1500-1803). Strukturen, Geschichte
und Bedeutung im Rahmen der Kreisverfassung und der allgemeinen institutio-
nellen Entwicklung des Heiligen Romischen Reiches (Schriften zur Verfassungs-
geschichte 52), Berlin 1997.

Haushalter, Franz: Die Anfinge der modernen Zollverwaltung Bayerns, Miinchen u.a. 1908.



Literaturverzeichnis 221

Heeg-Engelhart, Ingrid: Das élteste bayerische Herzogsurbar. Analyse und Edition (Quel-
len und Erérterungen zur bayerischen Geschichte Neue Folge 37), Miinchen 1990.

Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hg.): Deutsches Rechtsworterbuch XI.,
Weimar 2003-2007.

Heiler, Thomas: Zwischen leeren Kassen und kurfiirstlichem Machtanspruch. Das Haus-
haltsdefizit als Strukturmerkmal der kurbayerischen Staatsfinanzen 1648-1803. In:
Andreas Hedwig (Hg.): Finanzpolitik und Schuldenkrisen 16.-20. Jahrhundert (Schrif-
ten des Hessischen Staatsarchivs Marburg 28), Marburg 2014, S.27-48.

Helm, Winfried: Obrigkeit und Volk. Herrschaft im frithneuzeitlichen Alltag Nieder-
bayerns, untersucht anhand archivalischer Quellen (Passauer Studien zur Volks-
kunde 5), Diss. Passau 1993.

Hengerer, Mark: Hofzeremoniell, Organisation und Grundmuster sozialer Differenzie-
rung am Wiener Hof im 17. Jahrhundert. In: Klaus Malettke, Chantal Grell (Hg.):
Hofgesellschaft und Hoflinge an européischen Fiirstenhofen in der Frithen Neuzeit
(15.-18. Jahrhundert). Miinster 2001, S. 337-368.

Hengerer, Mark: Wer regiert im Finanzstaat? Zur Entstehung landesfiirstlicher Ent-
scheidungen unter Mitwirkung der Niederosterreichischen Kammer im 16. Jahr-
hundert. In: Reinhardt Butz und Jan Hirschbiegel (Hg.): Hof und Macht. Dresdner
Gespriche II zur Theorie des Hofes, Berlin u.a. 2007, S. 87-140.

Hengerer, Mark: Prozesse des Informierens in der habsburgischen Finanzverwaltung
im 16. und 17. Jahrhundert. In: Arndt Brendecke, Markus Friedrich und Susanne
Friedrich (Hg.): Information in der Frithen Neuzeit. Status, Bestinde, Strategien,
Berlin 2008, S.163-199.

Hengerer, Mark: Herz der Hofkammer - haubt buech tiber das universum. Die kaiser-
liche Hotbuchhaltung zwischen Transaktionsdokumentation und Staatsgestaltung
(16. bis 18. Jahrhundert). In: Gerhard Fouquet, Jan Hirschbiegel, Werner Paravicini
(Hg.): Hofwirtschaft. Ein 6konomischer Blick auf Hof und Residenz in Spatmit-
telalter und Frither Neuzeit (Residenzenforschung 21), Ostfildern 2008, S.191-240.

Hengerer, Mark: Zahlen und Zeremoniell. Eine skalentheoretische Annéherung an
rdumliche und monetire Formen der Ordnung/Unordnung des Hofes. In: Rein-
hardt Butz und Jan Hirschbiegel (Hg.): Informelle Strukturen bei Hof. Dresdner
Gespriche 111 zur Theorie des Hofes, Berlin u.a. 2009, S.57-88.

Hengerer, Mark: Instruktion, Praxis, Reform. Zum kommunikativen Gefiige struktureller
Dynamik der kaiserlichen Finanzverwaltung (16. und 17. Jahrhundert). In: Stefan
Haas, Mark Sven Hengerer (Hg.): Im Schatten der Macht: Kommunikationsstruk-
turen in Politik und Verwaltung 1600-1950, Frankfurt am Main 2010, S. 75-104.

Hengerer, Mark: Hofzeremoniell. In: Werner Paravicini (Hg.): Héfe und Residenzen im
spatmittelalterlichen Reich. Hof und Schrift (Residenzforschung 15/3), Ostfildern

2007, S.433-455.



222 Literaturverzeichnis

Hengerer, Mark: Die Hofkammer im 17. Jahrhundert. In: Michael Hochedlinger, Petr
Mata, Thomas Winklbauer (Hg.): Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie
in der Frithen Neuzeit I/2 (Mitteilungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichts-
forschung 62/2), Wien 2019, S. 834-847.

Henker, Michael: Zur Prosopographie der pfalz-neuburgischen Zentralbeh6rden im
siebzehnten Jahrhundert, Diss. Miinchen 1984.

Herlihy, David: Quantification in the Middle Ages, in: V. R. Lorwin & J.M. Price (Hg.):
The Dimensions of the Past. Materials, Problems and Opportunities for Quantitative
Work in History, New Haven 1972, S.13-51.

Hermann, Hans-Georg: 8. Juli 1506. Das Primogeniturgesetz Albrechts IV. In: Alois
Schmid, Katharina Weigand (Hg.): Bayern nach Jahr und Tag. 24 Tage aus der bay-
erischen Geschichte, Miinchen 2007, S.176-192.

Herwig, Christoph Justus Herwig: Beitrdge zur Geschichte des bayerischen Zollwesens
aus den iltesten bis auf unsere Zeiten: nach seinen Haupt-Perioden gesammelt,
Bamberg 1861.

Hesse, Christian: Amtstriger der Fiirsten im spéatmittelalterlichen Reich. Die Funktions-
eliten der lokalen Verwaltung in Bayern-Landshut, Hessen, Sachsen und Wiirttem-
berg 1350-1515 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften 70), Géttingen 2005.

Heydenreuter, Reinhard: Die Behordenreform Maximilians I. In: Hubert Glaser (Hg.):
Wittelsbach und Bayern II/1, Miinchen, Ziirich 1980, S. 237-251.

Heydenreuter, Reinhard: Der landesherrliche Hofrat unter Herzog und Kurfiirst Maxi-
milian I. von Bayern (1598-1651), Miinchen 1981.

Heydenreuter, Reinhard: Probleme des Amterkaufs in Bayern. In: Ilja Mieck (Hg.):
Amterhandel im Spitmittelalter und im 16. Jahrhundert (Studien aus dem For-
schungsprojektschwerpunkt ,,Soziale Mobilitét im frithmodernen Staat: Biirgertum
und Amterwesen am Fachbereich Geschichtswissenschaften der Freien Universitit
Berlin 3), Berlin 1984, S.231-251.

Heydenreuter, Reinhard: Der Steuerbetrug und seine Bestrafung in den deutschen Ter-
ritorien der Frithen Neuzeit. In: Gerhard Lingelbach (Hg.): Staatsfinanzen, Staats-
verschuldung, Staatsbankrotte in der europdischen Staaten- und Rechtsgeschichte,
Koln, Weimar, Wien 2000, S.167-183.

Heydenreuter, Reinhard: Finanz- und Verwaltungsreform unter Herzog und Kurfiirst
Maximilian I. In: ZBLG 65 (2002), S.101-121.

Heydenreuter, Reinhard: Die Hiiter des Schatzes: 200 Jahre staatliche Finanzverwaltung
in Bayern, Regensburg 2008.

Heydenreuter, Reinhard: Kriminalgeschichte Bayerns. Von den Anfingen bis ins 2o0.
Jahrhundert, Regensburg 2008.

Heydenreuter, Reinhard: Des Landesherrn liebster Beamter: die Hofkammerprasidenten
des Herzogtums und Kurfiirstentums Bayern unter Herzog Wilhelm V. und Kur-
first Maximilian. In: Wolfgang Wiist (Hg.): Mitregieren und Herrschaftsteilung in
der frithen Neuzeit, Erlangen 2016, S.193-208.



Literaturverzeichnis 223

Heyl, Gerhard: Der Geistliche Rat in Bayern unter Kurfiirst Maximilian I. 1598-1651
mit einem Ausblick auf die Zeit bis 1745, Diss. Miinchen 1956.

Heyl, Gerhard: Die Protokolle der kurbayerischen Zentralbehérden. In: Mitteilungen
fiir Archivpflege in Bayern 4, Miinchen 1958, S.54-56.

Hiereth, Sebastian: Landgericht Moosburg. Erste vollstandige Darstellung eines nieder-
bayerischen Landgerichts, Freising 1938.

Hiereth, Sebastian: Die bayerische Gerichts- und Verwaltungsorganisation vom 13. bis
19. Jahrhundert. Einfithrung zum Verstdndnis der Karten und Texte, Miinchen 1950.

Hiereth, Sebastian: Das Landgericht Moosburg, Text, Karte und Einfithrung (Histori-
scher Atlas von Bayern, Teil Altbayern 1), Miinchen 1950.

Hiereth, Sebastian: Moosburg. Rechtsentwicklung, Rechtsprechung und Verwaltung in
einem niederbayerischen Landgericht (Studien zur bayerischen Verfassungs- und
Sozialgeschichte 12), Miinchen 1986.

Hildebrandt, Maria: Hofzahlamtsrechnungen als Quellen zur altbayerischen Geschichte.
In: Forum Heimatforschung 14 (2010), S.22-27.

Hipfinger, Anita; Lofller, Josef; Niederkorn, Jan Paul; Scheutz, Martin; Winkelbauer,
Thomas; Wiihrer, Jakob: Instruktionen als Leerstelle der Verwaltungsgeschichte und
der Quellenkunde. Zur Vorstellung eines Themenfeldes. In: Anita Hipfinger, Josef
Loftler, Jan Paul Niederkorn, Martin Scheutz, Thomas Winkelbauer, Jakob Wiihrer
(Hg.): Ordnung durch Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen
im zeitlichen Langsschnitt vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert (Veroffentli-
chungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 60), Miinchen, Wien
2012, S.13-23.

Hirschbiegel, Jan: Der Hof als soziales System. Brief von Niklas Luhmann an Jan Hirsch-
biegel, 18.8.1993, In: Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der
Wissenschaften zu Géttingen 3/2, Kiel 1993.

Hirschbiegel, Jan: Stadtische Uhren und héfische Ordnung. Einige Uberlegungen zu
Zeitgebrauch und Zeitverbrauch an den Hofen des spaten Mittelalters. In: Harm
von Eggern/Gabriel Zeilinger: ,,Es geht um die Menschen® Beitrdge zur Wirtschafts-
und Sozialgeschichte des Mittelalters fiir Gerhard Fouquet zum 60. Geburtstag,
Frankfurt a. M. 2012, S.29-46.

Hochedlinger, Michael: Biirokratisierung, Zentralisierung, Sozialdisziplinierung, Kon-
fessionalisierung, Militarisierung. Politische Geschichte der Frithen Neuzeit als

»Machtstaatsgeschichte In: Hans-Christof Kraus, Thomas Nicklas (Hg.): Geschichte
der Politik. Alte und Neue Wege (Historische Zeitschrift, Beiheft Neue Folge 44),
Miinchen 2007, S.239-269.

Hochedlinger, Michael: Verfassungs-, Verwaltungs- und Behordengeschichte der Frii-
hen Neuzeit. Vorbemerkungen zur Begriffs- und Aufgabenbestimmung. In: Michael
Hochedlinger, Thomas Winkelbauer (Hg.): Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung,
Biirokratisierung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behérdengeschichte der Frithen
Neuzeit (Veréffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung
57), Miinchen, Wien 2010, S.21-85.



224 Literaturverzeichnis

Hodl-Notter, Isabella: Der Wein des Fiirstbischofs. Der Weinbergbesitz des Hochstifts
Freising als Studie zur Herrschaftsverfassung der geistlichen Staaten im Alten Reich
(1612-1802/03), Masterarbeit Miinchen 2016.

Hollegger, Manfred: Die Maximilianeischen Reformen. In: Michael Hochedlinger, Petr
Mat'a, Thomas Winkelbauer (Hg.): Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie
in der Frithen Neu-zeit 1: Hof und Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltung,
Kriegswesen und landesfiirstliches Finanzwesen 1 (Mitteilungen des Instituts fiir
Osterreichische Geschichtsforschung. Erginzungsband 62/1), Wien 2019, S.375-420.

Holzapfl, Julian: Kanzleikorrespondenz des spéten Mittelalters in Bayern: Schriftlichkeit,
Sprache und politische Rhetorik (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte
159), Miinchen 2008.

Hopfenmiiller, Annelie: Der geistliche Rat unter den Kurfiirsten Ferdinand Maria und
Max Emanuel von Bayern (1651-1726) (Miscellanea Bavarica Monacensia 85), Miin-
chen 198s.

Hoppe, Stephan: Die vermessene Stadt. Kleinrdumige Vermessungskampagnen im Mit-
teleuropa des 16. Jahrhunderts und ihr funktionaler Kontext. In: Ingrid Baumgértner
(Hg.): Furstliche Koordinaten: Landesvermessung und Herrschaftsvisualisierung
um 1600 (Schriften zur sdchsischen Geschichte und Volkskunde 46), Leipzig 2014,
S.251-273.

Hornung, Hans: Beitrdge zur inneren Geschichte Bayerns vom 16. - 18. Jahrhundert aus
den Umrittsprotokollen der Rentmeister des Rentamtes Burghausen, Miinchen 1915.

Horst, Thomas: Gericht und Herrschaft in Bayern. In: Ingrid Baumgértner (Hg.): Fiirstliche
Koordinaten. Landesvermessung und Herrschaftsvisualisierung um 1600 (Schriften
zur sichsischen Geschichte und Volkskunde 46), Leipzig 2014, S. 233-250.

Hiibner, Klara: Im Dienste ihrer Stadt. Boten- und Nachrichtenorganisationen in den
schweizerisch-oberdeutschen Stadten des spaten Mittelalters (Mittelalterforschun-
gen 30), Ostfildern 2012.

Huy, Quy Nguyen: Ein Loblied auf die mittleren Manager. In: Harvard Business mana-
ger 2/2002, S. 72-80.

Immler, Gerhard: Bestdndestrukturen in den Miinchner Zentralarchiven. Ausgangslage
und Verdnderungen. In: Archivalische Zeitschrift 94 (2015), S. 95-111.

Jahn, Wolfgang: Eine Spionagereise zu deutschen Salinen im Jahr 1606. Der Bericht
des Reichenhaller Salinenbeamten Hans Wolfsgruber. In: Journal of salt history 8
(2000), S.125-150.

Jaroschka, Walter: Das Rechnungsarchiv im Staatsarchiv Landshut. In: Mitteilungen
fir Archivpflege in Bayern 13 (1967), S.3-8.

Jaroschka, Walter: Reichsarchivar Franz Joseph von Samet (1758-1828). In: Mitteilungen
tiir die Archivpflege in Bayern Sonderheft 8 (1972), S.1-27.

Junkelmann, Marcus: Maximilian I. von Bayern. Der eiserne Kurfiirst, Regensburg 2017.

Kellenbenz, Hermann: Wirtschaftleben der Bliitezeit. In: Gottlieb Gunther u.a. (Hg.):
Geschichte der Stadt Augsburg. 2000 Jahre von der Romerzeit bis zur Gegenwart,
Stuttgart 1985, S.258-301.



Literaturverzeichnis 225

Kemper, Joachim: Erste Ansitze zu einer Finanzkontrolle im Spatmittelalter und in
der frithen Neuzeit. In: ,Dafl unsere Finanzen fortwihrend in Ordnung erhalten
werden...“ Die staatliche Finanzkontrolle in Bayern vom Mittelalter bis zur Gegen-
wart, Minchen 2004, S.14—42.

Kerhervé, Jean: Lhistorien et les sources financiéres de la fin du Moyen Age. In: Claude
Carozzi, Huguette Taviani-Carozzi (Hg.): Le médiéviste devant ses sources: Ques-
tions et méthodes, Aix-en-Provence 2004, S.185-206.

Klebel, Ernst: Diplomatische Beitrage zur bairischen Geschichtsforschung. In: Ernst
Klebel: Probleme der bayerischen Verfassungsgeschichte (Schriftenreihe zur baye-
rischen Landesgeschichte 57), Miinchen 1957, S.144-183.

Korber, Esther-Beate: Der soziale Ort des Briefs im 16. Jahrhundert. In: Horst Wenzel
(Hg.): Gesprache — Boten - Briefe. Kérpergeddchtnis und Schriftgeddchtnis im
Mittelalter (Philologische Studien und Quellen 143), Berlin 1997, S. 244-258.

Korner, Hans-Michael: Die Wittelsbacher. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Beck’sche
Reihe 2458), Miinchen 2009.

Korner, Martin: Luzerner Staatsfinanzen 1415 - 1798. Strukturen, Wachstum, Konjunk-
turen (Luzerner historische Veroffentlichungen 13), Luzern 1981.

Koller, Fritz: Bayern — Salzburg — Berchtesgaden. Der Streit um den Salzhandel 1587-1611.
In: ZBLG 50 (1987), S.767-822.

Kopfmann, Klaus: Augustin Kélner, Sekretdr und Archivar am Hof der Miinchner Her-
z0ge an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. In: ZBLG 69 (2006), S. 467-506.

Kramer, Ferdinand: Verwaltung und politische Kultur im Herzogtum und Kurfiirstentum
Bayern in der frithen Neuzeit. Aspekte der Forschung. In: ZBLG 61 (1998), S.33-44.

Kramer, Ferdinand: Zur Entstehung und Entwicklung von Hofordnungen am Miinchner
Hof in der zweiten Hilfte des 16. Jahrhunderts. In: Holger Kruse, Werner Paravicini
(Hg.): Héfe und Hofordnungen 1200-1600 (Residenzenforschung 10), Sigmaringen
1999, S.383-399.

Kraus, Johann Georg: Die Staatshaushaltskontrolle in Bayern seit dem Ausgang des 18.
Jahrhunderts. In: Georg Schanz (Hg.): Finanzarchiv, Berlin, Stuttgart 1925, S.1-68.

Krenner, Franz von: Baierischer Finanz-Zustand in den Jahren 1777, 1792, 1798, 1799
und 1800, Miinchen 1803.

Krenner, Franz von: Baierische Landtagshandlungen (1429-1513), 24 Bde., Miinchen
1803/05.

Kruse, Christian (Schriftleitung): Mit uns muss man rechnen! 200 Jahre Bayerischer
Oberster Rechnungshof. Eine Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs (Kleine
Ausstellungen 38), Miinchen 2012.

Kiihl, Stefan: Wenn die Affen den Zoo regieren. Die Tiicken der flachen Hierarchien,
5., aktualisierte und erweiterte Neuauflage Frankfurt, New York 1998.

Kiihl, Stefan: Organisationen. Eine sehr kurze Einfithrung, 2., iiberarbeitete und erwei-
terte Auflage Wiesbaden 2020.



226 Literaturverzeichnis

Langer, Brigitte: ,Concordia parvae res crescunt“: Familie und Staat. In: Brigitte Langer,
Katharina Heinemann (Hg.): ,,Ewig blithe Bayerns Land“ Herzog Ludwig X. und
die Renaissance, Regensburg 2009, S. 290-313.

Lanzinner, Maximilian: Fiirst, Rate und Landstdnde. Die Entstehung der Zentralbehorden
in Bayern 1511-1598 (Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte
61), Gottingen 198o0.

Lanzinner, Maximilian: Johann Georg von Herwarth d.A. (1553-1622). Territorialpolitik,
spathumanistische Gelehrsamkeit und sozialer Aufstieg. In: Archiv fiir Kulturge-
schichte 75 (1993), 301-334.

Lanzinner, Maximilian: Der Gemeine Pfennig, eine richtungweisende Steuerform? Zur
Entwicklung des Reichssteuersystems 1422-1608. In: Peter Rauscher, Andrea Serles,
Thomas Winkelbauer (Hg.): Blut des Staatskorpers (Historische Zeitschrift, Neue
Folge 56), Miinchen 2012, S. 261-318.

Lanzinner, Maximilian: Bayerische Landstinde und der Aufbau des frithmodernen
Staates im 16. Jahrhundert. In: Walter Ziegler (Hg.): Der Bayerische Landtag vom
Spatmittelalter bis zur Gegenwart. Probleme und Desiderate historischer Forschung.
Kolloquium des Instituts fiir Bayerische Geschichte am 20. Januar 1995 im Maxi-
milianeum in Miinchen (Beitrage zum Palarmentarismus 8), Miinchen 1995, S. 81-95.

Leavitt, Harold J.: Why Hierarchies Thrive. In: Harvard Business Review, 3/2003, URL:
https://hbr.org/2003/03/why-hierarchies-thrive.

Leidel, Gerhard; Franz, Monika Ruth: Von der gemalten Landschaft zum vermesse-
nen Land. Eine Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs zur Geschichte der
handgezeichneten Karte in Bayern (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive
Bayerns 48), Miinchen 2006.

Leidel, Gerhard: Die bayerische Landschaft als Darstellungsproblem der archivischen
Kartographie des 16. Jahrhunderts. Bayerische Staatsbibliothek (Hg.): Philipp Apian
und die Kartographie der Renaissance, Weiflenhorn 1989, S. 166-179.

Leif3, Eduard: Die Brietboten der herzoglichen Hothaltung in Landshut im Jahre 1472.
In: Archiv fiir Postgeschichte in Bayern 1 (1925), S. 111-112.

Leif3, Eduard: Zur Postgeschichte von Landshut. In: Archiv fiir Postgeschichte in Bay-
ern 15/1 (1939), S. 257-272.

Lerchenfeld, Gustav von (Hg.): Die altbaierischen landstdndischen Freibriefe mit den
Landesfreiheitserklarungen. Nach den officiellen Druckausgaben mit geschicht-
licher Einleitung und kurzem Worterverzeichnisse herausgegeben, Miinchen 1853.

Lieberich, Heinz: Die gelehrten Réte. Staat und Juristen in Baiern in der Frithzeit der
Rezeption. In: ZBLG 27 (1964), S. 120-189.

Lieberich, Heinz: Klerus und Laienwelt in der Kanzlei der baierischen Herzdge des 15.
Jahrhunderts. In: ZBLG 29 (1966), S. 239-258.

Liebler, Annemarie: Im Stammland von Raute und Panther. Geschichte der Regierung
von Niederbayern, Miinchen 2008.


https://hbr.org/2003/03/why-hierarchies-thrive

Literaturverzeichnis 227

Liedke, Volker H.: Amt und Amtmann im Gericht Dingolfing. Sonderdruck aus: ,,Der
Storchenturm® Geschichtsblatter fiir Stadt und Landkreis Dingolfing. 2/4 (1967).

Liess, Albrecht: Geschichte der archivischen Bestdndereinigung in Bayern. In: ZBLG
61 (1998), S.123-146.

Limbach, Saskia: Government use of print. Official publications in the Holy Roman
Empire. 1500-1600, Frankfurt am Main 2021.

Lindgren, Uta: Was verstand Peter Apian unter ,Geographie“? Karl Réttel (Hg.): Peter
Apian. Astronomie, Kosmographie und Mathematik am Beginn der Neuzeit, Bux-
heim, Eichstitt 1995, S. 153-157.

Ludyga, Hannes: Augsburg als europidischer Wechselplatz. Die stadtischen Wechsel-
ordnungen im 17. und 18. Jahrhundert. In: Christoph Becker, Hans-Georg Hermann
(Hg.): Okonomie und Recht. Historische Entwicklungen in Bayern (Augsburger
Schriften zur Rechtsgeschichte 19), Berlin 2009, S. 55-71.

Liitge, Friedrich: Die bayerische Grundherrschaft. Untersuchungen tiber die Agrarver-
fassung Altbayerns im 16.-18. Jahrhundert, Stuttgart 1949.

Luhmann, Niklas: Die Wirtschaft der Gesellschaft, 7. Auflage Frankfurt am Main 2015.

Luhmann, Niklas: Verantwortung und Verantwortlichkeit. In: Ernst Lukas, Veronika
Tacke (Hg.): Schriften zur Organisation 1. Die Wirklichkeit der Organisation, Wies-
baden 2018, S. 47-58.

Luhmann, Niklas: Beobachtungen der Moderne, 2. Auflage Wiesbaden 2006.

Luhmann, Niklas: Reform und Information. Theoretische Uberlegungen zur Reform
der Verwaltung. In: Ernst Lukas, Veronika Tacke (Hg.): Schriften zur Organisation
4. Reform und Beratung, Wiesbaden 2020, S. 29-58.

Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft 2, Frankfurt am Main 1998.

Luhmann, Niklas: Lob der Routine. In: Niklas Luhmann: Politische Planung. Aufsitze
zur Soziologie von Politik und Verwaltung, 5. Auflage Wiesbaden 2007, S. 113-143.

Luhmann, Niklas: Organisation und Entscheidung, 3. Auflage Wiesbaden 2011.

Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Grundrif$ einer allgemeinen Theorie, 15. Auflage
Frankfurt am Main 2012.

Luhmann, Niklas: Schriften zur Organisation 5. Vortrige-Lexikonartikel-Rezensionen,
Wiesbaden 2022, S. 215-226.

Luks, Timo: In eigener Sache: eine Kulturgeschichte der Bewerbung, Hamburg 2022.

Lutteroth, Jan: Die Miinchner Residenz als kommentierte 3D-Rekonstruktion. Eine
Analyse der rdumlichen und funktionalen Entwicklung im Gefiige der Stadt zwi-
schen 1467 und 1614. Diss., LMU Miinchen, 2024.

Lutz, Heinrich; Ziegler, Walter: Das konfessionelle Zeitalter. Erster Teil: Die Herzoge
Wilhelm IV. und Albrecht V. In: Max Spindler (Hg.): Handbuch der bayerischen
Geschichte II. Das Alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhun-
derts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2., iberarbeitete Auflage Miinchen
1988, S. 322-392.



228 Literaturverzeichnis

Marth, Katrin: Die dynastische Politik des Hauses Bayern an der Wende vom Spatmit-
telalter zur Neuzeit, Diss. Regensburg 2009.

Mathis, Franz: Die deutsche Wirtschaft im 16. Jahrhundert (Enzyklopddie Deutscher
Geschichte 11), Miinchen 1992.

Mauerer, Esteban (Hg.): Supplikationswesen und Petitionsrecht im Wandel der Zeit
und im Spiegel der Publikationen der Historischen Kommission, Géttingen 2020.

Mauerer, Esteban: Suppliken und Rekurse. Bayern im frithen 19. Jahrhundert. In: Este-
ban Mauerer (Hg.): Supplikationswesen und Petitionsrecht im Wandel der Zeit
und im Spiegel der Publikationen der Historischen Kommission (Schriftenreihe
der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
105), Gottingen 2020, S. 59-83.

Mayer, Manfred: Quellen zur Behérden-Geschichte Bayerns. Die Neuorganisation Her-
zog Albrechts V., Bamberg 1890.

Meidinger, Franz Sebastian: Beschreibung der churfiirstlichen Haupt- und Regierungs-
Stadt Landshut, Landshut 178s.

Meisner, Heinrich Otto: Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Leipzig 1969.

Merzbacher, Friedrich: Ius Archivi. Zum geschichtlichen Archivrecht. In: Archivalische
Zeitschrift 75 (1979), S. 135-147.

Mitterwieser, Alois: Die alten Papiermiihlen bei Landsberg am Lech. In: Landsberger
Geschichtsblatter 35/12 (1938), S. 89-93.

Moeglin, Jean-Marie: Dynastisches Bewusstsein und Geschichtsschreibung. Zum Selbst-
verstandnis der Wittelsbacher, Habsburger und Hohenzollern im Spétmittelalter
(Schriften des Historischen Kollegs 34), Miinchen 1993.

Moeglin, Jean-Marie: Die Genealogie der Wittelsbacher: Politische Propaganda und
Entstehung der territorialen Geschichtsschreibung in Bayern im Mittelalter. In: MIOG
96/1-2 (1988), S. 33-54.

Miinch, Theresia: Der Hofrat unter Kurfiirst Max Emanuel von Bayern (1679-1726),
Miinchen 1979.

Miinzer, Klaus: Landsberger Papier. Vier Jahrhunderte Landsberger Papiermeister und
ihre Wasserzeichen. In: Landsberger Geschichtsblitter 104 (2005), S. 12-38.

Nither, Birgit: Die Normativitit des Praktischen: Strukturen und Prozesse vormoderner
Verwaltungsarbeit. Das Beispiel der landesherrlichen Visitation in Bayern (Verhan-
deln, Verfahren, Entscheiden — Historische Perspektiven 4), Miinster 2017.

Neudegger, Max Josef: Die Hof- und Staats-Personaletats der Wittelsbacher in Bayern
vornehmlich im 16. Jahrhundert und die Aufstellung dieser Etats: mit begleitenden
Aktenstiicken und Erorterungen zur Geschichte des bayerischen Behorden-, Raths-
und Beamtenwesens. 1. Abteilung: Bis Herzog Wilhelm V. (1579), Miinchen 1889.

Neumann, Franziska: Die Ordnung des Berges. Formalisierung und Systemvertrauen
in der siachsischen Bergverwaltung (1470-1600) (Norm und Struktur. Studien zum
sozialen Wandel in Mittelalter und Friither Neuzeit 52), Koln, Weimar, Wien 2021.



Literaturverzeichnis 229

Neumann, Franziska: Vormoderne Organisationen. Mitgliedschaft und ,,formale Orga-
nisation in der sachsischen Bergverwaltung des 16. Jahrhunderts. In: Zeitschrift fiir
Historische Forschung 47/4 (2020), S. 591-628.

Niederkorn, Jan Paul: Diplomaten-Instruktionen in der Frithen Neuzeit. In: Anita Hip-
finger, Josef Loftler, Jan Paul Niederkorn u.a. (Hg.): Ordnung durch Tinte und Feder?
Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen Lingsschnitt vom Mittelal-
ter bis zum 20. Jahrhundert (Veréffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische
Geschichtsforschung 60), Wien, Miinchen 2012, S. 73-84.

Nietsch, Alexander: Der bayerische Hofrat 1569. Kompetenzen und Sozialstruktur der
ersten bayerischen Zentralbehorde, Zulassungsarbeit Miinchen 2015/16.

Noethlichs, Sarah: Wenn Zahlen erzéihlen. Ludwig von Anjou und seine Rechnungs-
blicher von 1370 bis 1379 (Beiheifte der Francia 86), Ostfildern 2018.

North, Michael: Finanzstaaten im Vergleich: die Landgrafschaft Hessen und das Herzogtum
Preuflen im 16. Jahrhundert. In: Werner Buchholz, Stefan Kroll (Hg.): Quantitat und
Struktur. Festschrift fiir Kersten Kriiger zum 60. Geburtstag, Rostock 1999, S. 63-73.

North, Michael: Kommunikation, Handel, Geld und Banken in der Frithen Neuzeit
(Enzyklopédie Deutscher Geschichte 59), Miinchen 2000.

North, Michael: Geld- und Ordnungspolitik im Alten Reich, in: Anja Amend-Traut,
Albrecht Cordes, Wolfgang Sellert (Hg.): Geld, Handel, Wirtschaft. Hochste Gerichte
im Alten Reich als Spruchkérper und Institution (Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften zu Géttingen, Neue Folge 23), Berlin 2013, S. 93-102.

North, Michael: Das Reich als Wirtschaftsraum, in: Heinz Schilling, Werner Heun, Jutta
Gotzmann (Hg.): Heiliges Romisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806. Altes
Reich und neue Staaten 1495 bis 1806, 2 Essays, Dresden 2006, S. 159-170.

North, Michael: Kleine Geschichte des Geldes. Vom Mittelalter bis heute. Miinchen 2009.

Oesterdiekhoff, Georg W.: Familie, Wirtschaft und Gesellschaft in Europa. In: Rolf Peter
Sieferle: Familiengeschichte. Die euorpdische, chinesische und islamische Familie
im historischen Vergleich, Miinster, Ziirich 2008, S. 47-142.

Ortlieb, Eva: Im Auftrag des Kaisers. Die kaiserlichen Kommissionen des Reichshofrats
und die Regelung von Konflikten im Alten Reich (1637-1657) (Quellen und For-
schungen zur hochsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 38), K6ln, Weimar, Wien 2001.

Ott, Martin: Die Entdeckung des Altertums. Der Umgang mit der romischen Vergan-
genheit Siidddeutschlands im 16. Jahrhundert (Miinchener Historische Studien 17),
Kallmiinz 2002.

Ott, Martin: Die Miinchener Hofbibliothek um 1600. Raum - Verwaltung — Ordnung.
In: Alois Schmid (Hg.): Anfinge der Miinchener Hotbibliothek (Zeitschrift fir Bay-
erische Landesgeschichte, Beiheft 37), Miinchen 2015, S. 129-153.

Paringer, Thomas: Die bayerische Landschaft. Zusammensetzung, Aufgaben und Wir-
kungskreis der landstandischen Vertretung im Kurfiirstentum Bayern (1715-1740)
(Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte 27), Miinchen 2007.

Paul, Axel T.: Theorie des Geldes zur Einfithrung, Hamburg 2017.



230 Literaturverzeichnis

Pirson, Dietrich: Das bayerische Schuldenwerk aus dem 18. Jahrhundert. In: Gerhard
Lingelbach (Hg.): Staatsfinanzen, Staatsverschuldung, Staatsbankrotte in der euro-
péischen Staaten- und Rechtsgeschichte, Kéln, Weimar, Wien 2000, S. 263-276.

Polnitz, Gotz von (Hg.): Die Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universitit Ingolstadt-
Landshut-Miinchen 1/1 Ingolstadt, Miinchen 193;.

Prechtl, Johann Baptist: Das Schlof3 Isareck bei Moosburg, Miinchen 1881.

Press, Volker: Die wittelsbachischen Territorien: Die pfilzischen Lande und Bayern.
In: Kurt G. A. Jeserich/Hans Pohl/Georg-Christoph von Unruh (Hg.): Deutsche
Verwaltungsgeschichte 1: Vom Spatmittelalter bis zum Ende des Reiches, Stuttgart
1983, S. 552-598.

Puff, Helmut: Miniature Monuments. Modeling German History (Media and cultural
memory 17), Berlin, Boston 2014.

Rahlf, Thomas: Getreide in der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 16. bis 18. Jahr-
hundert. Das Beispiel Kéln im regionalen Vergleich (Kleine Schriften zur Geschichte
und Landeskunde 3), Trier 1996.

Rankl, Helmut: Landvolk und frithmoderner Staat in Bayern 1400-1800 (Studien zur
bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte 17), Miinchen 1999.

Rankl, Helmut: Staatshaushalt, Stinde und ,,gemeiner Nutzen® in Bayern 1500-1516
(Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte 7), Miinchen 1976.
Rankl, Helmut: Das Getreide der Fiirsten. Umfang und Funktion der Kastenamtsgefille

in Staatshaushalt und Politik Bayerns 1450-1800. In: ZBLG 80/1 (2017), S. 103-160.

Rankl, Helmut: Der bayerische Rentmeister in der frithen Neuzeit. Generalkontrolleur

der Finanzen und Justiz, Mittler zwischen Fiirst und Bevdlkerung, Promotor der
»baierischen Libertit®. In: ZBLG 60 (1997), S. 617-648.

Raster, Harro Georg: Der kurbayerische Hofrat unter Kurfiirst Ferdinand Maria 1651—
1679. Funktion, Ausbau, Personal und Umfeld, Miinchen 1995.

Rau, Susanne: Rdume. Konzepte, Wahrnehmungen, Nutzungen, Frankfurt, New York 2013.

Rauh, Manfred: Verwaltung, Stinde und Finanzen. Studien zu Staatsaufbau und Staats-
entwicklung Bayerns unter dem spéteren Absolutismus (Studien zur bayerischen
Verfassungs- und Sozialgeschichte 14), Miinchen 1988.

Rausch, Genoveva: Maximilian als ,,Finanzgenie® In: Stadtarchiv Ingolstadt (Hg.): Maxi-
milian I. von Bayern 1573-1651. Fiirst der Zeitenwende, Ingolstadt 2001, S. 124-129.

Rauscher, Peter: Zwischen Stinden und Gléubigern. Die kaiserlichen Finanzen unter
Ferdinand I. und Maximilian II. (1556-1576) (Veroffentlichungen des Instituts fiir
Osterreichische Geschichtsforschung 41), Miinchen, Wien 2004.

Rauscher, Peter: Die Finanzierung des Kaiserhofs von der Mitte des 16. bis zu Beginn
des 18. Jh. Eine Analyse der Hofzahlamtsbiicher. In: Gerhard Fouquet, Jan Hirsch-
biegel, Werner Paravicini (Hg.): Hofwirtschaft. Ein 6konomischer Blick auf Hof
und Residenz in Spatmittelalter und Frither Neuzeit (Mitteilungen der Residen-
zen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Gottingen, Sonderheft 9),
Ostfildern 2008, S. 405-441.



Literaturverzeichnis 231

Rauscher, Peter; Serles, Andrea; Winkelbauer, Thomas (Hg.): Das ,,Blut des Staatskor-
pers®. Forschungen zur Finanzgeschichte der Frithen Neuzeit (Historische Zeitschrift,
Neue Folge 56), Miinchen 2012.

Rauscher, Peter: Die Aschacher Mautprotokolle als Quelle des Donauhandels (17./18.
Jahrhundert), in: Peter Rauscher, Andrea Serles (Hg.): Wiegen — Zahlen — Registrie-
ren. Handelsgeschichtliche Massenquellen und die Erforschung mitteleuropéischer
Mirkte (13.-18. Jahrhundert) (Beitrage zur Geschichte der Stadte Mitteleuropas 25),
Innsbruck, Wien, Bozen 2015, S. 255-306.

Rauscher, Peter: Verwaltungsgeschichte und Finanzgeschichte. Eine Skizze am Beispiel
der kaiserlichen Herrschaft (1526-1740). In: Michael Hochedlinger, Thomas Winkel-
bauer (Hg.): Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung, Biirokratisierung. Verfassungs-,
Verwaltungs- und Behordengeschichte der Frithen Neuzeit (Veroffentlichungen des
Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 57), Miinchen, Wien 2010, S. 185-211.

Rauscher, Peter: Habsburgische Finanzbehorden und ihr schriftlicher Ordnungsbedarf
im 16. und 17. Jahrhundert. In: Anita Hipfinger, Josef Loffler, Jan Paul Niederkorn,
Martin Scheutz, Thomas Winkelbauer, Jakob Withrer (Hg.): Ordnung durch Tinte
und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen Lingsschnitt vom
Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert (Veréffentlichungen des Instituts fiir Osterrei-
chische Geschichtsforschung 60), Miinchen, Wien 2012, S. 161-178.

Reber-Gruber, Auguste: Philipp Apian. Leben und Werke, Diss. masch. Miinchen 1923.

Redlich, Fritz: Der deutsche fiirstliche Unternehmer. Eine typische Erscheinung des 16.
Jahrhunderts. In: Tradition: Zeitschrift fiir Firmengeschichte und Unternehmerbio-
graphie 3/1 (1958), S. 17-32.

Redlich, Fritz: Der deutsche fiirstliche Unternehmer. Eine typische Erscheinung des 16.
Jahrhunderts. In: Tradition: Zeitschrift fiir Firmengeschichte und Unternehmerbio-
graphie 3/2 (1958), S. 98-112.

Reinhard, Wolfgang: Geschichte des modernen Staates. Von den Anfingen bis zur
Gegenwart, Miinchen 2007.

Riezler, Sigmund von: Zur Wiirdigung Herzog Albrechts V. von Bayern und seiner
inneren Regierung, Miinchen 1894 (Abhandlungen der K. Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, 3. Klasse; 21,1).

Riezler, Sigmund von: Geschichte Baierns. 1508-1597, Neudruck der Ausgabe Gotha
1899, Aalen 1964.

Riezler, Sigmund von: Geschichte Baierns. 1597-1651, Neudruck der Ausgabe Gotha
1903, Aalen 1964.

Riezler, Sigmund von: Geschichte Baierns. 1508-1651, Neudruck der Ausgabe Gotha
1903, Aalen 1964.

Riezler, Sigmund von: Zur Wiirdigung Herzog Albrechts V. von Bayern und seiner
inneren Regierung. In: Abhandlungen der Historischen Klasse der Koniglich Bay-
erischen Akademie der Wissenschaften 21/2, Miinchen 1898, S. 68-132.



232 Literaturverzeichnis

Rosenthal, Eduard: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation
Baierns. Vom Ende des 12. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts (1180-1598), Wiirz-
burg 1889.

Rosenthal, Eduard: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation
Baierns. Vom Ende des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts (1598-1745), Wiirz-
burg 1906.

Roth, Emil: Ueber die Hofzahlamtsrechnungen im K. Kreis-Archiv fiir Oberbayern. In:
Archivalische Zeitschrift 2 (1877), S. 53-69.

Roth, Rainer A.: Historische Entwicklung und politische Bedeutung des Exekutivorgans
in Bayern. Vom Herzoglichen Rat zur Staatsregierung des Freistaates Bayern. In:
ZBLG 40 (1977), S. 191-229.

Schilling, Heinz: Aufbruch und Krise. Deutschland 1517-1648 (Das Reich und die Deut-
schen 5), Berlin 1998.

Schilling, Lothar; Schuck, Gerhard (Hg.): Wittelsbachische Territorien (Kurpfalz, Bay-
ern, Pfalz-Neuburg, Pfalz-Sulzbach, Jilich-Berg, Pfalz-Zweibriicken) (Studien zur
europdischen Rechtsgeschichte 116/1), Frankfurt am Main 1999.

Schirmer, Uwe: Kurséchsische Staatsfinanzen (1456-1656). Strukturen — Verfassung -
Funktionseliten (Quellen und Forschungen zur séchsischen Geschichte 28), Stutt-
gart 2006.

Schlégl, Rudolf: Bauern, Krieg und Staat. Oberbayerische Bauernwirtschaft und friih-
moderner Staat im 17. Jahrhundert (Veréffentlichungen des Max-Planck-Instituts
fiir Geschichte 89), Gottingen 1988.

Schlogl, Rudolf: Anwesende und Abwesende. Grundriss fiir eine Gesellschaftsgeschichte
der Frithen Neuzeit, Konstanz 2014.

Schlogl, Rudolf: Der Raum der Interaktion. Rédumlichkeit und Koordination mit Abwe-
senden in der frithneuzeitlichen Vergesellschaftung unter Anwesenden. In: Bettina
Heintz, Hartmann Tyrell (Hg.): Interaktion-Organisation-Gesellschaft revisited.
Anwendungen, Erweiterungen, Alternativen (Zeitschrift fiir Soziologie, Sonder-
heft 2), Stuttgart 2015, S. 178-200.

Schlumbohm, Jirrgen: Gesetze, die nicht durchgesetzt werden- ein Strukturmerkmal
des frithneuzeitlichen Staates? In: Geschichte und Gesellschaft 23 (1997), S. 647-663.

Schmelzle, Hans: Der Staatshaushalt des Herzogtums Bayern im 18. Jahrhundert: mit
Beriicksichtigung der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verhiltnisse des
Landes (Miinchener volkswirtschaftliche Studien 41), Stuttgart 1900.

Schmid, Alois: Der Reformabsolutismus Kurfiirst Max I11. Joseph von Bayern. In: ZBLG
54 (1991), S. 39-76.

Schmid, Alois: Die ,,Bavaria sancta et pia“ des P. Matthdus Rader SJ. In: Pariser Histo-
rische Studien 47 (1998), S. 499-522.

Schneidmiiller, Bernd: Papier im mittelalterlichen Europa. Zur Einfiihrung. In: Carla
Meyer, Sandra Schultz, Bernd Schneidmiiller (Hg.): Papier im mittelalterlichen
Europa. Herstellung und Gebrauch (Materiale Textkulturen 7), Berlin, Miinchen,
Boston 2015, S. 1-9.



Literaturverzeichnis 233

Schnell, Rainer; Hill, Paul B.; Esser, Elke: Methoden der empirischen Sozialforschung,
6., vollig tiberarbeitete und erweiterte Auflage Miinchen, Wien 1999.

Schremmer, Eckart: Die Wirtschaft Bayerns. Vom hohen Mittelalter bis zum Beginn
der Industrialisierung. Bergbau, Gewerbe, Handel, Miinchen 1970.

Schremmer, Eckart: Das Salzwesen. In: Max Spindler (Hg.): Handbuch der bayerischen
Geschichte IT. Das Alte Bayern. Der Territorialstaat, 2., iiberarbeitete Auflage Miin-
chen 1988, S. 754-775.

Schrenk-Notzing, Niklas Freiherr von: Das bayerische Beamtentum 1430-1740. In: Giin-
ther Franz (Hg.): Beamtentum und Pfarrerstand, Limburg 1972, S. 27-50.

Schulz, Hermann: Das System und die Prinzipien der Einkiinfte im werdenden Staat
der Neuzeit dargestellt anhand der kameralwissenschaftlichen Literatur (1600-1835)
(Schriften zum offentlichen Recht 421), Berlin 1982.

Schwarz, Andrea: Das bayerische Hofzahlamt und sein Schriftgut. In: ZBLG 61 (1998),
S.209-232.

Schwarz, Georg: Vilsbiburg. Die Entstehung und Entwicklung der Herrschaftsformen
im niederbayerischen Raum zwischen Isar und Rott (Historischer Atlas von Bayern,
Teil Altbayern 37), Miinchen 1976.

Schwertl, Gerhard: Geschichte der Regierungen und Rentmeisterdmter Landshut und
Straubing 1507-1802. In: Verhandlungen des Historischen Vereins fiir Niederbayern.
116/117 (1990/1991), S. 237-263.

Schwertl, Gerhard: Die Mittelbeh6rden der Rentmeisteraimter Unterlands 1507-1802 und
ihre Bestande im Staatsarchiv Landshut. In: Archivalische Zeitschrift 88/2 (2006),
S. 931-947.

Schwertl, Gerhard: Die niederbayerischen Rentmeister-Umrittsprotokolle im Staats-
archiv Landshut. In: Mitteilungen fiir die Archivpflege in Bayern, Sonderheft 9
(1992), S. 186-197.

Seydel, Max von: Bayerisches Staatsrecht 1, 2. Auflage Freiburg im Breisgau, Leipzig 1896.

Simmel, Georg: Philosophie des Geldes (Gesamtausgabe 6), Frankfurt am Main 1989.

Spindler, Max (Hg.): Bayerischer Geschichtsatlas, Miinchen 1969.

Spindler, Max; Kraus, Andreas: Neue Grundlagen. In: Max Spindler (Hg.): Handbuch
der bayerischen Geschichte II. Das Alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang
des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2., iberarbeitete Auf-
lage Miinchen 1988, S. 53-75.

Spranger, Carolin: Der Metall- und Versorgungshandel der Fugger in Schwaz in Tirol
1560-1575 zwischen Krisen und Konflikten (Studien zur Fuggergeschichte 40), Augs-
burg 2006.

Stadtarchiv Miinchen (Hg.): Hauserbuch der Stadt Miinchen, 5 Bainde Miinchen 1958,
1960, 1962, 1966, 1977.

Stahleder, Erich: Drei Helme im Wappen. In: Stadt Landshut (Hg.): Weitberithmt und
vornehm...Landshut 1204-2004. Beitrage zu 800 Jahren Stadtgeschichte, Landshut
2004, S. 76-78.



234 Literaturverzeichnis

Stauber, Reinhard: Staat und Dynastie. Herzog Albrecht IV. und die Einheit des ,,Hauses
Bayern® um 1500. In: ZBLG 60 (1997), S. 539-566.

Stauber, Reinhard: Bayerische Wiedervereinigung? Aspekte des Landshuter Erbfol-
gekrieges. In: Barbara Zeitelhack (Hg.): Pfalzgraf Ottheinrich. Politik, Kunst und

Wissenschaft im 16. Jahrhundert, Regensburg 2002, S. 32-54.

Staudenraus, Alois: Topographisch-Statistische Beschreibung der Stadt Landshut in
Bayern und ihrer Umgebung, Landshut 183s.

Steinruck, Josef: Johann Baptist Fickler: ein Laie im Dienste der Gegenreformation
(Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 89), Miinster 1965.

Stieve, Felix: Zur Geschichte des Finanzwesens und der Staatswirtschaft in Baiern unter
den Herzogen Wilhelm V. und Maximilian L. In: Sitzungsberichte der philosophisch-
philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu
Miinchen (Heft 1), Miinchen 1881, S. 19-94.

Stieve, Felix: Das kirchliche Polizeiregiment in Baiern unter Maximilian I. 1595-1651,
Miinchen 1876.

Stolleis, Michael: ,Pecunia nervus rerum® Die Finanzfrage in der deutschen Staats-
rasonliteratur des 17. Jahrhunderts. In: Aldo De Maddalena, Hermann Kellenbenz
(Hg.): Finanzen und Staatsrdson in Italien und Deutschland in der frithen Neuzeit
(Schriften des Deutsch-Italienischen Historischen Instituts 4), Berlin 1992, S. 21-36.

Tausendpfund, Alfred: Die Behorden des Rentmeisteramts Burghausen und die Rekons-
truktion ihrer Amterregistraturen im Staatsarchiv Miinchen. In: Albrecht Liess,
Hermann Rumschéttel, Bodo Uhl (Hg.): Festschrift Walter Jaroschka zum 65. Geburts-
tag (Mitteilungen fiir die Archivpflege in Bayern, Sonderheft 9), Kéln, Weimar,
Wien 1977, S. 383—403.

Trefller, Guido: Die Regierungen der bayerischen Rentimter als Mittler zwischen Fiirsten
und Untertan. In: Katharina Weigand, Guido Treffler: Neue Ansitze zur Erforschung
der neueren bayerischen Geschichte. Werkstattberichte (Miinchner Kontaktstudium
Geschichte 2), Neuried 1999, S. 31-49.

Treffler, Guido: Die Regierung Straubing in der frithen Neuzeit. Aspekte der Geschichte
einer bayerischen Mittelbehorde, in: Alfons Huber, Johannes Prammer (Hg.): 1100
Jahre Straubing 897-1197, Straubing 1998, S. 149-182.

Tricoire, Damien: Mit Gott rechnen. Katholische Reform und politisches Kalkiil in
Frankreich, Bayern und Polen-Litauen (Religiose Kulturen im Europa der Neuzeit 1),
Gottingen 2013.

Uhl, Bodo: Die Bedeutung des Provenienzprinzips fiir Archivwissenschaft und Geschichts-
forschung. In: ZBLG 61/1 (1998), S. 97-121.

Uhl, Bodo: Registraturen und Archive. Zwei verbundene Pole des Dokumentierens von
Verwaltungshandeln. In: Archivalische Zeitschrift 94 (2015), S. 51-68.

Ullmann, Hans-Peter: Staatsschulden und Reformpolitik. Die Entstehung moderner
offentlicher Schulden in Bayern und Baden 1780-1820 (Veréffentlichungen des Max-
Planck-Instituts fiir Geschichte 82/2), Gottingen 1984.



Literaturverzeichnis 235

Vismann, Cornelia: Akten. Medientechnik und Recht, 3. Auflage Frankfurt am Main 2011.

Volkart, Oliver: Power Politics and Princely Debts: Why Germany’s Common Currency
Failed, 1549-1556. In: Economic History Review 70/3 (2017), S. 758-778.

Volkert, Wilhelm: Geschichte Bayerns, 4., erganzte Auflage Miinchen 2010.

Volkert, Wilhelm: Regierung und Verwaltung Kurbayerns im Zeitalter des Kurfiirsten
Max Emanuel. In: Hubert Glaser (Hg.): Kurfiirst Max Emanuel 1, Miinchen 1976,
S. 417-427.

Volkert, Wilhelm: Staat und Gesellschaft. Erster Teil: Bis 1500. In: Max Spindler (Hg.):
Handbuch der bayerischen Geschichte II. Das Alte Bayern. Der Territorialstaat vom
Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 2., iiberarbeitete
Auflage Miinchen 1988, S. 535-624.

Walser, Robert: Lasst uns ohne nachricht nit. Botenwesen und Informationsbescha-
ffung unter der Regierung des Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg,
Diss. Miinchen 2004.

Weick, Karl E.: Der Prozef3 des Organisierens, 6. Auflage Frankfurt am Main 2015.

Weinfurter, Stefan: Die Einheit Bayerns. Zur Primogeniturordnugn des Herzogs Alb-
recht IV. von 1506. In: Harald Dickerhof (Hg.): Festgabe Heinz Hiirten zum 60.
Geburtstag, Bern u.a. 1988, S. 225-242.

Westenrieder, Lorenz von: Glossarium germanico-latinum vocum obsoletarum primi
et medii aevi, Miinchen 1816.

Winder, Lukas: Die Kreditgeber der osterreichischen Habsburger 1521-1612. Versuch
einer Gesamtanalyse. In: Peter Rauscher, Andrea Serles, Thomas Winkelbauer (Hg.):
Das ,,Blut des Staatskorpers“ Forschungen zur Finanzgeschichte der Frithen Neuzeit
(Historische Zeitschrift, Neue Folge 56), Miinchen 2012, S. 435-458.

Wild, Joachim: Die Hofanlagsbuchhaltung bei der bayerischen Hofkammer. In: Mit-
teilungen fiir die Archivpflege in Bayern 27/28 (1981/1982), S. 13-31.

Wild, Joachim: Méglichkeiten und Probleme der Strukturierung bei der Wiederher-
stellung von Altbestdnden. In: ZBLG 61 (1998), S. 157-164.

Willecke, Raimund; Turner, George: Grundrify des Bergrechts, 2., neubearbeitete und
erweiterte Auflage Berlin, Heidelberg, New York 1970.

Willoweit, Dietmar: Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt. Landesobrigkeit, Herr-
schaftsrechte und Territorium in der Rechtswissenschaft der Neuzeit (Forschungen
zur deutschen Rechtsgeschichte 11), Kéln, Wien 1975.

Wilson, Peter H.: Absolutism in central Europe, London, New York 2000.

Winkelbauer, Thomas; Hochedlinger, Michael (Hg.): Herrschaftsverdichtung, Staats-
bildung, Biirokratisierung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behérdengeschichte der
Frithen Neuzeit (Veroffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichts-
forschung 57), Wien 2010.

Witthoft, Harald: Die Wihrung in sich wandelnden Wirtschaftsordnungen im Frén-
kischen und Deutschen Reich zwischen dem 8. Und dem 16./17. Jahrhundert. In:
Jiirgen Schneider (Hg.): Offentliches und privates Wirtschaften in sich wandelnden



236 Literaturverzeichnis

Wirtschaftsordnungen (Vierteljahresschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
156), Stuttgart 2001, S. 19-52.

Witthoft, Harald: Die Miinzordnungen und das Grundgewicht im Deutschen Reich
vom 16. Jahrhundert bis 1871/72. In: Eckart Schremmer (Hg.): Geld und Wahrung
vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte Beihefte 106), Stuttgart 1993, S. 45-67.

Wolft, Hans: Die Bayerischen Landtafeln - das kartographische Meisterwerk Philipp
Apians und ihr Nachwirken. In: Hans Wolff (Hg.): Philipp Apian und die Kartogra-
phie der Renaissance (Ausstellungskataloge 50), Weiflenhorn 1989, S. 74-111.

Wiihrer, Jakob; Scheutz, Martin: Zu Diensten Threr Majestat. Hofordnungen und Inst-
ruktionsbiicher am frithneuzeitlichen Wiener Hof (Quelleneditionen des Instituts
fir Osterreichische Geschichtsforschung 6), Miinchen, Wien 2011.

Wiihrer, Jakob: Um Nutzen zu férdern und Schaden zu wenden. Entstehung, Verwen-
dung und Wirkung von Instruktionen und das Ringen um gute Ordnung am friih-
neuzeitlichen Wiener Hof, In: Anita Hipfinger, Josef Loffler, Jan Paul Niederkorn
u.a. (Hg.): Ordnung durch Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruk-
tionen im zeitlichen Léngsschnitt vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert (Ver-
offentlichungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 60), Wien,
Miinchen 2012, S. 107-159.

Wiinsche, Georg: Die bayerische Hofkammer wihrend der ersten Regierungsjahre Max
Emanuels, Zulassungsarbeit Miinchen 1971.

Wyduckel, Dieter: Princeps Legibus Solutus. Eine Untersuchung zur frithmodernen
Rechts- und Staatslehre (Schriften zur Verfassungsgeschichte 30), Berlin 1979.

Ziegler, Walter (Bearb.): Altbayern von 1550-1651, Miinchen 1992 (Dokumente zur
Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern, Abt. I. Altbayern vom Frithmit-
telalter bis 1800 3/1.

Ziegler, Walter (Bearb.): Altbayern von 1550-1651, Miinchen 1992 (Dokumente zur
Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern, Abt. I. Altbayern vom Frithmit-
telalter bis 1800 3/2.

Ziegler, Walter: Studien zum Staatshaushalt Bayerns in der zweiten Hilfte des 15. Jahr-
hunderts. Die regularen Kammereinkiinfte des Herzogtums Niederbayern 1450-1500,
Miinchen 1981.

Zimmermann, Fritz: Die strukturellen Grundlagen der bayerischen Zentralarchive bis
zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. In: Archivalische Zeitschrift 58 (1962), S. 44-94.



Literaturverzeichnis 237

Digital

Bayerische Landesbibliothek online: Die Vermessung Bayerns — 450 Jahre Philipp Apians
Grofle Karte, URL: https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/apiani563#6
(9.2.2022).

Cantoni, Davide; Mohr, Cathrin; Weigand, Matthias: The Rise of Fiscal Capacity. Discus-
sion Papier No. 172, 20. Juli 2019. (Abstract) URL: https://rationality-and-competition.
de/wp-content/uploads/discussion_paper/172.pdf (18.3.2020).

Deutsches Worterbuch

Rechenpfennig nach Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsches Worterbuch. Digitali-
sierte Fassung im Worterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version
01/21, URL: https://www.woerterbuchnetz.de/DwB?lemid=Ro1973 (12.12.2021).

»luendisch® nach Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsches Worterbuch. Digitalisierte
Fassung im Worterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version o1/21,
URL: http://www.woerterbuchnetz.de/bDwB?lemma=Iluendisch (9.7.2020).

Umgang nach Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsches Worterbuch Digitalisierte
Fassung im Worterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version o1/21,
URL: https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=U03587 (1.5.2021).

Réucherkerze nach Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsches Worterbuch. Digitali-
sierte Fassung im Worterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version
01/21, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DwB?lemma=raeucherkerze (6.3.2022).

Eisenblitter, Florian Carl: Tagungsbericht: Finanzpolitik und Schuldenkrisen 16.-20.
Jahrhundert, 13.6.2013 - 14.6.2013 Marburg. In: H-Soz-Kult, 20.7.2013, URL: www.
hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-4924 (6.3.2022).

Enzyklopidie der Neuzeit

Stauber, Reinhard: Territorium. In: Enzyklopéddie der Neuzeit Online, URL: http://dx.doi.
org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_a4295000 (14.2.2019).

Blickle, Peter; Liisebrink, Hans-Jiirgen; Sieglerschmidt, Jorn: Landschaft. In: Enzy-
klopadie der Neuzeit Online, URL: http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.
de/10.1163/2352-0248_edn_COM_301326. (28.6.2021).

Schennach, Martin: Supplik. In: Enzyklopadie der Neuzeit Online, URL: http://dx.doi.
org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_COM_361621 (27.5.2021).

Forschungsprojekt Berner Staatsfinanzen in der Frithneuzeit BeFin, URL: http://www.
befin.hist.unibe.ch/index.htm (2.5.2017).

Handworterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
Horst, Carl: Landstinde, Handworterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (111), Sp.
599-602, URL: https://www.hrgdigital.de/HRG.landstaende (14.4.2021).


https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/apian1563#6
https://rationality-and-competition.de/wp-content/uploads/discussion_paper/172.pdf
https://rationality-and-competition.de/wp-content/uploads/discussion_paper/172.pdf
https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=R01973
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=luendisch
https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=U03587
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=raeucherkerze
http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-4924
http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-4924
http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_a4295000
http://dx.doi.org.emedien.ub.uni-muenchen.de/10.1163/2352-0248_edn_a4295000
https://www.hrgdigital.de/HRG.landstaende

238 Literaturverzeichnis

Historisches Lexikon Bayern

Bader, Matthias: Urbare, publiziert am 19.11.2014. In: Historisches Lexikon Bayerns, URL:
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Urbare (6.3.2022).

Koch, Alois: Zoll und Maut in Schwaben (bis 1800), publiziert am 1.8.2014. In: Histori-
sches Lexikon Bayerns, URL: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/
Zoll_und_Maut_in_Schwaben_(bis_1800)(6.3.2022).

Historisches Lexikon der Schweiz
Lésch, Guntram Graf von (Hg.): Gerner Dult. Eggenfelden 1975. URL: https://www.
gernerdult.de/wp-content/uploads/2014/03/Gerner_Dult_1348-1975.pdf (19.1.2022).

Meyers Grofies Konversations-Lexikon

Relation. In: Meyers Grof3es Konversationslexikon, URL: http://www.woerterbuchnetz.
de/Meyers?lemma=relation (23.2.2022). Referenz zur gedruckten Ausgabe: Bd. 16,
Sp. 781, Z. 13.

Quistor. In: Meyers GrofSes Konversationslexikon, URL: www.woerterbuchnetz.de/
Meyers/Quistor (23.2.2022). Referenz zur gedruckten Ausgabe: Bd. 6, Sp. 500 bis 501.


http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Urbare
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Zoll_und_Maut_in_Schwaben_(bis_1800)
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Zoll_und_Maut_in_Schwaben_(bis_1800)
https://www.gernerdult.de/wp-content/uploads/2014/03/Gerner_Dult_1348-1975.pdf
https://www.gernerdult.de/wp-content/uploads/2014/03/Gerner_Dult_1348-1975.pdf
http://www.woerterbuchnetz.de/Meyers?lemma=relation
http://www.woerterbuchnetz.de/Meyers?lemma=relation
http://www.woerterbuchnetz.de/Meyers/Quästor
http://www.woerterbuchnetz.de/Meyers/Quästor







Isabella HodI-Notter absolvierte ihr Bachelor- und Masterstudium der
Bayerischen Landesgeschichte und Geschichte der Frihen Neuzeit an der
LMU Minchen und verbrachte ein ERASMUS-Semester (WS 2013/14) an
der Ecole nationale des chartes in Paris. 2022 erfolgte die Promotion im
Fachbereich Neuere und Neueste Geschichte an der LMU Miinchen.

ISBN 978-3-99181-615-7

DT




	Fakultätstitelblatt
	Titelei
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort
	Einführung
	A. Die Grundstruktur der Finanzverwaltung
	I.	Die Verfassung: Recht auf Geld und Geld 
durch Recht
	1. Der Herzog als Grundherr
	2.	Der Herzog als Landesherr
	a. 	Die Landeshoheit
	b.	Das Rechtswesen
	c.	Die Landstände
	d.	Das Salz- und das Biermonopol

	3. Der Herzog im Heiligen Römischen Reich

	II.	Die Verwaltung: Entstehung einer komplexen 
Hie­rarchie
	1. 	Die Unterbehörde: Das Pflegamt Moosburg
	a. 	Die Grundlagen
	b. Die Pfleger und Gerichtsschreiber
	c. Die Rechnungsführung

	2. 	Die Mittelbehörde: Das Rentamt Landshut
	a. 	Die Grundlagen
	b. Der Rentmeister
	c. Die Räumlichkeiten
	d. Die Rechnungsführung

	3. 	Die Zentralbehörde: Die Hofkammer
	a. 	Die Grundlagen
	b. Das Hofkammerpersonal
	c. Die Räumlichkeiten
	d. Die Rechnungsführung


	III. Das Wissen: Abstrahierte Ordnung
	1.	Das Zahlenwerk: Rechnungsbücher
	a. 	Die Papierflut
	b. Von Geld, Gold, Währungen
	c. Die Ziffern
	d. Die Hilfsmittel

	2. 	Die Landesschätze: Akten, Bücher, Kartenwerk
	a. 	Das Archiv und die Registratur
	b. Die Bibliothek
	c. Die Kartographie



	B. Der Schriftverkehr der Finanzverwaltung
	I. Die Voraussetzungen: Kommunikatives Setting
	1. 	Das Botenwesen
	a. 	Die Boten
	b. Die Botenrouten im Rentamt Landshut

	2. 	Die Ratssitzungen
	a. 	Der Hofkammerrat
	b. Der Rentmeister im Regierungsrat

	3.	Die Protokolle und Auslaufbücher
	a. 	Der Hofkammerrat
	b. Der Rentmeister


	II. 	Einander schreiben: Grundbesitz und 
Personalfragen
	1.	Die Absender und Empfänger
	a. 	Der Hofkammerrat
	b. Die Rentstube
	c. Die Unterbehörden, Untertanen und das Land

	2.	Die Themen
	a. 	Die Verteilung
	b. Der Inhalt

	3. Der Geschäftsgang
	4. 	Die Entscheidungen
	a. 	Die Entscheidungsträger

	b. Die Übernahme von Verantwortung

	III. Feder und Tinte: Herrschaft der Verwaltung
	1. 	Die Verwaltungspraktiken
	a. 	Der Einsatz von Wissen
	b. Von Recht und Gerechtigkeit
	c. Die Wachsamkeit

	2. 	Der Machteinsatz
	a. 	Berichten, erinnern, mahnen
	b. Einstellen und kündigen, belohnen und bestrafen
	c. Geld haben oder nicht haben



	C. Die Mobilität der Finanzverwaltung
	I. Die Dienstreisen: Unterwegs im Land
	1. Die Pfleger
	2. Der Rentmeister
	3. Die Hofkammerräte

	II. Jours fixes: Behördenübergreifende
Zusammen­künfte
	1. 	Die Rentmeisterumritte
	a. 	Die Entstehung
	b. Anweisung und Häufigkeit
	c. Die Instruktionen und Relationen
	d. Die Routen
	e. Vor Ort

	2. 	Die Rechnungsprüfung in Landshut
	a. 	Die Entstehung
	b. Die Instruktion
	c. Anweisung und Häufigkeit
	d. Der Ablauf

	3. Die Rechnungskontrolle in München

	III. Die Wegstrecken: Mobilität der Dinge

	Zusammenfassung
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis 
	Quellenverzeichnis
	Ungedruckte Quellen
	Gedruckte Quellen


	Literaturverzeichnis
	Print
	Digital


	_Hlk96098773
	_Hlk95913724
	_Hlk95913864
	_Hlk95914057
	_Hlk96096301
	_Hlk96096374
	_Hlk95914270
	_Hlk96096618
	_Hlk71917537
	_Hlk96099411
	_Hlk95915575
	_Hlk96172105
	_Hlk95915589
	_Hlk95915601
	_Hlk95915614
	_Hlk95915722
	_Hlk77757652
	_Hlk85555321
	_Hlk96175079
	_Hlk95916468
	_Hlk80373432
	_Hlk80365147
	_Hlk45385962
	_Hlk80376920
	_Hlk58075958
	_Hlk96779991
	_Hlk96762423
	_Hlk97469865
	_Hlk198553661
	_Hlk96765660
	_Hlk95374094
	_Hlk96874349
	_Hlk96874523
	_Hlk96876391
	_Hlk96765769
	_Hlk96787418
	_Hlk96760798
	_Hlk96765132
	_Hlk95832402
	_Hlk96606388
	_Hlk96699144
	_Hlk96606790
	_Hlk96708001
	_Hlk95317474
	_Hlk95380559
	_Hlk95379775
	_Hlk134003750
	_Hlk96608552
	_Hlk96690114
	_Hlk94972861
	_Hlk95832345
	_Hlk96772984
	_Hlk96765816
	_Hlk96871853
	_Hlk96873297
	_Hlk95321258
	_Hlk96614853
	_Hlk96608993
	_Hlk96786525
	_Hlk96609770
	_Hlk96609720
	_Hlk96764928
	_Hlk96698383
	_Hlk95832172
	_Hlk96786422
	_Hlk96764344
	_Hlk81906508
	_Hlk81916652
	_Hlk96875705
	_Hlk81920890
	_Hlk60904943
	_Hlk60906275
	_Hlk96966418
	_Hlk60904449
	_Hlk87369186
	_Hlk96872401
	_Hlk82165287
	_Hlk96872475
	_Hlk96613431
	_Hlk81915149
	_Hlk96869869
	_Hlk96869633
	_Hlk74312800
	_Hlk95317366
	_Hlk96619584
	_Hlk96619670
	_Hlk74312283
	_Hlk96789453
	_Hlk96788534
	_Hlk96785505
	_Hlk96785548
	_Hlk96785671
	_Hlk85467134
	_Hlk96779505
	_Hlk95408561
	_Hlk96438054
	_Hlk96773603
	_Hlk96773945
	_Hlk95317251
	_Hlk95317314
	_Hlk96773774
	_Hlk95331126
	_Hlk95331027
	_Hlk96767888
	_Hlk96768957
	_Hlk96769043
	_Hlk96769343
	_Hlk96770020
	_Hlk96766733
	_Hlk96773736
	_Hlk96760520
	_Hlk96760420
	_Hlk96605928
	_Hlk96606913
	_Hlk70771945
	_Hlk96611406
	_Hlk96612810
	_Hlk96617409
	_Hlk95378854
	_Hlk96691420
	_Hlk95376271
	_Hlk96695911
	_Hlk96877735
	_Hlk133334438
	_Hlk96516043
	_Hlk195879735
	_Hlk96521700
	_Hlk96534738
	_Hlk96100017
	_Hlk95315574
	_Hlk69473607
	_Hlk96524031
	_Hlk96527965
	_Hlk96608767
	_Hlk96766607
	_Hlk96532195
	_Hlk96444975
	_Hlk95481529



